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Vorwort 

Als neue Sozialministerin möchte ich zuerst all 
jenen Dank aussprechen, die zur Erstellung des 
vorliegenden Sozial- und Tätigkeitsberichtes für 
das Jahr 1998 und das erste Halbjahr 1999 beige­
tragen haben. Dieser Bericht legt Zeugnis ab für 
die große Arbeit , die der Beamtenstab unseres 
Hauses geleistet hat, und ich freue mich, diesem 
Hause nun vorstehen zu dürfen . 

In einer Zeit zunehmenden Wettbewerbs- und 
Leistungsdruckes bedarf es im sozialen Bereich 
einer besonderen Kraftanstrengung , um die Erhal­
tung und den Ausbau der sozialen Sicherheit zu 
gewährleisten. Das neue Bundesministerium für 
soziale Sicherheit und Generationen muß die 
Chancen nützen , die durch eine geänderte Aufga­
benteilung mögl ich geworden sind. 

Das geplante Kinderbetreuungsgeld ist ein 
wichtiger Schritt zur Anerkennung und 
Wertschätzung der Fami lienarbeit für Staat und 
Gesellschaft. 

Die neue Aufgabenteilung des Bundesministe­
riums umfaßt die Belange der Generationen und 
hat damit eine große Verantwortung für die Zu­
kunft unseres Landes übernommen. Der Sozial­
bericht gibt anhand vieler Zahlen und Fakten auch 
Auskunft über den Umgang mit dieser Verantwor­
tung und bietet uns umfangreiches Material über 
Analysen und Ressortaktivitäten , die wir nützen 
werden . 

Bundesministerin für soziale Sicherheit und 
Auch der Sozialbericht ist vor dem Hintergrund Generationen 
großer Reformziele zu lesen , wie z.B. höhere 
Beschäftigung , verbesserte Ausbildung , Dr. Elisabeth SICKL 
Weichen stellungen zur Sicherung der Finanzie-
rung der Pensionen und des Gesundheitswesens, 
Modernisierung sowie Verbesserung von Effizienz 
und Transparenz in der Verwaltung und den 
sozialen Diensten. Mit der Erstellung eines 
Nationalen Aktionsplanes zur Be-
schäftigungspolitik im Frühjahr 1998 und deren 
Neuausrichtung/Anpassung 1999 hat Österreich 
die EU-Vorgaben zur Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit auf nationaler Ebene umgesetzt. 

Beim informellen Treffen der Arbeits- und Sozial­
minister am 11 .2.2000 in Lissabon habe ich aus 
österreichischer Sicht auf die Chancen und Ris­
ken der Währungsunion, der Erweiterung der EU , 
der Entwicklung der Technolog iegesellschaft und 
der Globalisierung hingewiesen . Zur Vermeidung 
dieser Risken ist soziale Kompetenz gefragt, auch 
was die Wahrnehmung unserer Interessen in der 
EU anbelangt. Voraussetzung für Erhalt und Aus­
bau sozialer Errungenschaften ist die Solidarität 
der Staatsbürger, die Bereitschaft, auch in Zeiten 
einer hohen Schuldenlast an einem sozialen Netz 
besonders für die sozial Schwachen mitzuwirken. 
Die Erziehung zur Solidarität - wozu auch die 
Gleichberechtigung der Geschlechter gehört -
beg innt in der Familie , als der Keimzel le unseres 
Staatswesens. 
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Vorwort 

Ich nehme dieses Vorwort zum Anlaß, um einen 
kurzen Ausblick auf die Vorhaben der neuen Bun­
desregierung, den Gesundheitsbereich betreffend, 
zu geben. Das Österreich ische Gesundheitswe­
sen ist zwar eines der leistungsfähigsten der Welt, 
allerd ings hat es sich gezeigt, dass die in den ver­
gangenen Jahren begonnenen und nur teilweise 
umgesetzten Reformen nicht in dem Sinn 
gegriffen haben wie dies geplant war. Wir stehen 
daher jetzt vor der Aufgabe einerseits die Qualität 
des Systems zu erhalten und andererseits neue 
medizinische Erkenntnisse rasch und adäquat in 
das Leistungssystem einzubringen. 

Das partnerschaftliche Verhältnis zwischen Pa­
tienten und Leistungsanbietern soll durch Ver­
stärkung der Patientenrechte gefördert werden . 
Auch sollen Mitverantwortung und Mitbestimmung 
durch eine Charta der Patienten rechte und Ge­
sundheitsversorgungsqualität gefördert werden. 

Bereits jetzt ist eine Gesundheitskonferenz einge­
richtet worden , in der alle Verantwortlichen , 
Betroffenen und Leistungserbringer vertreten sind . 
Weiters soll unter Nutzung der Erfahrungen ande­
rer Länder ein Sachverständigenrat mit Experten 
aus den maßgeblichen Bereichen (z.B. Medizin , 
Ökonomie etc.) geschaffen werden . Dieser soll 
ein jährliches Gutachten zur Lage und Entwick­
lung des Gesundheitswesens erstellen . 

Auch setzten wir auf eine Verstärkung der Vor­
sorge anstelle des Reparatur-Krankheitssystems. 
Unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Pa­
tienten , der hohen Qualität und der volkswirt­
schaftlichen Kosteneffizienz soll durch ein Stu­
fenprinzip "Vorsorge vor Behandlung", "ambulant 
vor stationär", "Rehabilitation vor Pflege" die Rolle 
der niedergelassenen Ärzte gestärkt werden . 

Als zentrales Anliegen des Krankenanstalten­
wesens sehen wir die Steigerung der Effizienz, 
die Privatisierung und die Entpolitisierung in 
diesem Bereich . 

Wir unterstützen Maßnahmen, die eine Dämpfung 
der Kostenentwicklung im Heilmittelbereich bewir­
ken . Dies wird durch Preis- und Handelsspannen­
senkung für Arzneimittel auf EU-Niveau, Initiativen 
zur Verbesserung der Preistransparenz auf EU­
Ebene, Optimierung der Verschreibepraxis durch 
die Ärzte im ambulanten, extramuralen und statio­
nären Bereich erwartet. 

Das Gesundheitswesen ist nicht nur als Kosten­
faktor , sondern auch als Beschäftigungschance 
der Zukunft zu verstehen , da immer mehr ältere 
und pflegebedürftige Menschen versorgt werden 
müssen. 

Allen Österreicherinnen und Österreichern muss 
grundsätzl ich gleicher Zugang zu allen medizini­
schen Versorgungsleistungen nach jeweils fach­
lich definierten Qual itätsstandards gewährleistet 
werden . Eine Rationierung der Leistungen kommt 
nicht in Frage. 

Die Sicherung der Qualität im Gesundheitswesen 
soll durch ein verpflichtendes Qualitätssicherungs­
system unter maßgeblicher Beteiligung der Län­
derfonds und durch bundeseinheitliche Qualitäts­
standards unterstützt werden. 

Die genannten Vorhaben sind nur ein kleiner Teil 
des Programmes der neuen Bundesregierung. 
Jetzt liegt es an allen im Gesundheitswesen betei­
ligten Gruppen diese Punkte auch umzusetzen . 
Budgetkosmetik allein wird nicht genügen , um den 
Milliardenbedarf an Mitteln für künftige Generatio­
nen aufzubringen. Hier müssen wir langfristige 
Lenkungseffekte erzielen . Opfer werden alle er­
bringen müssen, dann können sie auch am ge­
meinsamen Erfolg te ilhaben. 

Staatssekretär für Gesundheit 

Univ.Prof. Dr. Reinhart WANECK 
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ZUSAMMENFASSUNG 

SOZIALBERICHT 

Arbeitsmarktlage 1998 

Die Wohnbevölkerung betrug im Jahresdurchschnitt 
8,078 .500, was gegenüber 1997 eine Zunahme von 
6.300 bedeutet. Die Zahl der Ausländerinnen stieg 
um 4.600 auf 737.300 (inkl. EWR-Ausländer) , ihr An­
teil an der gesamten Wohnbevölkerung blieb mit 
9,1 % gleich. 

Die Erwerbsquote erhöhte sich gegenüber 1997 um 
0,3%-Punkte auf 69 ,5 %. Dieser Anstieg ist sowohl 
durch die Erhöhung bei den Männern als auch bei 
den Frauen verursacht. Die Frauenerwerbsquote 
stieg um 0,6%-Punkte auf 62 ,2 %, jene der Männer 
um 0,2%-Punkte auf 76,3 %. Während sie bei den 
Männern erstmals seit 1991 wieder anstieg , erreichte 
sie bei den Frauen den bisherigen Höchststand. 

Gegenüber 1997 stieg die Zahl der unselbständig 
Beschäftigten 1998 um 21.000 auf 3,077.000 , davon 
2,778.000 Inländerinnen und 299 .000 Ausländerin­
nen (inkl. EWR-Staatsangehörige) . Dies ist der höch­
ste Wert in der Zweiten Republik . Berücksichtigt man 
nur die aktiven Beschäftigten (ohne Veränderungen 
aufgrund der sich ändernden Zahl der Karenzgeldbe­
zieherinnen), so lag der Zuwachs bei 30.000 . Der 
Anteil der ausländischen Beschäftigten an allen Be­
schäftigten betrug 9,8 %. Bei den 3,077.000 unselb­
ständ ig Beschäftigten sind die geringfügig Beschäf­
tigten nicht enthalten . Im Jahresdurchschnitt 1998 gab 
es 170.000 geringfügige Beschäftigungsverhältnis­
se (Monatsverdienst von weniger als ÖS 3.830 ,-) , 
wobei rund drei Viertel auf Frauen entfielen. 

1998 waren insgesamt 716.000 Personen (4 12.000 
Männer, 304.000 Frauen) zumindest einmal arbeits­
los , was gegenüber dem Vorjah r einen Anstieg von 
11.000 bedeutete. Der Jahresdu rchschni ttsbestand 
an Arbeitslosen erhöhte sich au f 238.000 (+4.500) , 
die Arbeitslosenquote stieg geringfügig von 7,1 % 
au f 7,2 %. Die Arbeits losenquote nach EU-Kriterien 
lag bei 4,7 %. 

Von den 716.000 insgesamt von Arbei tslos igkeit betrof­
fenen Personen waren 193.000 (97.000 Männer, 96.000 

Frauen) über 6 Monate arbeitslos. Davon waren rund 
74 .000 (38 %) länger als ein Jahr ohne Beschäftigung , 
was gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang um 3.000 
(4 ,0 %) bedeutete. 

Das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit konzentriert 
sich vor allem auf die Bundesländer Wien, Niederöster­
reich und Ste iermark. Diese weisen einen überdurch­
schnittlichen Anteil an Langzeitarbeitslosen aus. Wäh­
rend in Niederösterreich und in der Steiermark die An­
teile mit 28 ,1 % bzw. 27 ,0 % etwas über dem Durch­
schnitt liegen , weist Wien mit einem Anteil von 44 % 
Langzei tarbeits lose an allen Arbeitslosen den weitaus 
höchsten Wert auf. Die Entwicklung in Wien korrespon­
diert mit dem Anstieg der Arbeitslosigkeit bei den älte­
ren Menschen sowie der überdurchschnittlichen Zunah­
me "Schwervermittelbarer" (vor allem Arbeitslose mit 
körperlichen Beeinträchtigungen) . Insgesamt entfielen 
70 % aller Langzeitarbeitslosen auf diese drei Bun­
desländer. Leicht rückgängig war die Langzeitarbeitslo­
sigkeit in Oberösterreich , Kärnten und Vorarlberg . 

Die Höhe der monatlichen Leistungen an Arbeitslo­
se (Arbeitslosengeld bzw. Notstandsh ilfe inklus ive 
allfälliger Fami lienzuschläge) betrug im Jahr 1998 fü r 
die Hälfte der Betroffenen weniger als ÖS 8.536,-. Das 
mittlere Arbeitslosengeld lag bei ÖS 8.970,-, die mitt­
lere Notstandshilfe bei ÖS 7.427,-. 

Im Jahresdurchschnitt stieg der Bestand an offenen 
Stellen gegenüber dem Vorjahr um 4.000 auf 23 .000. 
Dies ist der höchste jährliche Zuwachs seit 1990. Die 
durchschnittliche abgeschlossene Laufzeit der vom 
Arbe itsmarktservice 1998 besetzten offenen Stellen 
(249 .000) betrug 31 Tage und verlängerte sich ge­
genüber dem Vorjahr um 2 Tage. Rund 74 % der offe­
nen Stellen konnten innerhalb von 30 Tagen besetzt 
werden. 

Die Zahl der Lehrstel leneintritte nahm 1998 (bei sin­
kender Zah l der Schulabgänger) im Vergleich zum 
Vorjahr um 1.100 oder 2,8 % auf 39.000 ab. Sie lag 
jedoch noch immer um 2.000 höher als 1996. Ende 
Dezember 1998 standen 2.520 Lehrstel lendensu­
chenden 1.564 gemeldete offene Stel len gegenüber. 
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Die Entwicklung der österrei­
chischen Sozialversicherung 

Das vorläufige Ergebnis der Sozialversicherungsträger 
für das Jahr 1998 weist Gesamtausgaben von 
421 ,2 Mrd.öS aus , denen Gesamteinnahmen in Höhe 
von 422 ,6 Mrd.öS gegenüberstehen . 

Die Einnahmen bestanden zu mehr als drei Viertel aus 
Beiträgen für Vers icherte (330 ,9 Mrd.öS) . Der Bund 
bezahlte 1998 Beit räge von rund 70 Mrd.öS , wobei der 
Großteil auf die sogenannte Ausfallhaftung des Bundes 
zur Abdeckung der Differenz zwischen Einnahmen und 
Ausgaben in der Pensionsversicherung sowie auf die 
Ersätze des Bundes für die Ausgleichszulagen entfiel. 

Nach den vorläufigen Berechnungen werden die Gesamt­
ausgaben der Krankenversicherung 125,4 Mrd . ÖS , der 
Pensionsversicherung 282,5 Mrd. ÖS und der Unfallver­
sicherung 13,3 Mrd .ÖS betragen. 

Im Jahr 1997 trat eine gänzliche Neuordnung bei der Fi­
nanzierung der Spitäler in Kraft , nämlich die österreich­
weite Einführung der leistungsorientierten Kranken­
anstaltenfinanzierung . Dieser Neuregelung zufolge 
haben die Sozialversicherungsträger an die Länder (Lan­
desfonds) für die Jahre 1997 bis 2000 Pauschalbeiträ­
ge für Leistungen der Krankenanstalten zu überweisen. 
Mit der Überweisung der Mittel an die neun Landesfonds 
sind alle Le istungen der Fondskrankenanstalten , insbe­
sondere im stationären , halbstationären, tagesklinischen 
und ambulanten Bereich , einschließlich der durch den 
medizinischen Fortschritt resul ti erenden Leistungen zur 
Gänze abgedeckt. Für das Jahr 1998 wurde - vorläufig -
ein Pauschalbeitrag in der Höhe von 37,7 Mrd.öS fest­
gesetzt. 

Den vorläuf igen Gebarungsergebnissen zufolge haben 
sich die Aufwendungen für Anstaltspflege (ohne Ambu­
lanzgebühren) auf rund 35,6 Mrd .öS. belaufen. Insge­
samt leistete die Sozia lversicherung einen Beitrag von 
46,6 Mrd.öS zur Finanzierung der Spitäler. 

Im Jahre 1998 waren knapp über 3 Millionen Perso­
nen pensionsversichert , wobei es zu einem Anstieg 
umrund 37 .000 Versiche rungsverhäl tnisse kam . Dem­
gegenüber nahmen die Pensionen um rund 20.200 zu , 
sodass die Belastungsquote (d ie Relation zwischen 
der Zahl der Pensionen und der Zahl der Versicherungs­
verhältnisse) von 620 im Jahre 1997 geringfügig auf 619 
im Jahre 1997 sank . 

Ca. 60 % aller Pensionen entfallen auf Frauen. 

Weiterh in bemerkenswert sind die Unterschiede in den 
durchschnittlichen Pensionshöhen von Frauen und Män-
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nern . Die durchschnittliche Alterspension der Män­
ner betrug in der gesetzlichen Pensionsversicherung 
ÖS 14.789,-, die der Frauen hingegen öS 8.599,-. 

Insgesamt erhielten im Jahre 1998 rund 13 % aller Be­
zieherinnen einer Pension aus der gesetzlichen Pensi­
onsversicherung noch mindestens eine weitere Pen­
sionsleistung . Beim Zusammentreffen von zwei Pensio­
nen verringert sich der relative Abstand zwischen den 
Pensionen der Männer und der Frauen . Der Gesamtbe­
zug einer Frau mit zwei Pensionsansprüchen (immer­
hin rund ein Fünftel al ler Pensionsbezieherinnen) liegt 
in etwa auf dem Durchschnittsniveau der Männer mit 
einem Pensionsanspruch (rund öS 14.800 ,-). Betrach­
tet man das durchschnitt liche Pro-Kopf-Einkommen , 
so erhielten Männer ÖS 13.790,-; Frauen hingegen 
ÖS 9.102,-. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen 
der Frauen betrug somit 66 % des Einkommens der 
Männer. 

In den Jahren 1980 bis 1998 stiegen die Pensionen 
in der gesetzlichen Pensionsversicherung um rund 
82 % an . Die Pensionserhöhungen liegen deutlich hö­
her als die Steigerung des Preisniveaus . Weit über das 
Ausmaß der normalen Pensionsanpassung hinaus 
wurden die Richtsätze für Ausgleichszulagen ange­
hoben . Der Richtsatz für Alleinstehende stieg im Zeit­
raum von 1980 bis 1998 um 129 %, jener für Verheirate­
te um rund 128 %. 

Im Jahre 1998 bezogen 251 .400 Personen eine Aus­
gleichszulage (13 ,1 % der Pensionsbezieherinnen) . 
72 % der Ausgleichszulagenbezieherlnnen sind Frauen . 

Im Jahre 1998 gab es 105.000 erstmalige Neuzuer­
kennungen. Rund 80 % al ler Neuzuerkennungen von 
Direktpensionen werden vor Erre ichen des gesetzlichen 
Pensionsanfallsa lters (60 bzw. 65 Lebensjahre) in An­
spruch genommen . 

Gegenüber dem Jahre 1997 sind die Pensionsneuzu­
erkennungen um rund 5.600 Personen gesunken . 
Dieser Rückgang ist einerseits auf die Wirkungen der 
Strukturanpassungsgesetze 1995 und 1996 zurückzu­
führen und andererseits darauf, dass in den Jahren zu­
vor (1994/1995) , also in den Vergle ichsjahren , der Neu­
zugang recht hoch war, In diesen Jahren erreichten erst­
mals bei den Frauen geburtenstarke Jahrgänge das 
Alter für die vorzeitige Alterspension (55 Jahre) und nutz­
ten auch viele Frauen die Möglichkeit , durch die verbes­
serte Anrechnung von Zeiten der Kindererziehung 
früher in Pension zu gehen . 

Das durchschnittliche Zugangsalter bei der Alterspen­
sion beträgt für Frauen 58,2 Jahre (Männer 60,9 Jah­
re). Bei den Invaliditätspensionen ist der Altersunter-
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schied etwas geringer (Frauen 48 ,2 Jahre, Männer 50 ,3 
Jahre). 

Der Anteil der Pensionen wegen geminderter Arbeitsfä­
higkeit an dem Gesamtzugang aller Direktpensionen 
betrug 199838 %. Davon entfallen 60 % auf Arbeiterinnen. 

Die durchschnittliche Neuzugangspension eines Ar­
beiters (ohne Zulagen und Zuschüsse) betrug 1998 
ÖS 11.579,-, die einer Arbeiterin ÖS 6.414,-. Bei den 
Angestellten lagen diese Werte bei ÖS 21 .159,- bzw. 
ÖS 12.754,-. In diesen Werten sind auch zwischenstaat­
liche Teilleistungen enthalten . 

Der durchschnittliche monatliche Ruhebezug der Bun­
desbeamtInnen betrug ÖS 32.900,-, wobei aber die 
unterschiedlichen Lebenseinkommensstrukturen , das 
Fehlen einer Höchstbeitragsgrundlage und damit auch 
Höchstbemessungsgrundlage sowie die unterschiedli­
che Beschäftigungsstruktur eine Vergleichbarkeit er­
schweren . 

Das Volumen der Sozialausga­
ben in Österreich 

Die Sozialausgaben betrugen in Österreich 1997 ins­
gesamt 725 Mrd.öS oder 28,8 % des Brutto-Inlands­
produktes . Seit 1980 erhöhte sich die Sozialquote 
um 2,2 %-Punkte. In den achtziger Jahren spiegelte 
die Entwicklung der Sozialquote konjunkturbedingte 
Schwankungen wider : sie stieg in den Jahren schwa­
chen Wachstums bis 1987 , sank aber mit dem Ein­
setzen der Hochkonjunkturphase (1988 - 1991) so­
gar unter das Niveau von 1980. Der Anstieg der Sozial­
quote seit 1991 war einerseits durch die konjunktu­
relle Entwicklung und demographische Faktoren , 
andererseits durch Leistungsverbesserungen verur­
sacht. 

Der starke Anst ieg der Sozialquote zwischen 1991 
und 1994 ergab sich einerseits aufgrund eines ver­
langsamten BIP-Wachstums und andererseits auf­
grund einer Reihe von Leistungsverbesserungen wie 
der Einführung des zweiten Karenzjahres, verbesser­
ten pensionsrechtlichen Regelungen für Frauen , dem 
Ausbau der Famil ienförderung (Kinderabsetzbeträge) 
und der grundlegenden Reform im Pflegebereich (Ein­
führung des Bundespflegegeldes). Im Zuge der Kon­
sol idierungspolit ik seit 1995 wurden Leistungen teil­
weise eingeschränkt bzw. die Zuwachsraten ge­
dämpft. 

Dies führte zu einem Rückgang der Sozialquote ab 1996, 
wobei in den Jahren 1997 und 1998 die gute Konjunktur­
entwicklung diesen ebenfalls beeinflußte. Aufgrund der 
bereits für 1998 vorliegenden Daten , kann davon ausge­
gangen werden , dass die Sozialquote geringfügig zu­
rückgehen wird. 

Die gesamten Sozialleistungen erhöhten sich zwi­
schen 1990 und 1997 um knapp 50 %, wobei die Aus­
gaben für einzelne Sozialrisken untersch iedlich an ­
stiegen . Überdurchschnittliche Zunahmen gab es bei 
den Familien -, Invaliditäts- und Arbeitslosenleistun­
gen . Im Bereich der Ausgaben tür Arbeitslosigkeit 
hatten aufgrund der Verschlechterung der Situation 
am Arbeitsmarkt die Aufwendungen für Notstandshil­
fe , Insolvenzausfallgeld und vorzeitige Alterspensio­
nen bei Arbeitslosigkeit die größten Zuwächse . 

Bei den Invaliditätsleistungen kamen vor allem das 
Pflegegeld für unter 60Jährige sowie die Ausgaben 
für Pens ionen wegen geminderter Erwerbsfähigkeit 
zum Tragen. Innerhalb der Ausgaben für Alter hatten 
in obigem Zeitraum die Ausgaben der Länder und 
Gemeinden für Alters - und Pflegeheime sowie am­
bulante Dienste und das Pflegegeld für über 60Jähri­
ge die stärksten Steigerungen aufzuweisen . Die Ein­
führung des zweijährigen Karenzurlaubes sowie der 
Kinderabsetzbeträge waren für den Anstieg der Fami­
lienleistungen hauptverantwortlich . 

Mit einer Sozialquote von 29,6 % lag Österreich 1996 
knapp über dem EU-Durchschnitt von 28,7 % und im 
Mittelfeld der Länder mit ähnlicher Sozial- und Wirt­
schaftsstruktur. Von 1980 bis 1996 stieg die Sozial­
quote in Österreich um 3,0%-Punkte, während der 
Anstieg im EU-Durchschnitt 4 ,4%-Punkte betrug. 
Hauptverantwort lich für den Anstieg der EU-Sozial­
quote ist der Nachholprozeß in den südeuropäischen 

Ländern . 

Die Struktur der Sozialausgaben unterscheidet sich 
in Österreich insofern beträchtlich vom EU-Durchschnitt , 
als die Ausgaben für Altersversorgung (Österreich 
48,4 %, EU 44,6 %) und Familie (Österreich 10,5 %, EU 
8,0 %) eine viel größere Rolle spielen . Die Ausgaben 
für Arbeitslosigkeit (Österre ich 5,5 %, EU 8,4 %) sowie 
Krankheit und Invalidität (Österreich 34 ,1 %, EU 35 ,5 %) 
sind dagegen in Österreich niedriger. 
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Die Entwicklung und Verteilung 
der Einkommen 

Aufgrund der Verordnung (EG) Nr.2223/96 zum " Euro­
päischen System der Volkswirtschaftlichen Gesamt­
rechnungen " (ESVG 95) haben die Mitgliedstaaten ab 
dem Jahr 1999 VGR-Daten nach den Konzepten des 
neuen ESVG zu liefern . Neben den konzeptiven Unter­
schieden wurden auch statistisch bedingte Revisionen 
implementiert. 

Weil wegen dieser Änderungen ein konsistenter län­
gerfristiger Vergleich mit den Daten der bisherigen 
ESVG 1979 nicht möglich ist , wird in diesem Bericht 
ausnahmsweise auf eine Darstellung verzichtet (im 
Datenband sind die Tabellen zum Nettonationalpro­
dukt , zur Lohnquote und Einkommensentwicklung 
nach ESVG 1979 bis zum Jahr 1997 und nach ESVG 
1995 von 1995 bis 1998 ausgewiesen). Das ÖSTAT 
wird eine Rückrechnung der Hauptaggregate für die 
Jahre 1988 bis 1994 vornehmen ; im folgenden Sozial­
bericht wird dieses Kapitel wieder in vollem Umfang 
Eingang finden . 

Die Einkommen der unselbständig Erwerbstätigen 
werden primär auf Grundlage der Lohnsteuerstati­
stik dargestellt und analysiert. Die männlichen An­
gestellten erzielen die höchsten standardisierten 
Brutto-Monatseinkommen (ÖS 30.200 ,-), gefolgt von 
den männlichen Beamten (ÖS 29 .600 ,-) , den Beam­
tinnen (ÖS 28 .300 ,-), den männlichen Arbeitern 
(ÖS 20.700 ,-) und den weiblichen Anges tellten 
(ÖS 17.500,-) . Die niedrigsten Brutto-Monatseinkom­
men sind bei den Arbeiterinnen (ÖS 12.400,-) zu ver­
zeichnen. 

Die Lohnsteuerstatist ik ermöglicht eine Gliederung 
nach dem Alter . Ältere Arbeitnehmer verdienen deut­
lich mehr als jüngere: Unselbständig Erwerbstätige , 
die 51 bis 60 Jahre alt sind verdienen - gemessen 
am Median der standardis ierten Bruttoeinkommen -
etwa um 63 % mehr als jene , die 19 bis 25 Jahre alt 
sind. Nach der sozia len Stellung ist das Senioritäts­
prinzip bei den Angestellten am stärksten ausge­
prägt , gefo lgt von den Beamtinnen ; deutlich geringer 
bei weib li chen Angestellten und Arbe itern und fast 
überhaupt nicht bei Arbeiterinnen . 

Nach den Ergebn issen der Lohnsteuerstatistik bezo­
gen 1997 insgesamt 650.800 unselbständig Er­
werbstätige (ohne Lehrl inge) standardisierte Brut­
toeinkommen von weniger als ÖS 12.000,- monat­
lich (ÖS 168.000,- jährlich) . Es ist allerdings zu be­
achten , dass darin auch die geringfügig Beschäft igten 
und alle jene Personen enthalten sind , die aufgrund 
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von Teilzeitbeschäftigung so niedrige Einkommen hat­
ten . 

Arbe itszeitstandardisierte Aussagen sind derzeit nur 
auf der Basis des Mikrozensus möglich. Laut Mikro­
zensus 1997 beziehen 10 % aller unselbständig Er­
werbstätigen (ohne Lehrlinge) ein arbeitszei tstandar­
disiertes monatliches Nettoeinkommen von höch­
stens öS 10.600,- (entspricht rund ÖS 13.000,- brut­
to). Frauen haben viel öfter so niedrige Einkommen. 

Die Lohnsteuerstatistik ermöglicht es - im Unter­
schied zu den Sozialversicherungsdaten - auch zu 
ermitteln , wie hoch die Einkommen, die über der 
Höchstbeitragsgrundlage zur Sozialversicherung lie­
gen , sind (1997: ÖS 40.800 ,- monatlich , ÖS 571 .200 ,­
jährlich ; 334.325 Arbe itnehmerinnen , 275 .582 Män­
ner, 58.743 Frauen). Rund 10% aller Arbeitnehme­
rinnen (inkl. Beamtinnen) beziehen Einkommen über 
der Höchstbeitragsgrundlage . Davon verdienten 
145.000 unselbständig Beschäft igte zwischen 
ÖS 40.800 ,- und ÖS 50 .000 ,-, 167.000 zwischen 
ÖS 50 .000 ,- und ÖS 100 .000 ,- und 23 .000 über 
ÖS 100.000 ,- (14 x jährlich). 

Das arbeitszeitstandard isierte Netto-Personenein­
kommen (Median) aller unselbständig Erwerbstäti­
gen liegt bei monatl ich ÖS 15.600,-; nach der sozialen 
Stellung reichen die entsprechenden Werte von 
öS 14.300 ,- (Arbeiter) bis ÖS 18.300,- (Beamte) . 

Standardisiert nach Haushaltsgröße und -zusam­
mensetzung belaufen sich die mittleren monatlichen 
Netto-Pro-Kopf-Einkommen aller Haushalte von un­
selbständig Erwerbstätigen nach der ÖSTAT-Stan­
dard-Skala auf ÖS 14.300 ,- , die en tsprechenden Werte 
lauten fü r Arbe iterhaushalte ÖS 12.600,-, für Angeste ll­
tenhaushalte ÖS 15.700,-, für Haushalte von Vertrags­
bediensteten ÖS 13.900 ,- und für Beamtenhaushalte 
ÖS 15.800,- . 

Einkommen von Frauen und 
Männern in unselbständiger 
Beschäftigung 

In einer Entschließung des Nationalrates vom 
16.April 1998, anläßlich der Behandlung des Frau­
envolksbegehrens , wurde die Bundesministerin für 
Arbeit , Gesundheit und Soziales ersucht, in Zusam­
menarbeit mit den Sozialpartnern eine Studie zur Ein­
kommensentwicklung zwischen Männern und Frau-
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en vorzulegen und die Ergebnisse in den "Bericht über 
die soziale Lage" aufzunehmen. 

Aufg rund der Ergebnisse der Synthesis-Stud ie betrug 
1997 das mittlere Erwerbseinkommen (ohne gering­
füg ig Beschäftigte) von Männern ÖS 25 .300 ,-, jenes 
von Frauen ÖS 18.300,-, Frauen verdienen um 28 % 
weniger als Männer . Ohne Berücksicht igung der 
männlichen und weiblichen Beamten lag der Unter­
schied bei 32 % . 

Die deutlichen Einkommensunterschiede zwischen 
Männern und Frauen sind immer weniger auf eine 
angeblich schlechtere Qualif ikationen der Frauen und 
auch nur zum geringeren Teil (ca. ein Viertel) auf un­
terschiedliche Arbeitszeiten zurückzuführen . 3 Fakto­
ren sind nach dieser Untersuchung für die Einkom­
mensunterschiede verantwortlich : 

• Schlechtere Berufseintrittschanchen für Frauen 
auch bei gleichwertigen Qualifikationen wie die 
Männer 

• Niederere einkommensmäßige Bewertung von 
typischen "Frauenberufen" im Vergleich zu "Män­
nerberufen" auch mit ähnlichen qualifikatorischen 
Voraussetzungen bzw. ähn lichen betrieblichen Ein­
ordnungen . 

• Ungleiche Verteilung von familiären Versorgungs­
aufgaben und Barrieren bei der Vereinbarkeit von 
Famil ie und Beruf führen zu unterschiedlichen (im 
Vgl. zu Männern) Lebensverläufen und damit un­
terschiedl ichen Berufs- sowie Karrierechancen. 

Zur sozialen Lage der Haus­
halte in Österreich -
Ergebnisse des Europäischen 
Haushaltspanels 

Das "European Community Household Panel " 
(ECHP) ist eine seit 1994 jährlich europaweit durch­
geführte Erhebung zur sozialen Lage der Haushalte . 
Diese nach dem sogenannten Panel-Design konzi­
pierte Befragung wurde in Österreich erstmals 1995 
durchgeführt. Das Europäische Haushaltspanel 
zeichnet sich durch eine Vielfalt von sozialen Indika­
toren aus , die jewe ils auf ind ividueller und auf Haus­
haltsebene erfragt werden. Es liegen nicht nur Anga­
ben über die HÖhe der Erwerbseinkommen der ein­
zelnen Haushaltsmitglieder vor, sondern es werden 
auch alle staatlichen oder privaten Transferzahlun­
gen gesondert erfragt. Außer über die finanzielle Si-

tuation des Haushalts sind auch Informationen über den 
Bildungsstatus, die Position der Haushaltsmitglieder am 
Arbeitsmarkt , die Wohnungssituation , die gesundheitli­
che Verfassung und die soziale Einbindung verfügbar. 

. Ein wichtiger Indikator zur Beurteilung der Lebenssi­
tuation der Bevölkerung ist das gesamte Einkommen 
eines Haushalts . Die personellen Einkommen (wie 
sie etwa in der Lohnsteuerstatist ik ausgewiesen 
sind) sind zur angemessenen Wiedergabe der so­
zialen Situation nur bedingt geeignet, da sie für ver­
sch iedene Haushaltstypen eine jeweils andere Be­
deutung haben können. Aufgrund der höheren Aus­
gabenbelastung von größeren Haushalten ist zu be­
rücksichtigen , auf wieviel Personen das Haushalts­
einkommen aufgeteilt werden muß. Diesem Zweck 
dient das sogenannte Äquivalenzeinkommen . Es 
entspricht dem pro Haushaltsm itglied rechne risch 
verfügbaren Einkommen (fiktives Pro-Kopf-Einkom­
men), wobei bei der Berechnung die Haushaltsmit­
gl ieder unterschiedlich gewichtet werden. In Öster­
reich wird die OECD-Äquivalenzskala verwendet: der 
erste Erwachsene wird mit 1, weitere Erwachsene 
werden mit 0,7 und Kinder mit 0,5 gewichtet. 

Bei der Auswertung der Daten zur Darstellung der 
Einkommenssituation wurden jene aus dem Jahr 
1996 gewählt. Mit "Pro-Kopf-Einkommen" ist immer 
das Äquivalenzeinkommen gemeint. Zur Veranschau­
lichung der Einkommensstruktur von bestimmten 
Bevölkerungsgruppen im Vergleich zu r Gesamtbe­
völkerung wurden Einkommensviertel (Quartile) gebil­
det und zu drei Einkommensgruppen zusammengefaßt: 

• Personen mit niedrigem Pro-Kopf-Einkommen : 
das sind Personen die mit weniger als öS 10.800 ,­
netto (12x jährlich) auskommen müssen. In diese 
Gruppe fä llt ein Viertel der Bevölkerung . 

• Personen mit mittlerem Pro-Kopf-Einkommen : 
dieser Gruppe gehört die Hälfte der Bevölkerung 
an . Sie verfügt über einen monatlichen Betrag zwi­
schen ÖS 10.800 ,- und öS 18.900 ,- netto (12x jähr­
lich) . Das Median-Einkommen liegt bei ÖS 14.300, 

• Personen mit hohem Pro-Kopf-Einkommen : die­
ser Gruppe gehört das Viertel der Bevölkerung an , 
welches über einen Betrag von mehr als öS 18.900,­
netto (12x jährlich) verfügt. 

Alle Personen im unteren Einkommensviertel (2 Mio.) 
verfügen über rund 13 % des gesamten Einkommens, 
wäh rend jene Personen, die zum obersten Einkom­
mensviertel gehören, auf einen Anteil von 43 % kommen . 

Die Schichtung der Bevölkerung nach dem Einkom­
men ermöglicht u.a. Aussagen darüber, welche Grup­
pen potentiell armutsgefährdet sind . Im diesjährigen 
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Sozialbericht werden die Def in it ion von Armutsgefähr­
dung (=Einkommensarmut) an vor kurzem geänderte 
Empfehlungen des Europäischen Statistischen Zentral ­
amtes zur Armutsberichterstattung und die Definition von 
Armut im engeren Sinn an präzisere methodische Verfah­
ren angepaßt. Die hier errechneten Zahlen sind deshalb 
nicht unmittelbar mit früheren Ergebnissen vergleichbar. 

Die im Bericht dargestellten Ergebnisse beruhen auf 
einer Armutsgefährdungsschwelle von 60 % des Me­
dian-Pro-Kopf-Einkommens (1996: ÖS 8.600,-) , wäh­
rend bisher eine Schwelle von 50 % des arithmetischen 
Mittels verwendet wurde (1996: ÖS 7.800,-) . Niedere Pro­
Kopf-Einkommen sind nicht automatisch gleichzuset­
zen mit Armut im Sinne von reduzierten Teilhabechan­
cen . Deshalb spricht man bei der Definition von Ein­
kommensarmut (weniger als 60 % des Medianeinkom­
mens) auch von Armutsgefährdung. 

Sind bei einem geringen Einkommen noch deutliche 
Mängel oder Einschränkungen gegeben, so kann von 
Armut ausgegangen werden. Diese wird dann ange­
nommen , wenn zum Pro-Kopf-Einkommen unter der 
Armutsgefährdungsschwelle von ÖS 8.600,- zumindest 
eine der folgenden Einschränkungen hinzukommt: 

• Rückstände bei periodischen Zahlungen (Miete, 
Betriebskosten , etc.) oder 

• Substandardwohnung oder 
• Probleme beim Beheizen der Wohnung oder der 

Anschaffung von Kleidung oder 
• es für einen Haushalt finanziell nicht möglich ist, 

zumindest einmal im Monat nach Hause zum Es­
sen einzuladen. 

Bei rund 11 % der Bevölkerung (900 .000 Personen) 
liegt das Pro-Kopf-Einkommen unterhalb der Schwel­
le von ÖS 8.600 ,- (60 % vom Median-Pro-Kopf-Ein­
kommen). Bei Berücksichtigung der angefüh rte n 
weiteren Indikatoren von sozia ler Ausgrenzung sind 
rund 4 % der Bevölkerung (330.000 Personen) als arm 
zu bezeichnen. 

Kinder sind überdurchschnitt lich von Armut betroffen , 
ihr Risiko zur Arm utsbevö lkerung zu gehören , beträgt 
mehr als 5 %. Die gesamte Armutsbevölkerung be­
steht ca. zur Hälfte aus Personen im Erwerbsalter, zu 
einem Drittel aus Kindern und zu 17 % aus älteren 
Menschen . Das höchste Armutsrisiko haben Perso­
nen , die in ihre r Erwerbsfähigkeit eingeschränkt sind 
bzw. keine ausreichenden Verdienstmöglichkeiten 
vorfinden (Langze itarbeitslose , Alle inerzieherinnen , 
kinderreiche Familien und Menschen mit Behinde­
rungen). Arme Haushalte gehören oft gleichzeitig zu 
diesen Haushaltstypen . Gastarbeiterhaushalte sind 
ebenfalls von erhöhtem Armutsrisiko betroffen. 
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Älter werden in Österreich 

Das Jahr 1999 wurde von den Vereinten Nationen zum 
" Internationalen Jahr der älteren Menschen" - Auf 
dem Weg zu einer Gesellschaft für alle Altersstufen" 
erklärt. Aus diesem Anlaß publizierte das BMAGS den 
Bericht "Älter werden in Österreich". 

Der Bericht erläutert , dass das Bild vom " alten , iso­
l ierten Menschen ", so es je gest immt hat , mittler­
weile der Vergangenheit angehört. Auch alte Men­
schen leben in vielfältigen sozialen Beziehungsge­
flechten . Die Zunahme der Zahl alter Menschen und 
die höhere Lebenserwartung von Frauen , begleitet 
von der abnehmenden Bereitschaft (aber auch ab­
nehmenden Notwend igkeit ), in ein PensionistInnen­
und Pflegeheim zu wechse ln, erk lärt zu einem guten 
Te il die wachsende Zahl der Einpersonenhaushalte , 
insbesondere der alleinlebenden älteren Frauen. 

Die Beziehungsfam il ie, nicht die Haushaltsfamilie ist 
die zentrale Lebensform der Mehrgenerationenfa­
milie in der heutigen Zeit. Ältere Menschen leben 
meist getrennt von ihren Kindern , ohne jedoch das 
Verlangen nach Nähe aufzugeben. 

Familien sind stabile Unterstützungsnetzwerke im 
Leben der Seniorinnen . Das gilt in beiden Richtun­
gen: Ältere Menschen unterstützen ihre Kinder und 
Enke l/i nnen und s ie werden - insbesondere mit zu­
nehmender Hilfs- und Pflegebedürft igkeit - von ihren 
Nachkommen unterstützt. 

Eine der zentralen sozialen Entwicklungen in den 
letzten fünfzig Jahren ist die stetige Verbesserung 
der Einkommenssituation älterer Menschen . Der 
Übertritt in den Ruhestand ging vor einigen Jahrzehn­
ten noch mit einer massiven Verschlechterung der 
Einkommensverhältnisse einher. Heute ist das Prin­
zip der Lebensstandardsicherung we itgehend rea li­
siert. Das durchschnittliche Pro-Kopfeinkommen von 
Pensionistlnnenhaushalten beträgt heute mehr als 
drei Vierte l von dem in Haushalten von Personen im 
erwerbsfähigen Alter. 

Die vergle ichsweise gute Einkommenss ituation der 
heutigen Seniorinnen ist vor allem das Ergebnis 
sozialpolitischer Maßnahmen. Sie ist aber auch in konti­
nuierlichen Erwerbsverläufen , besseren Verdiensten und 
einer höheren Frauenerwerbsquote in den vergangenen 
Jahrzehnten begründet. 

In den letzten 100 Jahren ist die durchschn ittliche Le­
benserwa rtung deutl ich angestiegen . Neben ver­
besserten Arbeits- und Lebensbedingungen, hygienischen 
Fortschritten und einer verbesserten Ernährung spielt 
auch das öffentliche Gesundheitssystem eine große Rolle. 
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Die soziale Krankenversicherung erfüllt eine zentrale 
Vertei lungsfunktion nicht nur von Gesunden zu Kranken , 
sondern auch zwischen den Generationen. Eine Unter­
suchung über die intergenerative Verteilungswirkung 
der sozialen Krankenversicherung (1994) stellt fest , 
dass das (rechnerische) Umverteilungsvolumen von den 
Akt iven zu den Pensionistinnen im Krankenversiche­
rungssystem 30 Prozent se ines gesamten Gebarungs­
volumens beträgt. 

Demografische und gesellschaftliche Entwicklungen 
haben dazu geführt, dass das Risiko , pflegebedürftig 
zu werden, von einem individuellen zu einem ge­
samtgesellschaftlichen Problem geworden ist. Pfle­
gebedürftige Menschen und ihre Angehörigen brau ­
chen soziale Sicherhe it und Hilfe . 1993 wurde in 
Österreich ein neues und umfassendes System der 
Pflegevorsorge wirksam . Mit dem Inkrafttreten des 
Bundespflegegeldgesetzes wurde ein abgestuftes , 
bedarfsorientiertes Pflegegeld eingeführt , auf das 
unabängig von Einkommen und Vermögen sowie der 
Ursache der Pflegebedürftigkeit ein Rechtsanspruch 
besteht. Das Pf legege ld ersetzt die vor dem 1.Juli 
1993 bestehenden pflegebezogenen Geldleistungen. 

Im März 1999 bezogen ca . 310.000 Personen eine Pfle­
gegeldleistung des Bundes oder der Länder, davon 
waren über 80 % 60 Jahre oder älter. Das sind ein Sech­
stel aller Seniorinnen . Ca . 150.000 Pflegegeldbezie­
herinnen waren bereits 80 Jahre oder älter, das sind 
50 % aller Menschen in dieser Altersgruppe . Zwei Drit­
tel aller Pflegegeldbezieherlnnen sind Frauen . 

Das Pflegegeld kommt v.a. unteren Einkommens­
gruppen zugute. Das monatliche Nettoeinkommen der 
Pflegegeldbezieherlnnen (Pension oder Aktive inkom­
men) inklusive des Pflegegeldes lag bei mehr als der 
Hälfte im Jahr 1997 unter öS 12.500,- im Monat. 

Der rapide Wandel im Arbeitsleben , die immer schnel­
ler werdenden Halbwertszeiten von erworbenen Qualifi­
kationen und der stärkere Konkurrenzdruck am Arbeits­
markt haben zur Folge , dass selbst Personengruppen 
im erwerbsfähigen Alter immer öfter zum "alten Ei­
sen" gezählt werden . Der stetige Rückgang des effek­
tiven Pensionszugangsalters ist nicht vorrangig das 
Resultat von gesetzl ichen Maßnahmen im Pensionsbe­
reich , sondern wurzelt primär in Prozessen des Arbeitsle­
bens, die ältere Menschen vermehrt ins Abseits drängen. 

Der Arbeitsmarkt Älterer ist jedenfalls ambivalent. Da 
sind auf der einen Seite stabile Beschäftigungsverhält­
nisse mit klaren Aufstiegsregelungen und - bedingt 
durch das Senioritätsprinzip im Gehaltssystem - auch 
guten Verdiensten. Auf der anderen Seite sind ältere 
Menschen stark von Arbeitslosigkeit , insbesondere von 
Langzeitarbeitslosigkeit bedroht oder betroffen . 

Seniorinnenpolitik ist eine typische Querschnitts­
materie. Sie erfordert sowohl eine Kooperation verschie­
dener Ressorts wie eine sinnvolle Zusammenarbeit des 
Bundes mit Sozialversicherungsträgern , Ländern und 
Gemeinden. Sie ist eingebettet in die gesamte Politik und 
setzt einen funktionierenden Arbeitsmarkt wie ein funk­
tionierendes Sozial system voraus. Je besser die Syste­
me materieller Sicherung funktionieren , desto effektiver 
kann sich die eigentliche Seniorinnenpolitik auf allen 
Ebenen entfalten. Daher ist die Schwerpunktsetzung der 
österreich ischen Bundesregierung , die den Abbau der 
Arbeitslosigkeit und das Funktionieren der sozialen Si ­
cherungssysteme in den Vordergrund ste llt , auch eine 
wesentliche Grundlage für eine erfolgreiche SeniorInnen­
politik in Österreich. 
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TÄTIGKEITSBERICHT 

Sozialversicherung 

Im Berichtszeitraum ist eine Reihe wichtiger Änderun­
gen des Sozialversicherungsrechtes erfolgt. Mit der 
55. Novelle zum ASVG wurden weitere legistische Ver­
besserungen hinsichtlich der Zuordnung von Erwerbs­
tätigkeiten zum ASVG oder GSVG erreicht. Weite rs wur­
de für freie Dienstnehmerinnen ein Anspruch auf Wo­
chengeld geschaffen ; auch die aufgrund einer geringfü­
gigen Beschäftigung Selbstversicherten haben nun ei­
nen Anspruch auf Wochengeld und Krankengeld. Die 
Berufskrankheitenliste wurde in Anpassung an die Eu­
ropäische Liste der Berufskrankheiten erweitert. Für 
Lehrlinge im ersten Lehrjahr werden die Dienstgeber von 

der Entrichtung des Unfallversicherungsbeitrages befreit. 

Durch die 56. Novelle zum ASVG wurden die Rah­
menbedingungen für die Einführung eines elektroni­
schen Verwaltungssystems in der Sozialversicherung 
geschaffen. Die vorgesehene Chipkarte wird einen 
Modernisierungsschub bewirken , indem sie die Ver­
wa ltung erleichtert , den Dienstgebern durch den Ent­
fa ll der Krankensche inausgabe Einsparungen bringt 
und vor allem für die Versicherten den verbesserten 
Zugang zu ärztlichen Leistungen ermög licht. Daten­
schutz und Datensicherheit werden durch eine Reihe 
von Vorkehrungen gewährleistet. 

Durch eine Gesetzesänderung im Anschluss an die 
55 . Novelle zum ASVG wurde den Zahnambulatorien 
der Krankenversicherungsträger die Erbringung von 

Leistungen des festsitzenden Zahnersatzes ermöglicht. 

Durch die 23. Novelle zum GSVG wird die Möglichkeit 
einer Ausnahme von der Kranken- und Pensionsversi­
cherung für Selbständige mit geringfügigen Einnahmen 
aus ihrer gewerblichen Tätigkeit geschaffen. Weite rs 
wird be i erstma liger Aufnahme einer selbständigen 
gewerbl ichen Tätigkeit ab dem 1.1.1999 die Mindest­
beitragsgrundlage für die ersten drei Jahre gesenkt. 

Die 24. Novelle zum GSVG und eine weitere Ände­
rung des GSVG beinhalten im wesentlichen die er­
forderlichen Rahmenbed ingungen im Zusammen­
hang mit der Ausnahme von der Pflichtversicherung 
für die Angehörigen der freien Berufe (opting-out). 

Die 22. Novelle zum BSVG enthält eine grundlegen­
de Reform der bäue rl ichen Unfallversicherung , die 
das Le istun gsspektru m der bäuerlichen Unfallver­
sicherung den spezifischen Gegebenhei ten der land­
(forst)wirtschaftl ichen Betriebe anpasst. 
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Mit der 23. Novelle zum BSVG wird vor allem die Ein­
beziehung der land(forst)wirtschaftlichen Nebengewer­
be in die bäuerliche Sozialversicherung näher geregelt. 

Mit dem SRÄG 1998 wurde die Pensionsanpassung 
von 1,5 % im Jahr 1999 durch zwei Sonderleistungen 
ergänzt , die vor al lem Bezieherin nen geringer Pensi ­
ons leistungen zugute kommen. 

Die Änderungen des B-KUVG durch das Vertragsbe­
dienstetenreformgesetz und die 27 . Novelle zum 
B-KUVG beschäftigen sich vor allem damit, die erfor­
derlichen gesetzlichen Bestimmungen für die neuen 
Vertragsbediensteten zu schaffen ; die ab 1.Jänner 
1999 beim Bund eintretenden Vertragsbediensteten 
sind nach dem B-KUVG bei der Versicherungsanstalt 
öffentlich Bed iensteter kranken- und unfallversichert. 

Im April 1998 ist das neue Abkommen (ohne Familien­
beihilfe) mit Mazedonien , im Mai 1998 mit Slowenien 
und im Oktober 1998 mit Kroatien in Kraft getreten. 
Ebenso trat im Juli 1998 ein 4.Zusatzabkommen mit der 
Schweiz in Kraft. 

EG-Ergänzungsabkommen über soziale Sicherheit 
sind mit Norwegen im Jun i, mit Deutschland im Ok­
tober und mit Liechtenste in im Dezember 1998 in 
Kraft getreten . 

Im Juni 1998 bzw. Feber 1999 konnten die neuen Ab­
kommen (ohne Famil ienbeih ilfen ) mit Jugoslawien 
und mit Bosnien-Herzegowina unterzeichnet werden. 
Ebenso konnte mit der OPEC im Juli 1998 ein Abkom­
men über soziale Sicherheit unterzeichnet werden. 
Im September 1998 bzw. März 1999 wurden Abkom­
men über soziale Sicherheit mit Ungarn und Polen un­
terzeichnet. 

Weiters wurden EG-Ergänzungsabkommen über sozia­
le Sicherheit mit den Niederlanden und mit Portugal 
im Dezember 1998 unterzeichnet, die ebenso wie die 
Abkommen über soziale Sicherheit mit Bosnien-Her­
zegowina und Polen bereits die parlamentarische 
Genehmigung erhalten haben. 

Beschäftigungspolitik 

Im Sinne der beschäftigungspolit ischen Leit lin ien 1998 
wurde der Nationale Aktionsplan für Beschäftigung 
am 15.Apri11 998 der Europäischen Kommission übermit­
telt . Mit diesem Plan verfolgt die Bundesregierung das Ziel: 
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• neue, zusätzl iche Arbeit zu schaffen ; 
• das Niveau der Arbe itslosigkeit deutlich zu verrin ­

gern ; 

• zur Förderung der Chancengleichheit von Frauen 
und Männern beizutragen 

• und das Ausbildungs- und Beschäftigungssystem 
im Interesse dynamischer Strukturanpassung fle­
xibel , innovativ und durchlässig zu gestalten . 

Diese Zie lsetzung kann nur durch eine umfassende 
und koordinierte beschäftigungspolitische Gesamt­
strategie erreicht werden , die alle relevanten Politik­
felder und Trägereinrichtungen , die Organisationen 
der Sozialpartner, aber auch die Länder und Gemein­
den aktiv einbezieht. 

Auf europäischer Ebene fand dieses beschäftigungs­
politische Ziel mit der Verabschiedung des "Europäi­
schen Beschäft igungspaktes" im ersten Halbjahr 
1999 seinen Ausdruck. Dieser sieht u.a . die Einbin ­
dung der Kommission , des Rates , des Europaparla­
mentes , der Zentralbank sowie der Sozialpartner vor, 
um auf breiter Basis die aktuelle wirtschaftliche Ent­
wicklung und entsprechende po litische Maßnahmen 
beraten zu können . 

Der NAP ist ein mehrjähriges Planungsdokument , 
das Zielvorgaben , Indikatoren und geplante Maßnah­
men enthält. Als quantitative Ziele werden u.a. die 
Halbierung der Übertrittsquote in die Langzeitar­
beitslosigkeit , die Erhöhung der Teilnahmequote an 
aktiven arbeitsmarktpoli tischen Maßnahmen auf 
20 %, die Senkung der Arbei tslosenquote auf 3,5 % 
(nach Berechnung von EUROSTAT) sowie eine Zu­
nahme der Beschäftigung um 100.000 bis zum Jahr 
2002 festgelegt. 

Eine erste Zwischenbilanz zeigt deutlich , dass der NAP 
der Beschäftigung in Österre ich wichtige Impu lse 
gegeben hat , wobei im Vordergrund Maßnahmen der 
aktiven Arbeitsmarktpo litik für verschiedene Zie lgrup­
pen (Jugendliche , Frauen , Langzeitarbe itslose , be­
hinderte Personen ) stehen. Dafür wurden die Mittel 
auf 11 ,1 Mrd.öS für 1999 aufgestockt (von 8,2 Mrd.öS 
1998) , wobei auch eine Umschichtung von passiven 
zu aktiven Mitteln erfolgte , um die Budgetkonsolid ie­
rung nicht zu gefährden. 

Auf Basis der Erfahrungen mit der Lehrlingsoffensive 
1997/98 wurden bei der Umsetzung des Jugendaus­
bildungssicherungsgesetzes (JASG) für die Ausbil­
dungsjahrgänge 1998/1999 und 1999/2000 je 2.500 
Plätze in Lehrgängen und 1.500 Ausbildungsmöglich­
keiten in Stiftungen geschaffen (Budgetvolumen je 
900 Mio.öS) . Dieses als "Auffangnetz" bekannte Maß­
nahmenbündel , bei dem Bund, Länder, Sozialpartner und 

Arbe itsmarktservice zusammenwirken , ermög licht jenen 
Lehrstellensuchenden , die keinen Lehrplatz in Betrieben 
der Wirtschaft gefunden haben , qualitativ hochwertige 
Ausbildungen , in dem Lehrinhalte eines Leh rberufes 
vermittelt werden , so dass die Jugendl ichen jederzeit 
auf betriebliche Lehrplätze überwechseln können . 

1998 wurden mehr als 200 .000 offene Stellen durch 
die Aktivitäten der regionalen Geschäftsstellen des 
Arbeitsmarktservice besetzt , was gegenüber dem 
Vorjahr eine Steige rung von 16 % bedeutete. Rund 
drei Viertel dieser Stellen konnten innerhalb eines 
Monats besetzt werden . 

Im Rahmen der Innovativen Arbeitsmarktpolitik wer­
den mit dem Programm "New Start" zusätzliche 
(noch nicht) marktfähige Arbeitsp lätze für arbeitslose 
Personen bei Betrieben und gemeinnützigen Einrich­
tungen gefördert. Im Unterschied zur ehemaligen "Ak­
tion 8000" geht es in erster Linie nicht um die Schaf­
fung von befristeten Transitarbeitsplätzen , sondern 
um den Aufbau neuer und stabiler Dauerarbe itsplät­
ze für arbeitslose Menschen . Die Befriedigung ge­
sellschaftlich wichtiger Bedürfnisse wird mit der 
Schaffung neuer Arbeitsplätze verknüpft . 

Mi t Hilfe des Europäischen Sozialfonds nahmen seit 
Programmbeginn 1995 bis Mitte 1998 rund 280.000 
Personen an ESF-kofinanzierten arbeitsmarktpoliti­
schen Maßnahmen teil. Jeweils die Hälfte war dem 
Ziel 3 (Förderung von Problemgruppen) und dem Ziel 
4 (Schulung von Beschäftigten) zuordenbar. Die Inte­
grationswirkung konnte in den ersten drei Jahren lau­
fend verbessert werden , sie stieg von 50 % Wieder­
beschäftigu ng (1995) auf 57 % (1997) . 

Pflegevorsorge - Behinderten­
fragen - Sozialentschädigung -
Sozialberatung 

Auf Grundlage der Evaluierungsergebn isse und der 
Erfahrungen seit seinem Inkrafttreten wurde das Bun­
despflegegeldgesetz mit Wirkung vom 1.Jänner 1999 
novelliert . Diese Novelle umfaßte als Schwerpunkte die 
Ve rbesserung der Leistungen , die Verbesserung der 
Position der Pflegebedürftigen und der Pflegenden , die 
Ausweitung des anspruchsberechtigten Personenkrei­
ses und die Erhöhung der Treffsicherheit des Pfl ege­

geldes. 

15 

III-35 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdok. T1 Analysen (gescanntes Original) 15 von 210

www.parlament.gv.at



Mit Wirkung vom 1.Februar 1999 wurde auch die Ein­
stufungsverordnung zum Bundespflegegeldgesetz 
neu erlassen. 

Als Maßnahme der Qual itätssicherung wird seit Jän­
ner 1998 vom Sozialservice des BMAGS die BERA­
TUNG für PFLEGENDE angeboten . 

Im März 1999 erhielten mehr als 260.000 Personen 
Pflegegeld nach dem Bundespflegegeldgesetz. 1998 
betrug der Aufwand des Bundes für Leistungen nach 
dem Bundespflegegeldgesetz 17,882 Mrd.öS. 

Das BMAGS hat für den Zeitraum 1.Jänner 1997 bis 
31 .Dezember 1997 den jährlichen Bericht über die 
Entwicklung der Pflegevorsorge erstellt , eine öster­
reichweite Übers icht über die Bedarfs- und Entwick­
lungspläne der Länder ist in Arbeit. 

Der Endbericht der Arbeitsgruppe zu r Durchforstung 
der österre ich ischen Bundesrechtsordnung hin­
sichtl ich behindertenbenachteiligender Besti m­
mungen wurde vom Bundeskanzle ramt im März 1999 
dem Parlament übermittelt . 

Der Bericht der Bundesregierung über Maßnahmen 
zugunsten der Gehörlosen und der Schwerhören­
den wurde am 1.Juni 1999 vom Ministerrat besch los­
sen und anschließend dem Nationalrat zugeleitet. 

Angesichts der in den letzten Jahren deutlich ange­
stiegenen Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behin­
derungen bilden Maßnahmen zur Verstärkung der In­
tegration dieser Menschen ins Erwerbsleben einen 
besonderen Schwerpunkt des Nationalen Aktions­
plans für Beschäftigung der Bundesreg ierung. Die 
Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgte mit der am 
1.Jänner 1999 in Kraft getretenen Novelle zum Be­
hinderteneinstellungsgesetz mit den Schwerpunk­
ten Arbei tsassistenz, Lehrl inge , Neuordnung der Aus­
nahmen bei der Berechnung der Pflichtzahl , Kündi­
gungsschutz und neue Kriterien für die Einschätzung 
des Grades der Behinderung. 

Zum 31 . Dezember 1998 gehörten ca. 75 .000 Perso­
nen dem Kreis der begünstigten Behinderten an , das 
sind um rund 4.000 mehr als 1997. 

1998 waren bei sämtlichen der Einstellungspflicht 
unterliegenden Dienstgebern 79 .000 Pflichtstellen 
zu verzeichnen , von denen 51 .000 mit begünsti gten 
Beh inderten besetzt waren . 28.000 Pflichtstellen 
waren unbesetzt. Insgesamt wurde damit die Be­
schäftigungspflicht zu 64 % erfüllt. 

In den derzeit 8 integrativen Betrieben in ganz Öster­
reich mit insgesamt 20 Betriebsstätten standen zum 
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1.Jänner 1999 1.554 Personen , davon 1.234 Menschen 
mit Behinderungen, in Beschäftigung bzw. in Erpro­
bung oder Lehre . Des weiteren nahmen per 1.Jänner 
199986 Behinderte an Ausbildungsprojekten in den in­
tegrativen Betrieben teil. 

Für Ind ividualförderungen wurden 1998 234,3 Mio.öS 
aufgewendet. 

Die Bundessozialämter bieten mit Hil fe des Europäi­
schen Sozialfonds und des Ausgleichstaxfonds zu­
sätzl iche Programme zur Schaffung von Arbeitsplät­
zen für Menschen mit Behinderungen an . Diese Pro­
gramme sehen Beschäftigungsbeihilfen und berufli­
che Qualifizierung vor. 1998 wurden dadurch rund 
3.200 zusätzliche Ausbildungs- und Arbeitsplätze 
geschaffen. Dafür wurden insgesamt rund 270 Mio.öS 
zur Verfügung gestellt. Außerdem wurden 1998 im 
Rah men der Arbeitsass istenz rund 3.000 Personen 
in 35 Projekten betreut (Aufwand rund 58 Mio.öS) . 

In der Kriegsopferve rsorgung ist die Zahl der Ver­
sorgungsberechtigten im letzten Jahrzehnt von 
128.000 auf 77 .000 Personen gesunken . Derfinanzielle 
Rentenaufwand ist in diesem Zeitraum von 5,655 Mrd.öS 
auf 4,973 Mrd.öS zurückgegangen . 

In der Heeresversorgu ng ist innerhalb der letzten zehn 
Jahre die Zahl der Versorgungsberechtigten um rund 
ein Dri ttel auf 1.700 im Jahr 1998 gestiegen. Der fi­
nanzielle Aufwand betrug 1998 119,2 Mio.öS und hat 
sich seit dem Jahr 1988 beinahe verdoppelt. 

In der Opferfürsorge ist die Zahl der Empfänger wie­
derkehrender Geld leistungen (Renten- und Beihi lfen­
empfänger) von 1989 bis 1998 um mehr als ein Vie r­
tel von 3.550 auf 2.600 Personen zurückgegangen. 
Die budgetären Aufwendungen sanken im gleichen 
Zeitraum von 223 Mio.öS auf 198 Mio.öS. 

Im Rahmen der Entschäd igung von Verbrechensop­
fern erhielten zum Jahresende 1997 119 Opfe r und 
Hinterbliebene finanziel le Zuwendungen für Ver­
dienst- bzw. Unterhaltsentgang , in 39 Fäll en wurden 
die Bestattungskosten ersetzt. Der Gesamtaufwand 
im Jahre 1998 betrug 16,7 Mio.öS . Ab 1.1. 1999 wer­
den die Selbstkosten für kausale psychotherapeuti ­
sche Krankenbehandlungen nach dem Verbrechens­
opfergesetz übernommen, sofern der zuständige Trä­
ger der Krankenversicherung aufgrund der Satzung 
einen Kostenzuschuß leistet. 

Ende 1998 erhielten 72 Personen wiederkehrende Geld­
leistungen als Entschädigung für Impfschäden . Der Ge­
samtaufwand im Jahr 1998 belief sich auf 24 ,3 Mio. ÖS . 
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Für besondere Maßnahmen der sozialen , medizinischen 
und beruflichen Rehabilitation wurden 1998 aus den 
Mitteln des Nationalfonds Zuwendungen in Höhe von 
rund 14 Mio.öS gewährt. 

Vom Bürgerservice - Sozialtelefon und von den So­
zialservicestellen der Bundessoz ialämter wurden 
1998 bei rund 41 .000 Kontaktnahmen Hilfestellung 
zu rund 93 .000 Einzelthemen geleistet. 

Die Beratung für Pflegende wurde in rund 3.900 Fäl­
len in Anspruch genommen. 

Von den Mobilen Beratungsdiensten für Kinder und 
Jugendliche wurden 1998 2.300 Kinder und Jugend­
liche bzw. deren Familien beraten . 

Die Empfeh lung für einen einheitlichen , in allen Mit­
gliedsstaaten anerkannten Parkausweis für Behin ­
derte wurde vom Europäischen Rat am 4.Juni 1998 
beschlossen . 

Im zweiten Halbjahr 1998 hatte Österreich die EU -
Präsidentschaft inne, wobei vom 23. bis 25 .Septem­
ber 1998 in Salzburg eine Konferenz zum Thema "Men­
schen mit Behinderung" abgehalten wurde . 

Eine Entschließung des Europäischen Sozialmini­
sterrates vom 25 .Mai 1999 hat die Chancengleich­
heit von Menschen mit Behinderungen am Arbeits­
markt zur Zielsetzung. 

Arbeitsrecht und Allgemeine 
Sozialpolitik 

Durch eine Novelle zum Eltern-Karenzurlaubsgesetz 
und zum Mutterschutzgesetz erfolgte eine flexiblere 
Gestaltung des Karenzurlaubes für Mütter und Väter 
im Interesse einer besseren Vereinbarkeit von Fami­
lie und Beruf sowie eine Anpassung des Eltern-Ka­
renzurlaubsgesetzes an die EU-E lternurlaubs-Richt­
linie . 

Mit Änderungen zum Arbeitsvertragsrechts-Anpas­
sungsgesetz werden die Bestimmungen für die aus 
dem Ausland nach Österreich zur Arbeitsleistung ent­
sandten oder überlassenen Arbeitnehmer im Arbeits­
vertragsrechts-Anpassungsgesetz und Arbeitskräfte­
überlassungsgesetz neu geregelt. Diese Neurege­
lungen im AVRAG und AÜG tragen auch der Entsen­
de-Richtlinie der EU Rechnung . 

Der Aktion Fairness des ÖGB sollte durch den Ent­
wurf eines Arbeitsverhältnisgesetzes (AVHG) und 

entsprechenden Änderungen in den arbeitsrechtlichen 
Sondergesetzen Rechnung getragen werden . Dabei geht 
es um die materielle Angleichung der Rechtsstellung der 
Arbeiter an die der Angestellten , insbesondere im Be­
reich der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und bei 
sonstigen Dienstverhinderungen sowie beim Künd i­
gungsschutz. Eine Verwirklichung war bisher nicht mög­
lich . 

Durch die Novelle zum Journalistengesetz wurde die 
gesetzliche Grundlage für den Abschluß von Gesamt­
verträgen betreffend die Honorarbedingungen und 
Aufwandersätze für ständige freie Mitarbeiter eines 
Medienunternehmens oder Mediendienstes geschaffen. 

Durch eine Novelle zum Arbeitsze itgesetz und zum 
Arbeitsruhegesetz wurden die Sonderbesti mmungen 
für Apotheker an die EU-Arbeitszeitrichtlinie angepaßt. 

Die Ausgliederung der Wr. Stadtwerke machte eine 
Regelung von Fragen im Bereich des Arbeitsverfas ­
sungsrechts, des Allgemeinen Sozialversicherungsge­
setzes , sowie des Gesellschafts- und Steuerrechts er­
forderlich . 

Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Frauen­
volksbegehrens erfolgte durch das Bundesgesetz 
BGBI. I Nr. 69/1998 eine Verstärkung der Mitwir­
kungsrechte des Betriebsrates bei Maßnahmen der 
betrieblichen Frauenförderung und der Vereinbar­
keit von Beruf und Familie . 

Arbeitsinspektion 

Mit dem am 1.Jänner 1999 in Kraft getretenen Mine­
ralrohstoffgesetz wurde die Zuständigkeit in Bezug 
auf alle Belange des Arbeitnehmerinnenschutzes für 
die diesem Gesetz unterliegenden Betriebe (obertä­
giger und untertägiger Bergbau) dem BM AGS bzw. der 
Arbeitsinspektion übertragen . 

Durch eine mit 1.Jänner 1999 in Kraft getretene No­
velle zum Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz wurden 
neue, flexiblere Regelungen für die arbeitsmedizini­
sche und sicherheitstechn ische Betreuung von Klein­
und Mittelbetrieben geschaffen sowie ein ige Verord­
nungen zu diesem Gesetz erlassen , und zwar über 
sicherheitstechnische Zentren , über den Schutz der 
Arbeitnehmerinnen bei Bildschirmarbeit, über den 
Schutz der Arbeitnehmerinnen gegen Gefährdung 
durch biologische Arbeitsstoffe und die Arbeitsstät­
tenverordnung . Die Beschäftigungsverbote und 

17 

III-35 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdok. T1 Analysen (gescanntes Original) 17 von 210

www.parlament.gv.at



-beschränkungen für Jugendl iche wurden in einer 
Verordnung , die mit 1.Jänner 1999 in Kraft trat , neu ge­
regelt. 

Auf EU-Ebene wurde vom Rat der Arbeits- und Sozial­
minister im April 1998 die Richtlinie 98/24/EG über 
chemische Arbeitsstoffe sowie im April 1999 die 
Richtlinie zur 2. Änderung der Karzinogenerichtli nie 
90/394/EWG erlassen. Weiters wurden im April 1998 
Schlußfolgerungen des Rates zum Schutz der Arbeit­
nehmer gegen Gefährdung durch Asbest verabschie­
det. In diesen Schlußfolgerungen ersucht der Rat die 
Kommission , Vorschläge zur Änderung der geltenden 
Arbeitnehmerschutz-Asbestrichtlinie 83/477/EWG vor­
zulegen . Von der Europäischen Kommission wurde 
die Richtlinie 97/65/EG zur dritten Anpassung der 
Richtlinie über biologische Arbeitsstoffe 90/679/EWG 
an den technischen Fortschritt erlassen. 

Unter österreichischem Ratsvorsitz wurden beim Rat 
der Arbeits- und Sozialminister im Dezember 1998 
gemeinsame Standpunkte zum Richtlinienvorschlag 
2. Änderung der Karzinogenerichtlinie 90/394/EWG 
sowie zum Richtlinienvorschlag über explosionsfä­
hige Atmosphären angenommen. Weiters fanden 
unter österreichischer EU-Präsidentschaft eine Kon­
ferenz zum Wandel der Arbeitswelt sowie die erste 
gemeinsame Konferenz der EU und der USA mit dem 
Schwerpunkt "Sicherheit und Gesundheitsschutz bei 
der Arbeit" unter Beteiligung der Sozialpartner statt. 

Im Jahr 1998 ging die Zahl der anerkannten Arbeits­
unfälle unselbständig Erwerbstätiger (ohne Wegun­
fälle) gemäß Hauptverband der österreichischen So­
zialversicherungsträger insgesamt weiterhin zu rück , 
und zwar von 121 .500 auf 116.900 , während jene der 
tödlichen Unfälle anstieg (auf 153; 1997: 141) . Fer­
ner wurden laut Statistik des Hauptverbandes insge­
samt 1.249 (1997: 1.190) Erkrankungen unselbstän­
dig Erwerbstätiger als Berufskrankheiten anerkannt. 
Siebzehn dieser Erkrankungen (1997: zehn) verlie­
fen tödlich. 

Die insgesamt 147.000 Amtshandlungen umfaßten 
99 .000 Überprüfungen , 19.000 Teilnahmen an be­
hördlichen Verhandlungen sowie 29.000 sonstige 
Tätigkeiten. Im Sinne des Servicegedankens wurde 
hiebei insbesondere die Unterstützungs- und Bera­
tungstätigkeit für Betriebe ausgebaut, wobei 7.600 
Vorbesprechungen von betrieblichen Projekten und 
9.900 sonstige Unterstützungs- und Beratungsge­
spräche stattfanden . Zugleich wurden im Berichts­
jahr Schwerpunktaktionen betreffend die Ana lyse von 
Arbeitsunfällen mit Leitern und betreffend die Einhaltung 
der Bestimmungen des Krankenanstalten-Arbeitszeit­
gesetzes durchgeführt. 
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Im Rahmen der Maßnahmen gegen die illegale Beschäf­
tigung ausländischer Arbeitskräfte wurden 15.500 Kon­
trollen von Betriebsstätten und auswärtigen Arbeits­
(Bau-)stellen durchgeführt. Bei 1.700 Kontrollen mußten 
Verstöße gegen die Bestimmungen des Ausländerbeschäf­
tigungsgesetzes durch die illegale Beschäftigung von 
insgesamt 3.000 Ausländerinnen festgestellt und zur 
Anzeige gebracht werden . 

Gesundheitsökonomie - Sozial­
wissenschaften - Marketing 

Die Gesundheitsreform wurde mit der - zwischen dem 
Bund und den Ländern gesch lossenen und am 1.Jän­
ner 1997 in Kraft getretenen - "Vereinbarung gemäß 
Art. 15a B-VG über die Reform des Gesundheitswesens 
und der Krankenanstaltenfinanzierung für die Jahre 
1997 bis 2000" eingeleitet. Ziel ist die Erhaltung des un­
eingeschränkten Zugangs zu jeder Art der bedarfs not­
wendigen medizinischen Versorgung unabhängig von 
Alter, sozialem Status und gesundheitlichen Aspekten . 

Um die Erreichung dieses Zieles zu gewährleisten , sol­
len Strukturveränderungen forciert , der Ressourcenein­
satz damit optim iert und die Finanzierbarkeit des Ge­
sundheitssystems mit Maßnahmen zur Steigerung der 
Effizienz und der Effektivität der Leistungserbringung 
im Gesundheitswesen für die Zukunft sichergestellt wer­
den. Sämtl iche Reformschri tte erfolgen dabei unter 
dem Aspekt des Qualitätsmanagements. 

Zur Entwicklung, Umsetzung und Steuerung der viel­
fältigen Schritte der Gesundheitsreform wurden An­
fang 1997 neue organisatorische Rahmenbedingun­
gen geschaffen: auf Bundesebene wurde die Struk­
turkommission und in jedem Bundes land ein Lan­
desfonds und eine Landeskommiss ion ei ngerichtet. 
Zur Durchführung der Geschäfte wurde 1997 beim 
BMAGS der mit jährlich 1.750 Mrd.öS dotierte Struk­
turfonds eingerichtet. 

In den bis Mitte 1999 stattgefundenen sieben Sitzungen 
der Bundeskommission wurden folgende Refo rmmaß­
nahmen weiterentwickelt: 

• In der 1998 erfolgten Revision des Österreichi­
schen Krankenanstaltenplanes (ÖKAP) wurden 
die Verso rgungsbere iche Psych iat rie , Akutgeria­
trie/Remobilisation , Hosp iz und Intensivversor­
gung integriert. 

• Leistungsangebotsplanung: diesbezügliche Pla-
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nungsarbeiten bzw. Planungsempfehlungen wurden 
für einzelne Fachrichtungen ausgearbeitet. 

• Ambulanz(leistungs)plan : Grundlagenarbeit zur Pla­
nungsmethodik auf Basis von Primärdatenerhebung 
wurden durchgeführt. 

• Le istungsorientierte Krankenanstaltenfinanzie­
rung (LKF) : Erarbeitung eines LKF-Intensiveinstu­
fungsmodells ; LKF-Nachkalkulationen wurden 
durchgeführt. 

• Vorbereitung und Einführung des Diagnosenschlüs­
sels ICD-1 0 sowie eines bundesweit einheitlichen I n­
tensivdokumentationssystems. 

In Umsetzung der grundsatzgesetzlichen Vorgabe im 
§5b KAG ("Qualitätssicherung U

) haben die Bundeslän­
der entsprechende landesgesetzliche Regelungen zu 
treffen , die die Grundlage für die Implementierung von 
Qualitätssicherung durch d ie Krankenhausträger 
und die Krankenhäuser darstellen. Die Träger von 
Krankenanstalten sind verpflichtet , die Voraussetzungen 
für interne Maßnahmen der Qualitätssicherung zu schaf­
fen und diese so zu gestalten, dass vergleichende Prü­
fungen mit anderen Krankenanstalten ermöglicht wer­
den. 

Qualitätssicherung wird primär als Sache der Kran­
kenanstalten selbst gesehen und muß krankenhaus­
intern rea lisiert werden . Die Krankenanstalten sol­
len entsprechend ihrer ind ividuellen Notwendigkei­
ten aufgrund der vor Ort bestehenden Organisations­
strukturen die aus ihrer Sicht zu setzenden Ziele defi ­
nieren und die zur Umsetzung von Qual itätssicherung 
erforderlichen Maßnahmen festlegen. Das bisher 
größte österreichische Modellprojekt zur Qualitätsver­
besserung läuft zur Zeit in 11 Krankenanstalten . 

Im Jahr 1998 gab der Bund für den Bereich der Kran­
kenanstalten 6,185 Mrd.öS aus. Zusätzlich wurden 
im Rahmen des " Klinischen Mehraufwandes" sei­
tens des Bundes 4,086 Mrd.öS als Kostenersatz für 
die aufgrund des Unterrichtes anfallenden Mehrko­
sten in den drei Universitätskliniken bereitgestellt. 

Die Kosten der sogenannten " Akut-Krankenanstal­
ten " (154 Krankenanstalten) belaufen sich - nach vor­
läufigen Auswertungen - im Jahr 1998 auf 91 ,9 Mrd. 
öS (d ies entspricht einer rund 3%igen Kostensteige­
rung gegenüber 1997). 

Im Jänner 1999 fand das Symposium " Gesundheit 
und Erweiterung" mit der Zielsetzung statt , Informa­
tionen aus erster Hand über die Gesundheitssyste­
me der Beitrittswerber zur Europäischen Union (Est­
land, Polen , Tschechische Republik , Ungarn und Slo­
wenien) zu erhalten . 

Das BMAGS ist seit März 1998 mit einer eigenen Site 
im Internet vertreten . Diese Internet-Site bietet die Mög­
lichkeit, mit der Frau Bundesministerin oder mit Fach­
leuten des Ministeriums direkt in Kontakt zu treten . 

Die im Jahr 1997 eingerichtete Expertlnnenarbeits­
gruppe " Bedarfsorientierte Mindestsicherung" hat 
ihren Bericht " Einbinden statt ausgrenzen - Neue 
Strategien gegen die Armut" fertiggestellt. Dieser 
Bericht wurde im Sommer 1999 an Verantwortliche 
zur Stellungnahme übermittelt. 

Gesundheitswesen 

Im März 1998 trat das Bundesgesetz über Maßnahmen 
und Initiativen zur Gesundheitsförderung, -aufklärung 
und -information in Kraft, mit dem zusätzliche Mittel von 
jährlich 1 00 Mio.öS zu r Umsetzung der " Initiative Ge­
sundheitsförderung" zur Verfügung gestellt werden . 

Mit der Abwicklung wurde der neu strukturierte Fonds 
" Gesundes Österreich " betraut. Gemäß dem Ge­
sundheitsförderungsgesetz werden besondere 
Schwerpunkte u.a. bei Menschen am Arbeitsplatz , bei 
Frauen in besonderen Lebenssituationen , bei älte­
ren Menschen und bei besonders gefährdeten und 
benachteiligten Gruppen gesetzt. 

In den maßgeblichen sozialen Systemen Stadt, Schule , 
Krankenhaus und Betrieb wurden in den letzten Jah­
ren auf Initiative des Gesundheitsressorts Modellpro­
jekte und Kooperationsstrukturen zum Zwecke der Ge­
sundheitsförderung ins Leben gerufen. Diese Netzwerke 
verbinden gesundheitsfördernde Maßnahmen sowohl auf 
nationaler als auch internationaler Ebene und wurden auch 
im Jahre 1998 weiterentwickelt. 

In Zusammenarbeit mit den Ländern und dem Haupt­
verband der österreichischen Sozialversicherungsträ­
ger können ab 1998 mehr Geldmittel für den Impf­
schutz von Kindern zur Verfügung geste llt werden. Es 
können daher vom Obersten Sanitärsrat empfohlene 
Impfungen für ansteckende Infektionskrankheiten für 
alle Kinder bis zum 15.Lebensjahr gratis angeboten 
bzw. verabreicht werden . Die Akzeptanz dieses neu­
en Impfprogramms ist äußerst zufriedenstellend . 

In den Jahren 1998 und 1999 wurden neben dem 
Kardiotechnikergesetz , Dent istengesetz , Blutsicher­
heitsgesetz, Psychologengesetz auch das neue 
Suchtmittelgesetz und das In-Vitro-Fertilisationsge­
setz verabschiedet. In diesem Gesetz, welches 2000 in 
Kraft tritt , wurde sowohl die Finanzierung des Fonds , 
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der beim BMAGS einzurichten ist , als auch der An­
spruchsberechtigtenkreis geregelt. 

Im Jahre 1998 hat sich der Oberste Sanitätsrat (OS R) 
neu konstitui ert. 

Im Rahmen des Ressortschwerpunktes "Qualität im 
Gesundheitswesen " wurde sowohl das "Quality-In­
dicator-Project" als auch das "Antibiotika-Strate­
gie-Projekt" in den interessierten Krankenanstalten 
weitergeführt. 
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1. Wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen 

1998 Wachstum der Wirtschaft um 3,3 % 

Mit 3,3 % realem BIP-Zuwachs erreichte das Wirt­
schaftswachstum 1998 den höchsten Wert seit 1991 
und erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 0,8 %-Punk­
te. Die Belebung der Konjunktur war vor allem auf den 

Entwicklung wichtiger Kenngrößen 

Bruttoinlandsprodukt real 
Produktivität (BIP je Erwerbstätigen) 
Privater Konsum real 
Ausrüstungsinvestitionen real 
Bauinvestitionen real 
Exporte real 
Verbraucherpreise 

2. Wohnbevölkerung und 
Erwerbsquoten 

Einwohnerzahl Österreichs über 8 Millionen 

Laut Österreichischem Statistischen Zentralamt 
(ÖSTAT) lag die durchschnittliche Wohnbevö lkeru ng 
1998 bei 8,078.500 . Gegenüber dem Vorjahr nahm die 
Wohnbevölkerung um +6.300 (+0 ,1 %) zu. Damit ha­
ben sich die Sevölkerungszuwächse der Jahre 1996 und 
1997 (rund 13.000) im Jahr 1998 halbiert. 

steigenden privaten Konsum (+ 1,7 %), die erhöhten In­
vestitionen (+7,8 % Ausrüstungs- , +2,6 % Sauinvestit io­
nen) sowie den Anstieg bei den Exporten (+7 ,9 %) zu ­
rückzuführen . 

Die Realeinkommen nahmen 1998 wieder zu (brutto 
+ 1,7 % und netto + 1,2 %), der Anstieg der Verbraucher­
preise war mit 0,9 % noch deutlich geringer als 1997 
(+ 1,3 %). Die Produktivität stieg um 2,3 % und lag somit 
unter dem Wachstum des SIP (+3,3 %); die Zahl der un­
selbständig Beschäft igten nahm um 0,7 % zu. 

Veränderungen zum Vorjahr (in %) 
1997 1998 1999') 

+ 2,5 
+ 2,4 
+ 0,7 
+ 5,0 
+ 1,3 
+ 10,1 
+ 1,3 

+ 3,3 
+ 2,3 
+ 1,7 
+ 7,8 
+ 2,6 
+ 7,9 
+ 0,9 

+ 2,2 
+ 1,1 
+ 2,0 
+ 6,5 
+ 1,3 
+ 3,1 
+ 0,6 

1) Prognose, WIFO, Oktober 1999 

Ausländeranteil konstant bei 9,1 % 

Gemäß ÖSTAT ist die Zahl der in Österreich legal wohn­
haften Ausländerinnen 1998 auf 737.300 angestiegen , 
was einer Zunahme gegenüber dem Vorjahr um +4.600 
(+0 ,6 %) entsprach . In den letzten drei Jahren ist der 
Zustrom konstant in etwa auf diesem Wert geblieben . 
Im Vergleich dazu stieg die Zahl der inländischen Wohn­
bevölkerung um +1.700 auf 7,341.200 an. Der Auslän ­
deranteil an der Wohnbevölkerung lag 1998 unverändert 

bei 9,1 %. 

Erwerbsquoten 1) nach Geschlecht 1988 bis 1998 
80 

75 

#. 
.~ 70 
Q) 
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1) Definiert als Anteil der 15 - 65(60)-jährigen Erwerbspersonen an der jeweiligen Wohnbevölkerung 
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Männer 76,3 

Insgesamt 69,5 

Frauen 62,2 

1996 1997 1998 

Quelle: WIFO-Datenbank 
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Steigende Erwerbsquoten bei Frauen und 
Männern 

Die Zahl der Erwerbspersonen , als Summe der selb­
ständig und unselbständig Beschäftigten sowie der vor­
gemerkten Arbeitslosen , wird von zwei Faktoren be­
stimmt: der Zahl der im erwerbsfähigen Alter stehenden 
Wohnbevölkerung und der Erwerbsbeteiligung dieser 
Wohnbevölkerung . Diese wird als Erwerbsquote (Anteil 
der Erwerbspersonen an der jeweiligen Wohnbevölke­
rung) dargestellt. 

1998 war erstmals eine Umkehr des seit einigen Jahren 
gegebenen Trends des Rückgangs bzw. der Stagnation 
der Erwerbsquote zu beobachten . Im Vergleich zum 
Vorjahr erhöhte sich die allgemeine Erwerbsquote der 
15- bis 65jährigen Männer sowie der 15- bis 60jährigen 
Frauen um 0,3 %-Punkte auf 69 ,5 %. Dieser Anstieg 
ist sowohl durch die Erhöhung bei den Männern als auch 
bei den Frauen verursacht. Die Frauenerwerbsquote 
stieg um 0,6%-Punkte auf 62 ,2 %, jene der Männer um 
0,2%-Punkte auf 76 ,3 %. Während sie bei den Män­
nern erstmals seit 1991 wieder anstieg , erreichte sie 
bei den Frauen den bisherigen Höchstand. 

3. Beschäftigung 

Beschäftigungsrekord bei den Unselbständigen 

Nachdem im Jahre 1997 am Beginn des Konjunkturauf­
schwungs die Beschäftigung um +8.000 anstieg hat sich 
1998 die Nachfrage nach Arbeitskräften spürbar ausge­
weitet , was zu einer Erhöhung der Zahl der unselb­
ständig Beschäftigten um +21.000 (+0,7 %) führte (die 
mit 3.077.000 den Höchststand in der zweiten Re­
publik erreichte). Berücksichtigt man nur die aktiven 
Beschäftigten (ohne Veränderungen aufgrund der sich 
ändernden Zahl der Karenzgeldbezieherlnnen und Prä­
senzdiener) , so lag der Zuwachs bei 30 .000 . 1998 wa­
ren 1.744.000 Männer und 1.332.000 Frauen unselbstän­
dig beschäftigt , wobei in dieser Zählung die geringfügig 
Beschäftigten nicht berücksichtigt wurden . 

Jahr') insgesamt männlich weiblich 

1985 2,760.000 1,632 .000 1,128.000 
1990 2,929.000 1,719.000 1,21 0.000 
1997 3,056.000 1,740.000 1,316.000 
1998 3,077.000 1,744.000 1,332.000 

" Jahresdurchschnitte definiert als Zwölfmonatsdurchschnitte 
der entsprechenden Monatsendbestände; Rundungs­
differenzen möglich 

Quelle: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger 

Die Zahl der unselbständig beschäftigten Frauen 
stieg im Jahr 1998 im Vergleich zum Vorjahr um 16.300 
oder 1,2 %, jene der unselbständig beschäftigten Män­
ner um 4.800 oder 0,3 %. 

1998 gab es in Österreich 3,077 .000 unselbständig Be­
schäftigte, davon 2,778.000 Inländerinnen und 299.000 
ausländische Beschäftigte (inkl. EWR-Staatsangehörige). 
Der Anteil der Ausländerinnen an allen Beschäftigten 
sank geringfügig auf 9,7 % (1997: 9,8 %). 

Außerdem gab es im Jahresdurchschnitt 1998 170.000 
geringfügige Beschäftigungsverhältnisse (Monatsverdienst 
von weniger als ÖS 3.830 .-) , wobei rund drei Viertel auf 
Frauen entfielen. 

Hinter der Gesamtentwicklung der Beschäftigung ver­
birgt sich ein durchaus differenzierter sektoraler Be­
schäftigungsverlauf. Während die zum Teil massiven 
Beschäftigungsverluste der Vorjahre in der Sachgü­
tererzeugung 1998 zumindest gestoppt werden konn­
ten , war im Tert iärsektor eine beschleunigte Be­
schäftigungsexpansion zu konstatieren . 

Beschäftigungszunahme 1998 entfallt primär 
auf Frauen 

Der Beschäftigungsanstieg entfiel wie in den Vorjahren 
zum Großteil auf Frauen (+16.000), die Zahl der unselb­
ständig beschäftigten Männer erhöhte sich um rund 
5.000. Die Ausländerbeschäftigung war nach erhebli­
chen Zuwächsen am Beginn der neunziger Jahre 1997 
erstmals rückläufig (-1 .600) , 1998 kam es abermals 
zu einem leichten Rückgang (-200) . 

3.1. Unselbständig Beschäftigte nach 
Wirtschaftssektoren 

Seit 1988 um 267.000 Arbeitsplätze mehr 

Betrachtet man die Entwicklung in den einzelnen Wirt ­
schaftssektoren im Zeitraum 1988 bis 1998, so wird der 
langfristig zu beobachtende Strukturwandel insofern 
sichtbar, als insgesamt per Saldo etwa 267.000 neue 
Arbeitsplätze geschaffen wurden und den Beschäft i­
gungsverlusten im Primär- und Sekundärsektor 
Beschäftigungsgewinne im Dienstleistungssektor 
gegenüberstanden. 

Innerhalb der einzelnen Sektoren entwickelte sich die 
Beschäftigung sehr unterschiedlich . Im Sekundärsek­
tor hatten die Nahrungs- und Genußm ittelindustrie 
(-2.000). die Bekleidungsindustrie (-1 .200) sowie das 
Bau- und Baunebengewerbe (-2.100) die stärksten Rück­
gänge. Diese Beschäftigungsverluste konnten auch 
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Beschäftigtenstand 1998 

Wirtschafts- . t Veränderung 
relativ (%) sektoren msgesam zum Vorjahr 

Primärsektor 25.616 -575 -2,2 
Sekundärsektor 926.566 -2.200 -0,2 
Tertiärsektor 2,046.125 +32.576 + 1,6 
Präsenzdiener 11 .587 -496 -4, 1 
KUG·Bezieher 66.772 -8.209 -10,9 
Insgesamt" 3,076.666 +21 .096 +0,7 

' 1 inkl. Karenzgeldbezieherlnnen und Präsenzdiener mit 
aufrechtem Beschäftigungsverhältnis 

Quelle: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger 

durch bedeutende Zuwächse im Technologiebereich 
(+3.700) nicht zur Gänze wettgemacht werden . In die­
sem expandierten vor allem der Maschinenbau , Geräte­
bau und die Fahrzeugzulieferung sowie die Chemiein­
dustrie. Die Bedeutung dieser Entwicklung geht über den 

unmittelbaren Beschäftigungseffekt hinaus, weil dadurch 
auch zusätzliche Beschäftigung im industrienahen 
DienstleistungSbereich entsteht. 

Innerhalb des Tertiä rsektors hatten die unternehmens­
bezogenen Dienstleistungen (inkl. EDV/Forschung/Ent­

wick lung) mit + 12.600 die höchsten Zuwächse , aber 
auch der Handel (+4.000) und die sonstigen öffentlichen 
und privaten Dienste (+4.600) legten kräft ig zu. Vor al­

lem bei den unternehmensbezogenen Dienstleistungen 
und im Handel ist ein hoher Anteil von Teilzeitbeschäf-

tigten gegeben . Der Zuwachs bei der Öffentlichen Ver­
waltung/Sozialversicherung (+4 .800) ist in erster Linie 

auf die "Rückführung" der Bediensteten der steirischen 
Landeskrankenhäuser in den Öffentlichen Dienst verur­
sacht. Gleichzeitig wurden sie statistisch aus dem Be­

reich Gesundheits-Veterinär- Sozialwesen "gestrichen". 

3.2. Unselbständig Beschäftigte regional 

Beschäftigungszuwachs vor allem in 
Oberösterreich, Niederösterreich und in der 
Steiermark 

Im Gegensatz zum Vorjahr konnten 1998 alle neun 
B undes länder eine Zunahme der Beschäftigung 
(ohne Karenzgeldbezieherlnnen und Präsenzdiener) 

verzeichnen. Die stärksten Zuwächse hatten Nieder­

österreich (+7 .500) , Oberösterreich (+7.400) und die 
Steiermark (+4.800). Mit der Hochkonjunktur hat sich in 

diesen Bundesländern die Beschäftigung in der Sach ­
gütererzeugung relativ gut entwickelt , die öffent lichen 

und privaten Dienstleistungen (insbesondere die unter­
nehmensbezogenen) expandierten deutlich . Überdurch­

schnittliche Beschäftigungszuwächse gab es in den 
Bundesländern Vorarlberg (+1 ,6 %), Tiral (+1 ,3 %) Bur­

gen land (+ 1,1 %) und Kärnten (+ 1,0 %), in Wien (+0 ,2 %) 
und Salzburg (+0,3 %) fielen sie bescheiden aus . Wäh­
rend in Salzburg die Baubeschäftigung erneut stark zu-

Beschäftigungsentwicklung nach Wirtschaftsabteilungen 1998 

Wirtschaftsabteilungen insgesamt 
Veränderung zum Vorjahr 
absolut relativ (%) 

Land- und Forstwirtschaft, Energie, Wasser 56.800 -1.000 -1,8 
Sachgüterproduktion 630.800 +400 +0,1 

Versorgungsindustrie 107.800 -2.000 -1,8 
Grundstoffindustrie 92.200 + 200 +0,2 
Bekleidung 44.300 -1.200 -2,7 
Sonstige Sachgüterproduktion 184.500 -200 -0,2 
Technolog iesektor 202.1 00 + 3.700 +1 ,9 

Bau- und Baunebengewerbe 264.600 -2.100 -0,8 
Dienstleistungen 2,046.100 +32.500 +1,6 

Handel, Lagerung , Instandhaltung, Reparatur 482.500 + 4.000 +0,8 
Beherbergungs- und Gaststättenwesen 144.500 + 1.700 +1 ,2 
Verkehr, Nachrichtenübermittlung 225.000 + 2.1 00 +1 ,0 
Geld- und Kred itwesen 108.800 + 200 + 0,1 
Wirtschaftsdienste 216.500 + 12.600 + 6,2 
Öffentliche Verwaltu ng , Sozialversicherung 474.500 +4.800 + 1,0 
Unterricht und Forschung 118.700 +1.100 + 0,9 
Gesundheits-, Veterinär-, Sozialwesen 137.800 + 1.500 + 1,1 
Sonstige öffentliche und private Dienste 136.900 + 4.600 +3,5 

Alle Wirtschaftsabteilungen 2,998.300 +29.800 +1,0 
Präsenzdiener 11 .600 -500 -4,1 
Karenzgeldbezieherlnnen 66.800 -8.200 -10,9 
Unselbständig Beschäftigte insgesamt 3,076.700 +21.100 +0,7 

Quelle: WIFO-Datenbank; Rundungsdifferenzen möglich 
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rückging, sank sie in Wien vor allem in der Sachgüterin­
dustrie. 

3.3. Beschäftigung der Selbständigen 

Insgesamt stieg die Zahl der selbständig Erwerbs­

tätigen (inklusive mithelfender Familienangehöriger) in 
der Land- und Forstwirtschaft sowie in den Bereichen 

Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen um 1.000 bzw. 
0,3 % auf 370.000. 

Erneuter Rückgang in der Land- und 
Forstwirtschaft 

In der Land- und Forstwirtschaft setzten sich auch 1998 
die Abnahmen be i den Beschäftigten fort , wobei der 
Rückgang mit 3.500 im Vergle ich zu den Vorjahren al­
lerdings weniger stark ausfiel. Die Zahl der in der Land­
und Forstwirtschaft beschäftigten Selbständigen und 
mithelfenden Familienangehörigen lag im Jahr 1998 
bei 124.000. 

Zuwachs an Selbständigen in der Industrie, 
Gewerbe und Dienstleistungen 

Wie im Vorjahr kam es auch im Jahr 1998 zu einem 
Zuwachs bei den selbständig Erwerbstätigen im Bereich 
Industrie , Gewerbe und Dienstleistungen von 4.500 . 
Dieser Anstieg ist zu m überwiegenden Teil auf die 
Zunahme der selbständig beschäftigten Frauen zurück­
zuführen. Insgesamt waren 1998 (inklusive mithelfen­
der Familienangehöriger) 246.000 Personen selb­
ständig beschäft igt. 

3.4. Ausländerbeschäftigung geringfügig 
abgenommen 

Seit dem Inkrafttreten des EWR-Abkommens am 1.Jän­
ner 1994 unterliegen Staatsbürgerinnen aus den ande­
ren EWR-Ländern (sowie deren allenfalls aus Nicht­
EWR-Ländern stammende Angehörige) nicht mehr den 
Bestimmungen des Ausländerbeschäftigungsgesetzes 
bzw. der Bewilligungspflicht , sondern sind weitgehend 
In ländern und Inländerinnen gleichgestellt. Seitdem wer­
den EWR-Staatsangehörige und die Daten zur auslän­
dischen Gesamtbeschäftigung nicht mehr - wie bis Ende 
1993 - vom Arbeitsmarktservice Österreich , sondern 
vom Hauptverband der österreichischen Sozialversiche­
rungsträger erfaßt. 

Im Durchschnitt des Jahres 1998 lag die Beschäftigung 
ausländischer Arbeitskräfte bei insgesamt 298.600 , 
davon 187.500 Männer und 111 .1 00 Frauen. Gegen­
über 1997 nahm die Ausländerbeschäftigung insge­
samt (d .h. einschließlich der EWR-Staatsangehörigen) 
um 193 oder 0,1 % ab, wobei die Beschäftigung der 
Männer um 755 oder 0,4 % zunahm und die der Frauen 
um 948 oder 0,8 % abnahm . 

Unter Abzug von 27 .100 beschäftigten EWR-Staatsan­
gehörigen und der Karenzgeldbezieherlnnen mit aufrech­
tem Beschäftigungsverhältnis (7.300) gab es eine Be­
schäftigung von 264.200 Staatsangehörigen aus 
Nicht-EWR-Staaten, die (auf Grundlage der Hauptver­
bandsdaten) um rund 2.000 oder 0,8 % niedriger war 
als im Vorjahr. 

Der Anteil der ausländischen BeSChäftigten an allen un­
selbständ ig Beschäftigten ging leicht auf 9,7 % zurück. 
Wie bereits seit längerem haben Vorarlberg (17 ,8 %), 
Wien (13,6 %) und Salzburg (10 ,8 %) die höchsten und 
die Steiermark (4,7 %), Kärnten (5 ,6 %) und Oberöster­
reich (7 ,3 %) die niedrigsten Werte ; die Bundesländer 
Niederösterreich (9 ,1 %), Burgenland (9 ,3 %) und Tirol 
(9 ,7 %) hatten (j eweils einschließ lich der EWR-Staats­
angehörigen) durchschnittliche Anteile . 

Zwei Drittel der ausländischen Beschäft igten kamen 
aus den traditionellen Herkunftsländern wie das Gebiet 
des ehemaligen Jugoslawien (148.800) und der Tür­
kei (mit 54.200). Aus Polen, Ungarn , Rumänien und dem 
Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei (jetzt Tsche­
chien und Slowakei) kamen 13,4 % (39.900) und aus 
anderen Nicht-EWR-Ländern 9,5 % (28.500) . Rund 9 % 
(27.100) der ausländischen Beschäftigten kamen aus 
EWR-Ländern . 

Weiterer Rückgang der Erteilungen 

Die Höchstzahlenregelung hat auch im Jahr 1998 die 
Bewilligungspraxis deutlich eingeschränkt . Dies zeigt 
sich im weiteren Rückgang der Erteilungen bzw. der 
positiv erledigten Ansuchen: So gab es 1998 um 37.700 
weniger Erteilungen als im Vorjahr. Die Erteilungen von 
Befre iungsscheinen nahmen um 17.800 ab , jene von 
Arbeitserlaubnissen um 13.570 und die Beschäft igungs­
bewilligungen um 8.620. 

150.000 bis 200.000 ÖsterreicherInnen im 
Ausland beschäftigt 

Gemäß der vom ÖSTAT veröffentlichten Daten standen 
1998 einer ausländischen Wohnbevölkerung von 
737.000 eine Zahl von 364.000 Österreicherinnen im 
Ausland gegenüber. Drei Viertel leben in Europa (dar-
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unter mehr als die Hälfte in Deutschland) , ein Viertel 
außerhalb Europas. 

Von den Österreicherinnen im Ausland hatten 71.000 in 
Deutschland und 26.000 in der Schweiz ein aufrech­
tes Beschäftigungsverhältnis. 

In allen EWR-Staaten arbeiten wesentlich mehr 
Österreicherinnen als EWR-Staatsangehörige in 
Österreich (27.000). 

4. Arbeitslosigkeit 

In diesem Kapitel werden zwei unterschiedliche Konzep­
te (bzw. Auswertungsmethoden) zur Beschreibung von 
Arbeitslosigkeit verwendet: 

• Jährliche Auswertung der Datei der vorgemerk­
ten Arbeitslosen (Längsschnittauswertung): Die 
Statistiken der Längsschnittauswertung beruhen auf 
Vormerkungen arbeitsloser Personen im Arbeits­
marktservice. In diesen Statistiken werden durchgän­
gig Personen - nicht Fälle bzw. Arbeitslosigkeitsepi­
soden - betrachtet , was unter anderem Aussagen 
über Art und Ausmaß von wiederkehrender Arbeits­
losigkeit erlaubt (Mehrfacharbeitslosigkeit , d.h. meh-

rere Arbeitslosigkeitsepisoden in einem definierten 
Beobachtungszeitraum) . Ausgehend von der Anzahl 
der innerhalb eines Beobachtungszeitraumes, z. B. 
eines Kalenderjahres (1.1 . bis 31.12.), mindestens 
einen Tag von Arbeitslosigkeit " betroffenen Perso­
nen " (=Betroffenheit) und der Summe der Ar­
beitslosentage wird der Jahresdurchschnittsbe­
stand an Arbeitslosen und die jahresdurchschnitt­
liche Gesamtdauer der Arbeitslosigkeit für die ve r­
schiedenen Auswertungsmerkmale (z.B. Ge­
schlecht , Alter) errechnet. 

• Monat liche Auswertu ng der Datei der vorge­
merkten Arbeitslosen: An jedem Stichtag (jeweils 
zum Monatsende) wird sowohl der Bestand an vor­
gemerkten Arbeitslosen als auch die Summe der Zu­
und Abgänge (episodenbezogen) zwischen Stichta­
gen nach verschiedenen arbeitsmarktspezifisch re­
levanten Kriterien erfaßt. Bei den Bestandszählun­
gen werden aus den zwölf Monatsendbeständen Jah­
resdurchschnitte und bei den Zu- und Abgängen Jah­
ressummen zur Beschreibung der Gesamtsumme 
der Bewegungen innerhalb eines Jahrs errechnet. 

4.1. Geringer Anstieg der 
ArbeitsJosenquote auf 7,2 % 

Beim Arbeitsmarktservice waren 1998 im Jahresdurch­
schnitt rund 238.000 Arbeitslose vorgemerkt: 130.000 
Männer und 108.000 Frauen , 210.000 Inländerinnen 

Arbeitslosenquoten nach Geschlecht und Staatszugehörigkeit 1998 

9,1 % 

8,0% 

Insgesamt: 7,2 % 7,5% 7,5% 

6,6% 
- - - - - --------6,9%---- --- - -

Inländerinnen Ausländerinnen Zusammen 

• Männer Frauen Quelle: Hauptverband , Arbeitsmarktservice Österreich 
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und 28.000 Ausländerinnen. Gegenüber 1997 stieg der 
Jahresdurchschnittsbestand an Arbe itslosen um 4.500 
Personen (+1,9 %). Die Arbeitslosenquote erhöhte 
sich geringfügig von 7,1 % auf 7,2 % (Männer: 6,9 %, 
Frauen : 7,5 %) , wobei der Anstieg fast zur Gänze auf 
die Erhöhung bei den Frauen zurückzuführen ist. 

Arbeitslosenquoten im Jahresdurchschnitt bei 
AusländerInnen höher als bei InländerInnen 

Die Arbeitslosenquote der Inländerinnen lag im Jahres­
durchsch nitt 1998 mit 7,0 % unter jener der Auslände­
rinnen (8,7 %), wobei es sowoh l bei den Männern als 
auch bei den Frauen zwischen In- und Ausländerinnen 
deutl iche Unterschiede gab. 

Das deutl ich höhere Niveau der Arbeitslosigkeit bei 
Ausländerinnen liegt primär am hohen Ante il der Aus­
länderbeschäftigung in den Saisonbranchen Bau- und 
Fremdenverkehr. 

Deutlicher Rückgang der Arbeitslosigkeit und 
Anstieg der Beschäftigung im l.Halbjahr 1999 

Die Entwickl ung in der ersten Jahreshälfte 1999 zeigt 
einen deutlichen Rückgang der Arbe itslos igkeit im Ver­
gleich zum ersten Halbjahr 1998. Im Juni 1999 waren um 
20.000 Personen weniger arbeitslos als im Juni 1998. 
Gleichzeitig stieg die Beschäftigung gegenüber dem 
Vorjahr um 26.000 Personen. Die Monatsbestände, ih re 
Veränderung gegenüber dem Vorjahr sowie die Arbeitslo­
senquoten ergeben folgendes Bild: 

Monat 1999 Veränderung zum Vorjahr Arbeitslosenquoten (%) 

Bestand absolut relativ (%) insgesamt männlich weiblich 

Jänner 300.612 -868 -0,3 
Februar 297.549 +1 .374 + 0,5 
März 252.481 -8.389 -3,2 
April 231.481 -9.670 -4,0 
Mai 200.465 -18.426 -8,4 
Juni 181 .917 -20.236 -10,0 

4.2. Arbeitslosigkeit älterer Menschen 

Die Arbeitsmarktprobleme älterer Menschen wurden in den 
letzten Jahren deutlich sichtbar. 1998 waren durchschnitt­
l ich 49.800 über 50jährige Personen arbeitslos 
(31.300 Männer und 18.500 Frauen), was einen Zu­
wachs von 12,8 % (12 ,9 % bei den Männern und 12,6 % 
bei den Frauen) gegenüber 1997 bedeutete . Insgesamt 
betrug der jahresdurchschnittliche Anstieg der Arbeits­
losigkeit von 1997 auf 1998 1,9 % (0,7 % bei den Män­
nern und 3,4 % bei den Frauen) . 

Die prekäre Arbei tsmarktsituation äl terer Menschen wird 
vor al lem fünf Jahre vor Erreichen des Anfallsalters ei­
ner vorzeitigen Alterspension bei langer Vers icherungs­
dauer deutlich . Während die Arbeitslosenquote 1998 bei 
den 55- bis 59jährigen Männern 12,7 % und bei den 50-
bis 54jährigen Frauen 11,2 % betrug , hatte die gesamte 
Arbeitslosenquote bei den Männern einen Wert von 6,9 % 
und bei den Frauen von 7,5 % . 

Der Anstieg der Arbeitslosenquote bei den über 
50Jährigen um 0,6%-Punkte auf 10,3 % im Jahres­
durchschnitt 1998 zeigt den nach wie vor gegebenen 
Problemdruck, den sich Ältere am Arbeitsmarkt ausge-

9,1 10,2 7,6 
9,0 10,2 7,4 
7,6 7,9 7,3 
7,0 6,4 7,7 
6,1 5,5 6,9 
5,5 4,9 6,3 

Quelle: Arbeitsmarktservice Österreich 

setzt sehen. Dieser Wert weist jedoch reg ional erhebl i­
che Unterschiede auf. So lag die Quote in Ostöster­
reich und hier insbesondere in Wien mit 12,9 % deut­
lich über dem gesamtösterreichischen Wert . Eine 
ähnlich hohe Arbeitslosenquote war mit 12,3 % in Nie­
derösterreich und mit 12,1 % auch im Burgenland fest­
zuste llen . Weit unterdurchschnittl iche Werte hatten hin­
gegen Salzburg (5,3 %), Oberösterreich und Tirol (je ­
weils 6,8 %) aufzuweisen . 

Insgesamt ist zwar bei den über 50jährigen Arbe itskräf­
ten im Vergleich zu den mittleren Altersgruppen eine 
höhere Betroffenhei t von Arbeitslosigkeit gegeben, das 
weitaus größere Problem stellen jedoch die geringen 
Wiederbeschäftigungschancen dar. Während 1998 
lediglich 14,5 % der von Arbeitslosigkeit betroffenen 
Personen über 50 Jahre alt waren haben sie aufgrund 
der überdurchschnittlichen Dauer 20,8 % des Arbe its­
losigkeitsvolumens auf sich vereinigt. Die durchschnitt­
liche Verweildauer in der Arbeitslosigkeit betrug 1998 127 
Tage , bei den 50- bis 54Jährigen lag sie bei 182 und bei 
den 55- bis 59Jährigen bei 249 Tagen . 

Das fortgeschrittene Alter wird sowohl bei der Aufrecht­
erhaltung einer Beschäftigung als auch bei der Wieder­
aufnahme als Benachteiligung wirksam. Die wachsen-
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Arbeitslosenquoten älterer Arbeitnehmerinnen 
(Frauen 50 - 54 Jahre, Männer 50 - 59 Jahre) 

12,7 % 

11 ,3 % 
10,7 % 10,7 % 

10,4 % 

1994 

• Männer Frauen 

1995 

9,9% 

1996 

de Instabilität der Beschäft igung und die steigen­
de Arbe itslosigkeit Älterer sind im wesentlichen 
durch folgende Faktoren verursacht: 

• Demografische Veränderungen : die geburtenstar­
ken Jahrgänge der Vor- und Nachkriegsjahre führten 
zu einem starken Anstieg der über 50jährigen Bevöl ­
ke ru ng. Dementsprechend wi rkte sich der Zuwachs 
des Arbeitskräftepotential dieser Altersg ruppe 
um 26.000 am Arbeitsmarkt aus . 

• Die Maßnahmen zur Anhebung des faktischen 
Pensionsantrittsalters (Auslaufen der SUG-Rege­
lungen) . 

• Einen tiefgreifenden Strukturwandel , der insbe­
sondere traditionelle Produktionsbereiche erfaßt hat. 

• Das rasche Veralten beruflicher Qualifikationen , 
vo n dem oft gut qual ifizierte ältere Arbeitnehmer in­
nen betroffen sind . 

• Generelle Verjüngungsprozesse auf betrieb licher 
Ebene in Verbindung mit Rationalisierungen und Än­
derungen in der Arbeitsorganisation . 

• Vorurteile in Wirtschaft und Gesellschaft gegen­
über Älteren und das daraus resultierende Einstel ­
lungsverhalten der Betriebe. 

4.3. Langzeitarbeitslosigkeit 

Von den insgesamt 716.000 Personen , die zumindest 
einmal im Jahr von Arbeitslosigkeit betroffen waren , hat-

28 

1997 1998 

Quelle: Arbeitsmarktservice Österreich 

ten 193.000 (97.000 Män ner und 96 .000 Frauen) eine 
Arbeitslosigkeitsdauer von über sechs Monaten . 
Dies bedeutete gegenüber 1997 eine Steigerung von 
5.000 , wobei die Zunahme bei den Frauen etwas höher 
war als bei den Männern . 

Alter nach wie vor bestimmender Faktor fü r 
Langzeitarbeitslosigkeit 

Die Betrachtung der Antei le der Langzeitarbe its losen an 
den Betroffenen in den einzelnen Altersgruppen zeigt , 
dass das Alter nach wie vor der bestimmende Faktor 
für das Ris iko , langzeitarbe itslos zu werden , ist. 

• Mit zunehmendem Alter wächst der Anteil der Lang­
zeitarbe itslosen an den Betroffenen einer Altersgrup­
pe relativ kontinuierlich , ab den über 50Jährigen hin­
gegen sprunghaft an . 

• Ab der Altersgruppe der 40- bis 49Jährigen lagen die 
Ante ile bereits über dem Durchschnitt (26 ,9 %), bei 
den über 50J ährigen beinahe doppelt so hoch 
(51 %) wie der Wert für alle Personen. 

Berufsspezifische Konzentration der 
Langzeitarbeitslosen 

Die Analyse der einzelnen Berufsbereiche zeigt , dass 
sich der Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit 1998 in ho-
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Anteil der von Langzeitarbeitslosigkeif) betroffenen Personen 
an allen Arbeitslosen 

nach Altersgruppen nach Geschlecht 
58,9 % 

56,3 % ,----------, 
,--------, 

15-18 19-2425 -29 30-39 40-49 50-5455-59 mind . 60 Männer Frauen 

")Langzeitarbeitslosigkeit: Personen mit einer Arbeitslosigkeitsdauer von mehr als 180 Tagen 

hem Maße auf die Dienstleistungsberufe konzentriert 
(+3 .900 auf 103.000) . In den Saisonberufen kam es 
ebenfalls zu einer Erhöhung (+ 1.600). in den Produk­
tionsberufen ging die Langzeitarbeitslosigkeit leicht 
zurück (-500). 

Die Verteilung auf einzelne Berufe zeigt , dass rund 
die Hälfte der Langzeitarbeitslosen auf Büroberufe , Me­
tall/Elektroberufe sowie Handels- und Hilfsberufe entfal­
len (die Büroberufe umfassen mit 35 .000 Personen ein 
Fünftel aller Langzeitarbeitslosen). Nimmt man die Bau­
und Fremdenverkehrs- sowie die Reinigungsberufe hin­
zu , sind 70 % der Langzeitarbeitslosen erfaßt (137.000). 

Regionale Differenzen 

Das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit konzentriert 
sich vor allem auf die Bundesländer Wien , Nieder­
österreich und Steiermark . Diese weisen einen über­
durchschnittlichen Anteil an Langzeitarbeitslosen aus. 
Während in Niederösterreich und in der Steiermark die 
Anteile mit 28,1 % bzw. 27 ,0 % etwas über dem Durch­
schnitt liegen, weist Wien mit einem Ante il von 44 % 
Langzeitarbeits lose an allen Arbei tslosen den weitaus 
höchsten Wert auf. Die Entwicklung in Wien korrespon­
diert mit dem Anstieg der Arbeitslosigkeit bei den älte­
ren Menschen sowie der überdurchschnittlichen Zunah­
me "Schwervermittelbarer" (vor allem Arbeitslose mit 
körperlichen Beeinträcht igungen). Insgesamt entfielen 
70 % aller Langzeitarbeitslosen auf diese drei Bun­
desländer. Leicht rückgängig war die Langzeitarbeitslo­
sigkeit in Oberösterreich , Kärnten und Vorarlberg . 

Quelle: Arbeitsmarktservice Österreich 

74.000 Personen über ein Jahr arbeitslos 

Von den 193.000 Langzeitarbeitslosen waren 1998 rund 
74 .000 länger als ein Jahr ohne Beschäftigung. Ihre Zahl 
ist erstmals seit mehreren Jahren gesunken (-3.000). 
Dennoch bleibt das Problem der Struktur und Konzen­
tration der Langzeitarbeitslosigkeit weiterhin bestehen . 
Mehr als vier Fünftel der über ein Jahr arbeitslosen 
Personen entfielen 1998 auf die Bundesländer Wien, 
Niederösterreich und Steiermark (knapp die Hälfte 
alle in auf Wien) . Im Gegensatz zu den meisten anderen 
Bundesländern kam es in Wien erneut zu einem Anstieg 
dieses Personenkreises , jeder zweite Wiener Langzeit­
arbeitslose hatte bereits ein- oder mehrjährige Arbeits­
losigkeit hinter sich. 

Änderung im Langzeitarbeitslosenbestand 

Entgegen dem häufig vermuteten Bild , bei den Langzeit­
arbeitslosen handle es sich um einen unveränderlichen 
Block von Arbeitslosen , der über Jahre hinweg als "Sok­
kelarbeitslosigkeit" in Erscheinung tritt , kann vielmehr 

von einem "Wechsel " in dieser Gruppe ausgegangen 
werden: im Laufe des Jahre 1998 schieden 128.000 
Langzeitarbeitslose (über 6 Monate arbeitslos , davon 
über 12 Monate : 39.000) aus dem Arbeitslosenregi­
ster aus, davon nahmen 46.000 wieder eine Beschäf­

tigung auf. 
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4.4. Schwer vermittelbare Arbeitslose 

Neben arbei tslosen älteren Menschen und Langzeitar­
be it losen si nd vor allem Arbei tslose mit sogenannten 
Vermittlungseinschränkungen am Arbeitsmarkt in einer 
schwierigen Situation. Verschiedenen Arten von Behin­
derungen, ungenügende Mobilität (meist im Zusam­
menhang mit Betreuungspfl ichten), Schwangerschaft 
sowie längere Abwesenheit vom Erwerbsleben wir­
ken sich nachtei lig auf die Betroffenen aus. 

1998 waren beim Arbeitsmarktservice rund 79.000 vor­
gemerkte Arbeitslose als vermittlungseingeschränkt 
eingestuft , um 7.000 (9,9 %) mehr als im Jahr zuvor. 
Am Gesamtbestand der vorgemerkten Arbeitslosen 
hatte diese Gruppe einen Anteil von 33 %. Die höch­
sten Zuwächse verzeichnete n die Bundesländer Tirol 
(+23,9 %), Salzburg (+ 15,4 %) und Burgenland (+ 15,4 %). 
In allen anderen Bundesländern lag der Anstieg unter 
dem Gesamtdurchschnitt , in Kärnten gab es einen leich­
ten Rückgang. 

Etwas mehr als die Hälfte der schwer ve rmitte lbaren 
Arbe itslosen (40.500) sind Personen , die körperliche, 
geistige oder psychische Behinderungen aufweisen. 
Der andere Te il ist aufgrund von großteils durch Be­
treuungspflichten verursachten Mobilitätsein ­
schränkungen (33 .600) , Schwangerschaft , längere 
Abwesenheit vom Erwerbsleben und Einberufung zum 
Präsenz- bzw. Ziv ildienst nicht oder nur schwer am Ar­
beitsmarkt vermittelbar. 

Geschlechtsspezifisch betrachtet wiesen 1998 mehr 
Frauen (49.000) als Männer Vermitt lungshemmnisse 
auf. Während ihr Anteil am Gesamtbestand der Schwer­
vermittelbaren bei 62 % lag , hatte er am Jahresbestand 

aller Arbeitslosen einen Wert von 46 %. Der Grund da­
für lag vor allem bei Mobilitätshemmnissen im Zu­
sammenhang mit Arbe itszeit oder/und Arbeitsort (Be­
treuungspflichten) . 

Vorgemerkte Arbeitslose mit Behinderungen 

Die Chancen von behinderten Personen am Arbeits­
markt haben sich auch 1998 nicht gebessert , die Zahl 
der vorgemerkten Arbeitslosen stieg im Vergleich 
zum Vorjahr um 3.000 bzw. 8,2 %. Während die Dauer 
einer Arbeitslosigke itsperiode bei Personen ohne Ver­
mittlungseinschränkungen durchschnittlich 107 Tage 
betragen hat, lag sie bei behinderten Menschen beinahe 
doppelt so hoch . Die längste Dauer hatten geistig be­
hinderte Menschen mit durchschnittl ich 220 Tagen , psy­
chisch behinderte Personen hatten eine Ve rweildauer 
von 213 Tagen und körperlich Behinde rte sowie Hörbe­

hinderte eine von 201 Tagen . 

Deutlich geri nger waren auch die Chancen von behin­
derten Personen , nach einer Phase der Arbeitslosigkeit 
wieder eine Beschäftigung zu finden . Während 1998 von 
den Personen ohne Vermittlungseinschränkungen 62 % 
aufgrund der Aufnahme einer Beschäftigung aus der 
Arbei tslosigkeit abgingen , fanden lediglich 31 % aller 
Abgänge von psych isch behinderten Personen und 
35 % von Körperbeh inderten wegen Arbeitsaufnah­
me statt . 

Die häufigste Art der Beein trächtigung stellt die Körper­
behinderung dar, ihr Anteil an allen Behinderungen 
lag 1998 bei 80 %. In dieser Gruppe stellen auch die älte­
ren (Langzeit)Arbeitslosen den größten Antei l: 66 % des 
durchschnittlichen Jahresbestands der über 50jährigen 
Arbeitslosen waren als körperbehindert eingestuft . 

Schwer vermittelbare vorgemerkte Arbeitslose - Jahresdurchschnitt 1998 

Behinderungen insgesamt 
Körperbehinderungen 
Blindheit 
Taubheit 
Geistige Behinderungen 
Psychische Behinderungen 

andere Vermittlungshemmnisse 
Schwangerschaft 
Mobilitätseinschränkung 
Längere Abwesenheit vom Erwerbsleben 
Einberufung zum Präsenzdienst / Zivildienst 

alle Vermittlungseingeschränkten 

30 

40.540 
32.671 

175 
269 

1.354 
6.071 

38.939 
2.528 

33.600 
1.833 

978 

79.479 

Veränderungen 
gegenüber dem Vorjahr 

absolut in% 

+3.067 +8,2 
+ 2.659 + 8,9 

+ 21 + 13,6 
-18 -6,3 
-22 -1,6 

+427 + 7,6 

+4.080 +11,7 
+ 200 + 8,6 

+ 3.948 + 13,3 
-1 06 -5,5 
+ 38 + 4,0 

+7.147 +9,9 

Quelle: Arbeitsmarktservice Österreich 
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4.5. Arbeitslosigkeit von Frauen 

Die Situation von Frauen war sowohl 1997 als auch 1998 
durch einen verstärkten Zustrom auf den Arbeits­
markt gekennzeichnet . Dies führte einerseits zu einem 
deutl ichen Anstieg der unselbständ igen Beschäfti­
gung (von 1997 auf 1998: + 16.300), andererseits zu ei­
ner Erhöhu ng der Arbeits losigkeit. Sowohl 1997 als 
auch 1998 war der gesamte Zuwachs des jahresdurch­
schnittlichen Bestandes an Arbeitslosigkeit zu rund 
80 % auf jenen bei den Fra uen zurückzuführen . 

Die Erh öhung des Jahresdurchsch ni ttsbesta ndes 
1998 an arbeitslosen Frauen (+3.600) war eine Folge 
des gestiegenen Zustroms in die Arbeitslosigkeit , da 
sich ihre Arbeitsl osigkeitsdauer um 5 Tage verkürz­
te. Der Anstieg der Betroffenheit von Arbeitslosigkeit ist 
u.a. auch auf die Verkürzung der Dauer des Karenzgeld· 
bezuges um ein halbes Jahr zurückzuführen. Vor die· 
sem Hintergrund ist auch die Erhöhung der Zahl der 
"schwervermittelbaren" Frauen aufgrund von Mobilitäts· 
einschränkungen (Kinderbetreuungspflichten) um 3.900 
auf 31.000 im Jahresdurchschnitt zu sehen . 

Die sektorspezifische Analyse sowohl der Beschäftigung 
als auch der Arbeitslosigkeit von Frauen im Jahr 1998 
zeigt , dass von den insgesamt 33.000 zusätzlich 
Beschäft igten im Dienstleistungssektor 24.600 Frau­
en waren. Gleichzeitig entfielen 84 % des A rbe itslo­
sigkeitsanstiegs der Frauen auf den Tert iä rsektor , 
+ 1 .300 auf den Handel und + 1 .1 00 auf den Fremden­
verkehr. Diese Entwicklung verdeutlicht den verstärkten 
Zustrom von Frauen auf den Arbe itsmarkt (Anstieg der 
Erwerbsquote von 61 ,5 % auf 62 ,2 %) sowie die hohe 
Angebotskonkurrenz im (teilzeit)beschäftigungsintensiven 
Dienstleistungssektor. 

4.6. Einkommenssituation von Arbeitslosen 

Mittlere Höhe der Auszahlungssumme an 
Arbeitslose beträgt öS 8.536,-

Die mittlere Höhe (Median) der monatlichen Leistungen 
an Arbei tslose betrug im Jahr 1998 öS 8.536 ,- (Arbeits­
losengeld bzw. Notstandshilfe inkl. allfälliger Fami lien ­
zuschläge) . Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine 
geringfügige Steigerung von öS 28 ,-. 

Mittleres monatliches Arbeitslosengeld 
öS 8.970,-

Das mittlere Arbeits losenge ld betrug 1998 pro Monat 
ÖS 8.970,- (inkl. allfälliger Familienzuschläge), die Un-

terschiede zwi schen Frauen und Männern sind je­
doch erheblich . 

Der Median liegt bei den Frauen bei ÖS 7.343,- und 
bei den Männern bei ÖS 9.842, -. Diese Unterschiede 
ergeben sich hauptsächlich aus der geringeren Bemes­
sungsgrundlage für das Arbeitslosengeld , d.h. den nied­
ri geren Löhnen bzw. Gehältern der Frauen vor der 
Arbeitslosigkeit. Ein Grund für die geringe Bemessungs­
grundlage der Frauen liegt im höheren Anteil an Teilzeit­
beschäftigten . 

Mittlere Arbeitslosen- und 
Notstandshilfegeldleistungen' 1998 

Männer Frauen 

o 
Arbeitslosen- Notstandshilfe Arbeitslosen- Notstandshilfe 

geld geld 

• 50 % bekommen mehr, 50 % weniger als .. ÖS 
(inkl. allfäll iger Familienzuschläge) Quelle: BMGAS 

Mittlere monatliche Notstandshilfe öS 7.427,-

Die mittlere Notstandshilfe ist vor allem wegen der An­
rechnung von Einkommen der im Haushalt lebenden 
Angehörigen gegenüber dem Arbe its losengeld deutlich 
reduziert. Auch hier sind die geschlechtsspezifischen Un­
terschiede beachtlich . Bei Frauen lag der Median bei 
ÖS 6.395 ,-, bei Männern bei ÖS 8.110,-.30 % der not­
standshilfebeziehenden Frauen mußten 1998 mit ei ­
ner monatl ichen Leistung von höchstens öS 5.041 ,­
auskommen, weniger als ein Drittel verfügte über mehr 
als ÖS 7.676,-. 

5. Entwicklung des 
Stellenangebotes und des 
Lehrstellenmarktes 

Die Gesamtzahl an verfügbaren offenen Stellen (als 
Summe der Abgäng~ plus Endbestand an offenen Stei­
len) erhöhte sich 1998 deutlich um 17,2 % auf 
270.000. 1997 war lediglich ein Anstieg um 0,3 % zu 
verzeichnen. Im Jahresdurchschnitt 1998 nahm der 
Bestand an offenen Stellen gegenüber dem Vorjahr um 
4.000 oder 21,4 % auf 23.000 zu . Dies ist der höchste 
jährliche Zuwachs seit 1990. 
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Zugänge von Arbeitslosen und offenen Stellen nach Qualifikationen 1998 
in Tausend 

Arbeitslose 

Offene Stellen 

17 3 -= 
Pflichtschule oder 

ohne Schulabschluß 
Lehre Mittlere Schulen Höhere Schulen Universität, 

Akademie 
Quelle: Arbeitsmarktservice Österreich 

Rasche Besetzung von rund drei Viertel der 
offenen Stellen 

Von den regionalen Geschäftsstellen des Arbeitsmarkt­
service wurden 1998 rund 249.000 offene Stellen be­
setzt bzw. abgebucht. Rund 74 % der offenen Stellen 
konnten innerhalb von 30 Tagen besetzt werden . 

Die durchschnittliche abgeschlossene Laufzeit der 
offenen Stellen betrug 31 Tage und verlängerte sich 
gegenüber dem Vorjahr um 2 Tage . 

Zuwenig offene Stellen 

Auf allen Ausbildungsebenen wurden zu wenig offe­
ne Stellen gemeldet, obwohl nahezu alle Arbeitssuchen­
den Österreichs , die keine Beschäftigung haben , beim 
Arbeitsmarktservice vorgemerkt sind . Ein stärkeres An­
sprechen dieses Potent ials bringt sowohl der Arbeitge­
ber- als auch der Arbe itnehmerseite Kostenvorteile . 

Schwierigkeiten bei der Besetzung von einem 
Drittel der offenen Stellen 

Ein häufig auftretendes Problem für das Arbe itsmarkt­
service sind offene Stellen , die (bezogen auf den orts­
üblichen Standard) zu ungünstigen Konditionen an­
geboten werden . Oft stellt sich erst im Zuge von Vor-
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stellungen heraus, dass etwa ein gesuchte Fachkraft 
auch Hilfstätigkeiten durchführen muß und nur nach die­
sen entlohnt wird . Lohnangaben , die attraktiv erschei­
nen , enthalten oft Überstunden und nur einen Niedrig­
lohn als Grundlage oder die Arbei tsbedingungen entpup­
pen sich als problematisch . Hinzu kommen , vor allem 
im Angestelltenbereich, Anforderungen meist außerfach­
licher Art. Das Klären dieser Zusammenhänge bringt ein 
zeitraubendes Karussell von Vorsprachen , Verhandlun­
gen mit Betrieben und Arbeitssuchenden sowie Ableh­
nungen in Gang . Seltener sind die fachlichen Anforde­
rungen so spezifisch , dass die Suche nach Arbeitskräften 
und Klärung der Ausbildungsfrage längere Zeit braucht. 

Starker Anstieg der offenen Stellen im ersten 
Halbjahr 1999 

Im 1.Halbjahr 1999 erhöhte sich die Zahl der insge­
samt vorhandenen offenen Stellen (Anfangsbestand 
Ende Dezember und Zugang im 1 .Halbjahr 1999) ge­
genüber dem ersten Halbjahr 1998 um 26.500 auf 
180.200. 

Entwicklung am Lehrstellenmarkt 

Die Zahl der Lehrstelleneintritte nahm 1998 (bei sin­
kender Zahl der Schu labgänger) im Verg le ich zum Vor­
jahr um 1.100 oder 2,8 % auf 39.000 ab . Sie lag jedoch 
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Arbeitslosenquoten in der EU 1998 
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noch immer um 2,000 höher als 1996. Ende Dezem­
ber 1998 standen 2.520 Lehrstellensuchenden 1.564 
gemeldete offene Stellen gegenüber. 

Das Arbeitsmarktservice wird sowohl von Lehrstellen­
suchenden als auch von Lehrbetrieben verhältnismäßig 
stark eingeschaltet. 1998 hatte das AMS eine Gesamt­
zahl von 28.000 offenen Lehrstellen verfügbar, d.h. rund 
zwei Drittel der Unternehmen mit offenen Lehrstellen 
nahmen das Arbeitsmarktservice in Anspruch. 

6. Arbeitslosigkeit international 

Im Laufe der achtziger Jahre erlangte die internationale 
Vergleichbarkeit von Arbeitslosenquoten an Bedeutung. 
Am Beginn der neunziger Jahre wurde dem Wunsch in­
ternationaler Organisationen , bei denen Österreich Mit­
glied ist (v.a . der OECD) , mit der Veröffentlichung einer 
Arbeitslosenquote, basierend auf Umfrageergebnissen, 
Rechnung getragen . 

Mit dem Beitritt zum EWR und in der Folge zur Europäi­
schen Union ist Österreich verpflichtet , standardisier­
te Arbeitslosenquoten , beruhend auf den entspre­
chenden Empfehlungen der internationalen Arbeits­
organisat ion (ILO) zu berechnen . 
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Quelle: EUROSTAT 

Internationale Vergleichbarkeit des 
Arbeitslosigkeitsniveaus 

Die meisten OECD-Länder und alle EWR-Länder er­
mitteln neben der Arbeitslosenquote auf Basis der in den 
nationalen Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice re­
gistrierten arbeitslosen Personen auch Arbeitslosenquo­
ten - wie für internationale Vergleichszwecke gefordert -
basierend auf Umfragedaten mit einem gleichartig for­
mulierten Fragenprogramm. Die Befragungen ermitteln 
sowohl die Arbeitslosigkeit als auch die Beschäftigung. 

Um vergleichbare monatliche Schätzungen der Arbe its­
losenzahlen bzw. Arbeits losenquoten zu bekommen , 
geht EUROSTAT - das statistische Amt der EU - von 
der Arbeitslosigkeit im Frühjahr aus, die von den Mitglied­
staaten erhoben (AKE: Arbeitskräfteerhebung) und an 
EUROSTAT gemeldet wird. Österreich kommt dieser 
Verpflichtung durch die jährliche Durchführung der AKE 
als Mikrozensus-Sonderprogramm nach. 

Die Arbeitslosenquote wird als Antei l der Arbeitslosen 
an allen Erwerbspersonen (einschließlich der Arbe itslo­
sen) errechnet. 

Arbeitslosigkeit in Österreich deutlich unter 
dem EU- bzw. OECD-Durchschnitt 

Nach der Berechnungsmethode von EUROSTAT lag 
die Arbeitslosenquote für 1998 in Österreich bei 4,7 %. 
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Mit diesem Niveau liegt die Arbeitslosigkeit in Österreich 
deutlich unter dem OECD- sowie dem EU-Niveau. 
Im Jahresdurchschnitt 1998 wurden für die Europäische 
Union eine Arbeitslosenquote von 10,0 % und für den 
OECD-Raum von 7,1 % ausgewiesen , was einem Rück­
gang von 0,6%-Punkten bzw. 0,1 %-Punkten entspricht 
(s iehe die entsprechende Tabelle im Datenband). Die 
höchsten Arbeitslosenquoten unter den Ländern der 
Europäischen Union hatten 19981aut EUROSTAT Spa­
nien (18 ,8 %), Italien (12 ,2 %), Frankreich (11 ,7 %) und 
Finnland (11,4 %). 

Erweitert man den Vergleich der Länder der Euro­
päischen Union um wichtige Indikatoren wie Jugend­
arbeitslosenquote , Anteil der Langzeitarbeitslos igkeit , 
Beschäftigungsquote sowie Beschäftigungsquote in 
Vollzeitäquivalenten , so liegt Österreich im Gesamtran­
king der Durchschnittswerte 1998 hinte r Dänemark 
an zweiter Stelle vor Großbritannien , Portugal , Luxem­
burg und Schweden . 

Vor allem auf Grund der äußerst ungünstigen Beschäf­
tigungsquote in Vollzeitäquivalenten liegt die Nieder­
lande trotz niedriger Gesamtarbeitslosenquote nur im 
Mittelfeld gefolgt von Finnland , Deutschland , Frankreich , 
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Irland und Belgien . Schlußlichter der Reihung bilden die 
Mittelmeerländer Griechenland, Spanien und Ital ien. Die 
günstige Position Österreichs ist dabei auch auf die mit 
Abstand geringste Jugendarbeitslosenquote von 6,6 % 
zurückzuführen . Lediglich Luxemburg , Dänemark und 
die Niederlande haben 1998 mit Quoten von 6,9 % und 
7,8 % annähernd verg leichbare Werte vorzuweisen . Der 
EU-Durchschnitt liegt hingegen bei dieser Kennziffer - vor 
allem auf Grund der extrem hohen Quoten der südlichen 
Mitgliedstaaten mit Ausnahme Portugals - bei nahezu 20 %. 

Beim Anteil der Lan gzeitarbeitslosigkeit und der Ge­
samtbeschäftigungsquote nimmt Österreich im EU­
Vergleich den dritten bzw. vierten Platz ein. Bei Umrech­
nung der Beschäftigungsquote in Volizeitäquivalen­
ten liegt Österreich , wie beim Gesamtranking hinter 
Dänemark an zweiter Stelle. Die relativ hohen Volizeit­
äquivalente Österreichs sind dabei auf den nach wie vor 
unterdurchschnittlichen Anteil an Teilzeitbeschäftig­
ten zurückzuführen . So waren 1998 laut EUROSTAT im 
Durchschnitt der EU 18,1 % teilzeitbeschäftigt , während 
es in Österreich lediglich 15,6 % waren . Die Niederlan­
de mit beinahe 40 % Teilzeitbeschäftigung fallen dage­
gen beim letztgenannten Indikator deutlich zurück . 
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1. Die Finanzierung der 
Sozialversicherung 

Die vorläufigen Gebarungsergebnisse der Sozialver­
sicherungsträger für das Jahr 1998 weisen Gesamt­
ausgaben von 421 ,18 Mrd.öS aus , denen Gesamt­
einnahmen von 422 ,64 Mrd.öS gegenüberstehen . Im 
Gegensatz zu den Vorjahren stiegen die Ausgaben 
(3,5 %) stärker als die Einnahmen (3,4 %). Dennoch 
ergab sich für die Sozialversicherung ein Überschuß 
von rund 1,5 Mrd. Im Jahr davor war ein Überschuß 
von knapp 1,6 Mrd.ÖS zu verzeichnen gewesen. 

Durch den Beitritt zur EU war es erforderlich , das 
Mehrwertsteuersystem insbesondere im Gesund­
heits- und Sozial bereich an jenes der anderen Mit­
gliedsstaaten anzupassen , wo für die genannten 
Bereiche eine unechte Umsatzsteuerbefreiung vor­
liegt. Dieser Wegfall der Vorsteuerabzugsberechti­
gung in der Sozialversicherung - hier vor allem in der 
gesetzlichen Krankenversicherung - führt in einigen 
Ausgabenbereichen (vor allem in den Positionen "Er­
sätze für Leistungsaufwendungen" und "Sonstige und 
außergewöhnliche Erträge") zu einem erheblichen 
Anstieg des Ausgabenvolumens . 

Um fü r die Sozialversicherung diesen Anstieg nicht 
wirksam werden zu lassen , wurden durch das Ge­
sundheits- und Sozia lbere ichs-Beihilfengesetz 
(GSBG 1996) diese Mehraufwendungen durch Bei­
hilfen ausgeglichen , sodass sich die unechte Mehrwert­
steuerbefreiung saldomäßig nicht auswirkt . 

Gesamteinnahmen 

Die Einnahmen bestanden zu 78 % aus Beiträgen 
für Versicherte. 17 % der Einnahmen stammten aus 
Bundesmittel , wobei der Großteil auf die sogenann­
te Ausfallhaftung des Bundes zur Abdeckung der Dif­
ferenz zwischen Einnahmen und Ausgaben in der 
Pensionsversicherung (Bundesbeitrag) sowie auf die 

Ersätze des Bundes für die Ausgle ichszulagen entfiel. 
Die restlichen 5 % der Einnahmen waren sonstige Ein­
nahmen wie Vermögenserträgnisse , Leistungsersätze 
und Kostenbeteiligungen der Versicherten . 

Einnahmen der Sozialversicherung 
1998; 423 Mrd. ÖS 

PV-Beiträge 
(212 Mrd. öS) 

Beiträge 
des Bundes 
(70 Mrd. ÖS) 

Sonstige 
Einnahmen 
(22 Mrd. ÖS) 

5 %~ 

25 % 1 

KV-Beiträge 
(106 Mrd . ÖS) 

Quelle : Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger, 
eigene Berechnungen 

Gesamtausgaben 

Die Gesamtausgaben verteilten sich zu 96 % auf Lei­
stungen und zu 4 % auf sonstige Ausgaben. Der zu 
den sonstigen Ausgaben zählende Verwaltungs- und 
Verrechnungsaufwand (inkl. Löhne und Gehälter des 
Verwaltungspersonals) belief sich 1998 auf 2,6 % des 
Gesamtaufwandes bzw. auf 10,8 Mrd.öS. Damit lag 
der Anteil des Verwaltungsaufwands an den Gesamt­
ausgaben der Sozialversicherung geringfügig unter 
dem We rt des Vorjahres. Infolge der in den Vorjahren 
eingeleiteten Sparmaßnahmen betrug die Steigerung in 

Gebarungsergebnisse in der Sozialversicherung 1998 (in Mio. öS) 
Kranken- Pensions- Unfall- gesamte 

versicherung versicherung versicherung Sozialversicherung 

Beiträge für Versicherte') 105.791 211 .762 13.307 330.860 
Beiträge des Bundes 614 68.901 336 69.851 
sonstige Einnahmen 20.212 1.138 582 21 .932 
Gesamteinnahmen 126.617 281 .801 14.225 422.643 
Leistungsaufwand 117.492 274.605 11.250 403.347 
sonstige Ausgaben 7.899 7.875 2.064 17.839 
Gesamtausgaben 125.391 282.480 13.314 421 .186 
Saldo 1.226 -678 910 1.458 

') inkl. Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungsträger Quelle: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger 
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diesem Bereich nur 0,4 % und lag damit beträchtlich 
unte r der Steigerung der Gesamtausgaben. 

Nach Vers icherungszweigen betrachtet entfielen 68 % 
der Ausgaben der Sozialversicherung auf die Pensions­
versicherung, 29 % auf die Krankenversicherung und 
die restlichen 3 % auf die Unfallversicherung . Gemes­
sen am Bruttoinlandsprodukt betrugen die Ausgaben 
der Sozia lversicherung im Jahr 1998 16,1 %. Der An­
teil der Ausgaben am Bundesbudget sank durch eine 
vorzeitige Tilgung von Finanzschulden beding te hohe 
Steigerung der Ausgaben des Bundes von 1997: 40,8 % 
auf 1998: 37,6 %. 

Ausgaben der Sozialversicherung nach 
Versicherungszweigen: 1998 421 Mrd. ÖS 

Pensions· 
versicherung 
(282 Mrd. ÖS) 

Unfall· 

30 % , 

Kranken· 
versicherung 
(125 Mrd . ÖS) 

Quelle: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger, 
eigene Berechnungen 

1.1. Krankenversicherung 

Das vorläufige Ergebnis der Krankenversicherungs· 
träger weist für 1998 Einnahmen von 126,6 Mrd.öS 
(+ 3,3 %) und Ausgaben von 125,4 Mrd .öS (+3 ,8 %) 
aus . Daraus ergibt sich ein vorläufiger Überschuß 
von knapp 1,2 Mio.öS. Damit konnte wieder ein posi­
tives Ergebnis erzielt werden , es lag aber um 
600 Mio.öS unter dem des Vorjahres . Diese Verrin­
gerung ist vor allem auf überproportionale Ausgaben­
zuwächse bei den Heilmitteln , beim Krankengeld und 
bei den Heilbehelfen und Hilfsmitteln zurückzuführen. 

Einnahmen der Krankenversicherung 

Insgesamt stammten rund 84 % der Einnahmen aus 
Beiträgen für Versicherte , und 15 % aus sonstigen 

Einnahmen (Vermögenserträgnisse, Kostene rsätze, 
Rezeptgebühren, etc.). Der Rest entfie l auf den Beitrag 
des Bundes zur Kran kenversicherung der Bauern . Die 
Beitragse innahmen stiegen insgesamt wegen der ab­
geschwächten Konjunktu rlage um 2,5 % an: Jene der 
Erwerbstätigen stiegen dabei um 3, 1 %, die Beiträge der 
Pensionisten um 2,3 %. Bei der Sozia lvers icherungs­
anstalt der Bauern stiegen aufgrund der Zunahme der 
Versicherten (d iese Zunahme der Vers icherten ist auf 
Änderungen der Subsidiaritätsregelungen im BSVG zu ­
rückzufü hren) die Beitragseinnah men um 4,9 % . 

Die sonstigen Ein nahmen erhöhten sich um 9, 1 % : 

In dieser Posit ion sind u.a. die Einnahmen aus de r 
Rezeptgebühr (3 ,2 Mrd .öS), die Krankenscheingebühr 
(652 Mio .öS) und die Ersätze für Leistungsau fwen ­
dungen (inklusive Beihilfen nach dem GSBG 1996) 
enthalten. 

Versicherungsverhältnisse in der 
Krankenversicherung 

Die Anzahl der Versicherungsverhältnisse in der 
Krankenversicherung lag 1998 mit 5,5 Mio. um rund 
68.900 oder 1,25 % über dem Wert des Vorjahres. 
Ein Teil der Zunahme ist - wie alljährlich - auf die 
höhere Anzahl von Pensionistinnen (+14.600) zurück­
zuführen ; 1998 gab es aber zusätz lich bei den un­
selbständig Beschäftigten (+20.600) und vor allem 
bei den Selbständigen (+36.100) positive Zuwächse . 
Bei den Selbständigen stiegen im Bereich der ge­
werbl ichen Wirtschaft die Versicherten im Jahres­
durchschnitt um 9.100 Personen , bei den Bauern 
sogar um 27.000 : der Anstieg bei den Selbständigen 
ist einerseits auf die Einbeziehung der sogenannten 
neuen Selbständigen in das GSVG (Dezember 1998: 
7.722 neue Versicherte) , andererseits auf Änderungen 
der Subsidiaritätsregelungen im BSVG zurückzuführen . 

Bei der in den letzten Jahren in die Krankenversiche­
rung neu einbezogenen Gruppe der freien Dienst­
nehmer war ein Anstieg im Jahresdurchschnitt von 
10.900 (1997) auf 15. 100 (1998) zu verzeichnen . Die 
steigende Tendenz bei dieser Versicherteng ruppe hä lt 
an , zu Jahresmitte 1999 sind bereits rund 19.500 
Personen versichert. 

Ebenfalls eine deut lich steigende Tendenz zeigt sich 
bei der Zahl jener geringfügig Beschäftigten , die von 
der Möglichkeit der freiwilligen Selbstversicherung in 
der Kranken- und Pensionsvers icherung Geb rauch 
machen : Im Jahresdurchschnitt 1998 waren dies rund 
9.700 Personen , zu Jahresmi tte 1999 si nd es berei ts 
rund 20.400 Personen . Drei Viertel der Personen , 
die von diese r Versicherungsmög li chkeit Gebrauch 
machen, sind Frauen . 
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Seit 1985 hat die Zahl der beitragsleistenden Kranken­
versicherten um rund 670.000 Versicherte zugenom­
men . Innerhalb der Gruppe der unselbständig Erwerbs­
tätigen gab es dabei spürbare strukturelle Verschiebun­
gen. Der Anteil der Arbeiterinnen sank von 48 % auf 
43 %. Währenddessen stieg der Anteil der Angestell­
ten an den unselbständigen Krankenversicherten von 
41 % auf 48 % (+315 .000 Personen). Die Zahl der Be­
amtinnen nahm um über 10.000 auf 286.000 zu. Bei den 
Selbständigen hat nicht zuletzt infolge der Einbeziehung 
neuer Versichertengruppen die Zahl der Gewerbetreiben­
den um 21 % zugenommen , die der beitragsleistenden 
Bauern und Bäuerinnen hingegen sank um rund 19 % . 

Beitragsleistende Versicherte in der 
Krankenversicherung: 
1998 5,5 Mio. Personen 

Angestellte 

sonstige 
Versicherte 3 % 

I 
26 % 

Beamtinnen 

/ 
5 % Selb-

/' ... 
5 % standlge 
4 % - Arbeits-

lose 

34%~ 

Pensionistinnen 
und 

Rentnerinnen 

Quelle: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger, 
eigene Berechnungen 

Aufgrund von Mehrfachzählungen (wegen mehrerer Be­
schäftigungsverhältn isse, wegen des Zusammentreffens 
von Beschäftigungsverhältnis und Pensionsbezug etc .) 
lag die Anzahl der tatsächl ich versicherten Personen um 
rund 380.000 unter der Anzahl der Versicherungsverhält­
nisse (Stichtag 1.Juli 1998). Damit waren knapp 5,1 Mio. 
beitragsleistende Personen krankenvers ichert . 

Zu den beitragsleistenden Krankenversicherten kom­
men nach Schätzungen des Hau ptverbandes der 
österreichischen Sozialversicherungsträger noch 
mehr als 2,7 Millionen mitversicherte Angehörige 
und fast 200.000 bei Krankenfürsorgeanstalten ver­
s icherte Personen . Somit waren 1998 rund 8 Millio­
nen Personen oder 99 % der österreichischen Be­
völkerung durch die gesetzliche Krankenversiche­
rung geSChützt. Knapp zwei Drittel des geschützten 
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Personenkreises leisten Beiträge , ein Drittel sind An­
spruchsberechtigte ohne Beitragszahlungen (z. B. Haus­

frauen und Kinder) . 

Ausgaben der Krankenversicherung 

Die Ausgaben der Krankenversicherung lagen 1998 
mit 125,4 Mrd.öS um 3,8 % über denen des Vorjah ­
res. 117,5 Mrd.öS entfielen dabei auf Leistungsauf­

wendungen (+4,7 %). 

Ausgaben der Krankenversicherung 1998 
125 Mrd . ÖS 

5 Krankengeld 

5,5 Mutterschaftsleistungen 

9 Zahnbehandlung, Zahnersatz 

14 sonstige Ausgaben 

25 Heilmittel , Heilbehelfe 

31 Ärztliche Hilfe 

35,5 Spitäler 

Quelle: Hauptverband der ästerreich ischen Sozialversicherungsträger 

Spita lskosten 

Im Jahr 1997 trat eine gänzliche Neuordnung bei der 
Finanzierung der Spitäler in Kraft. Österreichweit 
wurde eine leistungsorientierte Krankenanstalten­
finanzierung eingeführt: In einer Ve reinbarung wur­
de festgelegt , dass die Sozialversicherungsträger für die 
Jahre 1997 bis 2000 Pauschalbeiträge für Leistungen 
der Krankenanstalten an die Länder (Landesfonds) zu 
überweisen haben. Mit der Übe rweisung der Mittel an 
die neun Landesfonds sind alle Leistungen der Fonds­
krankenanstalten, insbesondere im stationären, halbsta­
tionären, tagesklinischen und ambulanten Bereich, ein­
schließlich der durch den medizinischen Fortsch ritt re­
sultierenden Leistungen zur Gänze abgedeckt. Im Jahre 
1997 wurden 36 ,5 Mrd. ÖS überwiesen, im Jahre 1998 
37,5 Mrd.öS. 
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Medizinische Hauskrankenpflege 

1998 wurden von den Krankenversicherungsträgern rund 
146 Mio.öS für medizinische Hauskrankenpflege aufge­
wendet (-3 ,1 %). Kosten für ärztliche Hilfe und Medika­
mente, die im Zusammenhang mit medizinischer Haus­
krankenpflege erbracht werden , sind nicht in dieser Po­
sition erfaßt, d.h. die Gesamtaufwendungen für die me­
dizinische Hauskrankenpflege sind tatsächlich wesent­
lich höher. 

Ärztliche Hilfe 

Mit einem Anteil von 24 ,8 % an den Gesamtausga­
ben der Krankenversicherung , d.s. rund 31 Mrd.öS, 
stellen die Kosten der ärztlichen Hilfe neben den Spi­
talskosten die bedeutendste Ausgabengruppe dar. 
Gegenüber 1997 sind die Ausgaben für ärztliche Hil­
fe um 4,0 % gestiegen. Die vorläufigen Quartalser­
gebnisse für 1998 weisen gegenüber dem Jahr 1997 
eine Steigerung bei der Frequenz (Arztkontakte) um 
4,9 % und der Aufwendungen von 7,0 % aus . Bei der 
Interpretation dieser Zahlen ist allerdings zu berück­
sichtigen , dass ab Jahresmitte 1998 in Folge der zeit­
gleich erfolgten Einführung des Krankenscheins für 
bäuerlich Versicherte erstmals diese Personengrup­
pe in diese Stat istik einbezogen wurden. 

Zahnbehandlung und Zahnersatz 

Die Ausgaben für Zahnbehandlung und Zahnersatz 
stiegen von 1997 auf 1998 um rund 2 ,5 % auf 
8,9 Mrd.öS . 

Heilmittel und Heilbehelfe 

Die Ausgaben für Heilm ittel (Medikamente) betrugen 
rund 22 ,3 Mrd.öS, d.s. um 12,0 % mehr als im Vor­
jahr. Das ist die mit Abstand höchste Steigerungsra­
te aller Leistungsposi tionen . Im Gegensatz zu den 
Vorjahren , wo durch das Zusammenwirken mehrerer 
Sparmaßnahmen die Ausgabenzuwächse stabilisiert 
werden konnten , ist damit 1998 wieder ein starker 
Anstieg zu verzeichnen . Ein Teil dieses Anstieges er­
klärt sich aus einer gestiegenen Zahl von Heilmittel ­
verordnungen (+4,8 %), der überwiegende Te il des 
Anstieges ist aber auf eine Erhöhung der Arzneimit­
telpre ise bzw. auf einen Austausch von billigeren 
durch teu rere Med ikamente zurückzuführen. 

Die Ausgaben für Heilbehelfe und Hilfsmittel sind von 
1997 auf 1998 um 6 % gestiegen und betrugen rund 
2,5 Mrd .öS. Unter dieser Ausgabenposition werden 
aber nur mehr jene Aufwendungen für Heilbehelfe und 

Hilfsmittel ausgewiesen , die nicht im Rahmen der Posi­
tion medizinischer Rehabilitation gewährt werden . Infol ­
gedessen und wegen der enthaltenen Umsatzsteuer ist 
ein Vergleich mit den Vorjahren nicht aussagekräftig. 

Krankengeld 

Die Ausgaben für Krankengeld betrugen 1998 rund 
5 Mrd.öS (+8 ,5 %). 

Zwischen 1984 und 1997 hatte die durchschnittli­
che Krankenstandsdauer einen stetig sinkenden 
Trend und erreichte im Jahr 1997 ihren Tiefstwert von 
12,4 Tagen : Im Jahr 1998 stieg sie erstmals wieder 
auf 12,6 Tage an. 

Auch die Zahl der Krankenstandsfälle stieg 1998 auf 
2.857.000 an (+1 ,0 %), was exakt der Zunahme an 
Vers icherten entspricht. 

Da allerdings die Anzahl der Tage , für die Kranken­
geld bezahlt wurde , um 3 % anstieg , ergab dies - zu­
sammen mit den jährlichen Lohn- und Gehaltszu­
wächsen - die erwähnte Steigerung des Kran kengeld­
aufwandes in Höhe von 8,5 %. 

Mutterschaftsleistungen 

Die Ausgaben für Mutterschaftsleistungen stiegen um 
3,2 % auf knapp über 5,5 Mrd.öS im Jahre 1998: Die­
ser Anstieg um 171 Mio .öS ist darauf zurückzuführen , 
dass die Leistungen der bäuerlichen Betriebshilfe 1998 
in die Krankenversicherung einbezogen wurden. 

Sonstige Leistungen der 
Krankenversicherung 

Für die medizinische Rehabilitation wurden von den 
Krankenversicherungsträgern im Jahr 1998 rund 
2,1 Mrd.öS aufgewendet (+7 ,8 %). Für Gesundheits­
festigung und Krankheitsverhütung beliefen sich die 
Aufwendungen auf rund 894 Mio.öS (+ 1,6 %). 

1.2. Unfallversicherung 

Die Unfallversicherung erzielte auch 1998 ein positi­

ves Ergebnis: Einnahmen von insgesamt 14,22 Mrd. 
öS standen Ausgaben von 13,31 Mrd.öS gegenüber, 
damit ergibt sich ein Überschuß von rund 910 Mio .öS 
(1997: +401 Mio.öS) . Dabei ist zu berücksichtigen , dass 
die Unfallversicherung im Jahr 1997 noch 800 Mio .öS 
an die Pensionsversicherung zu überweisen hatte. 
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Einnahmen der Unfallversicherung 

Die Gesamteinnahmen der Unfal lversicherung stie­
gen gegenüber dem Vo rjahr um 3 % . Die Einnahmen 
setzten sich zu 93,5 % aus den Beiträgen für Versi­

cherte (+3 %) und zu 2,4 % aus dem Bundesbeitrag 
zur Unfallversicherung der Bauern (+4 ,2 %) zusam­
men . Der Rest entfiel auf sonstige Einnahmen , die 
um rund 1,8 % stiegen. 

Versicherungsverhä ltnisse in der 
Unfall versicherung 

Im Jahr 1998 betrug die Zah l der Versicherungsver­

hältnisse rund 5 ,5 Mio . im Jahresdurchschnitt (inklu­
sive 1,3 Mio . Schüler und Studenten). 

Ausgaben der Unfall versicherung 

Di e Ausgaben der Unfallversicherungsträger lagen 

1998 du rch den Wegfall der Überweisung an die Pen­
sionsvers icherung um 0,7 % unter dem Wert des Vor­

jahres . Die Versicherungsleistungen hingegen stie­
gen um 6 % an. 

Rentenaufwa nd 

45 % der Gesamtausgaben der Unfallversicherung 
(6 ,0 Mrd .öS) entf ie len auf den Rentenaufwand 
(+5 ,4 %). Dieser im Verg leich zur Rentenanpassung 

mit 1,33 % re lativ hohe Anstieg der Leistungsaufwen­
dungen ist auf hohe Aufwendungen bei den Renten­
abfindungen zurückzuführen. 

Unfallrenten 

Im Dezember 1998 bezogen 110.400 Personen (-1 ,1 %) 
eine Rente aus der Unfa llversicherung. Davon en tfie­

len 90.800 auf Versehrtenrenten (-1 ,0 %), der Rest 
auf Hinterbliebenenrenten. 

Die durchschnittliche Rente aus der Unfallversiche­

ru ng betrug , bedingt du rch die ger inge Anzahl der 
Vollren ten, ÖS 3.557,- (+2,7 %). Von den Versehrten­
renten entfi e len 88,3 % auf Teilren ten wegen einer 
Minderung de r Erwerbsfähigkeit von bis zu 49 v. H. mit 
einer du rchschnittlichen Rente von ÖS 2.44 1,-, 9,4 % 
aller Versehrtenrente n waren Tei lrenten wegen einer 

Minderung der Erwerbsfähigkeit von 50 bis 99 v.H. mit 
einer durchschnittlichen Rente von öS 7 .647 ,- und 

2,3 % waren Vollrenten mit einer Durchschnittshöhe 
von öS 13.895 ,-. 
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Im Dezember 1998 bezogen bereits 62 % der Unfali­
rentneri nnen zusätzl ic h zur Unfalirente eine Pensi ­

on aus der gesetzlichen Pensionsversicherung. Be­
sonders hoch war der Anteil mit 75 % be i den Frauen. 

Das durchschnfttliche Einkommen jener Personen , 
die sowohl eine Unfallrente als auch eine Pension 
bezogen , betrug für Männer ÖS 16.387 ,- und für Frau­

en ÖS 11 .191 ,- monatlich . Die Differenz zwischen 
Männer- und Fraueneinkommen ist zur Gänze auf die 
unterschiedliche Pensionshöhe zurückzuführen , bei 

der Höhe der Unfallrenten selbst sind die geschlechts­

spezif ischen Unterschiede weitaus geringer. 

Bei den Hinterbliebenenrenten betrug d ie durch­
schnittliche Höhe der Witwen(Witwer)rente ÖS 5 .584 ,­

(15 .250 Personen). die der Waisenren te öS 3.968 ,­
(4 .306 Personen) und die der Eltern(Geschwister)­

rente öS 3.398 ,- (38 Personen). 

Unfallheilbehandlung 

Mehr als ein Viertel der Ausgaben (28 %) der Unfa ll­
versicherung entfiel 1998 auf Unfa li heilbehandlung 

(3,7 Mrd .öS). Gegenüber dem Jahr 1997 stiegen die 

Ausgaben um 7 ,1 Prozent an. 

Sonstige Leistungen/A usgaben der 
Unfa ll versicherung 

Die sonstigen Leistungsausgaben der Unfallversiche­
rung für Rehabilitation , Unfallverhütung und erste Hilfe , 
Körperersatzstücke und andere Hilfsmittel , Beiträge zur 
Krankenversicherung de r Unfallrentnerinnen sowie 

Fahrtspesen und Transportkosten für Leistungsemp­
fängerinnen beliefen sich 1998 auf rund 1,4 Mrd .öS. 

Der Verwaltungsaufwand der Unfallversicherungsträ­

ger betrug 1998 1,1 Mrd .öS . 

1.3. Pensionsversicherung 

Nach den vorläufigen Ergebnissen betrugen die Ein­
nahmen der Pensionsversicherung für 1998 281 ,8 Mrd. 
ÖS (+3 ,5 %). Dem standen Ausgaben (inklusive Zu­
weisungen an Rücklagen) von 282 ,5 Mrd. ÖS (+3,5 %) 

gegenüber. Für die Berechnung des Bundesbe itra­
ges sind aber nur die tatsächlichen Aufwe ndungen 
(Ausgaben abzüglich der Zuweisungen an Rückla­
gen in der Höhe von 666 Mio.öS) relevant. 

Einnahmen der Pensions versicherung 

Die Einnahmen stammten zu 75 % aus Beiträgen für 
Versicherte (212 Mrd .öS). Die Beitragseinnahmen 
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erhöhten sich gegenüber 1997 um 3,2 % . In den Beiträ­
gen für Versicherte sind auch rund 48 Mrd .ÖS aus dem 
Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungsträger ge­
mäß § 447g ASVG enthalten . Durch die Steigerung der 
Löhne und Gehälter sowie der Zunahme der Versicher­
ten und Maßnahmen im Beitragsrecht stiegen die Bei­
tragseinnahmen für Pfl ichtversicherte um 3,4 % an. 

Im Bereich des GSVG wurden ab 1. Jänner 1998 die 
sogenannten neuen Selbständ igen in die Pensions­
vers icherung einbezogen . Im Bereich des BSVG wur­
de der Beitragssatz für Pfl ichtversicherte von 13,5 % 
auf 14 % angehoben . Beide Maßnahmen zusammen 
bewirkten , dass die Beitragszuwächse bei den pf licht ­
versicherten Selbständ igen mit 5,6 % stärker ausfie­
len als jene der Unselbständigen (3 ,2 %). 

Die Mittel des Ausgle ichsfonds stiegen um 3,5 %. 
Dieser überproportionale Anst ieg ist dadurch zu er­
klären , dass neben dem Ansteigen der Zusatzbeiträge 
zur Pensionsversicherung der Unselbständigen 
(+3,2 %) , die den größten Anteil der Mittel des Fonds 
ausmachen , die Arbeitslosenversicherung rund 2 Mrd . 
öS zu überweisen hatte . 

Ve rsicherungsverhä ltnisse in der 
Pensionsversicherung 

Die Zahl der Vers icherungsverhältn isse in der Pensi­
onsversicherung betrug im Jahresdurchschn itt 1998 
3,08 Millionen . Im Vorjahresvergleich gab es bei den 
Se lbständigen einen Zuwachs von 7.400 Personen 
(+ 1,1 %), bei den Unselbständigen hat ein Konjunk­
turaufschwung den Anstieg (+30 .000 oder 1,1 %) ver­
ursacht. 

Der starke Zuwachs im Bereich der Selbständigen 
se it 1997 ist zum Großteil auf gesetz liche Änderun­
gen im ASVG bzw. im GSVG zurückzuführen (ehemals 
Werkvertragsregelung - nunmehr Einbeziehung der 
neuen Selbständigen) . 

Ausgaben der Pensionsversicherung 

Die Entwicklung der Ausgaben in der Pensionsversi­
cherung wird in erster Linie durch die Zunahme des 
Pensionsaufwands bestimmt. 

Pensionsaufwand 

Die Zuwachsrate des Pensionsaufwands (247 Mrd. ÖS) 
auf den 88 % der Gesamtausgaben (282 Mrd .öS) 
entfielen , lag 1998 mit 3,9 % über jener des Beitrags­
aufkommens (+3 ,2 %). Die Aufwandssteigerung ist 
auf zwei Faktoren zurückzuführen: Einerseits auf die 
gestiegene Anzahl von Pensionen (+ 1,1 %) und an­
dererseits auf Struktureffekte , die sich insbesonde­
re in der unterschiedlichen Höhe und Zusammen ­
setzung von neuanfallenden und wegfallenden Lei­
stungen niederschlagen . Die Pensionsanpassung 
1998 mit 1,33 % hat sich ebenfalls aufwandserhö­
hend ausgewirkt. 

Ausgleichszulagen 

Der vom Bund zur Gänze zu ersetzende Aufwand für 
Ausgleichszulagen sank (aufgrund der Verringerung 
der Ausgleichszulagenbezieher lnnen) von 1997 auf 
1998 um 2,2 % und belief sich auf knapp 11 Mrd.öS . 
Neben der Valorisierung der Ausg leichszu lagens­
richtsätze mit 1,33 % wurden auch 1998 in den Mo­
naten Jänner und Juli Zuzahlungen zur Ausgleichs­

zulage getätigt. 

Krankenversicherung der Pensionisten 

Der Beitrag der Pensionsversicheru ngst räger zur 
Krankenversicherung der Pensionistinnen lag mit 
10,8 Mrd.öS um 2,7 % über dem des Jahres 1997. 

Gesundheitsvorsorge und Rehabilitation 

Für Leistungen de r Gesundheitsvorsorge und Re­
habilitation wurden von den Pensionsversicherungs-

Ausgaben der Pensionsversicherung (in Mio. ÖS') 

Pensionsaufwände 
Ausgleichszulagen 
Gesundheitsvorsorge und Rehabilitation 
Beiträge zur KV der Pensionisten 
Verwaltungs- und Verrechnungsaufwand 
sonstige Ausgaben und Leistungen 
Gesamtausgaben 

1998 

247.390 
10.955 

4.029 
10.752 
5.098 
4.256 

282.480 

Änderungen 
gegenüber 1997 

3,9% 
-2,2% 
7,7% 
2,7% 
1,1% 
0,4% 
3,5% 

" vorläufige Gebarungsergebnisse Quelle: Hauptverband der ästerr. Sozialversicherungsträger, eigene Berechnungen 
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trägern 1998 4,0 Mrd.öS (+7,7 %) aufgewendet. Im Jah­
re 1998 hatten die Vers icherten für Rehabil itationsauf­
enthalte öS 75 ,- pro Verpf legstag und für Maßnahmen 
der Gesundheitsvorsorge zwischen ÖS 75,- und ÖS 191 ,­
je nach wirtschaftlichen und sozia len Verhältn issen zu 
leisten . Nach dem Rückgang der Anträge auf Gewäh­
rung von Heilverfahren (Rehabilitation , Kur und Gene­
sung) und Erholungsaufenthalten in den Jahren 1996 und 
1997 ist 1998 wieder eine ansteigende Tendenz zu ver­
zeichnen . 

1.3.1. Bundesmittel in der 
Pensionsversicherung 

Die Bundesmittel (Bundesbeit räge inklus ive Aus­
gleichszu lagenersätze) zur Pens ionsversicherung 
betrugen im Jahre 1998 rund 68,9 Mrd.öS , das sind 
um 4,5 % mehr als im Vorjahr. Der Anteil der Bun­
desmittel an den Aufwendungen der Pensionsversi ­
cherung betrug 1998 24,1 %. 

Aufgrund der unterschiedlichen Gestaltung des Bei­
tragsau fkommens und der unterschiedlichen Bela­
stungsquoten (Verhältnis von Versicherten zu Pensi­
onsempfängerinnen) bestehen erh ebliche Unter­
schiede in der Finanzierungsstruktur der einzelnen 
Pensionsversicherungsträger: Der Anteil der Bundes­
mittel an den Ausgaben der Pensionsversicherung 
der Unselbständigen beträgt 16,8 %, der Anteil an den 
Ausgaben der Pensionsversicherung der Selbstän­
digen hingegen 64,7 %. In diesem Zusammenhang 
ist allerdings zu berücksichtigen , dass der Bund in der 
Pensionsve rsicherung der Selbständigen die Beiträ-

ge für Pflichtversicherte verdoppelt (d,h. dass der Bund 
bei den Selbständigen die Rolle eines fiktiven Dienst­
gebers übe rn immt und einen weiteren Beitrag im 
Ausmaß der Beiträge der Pfl ichtversicherten leistet). 
Außerdem sind die Belastungsquoten (die Relation 
zwischen der Zahl der Pensionen und der Zah l der 
Versicherungsverhältnisse) be i den Selbstän digen 
ungünstiger als bei den Unselbständigen . 

Dessen ungeachtet hat sich die Relation Bundesmittel 
zu Gesamtaufwendungen bei den Selbständigen infol­
ge der oben erwähnten beitragsse it igen Maßnahmen 
leicht verbessert , währenddessen sich das Verhäl tnis 
bei den Unselbständigen leicht verschlechtert hat. 

1.3.2. Das volkswirtschaftliche 
Pensionskonto 

Um einen Überblick über die Finanzierung der Alters­
versorgung in Österreich zu bekommen, ist die allei­
nige Betrachtung der gesetzl ichen Pensionsversiche­
rung nicht ausreichend. Vielmehr müssen auch die 
anderen Pensionssysteme einbezogen werden, Dies 
geschieht ansatzwe ise im Rahmen des vo lkswirt ­
schaftlichen Pensionskontos , das vom Österreichi­
schen Statistischen Zentralamt erstellt wird. 

1998 entfielen rund 58 % der Gesamtaufwendungen 
für Pensionen und Renten auf die Pensionsversiche­
rung der Unselbständigen , 11 % auf die Pensions­
versicherung der Selbständigen und 28 % auf Ruhe­
und Versorgungsbezüge der Beamtinnen von Bund, 
Ländern und Gemeinden sowie auf die Bezieher von 

Anteil der Bundesmittel 1955 bis 1998 in % zu Gesamtausgaben der Pensionsversicherung 
40,0 
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Quelle: eigene Berechnungen 
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verschiedenen Versorgungsle istungen (wie z.B. Hee­
res- und Kriegsopfer). Der Rest verteilte sich auf son­
stige Versicherungsleistungen und sonstige Ausga­
ben (Gesundheitsvorsorge und Rehabilitation, Ver­
waltungsaufwand). 

Volkswirtschaftliches Pensionskonto 1998 
(in Mrd. ÖS) 

Pensions- und Rentenaufwand 
sonstige Ausgaben der PV-Träger 
Gesamtausgaben 

Beiträge für Versicherte i.w.S. 
Pensionsübernahmen öff. Rechtsträger') 
Beiträge des Bundes') 
sonstige Einnahmen der PV-Träger 
Gesamteinnahmen 

378,4 
13,4 

391,8 

224,8 
82,6 
82,9 

0,9 
391 ,2 

., staatliche Transfers an das Pensionssystem ÖS 160,3 Mrd. 
Quelle: Österreichisches Statistisches Zentralamt 

Auf der Einnahmenseite entfielen 47 % auf Beiträge 
für unselbständig Versicherte und 4 % auf Beiträge 
für selbständig Versicherte in der gesetzlichen Pen­
sionsversicherung, 7 % auf Beiträge von Beamten , 
21 % auf Pensionsübernahmen der Gebietskörper­
schaften für Beamtenpensionen und 14 % bzw. 8 % 
auf Bundesbeiträge für die Unselbständigen bzw. 
Selbständigen in der gesetzlichen Pensionsversiche­
rung . Damit übernimmt der Bund rund 42 % des ge­
samten Pensions- und Rentenaufwandes der öffent­
lichen Alters- und Inval iditätsvorsorge in Österreich . 
Der Rest waren sonstige Einnahmen . 

2. Kennzahlen der 
Pensionsversicherung 

2.1. Die Pensionsbelastungsquote 

Im Jahre 1998 waren im Jahresdurchschnitt rund 
3,075 .000 Personen pensionsversichert , das sind um 
rund 37 .100 Versicherungsverhältnisse mehr als 
1997. Demgegenüber haben die Pensionen um rund 
20 .200 zugenommen , wodurch die Belastungsq uote 
von 620 im Jahre 1997 auf 619 sank . Damit hat sich 
die Pensionsbelastungsquote erstmals seit vielen 
Jahren geringfügig verbessert . 

Ein differenzierteres Bild erg ibt sich al lerdings bei 
getrennter Betrachtung der Pensionsversicherung der 
Unselbständigen und der Pensionsversicherung der 
Selbständigen : In der Pensionsversicherung der Un­
selbständigen nahm die Belastungsquote im Ver­
gleich zum Jahr 1997 von 591 auf 592 zu , bei den 
Selbständigen hingegen sank sie neuerlich von 792 
auf 777 . Die fallende Pensionsbelastungsquote bei 
den Selbständigen ist einerseits darauf zurückzufüh­
ren , dass in diesem Bereich die Versicherungsverhält­
nisse stärker gestiegen sind (+2 ,0 % gegenüber 
+ 1,1 % bei den Unselbständigen) und dass andererseits 
bei den Selbständigen die Anzahl der Pensionen leicht 
gesunken ist (-0 ,2 %); bei den Unselbständigen erhöhte 
sich diese Zahl um 1,4 %. Die zwei in die Pensionsver­
sicherung der Unselbständigen neu einbezogenen Grup­
pen , nämlich die freien Dienstnehmer und die freiwillig 
Selbstversicherten nach § 19a ASVG (geringfüg ig Be-

Pensionsbelastungsquote in der gesetzlichen Pensionsversicherung 
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*) 1998 entfielen auf 1000 Pensionsversicherungsbeitragszahlende 619 Pensionsbezieherinnen 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
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schäftigte) sind nicht miterfaßt. Bei Einbeziehung die­
ser Gruppen sinkt die Belastungsquote im ASVG auf 590, 
die Gesamtbelastungsquote sinkt auf 61 7. 

2.2. Die Entwicklung des Pensionsstandes 

Die Anzahl der Pensionen stieg von Dezember 1997 
auf Dezember 1998 um 1,1 % auf 1,914 Mill. an . Die 
Zunahme ist zur Gänze auf den Anstieg der Zahl der 
Alterspensionen (+2 ,4 %) und hier auf einen Anstieg 
der vorzeitigen Alterspensionen zurückzuführen. Die 
Zahl der Invaliditätspensionen nahm weiter ab und 
jene der Hinterbliebenenpensionen blieb annähernd 
konstant. 

Der Antei l der Alterspensionen am Gesamtpensions­
stand lag etwas unter 52 %. Auf Invaliditätspensio­
nen entfielen 20 % und auf Hinterbliebenenpensio­
nen rund 28 % aller Pensionen . Der Rückgang der 
Zahl der Invaliditätspensionen ist auf die durch die 
Pens ionsreform 1993 eingeführte neue Leistung -
vorzeitige Alterspension wegen geminderter Arbeits­
fähigkeit - zurückzuführen. 

Wie in den Vorjahren verzeichnete die Pensionsver­
sicherungsanstalt der Angestellten , bedingt durch die 
Strukturverschiebung im Bereich der unsel bständig 
Erwerbstätigen von den Arbeitern zu den Angestell ­
ten , mit 2,8 % den stärksten Zuwachs. Im Bereich 
Pensionsversicherung der Arbeiter lag der Zuwachs 
demgegenüber bei 0,6 % . 

Nach wie vor entfa llen fast 60 % aller Pensionen auf 
Frauen. In erster Linie ist der hohe Frauenanteil auf 
die große Zahl von Witwenpensionen (445 .500 ge­
genüber 35.600 Witwerpensionen) zurüc kzuführen . 
Aber auch bei den Alterspensionen überwiegen Frau­
en mit 56 %, da ihre Pensionsbezugsdauer wegen 
ihres niedrigeren Pensionszugangsalters und v.a . 
wegen der höheren Lebenserwartung deutlich län­
ger ist als die der Männer. Aufg rund der gestiegenen 
Frauenerwerbsquote , der ewigen Anwartschaft und 
der verbesserten Anrechnung von Kindererziehungs­
zeiten kommen außerdem immer mehr Frauen in den 
Genuß einer Eigenpension. 1980 bezogen von 1,2 Mio. 
über 55jährigen Frauen rund 340 .000 eine Alterspen­
sion , d.s. rund 30 % . Im Jahr 1998 beträgt dieser An­
teil bereits über 45 %. 

2.3. Pensionshöhe 

Die Höhe einer Pens ion wird einerseits durch die 
Höhe der Bemessungsgrundlage, andere rseits durch 
die Anzahl der im Verlauf des Erwerbslebens erwor-
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benen Versicherungsmonate bestimmt. Eine echte 
Mindestpension ist in der gesetzlichen Pensionsversi­
cherung nicht vorgesehen , wohl aber wird mit dem In­
strument der Ausgle ichszulage eine bedarfsorien tie r­
te , vom sonstigen eigenen bzw. Haushaltseinkommen 
abhängige Mindestpension gewährt. 

Die höchstmögliche Eigenpension (ohne Zulagen 
und Zuschüsse und Höherversicherungsleistungen) 
betrug im Jahr 1998 ÖS 28.937,60 , die höchste Wit­
wenpension ÖS 17.362 ,60 monatlich. 

Die Durchschnittspensionsdaten (s iehe Schaub ild 
nächste Seite) sind in bezug auf die Lebensve rhält­
nisse von Pensionistinnen insofern nur beschränkt 
aussagekräftig , da sie - von einer Ausna hme abge­
sehen - fast nichts über die Pro-Kopf-Einkommen der 
Pensionisten aussagen. Nicht in der durchschn ittli­
chen Pensionshöhe enthalten sind außerdem zwi­
schenstaatl iche Teille istungen , die möglicherweise 
von ausländischen Pensionsversicherungsträgern 
zusätzlich gewährt werden . 

2.3.1. Geschlechtsspezifische Unterschiede 

Weiterhin bemerkenswert sind die Unterschiede in 
den durchschnittlichen Pensionshöhen von Männern 
und Frauen. Niedrigere Aktiveinkommen zum einen 
und Lücken im Versicherungsverlauf etwa durch die 
Erziehung von Kindern zum anderen bewirken , dass die 
Durchschnittspensionen der Frauen (mit Ausnahme der 
Witwenpensionen) noch immer wesentlich unter jenen 
der Männer liegen . Im Rahmen der Pensionsreform 
1993 wurde allerdings durch die verbesse rte Anrech­
nung von Zeiten der Kindererziehung eine Maßnah­
me gesetzt, durch die diese Benachteiligung im Er­
werbsleben in der Pension zumindest zum Teil ausge­
glichen wird . 

Die durchschnittliche Alterspension der Männer in 
der gesetzlichen Pensionsversicherung be trug im 
Dezember 1998 ohne Zulagen und Zu sch üsse 
ÖS 14.789,-, jene der Frauen ÖS 8.599 ,-. Ein ähnli­
ches Bild , wenn auch auf niedrigerem Niveau , zeigt 
sich bei den Invaliditätspensionen . Hier betrug die 
Durchschnittspens ion bei den Männern ÖS 10.014,- , 
bei den Frauen hingegen öS 5.518,- . Wie schon im 
Jahr zuvor sind aber die Durchschnittspensionen der 
Frauen sowohl bei den Alterspensionen (+2 ,8 %) als 
auch bei den Invaliditätspensionen (+3 ,3 %) um eini ­
ges stärker gestiegen als jene der Männer (+2,3 % 
bzw. +2,7 %). Diese Zahlen deuten schon darauf hin , 
dass das Pensionsniveau der gesetzlichen Pensions­
versicherung - und hier insbesondere der Anteil der 
Personen mit hohen Pensionen - in der Öffentlichkeit 
oftmals weit überschätzt wird : 1998 lagen rund 80 Pro-
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Durchschnittspensionen *) 1998 

Alterspensionen 

Männer Frauen 

D 
gesamt: 8.599 - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.373 6.322 

Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit 

Männer Frauen 

5.776 I 3.808 I 

Witwen (Witwer) pensionen 

• PVA Angestellte 

• SVA gew. Wirtschaft 

Männer 

PVA Arbeiter 

D SVA Bauern 

Frauen 

6.252 

• PVA Angestellte 

• SVA gew. Wirtschaft 

5.453 

PVA Arbe iter 

[J SVA Bauern 

*) in ÖS, ohne Zulagen und Zuschüsse; inkl. Pensionsüberweisungen in das Ausland 

zent aller Pensionsleistungen unter ÖS 14.900,-. 15 
Prozent lagen im Bereich von öS 14 .900 ,- bis 
ÖS 22 .700 ,- und nur 5 Prozent aller ausbezahlten Lei­
stu ngen lagen im Bereich von öS 22 .700,- bis zur 
Höchstpension von öS 28 .937 ,60 . 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

2.3.2. Auslandspensionen 

Im Dezember 1998 wurden 201 .800 (+3,0 %) Pensio­
nen mit einer durchschnittlichen Höhe von ÖS 2.328,­
(e insch I. Zulagen und Zuschüsse , jedoch ohne Plle-
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gegeld) an Pensionistinnen mit Wohnsitz im Ausland 
überwiesen. Es kann sich dabei sowohl um österreichi­
sche Staatsbürgerinnen als auch um ausländische 
Staatsbürgerinnen , die in Österreich Versicherungszei­
ten erworben haben, handeln , wobei beide Gruppen ih­
ren derzeitigen Wohnsitz im Ausland haben. Diese Pen­
sionistlnnen können Empfängerinnen einer rein öster­
reichischen Leistung sein, häufiger aber wird die ins 
Ausland überwiesene Pension eine zwischenstaatliche 
Teilleistung sein und wird daher noch durch eine Lei­
stung eines ausländischen Pensionsversicherungsträ­
gers ergänzt. Läßt man die an im Ausland lebende Pen­
sionistlnnen bezahlten (Teil)Pensionen außer Betracht , 
so ergeben sich bei den verbleibenden (Inlands)-Pen­
sionen um rund 9 % höhere Durchschnittswerte , d.h. die 
ins Ausland überwiesenen Pensionsleistungen 
drücken den Gesamtdurchschnitt um 9 %. 

In der Pensionsversicherung der Unselbständigen 
machen die ins Ausland überwiesenen Pensionen 
bereits einen Anteil von 12,6 % aller Pensionen aus , 
wobei die Tendenz steigend ist. 

2.3.3. Zwischenstaatliche Teilleistungen 

Rund 14,5 % der im Dezember 1998 von den Pensions­
versicherungsträgern ausbezahlten Leistungen wur­
den durch eine ausländische Teilleistung ergänzt 
(280.250 Pensionen mit einer Durchschnittsleistung 
von öS 4.233 ,-). Auch hier ergibt sich bei Außeracht­
lassen dieser Fälle beim Berechnen der Durch­
schnittspension ein höherer Wert , und zwar um 12 % 
bei den Unselbständigen (270.600 zwischenstaatli­
che Teilleistungen ), bzw. um 10 % für die gesamte 
Pens ionsversicherung. Au ch diese Leistungen kön­
nen sowohl an österreichische als auch an auslän­
dische Staatsbürgerinnen mit Wohnsitz in Österreich 
oder im Ausland ausbezah lt werden. Daten darüber, 
wieviele Pensionen auf Aus länder innen entfallen , gibt 
es nicht. 

2.3.4. Personenbezogene Leistungen 

Zum Stichtag 1.Juli 1998 gab es in Österreich 
1 ,902.300 Personen , die mindestens eine Pension 
aus der gesetzlichen Pensionsvers icherung und/oder 
eine Beamtenpension bezogen . Dieser Zahl an Lei ­
stungsbeziehern standen 2 ,160 .300 ausbezahlte 
Pensionsleistungen gegenüber. Verglichen mit den 
ausbezah lten Leistungen ist die Zahl der Pensioni­
stinnen im letzten Jahrzehnt weitaus schwächer ge­
stiegen , d.h. , die Mehrfachbezieherinnen haben deut­
lich zugenommen : Am 1.Juli 1998 erhielten 222 .600 
Frauen und 32 .600 Männer, d.s. 13,4 % (Männer 4,0 %, 
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Frauen 20 ,5 %) aller Bezieherinnen einer Pension aus 
der gesetzlichen Pensionsversicherung bzw. einer Be­
amtenpension noch mindestens eine weitere Pensi­
onsleistung aus der gesetzlichen Pensionsversiche­
rung oder eine Beamtenpension. Im Jahre 1990 betrug 
dieser Anteil noch 12,7 %. Die mit Abstand häufigste 
Kombination ist das Zusammentreffen einer Eigen- und 
einer Witwenpension. 156.700 Frauen bezogen eine Al­
ters- und eine Witwenpension , weitere 51.300 eine In­
validitäts- und eine Witwenpension aus der gesetzlichen 
Pensionsversicherung. Insgesamt erhielten 43 % der 
Witwenpensionistinnen eine weitere Pensionsleistung 
aus der gesetzlichen Pensionsversicherung oder eine 
Beamtenpension. 

Zum Stichtag 1.Juli 1998 waren außerdem 53 .900 
Personen (davon 64 % Frauen) erwerbstätig und 
bezogen gleichzeitig mindestens eine Pension . Die 
zahlenmäßig stärkste Gruppe stellten auch hier 
Witwen(r)pensionsbezieherlnnen (24.000) . 

Für die finanzielle Lage der Pensionistinnen bedeu­
tet dies v.a., dass die Einkünfte der Pensionistinnen 
durch Doppel- und Mehrfachpensionsbezüge höher 
sind , als sich aus den Durchschnittspens ionsdaten 

ergibt. 

Durchschnittliche Pensionsleistung 
bei Bezug einer/zweier Pensionen Dezember 1998 

Männer 

Männer n Frauen 

Frauen 

Invaliditätspension Alterspensionen 

Bezug einer Pension o Bezug von zwei Pensionen: 
IP/AP + Witwer(n)pension 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

Insbesondere verringert sich auch der relative Ab­
stand bei der Pensionshöhe von Männern und Frau­
en bei Bezug von zwei Pensionen: Beim Zusammen­
treffen einer Alters - und einer Witwenpension aus der 
gesetzlichen Pensionsversicherung erhalten Frauen 
durchschnittlich öS 15.073,- (Männer ÖS 18.754,-) 
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und beim Zusammentreffen von Invaliditätspension und 
Witwen pension durchschnittlich öS 11.167,- (Männer 
ÖS 15.088,-). 

Während die durchschnittliche Alters- bzw. Invalid i­
tätspension einer Frau bei Bezug von nur einer Pen­
sion be i etwas weniger als 60 % der Pension eines 
Mannes liegt , reicht der Gesamtbezug einer Frau mit 
zwei Pensionsansprüchen - d.s. , wie bereits angeführt , 
fast 21 % der Pensionsbezieherinnen - in etwa an das 
Durchschnittsniveau der Männer mit nur einem Pen­
sionsanspruch heran. Betrachtet man die durchschnitt­
lichen Pro-Kopf-Bezüge von Männern und Frauen aus 
der gesetzlichen Pensionsversicherung, so zeigt sich 
folgendes Bild : Männer erhielten eine durchschnittliche 
Pro-Kopf-Le istung von öS 13.790,-, Frauen von 
ÖS 9.102,-. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkom­
men der Frauen betrug somit 66 % des Einkommens 
der Männer. 

2.3.5. Pensionsanpassung 

Die Pensionen und Renten , sowie die Richtsätze für 
die Bezieherinnen einer Ausgleichszulage im Bereich 
der gesetzlichen Sozialversicherung wurden im Jahr 
1998 mit 1,33 % valorisiert. Im Jahre 1997 erfolgte 
aufgrund der Maßnahmen des Strukturanpassungs ­
gesetzes keine Anpassung. 

In den Jahren von 1980 bis 1998 stiegen die Pensio­
nen in der gesetzlichen Pensionsvers icherung infol­
ge der Pensionsanpassung um 82 %. Die Pensions­
erhöhungen liegen daher deutlich höher als die Stei­
gerung des Preisniveaus: Der Pensionistenindex 
verzeichnete im selben Zei traum eine Steigerung von 
rund 69 %. Die Kaufkraft der Pensionistinnen hat 
also im Zeitraum 1980 bis 1998 zugenommen. 

Weit über das Ausmaß der normalen Pensionsan­
passung hinaus wurden die Richtsätze für Aus­
gleichszulagen angehoben . Der Richtsatz für Allein ­
stehende stieg im Zeitraum von 1980 bis 1998 um 
129 %, jener für Verheiratete um rund 128 %. 

2.4. Ausgleichszulagen 

Liegen Pension sowie sonstige Nettoeinkünfte und 
anzurechnende Beträge (wie Unterhaltsleistungen) 
unter einem bestimmten Richtsatz , so gebührt eine 
Ausgleichszulage in Höhe des Differenzbetrags. Bei 
Ehepaaren wird das gesamte Nettoeinkommen des 
Ehegatten bzw. der Ehegattin angerechnet. Wenn 
daher die Pensionistinnen bzw. deren Ehegattinnen 
neben der Pension über andere Einkünfte (z.B . aus 
einer Beschäftigung oder einer Rente aus der Unfall-

versicherung) verfügen , werden diese auf die Aus­
gleichszulage angerechnet, so dass es zum Wegfall 
oder zu einer Verringerung der Ausgleichszulage kom­
men kann. Bestimmte Arten von Einkünften wie das 
Pflegegeld sind allerdings von der Anrechnung auf 
die Ausgleichszulage ausgenommen . 

Der Richtsatz für Alleinstehende betrug im Jahr 1998 
ÖS 7.992 ,-, der Richtsatz für Pensionistinnen , die mit 
ihrer/ ihrem Ehegattin/Ehegatten im gemeinsamen 
Haushalt leben ÖS 11.403,-. Neben der schon er­
wähnten Erhöhung der Ausgle ichszulagenrichtsätze 
um 1,33 % gab es auch 1998 Einmalzah lungen zur 
Ausg leichszu lage in Höhe von öS 1.300 ,- (Alleinste­
hende) bzw. ÖS 1.950,- (Verheiratete). Diese Zuzah­
lungen wurden nicht nur Ausgleichszulagenbeziehe-

Zahl der Ausgleichszulagen­
bezieherinnen 1998, in Tausend 
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rinnen gewährt, sondern in abgestufter Form auch an 
jene PensionsbezieherInnen , deren Pensionsleistungen 
nur knapp über den jeweiligen Richtsätzen lagen. 

Im Dezember 1998 bezogen 251 .400 Personen eine 
Ausgleichszulage . Dies entspricht 13,1 % der Pen­
sionsbezieherlnnen. Dieser Ante il der Ausgleichszu­
lagenbezieherinnen an den Pensionsbezieherinnen ist 
seit Jahren - trotz zahlreicher überproportionaler Erhö­
hungen der Richtsätze - rückläuf ig (Dezember 1988: 
15,1 %). 

Rund 72 % der Ausgleichszulagenbezieherlnnen sind 
Frauen. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen , dass 
mehr als ein Fünftel (22 ,2 %)der Witwenpensionistin­
nen eine Ausgleichszulage beziehen . Weiters erhiel­
ten 18,4 % aller Bezieherinnen einer Invaliditätspen­
sion im Jahr 1998 eine Ausgleichszulage. Bei den 
Al terspensionen hingegen bezogen nur 6 ,7 % der 
Pension isti nnen eine Ausg le ichszulage. 

Der A nteil der Ausgleichszu lagenbezieherlnnen 
schwankt je nach Versicherungsträger zwischen 3 % 
in der Pensionsversicherung der Angestel lten , 15 % 
in der Pensionsversicherung der Arbeiter und der 
Pensionsversicherung der gewerblichen Wirtschaft 
und 32 % in der Pensionsversicherung der Bauern . 

2.5. Pensionsneuzuerkennungen 

Im Jahre 1998 gab es 105.000 erstmal ige Pensions­
neuzuerkennungen . Davon entf ielen 14 % auf Inva li­
ditätspensionen . Der Anteil der neuzuerkannten Hin­
terbliebenenpensionen betrug 31 %. Den höchsten 
Ante il aber weisen die Alterspensionen mit rund 55 % 
auf. Von letzteren entfallen 25 % auf normale Alters­
pensionen , die übrigen drei Viertel verteilen sich auf 
die vorzeitigen Alterspensionen . Auch 1998 erfo lgten 
darüber hinaus 99 % aller Neuzuerkennungen von 
Invaliditätspensionen vor Erreichen des gesetzlichen 
Pensionsanfallsalters. Zählt man die neuzuerkann ­
ten vorzeitigen Alterspensionen hinzu , so bedeutet 
dies , dass rund 80 % aller Neuzuerkennungen von 
Direktpensionen vor Erreichen des gesetzlichen Pen­
s ionsanfallsalters (Männer 65 , Frauen 60 Jahre) er­
folgten. 

Gegenüber dem Jah r 1997 sind die Pensionsneuzu­
erkennungen um 5.600 Personen (5,1 %) gesunken : 
Bei den Männern betrug der Rückgang run d 1.300 
Personen , bei den Frauen 4.300 Personen. Die neu­
erliche Verringerung der erstmaligen Pensionsneu­
zuerkennungen 1998 im Vergleich zum Vorjahr ist ei­
nerseits auf das Greifen der Maßnahmen der Struk­
turanpassungsgesetze 1995 und 1996 zurückzu füh -

Pensionsneuzuerkennungen nach Pensionsart *) 1998 

Männer Frauen 

62% 28 % 

Vorzeitige Alterspension (bei Männern zwischen 55 und 64 Lebens­
jahren , bei Frauen zwischen 55 und 59 Lebensjahren) 

- Invaliditätspensionen vor dem 65. bzw. bei Frauen 60. Lebensjahr _ 
- Pension nach Erreichen des 65. bzw. bei Frauen 60. Lebensjahres 

57 % 

*) nur Direktpensionen Quelle: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger, eigene Berechnungen 
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Durchschnittliches Pensionszugangsalter 
Alterspensionen und Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit bzw. dauernder Erwerbsunfähigkeit 
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Quelle: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger, eigene Berechnungen 

ren und andererseits auf andere Faktoren : In den Jah­
ren 1994/1995 hatten erstmals geburtenstarke Jahrgänge 
bei den Frauen das Anfallsalter für die vorzeitigen AI­
terspensionen (55 Jahre) erreicht. Darüber hinaus hat­
ten infolge der verbesserten Anrechnung von Zeiten der 
Kindererziehung viele Frauen die Möglichkeit , entspre­
chend früher in Pension zu gehen , auch genutzt. Des 
weiteren hatten auch bei den Männern geburtenstarke 
Jahrgänge das Anfallsalter für die vorzeitige Alterspen­
sion wegen geminderter Erwerbsfähigkeit (55 Jahre) 
erre icht ; dies spiegelte sich in den relativ starken Neu­
zugängen bei dieser Pensionsart wider, wobei aber be­
achtet werden muß, dass dies lediglich eine Umschich­
tung von Invaliditäts- zu Alterspensionistlnnen darstellt. 
Die im Rahmen der Strukturanpassungsgesetze seit 
September 1996 teilweise erschwerten Zugangsvoraus­
setzungen - insbesondere die Anhebung des Anfal lsal­
ters von 55 auf 57 für Männer bei der vorzeitigen Alters­
pension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit - bewirkten 
daher seit 1997 im Zusammenwirken mit der kurzfristig 
schwächer werdenden demographischen Belastung den 
Rückgang bei den Pensionsneuzuerkennungen . 

2.5.1. Durchschnittliches 
Pensionszugangsalter 

Das durchschnittliche Pensionsantrittsalter betrug im 
Jahr 1998 57,4 Jahre (1997 57 ,6 Jahre). Frauen gin-

gen dabei durchschnittlich um knapp eine inhalb Jahre 
früher in Pension als Männer, nämlich mit 56,7 Jahren 
gegenüber 58,2 Jahren bei den Männern . Nach der 
kurzfristigen Erhöhung des Antrittsalters 1997 (57,6 Jah­
re) hat sich damit das Zugangsalter wieder auf den Ni­
veau der Jahre 1995 und 1996 eingependelt und die seit 
1995 zu beobachtende Stabilisierung des Zugangs­
alters - wenn auch auf niedrigem Niveau - fortgesetzt. 

Bei Erfüllung der sonstigen Voraussetzungen könn­
ten Frauen zwar bereits mit 55 Jahren in vorzeitige 
Alterspension gehen . Da viele Frauen diese Voraus­
setzungen mit 55 Jahren aber noch nicht erfüllen , 
liegt ihr durchschnittliches Zugangsalter bei der 
Alterspension bei 58,2 Jahren (Männer 60 ,9 Jahre). 
Geringer ist der Altersunterschied bei den Invalid i­
tätspensionen , nämlich rund zwei Jahre. Männer gin­
gen im Durchschnitt mit 50,3 Jahren und Frauen mit 
48,2 Jahren in Invaliditätspension . 

Infolge der bereits angesprochenen Verschiebung von 
den Invaliditätspensionen zu den (vorzeitigen) Alters­
pensionen (Neueinführung der vorzeitigen Alterspen­
sion wegen geminderter Arbeitsfähigke it) sind die 
Zugangsalter nach Pen sionsart mit jenen der Vergan­
genheit zwar nur bedingt vergleichbar, allerdings läßt 
sich ein genereller Trend festhalten: Durch die viel ­
fältigen Angleichungen der Zugangsvoraussetzungen 
zwischen Arbeitern , Angestellten , Gewerbetreibenden 
und Bauern hat sich - trotz der immer noch bestehen-
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den rechtlichen Untersch iede - das Zugangsverhalten 
und damit das Antrittsalter stark angenähert. 

Zuerkennungsursachen für Pensionen 
wegen geminderter Arbeitsfähigkeit* 
1998 (in %) 

Erkrankungen des 
Bewegungs- und 

Stützaparates 

Psychiatrische 
Erkrankungen 

Sonstige 
Erkrankungen 

Krebs 

Herzerkran ku ngen 

Kreislauferkrankungen 

Erkrankungen 
der Atmungsorgane 

Nervenkrankheiten 

Cerebrovaskuläre 
Erkrankungen 

Arbeits(Weg)unfälle 

.., 
3,8 % 

2,6 % 

2,5 % 

2,6 % 

2,8 % 

Frauen 

Männer 

*) Invaliditätspensionen und vorzeitige Alterspensionen 
wegen geminderter Arbeitsfähigkeit 

Quelle: eigene Berechnungen 

Langfristig betrachtet ist im Gesamtdurchschnitt seit 
1970 ein stetiges Sinken des Pensionszugangsalters 
zu beobachten (4 Jahre); bei den Männern allerdings 
bis zum Jahr 1993 stärker, so dass sich der Abstand im 
durchschnittlichen Zugangsalter zwischen Männern und 
Frauen verringert hatte. Erst seit 1994 vergrößert sich 
wieder die Schere zwischen Männern und Frauen . 

2.5.2. Neuzuerkennungen von 
Invaliditätspensionen/vorzeitigen 
Alterspensionen wegen geminderter 
Arbeitsfähigkeit 

Der Antei l der Pensionen wegen geminderter Arbeits­
fähigkeit (Invalid itätspensionen und vorzeitige Alters-
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pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit) an allen 
Neuzuerkennungen von Direktpens ionen betrug 
1998 38 %. 60 % der Neuzuerkennungen bei diesen 
Pensionsarten entfallen auf Arbeiterinnen . Rund 70 % 
der neuzuerkannten I nvaliditätspensionen werden an 
Männer, etwas mehr als 30 % an Frauen ausbezah lt. 

Bei den Männern ist bis 1996 ein nahezu kontinuier­
liches Ansteigen des Anteils der Invaliditätspensio­
nen an allen neuzuerkannten Direktpensionen zu 
beobachten . Erst mit der Erschwerung der Zugangs­
voraussetzungen für die vorze iti ge Alterspens ion we­
gen geminderter Arbeitsfähigkeit kommt es ab 1997 
zu einer gegenläufigen Entwicklung . Bei den Frauen 
hingegen ist der Anteil seit 1985 beinahe stetig ge­
sunken ; erst in den Jahren ab 1997 ist ein leichter 
Anstieg zu verzeichnen. 

Mit je 47 % weisen die Sozialversicherungsanstalt der 
Bauern und die Pensionsversicherungsanstalt der 
Arbeiter 1998 den höchsten und mit 25 % die Pensi­
onsvers icherungsanstalt der Angestel lten mit 25 % 
nach wie vor den niedrigsten Anteil aus . 

Nach Krankheitsgruppen betrachtet war der Großtei l 
der Neuzuerkennungen an Pensionen wegen gemin­
derter Arbeitsfähigkeit auf Krankheiten des Bewe­
gungs- und Stützapparates , des Skelettes und der 
Muskeln zurückzuführen (41 %). Mit rund 59 % ist der 
Anteil dieser Krankheitsgruppe bei der Sozialversi­
cherungsanstalt der Bauern besonders hoch. Neu­
erlich im Ansteigen begriffen sind psychische Krank­
heiten (16 %); diese Krankheiten stellen bereits seit 
einigen Jahren die zweithäufigste Krankheitsursache 
dar. Sie verursachen beispielsweise bei den Arbeite­
rinnen und weiblichen Angestellten rund 26 % des 
Neuzugangs an Invaliditätspensionen , aber auch bei 
den Männern ist neuerdings ein Anstieg bei dieser 
Krankheitsgruppe zu verzeichnen , vor allem bei den 
männlichen Angestellten. Demgegenüber ist die Be­
deutung der Herz- und Arterienkrankheiten in den ver­
gangenen zwei Jahrzehnten anteilsmäßig stark zu­
rückgegangen . 

2.5.3. Höhe der neuzuerkannten 
Pensionsleistungen 

Wie bei den Pensionsständen gibt es auch in bezug 
auf die Höhe der Neuzugangspensionen beträchtli­
che Differenzen in der Pensionshöhe von Männern 
und Frauen. Die Gründe dafür liegen in den niedri­
gen Einkommen und kürzeren Versicherungsze iten 
der Frauen . Frauen haben aufgrund ihrer spezif ischen 
Lebensumstände , wie etwa Unterbrechungen der 
Erwerbstätigke it aus fami liä ren Gründen , beim Pen-
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sionsantritt wesentl ich weniger Versicherungsjahre er­
worben als Männer. Durch die verbesserte Anrechnung 
von Kindererziehungszeiten wird dieser Einkommens­
nachteil , wie die Pensionsneuzugangsdaten seit 1993 
belegen , zum Teil ausgeglichen. 

Durch diese Maßnahmen sind in den Jahren 1994 bis 
1996 die Neuzugangspensionen der Frauen sowohl 
bei den Invaliditätspensionen wie auch bei den Alte rs­
pensionen zum Teil deutlich stärker gestiegen als die 
durchschnittlichen Neuzugangspensionen der Männer, 
jedoch zeigt sich auch 1998 ein heterogenes Bild : 

Durchschnittspensionen des Neuzugangs 1998 
nach Pensionsversicherungsträgern und Geschlecht 

• PVA Angestellte 

• SVA gew. Wirtschaft 

Alterspensionen 

Männer Frauen 

L 10.818 6.414 6.059 

Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit 

Männer Frauen 

_ ~ __ __ __________ 9~s~~t~ ~.~9~ 

Männer 

8.166 

Witwen (Witwer) pensionen 

PVA Arbeiter 

SVA Bauern 

• PVA Angestellte 

SVA gew. Wirtschaft 

Frauen 

6.234 

5.796 

5.110 

PVA Arbeiter 

~ SVA Bauern 

*) in ÖS, ohne Zulagen und Zuschüsse; inkl. Pensionsüberweisungen in das Ausland 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
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Die durchschnittliche Neuzugangsalterspension 
(ohne Zulagen und Zuschüsse) eines männlichen Ar­
beiters lag 1998 bei ÖS 11 .579,- (+5,7 %), die eines 
männlichen Angestellten bei ÖS 21.159,- (+6,1 %). Die 
durchschnittliche Neuzugangsalterspension einer Arbei­
terin betrug hingegen ÖS 6.414,- (-0 ,8 %), die einer 
Angestellten ÖS 12.754,- (+ 1,1 %). Eine ähnliche Dis­
krepanz zeigt sich bei den Invaliditätspensionen . Hier 
beträgt die Durchschnittspension einer Arbe iterin 
ÖS 6.234 ,- (+1,7 %), die einer weiblichen Angestellten 
öS 9.636,- (+0,8 %); jene der Männer hingegen ist um mehr 
als 70 Prozent höher, nämlich ÖS 11 .128,- (+4,0 %) bei den 
Arbeitern und ÖS 16.585,- (+3,0 %) bei den Angestellten . 
Die durchschnittliche Witwenpension des Neuzuganges 
betrug ÖS 6.830,- (+1,1 %), jene der Witwer ÖS 3.365,­
(+4,7 %). Ein ähnliches heterogenes Bild gibt es auch 
bei den Selbständigen . 

Das Zu rückbleiben der Zuwachsraten bei den Neu­
zugangspensionen der Frauen gegenüber derjenigen 
der Männer kann nicht nur den Auswirkungen der 
Strukturanpassungsgesetze 1995 und 1996 zuge­
schrieben werden , da eine Überprüfung der Auswir­
kungen dieser Maßnahmen an hand der vorliegenden 
aggregierten Daten kaum mögl ich ist. Die Verschär­
fung der Zugangsvoraussetzungen , von der insbe­
sondere die Männer betroffen waren , hat dazu ge­
führt , dass eine nicht unerhebl iche Anzahl von Perso­
nen nicht mit 55 Jahren in eine vorzei tige Alterspension 
wegen geminderter Erwerbsfähigkeit gehen konnte. 

Dieser temporär erzwungene Aufschub des Pensi­
onsantrittes bzw. ein allfälliger Wechsel in eine an­
dere Leistungsart führt zu Verzerrungen , die einen 
Vergleich der Jahre 1997 und 1998 erschweren . 

Bei den Frauen sind diese Effekte geringer und da­
her die Auswirk ungen der Änderung bei der Pensi­
onsberechnung ausgeprägter, allerdings können all­
fä llige demographische Verschiebun gen auch hier 
das Bild zusätzlich verzerren . 

2.6. Pensionsabgangsalter 

I m Zeitraum von 1970 bis 1998 erhöhte sich das 
durchschnittliche Pensionsabgangsalter bei Alters­
pensionistinnen von 77,7 Jahren auf 81,5 Jahre , je­
nes der Männer von 76 ,2 Jahre auf 78,7 Jahre. Eben­
so stieg das Pensionsabgangsalter von Invaliditäts­
pensionistinnen von ru nd 72 Jahren auf 76,2 Jahre. 
Bei den männlichen Inva liditätspensionisten lag das 
Pensionsabgangsalter zuletzt bei 68,7 Jahren. 

Eine der Ursachen fü r die langfristige Entwicklung ist 
der Anstieg der Lebenserwartung . Während ein 
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60jähriger Mann im Jahr 1970 im Durchschnitt noch 
weitere 14,9 Jahre Lebenszeit erwarten konnte , wa­
ren dies im Jahr 1998 bereits bei 19,4 Jahren. Bei 
den Frauen ist ein Anstieg von 18,8 Jahren auf 23 ,6 
Jahre zu verzeichnen. 

Das zum Teil rech t unterschiedliche Pensionsab­
gangsalter von Alters- und Invaliditätspensionistin­
nen wird durch mehrere Faktoren beeinflußt. Zum einen 
haben Bezieherinnen einer Invaliditätspension eine kür­
zere Lebenserwartung als Alterspensionistinnen. Zum 
anderen untersche idet sich die Altersstruktur von I nvali­
ditäts- und Alterspensionistinnen beträchtlich . Der über­
wiegende Tei l der Invaliditätspensionistinnen geht vor 
Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze für den Bezug 
einer Alterspension in Pension. Ein Tei l dieser Pensioni­
st innen stirbt auch bereits vor Erreichen der gesetzli­
chen Altersgrenze für die Alterspension und daher ver­
ringert sich das Pensionsabgangsalter. 

3. Das erste Halbjahr 1999 

Wie berei ts zu erkennen war, haben die Konsolidie­
rungsbemühungen im Bereich der Krankenversi­
cherung auch noch im Jahr 1998 Erfolge gezeigt: 
Sowohl die gesetz lichen Maßnahmen der 53 . Novel­
le zum ASVG (samt Nebengesetzen) als auch die 
Konsolidieru ngsbe mühungen des Hauptverbandes 
der österreichischen Sozialversicherungsträger und 
der einzelnen Krankenversicherungsträger haben 
dazu geführt , dass in den Jahren 1996 bis 1998 die ur­
sprünglich befürchteten Defizite stark reduzie rt (1996) 
bzw. in ein positives Ergebnis umgewande lt werden 
konnten (1997 und 1998). 

Für das Jahr 1999 deutet sich in diesem Bereich wie ­
derum eine Trendwende an: Die Voransch läge der 
Kranke nversicherungsträger für dieses Jahr weisen 
Abgänge auf. Diese Einschätzung erscheint in Anbe­
tracht der Zuwachsraten bei den Ausgaben tür Heil­
mittel nicht unrealistisch . 1998 st iegen die Aufwen ­
dungen für Arzneien um rund 2,4 Mrd .öS und brauch ­
ten damit beinahe zur Gänze die Steigerung der ge­
samten Beitragseinnahmen von rund 2,6 Mrd.öS auf. 
Bei einer Beibehaltung des stark überp roportionalen 
Anstieges in diesem Bereich auch im Jahr 1999 ist 
ein negatives Gebarungsergebnis in der gesetzlichen 
Krankenversicherung äußerst wahrschein lich . 

Es wurde bereits erwähnt, dass die Renten- und Pen­
sionen sowie die Ausgleichszulagenrichtsätze im Jahr 
1998 um 1,33 % erhöht worden sind . Darüber hinaus 
gab es 1998 - wie schon 1997 - für die Bezieherinnen 
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einer Ausgleichszulage und von Pensionen , deren Höhe 
die Richtsätze nur knapp übersteigt, Einmalzahlungen . 

Im Jahr 1999 wurden die Pensionen und Renten um 
1,5 % erhöht und auch die Einmalzahlungen für Aus­
gleichszu lagenbezieher wurden - in etwas verringertem 
Ausmaß - beibehalten . Darüberhinaus aber gab es im 
Monat Juni für alle Pensionsbeziehe rinnen eine Einmal­
zahlung in Höhe von öS 300 ,-: Unter Anrechnung aller 
Maßnahmen ergibt sich eine Erhöhung der Pensionslei ­
stungen von rund 1,7 %. Bei einer erwarteten Inflations­
rate von nur 0,6 % - WIFO-Prognose vom Juni 1999 -
ergibt dies wiederum einen deutlichen Ka ufkraftzu­
wachs für die Pensionsbezieherinnen . 

Di e Maßnahmen der Strukturanpassungsgesetze 
1995 und 1996 hatten und haben das Ziel , durch ein 
breitgefächertes und möglichst sozia l ausgewoge­
nes Bündel von Maßnahmen die 1995 eingeleiteten 
Konso li dierungsschritte beim Bundeshaushalt fort­
zusetzen: Eine Evaluierungsstudie des Rechnungs­
hofes stellt in diesem Zusammenhang fest , dass die 
erzielten Einsparungen im Bereich der Sozialversi­
cherung in den Jahren 1996 und 1997 rund 30 Mrd.öS 
betragen . Damit wurde das gesetzte Einsparungs­
zie l sogar noch übertroffen . 

Im Jahr 1998 gab es - aufgrund der gesetzten Maß­
nahmen - einen neuerlichen Rückgang bei den neu­
zuerkannten Pensionsleistungen. Dieser Trend wird 
sich jedoch aus zweierlei Gründen im Jahr 1999 und 
vermut lich auch in den unmittelbar darauffolgenden 
Jahren bis 2001 nicht fortsetzen : 

• Bei den Männern erreichen die geburtenstarken 
Jahrgänge 1939 bis 1941 in diesen Jahren das 
60 . Lebensjahr, was zu einem erhöhten Pensions­
neuzugang führt ; 

• Personen (vorwiegend Männer), die von der 1996/ 
1997 erfolgten Hinaufsetzung des Antrittsalters für 
die vorzeitige Alterspension wegen geminderter 
Arbeitsfähigkeit betroffen waren , erreichen nun das 
57.Lebensjahr und könnten daher in Pension gehen. 

Beide Effekte zusammen dürften einen merkbaren 
Anstieg der Pensionsneuzugänge bei den Alterspen­
sionen im Jahr 1999 bewirken . Dieser Anstieg zeigt 
sich bereits im ersten Halbjahr 1999: Die erstmali­
gen Neuzuerkennungen bei Alterspensionen stiegen 
um rund 20 Prozent (Männer 28 %, Frauen 12 %). Da 
im selben Zeitraum die Pensionsanträge stärker an­
stiegen , ist auch im 2.Halbjahr mit einer Erhöhung 
der Zugangsfrequenz zu rechnen . Diese Entwicklung 
war allerdings prognostizierbar, sodass be i der Erstel­
lung des Bundesvoranschlages für das Jahr 1999 
darauf Bedacht genommen wurde . 

Weiters sind 1999 nicht nur steigende Pensionsneuzu­
gänge und ste igende Pensionsstände zu verzeichnen , 
sondern auch höhere Zuwachsraten bei den Versicher­
ten : Von Jahresmitte 1998 bis Jahresmitte 1999 sind 
die beitragsleistenden Pensionsversicherten infol­
ge der guten Beschäftigungssituat ion um rund 48.000 
Versicherte gestiegen (Unselbständige +38.000, Selb­
ständige + 10.000). Dies entspricht einer Steigerung um 
1,6 %, wobei in diesen Zuwächsen die mit 1.1.1998 neu 
einbezogenen Gruppen (mit Ausnahme der neuen Selb­
ständigen) noch gar nicht berücksichtigt sind . 

Einbeziehung der geringfügig Beschäftigten in 
die Sozialversicherung 

Zu Jahresmitte 1998 betrug die Zahl jener geringfü­
gig Beschäftigten , die von der Möglichkeit der freiwil­
ligen Selbstversicherung nach § 19a ASVG Gebrauch 
gemacht haben, rund 11 .000 Personen; zu Jahres­
mitte 1999 liegt dieser Wert knapp über 20.000: schon 
allein diese Entwicklung zeigt die große Dynamik bei 
der Inanspruchnahme der Selbstvers icherung, sodass 
der steigende Trend auf absehbare Zeit woh l anhalten 
wird. 

Relativ schwächer, aber doch auch rech t deutlich, 
steigt die Zahl der geringfügig Beschäftigten se lbst: 
Von Jahresmitte 1998 zu Jahresmitte 1999 ergibt sich 
eine Zunahme um ru nd 21.000 derartiger Beschäfti­
gungsverhältnisse auf rund 194.000. 

Von den Dienstgebern wurden im Jahr 1998 erstmalig 
rund 270 Mio.öS an Pauschalbeiträgen zur Pensions­
versicherung und rund 80 Mio.öS an Beiträgen zur 
Kran kenversicherung für diese Personengruppe ent­
richtet. 

Einbeziehung der freien Dienstnehmer in 
die Sozialversicherung 

Auch diese Personengru ppe unterliegt einem steti­
gen Aufwärtst rend. Von Jahresmitte 1998 zu Jahres­
mitte 1999 stiegen sie um rund 4.000 Personen auf 
19.500 an. 

Einbeziehung der sogenannten neuen 
Selbständigen in die Sozialversicherung 

Die gestiegenen Versichertenzahlen im Bereich der 
Sozialvers icherungsanstalt der gewerb lichen Wi rt­
schaft wurden bereits mehrfach erwähnt. Von Jahres­
mitte 1998 zu Jahresmitte 1999 stiegen die Versicher­
tenzahlen in der Pensionsversicherung nach dem GSVG 
um rund 15.000 Personen an . 
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Zusammengefaßt kann man sagen , dass sich die Zahl 
der beitrags leistenden Pensionsversicherten im 
Jahr 1999 gegenüber 1998 um rund 60.000 Versicher­
te erhöhen wird. Dem steht ein erwarteter Zuwachs 
auf der Leistungsseite von rund 25.000 Pensionslei­
stungen gegenüber. Damit läßt sich eine nochmalige 
Verbesserung bei der Pensionsbelastungsquote er­
warten . Aufgrund der vorliegenden Daten kann daher die 
Aussage getroffen werden , dass die Pensionsreform 
1997 schon vor dem Wirksamwerden der leistungsrecht­
lichen Änderungen im Jahr 2000 erste positive Aus­
wirkungen zeigt. 

Anhang: Ruhebezüge der Beamten 
und Beamtinnen 

Im folgenden werden die Daten der Bundesbeamtinnen 
dargestellt , die im Jahre 1998 aufgrund des Pensions­
gesetzes 1965 einen Ruhebezug oder deren Ehepart­
ner einen Witwen(r)ve rsor-gungsbezug erh ielten . Es 
handelt sich dabei um rund 52.400 Bezieher und Be­
zieherinnen von Ruhebezügen und um rund 27.000 
Bezieher und Bezieherinnen von Witwen(r)versor­
gungsbezügen. 
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Ruhebezüge der Bundesbeamtinnen 19981
) 

Anzahl 

Frauen 9.980 
Männer 42.400 
Gesamt 52.380 

Witwer-/Witwenbezüge 19981
) 

Frauen 
Männer 
Gesamt 

Anzahl 

26.700 
400 

27.100 

Mittlerer 
Ruhebezug 

28.900,-
28.400,-
28.500,-

Mittlerer 
Ruhebezug 

18.900,-
15.900,-
18.850,-

, Die Summe der Bruttojahresbezüge dividiert durch 
die Zahl der Bezieher (Arithmetisches Mittel). 

Quelle : Personalinformationssystem des Bundes (PIS) & Bun­
desbesoldung (BS) Brutojahresbezüge der Bundesbeamten 
(ohne ÖBB, PTV) gemäß § 25 EStG (ohne Pfelgegeld) dividiert 
durch 14. 

Das durchschnittliche Pensionsantrittsalter der Bun­
desbeamtinnen beträgt im Jahre 1998 bei den Frauen 
57 Jahre und bei den Männern 58,3 Jahre. 
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Seit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union 
wurde die Erfassung der österreich ischen Sozialaus­
gaben an das von EUROSTAT gemeinsam mit den 
Mitg liedsländern entwickelte Schema ESSP RO S (Eu­
ropä isches System der Integrierten Sozialschutzsta­
tistik) methodisch angeglichen. Die ESSPROS-Metho­
dik ermöglicht die Darstellung der Sozialausgaben 
und ihrer Finanzierung nach einer EU-weit einheitli­
chen Struktur (Zur Methode vgl. Sozialbericht 1996). 

1. Entwicklung der Sozialausgaben 
in den neunziger Jahren 

Die nach der EU-konformen Methode berechneten So­
zialausgaben betrugen 1997 725 Mrd.öS oder 28,8 % 
des Brutto-I n landsproduktes. Die Sozialquote (Anteil 
der Sozialausgaben am Brutto-Inlandsprodukt) ist da­
mit nach einem leichten Rückgang 1996 (-0 ,2 %-Punk­
tel im Jahre 1997 um 0,8%-Punkte gesunken . War die 
jährliche reale Zuwachs rate der Sozialausgaben zu 
Beginn der neunziger Jahre zwischen 4 % und 5 % ge­
legen , so sank sie 1996 auf 1,0 % und 1997 auf 0,2 %. 

Rund die Hälfte der Sozialausgaben wurde 1997 für 
die Alters- und Hinterbliebenenversorgung, ein Vier­
tel für Krankheitsleistungen aufgewendet. Für Famili­
enleistungen wurde rund ein Zehntel der gesamten 
Sozia lleistungen ausgegeben , für Invaliditätsleistun­
gen im erwerbsfähigen Alter 8 % und für Arbeitslo­
senleistungen 6 %. 

Insgesamt stiegen die empfängerwirksamen Sozial­
ausgaben (ohne intergovernmentale Transfers) zwi­
schen 1990 und 1997 um 50 %. Im sei ben Zeitraum 

Entwicklung der Sozialausgaben *) 

Mrd. ÖS 
Jährliche reale Anteile am 

Jahr Veränderung in % BIP in % 

1980 270 26,6 
1985 375 + 1,9') 27,4 
1990 485 + 3,0') 26,7 
1991 525 + 4,9 27,0 
1992 569 + 4,3 27,7 
1993 615 + 4,5 28,9 
1994 665 + 5,1 29,7 
1995 694 + 2,2 29,8 
1996 714 + 1,0 29,6 
1997 725 + 0,2 28,8 

') 2) durchschnittliche jährliche reale Veränderung 1980/1985 
bzw. 1985/1990 

') aufgrund der Revision der BIP-Werte differieren die Werte für 
die Sozialquote gegenüber jenen im Sozialbericht 1997 
geringfügig. 

Quelle: ESSPROS-Sozialdatenbank, Bundesministerium 
für Arbeit , Gesundheit und Soziales 

nahm die für die Beitragsentwicklung ausschlaggeben ­
de Lohn- und Gehaltssumme um 32 % zu. 

Den mit Abstand größten Zuwachs gab es bei den 
Arbeitslosenle istungen (+80 %). ihr Anteil an den 
Sozialleistungen erhöhte sich zwischen 1990 und 
1997 von 4,5 % auf 5,6 %. Der Anst ieg der Invaliditäts­
leistungen im erwerbsfähigen Alter (+77 %) sowie 
die daraus resultierende Anteilssteigerung von 7,1 % 
auf 8,3 % sind wesent lich durch die Verschlechterung 
der Arbe itsmarktsituation verursacht. Die geringfügig 
über dem Durchschnitt liegende Erhöhung der Fa­
milienleistungen (+50 %) ist in erster Lini e auf die 
Ausweitung des Karenzurlaubes (zu Beginn der 90er 
Jahre) und die Einführung der Kinderabsetzbeträge 
zurückzufü hren . 

Sozialausgaben nach Funktionen (Sozialrisken) 

1990 1993 1995 1997 

Mrd.öS 
Anteile 

Mrd.öS 
Anteile 

Mrd.öS 
Anteile 

Mrd.öS 
in% in % in % 

Alter 181 38,9 224 38,0 253 38,0 267 
Hinterbl iebene 55 11 ,8 65 11 ,0 71 10,7 73 
Krankheit ') 119 25,6 149 25,3 167 25,1 176 
Familie 49 10,5 67 11,3 76 11,4 74 
Invalidität 33 7,1 41 6,9 52 7,8 58 
Arbeitslosigkeit 21 4,5 33 5,6 37 5,5 39 
Sonstiges') 7 1,5 11 1,9 10 1,5 9 
Insgesamt3

) 465 100 590 100 666 100 696 

') eigene Schätzungen (Die Schätzwerte betreffen den stationären Bereich) 
2) u. a. Geldleistungen der Sozialhilfe , Wohnbeihilfe , Gebührenbefreiungen 
3) Die Gesamtsumme der Sozialausgaben in der funktionellen Gliederung ist geringer als die der 

Gesamtsozialausgaben, da bestimmte Aufwendungen (z. B. Verwaltungskosten) bei der funktionellen 
Gliederung nicht aufscheinen 

Anteile 
in % 

38,4 
10,5 
25,3 
10,6 
8,3 
5,6 
1,3 

100 

1990-1997 
Veränderung 

in% 

+47,7 
+ 32,7 
+47,9 
+50,0 
+ 77,0 
+80,4 
+ 28,6 
+49,7 

Quelle: ESSPROS-Sozialdatenbank, Bundesministerium für Arbeit , Gesundheit und Soziales 
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1.1. Ausgaben für Arbeitslosigkeit 

Oie Ausgaben für Arbei tslosigkeit haben zwischen 1990 
und 1997 um vier Fünftel zugenommen. Der Anstieg 
der Arbeitslosenquote von 5,4 % im Jahre 1990 auf 
7,1 % im Jahre 1997 führte zu einem entsprechend 

hohen Anstieg der Zahl der Bezieherinnen von versch ie­
denen Arbei tslosen leistungen. Oie gestiegenen Aus­
gaben für Arbe itslosigkeit sind vor allem durch die stark 
angewachsene Zah l von Leistungsbezieherinnen und 

nicht aufgrund überproportionaler Erhöhungen der Pro­
Kopf-Arbeitslosenle istungen verursacht . So stieg die 

Zahl der Personen mit einer abgeschlossenen Arbeits-

losigkeitsdauer von über 6 Monaten von 73.000 (1990) auf 
132.000 (1997). Im sei ben Zeitraum erhöhte sich die Zahl 
der vorzeitigen Alterspensionen wegen Arbeitslosigkeit von 

15.000 auf 21 .000 , wobei der Anstieg fast zur Gänze auf 
jenen bei den Frauen zurückzuführen war. Oie Mittel tür 
aktive arbeitsmarktpol itische Maßnahmen wurden in 
obigem Zeitraum verdoppelt, wobei der Anstieg zwischen 

1995 und 1997 zum Großteil auf die Flüssigmachung von 
Geldern aus dem Europäischen Sozialfonds für die Zie le 3 
(Unterstützung der vom Strukturwandel betroffenen Arbeit­
nehmerinnen; Integration von Langzeitarbeitslosen , Älte­

ren und Behinderten; Förderung der Chancengleichheit) 
und 4 (Förderung der Aus- und Weiterbildung) zurückzu­

führen war. 

Sozialleistungen für Arbeitslosigkeit 1990 - 1997 in Mio. öS 

1990/1997 
1990 1995 1996 1997 Veränderung 

in % 

Arbeitslosengeld 8.467 13.719 14.232 13.134 +55 
Notstandshilfe 3.201 6.372 7.301 7.891 + 147 
Sondernotstandshilfe 905 1.197 686 467 -48 
Sonderunterstützung 1.823 2.325 2.188 1.377 -24 
vorzeitige Alterspension wegen Arbeitslosigkeit 1.350 2.410 2.598 2.600 + 93 
Insolvenzausfallgeldfonds 924 4.009 4.487 3.046 + 230 
Aktive Arbeitsmarktpolitik des AMS 3.309 4.980 6.068 7.629 + 131 
Sonstige Leistungen') 1.462 2.203 2.152 2.235 + 53 
Gesamt') 21.441 37.215 39.712 38.679 +80 

,. Schlechtwetterentschädigung , Ausgleichsfonds, Länderleistungen 
2 ohne intergovernmentale Transfers (z. B. Zahlungen der Arbeitslosenversicherung an die Pensions- und Krankenversicherung) 

Quelle: ESSPROS-Sozialdatenbank, Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Sozialleistungen für Invalidität 1990 - 1997 in Mio. ÖS 

1990/1997 
1990 1995 1996 1997 Veränderung 

in % 

Inval iditätspensionen ') 
(gesetzl. Pensionsversicherung) 13.848 15.559 15.221 15.097 +9 
Inval iditätspensionen') 
(öffentliche Rechtsträger) 10.098 13.524 13.912 13.953 + 38 
Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit 6.275 10.133 12.455 
Versehrtenrente (unter 60 Jahre) 1.671 2.050 2.076 2.109 +26 
Pflegegeld (unter 60 Jahre) 2.112 6.517 6.272 5.970 + 183 
Sachleistungen (Unfallversicherung) 2.31 8 3.410 3.420 3.396 +47 
Sachleistungen (Länder) 2.726 4.081 4.386 4.978 + 83 
Sonstige Leistungen 227 381 396 454 + 100 
Gesamt') 33.000 51.797 55.816 58.412 +77 

" nur der Aufwand für die I-Pensionen, der an unter 60-jährige ausbezahlt wird . Der Rest wird bei der Funktion "Alter" den 
Alterspensionen zugeordnet. 

2) geschätzte Aufteilung der Pensionen gemäß der Altersverte ilung der Pensionisten des öffentlichen Dienstes. Die Schätzung 
basiert auf einer Multiplikation des durchschnittlichen Ruhebezuges mit der Zahl der unter 60-jährigen Ruhebezugsempfänger. 

3) ohne intergovernmentale Transfers (z.B. Zahlungen der Pensionsversicherung an die Krankenversicherung als KV-Beiträge 
für Pensionisten) . 

Quelle: ESSPROS-Sozialdatenbank, Bundesministerium für Arbeit , Gesundheit und Soziales 
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Sozialleistungen tür Alter 1990 - 1997 in Mio. ÖS 

1990/1997 
1990 1995 1996 1997 Veränderung 

in % 

Alterspensionen (gesetz!. PV) I) 95.839 133.600 139.136 141 .320 +47 
Vorzeitige Alterspensionen bei langer 
Versicherungsdauer2

) 18.136 23.432 25.519 26.876 +48 
Teilrenten (gesetzl iche PV) 134 193 219 
Ausgleichszu lagen (Alter) 3.297 5.019 4.845 4.892 +48 
Alterspensionen (Öffentliche Rechtsträger)3) 46.160 61 .825 63 .596 63.566 +38 
Altersversorgung (Versorgungsgesetze) 2.737 2.651 2.565 2.411 -12 
Betriebliche Pensionen') 3.060 3.564 3.670 3.780 + 24 
Versehrtenrenten (über 60-jährige) 1.671 2.059 2.076 2.109 +26 
Pflegegeld (über 60-jährige) 7.633 16.134 15.457 14.810 +94 
Sach leistungen der Länder5

) 1.981 4.261 5.981 6.71 9 +239 
Gesamt6

) 180.514 252.679 263.038 266.702 +48 

11 inkl. I·Pensionen für über 60·jährige, ohne vorzeitige Alterspensionen 
~ ohne vorzeitige Alterspensionen wegen Arbeitslosigkeit 
3) geschätzte Zahl aufgrund der Aufteilung der Ruhe- und Versorgungsbezüge auf Alters·, Hinterbliebenen- und Invaliditätspensionen 
4) grobe Schätzung laut Mikrozensus 1993 
51 Nettoausgaben der Länder und Gemeinden für Alters· und Pflegeheime sowie ambulante Dienste 
61 ohne intergovernmentale Transfers (z. B. Zahlungen der Pensionsversicherung an die Krankenversicherung als KV-Beiträge für 

Pensionisten) 
Quelle: ESSPROS·Sozialdatenbank, Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

1.2. Ausgaben für Invalidität 

Neben den Ausgaben für Arbeitslosigkeit stiegen von 
1990 bis 1997 vor allem jene für Invalidität relativ stark 
an , der Anteil an den gesamten Sozialausgaben er­
höhte sich von 7,1 % auf 8,3 %. Zwischen 1980 und 
1997 verdoppelte sich die Zahl der unter 60jährigen 
Invaliditätspensions-Bezieherlnnen . Die Pflegegeld ­
leistungen für unter 60Jährige haben sich im Zeit­
raum 1990 bis 1997 beinahe verdreifacht. Das Stu­
fensystem des Bundespf legegeldgesetzes (Einfüh­
rung 1993) ermöglicht abgestufte bedarfsorientierte 
Zahlungen , welche fü r Schwerbehinderte in der Re­
gel deutlich höhere Leistungen zur Folge haben. Die 
unter 60jährigen Pflegegeldbezieherlnnen sind über­
proportional in den höheren Pflegegeldstufen vertre­
ten . Seit 1995 ist die Gesamtsumme an Pf legegel­
dern für unte r 60jährige Pflegegeldbezi eherlnnen 
geringfügig zurückgegangen . Unterdurchschnittlich 
angestiegen sind von 1990 bis 1997 die Geld- und 
Sachleistungen der Unfallversicherung . 

1.3. Ausgaben für Alter 

Die gesamten Altersleistungen wuchsen von 1990 
bis 1997 um 48 %. Dieser Anstieg entspricht etwa dem 
Anstieg der gesamten Sozialausgaben. Starke Zu­
wächse gab es beim Pflegegeld für über 60jährige 
Personen sowie bei den Ausgaben der Länder für 
Alten- und Pflegeheime. Die Ausgaben für Alters- in­
klusive Inval iditätspensionen im Bereich der gesetz-
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lichen Pensionsvers icherung für über 60/65 Jährige stie­
gen im gleichen Ausmaß wie die gesamten Altersleistun­
gen . Bei den vorzeitigen Alterspensionen bei langer 
Versicheru ngsdauer erhöhten sich die Aufwendungen 
zwischen 1990 und 1993 in einem relativ geringem Aus­
maß, erst ab 1994 führte der deutliche Anst ieg der 
Bezieherinnen dieser Pensionsle istung zu einer stär­
keren Aufwandserhöhung . Im Zeitraum 1986 bis 1993 
lag die Zah l der Bezieher innen einer vorze itigen Alters ­
pension wegen langer Versicherungsdauer in etwa bei 
100.000 , zwischen 1994 und 1997 gab es einen Anstieg 
von 104.000 auf 124 .000 . Die Gründe dafür waren das 
Erreichen der Altersg renze für diese Pensionsart durch 
Frauen der geburtenstarken Jahrgänge 1939 - 1941 , die 
verbesserten Zugangsmöglichkeiten (Anrechnung der 
Kindererziehungszeiten) und Vorz ieheffekte aufgrund 
der Pensionsreform. Hinsichtlich der Aufwandssteige­
rung ist die interne Verschiebung zu den du rchsch nitt­
lich höheren Angestelltenpensionen im Pensionsbestand 
zu berücksichtigen. 

Der Ante il der Alte rssozialleistungen an den gesamten 
Sozialausgaben blieb seit 1990 mit rund 38 % stabil. 

1.4. Ausgaben für Familien 

Die gesamten Fam ilienle istungen erhöhten sich zwi­
schen 1990 und 1997 um 50 %, wobei die höchste 
Steigerungsrate der einze lnen Leistungskatego rien 
das Karenzgeld m it +164 % aufzuweisen hatte (Ein-
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Sozialleistungen für Familien 1990 - 1997 in Mio. öS 

1990/1997 
1990 1995 1996 1997 Veränderung 

in% 

Fami lienbeihilfen ' I 33.292 46.928 45.879 44.808 +35 
Wochengeld 2.822 4.088 4.1 16 3.990 +41 
Geburtenbeihilfen 1.225 1.284 1.476 394 -68 
Karenzgeld 3.347 10.053 9.759 8.851 +164 
Kindergärten 4.670 7.807 8.237 8.881 +90 
Sonstige Leistungen' l 3.772 5.819 6.486 6.778 +80 
Gesamt"1 49.128 75.979 75.953 73.702 +50 

1) inkludiert sind die Familienbeihilfen des FLAF, die Familienbeihi lfen der Gebietskörperschaften sowie seit 1994 die Kinderabsetz­
beträge 

21 Unterhaltsvorschüsse, Jugendwohlfahrt der Länder, Sozialstipendien 
31 ohne intergovernmentale Transfers (z.B. Zahlungen des FLAF an die Pensionsversicherung als PV-Beiträge für Karenzgeld­

bezieherinnen) 

Quelle : ESSPROS-Sozialdatenbank, Bundesministerium für Arbeit , Gesundheit und Soziales 

führung des zweiten Karenzjahres). Seit 1995 sind die 
Ausgaben für das Karenzgeld au fgrund des Geburten­
rückganges sowie der budgetären Konsol idierungsmaß­
nahmen (u.a. faktische Verkürzung der Dauer des Ka­
renzurlaubes) gesunken . Die Einführung der Kinder­
absetzbeträge (eine dem Steuersystem zugehörige 
familienbeihilfenähnliche Leistung) führte ab 1994 zu 
einem Mehraufwand be i den Familienleistungen von 
10 Mrd.öS. Ab 1995 ist ein Rückgang der Gesamtaus­
gaben für Familie feststellbar. Über dem Anstieg für die 
gesamten Familienleistungen lag jener der Ausgaben für 
Sonstige Leistungen und Kindergärten. Bei den Sonsti­
gen Leistungen kam die Erhöhung der Ausgaben im 
Bereich der Jugendwohlfahrt der Länder zum Tragen , 
bei den Kindergärten der Ausbau der Kinderbetreuungs­
einrichtungen im Zuge der Bestrebungen zur besseren 
Vereinbarung von Famil ie und Beruf. Zusätzl ich zu die­
sen Leistungen wurden in der Krankenversicherung rund 
22 Mrd .öS für die beitragsfreie Mitversicherung von Fa­
milienangehörigen aufgewendet. 

2. Ursachen für die Entwicklung 
der Sozialausgaben 

Für die Veränderung der Sozialausgaben bzw. der 
Sozialquote im Zeitverlauf gibt es mehrere Ursachen . 
So können etwa neue oder die Ausweitung beste­
hender Leistungen , demographische Entwicklungen 
(z .B. Übertritt geburtenstarker Jahrgänge in die Pen­
sion) oder ein Rückgang des Wirtschaftswachstums 
zu einer Erhöhung der Sozialquote führen . 

Zwischen 1991 und 1993 erhöhte sich die Sozialquo­
te um 1 ,9%-Punkte von 27 ,0 % auf 28 ,9 %. Nach der 

Hochkonjunkturperiode 1988 - 1991 brachte die rezes­
sive Entwicklung ab 1992 einen deutlichen Anstieg der 
Arbe its losigkeit, die Arbeitslosenquote erhöhte sich von 
5,8 % (199 1) auf 6,8 % (1993). Dies hatte zwischen 
1991 und 1993 einen Anstieg der Ausgaben für Arbe its­
losigkei t um +40,2 % und für die Notstandshilfe um 
21 ,8 % zur Folge. Im sei ben Ze itraum erhöhten sich 
aufgrund einer Insolvenzwelle die Zahlungen aus dem 
Insolvenzausg leichsfonds um 202,0 %. 

Eine ähnliche Entwicklung war bi s 1996 (erstma liger 
Rückgang der Sozialquote seit 1990) zu beobachten : 
Die Zahl der Bezieherinnen von Arbei tslosengeld 
und Notstandshilfe erhöhte sich zwischen 1990 und 
1996 um 47 % von jahresdurchschnittlich 142.000 auf 
209.000. Die in diesem Zeitraum stark zugenomme­
ne Betroffenheit von Langzeitarbeitslosigkeit zeig­
te sich in einer Beinahe-Verdoppelung der Beziehe­
rinnen von Notstandshilfe. Im obigen Zeitraum erhöh­
te sich dieser Wert um 86 % von jahresdurchschnitt­
lich 44 .000 auf 82.000. Der Anteil der NH-Bezieherln ­
nen an der Gesamtheit der Arbeits losengeld- und 
Notstandshilfebezieherlnnen st ieg von 31 % (1990) 
auf 39 % (1996) . 

Der Anstieg der Ausgaben für Arbe its losigkeit in der 
ersten Hälfte der neunz iger Jahre ist durch die Zu­
nahme der Bezieherinnen von Arbeitslosenleistungen 
verursacht. Bei der Notstandshilfe führte diese zu 
einer Ausgabensteigerung von + 130 %, beim Arbei ts­
losengeld von +72 %. In diesem Zeitraum (1990 -
1996) erhöhte sich das durchschnittliche Pro-Kopf­
Arbeitslosengeld um 23 %, die durchschnittliche Pro­
Kopf-Notstandshilfe um 17 %. Dieser Anstieg war 
geringer als das Wachstum des BIP-pro-Erwerbstätigen 
(+31 %) und lag in etwa so hoch wie die Zunahme der 
Pro-Kopf-Nettoeinkommen der Arbeitnehmerinnen 
laut volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung (+20 %). 
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Die Ausgabenzuwächse be i den vorze it igen Alters­
pensionen wegen Arbeitslosigkeit (+92 %) und bei 
der Abdeckung der Ansp rüche im Inso lvenzfa ll 
(+406 %) stehen ebenfalls in engem Zusammenhang 
mit der konjunkturell en Entwicklung, Eine Reihe von 
Großinsolvenzen hatte in der ersten Hälfte der neun­
ziger Jahre einen Anstieg der Betro ffenen zur Folge ; 
die generelle Verschlechterung der Arbeitsmarktlage 
ging einher mit einer Erhöhung der Zahl der vorzeiti­
gen Alterspens ionen wegen Arbeitslosigkeit um 44 % 
von 15,000 (1990) auf 21 ,000 (1996) , 

Neben dem Konjunkturabschwun g (und dem damit 
verbundenen Anstieg der Zahl der Bezieherinnen einer 
Arbe itslosenleistung) waren Leistungsverbesserun­
gen die zweite wesentliche Ursache für den Anstieg 
der Sozialquote am Beg inn der neunziger Jahre , So 
erhöhten sich die Au sgaben für das Karenzgeld durch 
d ie Einführung des zweiten Kare nzjah res v on 
4,4 Mrd.öS (1991) auf 9,9 Mrd.öS (1993) , die Ausga­
ben fü r den Bereich Invalid ität u,a, aufgrund der Zah­
lung von Pflegegeld an unter 60jährige Menschen mit 
schweren Beh inderungen (gemäß Eurostat-Def initi­
on werden Pflegegeldle istungen für unter 60Jährige 
dem Bereich Invalidität, jene für über 60Jährige dem 
Bereich Alter zugeordnet ) sowie jene des Familien­
lastenausgleichsfonds vor allem durch die Ausgaben­
steigerung bei den Familienbeihilfen von 34 ,2 Mrd.öS 
(1991 ) auf 40 ,4 Mrd,öS (1993), 

Im Zeitraum 1993 bis 1995 erhöhte sich die Sozial ­
quote von 28 ,9 % auf 29 ,8 %, wobei ab 1994 die Sta­
bilisierung deutlich sichtbar ist und 1996 gegenüber 
dem Vorjahr ein Rü ckg ang um 0 ,2% -Punkte auf 
29 ,6 % zu ve rze ichnen war. Im Vergleich zu 1996 ver­
ringerte sich die Sozia lquote 1997 um 0,8%-Punkte 
von 29 ,6 % auf 28,8 %. Die Gründe dafür waren der 
Anstieg des realen BIP-Wachstums um 0,5%-Punk­
te auf 2,5 % sowie die Abschwächung der Ausga­
bensteigerung von 2,8 % auf 1,5 %. 

3. Veränderung in einzelnen 
Leistungskategorien von 1996 
auf 1997 und Entwicklung 1998 

Nach der Phase der Ausweitung der Versorgung im 
Fami lien- und Pflegebereich in der ersten Hälfte der 
neunziger Jahre wurde im Zuge der Konsolidierung 
der öffentlichen Haushalte ("St rukturanpassu ngsge­
setze") die Ausgabensteigerung merklich gebremst . 

Die Veränderung in den einzelnen Leistungskategorien 
verlief sowohl im Vorjahresvergleich als auch in der 
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Gesamtbetrachtung der neunziger Jahre sehr unter­
schiedlich . Dies ist ein Resultat des Zusammenspiels 
von konjunkturellen und demog raphischen Effek­
ten sowie von gesetzlichen Änderungen in bezug auf 
A nspruchsvoraussetzungen , Leistungshöhe und 
Dauer. 

Innerhalb der einzelnen Lei stungskategorien stie­
gen im Vorjahresverg leich : 

• Invaliditätspensionen einschließlich vorzeitiger AI­
terspensionen wegen geminderter Arbei ts fähig­

keit (+8 ,7 %) 
• vorzeitige Alterspensionen bei langer Versiche­

rungsdauer (+5 ,3 %) 
• vorzei tige Alterspensionen wegen Arbeits losigkeit 

(+0 ,1 %) 

• Aufwand für Kindergärten (+7,8 %) 
• Ausgleichszulagen (+2 ,0 %) 

Weniger al s im Vorjahr wurde h ingegen aufgewen­

det für: 

• Arbeitslosengeld und Notstandshilfe (-3,3 %) 

• Familienbeihilfen (-2 ,9 %) 

• Karenzgeld (-9 ,5 %) 
• Pflegegeld (-4,2 %) 
• Leistungen aus dem Insolvenzausfallgeldfonds 

(-32 ,1 %) 

• Geburtenbeihilfe (-73,3 %) 

Der Rückgang der Fami lienleistungen ist durch das 
Auslaufen der Geburtenbeihilfe , die Verkürzung der 
Bezugsdauer beim Karenzgeld sowie der Nichtvalo­
risierung der Familienbeihilfen , der Kündigung der 
Abkommen mit der Türke i und den Ländern Ex-Jugo­
slawiens (Familienbeihilfen) und der geringeren An­
zahl von Kindern verursacht. Beim Pflegegeld kam 
die geringere Zahl von Bezieherinnen sowie Ände­
rungen im Rahmen des Struktu ranpassu ngsgeset­
zes 1996, be im Insolvenzausfallgeldfonds weniger 
Konkurse (bzw, solche mit weniger Anspruchsberech­
tigten ) zum Tragen, Die Aufwendungen für Arbei tslo­
sengeld und Notstandshilfe (inkl. Sondernotstands­
hilfe) sanken au fg ru nd der Berücksichtigung des Be­
messungsze itraumes und der Versicherungsdauer 
beim Leistungsbezug sowie der Umschichtung "pas­
siver Mittel" für Maßnahmen im Rahmen der aktiven 
Arbe itsmarktpo li tik , Die Mittel für akt ive Arbeitsmarkt­
politik st iegen zwischen 1996 und 1997 um 25 ,7 %. 

Entwicklung 1998 

Aufgrund der für 1998 bereits vo rli egende n Daten 
kann davon ausgegangen werden , dass die Sozia lquo­
te geringfügig zurückgehen wird. Somit setzt sich die 
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seit 1995 beobachtbare Stabilisierung bzw. der leichte 
Rückgang der Sozialquote fort. 

Einze lne wicht ige Ausgabenbereiche bzw. Teile davon 
entwickelten sich zwischen 1997 und 1998 unterschied­
lich: 

• Insgesamt gingen die empfängerwirksamen Aus­
gaben (ohne intergovernmentale Transfers) in der 
Arbeitslosenversicheru ng um 2,9 % zurück, wo­
bei einzelne Ausgabenpositionen anstiegen , an­
dere zurückgingen. Das Auslaufen des SUG führ­
te zu einem Ausgabenrückgang von 20 %, die Ver­
kürzung der Karenzurlaubsdauer verminderte die 
Karenzgeldzahlungen der ALV um 22 %. Während 
die Aufwendungen für Arbeitslosengeld geringfü­
gig (+0 ,5 %) stiegen , gab es bei der Notstandsh il­
fe (inkl. Sondernotstandshilfe) eine Steigerung von 
+ 10 %. Dies war einerseits durch den Anstieg der 
Arbeitslosigkeit be i den Frauen , andererseits 
durch die Erhöhung der Arbeitslosigkeit bei den 
Älteren (die nicht mehr unter die SUG-Regelun­
gen fallen ) verursacht. 

• Ingesamt gingen die Au sgaben des Familien la­
stenausgleichsfonds um 2,9 % zurück . Während 
die Aufwendungen für Familienbeihilfen in etwa 
gleich blieben (+0,3 %), sanken sie beim Karenz­
geld durch die Neuregelung um 10,4 % und bei 
der Geburtenbeihilfe durch das Auslaufen dieser 
Leistung um 75 ,3 %. 

• Die Ausgabenentwicklung in der Pensionsversi­
cherung wird in erster Linie durch den Pensions­
aufwand , der rund 88 % der Gesamtausgaben um­
faßt , bestimmt. Diese r stieg um 3,8 %, wobei der An-

stieg einerseits durch mehr Pensionisten sowie die 
Erhöhung der Pensionen , andererseits durch struk­
turelle Verschiebungen im Pensionsbestand (hin zu 
höheren Angestelltenpensionen) verursacht wurde . 

4. Österreichs Sozialquote knapp 
über dem EU-Durchschnitt 

Im internationa len Vergleich liegt der Ante il von Öster­
reichs Sozialausgaben an der gesamten Wirtschafts­
leistung im Mittelfeld der Mitgliedsländer der Euro­
päischen Union. Mit einer Sozialquote von 29 ,6 % lag 
Österreich 1996 knapp über dem EU-Durchschnitt von 
28 ,7 %. Von 1980 bis 1996 stieg die Sozialquote um 
3,0 %-Punkte , während der Anst ieg im EU-Durch­
schnitt 4,4%-Punkte betrug . Die höchsten Zuwächse 
hatten aufgrund des geringen Ausgangsniveaus die 
südeuropäischen Länder zu verzeichnen . 

Die höchsten Sozialausgaben in Relation zur Wirt­
schaftsle istung weisen in der EU die nordischen Län­
der Schweden (34 ,8 %), Dänemark (33 ,6 %) und Finn­
land (32 ,1 %) aus . Auch die Niederlande, Frankreich , 
Deutschland und Belgien rangieren vor Österreich . 
In Großbritannien liegt die Sozialquote um 1 %-Punkt 
unter dem EU-Durchschnitt , in den südeuropäischen 
Ländern und in Irland deutlich datunter. Aufgrund der 
Konsolidierung der öffentlichen Haushalte kam es 
1996 in beinahe allen EU-Staaten zu einer Stabilisie­
rung bzw. zu einem leichten Rückgang der Sozialquote. 

Sozialausgaben im internationalen Vergleich 1996 

Anteil am BIP 
1980/1996 

in% 
Anstieg der Sozialquote 

in %-Punkten 

Schweden 34,8 
Dänemark 33,6 4,9 
Finnland 32 ,1 
Niederlande 30,9 0,8 
Frankreich 30,8 5,4 
Deutschland 30,5 1,7 
Belgien 30,0 2,0 
Österreich 29,6 3,0 
EU-15 Durchschnitt 28,7 4,4 
Großbritannien 27,7 6,3 
Luxemburg 26,2 -0,3 
Italien 24,8 5,4 
Griechenland 23,3 13,6 
Spanien 22,4 4,2 
Portugal 21 ,6 8,8 
Irland 18,9 -0,7 

Quelle: ESSPROS-Sozialdatenbank , Bundesministerium tür Arbeit, Gesundheit und Soziales ; tür Schweden und Finnland sind keine 
Werte des Jahres 1980 verfügbar. 
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Die St ruktu r der Sozialausgaben unterscheidet sich 
zwischen Österreich und dem EU-Durchschnitt deutlich. 
Der ge ri nge re Anteil der Ausgaben für Arbe itslosigkeit 
in Österreich ist einersei ts durch die unterdurchschnitt­
liche Arbe its losenquote sowie die niedrigeren Aufwen­
dungen für Arbeitsmarktförderung, andererseits aufgrund 
der günstigeren Übertrittsmög lich keiten für Ältere in die 
Systeme der Altersversorgung verursacht. Dies ist auch 
ein wesent licher Grund fü r den überdurch schnitt lichen 
Anteil der Ausgaben für Altersversorgung an den gesam­
ten Sozialausgaben Österreichs (hier spielt das Leistungs-

Struktur der Sozialausgaben 1995 

Alter, Hinterbl iebene 
Krankheit, Invalidität 
Familie 
Arbeitslosigkeit 
Sonstiges 

Anteile an den gesamten 
Sozialausgaben in % 

Österreich 

48,4 
34,1 
10,5 
5,5 
1,4 

EU-15 

44,6 
35 ,5 

8,0 
8,4 
3,5 

Quelle: ESSPROS-Sozialdatenbank, Bundesministerium für 
Arbeit , Gesundheit und Soziales 

niveau der Beamtenaltersversorgung ebenfalls eine wich­
tige Rolle). Der höhere Antei l der Familien leistungen in 
Österreich ergibt sich durch das relativ hohe Niveau der 
Familienbeihil fen (e inschließl ich der Kinderabsetzbeträ­
ge) und die Karenzgeldregelungen . Die unte r "Sonst i­
ges" angefüh rten Ausgaben beinhalten sozialhilfeähnli­
che Leistungen, die in Österreich eine geringere Rolle 
spie len und großtei ls in der Pensions- und Arbe itslosen­
versicherung integriert sind (Ausgle ichszu lage und Not­
standshil fe) . 

Finanzierung der Sozialausgaben 

Zwischen 1980 und 1997 kam es zu eine r leichten 
Verschiebung der Finanzierungsanteile von den So­
zia lbei trägen der privaten Unternehmen zu jenen der 
Arbe itnehmerinnen . Der steuerfinanzie rte Anteil ver­
ringerte sich von 37 % auf 34 ,6 %. Im Verg leich mit 
dem EU-Durchschn itt ist in Öste rreich der Finanz ie­
rungsanteil der Arbeitgeber innen , der Se lbständigen 
und der Pension istinnen geringer und jener der Ar­
bei tnehmerl nnen und der Budgets der Gebietskör­
perschaHen höhe~ 

Finanzierung der Sozialausgaben 1980 und 19971
) 

1980 1997 

Sozialbeiträge privater Unternehmen 
als Arbeitgeber 34% 31 ,8% 
Sozialbeiträge des Staates als Arbeitgeber') 4% 5,8% 
Arbeitnehmerbeiträge 19% 22,5% 
Selbständigenbeiträge3

) 2% 2,6% 
Pensionisten beiträge 2% 1,9% 
Allgemeine Steuern 37% 34,6% 
Andere Einnahmen 2% 0,6% 
Gesamt 100% 100% 

') ohne inter90vernmentale Transfers 
2) v.a. die unterstellten Pensionsbeiträge des Staates für die Beamten (analog zu den Arbeitgeberbeiträgen für die 

unselbständ ig Beschäftigten im Rahmen des ASVG) 
3J Beiträge von Selbständigen, Bauern und Freiberuflern 

Quelle: ESSPROS-Sozialdatenbank, Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Finanzierung der Sozialausgaben - internationaler Vergleich 

Allgemeine Steuern 
Private und öffentliche Arbeitgeber 
Arbeitnehmer 
Selbständ ige, Pensionisten 
Andere Einnahmen 
Gesamt 

Österreich 1997 

34,6% 
37,6% 
22,5% 
4,5% 
0,6% 
100% 

EU-151996 

31 ,9% 
39,2% 
18,0% 
5,7% 
5,2% 
100% 

Quelle: ESSPROS-Sozialdatenbank, Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
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Aufgrund der Verordnung (EG) Nr.2223/96 zum " Euro­
päischen System der Vo lkswirtsch aft li chen Gesamt­
rechnungen" (ESVG 95) haben die Mitgliedstaaten ab 
dem Jahr 1999 VGR -Daten nach den Konzepten des 
neuen ESVG zu liefern . Neben den konzept iven Unter­
sch ieden wurden auch statistisch bedingte Revis ionen 
implement iert. 

Weil wegen dieser Änderungen ein konsistenter län­
gerfristiger Vergleich mit den Daten der bisherigen 
ESVG 1979 nicht möglich ist , wi rd in diesem Bericht 
ausnah msweise auf eine Darstel lung verzichtet (im 
Datenband si nd die Tabellen zum Nettonationalpro­
dukt , zu r Lohnquote und Einkomme nsen twickl ung 
nach ESVG 1979 bi s zum Jahr 1997 und nach ESVG 
1995 von 1995 bis 1998 ausgewiesen). Das ÖSTAT 
wird eine Rückrechnung der Hauptaggregate für die 
Jahre 1988 bis 1994 vornehmen ; im folgenden Sozial­
bericht wi rd dieses Kapitel wieder in vollem Umfang 
Eingang f inden . 

1. Personelle 
Einkommensverteilung der 
unselbständig Erwerbstätigen 

1.1. Verteilung der Bruttoeinkommen 

In diesem Jahr werden die Einkommen der unselbstän­
dig Erwerbstätigen - wie im vergangenen Jahr - primär 
auf Grundlage der Lohnsteuerstatistik dargestel lt und 
analysiert. Diesen Ausführungen liegt das nach Be­
zugstagen standard isierte Bruttoeinkommen ohne 
Abfertigungen u.ä. zugru nde (siehe Kasten ). Ausge­
wiesen werde n also nicht die realen Einkommen , son ­
dern jene Einkommen , die bei einer ununte rbrochenen 
ganzjäh rigen Beschäft igung bezogen würden . Diese 
Standardisieru ng entspricht weitestgehend jener des 
Hauptverbandes der österre ichischen Soz ialve rsiche­
rungsträger (HV), der die Bruttoverdienste nach Versi ­
cherungstagen standard isiert. 

Die in der nachfolgenden Grafik ausgewiesenen Brutto­
einkommen beru hen auf 3,3 Millionen unselbständig 
Erwerbstätigen (1 ,9 Mio. Männer und 1,4 Mio. Frau­
en), ohne Lehrlinge . Es ist zu beachten, dass in der 
Lohnsteuerstatistik bei den unselbs tändig Erwerbstäti ­
gen allfällige Pensionszahlungen enthalten sind , wenn 
die Erwerbse inkommen die Pens ionseinkommen über­
steigen (Schwerpunkt-P rinzi p). Die Zahl von 3,3 Mill io­
nen gibt keinen Jahresdurchschnittswe rt , sondern so­
genannte Steuerfä lle in der Lohnsteuerstati stik in die­
sem Jahr an . 

Standardisierte Brutto-Monatseinkommen der unselbständig Erwerbstätigen1
) 

nach Geschlecht 
25%, 50 %, 75% verdienen weniger als ... Schill ing 

13.900 

n 
25% 

I 
I 

28.500 

Insgesamt 

50% 

32.500 

22.600 

Männer Frauen 

75% 

') Bruttojahresbezüge der unselbständig Erwerbstätigen (ohne Lehrl inge) gemäß § 25 EStG abzügl ich der mit festen Sätzen 
besteuerten Bezüge gem. § 67 Abs. 3 bis 8 EStg (das sind v.a. Abfertigungen und Urlaubsentschädigungen/-abfindungen, 
dividiert durch die Anzahl der Bezugstage, multipliziert mit 365, divid iert durch 14. 

Quelle: Lohnsteuerstatistik 1997 - Sozialstatistische Auswertungen 
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Nach der sozialen Stellung erz ielen die männlichen 
Angestellten die höchsten standardisierten Brutto­
Monatseinkommen (ÖS 30.200 ,-), gefolgt von den 
männlichen Beamten (ÖS 29 .600 ,-), den Beamtinnen 

(öS 28.300,-) , den männlichen Arbeitern (öS 20.700,-) und 
den weib lichen Angestellten (ÖS 17.500 ,-). Die niedrig­
sten Brutto-Monatseinkommen sind bei den Arbeite­
rinnen (ÖS 12.400,-) zu verzeichnen . 

Standardisierte Brutto-Monatseinkommen der unselbständig Erwerbstätigen1
) 

nach sozialrechtlicher Stellung 
25%, 50 %, 75% verdienen weniger als .. . Schilling 

0 
0 

0 0> 
0 cO 
<D 

C') 

C') 

0 0 
0 0 
I'- C') 

.t 0 lli 0 N I'- N 
0 0 ci 0 0 N '<t '<t 0 <D <D 0 

'<t 
N 

0 
0 

D 
'<t 
r-: 

D 

0 
0 
~ 

<i 
'<t 

weibl. Arbeiter weibl. Angestellte männl. Arbeiter weibl. Beamte männl. Beamte männl. Angestellte - 25% 75% 

1) Bruttojahresbezüge der unselbständig Erwerbstätigen (ohne Lehrlinge) gemäß § 25 EStG abzüglich der mit festen Sätzen 
besteuerten Bezüge gem. § 67 Abs. 3 bis 8 EStg (das sind v.a. Abfertigungen und Urlaubsentschädigungen/-abfindungen, 
dividiert durch die Anzahl der Bezugstage, multipl iziert mit 365, dividiert durch 14. 

Quelle: Lohnsteuerstatistik 1997 - Sozialstatistische Auswertungen 

Zur Datengrundlage 
Primäre Datenquelle bildet - wie im vergangenen Jahr - die Lohnsteuerstatistik . 

• In der Lohnsteuerstatistik werden alle Personen erfaßt, die jemals im Bezugsjahr lohnsteuerpflichti­
ge Einkommen bezogen haben ; dabei kommt es nur darauf an , ob diese Einkommen prinz ipiell lohn­
steuerpflichtig waren , unabhängig davon ob tatsächlich Lohnsteuer bezahlt werden mußte . 

• In der Lohnsteuerstatistik werden alle Bezüge in voller Höhe erfaßt - im Unterschied zum HV in sbesonde­
re auch jene Bezugsbestandteile, die über der Höchstbeitragsgrundlage zur Sozialversicherung 
liegen . 

• Die Lohnsteuerstatistik bietet Brutto- und Nettoeinkommen . 

In der Lohnsteuerstatistik sind (derzeit noch) keine Angaben zur Branchenzugehörigkeit enthalten. Daher 
findet sich in diesem Abschnitt weiterhin die Verteilung der Löhne und Gehälter nach Branchen auf Grund­
lage der HV-Daten . Weiters werden die Daten überall dort (in die Kommentierung) miteinbezogen , wo sie 
berichtenswerte zusätzliche Informationen bieten. Darüber hinaus werden die Daten des HV im Datenband 
abgedruckt, wodurch die Möglichkeit zu Vergleichen mit den Vorjahren gegeben ist. 

Gemeinsame Probleme von Lohnsteuerstatistik und HV-Verd ienststati stik sind das Fehlen von Informatio­
nen zur täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit (Te ilzeit , Überstunden) sowie die mangelnde Glieder­
barkeit nach wichtigen sozialstatistischen Kriterien , wie Qualifikation (hierarchische Berufsschicht) und 
Schulbildung . Daher we rden nach diesen Gliederungskriterien (Quali fi kation und Schu lbildung) arbeits­
zeitbereinigte Daten aus dem Mikrozensus-Sonderprogramm "Einkommen" 1997 präsentiert , mit beson­
derem Schwerpunkt auf den Einkommensunterschieden zwischen Männern und Frauen . 
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Hinsicht lich der Dienstnehmerinnen des Bundes erfolgt eine abgestimmte Berichterstattung mit dem - im 
vergangenen Jahr erstmals vorgelegten - Personalbericht des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) . 
Es gibt mehrere Neuerungen : Der Verdienstbegriff ist viel umfassender als bislang und die Gliederung 
erfolgt nach einheit lichen Berufs- und Qualifikationsgruppen , unabhäng ig zu welcher Besoldungs- bzw. 
Entlohnungsgruppe der Bedienstete gehört. 

Zum Einkommensbegriff 

Im Textband werden in erster Linie Brutto-Monatseinkommen (ohne Abfertigungen u.ä. ; nach Bezugsta­
gen standardisiert) dargestellt und analysiert. Zu diesem Einkommen gelangt man folgendermaßen : Aus­
gangspunkt sind in der Lohnsteuerstatistik stets die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit gemäß § 25 
Einkommensteuergesetz (EStG) , diese umfassen im wesent lichen Verdienste (Löhne , Gehälter, ande re 
Akt ivbezüge) und Pensionen. Zunächst wird die Gesamtsumme der Bruttobezüge gemäß § 25 EStG ermittelt , 
allenfalls aus mehreren Beschäftigungs- und Pen sionsverhältnissen . Von dieser Summe werden die mit 
festen Sätzen besteuerten Bezüge gemäß § 67 Abs. 3 bis 8 EStG abgezogen (das sind v.a. Abfertigungen 
und Urlaubsentschädigungen bzw. -abfindungen) . Der sich ergebende Betrag wird durch die Anzahl der 
Bezugstage dividiert , anschließend mit 365 multipliz iert. Das so errechnete standardisierte Bruttojahres­
einkommen wird auf das präsentierte standardisierte Brutto-Monatseinkommen umgerechnet , indem es 
durch 14 dividiert wird. 

Vergleich Lohnsteuerstatistik und HV-Verdienststatistik 

Ein unmittelbarer Vergleich von Lohnsteuerstatist ik und HV-Verdienststatistik ist nur eingeschränkt mög­
lich , vor allem weil der Lohnsteuerstatistik infolge der oben beschriebenen besseren Erfassung eine 
breitere Personengruppe zugrundeliegt. Weiters sind in der Lohnsteuerstatistik bei den unselbständig 
Erwerbstätigen all fällige Pensionszahlungen enthalten , wenn die Erwerbseinkommen die Pens ionsein­
kommen übersteigen . 

Die mittleren Einkommen laut Lohnsteuerstatistik weichen , mit Ausnahme der männlichen Beamten , nur 
relativ gering von den mittleren Verdi ensten laut HV-Verd ienststatistik ab . Im unteren Verteilungsbereich 
liegen die Einkommen der Arbe iterinnen und Angestellten laut Lohnsteuerstatistik deutlich unter den vom 
HV ausgewiesenen ; dies ist vor allem darauf zurückzuführen , dass in die Lohnsteuerstatistik die geringfügig 
Beschäftigten einbezogen sind . Hingegen sind die Einkommen der Beamt innen auch im unteren Vertei­
lungsbereich in der Lohnsteuerstatistik höher. Dafür sind vor allem folgende Gründe verantwortlich : Der HV 
ermittelt die Beamteneinkommen aus den Beitragsg rundlagen der Krankenversicherung . Sogenannte "an­
spruchsbegründende Nebengebühren" gemäß Nebengebührenzulagengesetz (das sind insbesondere 
Überstundenvergütungen, Sonn- und Feiertagszulagen u.ä. ) sind aber nicht krankenversicherungspflich­
tig . Daher sind diese Nebengebühren auch nicht im Einkommen der Beamten laut HV enthalten. Weiters 
fehlen in der HV-Statistik jene rund 20 % aller Beamtinnen , die bei Krankenfürsorgeanstalten versichert 
sind (dazu zählen insbesondere die pragmatisierten Bediensteten der Stadt Wien und der Stadt Graz) . 
Weiters erfaßt der HV die Beamtinnen, die auch noch als Arbeiterinnen bzw. Angestellte tätig sind , nur mit 
ihren Beamtenbezügen. 

Im obersten Bereich der Verteilung kann der HV für die männlichen Angestellten und Beamten keine Werte 
ausweisen , weil die Verdienste über der Höchstbeitragsg rundlage lagen. 

Die Lohnsteuerstatistik ermöglich t eine Gegenüber­
stellung der Personen mit ganzjährigen Bezügen und 
jenen mit nichtganzjährigen Bezügen . Dabei gelten 
alle , die mindestens 11 Monate (335 von 365 Bezugs­
tagen) erwerbstätig waren (bzw. Pension bezogen ha­
ben) als Personen mit ganzjährigen Bezügen. In die­
sem Abschnitt interessieren nur unselbständig Er­
werbstätige , das sind al l jene, deren Erwerbseinkom-

66 

men allfäll ige Pensions leistungen übersteigen. Insge­
samt hatten rund drei Viertel aller unselbständig Er­
werbstätigen ganzjährige Bezüge (2 ,475 .000) und 
rund ein Viertel nichtganzjährige Bezüge (844.000); 
die entsprechende Verteilung nach sozialer Stellung und 
Geschlecht findet sich in der nachfolgenden Übersicht . 
Die Zahlen geben wieder die sogenannten Lohnsteuer­
fälle dieses Jahres an . 
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Anzahl der Personen mit 
Unselbständige 

Arbeiterinnen Angestellte Beamtinnen (ohne Lehrl inge) 

Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen 

gan~ährigenBezügen 1.412.450 1.062.607 609.623 316.459 558.026 640.589 244.801 105.559 

nicht ganzjährigen Bezügen 462.692 381 .01 1 341.272 200.981 118.461 179.362 2.959 668 

Quelle : ÖSTAT, Lohnsteuerstatistik 1997 - Sozialstatische Auswertungen 

Arbe iterinnen und An geste llte mit nichtganzjährigen Be­

zügen haben auch bei ei ner Standardisierung nach Be­

zugstagen deutlich niedrigere standardisierte Bruttoein­

kommen als jene mit ganzjährigen Bezügen. 

Die Gründe liegen darin , dass sich die G ruppe de rjeni­

gen, die nichtganzjährig Bezüge haben, primär aus Ar­
beitslosen und Karenzu rlauberinnen , die irgendwann 

1997 unselbständig erwerbstätig waren , sow ie aus Be­
rufseinsteigerinnen zusammensetzt (Lehrlinge sind 

allerdings hier nicht ei nbezogen ). Diese Gruppen haben 

die schlechteren Jobs (Niedrig lohnbranchen , von Sai­

son arbeitslos igkeit betroffen ). Eine Rol le dürften auch 

erhöhte Teilzeitquoten spielen , das Ausmaß ist jedoch 

auf Basis der Lohnsteuerstat ist ik (derzeit) nich t quan ti­

fizie rbar. 

Arbeiterinnen und Angestellte mit nichtganzjährigen Bezügen haben ... % niedrigere 
standardisierte Brutto-Monatseinkommen als jene mit ganzjährigen Bezügen 

Quartile 

25% 
50% 
75% 

Zusammen 

33 
23 
20 

Arbeiterinnen Angestellte 

Männer Frauen Zusammen Männer Frauen 

28 34 52 58 46 
21 22 46 50 39 
19 16 44 46 35 

Quelle : ÖSTAT, Lohnsteuerstatistik 1997 - Sozialstatische Auswertungen 

Standardisierte Brutto-Monatseinkommen der unselbständig Erwerbstätigen 1) 

nach Altersgruppen 

50 % verdienen weniger als ... Schill ing 

45.000 männl. Angestellte 

40.000 
Eleamtinnen 

35.000 

30.000 

15.000 

= Arbeiter 

:;:~:_=::~::::::::::::::==::=====~w:e:i:bl='. Angestellte 

-

25.000 

20.000 

10.000 
-------------------------------:Ar1beiterinnen 

5.000 

o 
19 bis 25 Jahre 26 bis 30 Jahre 31 bis 40 Jahre 41 bis 50 Jahre 51 bis 60 Jahre 

') Bruttojahresbezüge der unselbständig Erwerbstätigen (ohne Lehrlinge) gemäß § 25 EStG abzüglich der mit festen Sätzen 
besteuerten Bezüge gem. § 67 Abs. 3 bis 8 EStg (das sind v. a. Abfertigungen und Urlaubsentschädigungen/-abfindungen, 
dividiert durch die Anzahl der Bezugstage, multipliziert mit 365, dividiert durch 14. 

Quelle: Lohnsteuerstatistik 1997 - Sozialstatistische Auswertungen 
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1.1.1. Einkommensunterschiede zwischen 
Männern und Frauen 

Diese werden in einem eigenen Berichtsteil referiert. 

1.1.2. Einkommensverteilung nach 
Altersgruppen 

Die Lohnsteuerstatistik ermöglicht eine Gliederung nach 
dem Alter. Ältere Arbeitnehmerinnen verdienen deut­
lich mehr als jüngere: Unselbständig Erwerbstätige , die 
51 bis 60 Jahre alt sind verdienen - gemessen am Me­
dian der standardisierten Bruttoe inkommen - etwa um 
63 % mehr als jene, die 19 bis 25 Jahre alt sind. Nach 
der sozialen Stellung ist das Sen ioritätsprinz ip bei den 
Angestellten am stärksten ausgeprägt , gefolgt von 

den Beamtinnen ; deutlich geringer bei weiblichen Ange­
stellten und Arbeitern und fast überhaupt nicht bei Ar­
beiterinnen . 

1.1.3. Entwicklung 1996 -1997 

Von 1996 auf 1997 ist das standard isierte Bruttoein­
kommen aller unselbständig Erwerbstätigen (ohne Lehr­
linge) - am Median gemessen - um 0,5 % gestiegen, in 
der nachfolgenden Übersicht findet sich ein detaillierter 
Überblick nach Geschlecht und sozialer Stellung. Es ist 
zu beachten , dass sich der Vergleich nicht auf einzelne Per­
sonen bezieht, sondern auf die Positionen in der Verteilung. 

Auf Basis der Lohnsteuerstatistik ist nicht ermitte lbar, ob 
und inwieweit die neuen Regelungen hinsichtlich Werkver­
trägen und dienstnehmerähnlichen Beschäftigungen eine 
Rolle spielen. 

Die standardisierten Brutto-Monatseinkommen waren 1997 um ... % höher bzw. 
niedriger als 1996 

Unselbständige 
Arbeiterinnen Angestellte Beamtinnen 

(ohne Lehrlinge) Quartile 

25% 
50% 
75% 

Männer 

0,8 
0,9 
0,8 

Frauen 

-2,0 
-0,4 
0,3 

Männer Frauen 

0,9 -3,4 
1,0 -1,2 
0,6 -0 ,8 

Männer Frauen Männer Frauen 

-0,3 -2 ,3 1,3 2,5 
0,5 -0,4 1,6 2,0 
1,0 0,2 1,3 1,5 

Quelle: ÖSTAT, Lohnsteuerstatistik 1997 - Sozialstatische Auswertungen 

1.1.4. Bruttoverdienste der 
Bundesbediensteten 

Für die Dienstnehmerinnen des Bundes liegen differen­
zierte Daten aus dem Personalbericht des Bundesmini­
steriums für Finanzen (BMF) vor. Das BMF hat die Ver­
dienste ermittelt , indem es die Bruttojahresbezüge ge­
mäß § 25 EStG ermittelt hat, von diesen wurden die mit 
festen Sätzen besteuerten Bezüge gemäß § 67 Abs . 3 
bis 8 EStG (das sind v.a. Abferti gungen und Urlaubsent­
schädigungen bzw. -abfindungen) abgezogen . 

Im Jahr 1998 waren beim Bund 177.600 Dienstnehme­
rinnen (113.600 Männer und 64 .000 Frauen) beschäf­
tigt , insgesamt 67 % davon waren Beamtinnen (81 % der 
männlichen und 42 % der weiblichen Dienstnehmer) . 
Der mittle re Verdienst (50 % verd ienen mehr, 50 % ver­
dienen weniger) der Beamtinnen des Bundes belief sich 
auf ÖS 34.200,- monatlich , Vertragsbedienstete erziel­
ten mitt lere Verdienste von öS 18-400,- monatlich . Die 
Verdienstuntersch iede sind zum Teil auf Qualifikations­
und Altersunterschiede zurückzuführen. Weiters muß 
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die höhere Teilzeitquote bei den Vertragsbedienste­
ten berücksichtigt werden. Männliche Beamte verdie­
nen - gemessen am Median - um 13 % mehr als weib­
liche Beamte, männliche Vertragsbedienstete um 
14 % mehr als weib liche. 

Nach Qualifikationsstufen zeigen sich viel stärkere Ver­
dienstunterschiede. Diese Verdienstunterschiede sind 
zum Teil darauf zurückzuführen , dass die männlichen 
Dienstnehmer älter als die weib lichen sind (insbeson­
dere im Exekutivdienst, aber auch - in geringerem Aus­
maß - bei Richtern , Staatsanwälten und Lehrerinnen) . 
Weiters ist die höhere Teilzeitquote der wei bl ichen Bun­
desbediensteten zu berücksichtigen. Andererseits spie­
gelt sich aber auch deutlich die unterschiedliche hierar­
chische Verteilung innerhalb der Berufsgruppen : So ver­
dient ein Vierte l der männlichen Hochschulleh re r mehr 
als ÖS 71 .600,- brutto, während das oberste Viertel der 
Hochschullehrerinnen mehr als ÖS 53 .100,- verd ient. 
Gemessen an den mitt leren Einkommen (Median) ve r­
dienen männliche Hochschul lehrer um 50 % mehr als 
Hochschullehrerinnen . 
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Bruttoverdienste der Dienstnehmerinnen des Bundes') 1998 

Insgesamt Männer Frauen 

Anzahl Median') Anzahl Median') Anzahl Median') 

Beamte 118.754 34.247 91 .845 34.864 26.909 30.849 

Vertragsbedienstete 58.865 18.385 21.804 19.982 37.061 17.489 

Verwaltungsdienst 79.223 21.056 40.737 25.231 38.486 18.245 
Exekutivdienst 31 .814 34.034 30.342 34.420 1.472 25.031 
Militärischer Dienst 13.756 27.145 13.756 27.145 
Richter und Staatsanwälte 2.340 51 .336 1.577 59.186 763 37.278 
Krankenpflegedienst 696 25.109 106 25.102 590 25.109 
Hochschullehrerinnen 9.465 50.978 7.446 55.730 2.019 37.171 
Lehrerinnen 39.823 37.839 19.306 43.775 20.517 32.744 
Schulaufsicht 310 61.479 235 61 .988 75 58.695 

Akademiker 52.045 41.907 31 .038 47.881 21.007 34.989 
Maturanten 30.082 29.597 17.754 33.685 12.328 24.037 
Fachdienst 68.927 27.223 53.509 30.039 15.418 19.893 
Hilfsdienst 24.733 16.635 9.887 18.093 14.846 15.843 

" Bruttojahresbezüge der Dienstnehmer des Bundes (ohne Lehrlinge, ÖBB, PTV) gemäß § 25 EStG abzüglich der mit festen Sätzen 
besteuerten Bezüge gem. § 67 Abs. 3 bis 8 EStG (das sind v.a. Abfertigungen, Urlaubsentschädigungen/-abfindungen) , dividiert 
durch 14. 

2) 50 % verdienen weniger und 50 % verdienen mehr als ... Schilling. 

Quelle: BMF, Personalinformationssystem des Bundes (PIS) & Bundesbesoldung (8S) 

1.2. Bruttolöhne und -gehälter nach 
Branchen 

Da die Lohnsteuerstatist ik - wie eingangs beschrieben -
(noch) ke ine Brancheninformationen enthält , wird die 
branchenspezifische Verteilung der Löhne und Gehälter 

weiterhin auf Basis der HV-Daten dargestellt . In die Dar­
stellung einbezogen sind alle ASVG-versi cherten Ar­
beiterinnen und Angestellten, also auch Vertragsbe­
dienstete , nicht aber Beamtinnen . 

Zu beachten ist , dass auch die HV-Daten keine Infor­
mationen über die tägliche oder wöchentliche Ar­
beitszeit enthalten und daher nicht quantifizierbar ist , 

in welchem Ausmaß höhere Löhne auf die Abgeltung von 
Sonderformen der Arbe itszeit , wie Überstunden , 
Schicht- und Nachtarbeit bzw. inwieweit niedrige Löhne 

und Gehälter auf Te ilzeitbeschäftigung zurückzuführen 
sind . 

Die Übersicht auf der nächsten Seite zeigt die relative 
Verte ilung der Löhne der Arbeiterinnen , wobei der 
mittlere Verdienst aller Arbe iterinnen und Angestel lten 
zusammen (20. 500 S; ohne Beamtinnen) als Bezugs­

punkt gewählt wird. Die Werte , die auf weniger als 1.000 
Erwerbstätigen beruhen werden in Klammern gesetzt 

und in die Kommentierung nicht einbezogen . 

Männliche Arbeiter verdienen in der Mineralölverwal­
tung mit um doppelt so hohen mittleren Löhnen als 

im Schnitt aller Arbeiterinnen und Angestellten am be­
sten , auch in den Bereichen Papier und Druck und 
Bergbau liegen die Löhne noch immer ein Drittel über 

dem allgemeinen Schnitt . Relat iv sehr niedrige Löhne 
erzielen männliche Arbeiter im Beherbergungs- und 
Gaststättenwesen (-23 %) sowie im Bereich der Son­
stigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistun­
gen (-22 %); die niedrigsten Löhne in der Land- und 
Forstwirtschaft (-31 %). 

Die höchsten Löhne erzielt eine kleine Gruppe von Ar­
beiterinnen (rund 2.700) im Fahrzeugbau . Der mittle­
re Verdienst dieser bestverdienenden Arbeiterinnen liegt 

zwar um 42 % über dem Schnitt aller Arbeiterinnen , aber 
immer noch (knapp) unter dem Schnitt aller Arbeiterin­
nen und Angestellten . Relativ gut verdienen Arbeiterin­

nen in der Elektrotechnik, mit um ein Dri ttel höheren 
Löhnen als alle Arbeiterinnen; der Rückstand zum Schnitt 

aller Arbeiterinnen und Angestellten beträgt alle rd ings 
schon mehr als 10 %. Am wenigsten verdienen Arbeite­
rinnen , die in Privaten Haushalten beschäftigt sind. 

Die Übersicht auf der nächsten Seite zeigt die relative 
Verteilung der Gehälter der Angestellten , wobei -

analog zu den Arbeiterinnen - der mittlere Verdienst al-
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Arbeiterinnen: Mittlere Verdienste 1998 

ÖNACE-Abschnitte und ausgewählte Unterabschnitte 

Land- und Forstwirtschaft 
Bergbau 
Sachgütererzeugung 

Nahrungsmittel 
Textil und Bekleidung 
Leder und Schuhe 
Holz 
Papier und Druck 
Mineralölverarbeitung 
Chem ie 
Gummi- und Kunststoffwaren 
Glas, Steine und Erden 
Metall 
Maschinenbau 
Elektrotechnik 
Fahrzeugbau 
Herstellung sonst. Erzeugnisse, Rückgewinnung 

Energie 
Bau 
Handel 
Beherbergungs- und Gaststättenwesen 
Verkehr und Nachrichten 
Kredit- und Versicherungswesen 
Realitätenwesen 
Öffentliche Verwaltung 
Unterricht 
Gesundheitswesen 
Sonstige öffentliche und persönl iche Dienstleistungen 
Private Haushalte 
Exterritoriale Organisationen 
Sachgütererzeugung3

) 

Dienstleistungen 
Insgesamt 

,) Keine Bereinigung der unterschiedlichen Teilzeitquoten, 

Männer Frauen') 
Meßzahlen Gesamt" = 100 

69 51 
132 (73) 
113 76 
108 69 
96 66 
82 67 
98 75 

135 79 
199 (86) 
128 82 
112 79 
120 84 
118 84 
120 83 
120 89 
124 94 
94 75 

128 (75) 
110 67 
95 63 
77 64 
99 71 

(90) 38 
88 50 

103 75 
77 50 
86 69 
78 60 

(44) 41 
(101 ) (50) 

112 76 
92 62 

106 66 

2) Mittlerer Verdienst der männlichen und weiblichen Arbeitnehmerinnen und Angestellten zusammen 20,500,- öS, 
3) Inkl. Energie und Bau. 

Bei den in Klammern gesetzten Werten liegt die Zahl der Personen dieser Gruppe unter 1.000. 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, eigene Berechnungen 

le r Arbeiterinnen und Angestellten zusammen 
(öS 20.500,-) als Bezugspunkt gewählt wird ; Werte , die 
auf weniger als 1.000 Erwerbstätigen beruhen , werden 
in Klammern gesetzt und in die Kommentierung nicht 
einbezogen , 

Die mittleren Gehälter der männlichen Angestellten 
liegen um 51 % über den aller Arbeiter innen und Ange­
stellten. Am besten verdienen die relativ wenigen Ange­
stel lten in der Mineralölverarbeitung (rund 1.500 Per­
sonen) und im Bergbau , die mittleren Gehälter sind hier 
mehr als doppelt so hoch wie im allgemeinen Schnitt ; in 
den Bereichen Energie und Fahrzeugbau (jeweils fast 
doppelt so hohe Gehälter) sowie Papier und Druck 
(+90 %) sind sie immer noch fast doppelt so hoch , Die 
niedrigsten Gehälter erzielen männliche Angestellte im 
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Beherbergungs- und Gaststättenwesen , Die relativ 
niedrigen Gehäl ter in den vom Öffentlichen Dienst do­
minierten Branchen Öffentliche Verwaltung , Unter­
richt und Gesundheitswesen sind mit Vors icht zu in­
terpretieren, da sie in hohem Ausmaß auf nicht pragmati­
sierte Teilzeitbeschäftigte zurückzuführen sein dürften , 

Abgesehen von der Mineralö lverarbeitung verdienen 
weibliche Angestellte in der Energiebranche am be­
sten : ihre mittleren Gehälter liegen um 38 % über de­
nen aller weiblichen Angestellten , in den Bereichen Che­
mie, Kredit- und Versicherungswesen , Fahrzeugbau 
noch (mehr als) ein Drittel darüber. Diese relativ sehr 
guten Gehälter der weibl ichen Angestellten liegen aller­
dings deutlich unter jenen der männlichen Angestellten . 
Sehr niedrige Gehälter sind im Bereich Leder und Schu-
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Angestellte: Mittlere Verdienste 1998 

ÖNACE-Abschnitte und ausgewählte -Unterabschnitte 

Land- und Forstwirtschaft 
Bergbau 
Sachgütererzeugung 

Nahrungsmittel 
Textil und Bekleidung 
Leder und Schuhe 
Holz 
Papier und Druck 
Mineralölverarbeitung 
Chemie 
Gummi- und Kunststoffwaren 
Glas , Steine und Erden 
Metall 
Maschinenbau 
Elektrotechnik 
Fahrzeugbau 
Herstellung sonst. Erzeugnisse, Rückgewinnung 

Energie 
Bau 
Handel 
Beherbergungs- und Gaststättenwesen 
Verkehr und Nachrichten 
Kredit- und Versicherungswesen 
Realitätenwesen 
Öffentliche Verwaltung 
Unterricht 
Gesundheitswesen 
Sonstige öffentl iche und persön liche Dienstleistungen 
Private Haushalte 
Exterritoriale Organisationen 
Sachgütererzeugung4

) 

Dienstleistungen 
Insgesamt 

'I Keine Bereinigung der unterschiedlichen Teilzeitquoten . 

Männer Frauen') 
Meßzahlen Gesamt" = 100 

124 74 
204 117 
177 99 
162 84 
159 90 

(146) 74 
148 80 
188 110 

2053
) (174) 

187 123 
170 103 
173 102 
181 102 
178 105 
185 115 
196 119 
142 81 
198 124 
160 85 
133 73 
92 80 

114 82 
177 122 
139 90 
121 102 
113 86 
128 88 
133 88 
(51) (53) 

(129) (116) 
174 97 
133 88 
151 90 

" Mittlerer Verdienst der männlichen und weiblichen Arbeitnehmerinnen und Angestellten zusammen 20.500 ,- öS. 
" Mit der Höchstbemessungsgrundlage errechnet, da sowohl das 4. und 5. Dezil über dieser liegt. 
41 Inkl. Energie und Bau. 

Bei den in Klammern gesetzten Werten liegt die Zahl der Personen dieser Gruppe unter 1.000. 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, eigene Berechnungen 

he , in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Handel zu 
ve rzeichnen ; wobei allerdings insbesondere die über­
durchschnittl ich hohen Teilzeitquoten im Handel zu berück­
sichtigen sind. 

Die Verdienste in der Sachgütererzeugung sind durch­
wegs höher als in den Dienstleistungsbranchen. Die 
Verdienstvortei le liegen zwischen einem Zehntel bei 
weib lichen Angestellten , einem Fünftel bei Arbeiterinnen 
und nahezu einem Drittel bei männlichen Angestellten. 

1.3. Die niedrigen Einkommen 

Nach den Ergebnissen der Lohnsteuerstatistik bezogen 
1997 insgesamt 650.800 unselbständig Erwerbstäti -

ge (ohne Lehrlinge) standardis ierte Bruttoeinkom­
men von weniger als ÖS 12.000,- monatlich (ÖS 168.000,­
jährlich) . Es ist allerdings zu beachten , dass darin auch 
die geringfügig Beschäftigen und alle jene Personen ent­
halten sind , die aufgrund von Teilzeitbeschäftigung so 
niedrige Einkommen hatten . 

Arbe itsze itstandardis ierte Aussagen sind derzeit nur 
auf der Basis des Mikrozensus möglich . Laut Mikro­
zensus 1997 beziehen 10 % al ler unselbständig Er­
werbstätigen (ohne Lehrlinge) ein arbeitszeitstandardi­
siertes monat liches Nettoeinkommen von höchstens 
öS 10.600,- (entspricht rund ÖS 13.000,- brutto) . Frau­
en haben v iel öfter so niedrige Einkommen : Von den 
Männern sind nur Hilfsarbeiter in der Land- und Forst-
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wirtschaft verstärkt betroffen (nahezu jeder dritte), bei 
den Frauen hingegen mehr als jede dritte Arbeiterin, fast 
zwei Fünfte l der Hilfsarbeiterinnen , mehr als jede vierte 
Angeste ll te mit Hilfstät igke it und mehr als jede sechste 
Angeste ll te mit gelernter Tät igkeit. 

1.4. Die hohen Einkommen 

Im vergangenen Jahr wurden Bruttoe inkommen (ohne 
Abfertigungen und Urlaubsentschädigungen/-abfindun­
gen) von mehr als ÖS 546.000 ,- pro Jahr als "hoch" 
definiert. Diese r Grenzwert wurde auf Basis der ASVG­
Höchstbeitragsgrund lage 1996 festgelegt (öS 39.000 ,­
pro Monat, zuzüglich ÖS 78.000,- jährlich für Sonderzah­
lungen) und wird 1997 unverändert übernommen , um 
Vergleiche mit dem Vorjahr zu ermöglichen. Nach die­
ser Definition hatten 1997 rund 355 .000 unselbständig 
Erwerbstätige (290.800 Männer und 63 .600 Frauen) 
hohe Einkommen ; das entspricht einem Anteil von rund 
11 % aller unselbständig Erwerbstätigen (ohne Lehrlin ­
ge) . Damit gab es 1997 um rund 15.600 mehr hohe Ein­
kommensbez ieherinnen als 1996 , das entspricht einem 
Zuwachs von 4,6 %. 

Männer zählen - wie auch 1996 - deutlich öfter zu den 
hohen Einkommensbeziehern: Jeder 6. unselbständig 
erwerbstätige Mann, aber nur jede 23. unselbstän­
dig erwerbstätige Frau hat hohe Einkommen . Nach 

der sozialen Stellung bestehen - wie 1996 - die besten 
Chancen für hohe Einkommen bei männl ichen Ange­
stellten (jeder dritte) und bei männlichen Beamten (je­
der vierte) . Frauen können am ehesten als Beamtin­
nen hohe Einkommen erzie len: jede 6. Beamtin , aber 
nur jede 19. weib liche Angestellte . Von den Arbeiter In­
nen erreicht nur jeder 53 . (männ liche) Arbeiter und nur 
jede 692 . Arbeiterin hohe Einkommen . 

Rechnet man die mit festen Sätzen besteuerten Bezü­
ge gem. § 67 Abs . 3 bis 8 hinzu, so erhöht sich die An­
zahl der Bezieherinnen von hohen Einkom men auf 
378 .700 unselbständig Erwerbstätige (308 .100 Männer 
und 70.600 Frauen) . 

Sehr hohe Einkommen von mehr als 1,1 20.000 Mio. 
öS pro Jah r (14mal öS 80.000 ,-) konnten 199737.800 
unselbständig Erwerbstätige erzielen , bei Berücksichti­
gung von Abfertigungen erhöht sich die Anzahl auf 42.400. 

Einkommen über der Höchstbeitragsgrundlage 
zur Sozialversicherung 

Die Lohnsteuerstat istik ermög li cht es - im Unterschied 
zu den HV-Daten - auch zu ermitteln , wie hoch die Ein­
kommen über der Höchstbeitragsgrundlage zur Sozi­
alversicherung (1997: ÖS 40.800,- monatlich , ÖS 571 .200,­
jährlich ; 334 .325 Arbeitnehmerinnen , 275.582 Männer, 
58 .743 Frauen) sind. 

Anzahl der unselbständig Erwerbstätigen mit Einkommen 
über ÖS 571.200 im Jahr 1997 nach Einkommenststufen 

Monatliche Bruttoeinkommen I) über ÖS 40.800,- bis 
Arbeit-

Männer Frauen 
nehmerinnen 

< 50.000 144.647 111 .615 33.032 
< 64.300 98.344 82.173 16.171 
< 1 00.000 68.390 60.629 7.761 
< 150.000 16.337 14.965 1.372 
> 150.000 6.607 6.200 407 

Insgesamt 334.325 275.582 58.743 

1) Ein Vierzehntel der im Jahr 1997 bezogenen Gesamt-Bruttojahreseinkommen (inkl. Abfertigungen , Urlaubsentschädigungen/-ab­
findungen u.ä.) . 

1.5. Nettoeinkommen 

1.5.1. Lohnsteuerstatistik 

Die Lohnsteuerstatistik ermöglicht eine Brutto-Netto­
Umrechnung auf individueller Ebene . Während mit 
den Bruttoeinkommen eher Fragestellungen hinsicht­
lich der vom Arbeitgeber bezahlten Entgelte beant­
worten können , entspricht die Darstellung von Netto­
einkommen eher der Sicht der Arbeitnehmerinnen , oder 
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salopp formuliert: "Wieviel bekomme ich auf die Hand?". 
Das Nettoeinkommen wurde ermittelt , indem auf der in­
dividuellen Ebene vom Gesamtbruttoeinkommen die ein­
behaltenen Sozialversicherungsbeiträge und die insge­
samt einbehaltene Lohnsteuer (vor Arbeitnehmerveran­
lagung) abgezogen wurden. 

Ausgewiesen wird ein Vierzehntel der real bezoge­
nen Verdienste (Löhne, Gehälter, andere Aktivbe­
züge) und Pens ionen , inklusive allfäll iger Abferti-
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Netto-Monatseinkommen der unselbständig Erwerbstätigen1
) nach Geschlecht 

25%, 50 %, 75% verdienen weniger als ... Schilling 22.300 

19.800 

16.100 

11 .700 

8.200 

LJ 
5.500 

D 
Insgesamt Männer Frauen 

I 
l 25% • 50% 75% 

1) Bruttojahresbezüge der unselbständig Erwerbstätigen (ohne Lehrlinge) gemäß § 25 EStG abzüglich der einbehaltenen 
Sozialversicherung und abzügl ich der insgesamt einbehaltenen Lohnsteuer (vor Arbeitnehmerveranlagung) , divid iert durch 14. 

Quelle: Lohnsteuerstatistik 1997 - Sozialstatistische Auswertungen 

Netto-Monatseinkommen der unselbständig Erwerbstätigen1
) 

nach sozial rechtlicher Stellung 

25%, 50 %, 75% verdienen weniger als ... Schilling 

o 
o 
ctl 

o o 
'<t 
r..: 

o 
o co 
cO 
N 

weibl. Arbeiter weibl. Angestellte männl. Arbeiter weibl. Beamte männl. Beamte männl. Angestellte 

~=~: 25% 50% 75% 

1) Bruttojahresbezüge der unselbständig Erwerbstätigen (ohne Lehrlinge) gemäß § 25 EStG abzügl ich der einbehaltenen 
Sozialversicherung und abzüglich der insgesamt einbehaltenen Lohnsteuer (vor Arbeitnehmerveranlagung) , dividiert durch 14. 

Quelle: Lohnsteuerstatistik 1997 - Sozialstatistische Auswertungen 
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gungen und Urlaubsentschäd igungen/-abf indun­
gen. Unberücksichtigt ble iben hingegen alle anderen 
Einkommensbestandteile (wie Arbeitslosengelder, Fami­
lienbeihilfen, usf.). 

Die Höhe der bezogenen Nettoeinkommen ist logischer­
weise stark vom Beschäftigungsvolumen abhängig . Die 
mittleren Nettoeinkommen der unselbständig Erwerbs­
tätigen mit ganzjährigen Bezügen liegen - wie im ver­
gangen Jahr - rund 16 % höher als im Gesamtschnitt. 

Nach der sozialen Stellung sind die Nettoeinkommen 
bei den männl ichen Beamten und bei den männlichen 
Angestellten am höchsten , bei den Arbeiterinnen am 
niedrigsten . 

Auf Grundlage der auf individueller Ebene erfaßten Steu­
ern und Sozialversicherungsabgaben kann auch Auf­
schluß darüber gegeben werden , welcher Anteil des Brut­
toeinkommens für Steuern (vor Arbeitnehmerveranlagung) 
und Sozialversicherungsbeiträge aufgeht. Die betreffen­
den Prozentangaben sind Durchschnittssteuersätze . 

Die Abgabenbelastung verläuft relativ flach . Dies ist vor 
allem darauf zurückzuführen , dass die Sozialversiche­
rungsbeiträge nicht progressiv gestaffelt sind , weiters 
auf die stark steuerbegünstigten Sonderzahlungen (Jah­
ressechstel) und im obersten Bereich auf die Plafon­
dierung der Sozialversicherungsbeiträge (Höchstbei­
tragsgrundlage). 

Steuern 1) und SV-Beiträge 
in Prozent vom Bruttoeinkommen2

) 

Dezile/Quartile 
Unselbständig Erwerbstätige 

Zusammen Männer Frauen 

10% 16 23 14 
20% 20 24 18 
25% 21 25 19 
30% 22 26 19 
40% 25 27 20 
50% 26 28 23 
60% 28 29 24 
70% 29 30 26 
75% 30 31 27 
80% 31 32 28 
90% 34 35 31 

') Vor Arbeitnehmerveranlagung . 
" Bruttojahresbezüge gemäß § 25 EStG. 

Quelle : ÖSTAT, Lohnsteuerstatistik 1997, 
Sozialstatistische Auswertungen 

Die mittl eren Nettoe inkommen aller unselbständig 
Erwerbstät igen sind 1997 gegen über 1996 leicht 
gesu nken . Ein nach Geschlecht und sozialer Stellung 
differenzierender Überblick findet sich in der nachfolgen­
den Übersicht. 

Die Netto-Monatseinkommen waren 1997 um .. . % höher bzw. niedriger als 1996 
Unselbständige 

Arbeiterinnen Angestellte Beamtinnen 
(ohne Lehrlinge) 

Quartile 

Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen 

25% 
50% 
75% 

1,0 
-0,3 
-1,2 

-0 ,7 
-0,4 
-0,3 

1,0 0,6 
0,8 -1,4 
-0,5 -1,1 

-1 ,0 -1 ,1 -0,4 0,9 
-1 ,2 -0,6 -0,7 0,0 
-2,2 -0,7 -1 ,7 -1 ,4 

Quelle : ÖSTAT, Lohnsteuerstatistik 1997 - Sozialstatische Auswertungen 

1.5.2. Mikrozensus 1997: Arbeitszeit­
standardisierte Nettoeinkommen 

Die Daten der Einkommensbefragung im Rahmen des 
Mikrozensus erlauben im Unterschied zu den Verwal­
tungsdaten Standardisierungen nach der wöchentli­
chen Arbeitsze it und Verknüpfungen mit zahlre ichen 
sozio-demographischen Merkmalen, wie berufliche Qua­
lifikation und Schulbildung. 

Das arbeitszeitstandardis ierte Netto-Personen­

einkommen geht von einem Vierzehntel des ver­

fügbaren Netto-Jahreseinkommens ohne allfällige 

Familienbeihilfen , Kinder- und Alleinverdiener- bzw. 

Alleinerzieherabsetzbeträge sowie ohne Firmenpen-

74 

sionen der unselbständig Erwerbstätigen (ohne 

Lehrlinge) aus. Dieses wird mit dem Faktor x 40 

normale Arbeitszeit (in Stunden) auf eine 40-Stun­

denwoche standardisiert. Tei lzei tbeschäftigte Ange­

stellte und öffen tlich Bedienstete aus dem Unter­

richts- und Forschungswesen werden hier aufgrund 

nicht eindeutig interpretierbarer Arbeitszeitangaben 

nicht einbezogen . 

Das arbeitszeitstandardis ierte Netto-Personenein­
kommen aller unselbständig Erwerbstätigen liegt bei 
monatlich öS 15.600 ,-; nach der sozialen Stellung rei­
chen die entsprechenden Werte von ÖS 14.300,- (Arbei­
ter) bis ÖS 18.300,- (Beamte) . 
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Arbeitszeitstandardisierte Nettoeinkommen 1) der unselbständig Erwerbstätigen 
nach sozialrechtlicher Stellung 

25%, 50 %, 75% verdienen weniger als ... Schilling 

Männer 

o 
o 
N 
L[) 

o 
o 
~ 
L[) 
N 

Angestellte Öffentl. Bed ienstete3
) Arbeiter 

gesamt: 
17.000 

~== 25% :::50% ::: 75% 

Frauen 

0 
0 ,.... 
cO 

0 
0 

0 '<I: 0 
0 C') 

N 

0 
0 
co 
ci 

0 N 
0 co 
<ci o 

o 0 Sf 
g ~ C':i gesamt: 
ci 13.800 _ r _ _ r- __ _ __ _ 

Angestel lte Öffentl. Bedienstete3
) Arbeiter 

., Monatseinkommen (1 /14 des Jahresnettoeinkommens) , umgerechnet auf eine 40 Stundenwoche, ohne Transfereinkommen. 
" Inklusive Vertragsbedienstete 

1.5.3. Mikrozensus 1997: 
Haushaltseinkommen 

Die Mikrozensus-Daten werden auf der Personenebe­
ne erhoben , ermög lichen aber - im Unterschied zu den 
Ve rwaltungsdaten - eine Zusammenführung auf der 
Haushaltsebene. 

Das mitt lere monatliche Netto-Haushaltseinkommen 
aller unselbständig Erwerbstätigen lag 1997 bei 
ÖS 27.700.- (14mal im Jahr). Differenziert nach der so­

zialen Stellung des Haushaltsvorstandes ergeben sich 

Quelle: ÖSTAT, Mikrozensus September 1997 

für Arbeiterhaushalte ÖS 26.300,-, Angestell tenhaushalte 

ÖS 28 .800 ,-, für Haushalte von Vertragsbediensteten 

ÖS 25.100,- und für Beamtenhaushalte öS 30 .600 ,-. 

Standardisie rt nach Haushaltsgröße und -zusammen­
setzung belaufen sich die mi ttleren monatlichen Netto­
Pro-Kopf-Einkommen aller Haushalte von unselbstän­
dig Erwerbstätigen nach der ÖSTAT-Standard-Skala auf 
ÖS 14.300 ,-, die entsprechenden Werte lauten für Ar­
beiterhaushalte ÖS 12.600 ,-, fü r Angestelltenhaushalte 
öS 15.700,-, für Haushalte von Vertragsbediensteten 
ÖS 13.900 ,- und für Beamtenhaushalte ÖS 15.800,-. 

Das Netto-Haushaltseinkommen ist die Su mme der unbereinigten Personeneinkommen aller Haus­
haltsmitglieder. Das unbereinigte Personene inkommen ist dabei als ein Vierzehntel des verfügbaren 
Netto-Jahreseinkommens einschließlich Familienbe ih ilfen , Kinderabsetz- und Alleinverdiener- bzw. AI­
lei nerz ieherabsetzbeträge sowie allfälliger Firmenpensionen definiert. 

Das Netto-Pro-Kopf-Einkommen stellt die nach Haushaltsgröße und Haushaltszusammensetzung stan­
dardi sierte Form des Netto-Haushaltseinkommens dar. Es ermögl icht einen unmittelbaren Vergle ich der 
Ein kommen ve rschieden großer und unterschiedli ch zusam mengesetzte r Haushal te. Die Berechnung 
setzt Annahmen für die Gewichtung der ein zeln en Personen voraus. Die Ergebnisse werden nach der 
sogenannten ÖSTAT-Standard-Skala ausgewiesen: Diese gewichtet den ersten Erwachsenen im Haus­
halt mit 1,00 ; jede weite re erwachsene Person mit 0,70 ; Kinder von 0 bis 3 Jahren mit 0,33 , von 4 bis 6 
Jahren mit 0,38 , von 7 bis 10 Jahren mit 0,55 , von 11 bis 15 Jahren mit 0,65 , von 16 bis 18 Jahren mit 0,70 , 
von 19 bis 21 Jahren mit 0,80 , von 22 bis 26 Jahren mit 0,70 . Als "Kinder" gelten (orientiert an den 
Bedingungen für den Bezug von Fami lienbeihilfe) : Vorschulkinder; Schüler und Studen ten bis zu einem 
Alter von 26 Jahren ; Lehrlinge und sonstige erhal tene Personen bis zu einem Alter von 24 Jahren ; Arbeits­
lose bis zu einem Alter von 20 Jahren . 
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Netto-Haushaltseinkommen 1) der unselbständig Erwerbstätigen 
nach sozial rechtlicher Stellung 

25%, 50 %, 75% verdienen weniger als ... Schilling 

Haushaltseinkommen 

o o 
-~ 

a:i 

o o ,.... 
Gi 

o 
o 

o 
o 
~ 
l!) 
C') 

Angestellte Öffentl. Bedienstete') Arbeiterinnen 

gesamt: 
27.700 

~=~: 25% !!!~ 50% ~!!!~ 75% 

1) Pro Monat (1 /14 des Jahresnettoeinkommens). 

Pro-Kopf-Einkommen2
) 

(Äquivalenzeinkommen) 
ÖSTAT-Standard-Skala 

0 
0 co 

0 
0 ci 0 

0 
,.... N 0 

0 tri 0 ~ 

cq 0 tri 
~ ~ 
~ ~ 

~ 

] D 

0 
0 0 

Gi 0 
0 Cl) 

0 0 l!) 

0 <D 
l!) N 
Gi 

Angestellte Öffentl. Bedienstete') Arbeiterinnen 

gesamt: 
14.300 

2) Haushaltseinkommen - standardisiert nach Haushaltsgröße und -zusammensetzung mit der ÖSTAT-Standard-Skala. 
' ) Inklusive Vertragsbedienstete. 

2. Einkommen der selbständig 
Erwerbstätigen 

Die Darstellung der Selbständigeneinkommen erfolgt - wie 
in den vergangenen Jahren - auf Basis der Einkom­
mensteuerstatistik des Österreich ischen Statistischen 
Zentralamtes . Die letztvorliegenden Zahlen beziehen 
sich auf das Jahr 1996. Nachfolgend wird versucht , durch 
die Darstellung nach schwerpunktmäßigen Einkünften 
(und der Gesamteinkommen) ein differenzierteres Bild 
des doch sehr heterogenen Personenkreises , der von 
der Einkommensteuerstatistik erfaßt wird , zu zeichnen . 

Die Einkommensteuerpflichtigen mit dem Schwerpunkt 
Nichtselbständige Arbeit stellen mit rund 356 .000 
Steuerfällen (229.000 Männer, und 127.000 Frauen) die 
größte Gruppe dar. Allerdings hatten rund 21 % der Frau­
en und rund 9 % der Männer im Jahr 1996 entweder ne­
gative Einkünfte oder so niedrige Einkünfte, dass sie als 
sogenannte Nullfälle eingestuft wurden und damit keine 
Einkommensteuer entrichten mußten . Diese we rd en in 
der Folge nicht miteinbezogen . Der Median der jährl i­
chen Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (ohne 
Nullfä lle) lag 1996 für Männer bei ÖS 297.000,- (-0,7 % 
gegenüber 1995) und für Frauen bei ÖS 209.000,- -0,6 %). 

Das Gesamteinkommen dieser Gruppe, also einschließ-

76 

Quelle: ÖSTAT, Mikrozensus September 1997 

lich anderer Einkünfte , etwa aus se lbständiger Tätigkeit 
oder Ve rmietung/Verpac htung , betrug fü r Män ner 
ÖS 323 .000 ,- (-0 ,5 % gegenüber 1995 ), für Frauen 
öS 236.000 ,- (-0,4 %). Hier ist allerdings zu beachten , 
dass bei der Ermittlung der Einkünfte aus nichtselbständi­
ger Arbeit im Rahmen der Einkommensteuer-(statistik) der 
13. und 14. Monatsbezug sowie die Sozialversicherungs­
beiträge nicht eingerechnet werden . 

2.1. Einkünfte aus Unternehmertätigkeit 
und Vermögen 

120.000 Männer und 59.000 Frauen sind den schwer­
punktmäßigen Einkünften aus Gewerbebetrieb zuzu­
ordnen . Aufgrund des sehr hohen Anteils an Nullfällen 
(Männer: 43 %, Frauen : 53 %) mußten nur rund 96.000 
von ihnen tatsächl ich eine Einkommensteuer entrichten. 
Der Median der schwerpunktmäßigen Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb (ohne Nullfä lle) lag 1995 bei ÖS 276.000,­
tür Männer (-5 % gegenüber 1995) und ÖS 206.000,­
tür Frauen (-4 %); Frauen erzie len damit um rund ein 
Viertel geringere Einkünfte als Männer. 

Nach Wirtschaftsbereichen sind die Einkünfte aus Ge­
werbebetrieb im Bauwesen am höchsten , Männer er­
reichen in diesem Bereich um 23 %, Frauen um 46 % 
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höhere mittlere Einkünfte als der Durchschn itt aller Ein­
kü nfte aus Gewerbebetrieb , dabei ist allerdings zu be­
achten , dass es nur 188 Frauen im Bauwesen gab , die 
Einkommensteuer zu entrichten hatten . Die relativ nied­
rigsten Einkünfte sind im Beherbergungs- und Gast­
stättenwesen (Männer:-17 % und Frauen: -11 %) und 
für Frauen im Bereich Körperpflege und Rein igung; Be­
stattungswesen (-17 %) zu verzeichnen. Im letztgenann­
ten Wirtschaftsbereich sind die Einkommensnachteile 
der Frauen (mit um 35 % niedrigeren mittleren Einkünf­
ten als Männer) am größten. 

50 .000 Einkommensteuerpflichtige (37 .000 Männer und 
12.000 Frauen) sind 1996 der Gruppe der schwerpunkt­
mäßigen Einkünfte aus selbständ iger Arbeit zuzurech­
nen. Der Anteil der Nullfä lle lag bei 20 % (Männer) bzw. 
33 % (Frauen). Die Einkünfte aus dem Sch werpunkt 
Selbständige Arbeit übertreffen jene der übrigen 
Einkünfte deutlich . Der Median (ohne Nullfälle) lag 1996 
für Männer bei ÖS 500.000,- (-4 % gegenüber 1995) und 
für Frauen bei ÖS 252.000,- (-3 %), Frauen erz ielten da­
mit in diesem Schwerpunkt nur halb so hohe Einkünfte 
wie Männer. Nach Wirtschaftsbere ichen liegt das Ge­
sundheits- (und Fürsorge)wesen an der Spitze : Män­
ner erzielen in diesem Bereich mit ÖS 1,218.000 ,- um 
143 % höhere mittlere Einkünfte als im Mittel al ler Ein­
künfte aus selbständiger Arbeit , Frauen mit ÖS 478.000 ,­
noch immer um 90 % höhere Einkünfte als im Schnitt. 
Die nied rigsten mitt leren Einkünfte finden sich für Män­
ner im Bereich Kunst , Unterhaltung und Sport 
(ÖS 191.000,-), für Frauen im Unterrichts- und For­
schungswesen (Frauen : ÖS 149.000 ,-). 

Eine relativ große Gruppe (20 .000 Männer und 34 .000 
Frauen) ist dem Schwerpunkt Nichtarbeitseinkünfte 
(hauptsächlich Kapitaleinkommen und Vermietung/Ver­
pachtung) zuzuordnen . Der Anteil der Nullfälle ist hoch : 
Männer 35 %, Frauen 44 %). Die Medianeinkommen 

(ohne Nullfälle) lagen 1996 bei ÖS 239.000,- für Männer 
(+6 % gegenüber 1995) und bei ÖS 179.000,- für Frauen 
(+5 %). Zählt man die Einkünfte aus den anderen Ein­
kunftsarten hinzu , so ergeben sich für diese Gruppe im 
Mittel Gesamteinkommen von ÖS 307.000,- (Männer) und 
öS 235 .000 ,- (Frauen). 

Die Selbständ igen in der Land- und Forstwirtschaft 
nehmen in der Einkommensteuerstat istik eine Sonder­
stellung ein . Beim einsch lägigen Schwerpunkt finden 
sich nur 21 .1 00 Veranlagungsfälle , von denen 78 % als 
Nullfälle ausgewiesen sind . Den 4.600 Steuerfällen ste­
hen 1996 - auf Basis des Mikrozensus (Lebensunter­
haltskonzept) errechnete - 153.000 Selbständige und 
56.000 Mithelfende in der Land- und Fo rstwirtschaft 
gegenüber. 

2.2. Hohe Selbständigeneinkommen 

Die Übersicht gibt Aufschluß über die Höhe des ober­
sten Dezils der schwerpunktmäßigen Einkünfte in der 
Einkommensteuerstatistik 1996. 

Ca. 12.000 selbständig Erwerbstätige (100400 Männer 
und 1.600 Frauen) konnten 1996 Gesamteinkünfte von 
mehr als 2 Mio.öS erzie len . Zieht man für einen Verg leich 
mit den unselbständig Erwerbstätigen die Lohnsteuer­
statistik 1996 heran , so ze igt sich , dass Spitzenverdien­
ste von mehr als 2,1 Mio .öS lediglich bei rund 5.800 un­
selbständig Erwerbstätigen (50400 Männer und 390 Frau­
en) zu verzeichnen waren . 297 .900 Männer und 66 .500 
Frauen (ca . 11 % aller unselbständig Erwerbstätigen ) 
hatten Gesamt-Bruttojahreseinkommen von mehr 
öS 546.000 ,- ('Höchstbeitragsg rundlage' zu r Sozialver­
sicherung) . 

90 % der Steuerfälle (nur Nullfälle) hatten niedrigere, bzw. 10 % höhere 
jährliche schwerpunktmäßige Einkünfte (in öS) 

Nichtselbständige Arbeit 
Gewerbebetrieb 
Selbständige Arbeit 

Geld- und Kreditwesen, Privatversicherungen, Wirtschaftsdienste 
Gesundheitswesen 
Unterrichts- und Forschungswesen 

Nichtarbeitseinkünfte 

Männer Frauen 

746.000 433.000 
1.029.000 738.000 
2.260.000 1.149.000 
2.385.000 859.000 
3.077.000 1.792.000 
1.046.000 403.000 

864.000 587.000 

Quelle : ÖSTAT, Einkommensteuerstatistik 1996 
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Einleitung 

In einer Entschließung des Nat ionalrates vom 16. 

April 1998, an läßlich der Behandlung des Frauen­
volksbegehrens , wurde die Bundesministerin für Ar­
beit, Gesundheit und Soziales ersucht , in Zusam­
menarbeit mit den Sozialpartnern eine Stud ie zur Ein ­
kommensentwicklung von Frauen und Männern vor­
zulegen und die Ergebnisse in den "Bericht über die 
soziale Lage" aufzunehmen. 

Die Studie wurde im Auftrag des BMAGS (Frauen­
grundsatzabteilung) von der Synthesis-Forschungs­
gesellschaft (Autorinnen : Petra Gregoritsch , Monika 
Kalmar, Michael Wagner-Pinter) durchgeführt. 

Die Einkommensunterschiede zwischen Frauen und 
Männern können auf vielfältige Ursachen zurückge­
führt werden. Die Beschäftigung der Frauen hat in 
den letzten Jahrzehnten zugenommen , wobei der An­
stieg der Zahl der beschäftigten Frauen zu einem gro­
ßen Teil auf Teilzeitbeschäftigung zurückzuführen ist. 
Beschäftigungszuwächse der Frauen bei zunehmen­
dem Teilzeitanteil bedeuten zum einen eine größere 
Zahl an Frauen , die berufstätig sind und ein Einkom­
men verdienen , zum anderen eine größere Zahl von 
Bezieherinnen von niedrigeren Einkommen (im Ver­
gleich zu Vollzeitbeschäftigten und im Vergleich zu 
Männern). Teilzeitbeschäftigung geht mit einer erhöh­
ten Erwerbsquote der Frauen einher, andererseits 
bedeutet sie auch eine Vergrößerung der Unterschie­
de bei den Erwerbseinkommen . In dieser Untersu­
chung können nur ansatzweise Hinweise zum quan­
titativen Beitrag der Teilzeitbeschäftigung zu den Ein­
kommensunterschieden zwischen Frauen und Män­
nern gemacht werden . Dies hängt damit zusammen , 
dass es bis jetzt keine repräsentativen und ausrei­
chend großen Datenkörper gibt, die für die Erwerbs­
einkommen Angaben sowohl für die Arbeitszeit, als 
auch für die Qualifikation , den Beruf und andere 
sozialökonomische Merkmale liefern . 

Ob arbeitszeitstandardisiert oder nicht, ob nach Qua­
lifikation, Beruf oder anderen sozioökonomischen 
Merkmalen aufgegliedert oder nicht, alle Daten und 
Unters uchungen zum Them a Einkommen ergeben 
jedenfalls Einkommensdifferenzen zwischen Frauen 
und Männern. Zentra ler Ausgangspunkt der vorliegen­
den Studie ist die Frage , was an den Arbeitsplätzen 
von Frauen und Männern in unselbständiger Beschäf­
tigung verdient wird , ob in Teilzeitbeschäftigung oder 
nicht. Darüber können die Bruttomonatseinkommen 
Auskunft geben. Sie sind auch wichtig für die Frage , 
welche Möglichkeiten Frauen und Männer jeweils 
haben , mittels Erwerbseinkommen für den eigenen 
Unterhalt aufkommen zu können . 

80 

Im folgenden wird die Studie gemäß folgender Glie­
derung zusammengefaßt: 

• die aktuellen Einkommensdiffere nzen gene rell 
und nach Berufsgruppen und Qualifikationen, 

• mögliche Ursachen der Einkommensung leichheit: 
- Unterschiede beim Berufseinstieg 
- Beschäftigungsunterbrechungen 
- Arbeitszeit 
- Karrierechancen 

Oft können sich die hier angeführten Ursachen ver­
stärken. 

Für diese Studie wurden mehrere Datenquellen ver­
wendet und zum Teil miteinander verknüpft: anonymi­
sierte Daten des Hauptverbandes der Sozialversiche­
rungsträger, des ÖSTAT (Lohnsteuerstatistik , Ver­
dienststrukturerhebung, Arbeitsk räfteerhebung) , des 
Arbeitsmarktservice und des Personaljahrbuches des 
Bundes (Beamte). 

Die meisten Aussagen beziehen sich auf Bruttomo­
natseinkommen als ein Zwölftel des Jahresbrutto­
einkommens (exkl .geringfügig Beschäft igte , inkl. Zu ­
lagen und Sonderzahlungen) Die Einkommensanga­
ben sind nicht "arbeitszei tbereinigt". Ausnahme da­
von ist der Abschnitt , der der Rolle der Arbe itsze it ge ­
widmet ist. 

1. Geschlechtsspezifische Ein­
kommensdifferenzen im Jahr 
1997 

1997 betrug das mittlere Erwerbseinkommen (ohne 
geringfügig Beschäftigte) von Männern ÖS 25.300,-, 
jenes von Frauen ÖS 18.300,-, Frauen verdienten um 
28 % weniger als Männer. Ohne Berücksichtigung der 
Beamtinnen und Beamten lag der Unterschied bei 
32 %. 

Auch bei einem Einkommensvergleich bei jeweils 
ähnlichen Qualifikationen liegen die Einkommen der 
Frauen zwischen 21 % und 31 % unter denen der 
Männer. Bei den niederen Qualifi kationen sind die 
Differenzen überdurchsch nittl ich hoch , wobei hier 
auch die höhere Teilzeitquote eine Rolle spie lt. 

Der geschlechtsspezifische Einkommensvergleich 
innerhalb einzelner Berufsgruppen zeigt ebenfalls 
deutliche Unterschiede, wobei die höchsten Diffe­
renzen beim handwerklich tätigen Personal , bei Hi lfs­
arbeitskräften sowie bei Führungskräften liegen. 
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Einkommen von Frauen und Männern nach Qualifikation, 1997 

Frauen Männer 

Zahl der Brutto- Zahl der Brutto- Einkommens-
Personen') einkommen2

) Personen') einkommen2
) differenz 

absolut (Median) in ÖS absolut (Median) in ÖS in Prozent3
) 

Universität/Hochschule 88.400 30.600 109.200 39.400 -22,5% 
Höhere Schule mit Matura 155.200 24.900 206.400 34.700 -28,3% 
Fachschule ohne Matura 174.100 22.700 98.600 28.700 -20,9% 
Lehrabschluß/Meisterprüfung 695.200 17.000 1,237.600 24.300 -30,2% 
Pfl ichtschulabschluß 302.700 14.900 282.600 21 .500 -30,7% 
keine abgeschlossene 
Ausbildung 20 .600 14.200 18.400 20.200 -29,6% 
Alle Personen 1,436.200 18.300 1,952.800 25.300 -27,9% 

Anmerkung: 
Berücksichtigt wurden ausschließlich Standardbeschäftigungsverhältnisse (vol l Sozialversicherungspfl ichtige Beschäftigungs­
verhältnisse). Geringfügige und sonstige Beschäftigungsverhältnisse blieben unberücksichtigt. 

Rohdaten : Hauptverband der österre ichischen Sozialversicherungsträger, Österreichisches Statistisches Zentral amt (Lohnsteuer­
statistik, Verdienststruktu rerhebung , Arbeitskräfteerhebung) , Arbeitsmarktservice, Personaljahrbuch des Bundes. 
Datenbasis: Synthesis-Einkommen, Stand März 1999. 

,; Zahl aller Personen, die im Jahr 1997 beschäftigt waren und ein Einkommen bezogen. 
21 Das "Einkommen" ist als Jahreszwölftel des Brutto-Jahreseinkommens (inklusive Zulagen und Sonderzahlungen) definiert . 
3' In Prozent der Männereinkommen 

Einkommen von Frauen und Männern nach Berufsgruppen, 1997 

Frauen Männer 

Zahl der Brutto- Zahl der Brutto- Einkommens-
Personen') einkommen2

) Personen') 
absolut (Median) in ÖS absolut 

Führungskräfte41 19.200 25.900 70.100 
Hochqualifiziertes Personal 92.500 28.600 101 .000 
Geh. technisches Personal 82.300 26.200 167.800 
Geh. Dienstleistungspersonal 115.200 24.200 177.200 
Verwaltungs-
und Büropersonal 406.500 20.800 175.800 
Einfaches 
Dienstleistungspersonal 388.100 15.100 183.600 
Land- und forstwirtschaftli che 
Fachkräfte 6.300 14.200 12.000 
Handwerkliches Personal 
(Leh re) 72.600 16.000 611 .200 
Anlagenbedienerinnen 39.600 17.900 213.900 
H i Ifsarbeitsk räfte 213.500 13.800 233.800 
Alle Personen 1,436.200 18.300 1,952.800 

Anmerkung: siehe Tabelle zuvor. Die kleine Berufsgruppe "Streitkräfte" wurde ausgeklammert. 
'I Zahl aller Personen, die im Jahr 1997 beschäftigt waren und ein Einkommen bezogen. 

einkommen2
) differenz 

(Median) in ÖS in Prozent'1 

42.200 -38.6% 
36.900 -22,5% 
34.900 -24,8% 
31 .300 -22,7% 

27.400 -23,9% 

19.900 -24,0% 

22.100 -35,6% 

24.000 -33,5% 
25 .300 -29,0% 
20.600 -33,0% 
25.300 -27,9% 

2) Das "Einkommen" ist als Jahreszwölftel des Brutto-Jahreseinkommens (inklusive Zulagen und Sonderzahlungen) defin iert. 
31 In Prozent der Männereinkommen 
'1 Bei der Interpretation der Einkommen der Gruppe "Führungskräfte" ist Vorsicht geboten, da hier sehr heterogene Positionen 

zusammengefaßt sind (z .B. "Geschäftsleiter und Geschäftsbereichsleiter in großen Unternehmen", "Leiter kleiner Unternehmen"). 
Vgl. auch die Ergebnisse zur Verdienststrukturerhebung , Statistische Nachrichten Nr. 4, 5, 8/1999. 

In Berufsfeldern , in denen Frauen ei ne deutliche Mehr­
heit oder zumindest fast die Hälfte stellen , sind die Ein­
kommensunterschiede geringer. Das gilt für die Grup­

pen "einfaches Dienstleistungspersonal " und "Ve rwal-

tungs- und Büropersonal", für "hochq ual if iziertes Per­
sonal , Wissen schaftler innen" und für "gehobenes 
Dienstle istungspersonal". Am geringsten sind die ge­
schlechtsspezifischen Einkommensunterschiede in 
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der Berufsgruppe "hochqualifiziertes Personal , Wis­
senschaftlerlnnen": 

Werden die Einkommen 1997 ohne Beamtinnen und 
Beamte betrachtet , fällt auf , dass insbesondere in der 
Berufsgruppe "gehobenes Dienstleistungspersonal " 
die Differenz der mittleren Bruttoeinkommen von -23 % 
auf -37 % stark ansteigt. In der Berufsgruppe "geho­
benes Dienstleistungspersonal" sind sowohl Beam­
tinnen als auch Beamte weitaus stärker als in ande­
ren Berufsgruppen vertreten. Die gesch lechtsspezifi­
schen Einkommensunterschiede sind bei den Beamtinnen 
im "gehobenen Dienst leistungspersonal" deutlich gerin­
ger. 

Unter den insgesamt 11 Beru fsfeldern (Grundlage 
ISCO-88) erre ichen Frauen nur in drei Berufsgrup­
pen ("hochqualifiziertes Persona l, WissenschaftlerIn­
nen", "Führungskräfte ", "gehobenes technisches/ 
medizinisches Personal") ein mittleres Einkommen , 
das zu mindest dem Medianeinkommen aller Männer 
entspricht; umgekehrt erreichen Männer in allen Be­
rufsgruppen mittlere Einkommen , die das Medianein­
kommen der Frauen insgesamt übersteigen . 

2. Mögliche Ursachen für die 
geschlechtss pezifische 
Einkommensungleichheit 

In diesem Abschnitt werden Faktoren dargestell t , auf 
die die Einkommensdifferenzen zurückgeführt wer­
den können. Zunächst wi rd auf die geschlechtsspe­
zif ischen Unte rschiede beim Berufseintritt eingegan­
gen. Dann werden Auswirkungen von Beschäfti­
gungsunterbrechungen in einem Fünfjahreszeitraum 
betrachtet. Die Rolle des unterschiedlichen Ausma­
ßes der Arbeitszeit und von Überstunden sowie Zula­
gen werden behandelt. Schließlich werden Unter­
schiede in den längerfristigen beruflichen Karrieren 
eines Berufsjahrgangs von Frauen und Männern un­
tersucht . Aufgrund der dafür verwendeten unter­
schied lichen Datenkörper kann der Stell enwert der 
Arbeitszeit gegenüber anderen Faktoren nur sehr grob 
geschätzt werden . 

2.1. Einkommen von Frauen und Männern 
beim Berufseinstieg 

Ein Großte il der genere ll en Einkommensdifferenzen 
zwischen Männern und Frauen hängt mit den ge­
sch lechtsspezif isch sehr unterschiedlichen Ein kom­
menschancen schon beim Berufseinstieg zusammen. 
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Wie in Abschnitt 1 erwähnt, beträgt die Einkommensdiffe­
renz alle r Frauen gegenüber den Männern -28 %. 

Berufseinsteigerinnen aus dem Jahr 1993 erhiel­
ten im Durchschnitt ein um 18 % geringeres Einkom­
men als Männer. Im Schn itt betrug das Einkommen 
der Frauen , die 1993 erstmals ein unselbständiges 
Beschäftigungsverhältnis aufnahmen , ÖS 12.900,-, 
jenes der Männer ÖS 15.800,-. 

Einmal erwo rbene Einkommensnachteile si nd nur 
schwer wieder auszugleichen . 

Dieser Einkommensunterschied kann nicht mit nied­
rigeren schulischen Abschlüssen der Frauen erklärt 
werden . Die Anteile der 1993 erstmals ins Berufsle­
ben eintretenden Frauen mit Hochschulabschluß , 
Matura und Fachschule lagen über jenen der Männer. 

Zu dem Befund , dass Frauen schon beim Berufsstart 
weniger verdienen , tragen verschiedene Faktoren bei . 

• Auch bei besserer oder gleicher Grundqualifika­
tion müssen sich Frauen überdurchschnittlich 
oft mit gering entlohnten Berufen zufrieden ge­
ben. Obwoh l nur weniger als 20 % der Berufsein­
steigerinnen keine über die Pflichtschule hinaus­
gehende Ausbildung haben , beginnen mehr als 
40 % ihre Berufstätigkeit als Hilfsarbeiterin oder 
in der Berufsgruppe "einfaches Dienst leistungs­
personal". Männer beg innen zu weniger als 30 % 
ihre berufliche Laufbahn mit diesen Tätigkeiten . 
Genau umgekehrt verhält es sich in den oberen 
beruflichen Segmenten . 

• Deut lich mehr als die Hälfte der Berufse in steige­
rinnen hat einen Lehrabschluß . Die betreffenden 
Berufe, die die jungen Frauen und Männer er­
lernt haben, sind aber mit stark unterschiedli­
chen Bezahlungen verbunden (wie sich etwa an 
Kollekt ivverträgen im Handel im Verg leich zur Me­
tall industrie ersehen läßt) . Die Verwertungsmög­
lichkeiten von Lehrabschlüssen , die von Frauen 
größtenteils absolviert werden , unterscheiden 
sich stark von den Verwertungsmög lichkeiten der 
Lehrabschlüsse von Männern . 

• Ein Einkommensnachteil der Frauen besteht - in un­
terschiedlichem Maß - in allen Berufsgruppen. Be­
ruf liche Tätigkeiten , zu denen die Frauen Zugang 
haben, werden offenbar noch immer gehaltsmäßig 
deutlich geringer als jene von Männern bewertet, 
auch innerhalb ein und derselben Berufsgruppe. 

• Die Einkommensunterschiede sind in jenen Be­
rufsgruppen , die die Frauen im Verg leich zu den 
Männern häufig wählen , unterdurchschnittlich. 
Am geringsten ist der Unterschied in der Gruppe 
"gehobenes Dienstleistungspersonal" mit minus 7 %. 
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Berufseinsteigerinnen und ihr Einkommen nach Beruf, Qualifikation und 
Geschlecht 1993 - Zahl der unselbständig beschäftigten Personen1

) und ihr 
Einstiegseinkommen2

) (Median des Bruttoeinkommens) 

Frauen Männer 

Zahl der Brutto- Zahlder Brutto- Einkommens-
Personen einkommen Personen einkommen differenz 
absolut (Median) in ÖS absolut (Median) in ÖS in Prozent') 

Führungskräfte4
) 200 16.200 300 19.700 -17,9% 

Hochqualifiziertes Personal 2.500 16.700 1.700 19.100 -12,5% 
Geh. technisches Personal 1.700 14.700 2.700 17.600 -16,8% 
Geh. Dienstleistungspersonal 1.900 15.600 1.400 16.800 -7,2% 
Verwaltungs-
und Büropersonal 8.200 13.600 2.300 15.800 -14,2% 
Einfaches 
Dienstleistungspersonal 7.700 12.200 3.000 13.900 -12,0% 
Land- und forstwirtschaftliche 
Fachkräfte 100 9.900 200 13.200 -25,4% 
Handwerkliches Personal 
(Lehre) 1.300 12.100 6.400 15.900 -24,0% 
Anlagenbedienerinnen 500 12.600 1.700 16.100 -21 ,7% 
Hilfsarbeitskräfte 3.500 11.400 3.900 14.800 -22,6% 

Universität/Hochschule 1.200 19.500 900 20.900 -6,4% 
Höhere Schule mit Matura 3.200 15.200 2.000 17.300 -12,1% 
Fachschule ohne Matura 2.800 14.500 1.100 15.800 -8,4% 
Lehrabschluß/Meisterprüfung 15.300 12.700 15.800 15.700 -19,1% 
Pflichtschulabschluß 4.800 12.000 3.700 14.900 -19,5% 
Keine abgeschl. Ausbildung 400 11 .000 300 14.300 -23,4% 
Alle Personen 27.600 12.900 23.800 15.800 -18,3% 

Anmerkung : 
Berücksichtigt wurden ausschließlich Standardbeschäftigungsverhältnisse (voll sozialversicherungspflichtige Beschäftigungs­
verhältn isse) . Geringfügige und sonstige Beschäftigungsverhältnisse blieben unberücksichtigt. Ferialpraktikantinnen und Lehrl inge 
gelten nicht als Berufseinsteigerinnen. Die höchste abgeschlossene Schulbildung bezieht sich auf den Zeitpunkt des Berufseinstieges. 

Rohdaten : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Österreichisches Statistisches Zentralamt (Lohnsteuer­
statistik, Verd ienststrukturerhebung, Arbeitskräfteerhebung), Arbeistmarktservice, Personaljahrbuch des Bundes. 
Datenbasis: Synthesis-Einkommen, Stand März 1999. 

" Zahl aller Personen, die im Jahr 1997 beschäftigt waren und ein Einkommen bezogen. 
2) Das "Einkommen" ist als Jahreszwölftel des Brutto-Jahreseinkommens (inklusive Zulagen und Sonderzahlungen) definiert. 
3, In Prozent der Männereinkommen 
" Bei der Interpretation der Einkommen der Gruppe "Führungskräfte" ist Vorsicht geboten, da hier sehr heterogene Positionen 

zusammengefaßt sind. 

Am größten ist der Einkommensunterschied in der 
von Männern dominierten Gruppe "handwe rkliches 
Personal mit Leh re" mit minus 24 % (abgesehen von 
der sehr kleine n Gruppe land- und forstwirtschaftli­
cher Fachkräfte). 

• Zu erwähnen ist nicht zuletzt die unterschiedliche 
Arbeitszeit , wobei jedoch bei Be ru fseinsteigerin­
nen die Teilzeitquote unter der aller Frauen liegt. 

2.2. Beschäftigungsunterbrechungen 

(Längsschnittdaten 1993-1 997) 

Familienbedingte Unterbrechungen wirken sich in 
hohem Maß auf den Einkommensverlauf aus . Be-

gründungen können beispie lsweise darin liegen, dass 
Frauen nach der Karenz einen schlechter bezahlten Ar­
beitsplatz annehmen (müssen ) oder dass sie sich vor­
erst für eine Teilzeitbeschäftigung entscheiden . 
Während Frauen ohne famil ienbedingte Beschäftigungs­
unterbrechungen (Karenz) im Jahr 1997 im Schnitt um 
20 % mehr verdienten als vor 5 Jahren (1993), lag das 
Einkommen der Frauen , die die Möglichkeit , in Karenz 
zu gehen, in Ansp ruch nahmen , 1997 um 9 % niedriger 
als 1993. 

2.3. Arbeitszeit 

Zur Abschätzung der Rolle der Arbeitszeit für die ge­
schlechtsspezifischen Einkommensunterschiede wird 
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die Verdienststrukturerhebung verwendet , in der ne­
ben den individuellen Bruttoeinkommen auch die Arbeits­
zeit sowie Überstunden und Zulagen abgefragt wurden . 
Diese Unternehmensbefragung bezieht sich aber nur auf 
den marktorientierten Sektor und auf Betriebe mit min­
destens 10 Beschäftigten . (Die Stichprobe umfaßt rund 
8.000 Betriebe mit 121.900 Beschäftigten , zu weniger 
als ein Drittel Frauen.) 

In der erfaßten Grundgesamtheit sind 20,6 % der Frau­
en und 0,9 % der Männer weniger als 30 Stunden 
pro Woche beschäftigt. Die Grenze zwischen Voll­
zeit- und Teilzeitbeschäftigung wurde , der OECD fol­
gend , bei 30 Stunden gezogen . 

Die weitaus höchsten Anteile teilzeitbeschäftigter 
Frauen sind innerhalb der Berufsgruppen "Hilfsar­
beitskräfte" (rund 34 Prozent) und "einfaches Dienst­
leistungspersonal " (rund 26 Prozent) zu finden . Die­
se Frauen machen zusammen 70 Prozent aller teil­
zeitbeschäftigten Frauen aus . 

Frauen erzielen um 22 % niedrigere Stundenverdien­
ste als Männer . Die folgende Tabelle zeigt, dass -
arbeitszeitbereinigt und auch bei Zugehörigkeit zu 
derselben Berufsgruppe - Frauen schlechter als 
Männer entlohnt sind . Die Differenz der Stundenver­
dienste zwischen vollzeitbeschäftigten Frauen und 
Männern ist vor allem in den Berufsgruppen "geho­
benes technisches/medizin isches Personal ", "Füh­
rungskräfte" und "handwerkliches Pe rsonal mit Lehre " 
übe r dur c h s c h n i tt I ich (z w i sc h e n run d -32 00 und 
-29 %), am geringsten ist sie in der Gruppe "Verwaltungs-

und Büropersonal" (-16 %) , in der Frauen eine deutliche 
Mehrheit haben. Im Schnitt verdienen voIlzeitbeschäf­
tigte Frauen 1996 rund ÖS 98 ,- brutto pro Stunde und 
damit um öS 27 ,- weniger als vollzeitbeschäftigte Män­
ner (Bruttostundenlohn ohne Einrechnung von Sonder­
zahlungen , Zulagen und Überstundenzahlungen). 

D.h. selbst um die unterschiedliche Arbeitszeit berei­
nigt verbleibt ein Einkommensminus der voIlzeitbe­
schäftigten Frauen von 22 %. Da die Verdienststruk­
turerhebung auf einer völlig anderen Grundgesamt­
heit beruht , ist ein direkter Vergleich mit dem gene­
rellen Einkommensminus der Frauen , wie es in Ab­
schnitt 1 dargestellt wird, nicht möglich . Ersichtlich 
ist dennoch, dass der generelle Einkommensnach­
teil nur zum Teil durch Teilze itbeschäft igung der 
Frauen erklärt werden kann . 

Neben der Höhe des Stundenlohns und dem Aus­
maß der Arbeitszeit bestimmen ausbezah lte Über­
stunden sowie Zulagen das monatliche Einkommen , 
das eine Person an einem Arbeitsplatz erzielt. 

Im marktorientierten Sektor machen ausbezah lte 
Überstunden einschließlich Mehrstunden und Zula­
gen im Schnitt insgesamt 4 % des Bruttomonatsein­
kommens von Frauen aus. Hingegen erreichen Über­
stunden und Zulagen bei den Männern insgesamt 
einen Anteil von knapp 11 % des Einkommens. 

Überstunden allein bilden in der Berufsgruppe der 
"Anlagenbediener" (zahlenmäßig die zweitgrößte Grup­
pe bei den Männern) mehr als 12 % und Zulagen mehr 

Bruttostundenverdienst von volIzeitbesChäftigten Personen 1996, in öS 

Einkommens-
Männer Frauen minus der 

Frauen in % 

Führungskräfte 292 206 -29% 
Hochqualifiziertes Personal 238 199 -1 6% 
Gehobenes technisches Personal 193 132 -31 % 
Gehobenes Dienstleistungspersonal 199 149 -25% 
Verwaltungs- und Büropersonal 148 124 -16% 
Einfaches Dienstleistungspersonal 102 84 -18% 
Handwerkliches Personal (Lehre) 120 85 -29% 
Anlagenbed ienerinnen 119 97 -18% 
Hilfsarbeitskräfte 105 85 -19% 
insgesamt 125 98 -22% 

Anmerkungen : 
Berücksichtigt wurden ausschließlich Standardbeschäftigungsverhältnisse (vollsozialversicherungspflichtige Beschäftigungs­
verhältnisse). Geringfügige und sonstige Beschäftigungsverhältnisse bleiben unberücksichtigt. Die ausgewiesenen Daten 
repräsentieren die Stundenlähne im marktorientierten Sektor. Betriebe mit weniger als 10 Mitarbeiterinnen sind nicht berück­
sichtigt. Die Grenze zwischen Voll- und Teilzeitbeschäftigung wurde in Anlehnung an die OECD-Empfehlung bei 30 Wochen­
stunden gewählt. 

Rohdaten : ÖSTAT, Stand Jänner 1999 
Datenbasis : Verdienststrukturerhebung, Stand Jänner 1999 
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als 7 % des monatlichen Einkommens (zusammen 
knapp 20 %). Unter Hinzurechnung der Überstunden und 
Zulagen beträgt so das mittlere Einkommen der "Anla­
genbediener" ÖS 27 .700 ,-. Jenes der "Anlagenbediene­
rinnen" beträgt ÖS 18.900,-, davon 4 % Überstundenzah­
lungen und knapp 2 % Zulagen. 

Ein Teil der Einkommensdifferenz zwischen Frauen 
und Männern läßt sich somit durch die größere Häu­
figkeit , mit der Männer Überstunden leisten (und aus­
bezahlt bekommen) und Zulagen erhalten , erklären. 
Die Einkommensdifferenz zw ischen Frauen und 
Männern beträgt im marktorientierten Unternehmens­
sektor -29,6 %, wenn Überstunden und Zulagen mit 
eingerechnet werden, und -24,2 %, wenn die Grund­
einkommen verglichen werden . 

Wegen des völl ig anderen Datenkörpers der Ver ­
dienststrukturerhebung ist es im Rahmen dieser Stu­
die nicht möglich , aus den Arbeitszeitergebnissen 
direkte Schlüsse zu ziehen , wie groß der Beitrag der 
Häufigkeit von Teilzeitbeschäftigung , Überstunden 
und Zulagen zu den in der Gesamtheit aller unselb­
ständig Beschäftigten vorgefundenen Einkommens­
unterschieden und zu den einzelnen Kompone nten 
wie unterschiedliche Berufsstartchancen , Einkom­
menszuwächse , Beschäftigungsu nte rbrech u ngen 
genau ist. 

3. Fazit 

Die deutlichen Einkommensunterschiede zwischen Frau­
en und Männern können immer weniger auf geringere Qua­
lifikationsniveaus der Frauen zu rückgeführt werden . Ne­
ben den unterschiedl ichen Arbeitsze iten sind fo lgende 
Faktoren nach dieser Untersuchung für die Einkom­
mensunterschiede verantwortlich: 

• Schlechtere Berufseintrittschancen für Frauen 
in der betrieblichen Hierarchie auch bei vergleich­
barer Ausbildung wie die Männer. 

• Niedrigere einkommensmäßige Bewertung vie­
ler Berufe , die typischerweise Frauen ausüben , 
im Vergleich zu vor allem von Männern ausgeüb­
ten Berufen , auch bei ähnlicher Einstufung in der 
betrieblichen Hierarchie , und niedrigere Bewer­
tung von Arbeitsplätzen , an denen Frauen einge­
setzt sind , auch bei gleicher Berufsgruppe. 

• Frauen haben schwerer Zugang zu besser be­
zahlten männerdominierten Berufsgruppen , und 
wenn sie dennoch in männerdominierten Berufen be­
schäftigt si nd, haben sie geringe Chancen , an die 

Einkommen ihrer Kollegen heranzukommen . 
• Überstundenzahlungen und Zulagen erhalten 

größtenteils Männer. 
• Die ungleiche Verteilung der familiären Versor­

gungsaufgaben und bestehende Barri eren hin­
sichtlich einer Vere inbarkeit von Famil ie und Be­
ruf haben eine geringere durchschn ittliche Er­
werbsarbeitszeit von Frauen wie auch weniger 
Überstundenzahlungen zur Folge. Überstunden 
von Männern in Partnerschaften bewirken , dass 
wenig Ausgleich in der Aufteilung "privater" Ver­
sorgungsarbeit zwischen den Partnern gegeben ist. 

• Diese Faktoren beeinflussen einander und füh­
ren zu weniger steilen Berufskarrieren, gemes­
sen an Einkommenszuwächsen im langfristigen 
Berufsverlauf. 
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1. Hintergrund und Entstehung des 
Europäischen Haushaltspanels 

Das "European Community Household Panel " 
(ECHP) ist eine seit 1994 jährlich europaweit durch­
geführte Erhebung zur sozia len Lage der Haushalte . 
In Österreich wurde das ECHP erstmals 1995 durch­
geführt. Gemeinsame Auftraggeber der österreich i­
schen Erhebung sind das Europäische Statistische 
Zentralamt (EUROSTAT) und das Bundesministeri­
um für Arbeit , Gesundheit und Soziales (BMAGS ). Die 
Leitung des Projekts wurde vom Interdisziplinären 
Forschungszentrum Sozialwissenschaften (IFS) über­
nommen und wird durch das ÖSTAT unterstützt. Die 
Feldarbeit wird von den beiden Marktforschungsin­
stituten IFES und Fessel GfK durchgeführt . 

Das Europäische Haushaltspanel zeichnet sich durch 
eine Vielfalt sozialer Ind ikatoren aus , die jeweils auf 
individueller und auf Haushaltsebene erfragt werden . 
Es liegen nicht nur Angaben über die Höhe der Er­
werbseinkommen der einzelnen Haushaltsmitglieder 
vor, sondern es werden auch alle staatlichen oder 
privaten Transferzahlungen im Haushalt jeweils ge­
sondert erfragt. Grundsätzlich ist das ECHP auch zur 
Erfassung von Kapitaleinkünften und Einkommen aus 
selbständ iger Tät igkeit konz ipiert , diese werden auf­
grund mangelhafter Angaben jedoch nicht wiederge­
geben . 

Außer über die finanzielle Situation des Haushalts 
sind auch Informationen über den Bildungsstatus , die 
Position der Haushaltsmitglieder am Arbeitsmarkt , 
die Wohnungssituation , die gesundheitliche Verfas­
sung und die soziale Einbindung verfügbar. 

Aus dieser Vielfalt von Indikatoren ergibt sich zwar ins­
gesamt ein umfangreicheres Bild der sozialen Lage als 
bei ausschließlicher Betrachtung der Einkommenssitua­
tion . Da es sich teilwe ise um subjektive Einschätzun­
gen handelt , gilt es aber, falschen Interpretat ionen 
vorzubeugen : Sie geben die Einschätzung der Be­
fragten wieder. Die wahrgenommenen Mängel oder Ein­
schränkungen sind dabei aus der Sicht der Befragten 
durchaus real ; sie sind aber nur bedingt als objektiv be­
stehende Mängel interpret ierbar. 

Das ECHP ist nach dem sogenannten Panel-Des ign 
konzipiert. Dabei werden ausgehend von einer reprä­
sentat iven Ursprungsstichprobe periodisch wieder­
holte Befragungen derselben Personen durchgeführt. 
Diese Methode erlaubt es , die Dynamik von sozialen 
Verhältnissen zu beobachten und zu erklären. Panel­
studien benötigen in der Regel eine gewisse "Reife­
phase". Auswertungen , die besonders den Längsschnitt-
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aspekt beleuchten , werden im nächstjährigen Sozial be­
richt vorgestellt. 

Ein Schwachpunkt des ECHP ist die eingeschränkte 
Möglichkeit zur regionalen Diffe renzie rung auf Grund 
der Stichprobengröße. Die Stichprobe umfaßt in der 
hier berichteten dritten Welle 3.100 Haushalte mit etwa 
9.000 Haushaltsmitg liedern , wovon 7.000 über 15jäh­
rige Personen für eine persönliche Befragung aus­
gewählt wurden . 

Das Europäische Haushaltspanel stellt eine Daten­
quelle zur statistischen Erfassung von Armut in 
Österreich dar. Im Sozia lbericht 1996 war erstmals 
ein Kapitel über Armut enthalten , das auf den Ergeb­
nissen der ersten Befragung im Jahr 1995 basierte. 
Die Ergebnisse der zweiten Befragungswelle wurden 
für den Sozia lbericht 1997 verwe ndet. Darüber hin­
aus wurden die armutsbezogenen Ergebnisse des 
Haushaltspanels in der Öffentlichkeit ausführl ich dis­
kutiert und dienten als empirische Grundlage ver­
schiedener Studien zu Modellen sozia ler Sicherung 
(z .B. Einbinden statt Ausgrenzen : Neue Strategien 
gegen die Armut , BMAGS , 1999). 

Aus methodischen Gründen ist ein Vergleich der Aus­
sagen zu Armut zwischen den früheren Wellen und den 
Ergebnissen des jetzt vorgelegten Berichts nicht mög­
li ch : Der jetzt vorliegende Bericht verarbeitet die Erfah­
rungen , die europaweit mit dem Armutskonzept gemacht 
wurden . Aussagen über Entwicklungstrends des Phä­
nomens Armut sind daher erst auf Grundlage dieser neu 
formulierten Definitionen zu treffen , dies ist aber nicht 
Gegenstand des hier vorgelegten Berichts . 

2. Einkommen und 
Lebenssituation 

2.1. Einkommen 

Was ist ein persönliches Pro-Kopf­
Einkommen? 

Untersuchungen über unterschied liche Erwerbseinkom­
men und Lohnunterschiede (etwa zwischen Frauen und 
Männern) orientieren sich in der Regel an der personel ­
len Einkommensvertei lung , wie sie etwa vo n der Lohn­
steuerstatistik ausgewiesen wird. Haushaltsführende 
Personen oder Kinder bleiben be i so lchen Darste llun­
gen unberücksichtigt. Die personellen Einkommen sind 
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nur annäherungsweise geeignet die soziale Situation 
angemessen wiederzugeben , denn sie können für ver­
schiedene Haushaltstypen eine jeweils völlig ande­
re Bedeutung besitzen . In manchen Haushalten stellt 
z.B. niedrig entlohnte Teilzeitarbeit tatsächlich eine un­
zureichende Existenzgrundlage dar, für andere ist sie 
ein willkommenes Zusatzeinkommen. 

Für die Beurtei lung der Lebenssituation der Bevöl­
kerung ist daher vom gesamten Haushaltseinkom­
men auszugehen. In diesem werden alle Einkommens­
quellen der Haushaltsmitglieder zusammengefaßt. Auf­
grund der höheren Ausgabenbelastung von größeren 
Haushalten ist zu berücksichtigen , auf wie viele Perso­
nen das Haushaltseinkommen aufgeteilt werden muß. 
Diesem Zweck dient das sogenannte Äquivalenzein ­
kommen . Das Äquivalenzeinkommen entspricht dem 
pro Haushaltsmitglied rechnerisch verfügbaren Einkom­
men , wobe i bei der Berechnung die Haushaltsmitglie­
der nach Alter unterschiedlich gewichtet werden . Das 
Äquivalenzeinkommen ist ein fiktives Pro-Kopf-Ein­
kommen , weil die Gewichtung der Haushaltsmi tglieder 
von mehr oder weniger willkürlich wählbaren Äquivalenz­
skaien abhängt und außerdem die tatsächliche Auftei­
lung des Einkommens innerhalb des Haushalts völlig 
ungewiß bleibt. 

In Österreich gilt bei statistischen Erhebungen bislang 
die OECD-Äquivalenzskala als gebräuchlich und wird 
daher auch für diesen Bericht verwendet: der erste Er­
wachsene wird mit 1, we itere Erwachsene werden mit 
0,7 und Kinder mit 0,5 gewichtet. In der Sozialstatistik 
sind auch alternative Gewichtungen der Haushaltsgrö­
ße gebräuchlich (z.B . die modifizierte OECD-Äquivalenz­
skala : 1-0,5-0,3). Letztlich beruhen jedoch alle Äquiva­
lenzskaien auf eher willkürlichen Annahmen. 

Ein Rechenbeispiel: 

Eine Mutter mit einem Kind verfügt über ein Nettoein­
kommen von insgesamt ÖS 10.500,- monatlich. Wird der 
erste Erwachsene mit 1 und das Kind mit 0,5 gewichtet , 
dann entspricht dies einem Haushalt mit 1,5 Personen­
äquivalenten. Das fikt ive Pro-Kopf-Einkommen von Mut­
ter und Kind beträgt som it 10.500 / 1,5 = öS 7.000 ,-. 

Wenn im folgenden von "Pro-Kopf-Einkommen" gespro­
chen wird , ist damit immer das Äqu ivalenzeinkommen 
gemeint. Alle nun folgenden Darstellungen sind auf 
die Einkommenssituat ion des Jahres 1996 bezogen. 

Die Unterscheidung von Einkommensgruppen 

Zur Darstellung der Einkommensstruktur von bestimm­
ten Bevölkerungsgruppen im Vergleich zur Gesamtbe-

völkerung wurden Einkommensviertel (Quarti le) gebi ldet, 
die im folgenden zu drei Einkommensgruppen zusam­
mengefaßt werden: 

Personen mit niedrigem Pro-Kopf-Einkommen : Dies 
sind Personen die mit weniger als öS 10.800,- netto (12x 
jährlich) auskommen müssen . In diese Gruppe fällt 1/4 
der Bevölkerung. 

Personen mit mittlerem Pro-Kopf-Einkommen . Die 
Hälfte der Bevölkerung gehört dieser Gruppe an. Sie 
verfügt über einen monatlichen Betrag zwischen 
öS 10.800 ,- und ÖS 18.900 ,- netto (12x jährlich) . Das 
Median-Einkommen liegt bei ÖS 14.300,-. 

Die letze Gruppe wird gebildet aus Personen mit einem 
re lativ hohem Pro-Kopf-Einkommen über ÖS 18.900 ,­
netto (12x jährlich) . Sie umfaßt das Bevölkerungsviertel 
mit einem Pro-Kopf-Einkommen über der 3. Quartils­
grenze. 

Diese Einteilung der Einkommen ist rein statistisch , das 
heißt nach der Häufigkeit der Einkommen festgesetzt 
und völlig symmetrisch . 

Alle Personen (2 Mio.) im unteren Einkommensvier­
tel verfügen über rund 13 % des gesamten Einkom­
mens, während jene Personen , die zum obersten Vier­
tel der Einkommensverteilung gehören , auf einen Anteil 
von 43 % kommen . 

Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen im unter­
sten Einkommensviertel beträgt ÖS 8.200,- und im ober­
sten Einkommensviertel ÖS 25 .200 ,-. Das Pro-Kopf­
Durchschnittseinkommen im obersten Einkommens­
viertel ist damit mehr als drei mal so hoch wie im 
untersten Einkommensviertel. Werden die Einkom­
men des untersten und obersten Einkommenszehntels 
verg lichen, so ist die finanzielle Situation der Personen 
im obersten Zehntel fünf mal besser als im untersten 
Zehntel. 

Die nachfolgenden Vergleiche verschiedener Bevöl­
kerungsgruppen werden anhand des jeweiligen 
Anteils höherer, niedrigerer und mittlerer Einkom­
men getroffen . Te ilweise wird diese Darstellung auch 
durch Unterscheidungen hinsichtlich der jeweiligen An­
teile von sehr niedrigen (unterstes Einkommenszehntel 
der Gesamtbevölkerung) und sehr hohen Einkommen 
(oberstes Einkommenszehntel) ergänzt. 
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Die Bedeutung der Haupterwerbsquelle fü,- die 
Höhe des Einkommens 

Ausgehend von der hauptsächlichen Einkommensquelle 
werden vier Haushaltstypen unterschieden. Die Zuordnung 
zu einer dieser Gruppen setzt voraus , dass die jeweilige 
Einkommensquelle zumindest 50 % des gesamten jährli­
chen Haushaltseinkommens ausmacht. 

1. Haupteinkommensquelle aus unse lbständ iger Tä­
tigkeit 

2. Haupteinkommensquelle aus selbständiger , fre ibe­
rufl icher oder landwirtschaftlicher Tätigkeit 

3. Haupteinkommensquelle sind Alters-, Hinterbliebe­
nen- und Invalid itätspens ionen für Personen 
über 60 

4. Haupteinkommensque lle sind staat liche (ohne Pen­
sionen) oder private Transferleistungen (z. B. Un­
terhaltszahlungen) 

Rund 7 % der Bevölkerung kann in keine dieser Haus­
ha ltstypen eingeordnet werden , weil sie in Haushalten 
leben , die über mehrere unterschiedliche Einkommens­
quellen verfügen , wobei keine mehr als 50 % des Haus­
haltseinkommens ausmacht. 

Die Einkommensdaten der Selbständigen sind nur 
mit großer Vorsicht zu interpretieren . Sie sind viel-

fach unterschätzt , da sie u.a. meist nicht den tatsächli­
chen Eigenverbrauch und die private Verwendung der 
Betriebsmittel mit berücksichtigen. Darüber hinaus be­
stehen für Selbständige hohe Gestaltungsmöglichkeiten 
bei der Einkommensdeklarierung. 

Von verminderten finanziellen Teilhabechancen sind 
verstärkt jene Personen betroffen , die hauptsäch lich auf 
Tra nsferleistungen angewiesen sind. 58 % der Trans­
ferbezieher (ohne Pensionisten) verfügen über weniger 
als öS 10.800 ,-. Mehr als ein Drittel gehört sogar zum 
schwächsten Einkommenszehntel mit einem Pro-Kopf­
Einkommen unter öS 8.000 ,-. 

Beinahe die Hälfte der Selbständigen kommt auf ein 
Pro-Kopf-Einkommen von höchstens öS 10.800 ,-. 

Bei Pensionisten beträgt der Anteil von Personen im 
untersten Einkommensviertel 36 %. Es bestehen star­
ke Unterschiede zwischen Männern und Frauen : 12 % der 
männlichen Pensionisten und beinahe 40 % der Pension i­
stinnen müssen mit weniger als öS 10.800,- auskommen. 

17 % der Unselbständigen sind im untersten Einkom­
mensviertel. Aufgrund der Tatsache , dass mehr als 2/3 
der Bevölkerung in Haushalten von Unselbständigen le­
ben , gehört dennoch die Hälfte de r Personen im unter­
sten Einkommensviertel zu den Haushalten von unselb­
ständig Erwerbstätigen. 

Der Anteil von Personen mit höheren und niedrigeren Einkommen nach der 
Erwerbsquelle des Haushalts 

50% 

Insgesamt 
N=(x1000) 7.919 

90 

54% 

unselbständig 
5.380 

45% 

Pension 
1.260 

27% 

selbständig 
380 

Haupteinkommensquelle des Haushalts 

31 % 

Transfers 
320 

• höhere Einkommen 
(> ÖS 18.900) 

mittlere Einkommen 
(öS 10.800 - ÖS 18.900) 

• niedrigere Einkommen 
« ÖS 10.800) 

Quelle: IFS Haushaltspanel 1996 
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Antei l von Personen im obersten und untersten Einkommenszehntel 

unselbständig Pension selbständig Transfers 

Unterstes Einkommenszehntel ') 
Oberstes Einkommenszehntel 2

) 

N=(x1000) 

') unter ÖS 8.000 
2) mehr als öS 24.400 

6% 
11 % 

5.380 

Werden die Anteile von sehr niedrigen Einkommen 
betrachtet (das unterste Einkommenszehntel , Pro- Kopf­
Einkommen unter öS 8.000 ,-) , so zeigt sich auch hier, 
dass Personen in Haushalten mit Transferbeziehern 
die höchste Rate haben. 

Hinsichtlich des Anteils höherer Einkommen (ober­
stes Einkommensviertel , Pro-Kopf-Einkommen über 
ÖS 18.900 ,-) sind Personen in Haushalten mit Un ­
se lbständigen überrepräsentie rt , Personen mit Ein­
künften aus selbständiger Tätigkeit befinden sich im 
Durchschnitt. 15 % der allein lebenden Frauen mit Pen­
sion und 31 % der männl ichen Pensionisten befinden 
sich im obersten Einkommensviertel sowie 22 % der 
Pensionisten in einer Lebensgemeinschaft. 

12 % 27 % 35 % 
9% 15 % 1 % 

1.260 380 320 

Quelle : IFS Haushaltspanel 1996 

Bei den höchsten Einkommen (das oberste Einkom­
menszehntel: Pro- Kopf-Einko mmen über ÖS 24.400) 
schneiden die Selbständigen am besten und die Trans­
ferbezieher am schlechtesten ab. 

Welche Rolle spielen Größe und Form des 
Haushalts? 

Die finanzielle Situation hinsichtlich des Pro-Kopf­
Einkommens ist in kinderlosen Haushalten meist 
besser als in Haushalten mit Kindern. Während von 
den Haushalten mit Kindern 27 % im untersten und 
17 % im obersten Einkommensviertel vertreten sind , 
gehören von den kinderlosen Haushalten 15 % zum 
untersten und 45 % zum obe rsten Einkommensvierte l. 

Einkommensschichtung von Personen in Haushalten') mit und ohne Kinder 

Pro-Kopf-Einkommen Haushalte mit Kindern Haushalte ohne Kinder 

Unterstes Einkommensviertel 
Mittlere Einkommen 
Oberstes Einkommensviertel 

27% 
56 % 
17 % 

15 % 
40 % 
45 % 

100 % 100 % 

< ÖS 8.000 
> ÖS 24.400 
N=(x1000) 

11 % 
5% 

4.610 

8 % 
22 % 

2.120 

" ohne Pensionistenhaushalte 

Personen in Haushalten ohne Kinder 

Den höchsten Anteil im obersten Pro-Kopf-Einkom­
mensviertel (mehr als ÖS 18.900,-) haben allein leben­
de Männer im erwerbsfähigen Alter (61 %). Weibliche 
Singles gehören zwar ebenfalls überdurchschnittlich oft 
zum obersten Einkommensvierte l, ihr Anteil ist aber nur 
etwa halb so groß wie bei männl ichen Singles. Leben 
mehrere erwachsene Personen ohne Kinder in einem 
gemeinsamen Haushalt , so beträgt der Anteil hoher 
Einkommen rund 45 %. Niedrige Einkommen sind bei 
Personen in kinderl osen Mehrpersonenhaushalten (ohne 

Quelle: IFS Haushaltspanel1996 

Pensionisten) vergleichsweise selten . 13 % verfügen 
über weniger als ÖS 10.800,- (Siehe Schaubild auf der näch­
sten Seite). 

Personen in Haushalten mit Kindern 

Personen in kinderreichen Familien mit mindestens 
3 Kindern (45 %) und Alleinerziehende (32 %) gehö­
ren besonders häufig zum untersten Einkommens­
viertel. Hingegen unterscheidet sich die Einkom­
mensvertei lung von Ein- oder Zweikindfamilien nur 
geringfügig von jener der Gesamtbevölkeru ng. 
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Einkommensschichtung von Personen 

c 
Cl) 

E 
E 
o 
:x 
c 
W 

in kinderlosen Haushalten 

1) ohne Pensionshaushalte 

• 
höhere 

Einkommen 
(> öS 18.900) 

u 
mittlere 

Einkommen 
(ÖS 10.800 

- öS 18.900) 

• niedrigere 
Einkommen 

« öS 10.800) 

N= 
(x1000) 

Im obersten Einkommensviertel sind Familien mit einem 
Kind im selben Ausmaß (25 %) wie die Gesamtbevölke­
rung vertreten. Bei Famil ien mit zwei Kindern fällt die­
ser Anteil auf 16 % und bei Familien mit 3 oder mehr 
Kindern auf 4 % . Alleinerziehende mit einem oder meh­
reren Kindern gehören zu 15 % zum obersten Einkom­
mensviertel . 

Die niedrigeren Pro-Kopf-Ei nkommen von Personen mit 
Kindern ergeben sich zunächst daraus , dass bei kon­
stantem Haushaltseinkommen die größere Zahl an Haus­
haltsmitgl iedern automatisch ein niedrigeres Pro-Kopf­
Einkommen bedeutet. Diese zusätzliche Ausgabenbe­
lastung kann meist nicht durch gesteigerte Er­
werbstätigkeit ausgeglichen werden . Unter den gege­
benen Rahmenbedingungen des Erwerbslebens und der 
Kinderbetreuungseinrichtungen ist eine mit steigender 
Zahl der Kinder sinkende Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie festzustellen . Bei Alleinerziehenden ist zwar eine 
überdurchschnitt liche Erwerbsbete iligung gegeben, es 
überwiegen jedoch Beschäftigungsformen, mit denen 
nur ein vergleichweises geringes Einkommen erzielt 
wird. 
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in Haushalten mit Kindern 

I 

I I 

51 % 63% 51 % 53% 

1 Kind 2 Kinder 3 oder 1 oder 
(1 .650) (1 .820) mehr Kinder mehr Kinder 

(830) (330) 

V ~ 
Haushalte mit Allein-

mehreren erwachsenen Personen erziehende 

Quelle: IFS Haushaltspanel 1996 

Die Position ausgewählter Gruppen in der 
Verteilung der Pro-Kopf-Einkommen 

Im folgenden werden die finanziellen Teilhabechancen aus­
gewählter Bevölkerungsgruppen an hand der ersten , der 
zweiten und der dritten Quartilsgrenzen ausgewiesen. 

Die Median-Einkommen von Transferbeziehern 
(ohne Alterspensionen) und Familien mit mehr als 2 
Kindern sind ungefähr auf dem Niveau des Schwel­
lenwertes für das unterste Einkommensviertel in 
der Gesamtbevölkerung . Auch der Medianwert der 
Selbständigen ist verg leichsweise niedrig . Bei die­
ser Gruppe ist jedoch die große Unschärfe bei der 
Erfassung des Einkommens sowie die inhomogene 
Zusammensetzung zu beachten. Außerdem zeigt sich, 
dass der untere Bereich der Pro-Kopf-Einkommen von 
Alleinerziehenden , kinderreichen Familien sowie Pen­
sionistinnen und Pensionistenpaaren dominiert wird. 

Die höchsten Pro-Kopf-Median-Einkommen haben 
männliche Singles und kinderlose Paare im erwerbs­
fähigen Alter und männliche Pension isten. Im mittleren 
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Das Pro-Kopf-Einkommen ausgewählter Bevölkerungsgruppen 
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Bereich befinden sich die Median Pro-Kopf-Einkommen 
von Familien mit einem oder zwei Kindern und weibl i­
che Singles im erwerbsfähigen Alter. 

2.2. Arbeitsmarkt 

Die Teilnahme am Erwerbsleben ist in mehrfacher 
Hinsicht zentrales Kriterium für die soziale Positio ­
nierung. Durch Erwerbsarbeit lukrierte Einkünfte sind 
meist die zentrale Einkommensquelle . Weiters sind 
oft der Anspruch und die Höhe der meisten Sozia lver­
sicherungsleistungen an das Ausmaß der Integration in 
den Erwerbsprozeß und an die Höhe des Erwerbseinkom­
mens gekoppelt. Darüberhinaus erfüllt die Erwerbstä­
tigkeit sozia le und psychologische Funktionen . 
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Quelle: IFS Haushaltspanel 1996 

Die Erwerbsbeteiligung von Männern und 
Frauen im Alter zwischen 20 und 60 Jahren 

Laut Haushaltspanel sind mehr als 3A der Österrei ­
cherinnen im Alter zwischen 20 und 60 Jahren er­
werbstätig . Nichterwerbstät ige sind haushaltsfüh ­
rende Personen (10 %), Pensionisten im erwerbsfä­
higen Alter (6 %), Langzeitarbeitslose (2 %) und Per­
sonen mit sonstiger Hauptbeschäftigung (6 %, u.a. 
Personen in Ausb ildung). 

Das ECHP weist für 20- bis 60jährige Männer eine Er­
werbsbeteiligung von 85 % aus , bei Frauen dieser AI ­
tersgruppe beträgt sie 68 %. Der Unterschied wird noch 
deutlicher, wenn zwischen Vollzeit- und Teilzeitbeschäf­
tigungen (unter 35 Stunden) unterschieden wird . 48 % 

Die Erwerbsquote von Frauen im Alter zwischen 20 und 60 Jahren 

Vollzeit Teilzeit Erwerbsquote N=(in Tsd.) 

Alleinerzieherinnen 43% 40% 83% (123) 
Single - Frauen 62% 11 % 73% (272) 
Frauen in Partnerschaften : 

mit 1 Kind 49% 22% 71 % (575) 
mit 2 Kindern 35% 32% 67% (492) 
ohne Kinder 51 % 14% 65% (755) 
mit mehr als 2 Kindern 44% 17% 61 % (174) 

Alle Frauen 48% 21% 68% (2.391) 

Quelle : IFS Haushaltspanel 1996 
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der Frauen , verglichen mit 82 % der Männer haben in 
diesem Sinne eine Vollzeitbeschäftigung. 

Die Erwerbsbeteiligung der Frauen unterscheidet 
sich je nach Haushaltssituation . Alleinerzieherinnen 
haben die höchste Erwerbsquote unter den Frauen . 
Weibliche Singles und Mütter mit einem Kind sind 

ebenfalls stärker im Erwerbsleben verankert als der 
Durchschnitt aller Frauen. Unte r dem Gesamtdurch-

schnitt der Frauen liegende Erwerbsquoten haben Frau­

en in Haushalten mit zwei oder mehr Kindern , aber auch 
Frauen in Lebensgemeinschaften ohne Kinder. In Haus­

halten mit Kindern existiert eine deutlich höhere Teilzeit­
quote bei Frauen als in Haushalten ohne Kinder. 

Die vergleichsweise geringe Erwerbsbeteiligung von 
Frauen ohne Kinder im Haushalt ist teilweise durch 

den früheren Pensionsantritt von Frauen bedingt . Ein 

Pro-Kopf-Einkommen von Frauen nach Erwerbsbeteiligung (20 - 50-jährige) 

< ÖS 10.800 
ÖS 10.800 bis > ÖS 18.900 Gesamt 

ÖS 18.900 

Nicht erwerbstätig 34% 50% 16% 100% 
Teilzeitbeschäftigt 19% 58% 23% 100% 
Vollzeitgeschäftigt 16% 47% 37% 100% 
Frauen insgesamt 26% 51 % 23% 100% 

Quelle : IFS Haushaltspanel 1996 

Vollzeit- und Teilzeiterwerbsquoten von Männern und Frauen nach 
Bildungsschicht 
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Vergleich der Erwerbsquoten von Frauen und Männern 
im Alter von 20 bis 45 Jahren und ohne Kinder ergibt 

jedenfal ls eine angeg lichene Erwerbsbeteiligung: 84 % 
bei den Frauen und 87 % bei den Männern . 

Der Zusammenhang der Erwerbsbeteiligung von 
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Frauen 

Quelle : IFS Haushaltspanel 1996 

Frauen und dem im Haushalt verfügbaren Pro-Kopf­
Einkommen wird in der folgenden Tabelle ersichtlich. 
Hausha lte , in denen Frauen erwerbstätig sind, verfü­

gen häufiger über ein höheres Pro-Kopf-Einkommen . 
Beispielsweise gehören 37 % der Frauen , die voll­
zeitbeschäft igt sind zum obersten Einkommensvier-
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Die Bedeutung der Erwerbseinkünfte für das Pro-Kopf-Einkommen (nur 20 - GO-jährige) 

Unterstes 
Erwerbseinkommen (14 x jährlich) Einkommens-

viertel ') 

Nicht erwerbstätig 36% 
Bis 10.000 ÖS 33% 
10 - 15.000 ÖS 21% 
15 - 20.000 ÖS 9% 
Über 25.000 ÖS 4% 

'I Pro-Kopf-(Haushalts)Einkommen unter öS 10.800,-, 
21 Pro-Kopf-Einkommen zwischen ÖS 10.800,- und ÖS 18.900,-, 
31 Pro-Kopf-Einkommen über ÖS 18.900,-

tel und nur 16 % zum untersten . Bei nicht erwerbstäti­
gen Frauen ist dieses Verhältnis umgekehrt. 

Die Teilnahme der Frauen am Erwerbsleben ist in allen 
Bildungsschichten geringer als die der Männer. Höhere 
Bildung bewirkt jedoch eine verstärkte Erwerbsbe­
teiligung der Frauen . Frauen mit Pflichtschulabschluß 
haben eine Erwerbsquote von nur 52 %, während Frauen , 
die eine Hochschule oder ähnliche Einrichtung besucht 
haben zu 84 % erwerbstätig sind . Auch der Unterschied 
zur Erwerbsbetei ligung der Männer ist in den höheren Bil­
dungsschichten geringer. 

Die Bedeutung des Erwerbseinkommens für 
das Pro-Kopf-Einkommen 

Di e Höhe des Pro-Kopf-Haushaltseinkommens ist 
maßgeb lich durch die Erwerbsbeteiligung und die 
Höhe der ind ividuellen Erwerbseinkommen bestimmt. 
Personen mit Erwerbse inkommen , die in der Nähe 
der durchschnittlichen Nettoerwerbseinkommen lie­
gen (ÖS 10.000,- bis ÖS 15.000 ,- netto) sind ziemlich 
gleich auf die nach dem Pro-Kopf-Einkommen ge­
schichteten Haushalte verte ilt. Personen mit hohen 
Erwerbseinkommen finden sich überdurchschnittlich 
in den Gruppen mit hohen Pro-Kopf-Haushaltseinkom­
men . Umgekehrt wird ein fehlendes oder geringes Er­
werbseinkommen eines Haushaltsmitgliedes meist nicht 
durch entsprechend hohe Einkünfte der anderen Haus­

haltsmitglieder ausgeglichen . 

Zwei Gründe sind für den Zusammenhang von individu­
ellen Erwerbseinkommen und Haushalts-Pro-Kopf- Ein­
kommen ausschlaggebend : 

• Die Erwerbseinkommen sind im Rege lfall die 
Haupterwerbsquelle eines Haushalts . Die Soziallei­
stungen können - und sollen auch - nicht das Er­
werbseinkommen voll ersetzen . 

Pro-Kopf-Einkommen (12 x jährlich) 

2. und 3. Oberstes 
Einkommens- Einkommens- Gesamt 

viertel ') viertel') 

47% 17% 100% 
54% 12% 100% 
56% 23% 100% 
48% 43% 100% 
35% 61% 100% 

Quelle: IFS Haushaltspanel 1996 

• Die Erwerbsbeteiligung und das Erwerbseinkommen 
unterscheiden sich stark nach dem jewei ls erlang­
ten Bildungsstand . Es ist noch immer eher die Aus­
nahme, dass Personen aus untersch iedlichen Bil­
dungsschichten zusammenleben . Die Folge ist, dass 
in den Haushalten , in denen die Männer überdurch­
schnittlich verdienen , auch die Erwerbsbeteiligung 
und die Erwerbseinkommen der Frauen über dem 
Frauendurchschnitt liegen . In den Haushalten mit 
geringeren Männererwerbseinkommen bestehen 
gleichzeitig geringere Berufs- und Erwerbseinkom­
menschancen von Frauen . 

Berufliche Weiterbildung als Chance für das 
berufliche Fortkommen 

Berufliche Aus- und Weiterbi ldung ist wesentl ich für 
die Verbesserung der eigenen Arbeitsmarktchancen. 
Die Möglichkeit zur beruflichen Weite rbi ldung wird 
stärker von Personen wahrgenommen , die bereits im 
Erwerbsleben integriert sind . 23 % aller Männer und 
18 % aller 20- bis 60jährigen Frauen besuchen wäh­
rend eines Jahres zumindest einen Kurs zur berufli­
chen Weiterb ildung . Be i vollze itbeschäftigten Frauen 
und Männern ist dieser Anteil annähernd gleich und 
beträgt jeweils rund ein Viertel. 

Entscheidend für die Inanspruchnahme von Weiter­
bildungsmöglichkeiten ist die bereits gegebene 
Qualif ikation . Beinahe jede zweite Person mit aka­
demischer Bildung nimmt berufliche Aus- oder Wei­
terb ildung in Anspruch , während dies nur für jede 
20. Person mit Pflichtschu lausbildung gi lt. 

Die Inanspruchnahme beruflicher Wei terbildung ist 
regional sehr unterschiedlich vertei lt. Während in 
Wien 27 % der Bevölkerung an beruflicher Weiterbi ldung 
teilnehmen , ist dies bei 17 % der Bewohnerinnen ländli­
cher Regionen der Fall. 
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2.3. Wohnung 

Ausstattungskategorie der Wohnung 

Durch eine starke Neubau- und Sanierungstätigkeit 
ist der Ante il von Personen in Kategorie A Woh n un­
gen stark gewachsen . Dieser Entwicklung zufolge 
lebt bereits der überwiegende Teil der Österreicher 
in Wohnungen , die mit WC , Bad , Küche und Zentralhei­
zung oder gleichwertiger Heizung ausgestattet sind . 

Die generelle Verbesserung der Wohnausstattung ist 
auch bei finanziell eher benachteiligten Bevölkerungs­
gruppen spürbar. So leben 70 % der Transfer- und 
Pensionsbezieher in Kategorie A-Wohnungen . 

5 % der Pensionisten und 7 % Bezieher von Trans­
ferle istungen leben in einer Wohnung ohne WC , 
während dies auf etwa 3 % der gesamten Wohnbe­
völkerung zutrifft . Relativ stark verbreitet sind Substan­
dardwohnungen in der Stadt . In Wien liegt der Anteil von 
Personen in Kategorie D Wohnungen noch bei 9 %. 

Da fast alle Substandardwohnungen sehr klein sind , 
wohnen in diesen meist allein lebende Personen (z.B. 
Pension isten , Studenten , Gastarbeiter) . Mehr als ein 
Viertel der Gastarbeiterhaushalte lebt in Wohnungen der 
Kategorie D; in Kategorie A Wohnungen leben ca . 40 % 
der Gastarbeiterhaushalte. 

Ausstattungskategorie der Wohnung 1) 

Kategorie A 80 % 

Kategorie C 4 % 

Kategorie D 3 % 

'I Kategorie A: Wohnung mit WC, Bad , Küche und Zentral­
heizung. 
Kategorie B: Wohnung mit WC, Bad und Küche, 
aber ohne Heizmöglichkeit, die einer Zentralheizung ver­
gleichbar wäre. 
Kategorie C: Wohnung mit WC im Inneren , 
aber ohne Baderaum oder Dusche. 
Kategorie D: Wohnung 
ohne WC. 

Quelle: IFS Haushaltspanel1996 
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Die Ausstattungskategorie der Wohnung hängt nicht al­
lein von der Höhe des Einkommens ab. Beispielsweise 
verfügen alle in lebende Pensionist innen mehrheitlich 
über höhere Pro-Kopf-Einkommen als Personen in Lang­
zeitarbeitslosenhaushalten , trotzdem ist der Anteil von 
Substandardwohnungen bei den Pensionistl nnenen­
haushalten mehr als doppe lt so hoch. 

Wohnpl'obleme 

Bestimmte Wohnprobleme sind spezifisch für städti­
sche Regionen , insbesondere tür Wien . Wohnen in 
der Stadt ist mit Vor- und Nachteilen verbunden , na­
heliegend ist dies etwa in Bezug auf das Nebenein­
ander von Wohnen , Arbe it , Unte rhaltung und und an­
deren Infrastrukturangeboten und dem damit verbun­
denen Verkehrsaufkommen bzw. der Lärm- und Um­
weltbelastung. Um dieser Besonderheit des städti­
schen Lebens Rechnung tragen zu können , werden 
die Ergebnisse für Wien und die übrigen Bundeslän­
der gesondert dargestellt. 

Bei 13 % ist in Wien ein Überbelag (siehe dazu Fußnote in 
der fo lgenden Tabelle) gegeben. 9 % führen nicht ange­
messene Heizmöglichkeiten an. 

Hinsichtlich der abgefragten Indikatoren zu Wohnungs­
ausstattung und Wohnprob leme wird die Wohnsituati ­
o n von Menschen außerha lb von Großstädten deut­
lich besser eingeschätzt. Rund 80 % der Bewohner in 
den Bundesländern (einschließlich der Landeshaupt­
städte) geben an , von keinem einzigen der genannten 
Probleme betroffen zu sein . 

Wohnprobleme 1) 

schlechter Zustand 
der Wohnung21 

keine angemessene 
Heizmögl ichkeit 
Überbelag31 

keine Kategorie A 
Wohnung 

Wien 

12% 

9% 
13% 

26% 

Bundesländer 
ohne Wien 

11% 

5% 
2% 

19% 

11 das jeweilige Zutreffen der angeführten Wohnprobleme beruht 
auf Aussagen der Befragten 

2) Undichtes Dach, Fäulnis oder feuchte Wände 
' I Überbelag ist bei folgenden Konstellationen gegeben: 1 Raum / 

2 Personen; 2 Räume / 3 Personen; 3 Räume / 5 Personen ; 
4 Räume / 7Personen ; 5 Räume ab 9 Personen. Als Raum 
gelten nur Wohnräume, keine Nebenräume (Bad, WC, 
Küche etc .. ). 

Quelle: IFS Haushaltspanel 1996 
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2.4. Sozial-kulturelle Integration 

Neben Einkommen , Arbeit und Wohnen ist das Ausmaß 
der vorhandenen sozialen Kontakte ein weiterer wesent­
licher Aspekt gesellschaftlicher Teilhabe . Im ECHP wur­
den dazu folgende Fragen gestellt: 

• Mitgliedschaft in einem Verein , einem Sport- oder 
Freizeitclub , einer Partei oder ähnlichem. 

• Verabredungen mit Freunden oder Verwandten 
mindestens 1 x pro Woche. 

• regelmäßige Kontakte mit Nachbarn. 

Es zeigen sich Unterschiede in Ausmaß und Form der 
sozialen Kontakte , je nach Geschlecht, Region oder 
B ildungsschicht. Männer sind deutlich öfter Vereins­
mitglieder als Frauen. In ländlichen Gebieten bestehen 
ein intensiveres Vereinsleben und nachbarschaftliche 

Kontakte als in Städten , während in Städten häufiger 
Kontakte zu Freunden gepflegt werden . Die Tätigkeit in 
Vereinen steht in einem deutlichen Zusammenhang mit 
der Bi ldungsschicht. 

Im Kapitel 3.2 wird auf die deutlich reduzierten sozia· 
len Kontakte von armen Menschen eingegangen. 

Soziale Kontakte nach Geschlecht, Bildung und Region 

Clubmitglied Freunde treffen Nachbarn reden 

Männer 
Frauen 

Länd licher Bereich 
Gemeinden mit mehr als 10.000 Ew. 
Wien 

Pflichtschule 
Lehre oder mittlere Schu le 
Matura 
Hochschule, Universität (inkl. FH , 
hochsch ulverwandte) 
Insgesamt 

2.5. Gesundheit 

58% 
35% 

49% 
43% 
40% 

34% 
49% 
53% 

56% 
46% 

Die gesundheitliche Verfassung variiert vor allem nach 
dem Alter, wobei es je nach der sozia len Situation in­
nerhalb der Altersgruppen beträcht liche Unterschiede 
gibt. 17 % der 16- bis 60jährigen Bevölkerung und 58 % 
der über 60jährigen Bevölkerung beschreiben ihren Ge­
sundheitszustand als mäßig bis sehr schlecht. 3 % der 
16- bis 60Jährigen und 16 % der Über-60Jährigen erklä­
ren , dass ihre gesundheitl ichen Beeinträchtigungen zu 
großen Problemen bei ihren alltäg lichen Verrichtungen 
führen. 

Während 25 % der 16- bis 60Jährigen mit nur Pf licht­
schu labsch luß starke gesundheitliche Beeinträchti­
gunen angeben , ist dies bei 18 % der Personen mit 
Lehrabschluß oder mittlere Schule und bei 9 % der 
Personen mit Matura oder Hochschulabschluß der Fall. 

Die nach Bildungsschicht unterschiedliche Gesund­
heitsve rfassung setzt sich bei älteren Menschen fort. 
Zwei Drittel (65 %) der Über-60Jährigen mit Pflichtschu l­
abschluß bezeichnen ihren Gesundheitszustand als 

71% 
69% 

65% 
72% 
77% 

65% 
68% 
78% 

75% 
70% 

76% 
80% 

81% 
76% 
71 % 

81% 
78% 
72% 

77% 
78% 

Quelle: IFS Haushaltspanel 1996 

schlecht. Bei den Über-60Jährigen mit Matura oder Hoch­
schulabschluß ist dies bei einem Drittel (35 %) der Fall. 

Der Gesundheitszustand generell hat sich in den letzten 
Jahrzehnten deutl ich verbessert. Die sch ichtspezi fi­
schen Unterschiede bestehen jedoch wei ter fo rt. 

Anteil der Personen mit einem mäßigen 
bis sehr schlechten Gesundheitszustand 
in der Bevölkerung ab 16 Jahren 

16 - 60 Jahre über 60 Jahre Insgesamt 

Pflichtschule 25% 65% 41 % 
Lehre oder 
mittlere Schule 18% 54% 24% 
Matura oder 
Hochschule 9% 35% 12% 
Gesamt 17% 58% 26% 

Quelle: IFS Haushaltspanel 1996 
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2.6. Indikatoren zur Lebensqualität 

Die Befragten des Haushaltspanels wurden ersucht mit­
zuteilen , ob sie ihre finanziellen Mittel für ausreichend 
erachten , bestimmte Ausgaben tätigen zu können. Im 
folgenden werden die abgefragten Indikatoren nach exi­
stenzsichernden und darüberh inausreichenden Ausga­
ben unterschieden. 

Als existentielle Einschränkungen wird hier die Unmög­
lichkeit beze ichnet, die Wohnung zu beheizen oder ei­
nen ausgewogenen Speiseplan zu finanzieren. 98 % der 
Bevölkerung sehen keine Probleme ihre Wohnung an­
gemessen warm zu halten . Der Anteil von Personen , 
der laut Eigenangaben aus finanziellen Gründen auf ei­
nen ausgewogenen Speisenplan verzichten muss , liegt 
bei 5 %, wobei dies insbesondere von älteren Menschen 
angeführt wird . 

Einschränkungen bei anderen in der Erhebung abgefrag­
ten Ausgaben können eine spürbare Verminderung der 
Lebensqualität bedeuten , sie sind aber nach allgemei­
nem Verständnis nicht als unmittelbare existenzielle 
Gefährdungen zu bewerten . Knapp ein Drittel der Be­
völkerung gab an nicht in der Lage zu sein , regelmäßig 
Geld , etwa fü r zukünftige Investitionen , zur Seite legen 
zu können . 29% der über 60Jährigen antworteten , aus 
finanz iellen Gründen nicht auf Urlaub fahren zu können . 
Dieser Anteil liegt bei Personen bis 60 Jahren bei 20%. 

11 o ~ sehen ke ine finanzielle Möglichkeit zu einer Einla­
dung und Bewirtung von Freunden oder Familienmitgl ie­
dern nach Hause. Diese Personengruppe ist gleichzei­
tig auch jene, die überhaupt im geringeren Ausmaß Be­
kannte trifft. 70 % der Gesamtbevölkerung trifft regelmä­
ßig Bekannte, bei der hier erwähnten Personengruppe sind 
es weniger als 40 %. D.h. bei 4 % der Bevölkerung sind 
sowohl die finanziellen Möglichkeiten für soziale Kon­
takte als auch das tatsächliche Ausmaß an sozialen 
Kontakten spürbar reduziert. 

Neue Kleidung kaufen zu können mag fü r viele Menschen 
auch eine Frage des persönlichen Lebensstils sein , da­
her spielen bei diesem Indikator sowohl Grundbedürf­
nisse als auch Aspekte der persönlichen Lebensgestal ­
tung eine Rolle. Rund 8 % der Gesamtbevölkerung ge­
ben an , sich aus finanziellen Gründen keine neuen Klei­
der leisten zu können . 

Bezieherinnen von Transferleistungen (ohne Alters­
pensionen) sind am häufigsten vo n diesen Ein­
schränkungen betroffen . Die Abh ängig ke it von 
Transferleistungen bedeutet für mehr als die Hälfte 
dieser Personen , dass keine Ersparnisse angeleg t 
werden können . Für 35 % ist es nicht möglich , eine 
Woche Urlaub außerhalb des Wohnortes zu verbrin­
gen. Der Anteil der Personen , die sich keine neue Klei­
dung kaufen kann , ist doppelt so hoch wie beim Durch­
schnitt. Auch Alleinerziehende und kinderreiche Fa­
milien sowie Pensionisten sind in erhöhtem Ausmaß 
von Einschränkungen betroffen. 

Ausgaben, die aus finanziellen Gründen nicht getätigt werden können 

bis 60 Jahre über 60 Jahre Gesamtbevölkerung 

... die Wohnung angemessen warm halten 

... eine Speisenvielfalt gewährleisten 
2% 
4% 

.. . neue Kleidung kaufen 

... 1 x /Monat zum Essen einladen 

... 1 Woche Urlaub im Jahr machen 

... etwas Geld sparen 

8% 
10% 
20% 
31 % 

N= (x1000) 

2.7. Fazit: Vor- und Nachteile ungleich 
verteilt 

6.516 

In den meisten Fällen kommt es zu einer Kumulation 
von Chancen bzw. Benachteiligungen . Personen mit 
hohem Einkommen haben auch meist bessere Woh­
nungen, eine bessere Gesundheit und größere so­
ziale Teilhabemöglichkeiten . Personen mit niedrigem 
Einkommen sind hingegen auch in den nichtmonetä­
ren Bereichen sozialer Teilhabe schlechter gestellt. 

98 

2% 
8% 

11% 
17% 
29% 
36% 

1.404 

2% 
5% 

8% 
11 % 
21 % 
32% 

7.919 

Quelle: IFS Haushaltspanel1996 

Trotz genereller Verbesserung der Wohnverhältnisse 
besteht weiterhin ein Zusammenhang mit der Einkom­
menssituation. 87 % der Personen mit einem Pro-Kopf­
Einkommen übe r ÖS 18.900,- leben in Wohnungen der 
Kategorie A, im untersten Einkommensviertelliegt die­
ser Anteil bei 70 %. Der Anteil von Personen in überbe­
legten Wohnungen ist bei den Beziehern niedriger Ein­
kommen (7 %) mehr als drei mal so hoch wie bei Per­

sonen aus dem höchsten Einkommensvierte l (2 %). 
Bemerkenswert ist jedenfalls die generelle Verbesserung 
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des Wohnungsangebotes : 93 % der Personen im un­
tersten Einkommensvierteileben nicht in überbelegten 
Wohnungen. 

Wohnverhältnisse bei hohem und nie­
drigem Pro-Kopf-Haushaltseinkommen 

Ausstattungs-
kategorie A 
Überbelag 
(nach Belags-
norm) 

< öS 10.800 ÖS 10.800 - > ÖS 18.900 
ÖS 18.900 

70% 81 % 87% 

7% 4% 2% 

Quelle: IFS Haushaltspanel 1996 

Jeder Zweite mit einem Einkommen unter öS 10.800,­
kann zum Befragungszeitpunkt kein Geld für künfti­
ge Investitionen zur Seite legen, während nahezu 9 von 
10 Personen im obersten Einkommensviertel angeben 
zu sparen . 

44 % des unteren Einkommensviertels können sich 
nicht leisten zumindest eine Woche im Jahr auf Ur­
laub zu fahren . Im obersten Einkommensviertel sind 
dies 4 %. 

Elementare Einschränkungen, wie eine Vielfalt der 
Speisen zu gewährleisten oder Probleme die Woh­
nung warm zu halten kommen insgesamt außerst 
selten vor. Bei Personen im untersten Einkommensvier­
tel ist dies jedoch zu 11 % bzw. 3 % der Fall. 

Die Pfl ege sozialer Kontakte in Form von Verabredun­
gen mit Freunden oder Verwand ten kommt bei Perso­
nen mit geringerem Einkommen se ltener vor. 63 % der 
Personen mit einem Einkommen unter öS 10.800 ,- tref­
fen derartige Verabredungen zumindest einmal wöchent­
lich , bei Personen mit hohem Einkommen sind es 75 %. 

Besonders ältere Menschen sind sozial stärker isoliert, 
v.a. wenn sie über ein geringeres Einkommen verfügen. 
Insgesamt treffen sich 62 % der Personen über 60 Jah­
ren regelmäßig mit ihren Verwandten oder Freunden , im 
untersten Einkommensviertel sind es nur mehr 55 %. 

Der gesundheitliche Zustand prägt einerseits die 
Teilhabechancen und ist andererseits auch ein Resultat 
der jeweiligen sozio-ökonomischen Situation . 

Sowohl bei älteren Menschen, als auch bei Personen im 
erwerbsfähigen Alter ist der Anteil von Personen, die 
einen mäßigen bis schlechten Gesundheitszustand 
angeben in den unteren Einkommensgruppen fast 
doppelt so hoch wie in den oberen Einkommensgruppen 
(siehe Schaubild auf der nächsten Seite). 

Das Ausmaß von Einschränkungen je nach Einkommenshöhe 

60 - kann nicht etwas 
55% Geld sparen 

c 50 Cl> 
Ol 

kann keinen c 
::J 
~ außerhäuslichen c 
: ~ 40 Urlaub machen 
.r::. 
ü 
CIl 
c 
W 

30 c finanzielle 0 
> Einschränkungen -'Qi der Speisenvielfalt .r::. 

20 c zu Hause Cl> :::: e 
äl 
co 10 

5% - Probleme die 
3% Wohnung warm 2% 

0 1% zu halten 

< öS 10.800 ÖS 10.800 - ÖS 14.300 ÖS 14.301 - ÖS 18.900 > ÖS 18.900 

Pro-Kopf-Einkommen Quelle: IFS Haushaltspanel 1996 
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Mäßiger bis sehr schlechter 
Gesundheitszustand in verschiedenen 
Alters- und Einkommensgruppen 
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59% 

25% 

~ 15% 

Pro-Kopf-Einkommen 

- über 50-jährige 

- 20 - 50-jährige 

Quelle: IFS Haushaltspanel 1996 

3. Armut 

In den Sozia lbe richten 1996 und 1997 wurde bere its 
über das Thema "Armut" berichtet. Im diesjährigen 
Sozia lbericht werden die Definition von Armutsgefähr­
dung (=Einkommensarmut) an vor kurzem geänderte 
Empfeh lungen des Europäischen Statistischen Zentral­
amtes zu r Armutsberichterstattung und die Definition von 
Armut im engeren Sinn an präzisere method ische Ver­
fahren angepaßt. Die hier errechneten Zahlen sind 
deswegen nicht unmittelbar mit früheren Ergebnis­
sen verg leichbar . Aufgrund der geänderten Methodik 
ergibt sich gegenüber den Vorjahren ein geringerer An­
te il an armutsgefährdeten und armen Personen. Diese 
Veränderungen sind statistische Artefakte und geben nicht 
reale Veränderungen wieder. 

100 

Die hier berichteten Zahlen beruhen auf einer Armuts­
gefährdungsschwelle von 60 % des Med ia n-Pro­
Kopf-Einkommens (1996: ÖS 8.600 ,-) , wäh rend bishe r 
eine Schwelle von 50 % des arithmetischen Mittels ver­
wendet wurde . 

Bei früheren Berichten wurden die durchschnittliche Pro­
Kopf-Einkommen auf Ebene der Hausha lte berechnet. 
Heuer wu rden die Ana lysen auf Grundlage von Per­
sonen vorgenommen. 

Um die Situation von Personen , die in der Landwi rt ­
schaft tätig sind , besser berücksichtigen zu können , 
wurden heuer auch Angaben über den eigenen Ver­
brauch berücksichtigt. 

Schließlich ergibt sich eine besondere Problematik von 
Antwortverweigerungen bei Fragen nach der Höhe des 
Einkommens. Bei etwa jedem 5. Haushalt liegen unvoll­
ständige Angaben über alle Einkommenskomponenten 
vor. Bei früheren Auswertungen mußte in diesen Fällen 
der gesamte Hausha lt von der Analyse ausgeschlossen 
werden , selbst dann , wenn nu r von einem einzigen Haus­
haltsmitglied eine Einkommensquelle unbekannt war. 
Diese Haushalte haben jedoch systematisch höhere 
Einkommen. Die Weglassung von Haushalten mit feh­
lenden Einkommensangaben führt folglich zu einer 
künstlichen Verzerrung . Zur Schätzu ng dieser fehlenden 
Einkommen wurden heuer ers tmals mit dem sogenann­
ten Hot-Deck-I mputat ionsve rfahren feh lende Infor­
mat ionen ergänzt. 

Niedere Pro-Kopf-Einkommen sind nicht automatisch 
gleichzusetzen mit Armut im Sinne von reduzierten Teil­
habechancen. Deshalb spricht man bei der Defin ition 
von Einkommensarmut (weniger als 60 % des Median­
Einkommens, bzw. früher 50 % vom arithmetischen Mit­
tel ) auch von Armutsgefährdung . 

Treten zu einem marginalen Einkommen noch deutl iche 
Mänge l oder Einschränkungen hinzu , so kann von Ar­
mut ausgegangen werden. Diese wird dann angenom­
men, wenn zum Pro-Kopf-E inkommen unter ei ner Ar­
mutsgefährdungsschwe lle von ÖS 8.600 ,- (60 % des 
Median-Einkommens) zumindest eine der fo lgenden Ein­
schränkungen hinzukommt: 

• Rückstände be i period ischen Zahlungen (Miete , Be­
triebskosten etc. ) oder 

• Substandardwohnung oder 
• Probleme beim Beheizen der Wohnung oder der An­

schaffung von Kleidung oder 

• es für den Haushalt finanziell nicht möglich ist , zu ­
mindest einmal im Monat nach Hause zum Essen 
einzuladen . 
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3.1. Ausmaß von Armut 

Bei rund 11 % der Bevölkerung, bzw. 900.000 Perso­
nen liegt das Pro-Kopf-Einkommen unterhalb der 
Schwelle von ÖS 8.600,- (60 % vom Median-Pro-Kopf­
Einkommen). Nach der zuvor erwähnten Einbeziehung 
weiterer Indikatoren von sozialer Ausgrenzung in die 
Armutsdefinition s ind insgesamt rund 4 % der Be­
völkerung bzw. rund 330 .000 Personen als arm zu 
bezeichnen . 

Kinder sind überdurchschnittlich von Armut betroffen , 
ihr Risiko zur Armutsbevölkerung zu gehören , beträgt 
mehr als 5 %. Etwa ein Drittel der Armutsbevölkerung 
sind Kinder. Personen im Erwerbsalter machen et­
was mehr als die Hälfte der Armutsbevölkerung aus , 
der Anteil von älteren Menschen beträgt 17 % . 

Die Verteilung der Armutsbevölkerung 
auf verschiedene Altersgruppen 

arm nicht arm 

< 20 Jahre 31 % 23% 
20 - 60 Jahre 53% 60% 
> 60 Jahre 17% 18% 
N= (in Tsd.) (330) (7.020) 

Abweichungen von der Gesamtsumme von 100% ergeben 
sich rundungsbed ingt 

Quelle: IFS Haushaltspanel 1996 

Das höchste Armutsrisiko haben Personen , die in ih­
rer Erwerbsfähigkeit eingeschränkt sind bzw. keine 
ausreichenden Verdienstmöglichkeiten vorfinden . 
Dies sind vor allem Langzeitarbeitslose, Alleinerziehe­
rinnen, kinderreiche Familien und Menschen mit Behin­
derungen . Arme Haushalte gehören oft gle ichzeitig zu 
diesen verschiedenen Haushaltstypen. Ebenfal ls von 
einem stark erhöhten Armutsrisiko betroffen sind Gast-

Gruppen mit erhöhtem Armutsrisiko 

Armutsrisiko 

Langzeitarbeitslose 22% 
Bezieher von Transferleistungen 1) 18% 
Personen in Gastarbeiterhaushalten21 12% 
Personen in Haushalten mit mind. 
3 Kindern 9% 
Personen in Haushalten von 
Alleinerziehenden 8% 
Personen in Haushalten mit 
Behinderten 8% 

Personen können gleichzeitig mehreren dieser Gruppen angehören. 
" Ohne Personen über 60 mit Alters- oder Hinterbl iebenenpension. 
2) Die Repräsentativität des ECHP für Personen in Gastarbeiter­

haushalten ist stark eingeschränkt. 

Quelle: I FS Haushaltspanel 1996 

arbeiterhaushalte, wobei diese im ECHP nur unzurei­

chend repräsentiert sind . 

3.2. Lebensverhältnisse von armen 
Menschen 

Teilnahme am Erwerbsleben und Höhe des 
Er werbseinkommens 

Nichterwerbstätige und Arbeitslose sind besonders 
stark von Armut betroffen . 44 % der 20- bis 60jähri­
gen Armen waren 1996 arbeits los oder aus anderen 
Gründen nicht erwerbstätig . 21 % der Armen verdien­
ten weniger als ÖS 10.000 ,- netto und nur ein Drittel er­
zielte ein monatliches Nettoerwerbseinkommen von 
mehr als ÖS 10.000,-. 

Erwerbsbeteiligung und -einkommen 
von armen und nichtarmen Personen1

) 

nicht arm arm insgesamt 

nicht erwerbstätig 21 % 44% 23% 
bis ÖS 10.000 11 % 21 % 13% 
ÖS 10.001 bis ÖS 15.000 27% 27% 28% 
ÖS 15.001 bis ÖS 20.000 22% 4% 20% 
mehr als ÖS 20.000 18% 3% 16% 
Insgesamt 100% 100% 100% 

'i Personen zwischen 20 und 60 Jahren 

Quelle: IFS Haushaltspanel 1996 

Sozial-kulturelle Integration 

Armut geht mit einer Einschränkung sozialer Kontak­
te einher. Arme Menschen sind sel tener Mitg li ed bei 
einem Verein und pflegen seltener freundschaftliche 
und nachbarschaftl iche Kontakte. 

Sozial kulturelle Integration1
) 

nicht arm arm insgesamt 

Clubmitglied 47% 29% 46% 
Freunde treffen 71 % 54% 70% 
Nachbarn reden 78% 71 % 78% 
N= (in Tausend) (5.845) (245) (6.550) 

') nur Personen ab 16 Jahren 

Quelle: I FS Haushaltspanel 1996 

Wohnverhältnisse 

14 % der Armen leben in Substandardwohnungen , 
während dies für 2 % der Nichtarmen gilt. 13 % der Ar­
men leben in überbelegten Wohnungen . Ein Fünftel der 
Armen verfügt über keine angemessenen Heizmöglich­
keiten (siehe Schaubild auf der nächsten Seite). 
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Wohnprobleme von armen und 
nicht armen Personen 

... schlechter Zustand 
der Wohnung ') 

... keine angemessene 
Heizmöglichkeit 

Überbelag2
) 

nicht arm 
• arm 

10% 

') undichtes Dach, Fäulnis oder feuchte Wände 
2) nach Belagsnorm für Gemeindewohnungen 

22% 

32% 

Quelle: IFS Haushaltspanel 1996 

4. Soziale Kennzahlen 
ausgewählter 
Bevölkerungsgru ppen 

Im folgenden werden Aspekte der sozialen Situation von 
bestimmten Personengruppen in Relation zum Durch­
schnitt der Bevölkerung dargestellt. Die jeweiligen Grup­
pen überschneiden sich teilweise. 

4.1. LangzeitarbeitslosenhaushaIte 

Ist mindestens ein Haushaltsmitglied länger als ein 
halbes Jahr ohne Arbeit , so bedeutet dies für fast die 
Hälfte der Personen in diesen Haushalten ein Pro­
Kopf-Ein ko mmen unter öS 10.800,-. Das Armutsrisi­
ko beträgt 22 %. Personen in Langzeitarbeitslosen­
haushalten sind bei allen in der Befragung erhobe­
nen Indikatoren deutlich schlechter gestellt als der 
Durchschnitt der Bevölkerung. 

4.2. BezieherInnen von Transferleistungen 
(ohne Pensionen für über 60Jährige) 

58 % aller Transferbezieherinnen verfügen über we­
niger als ÖS 10.800,- im Monat. Das Armutsrisiko ist 
in dieser Gruppe 4x höher (18 %) als im Durch ­
schnitt . Ähnlich wie bei den Langzeitarbeitslosen ist 

102 

Gesundheitszustand 

Sowohl bei älteren Menschen als auch bei Personen im 
erwerbsfähigen Alter geben ärmere Menschen in höhe­
rem Ausmaß einen schlechteren Gesundheitszustand 
an. 

Anteil der armen und nichtarmen 
Menschen mit mäßigem bis sehr 
schlechtem Gesundheitszustand 

nicht arm arm 

20 - 60-jährige 
über 60-jährige 

17% 
56% 

35% 
79% 

Quelle: IFS Haushaltspanel 1996 

auch bei dieser Gruppe eine Benachteiligung in al­
len hier beschriebenen Bereichen zu konstatieren . 

4.3. Pensionistenhaushalte 

36 % der Pensionistenhaushalte verfügen über ein Pro­
Kopf-Einkommen von unter öS 10.800 ,-, das Armutsri ­
siko hingegen liegt n icht über dem gesamtösterrei­
chischen Du rchschni tt . Die Au sgleichszu lage sichert 
ein existenzsicherndes Mindesteinkommen. In den nicht­
monetären Bereichen zeigen sich etwas stärkere Bela­
stungen für Pensionistinnen als in der Gesamtbevölke­
rung , die Belastungen erreichen jedoch nicht das Aus­
maß, das bei den übrigen Transferbeziehern gegeben 
ist. 

Es ist jedenfalls zu berücksichtigen, dass die in der 
Erhebung abgefragten Indikatoren nicht nur Lebenswei­
sen abbilden , die in einem Zusammenhang mit dem Ein­
kommen stehen , sondern die auch altersspezifische 
Ursachen haben (z. B. Speisenvielfalt , Klubmitglied­
schaft). 

4.4. Haushalte mit Behinderten 

Die Armutsquote in Behindertenhaushalten ist dop­
pelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung und be­
trägt etwa 8 %. Unterdurchschnittlich sind die Er-
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werbsbeteiligung in dieser Personengruppe sowie die 
Erwerbseinkommen, die von behinderten Personen oder 
ihren Angehörigen erzielt werden . Der Anteil von behin ­
derten Personen in Substandardwohnungen (5 %) liegt 
über dem Durchschnitt. 

Verg lichen mit 70 % der Gesamtbevölkerung treffen nur 
55 % aller Personen in Behindertenhaushalten regelmä­
ßig (mind. 1 x pro Woche) Freunde oder Verwandte . 

Soziale Kennzahlen tür Personen in Haushalten 
mit Sozialleistungen als primäre Einkommensquelle 

Langzeitarbeitslose') Transferbezieher') Pensionsbezieher3) Gesamtbevölkerung 

Pro-Kopf-Einkommen 
Niedrig « öS 10.800) 48% 58% 36% 25% 
Mittel (öS 10.800 - ÖS 18.900) 44% 31 % 45% 50% 
Hoch (> öS 18.900) 8% 10% 19% 25% 
Insgesamt 100% 100% 100% 100% 

Armutsquote 22% 18% 4% 4% 

Wohnung 
Kategorie 0 5% 6% 5% 3% 
Kategorie A 72% 72% 72% 80% 
Überbelag 8% 10% 1% 4% 

Einschränkungen 
Finanziell bedingte 
Einschränkungen der 
Speisenvielfalt 10% 7% 9% 5% 
Probleme die Wohnung 
warm zu halten 3% 4% 2% 2% 

Soziales 
Clubmitglied 37% 40% 40% 46% 

Freunde treffen 62% 67% 65% 70% 

Gesundheit 
Mäßiger bis sehr schlech-
ter Gesundheitszustand 34% 41% 53% 26% 

Bildung 
Pflichtschule 33% 26% 48% 20% 

Lehre od . mittlere Schule 50% 41 % 36% 52% 

Matura, Hochschule 17% 32% 16% 29% 

Insgesamt 100% 100% 100% 100% 

') Personen in Haushalten mit mindestens einem Haushaltsmitglied , das länger als 6 Monate arbeitslos ist. 
') Personen in Haushalten wo staatliche Transferleistungen mehr als 50 % des Haushaltseinkommens ausmachen. 

Es sind hier nur jene Arbeitslosenhaushalte inkludiert, bei denen Sozialleistungen die überwiegende Einkommensquelle darstellen. 
3\ Personen in Haushalten, die mehr als die Hälfte des Einkommens aus Alterspensionen beziehen. 

4.5. Gastarbeiterhaushalte 

Die verfügbaren Informationen ze igen eine erheb lich 
schlechtere soziale Situation als in den meisten ande­
ren Bevölkerungsgruppen: 50 % sind im untersten Ein-

Quelle: IFS Haushaltspanel 1996 

kommensviertel , 12 % sind von Armut betroffen. Ex­
trem sch lecht ist die Wohnsituation von Gastarbeiter­
haushalten , mehr als ein Viertel lebt in Substandardwoh­
nungen, mehr als die Hälfte in überbelegten Wohnun­
gen. 
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Soziale Kennzahlen tür Personen in Haushalten 
mit Erwerbseinkommen als primäre Einkommensquelle 

Behinderten- Alleinerzieher-
Famil ien mit Gesamt-

haushalte 
Gastarbeiter 

haushalte 
mehr als bevölkerung 

2 Kindern 

Pro-Kopf-Einkommen 

Nied ri g « öS 10.800) 29% 50% 32% 45% 25% 
Mittel (öS 10.800 - ÖS 18.900) 58% 40% 53% 51% 50% 
Hoch (> ÖS 18.900) 13% 11 % 15% 4% 25% 
Insgesamt 100% 100% 100% 100% 100% 

Armutsquote 8% 12% 8% 9% 4% 

Wohnung 

Kategorie D 5% 27% 0% 3% 3% 
Kategorie A 81 % 41 % 81 % 82% 80% 
Überbelag 2% 52% 5% 11% 4% 

Einschränkungen 

Finanziell bed ingte Einschränkungen 

der Speisenvieltalt 2% 4% 1% 2% 2% 
Probleme die Wohnung 

warm zu halten 10% 7% 8% 7% 5% 

Soziales') 

Clubmitglied 42% 16% 32% 47% 46% 
Freunde treffen 55% 75% 83% 67% 70% 

Gesundheit') 

Mäßiger bis sehr schlechter 

Gesundheitszustand 61% 20% 16% 18% 26% 

Bildung2
) 

Ptlichtschule 34% 38% 26% 27% 20% 

Lehre od . mittlere Schule 48% 28% 53% 56% 52% 

Matura, Hochschule 19% 34% 21 % 17% 29% 

Insgesamt 100% 100% 100% 100% 100% 

Persönliche 

Erwerbseinkommen 2
) 

Nicht erwerbstätig 34% 20% 17% 23% 23% 

Bis ÖS 5.000 1% 5% 5% 2% 2% 

ÖS 5.001 bis ÖS 10.000 13% 17% 18% 15% 11 % 

öS 10.001 bis ÖS 15.000 33% 35% 40% 33% 28% 

ÖS 15.001 bis ÖS 20.000 15% 13% 12% 17% 20% 

ÖS 20.001 bis ÖS 25.000 3% 8% 6% 6% 9% 

Mehr als ÖS 25.000 1% 2% 2% 4% · 7% 
Insgesamt 100% 100% 100% 100% 100% 

' I nur Personen ab 16 Jahren 
21 nur 20 - 60-jährige Personen 
31 inkl. FH, hochschulverwandte Einrichtungen Quelle: IFS Haushaltspanel 1996 
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4.6. Haushalte von Alleinerziehenden 

Rund 300 .000 Personen leben in AlleinerzieherInnen ­
hausha lten. 32 % befinden sich im untersten und 
15 % im obersten Einkommensviertel. Das Armutsrisi ­
ko von allein lebenden Erwachsenen mit Kindern ist 
doppelt so hoch wie der Gesamtdurchschnitt. Die Er­
werbsquote von alleinerz iehenden Frauen liegt um 
einiges über dem Durchschnitt all er Fraue n, wobei 
fast die Hälfte der beschäftigten Al leinerzieherinnen 
einer Teilzeitbeschäft igung nachgeht. 

4.7. Haushalte mit mehr als zwei Kindern 

Mehrere Kinder im Haushalt bedeutet meist unter­
durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen. Nur 4 % der 
Personen in Haushalten mit mehr als zwei Kindern 
sind im obersten und 45 % im untersten Einkommens­
viertel. Die Armutsquote von kinderreichen Familien 
liegt bei 9 %. Substandardwohnungen und Wohnpro­
bleme sind eher selten , hingegen sind Einschrä n­
kungen in grundlegenden Bereichen deutlich häufi­
ger als im Bevölkerungsdurchschnitt . 
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Das Jahr 1999 wurde von den Vereinten Nationen zum 
"Internationalen Jahr der älteren Menschen" - "Auf 
dem Weg zu einer Gesel lschaft für alle Altersstufen" 
erklärt. 

Weltweit werden tausende Veranstaltungen , Initiati­
ven und Projekte durchgeführt . Im Rahmen dieser 
Programme soll das noch immer vorherrschende 
negative Altenbild durch Aufklärung und Informatio­
nen verändert werden - zugunsten einer Gesellschaft, 
die ein selbstbestimmtes, erfülltes und würdiges Al­
tern ermöglicht. 

Das BMAGS ist auch für ältere Menschen der An­
sprechpartner für alle Angelegenheiten der sozia­
len Sicherung - sei es am Arbeitsmarkt , im Bereich 
der Sozialversicherung oder im Bereich Gesundheit 
und Pflege . 

Daher hat das BMAGS als weiteren Beitrag fü r das 
I nternati onale Jahr der älteren Menschen den Bericht 
"Älter werden in Österreich " publiziert. In diesem 
Kapitel wird der Bericht zusammengefaßt. 

Der vollständige Bericht kann unter der Te l.Nr. 01 / 
71100/6140 oder 5495 bestellt werden. 

1. Lebensweisen im Alter 

Das Bild vom "alten , isolierten Menschen ", so es je 
gestimmt hat, gehört mitt lerweile der Vergangenheit 
an. Auch alte Menschen leben in vielfältigen sozia len 
Beziehungsgeflechten. Sie leben in Familien , haben 
Kontakte zu Nachbarinnen und Bekannten , pflegen 
ihre Freu ndschaften. Tatsache ist jedoch , daß die 
aktive Kontaktaufnahme mit steigendem Alter in dem 
Maße , in dem sie immer beschwerlicher wird , ab­
nimmt. Mentale Schranken gewinnen an Bedeutung. 
Alte Menschen verfügen über weniger Freundschafts­
beziehungen als jüngere. Für die meisten alten Men­
schen wie für die meisten Menschen insgesamt ist 
die Familie von wesentlicher Bedeutung . Sie ist der 
Fixpun kt ihres Beziehungsgeflechtes. 

Immer weniger Menschen leben in einem Dreigene­
rationenhaushalt. In der Regel lebt die Großelternfa­
milie in einem eigenen Haushalt. Die Zahl der Ein­
personenhaushalte nimmt deutlich zu. Aber aus ei­
nem Anstieg der "Singlehaushalte" ist kein Trend zur 
Bezieh ungslosigkeit und zum "Alleine-Ieben-wollen" 
abzulesen. Denn die überwiegende Mehrheit der 
Österreicherinnen lebt nur in bestimmten Lebenspha­
sen "alleine": Durch die Verlängerung der Ausbildung 
über die Adoleszenz hinaus leben viele junge Men-

108 

schen länger alle in, trotzdem geben mehr als 90 Pro­
zent aller jungen Menschen als Lebensziel das Zu­
sammenleben mit Partnerin und Kindern an . 

Mehr als die Hälfte aller "Singles", also von alleinle­
benden Menschen , sind alte Menschen , insbeson­
dere alte Frauen, die nach dem Tod ihres Lebens­
partners so lange es geht allein in ihrem Haushalt 
weiterleben . Die Zunahme der Zahl alter Menschen 
und die höhere Lebenserwartung von Frauen , beglei­
tet von der abnehmenden Bereitschaft (aber auch 
abnehmenden Notwendigkeit) in ein Pensionistln­
nen- und Pflegeheim zu wechseln , erklärt zu einem 
guten Teil die wachsende Zah l der Ei npersonen­
haushalte , insbesondere der alleinlebenden älteren 
Frauen . 

Die Beziehungsfamilie, nicht die Haushaltsfamilie ist 
die zentrale Lebensform der Mehrgenerationenfa­
milie in der heutigen Zeit. Ältere Menschen suchen 
ein Leben in räumlichem Abstand zur Generation ih­
rer Kind er, ohne jedoch das Verlangen nach Nähe 
au fzugeben. Rosenmayr nennt dies "Intimität auf Ab­
stand ". "Die Familie" hat daher ihre integrat ive Lei­
stungsfähigkeit nicht eingebüßt , sondern verändert. 
Individ ualis ierung und Plu ralis ierung der Lebensform 
hat viele Ursachen : ökonomische , soziale , aus der 
Bildung heraus entstehende , von den Wohnungsgrö­
ßen verursachte , etc . 

Jedenfa lls bedeutet diese Indiv idual isierung eine 
Veränderung der Lebensformen . Die multilokale , auf 
verschiedene Haushalte verteilte Mehrgenerationen­
Famil ie bewirkt eine Lebensform, worin sich der grö­
ßere Teil des Lebens von Eltern und Kindern an ver­
schiedenen Orten abspie lt , ohne daß die Beziehun­
gen der Generationen zueinander abbrechen. Famil ien 
kommt nach wie vor ein hoher Wert im Leben der Men­
schen zu, ausgedrückt in vielen Meinungsumfragen. 

Familien sind stabile Unterstützungsnetzwerke im 
Leben der Seniorinnen. Das gilt in beiden Richtun ­
gen : Ältere Menschen unterstützen ihre Kinder und 
Enkeln und sie werden - insbesondere mit zuneh­
mender Hilfs- und Pflegebedürftigkeit - von ihren 
Nachkommen unterstützt . Auch der Sexual ität älte­
rer Menschen als positiv gelebte Partnerinnenschaft 
kommt im Leben der Senior innen ebenso wie in an­
deren Altersstufen ein wichtiger Platz zu. 

Alte Menschen legen in der Regel nach dem Eintritt in 
den "dritten Lebensabschnitt" nicht plötzlich ein neu­
es, "seniorinnengerechtes" Verhalten an den Tag . 
Kreativität und Interessen für Kultur, Sport od er Re i­
sen , die nicht bereits im bisherigen Leben eine we­
sent liche Rolle gespie lt haben , auch wenn sie man-
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gels Zeit oder Chancen nicht verwirklicht werden konn­
ten , werden sich im Seniorinnenalter nicht plötzl ich 
entfalten . 

Alte Menschen haben viele Gemeinsamkeiten , aber 
sie sind keine in sich geschlossene homogene so­
ziale Gruppe. Wie andere Altersgruppen der Bevölke­
rung auch , unterscheiden sie sich in ihrem Lebens­
sti l und ihren Lebensbedingungen in vie lfä ltigster 
Weise auf Grund ihrer Zugehörigkeit zu verschiede­
nen sozialen Schichten , des Geschlechtes , nach re­
gionalen Unterschieden und Unterschieden der Her­
kunft. 

Im Alter werden wesentl iche Lebensgewohnheiten 
des bisherigen Lebens fortgeführt ; neue kommen 
hinzu , einige werden aufgegeben. So entspricht die 
Teilhabe der Seniorinnen am kulturellen Leben (Le­
sen , Medienkonsum , Sport- und Kulturve ranstaltun­
gen) anfangs noch im Wesentlichen dem des ge­
sellschaftlichen Durchschn ittes , diese Aktivitäten 
nehmen aber mit zunehmendem Alter ab. Auch die 
sozialen Kontakte von Seniorinnen sind anfangs re­
lativ dicht , sinken aber mit zunehmenden Alter und 
mit der räumlichen Entfernung von den Familienan­
gehörigen . Auf Grund der spezif ischen Lebenssitua­
tion von Seniorinnen (Pension) verfügt diese Alters­
gruppe über die meiste Freizeit aller Altersgruppen. 
Mit zunehmendem Alter steigt jedoch die fü r Sch la­
fen , Erholung und pe rsönliche Körperpf lege aufge­
brachte Zeit , wohl eine Folge steigender Gebrech­
lichkeit in höherem Alter. 

Die Mitgliedschaft in einer Partei oder Gewerkschaft 
wird in der Regel mit dem Rückzug aus dem Berufs­
leben nicht aufgegeben . Aber sie hat für ältere Men­
schen offensichtlich eher die Funktion , ihre Zugehö­
rigke it auszudrücken als selbst (weiter) aktiv mitge­
staltend einzugre ifen . In ihrem Wahlverhalten sind 
Seniorinnen eher "ihrer" Partei treu als andere AI­
tersgruppen , hier finden sich sehr wenig Wechsel ­
wäh ler. In Bürgerinit iat iven sind alte Menschen weni­
ger aktiv als jüngere , am ehesten in Initiativen , die 
Fragen des nächsten Lebensumfeldes aufgreifen. Der 
im internat ionalen Vergle ich hohe Organisationsgrad 
in Österreich (Vereine , Parteien) f indet seine Wider­
spiegelung auch in der Mitgliedschaft in einer Senio­
rl nnenorgan isation. 

2. Finanzielle Situation im Alter 

Eine der zentralen sozialen Entwicklungen in den 
letzten fünfzig Jahren ist die stetige Verbesserung 
der Einkommenssituation älterer Menschen . Der 
Übertritt in den Ruhestand ging vor einigen Jahrzehnten 

noch mit einer massiven Verschlechterung der Einkom­
mensverhältnisse einher. Heute ist das Prinzip der Le­
bensstandardsicherung weitgehend rea lisie rt. Das 
durchschnittliche Pro-Kopfeinkommen von Pensioni­
stlnnenhaushalten beträgt heute mehr als drei Vier­
tel von dem in Haushalten von Personen im er­
werbsfähigen Alter. 

Die verg leichswe ise gute Einkommenss ituation der 
heut igen Seniorinnen ist vor allem das Ergebnis so­
zialpolitischer Maßnahmen . Sie ist aber auch in kon­
tinu ierl ichen Erwerbsverläufen , besseren Verd iensten 
und einer höheren Frauenerwerbsquote in den ve r­
gangenen Jahrzehnten begründet . Das österre ichi ­
sche Pensionssystem hat die Aufgabe , den bisheri­
gen Lebensstandard im Alter zu sichern und du rch 
bedarfsorientierte Leistungen ("Ausgleichszulage") 
das Entstehen von Altersarmut zu verhindern . 

Die durchschnittliche Nettoersatzrate von Pensio­
nen (das ist der Vergleich der ersten Nettopension 
mit dem letzten Nettoverdienst) ist im internationa­
len Vergleich hoch und beträgt (bei Verdiensten bis 
zur Höchstbeitragsgrundlage) bei Männern 84 % und 
bei Frauen 75 % (Alterspensionen ). Bei Verdiensten 
über der Höchstbeitragsgrundlage ist eine ähn liche 
Ersatzrate durch betriebliche oder private zusätzliche 
Pensionsleistungen möglich . 

Das österreichische Pens ionssystem sieht ke ine 
Mindestpensionen vor. Eine in das System integrier­
te bedarfsori entierte Mindestsicherung garant iert 
jedoch ein Mindesteinkommen ("Ausgleichszu lage") 
für diejen igen , die einen generellen Anspruch auf 
Pensionsleistungen haben . Dieses orientiert sich am 
Familienstand : 1999 liegt das Minimum für Alle inste­
hende bei ÖS 8.100,- monatlich und für Ehepaa re bei 
ÖS 11.600,-. Das Mindeste inkommen fü r Alleinstehen­
de entspricht etwa dem halben mittleren Netto-Aktiv­
einkommen der unselbständig Erwerbstätigen . Rund 
4 Prozent des Pensionsaufwandes entfal len auf die 
Ausg leichszu lage . 

Diese Mindests icherung ist ein wicht iges Instrument 
zur Vermeidung von Altersa rmut. Über diese Zu lage 
hinaus haben die Bezieher innen dieser Leistungen 
außerdem weitere Vergünstigungen . 

Für den Zeitraum 1980 bis 1997 lag die Erhöhung 
der laufenden Pensionen mit 79 % über der Pre is­
entwicklung (71 %); rea l lagen daher die bereits bis 
1980 zuerkannten Pensionen im Jahr 1997 im Durch­
schnitt um 5 % höher als 1980. Auf Grund der Struk­
turveränderungen (n iederes Niveau der wegfallenden 
Pensionen , höheres Niveau der Neuzugänge) war die 
Durchschnittspension 1997 real sogar um 41 % hö-
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her als 17 Jahre zuvor . Damit ist das durchschn ittli­
che Pensionsniveau geringfügig stärker gestiegen als 
das BIP pro Kopf (plus 37 %); es lag auch deutlich 
höher als das durchschnittliche Einkommen der un­
se lbständig Erwerbstätigen (+24 %) . 

Die Einkommenssituation der Senior innen wird zum 
wesen tl ichen Tei l durch die Leis tungen der Pensi ­
onsversicherung bestimmt. Insgesamt werden in 
Österreic h jährlich etwa 15 % des BIP für die Alters­
sicherung ausbezahlt. Die Ausgaben der Pensions­
versiche rung betru gen im Jahr 1997 ru nd 273 Mrd.öS , 
damit wurde n rund 1,8 Millionen Pensionen (davon 
mehr als eine Mi ll ion Alterspensionen) ausbezah lt . 

Neben den Pensionen wird die Einkommenssituati­
on der Seniorinnen auch (in geringem Umfang) durch 
Leistungen betrieb licher oder pr ivater Versicherun­
gen und durch Erbschaften bestimmt. Die Armutsge­
fährdung im Alter ist in den letzten Jahrzehnten , nicht­
zuletzt durch die oftmalige außertourliche Erhöhung 
der Ausgleichszu lagenrichtsätze , deut lich zurückge­
gangen. 

Um die Leistungsfähigke it des Pensionssystems 
auch zukünftig mit einem vergleichbaren Versorgungs­
niveau abzusichern , wurden in den vergangenen Jah­
ren etliche gesetzliche Maßnahmen beschlossen , 
zuletzt die Pensionsreform 1997 (ASRÄG) . Neben ei­
ner veränderten Anpassung der Pensionsentwicklung 
an die Entwicklung der Aktiveinkommen ("Nettoanpas­
sung") wird durch Maßnahmen im Pensionsrecht und 
durch begleitende arbeitsrechtliche Maßnahmen vor 
allem ein deutlicher Anstieg des faktischen Pensi­
onsanfallsalters , das derzeit bei rund 57 Jahren liegt, 
angestrebt. Erste Erfo lge dieser Maßnahmen sind 
bereits erkennbar. 

3. Gesundheit und Alter 

In den letzten 1 00 Jahren ist die durchsch nitt liche 
Lebenserwartung deutlich angestiegen . Neben den 
mediz inischen Fortschritten sind dafür vor allem ve r­
besse rte Arbeits- und Lebensbedingungen , hyg ieni ­
sche Fort schritte und ein e verbesse rte Ernährung 
verantwort lich zu machen. Die Verminderung von Be­
lastu ngen aus Umwelt und Arbeit sowie das Gesund­
he itsverhalten und das Gesundheitsbewusstsein ist 
neben de r Wei terentwickl ung des Gesundheitssy­
stems der Schlüsse l in der Hand der Gese llschaft 
und des Einzelnen, um ein Al tern in Rüstigkeit errei ­
chen zu können. 

Altern ist eine biologische Entwicklung, die aber weit 
reichende Auswirkungen auf Fähigkeiten und Lebens-
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möglichkeiten hat . Mit zunehmendem Alter nimmt so­
wohl die Zahl wie die Dauer von Krankheiten zu . Das 
Zie l eines "rüstigen", das heißt im Wesentlichen be­
schwerdefreien Alters muß durch eine geglückte Kom­
bination biologischer, psycho logischer und so­
zialer Faktoren angestrebt werden. 

Die Vorste llung eines mit der Zeugung beginnenden 
fortschreitenden Verfalls im Taktmaß der biologi­
schen Uhr erzeugt ein pessimistisches Bild , das für 
weitere Strecken des Lebens nicht zu trifft . Die Le i­
stungsfähigkeit steigt zunächst einmal an, erre icht 
zwischen 20 und 30 Jahren me ist einen Gipfel bezie­
hungsweise ein Plateau, das dann langsam - vo r al­
lem be i intell ektue ll en und kreat iven Le istu ngen -
abfä ll t. In dieser Phase kann trotz fortschreitenden 
Alterns über sehr lange Zeit ein jewei ls altersent­
sprechendes und befriedigendes Gleichgewicht zwi­
schen Anforderungen und Leistungsfähigkeit ge­
wahrt werden . Theoretisch kann ein Mensch altern 
und schließlich sterben , ohne jemals ernsthaft krank 
gewesen zu sein. Tatsächlich gewinnen aber die de­
generativen Veränderungen im Laufe der Zeit mehr 
und mehr Krankheitswert , sodaß Multimorbidität im 
höheren Alter zur Regel wird . 

Die Krankheitsh äufigkeit der älteren Bevölkerung 
weist folgende typische Faktoren auf : 

• Höhere Inzidenz: Alte Menschen werden öfter krank. 
• Alte rskrankheiten : Gewisse Krankheiten wie 

Krebs , kardiovaskuläre Erkrankungen , körperliche 
Gebrechen und physisch-geistige Störungen tre­
ten in erster Linie bei der Altersgruppe der alten 
Menschen auf. 

• Chronizität: Bei älteren Menschen dauert es in der 
Regel länger, bis sie sich von einer Krankheit er­
holen ; ebenso ist das Risiko , daß Krankheiten 
chronisch werden . Demenz ist eine typische Er­
krankung , die im hohen Alter auftritt und häufig 
der Pflege durch geschultes Personal bedarf . 

• Multimorbidität: Bei älteren Menschen ist die Ge­
fahr größer, daß sie an mehreren Krankheiten und 
Beein trächtigungen gleichze itig leiden. 

Der Gesundheitsvorsorge kommt (n icht nur im Alter) 
große Bede utung zu , um die Jahre frei vo n Bee in ­
träch tigu ngen zu verlängern . Dem Zurückdrängen der 
Risikofaktoren in der bio log ischen und sozialen Um­
welt der Menschen kommt nach wie vor großes Ge­
wicht zu . Gesundheitsvorsorge muss dahe r psych i­
sche , körperliche und sozia le Faktoren umsch ließen. 

Neben der (lebensbeg leitenden) Verme idung von 
Risikofaktoren wie Rauchen , Alkoho l, Dauerstreß , 
Übergewicht , Fehlernährung , Diabetes , Bluthoch-
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druck und anderen scheinen geistige und körperl iche 
Aktivität eine wesentliche aktive Möglichkeit für ein lan­
ges Leben in gutem Gesundheitszustand zu sein . Man 
stirbt oft an Krankheiten , an denen man nicht leidet (z .B. 

Herzinfarkt) und leidet oft an Krankheiten , an denen man 
nicht sti rbt (z. B. rheumatische Krankhe iten). Vorbeugen­

de Aktivität wirkt lebensverlängernd und sie wirkt auf ein 
optimales körperliches , geistiges und soziales Woh lbe­
finden . 

Die sozialmediz inische Forschung kommt heute im­

mer mehr zum Schluß , daß Lebensverhältnisse die 
Gesundheit der Menschen stärker beeinflussen als 
ihr Gesundheitsverhalten . Dem Zurückdrängen der 
Risikofaktoren in der biologischen und sozialen Um­

welt der Menschen (Arbeitsbedingungen , Umweltbe­
dingungen , soziale Sicherheit , Ernährungsmöglich­

keiten etc.) kommt daher nach wie vor große Bedeu­
tung zu . Gesundhe itsvorbeugung muß daher psychi­
sche , kö rperliche und sozia le Faktoren umschließen . 
Zu den wesentlichen psychischen Faktoren gehört die 

Vermeidung von Depressionen , die zu den häufigsten 
psychischen Erkrankungen im hohen Alter gehören 

sowie präventive Maßnahmen zur Vermeidung von 
schädigenden Belastungen . Belastende Situationen 

(etwa der Verlust eines geliebten Menschen) lassen 
sich in vielen Fällen nicht verhindern. Um so wichti­

ger ist es , geeignete Formen des Umganges mit die­
ser Situation zu erlernen und sich rechtzeitig der ge­
eigneten (the rapeutischen ) Hilfe zu versichern . 

Gesunde Ernährung , eine altersgerechte sportliche 

Betät igung , ei ne gesunde und altersgerechte Wohn­
umgebung, ausre ichende Mög lichke iten zur Erho lu ng 
(a ltersgerechte Nutzung von Kultur- und Freizeitan­

geboten ) fördern Gesundheit , auch auf Reisen sollte 
nicht verzichtet werden . Wichtig für gesundes Leben 

ist auch eine ausreichende soziale Unterstützung . 
Diese kann durch Familie und Freundeskreis erfol­
gen , aber auch durch familienentlastende und fam ili -

Gesundheitsgefühl in Prozent 

15 - 60 Jahre 
60 - 75 Jahre 
über 75 Jahre 

Nach dem Geschlecht 
60 - 75 Jahre 
Männer 
Frauen 

über 75 Jahre 
Männer 
Frauen 

enersetzende Soziale Dienste . Je besser (ältere) Men­
schen in funktionierende soziale Netze eingebunden 

sind , desto günstiger wirkt sich dies auf ihr soziales und 
gesundheitliches Woh lbefinden aus. 

Die mög lichst lange aktive Erhaltu ng der Gesundheit 
wird durch regelmäßige Nutzung von Kurmaßnahmen 

und von Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit 
sowie durch regelmäß ige Vorsorgemaßnahmen be­
günstigt. Die Gesundheitsvorsorge ist eine Leistung 

der gesetzlichen Krankenversicherung . 

Eine wesentliche vorbeugende Maßnahme ist die 

Gesundenuntersuch ung , die vor allem der Früher­

kennung der "Volkskrankheiten" wie Krebs , Diabetes , 
Herz- und Kreislaufstörungen zu dienen haben. An­

spruch haben Versicherte (für sich und ih re mitversi­
cherte Angehörigen) ein Mal pro Jahr, für die Durch­
führung der Untersuchung kann zwischen Vertrags­

ärztinnen , Vert ragseinrichtungen der Krankenversi­
cherungsträger sowie deren eigenen Ein richtungen 

und Betriebsärztinnen gewählt werden . 

Das größte Gesundheitsproblem älterer Menschen 

sind die chronischen Herz- und Kreislauferkrankun­
gen . Danach folgen Schäden der Wirbelsäule und 

Erkrankungen der Gelenke . Diabetes Me llius (Zu k­
kerkrankheit) gehört zu jenen weit verbreiteten Alters ­
krankheiten , die eine hohe Dunkelziffer aufwe isen . 

Zu den häufigsten psychischen Erkrankungen im Al­
ter gehören - abgesehen von Demenzerkrankungen -

Depressionen , Angs tzustände und Substanzabhän­
gigkeit . Di e häuf igste Sterbeursache waren Herz- und 
Kreislauferkrankungen (54 %), gefolgt von Krebser­
krankungen (24 % ). Diese Gesundheitsbeeinträch­

tigungen spiegeln sich auch im subjektiven Gesund­
heitsempfinden der Sen iorinnen wider. 

Die subjektive Einstellung der Österreicherinnen und 
Österreicher zu ihrer Gesundheit wurde 1997 im Auf-

sehr gut oder gut 

76 % 
44 % 
28 % 

41 % 
46% 

31 % 
27 % 

sehr schlecht oder schlecht 

4 % 
12 % 
25 % 

8 % 
13 % 

23 % 
25 % 

Quelle: IFES/Fessl 
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Beeinträchtigungen in Prozent 

unter 60 Jahre 60 - 75 Jahre über 75 

Dauerbeei nträchtigu ng 
chronische Erkrankungen 
körperliche Behinderungen 
andere schwere Beeinträchtigungen 

17 % 
8 % 
5 % 
4 % 

trag des Hauptverbandes der österreichischen Sozial­
versicherungsträger erhoben . Erkennbar ist , daß sich 
auch das Gesundheitsgefühl mit steigendem Alter ver­
schlechtert. 

Mit dem Alter nimmt auch die Beschwerdefreiheit deut­
lich ab. In der höchsten Altersgruppe gibt es deutlich 
weniger beschwerdefreie Frauen (21 %) als Männer 
(31 %). 

Es steigen die Dauerbeeinträchtigungen (z.B . Migrä­
ne , Bluthochdruck) , mit zunehmendem Alter, ebenso 
chronische Erkrankungen und körperliche Behinde­
rungen. Bei Dauerbeeinträcht igungen und chroni­
schen Erkrankungen ist die Belastung der Frauen bei 

den "jungen" Seniorinnen etwas und bei den "alten" 
Seniorinnen deutlich höher als die der Männer, durch 
andere gesundheitliche Beeinträchtigungen sind 
Frauen in beiden Altersgruppen schwerer belastet als 
Männer. Hingegen leiden sowohl bei den "jungen" wie 
bei den "alten" Seniorinnen etwas mehr Männer als 
Frauen unter körperlichen Behinderungen . Zu beach­
ten ist jedoch , daß es sich bei diesen Werten um 
subjektive Selbsteinschätzungen handelt. 

Die demografische Entwicklung hat große Bedeutung 
für das Gesundheitssystem und seine Finanzierung . 
Die soziale Krankenversicherung erfüllt eine zentra le 
Verte ilungsfunktion nicht nur von Gesunden zu Kran­
ken , sondern auch zwischen den Generationen . Eine 
Untersuchung über die intergenerative Verteilungs­
wirkung der sozialen Kranken versicheru ng (1994) 
ste llt fest , daß das (rechnerische) Umverteilungsvo­
lumen von den Aktiven zu den Pension istinnen im 
Krankenversicherungssystem 30 Prozent seines ge-

48% 
17 % 
9% 

14 % 

55 % 
24 % 
25 % 
14 % 

Quelle: IFESlFessl 

samt Gebarungsvolumens beträgt. Nur ein Viertel ih­
rer Ausgaben für die Gesundheit von Pensi on istI n­
nen werden durch deren eigenen Beiträge aufgebracht, 
mehr als drei Viertel werden durch die Beiträge der Ak­
tiven in Kranken- und Pensionsversicherung finanziert . 

I n einem sozialen Gesundheitssystem sind die Bei ­
träge der Aktiven als sol idarische Leistung fü r die hö­
heren Gesu ndheitskosten der ä lteren Generat ion , 
aber auch der Kinder anzusehen . Der "Generationen­
vertrag" ist nich t nu r in der Pens ion sversicheru ng, 
sondern auch in der Krankenversicherung eine we­
sent liche Grund lage für das Funktionieren des Sozial­
systems und garantie rt , daß die heute Akt iven, wenn 
sie selbst alt und gebrechlich sind , in den Schutz einer 
Gesundheitsversorgung kommen werden , die du rch 
Beiträge und Steuern der dann berufstät igen Gene­
ration f inanziert werd en. 

Die Grundlage des österreichischen Gesundhei ts­
systems ist die gesetzl iche Krankenversicherung , 
die als solidarische Grundversicherung konzipie rt ist 
und mehr als 99 % der in Österreich lebenden Bevöl­
kerung als Selbstversiche rte oder beit ragsfrei Mitver­
sicherte schützt . Sie ist eine Pf lichtversicherung und 
umfasst ärztliche Hil fe, Heilmittel , Hei lbehelfe , Kran­
kengeld , Mutterschaftsl eistungen, Vorso rge (Gesun­
denuntersuchung) und Rehabilitation. Dafür wurden 
im Jahr 1998 125 Mrd.öS ausgegeben. Der privaten 
Krankenversicherung ko mmt demgegenüber e ine 
untergeordnete, ergänzende Bedeutung zu. Insge­
samt wurden 1997 für das österrei ch ische Gesund­
heitssystem 208 Mrd.öS aufgewandt , das sind 8,3 % 
des BIP. Damit lieg t Öste rre ich im Mittel fe ld der 
OECD -Staaten. 

Anteil der Gesundheitsausgaben am Blp, ausgewählte Länder 

1969 1980 1997 

Österreich 4,3 % 7,7 % 8,3 % 
Deutsch land 4,8 % 8,8 % 10,4 % 
Ital ien 3,6 % 7,0 % 7,6 % 
Niederlande 3,8 % 7,9 % 8,5 % 
Schweden 4,7 % 9,4 % 7,5 % 
Schweiz 3,1 % 6,9% 9,7 % 
USA 5,2 % 9,1 % 14,0 % 
Vereinigtes Königreich 3,9 % 5,6 % 6,7 % 

Quelle: OECD-Health Data, 1998 
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Die medizin ische Versorgung Österre ichs ist im inter­
nationalen Vergleich recht gut, insbesondere die ÄrztIn­
nendichte ist sehr hoch . Die Aufwertung der extramu­
ralen medizinischen Versorgung im Vergleich zur klini­
schen Behandlung wird überall dort, wo es sich als sinn­
voll erweist , weitergeführt. Dem Problem der Multimor­
bidität vieler alter Menschen muss in Zukunft größeres 
Augenmerk geschenkt werden . Der seit Anfang 1997 in 
Kraft stehende österre ichische Krankenanstaltenplan 
und der Großgeräteplan sind die ersten beiden Teile ei­
nes umfassenden Gesundhe itsplanes. Die Überarbei­
tung des Krankenansta ltenp lans (1998) bezieht vor al­
lem die Geriatrie und ihrer Entwicklung sowie die Schaf­
fung von Hospizstationen stärker ein. 

Die demografische Entwicklung hat große Bedeutung 
für das Gesundheitssystem und seine Finanzierung . 
Die soziale Krankenvers icherung erfüllt eine zentrale 
Verteil ungsfunktion nicht nur von Gesunden zu Kran­
ken , sondern auch zwischen den Generationen. Eine 
Untersuchung über die intergenerative Verteilungs­
wirkung der sozialen Krankenversicherung (1994) 
stel lt fest , daß das (rechnerische) Umvertei lungsvo­
lumen von den Akt iven zu den Pens ionistinnen im 
Krankenversicherungssystem 30 Prozent se ines ge­
samt Gebarungsvolumens beträgt . 

Zie l ist es, ein integriertes Dienstleistungssystem zu 
schaffen , dam it vom ersten Auftreten eines Krank­
heitssymptomes bis hin zu r Gesundung eine unun­
terbrochene Betreuungskette sichergeste llt ist. 

Sozial-(Gesundheits)politische Maßnahmen werden -
angesich ts der demografischen Entwicklung - immer 
wichtiger und sie sollen darauf abzielen , die Unabhän­
gigkeit der Menschen im Alter zu erhalten und die Soli­
darität unter den Generationen zu fördern . 

4. Pflege 

Demografische und gesellschaftliche Entwicklungen 
haben dazu geführt , daß das Risiko, pflegebedürftig 
zu werden , von einem individuel len zu einem gesamt­
gesellschaftlichen Problem geworden ist. Pflegebe ­
dürftige Menschen und ihre Angehörigen brauchen 
soziale Sicherhe it und Hilfe. 

Mit 1.Juli 1993 wurde in Österreich ein neues und 
umfassend es System de r Pf legevorsorge wirksam . 
Dami t wurde eine Lücke im System der sozialen 
Sicherheit geschlossen. 

Die für Bund , Sozialversicherungen und Bundesländer 
einheitliche Pflegevorsorge sieht in sieben Pflegegeld­
stufen die paUSChalierte Abgeltung pflegebedingter Mehr­
aufwendungen in Form eines Beitrages vo r. Darüber­
hinaus umfasst die Pflegevorsorge Sachleistungen, für 
welche die Länder zuständig sind. 

Im Pflegegeldrecht gelten folgende Grundsätze: 

• Durch die Pflegegeldgesetze werden alle Gruppen 
von pflegebedürftigen Menschen erfaßt. 

• Die Leistungen sind nach finalen Grundsätzen 
ausgerichtet. Gleichem Pflegebedarf entsprechen 
gleiche Leistungen , unabhängig von der Ursache 
der Pflegebedü rftigkeit. 

• Das Pflegegeld orientiert sich am Bedarf. Maß­
gebend fü r die Höhe des Pflegegeldes ist aus­
schließlich der konkrete Betreungs- und Hilfsbe­
darf. 

• Das Pflegegeld hat den Zweck , pflegebedingte 
Mehraufwendungen pauschal abzudecken . Es 
stellt jedoch nur einen Beitrag dar. 

• Auf die Gewährung des Pflegegeldes besteht ein 
Rechtsanspruch. 

• Das Pflegegeld wird unabhängig vom Einkommen 
und Vermögen gewährt . 

Im März 1999 bezogen ca. 310.000 Personen eine 
Pflegegeldleistung des Bundes oder der Länder, 
davon waren über 80 % 60 Jahre oder älter. Das sind 
ein Sechstel al ler Seniorinnen. Ca. 150 .000 Pf lege­
geldbezieherinnen waren bereits 80 Jah re oder älter, 
das sind 50 % alle r Menschen in dieser Altersgrup­
pe . Zwei Drittel aller Pflegegeldbezieherlnnen sind 
Frauen . Bei den Pflegegeldbezieherlnnen über 80 Jah­
re sind bereits vier Fünftel Frauen und ein Fünftel Männer. 

Signifikant bei der Altersstruktur der Pflegegeldbe­
zieherinnen des Bundes ist der hohe Anteil sehr al­
ter Menschen. 55 % der Pflegegeldbezieherlnnen 
sind älter als 80 Jahre , während nur rund 11 % jün ­
ger als 60 Jahre sind. Der relativ geringe Anteil der 
unter 60Jährigen erg ibt sich daraus , daß der Pflege­
geldbezug nach dem Bundespflegege ldgesetz im we­
sentlichen an eine Pensions- bzw. Rentenleistung anknüpft. 

Bei den Pflegegeldbezieherlnnen der Länder über­
wiegt im Gegensatz zum Bund der Anteil der unter 
60jährigen Menschen (57 %). Dieser Umstand ist mit 
der Kompetenzlage zwischen dem Bund und den 
Ländern erklärbar. I n die Kompetenz der Länder fal­
len im Erwerbsleben stehende Behinderte . 

Häusliche Pflege wird hauptsächlich in und durch 
die Familie erbracht. 88 % aller Hauptbetreuungsper­
sonen stehen in einem verwandtschaftlichen Verhältnis 
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zur betreuten Pe rson. Gepflegt wird vor allem durch 
Ehepartnerin , Kinder, Schwiegerkinder, Enkelin bezie­
hungsweise Eltern. Der Großteil der pflegenden Töch­
ter (und Söhne) ist zwischen 40 und 60 Jahre alt. Fast 
80 % der Betreuungspersonen von Pflegegeldbezie­
heri nnen sind Frauen , etwa ein Drittel von ihnen ist äl­
ter als 60 Jahre. Männer leisten fast nur in der Rolle des 
Ehepartners familiäre Pflegearbeit (an ihrer Ehefrau) , 
schon seltener für pf legebedürftige Kinder. Die Erfah ­
rungen der letzten Jahre haben gezeigt , dass die Pfle­
ge, insbesondere auch in der Familie , in hoher Qualität 
erbracht wird und nur in wenigen Fällen eine drohende 
Unterversorgung festzustellen ist. Die Zufriedenheit mit 
der Pflegevorsorge ist bei Pflegegeldbezieherlnnen wie 
bei Angehörigen außerordentlich groß. 

Das Pflegegeld kommt v.a. unteren Einkommens­
gruppen zugute . Das monatliche Nettoeinkommen 
der Pflegegeldbezieherlnnen (Pension oder Aktiv­
einkommen) inklusive des Pflegegeldes lag bei mehr 
als der Hälfte im Jahr 1997 unter öS 12.500 ,- im Mo­
nat. Beinahe ein Viertel der Pflegegeldbezieherlnnen 
erhielt eine Pension unter öS 7.100 ,- im Monat. Zwei 
Drittel der Pflegegeldbezieherlnnen bezogen eine 
Pension unter öS 10.700 ,- im Monat. Nur 6 % erhiel­
ten eine Pension über ÖS 21.000 ,- und weniger als 
1 % eine über ÖS 40 .000 ,-. 

Es war eine Zielsetzung der Reform der Pflegevor­
sorge , daß der ambulanten Betreuung Vorrang vor 
der stationären Pflege eingeräumt werden sollte . Den 
Angehörigen , die den Großteil der Pflegeleistungen 
erbringen , soll te durch die professionellen Dienste 
die nötige Unterstützung angeboten werden. 

Einer Befragung durch Univ.Prof.Dr.Badelt u.a. zufo l­
ge beziehen 56 % der befragten Personen eine oder 
mehrere außerhäusliche soziale oder pflegerische 
Dienstleistungen (47 % bez iehen Dienste in der ei­
genen Wohnung bzw. im eigenen Haus und 22 % 
Dienste außer Haus) . Etwa ein Drittel aller Pflege­
geldbezieherinnen kann seit Einführung des Pflege­
geldes mehr Soziale Dienste beziehen als vorher. Die 
Inanspruchnahme von Diensten ist vor allem abhän­
gig von der Pflegegeldstufe , vom Gesamteinkommen 
der pflegebedürftigen Person (Einkommen plus Pfle­
gegeld) und vom bestehenden regionalen Angebot. 

Da die Dienstleistungen vor allem auf Landes- bzw. auf 
lokaler Ebene angeboten werden , sind große Unter­
schiede zwischen einzelnen Bundesländern zu beob­
achten . Während z.B. in Vorarlberg und Wien bereits 
eine lange Tradition in der Erbringung von Sozialen Dien­
sten besteht, deuten die niedrigen Werte von Kärnten 
und Burgenland darauf hin , daß es in diesen Bundeslän­
dern noch eine relativ große Zahl von Regionen mit schlech­
ter Versorgungssituation gibt. 
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Auch für den stationären Bereich werden in der Ver­
einbarung die Erstellung von länderweisen Mindest­
standards urgiert. Insbesondere wird Folgendes gefordert: 

• kleine , überschau bare Heime 
• Integration der Heime in die Gemeinde 
• Mindestausstattung der Zimmer 
• Mindestangebot an Räumen und Dienstleistungen 

• jederzeit Besuchsrecht 
• freie ArztlÄrztinnenwahl 
• rechtlicher Schutz der Heimbewohner innen 
• Aufs ichtsregelung durch die Länder. 

In der Vereinbarung haben sich die Länder verpfl ich­
tet , zur langfristigen Sicherstei lung dieser Mindest­
standards Bedarfs- und Enwicklungspläne für die 
sozialen Dienste zu erste llen (Art.6). In diesen Plä­
nen soll das bestehende Defizit an Dienstleistungen 
festgestellt sowie eine Planung erstellt werden , wie 
dieses Defizit schrittweise bis zum Jahr 20 10 abge­
deckt wird . 

Nunmehr haben alle Länder ihre Pläne vorgelegt. Zum 
ersten Mal liegt damit für diese Bundesländer ein 
umfassendes Datenmaterial über den Bereich der 
sozialen Dienste vor. 

Das Österreichische Bundesinstitut für Gesundheits­
wesen (ÖBIG) erstellte eine verg leichende Übersich t 
über den Ist-Stand und die Pläne . 

Das Angebot an Heimplätzen ist regional nicht gleich 
verteilt , sondern es gibt bedeutende Unterschiede , 
sowohl zwischen den Bundesländern als auch zwi­
schen den einzelnen Bez irken. Die Spannbre ite zwi ­
schen der höchsten und der niedrigsten Dichte an 
Heimplätzen in den Bundesländern beträgt fast 100 
Plätze pro 1.000 Einwohner ab 75 Jahren. 

Die höchste Dichte an Heimplätzen mit rund 170 Plät­
zen pro 1.000 Einwohner ab 75 Jah ren gibt es in Wien, 
gefolgt von Salzburg mit rund 153. Über dem öster­
reichischen Durchschnitt liegen weiters Oberöster­
reich und Vorarlberg. Am unteren Ende der Skala be­
findet sich das Burgenland , das mit knapp 78 Plätzen 
pro 1.000 Einwohner ab 75 Jahren weniger als die 
Hälfte des Angebotes in Wien aufweist. Ebenfal ls im 
unteren Bereich mit knapp unter 100 Heimplätzen pro 
1.000 Einwohner ab 75 Jahren befindet sich Kärnten, 
Niederösterreich und die Steiermark. 

Mit der Ausdifferenzierung der (extramuralen) Pflege und 
der Zunahme verschiedener sozia ler Dienst leistungen , 
die sich der Hilfe und Pflege von Menschen in ihrer ge­
wohnten Wohnumgebung zum Ziel gesetzt haben , sind 
eine Fülle neuer Anforderungen und Tätigkeitsbereiche 
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Pflege- und Wohnplätze Heimplätze auf 
in Alten- u. Pflegeheimen 1000 Einwohner-

in Österreich Innen über 75 Jahre 

Burgenland 1.400 78 
Kärnten 3.500 98 
Niederösterreich 9.700 96 
Oberösterreich 10.800 136 
Salzburg 4.300 153 
Steiermark 7.600 97 
Tirol 4.300 120 
Vorarlberg 2.200 133 
Wien 21.000 171 
Österreich 64.800 126 

Quelle: BMAGS: Dienste u. Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen in Österreich, Wien 1999, S 70 

entstanden. Das gilt insbesondere im Altenbetreuungs­
bereich . Di eses Tätigkeitsfeld gi lt auch aus arbeits­
marktpolitischer Sicht als Zukunftsbereich . Das wei­
tere Entstehen neuer Berufe und zahlreicher neuer Ar­
beitsp lätze kann erwa rtet werden. Daher ist hier eine 
rechtzeitige Absicherung formalisierter Qualifikationen 
nötig. 

5. Ältere am Arbeitsmarkt 

Der rapid e Wandel im Arbeitsleben, die immer schnel ­
ler werdenden Halbwertszeiten von erworbenen Qua­
lifikationen und der stärkere Konkurrenzdruck am 
Arbei tsmarkt haben zu r Fo lge , daß selbst Personen­

gruppen im erwerbsfähigen Alter immer öfter zu m "al­
ten Eisen" gezählt werden. Der stetige Rückgang des 
effektiven Pensionszugangsalters ist nicht vorrang ig das 
Resultat von gesetzlichen Maßnahmen im Pensionsbe­
reich , sondern wurzelt primär in Prozessen des Arbeits­

lebens, die ältere Menschen vermehrt ins Abseits drängt. 

Daten zum Arbeitsmarkt Älterer 

Der Arbeitsmarkt Älterer ist jedenfalls ambivalent. Da 

sind auf de r einen Seite stabile Beschäftigungsverhä lt­
nisse mit klaren Aufstiegsregelungen und - bedingt durch 
das Seniori tätsprinzip im Gehaltssystem - auch guten 
Verdiensten . Auf der anderen Seite sind ältere Menschen 
stark von Arbeitslosigkeit , insbesondere von Langzeit ­
arbeits losigkeit bedroht oder betroffen. Bei älteren Ar­

beitslosen ist auch das Ris iko , nach einer "Saisonar­
beitslosigkeit" länger arbeitslos zu bleiben , höher als in 
anderen Altersgruppen . 

Die Erwerbsquoten sinken mit zunehmendem Alter. 

In den letzten 5 Jahren vor dem Antrittsaiter der vor­
zeitigen Alterspension (Männer mit 60 , Frauen mit 55 
Jahren) waren im Jahre 1997 62 ,5 % der Männer und 
61,0 % der Frauen erwerbstätig . 

Vor allem auf Grund der demografischen Entwicklung 
steigt die Zahl der älteren unselbständig Erwerbstätigen 
(ab 50 Jahren) in den letzten Jahren wieder an. Sie ist 
zwischen 1990 und 1999 von 370 .000 auf 440.000 an­
gestiegen. 

Erwerbsquote 
1997 

Einkommen 1997 
Median 

Angestellte 

Einkommen 1997 
Median 
Arbeiter 

Arbeitslosenq uote 
1997 

Männer 
20 - 24 Jahre 75,2 17.000,- 18.000,- 8,5 
35 - 39 Jahre 96,8 33.000,- 22.000,- 6,1' 
50 - 54 Jahre 86,6 38.000,- 23.000,- 8,5 
55 - 59 Jahre 62,5 40.000,- 24.000,- 11 ,3 
15 - 59 Jahre 84,3 30.000,- 20.000,- 6,9 

Frauen 
20 - 23 Jahre 70,8 16.000,- 14.000,- 7,3 
35 - 39 Jahre 76,6 18.000,- 23 .000,- 7,4 
50 - 54 Jahre 61 ,0 22.000,- 14.000,- 11,1 
55 - 59 Jahre 24,4 22.000,- 14.000,- 7,6 
15 - 59 Jahre 65,2 18.000,- 13.500,- 7,4 

Quelle: Hauptverband, Abteilung Statistik der AK Wien 
. Altersgruppe 30 - 39 Jahre 
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Die Arbeitslosigkeit ist in den höheren Altersgrup­
pen deutlich größer als im Durchschnitt der Erwerbs­
tätigen. Insbesondere die Langzeitarbeitslosigkeit steigt 
mit höherem Alter. In den vergangenen Jahren ist die 
Arbeitslosigkeit Älterer und die Langzeitarbeitslosigkeit 
in dieser Altersgruppe spürbar angestiegen. 

Ältere Frauen haben am Arbe itsmarkt größere Pro­
bleme als Männer. Das Arbeitslosigkeitsrisiko und 
die durchschnittliche Dauer von Arbeitslosigkeit ist 
bei Frauen zwischen dem 50. und 55. Lebensjahr 
höher als bei Männern . In den höheren Altersgrup­
pen verschiebt sich das Problem etwas zwischen den 
Gesch lechtern , da Frauen unter gewissen Bedingun ­
gen die Möglichkeit haben , bereits mit 55 Jahren eine 
vorzeitige Alterspens ion anzutreten. Ein weiteres Pro­
blem am Arbeitsmarkt Älterer ist geringe Qualifikati­
on. Ältere Beschäftigte mit niedrigeren Qualifikatio­
nen müssen sowohl mit einer größeren Wahrschein­
lichkeit rechnen , arbeitslos zu werden, als auch da­
mit , länger arbeitslos zu bleiben. 

Die Bundesregierung ist bestrebt, ältere Beschäftig­
te länger in Arbeit zu halten , etwa durch das 1996 
eingeführte Bonus-Malus -System oder durch die pen­
sions- und arbeitsrechtlichen Maßnahmen der Pen­
sionsreform 1997 (ASRÄG) und weitere arbeitsmarkt­
pO liti sche Maßn ahmen sowie Beschäftigun gsp ro­
gramme für Ältere sowie das jüngst beschlossene 
Paket zur Förderung der Beschäftigung älterer Men­
schen . 

6. Politische Herausforderungen 

Mit der Herausbildung eines ausdifferenzierten Sozi­
alsystems, insbeson dere der Pensionsversicherung, 
bildete sich im 20.Jahrhundert das " dritte Alter" als 
eigenständiger Lebensabschn itt heraus. 

Die Unterscheidung verschiedener Generationen hat 
neben der soziologischen und familienpolitischen 
Bedeutung auch eine eminent sozia lpolitische. Da 
die Leistungen des österreichischen Sozialstaates 
über das Umlageverfahren vermittelt werden, wonach 
die jeweils im Erwerbsleben stehende Generation 
über ihre Beiträge die Auszahlung der aktuellen Pen­
sionen ermöglicht , in der Erwartung, später ihre Pen­
sionen von den nachrückenden Generationen finan­
ziert zu erhalten , kommt dem " Generationenvertrag" 
eine große sozialpol itische Bedeutung zu. 

Dieser "Generationenvertrag" ist eine stabile implizi­
te gesellschaftspolitische Vereinbarung zwischen den 

116 

Generationen , die unabhängig von den jeweiligen wirt­
schaftlichen und politischen Konjunkturen ein funktionie­
rendes Alterssicherungssystem über das Umlageverfah­
ren garantieren soll. In diesem Zusammenhang muß 
daran erinnert we rden, daß auch ein auf dem Kapi tal ­
deckungsverfahren aufgebautes Alterssicherungssy­
stem eines funktionierenden "Generationenvertrages" 
bedarf, denn auch die Erträge von angespartem Kapital , 
dessen Abzinsung die Pension ermöglicht , müssen von 
der dann erwerbsaktiven Bevölke ru ng erwirtschaftet 
werden. Stabiles gesellschaftliches Vertrauen in die 
zukünftige Haltbarkeit des " Generationenvertra­
ges" ist eine ständige Herausforderung der Sozi­
alpolitik. 

Eine umfassendere Einbindung alter Menschen in 
politische Entscheidungsprozesse wurde in den letz­
ten Jahren von der Politik zunehmend als Aufgabe 
erkannt und formuliert. Bei der Selbstverwaltung der 
Sozialversicherung wurden Beiräte eingerichtet , wo 
auch Pensionistinnenorganisationen vertreten sind . 
Auch im Beirat für Renten- und Pen sionsanpassung 
sind Pensionistinnenorganisationen vertreten. Beim 
Bundeskanzleramt , aber auch bei vielen Landesre­
gierungen und Gemeinden wurd en Seniorinnenbei­
räte eingerichtet, die eine Koordinierung der Interes­
senvertretungen der älteren Generation bei der Wil­
lensbildung und bei Entsche idu ngen geWährleisten 
sollen . Mit dem im Jahre 1998 verabschiedeten Bun­
desseniorinnengesetz wird den älteren Menschen 
erstmals auf gesetzlicher Basis ein Mitspracherecht 
gesichert. 

Eine Untersuchung, die 1995 im Auftrag des Bundes­
ministeriums für Arbeit , Gesundheit und Soziales durch­
geführt wurde , ergab Interesse an mehr Mitsprache 
älterer Menschen vor allen in drei Bereichen : 

• Im Vordergrund standen die das unmi ttelbare Le­
ben bestimmenden Inhalte , beispielsweise das 
Leben im Heim, die Organisation der Betreuung , 
den Umgang miteinander und mit dem Personal 
sowie das engere Umfeld des Heims . In ländli­
chen Gebieten standen in ers ter Linie das Ge­
meindeleben und damit zusammenhängende Be­
darfsfelder (Wohnen , Verkehr, etc.) im Vorde r­
grund . Von Frauen wurden spezifische, sich aus 
dem weib lichen Lebenszusammenhang ergeben­
de Themen (z. B. Umgang mit dem Altwerden , Pfle­
ge älterer Angehöriger) genannt. Ältere Arbeits lo­
se thematis ieren vor allem die Gründe für die zuneh­
mende Arbeitslosigkei t Älterer und die damit verbun­
denen Belastungen. 

• Ein zweiter Bereich betrifft die biografisch beding­
ten alter(n)sspezi-fischen Probleme. die je nach 
Alter ihre eigene Präg ung erhalten. Die Themen "Ar-
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beitslosigkeit älterer Menschen", "Übergang in die 
Pension" oder "materielle Sicherung im Alter" be­
schäftigen vor allem die jüngeren Seniorinnen. Auch 
an Fragen der Planung von Heimen oder alternati­
ven Versorgungsmöglichkeiten sind vor allem jünge­
re Seniorinnen interessiert. Schließlich sind Freizeit­
gestaltung, Re isen und Kultu r wesentliche Themen­
bereiche von Senior innen , in denen sie mitsprechen 
wollen . Auch in dieser Untersuchung zeigt sich , daß 
die in früheren Lebensphasen entwickelten Interes­
sen auf die Lebensgestaltung in der Pension weiter­
wirken oder sich sogar verstärken. 

• Ein dritter Bereich betrifft eine Fülle allgemeiner 
Interessen und Anliegen von Seniorinnen, die von 
der f inanzie llen Absicherung im Alter über interge­
nerationeilen Austausch bis zum Wunsch nach 
Veränderung jenes Altersbildes, das von den Me­
dien negativ gezeichnet wird , reichen . 

In der Seniorinnenpolitik können Maßnahmen, die mit 
einem Zeithorizont von drei oder mehr Jahrzehnten 
wirken sollen , nich t ausschließ li ch aus dem Bl ick­
winkel der Bedürfn isse und Probleme der heute al­
ten Menschen diskutiert werden. Neben der Frage 
nach der Finanzierbarkeit zukünftiger SeniorInnenpoli­
tik erhält daher auch die Frage nach den zukünftigen 
Bedürfn issen und Erfordernissen und ihren möglicher­
weise qualitativen Unterschieden zu heutigen Gewicht. 

Viele Bereiche der staatlichen Pol iti k s ind daher 
nicht ausdrücklich als " Seniorinnenpolit ik" zu be­
zeichnen , obwohl sie auch Anliegen der älteren Men­
schen betreffen. Dazu gehören vor allem die Wirt­
schaftspolitik , die Europapolitik oder die Umweltpoli ­
tik . Auch innerhalb der Sozial- und Gesundheitspoli­
tik gibt es Bereiche , die auch , aber nicht hauptsäch­
lich , als Seniorinnenpolitik fungieren. Dazu gehören 
etwa die ärztliche Versorgung oder die Kur- und Re­
habilitationspol iti k. Daneben gibt es einige Problem­
bereiche , die altersspezifisch gelöst werden , also eine 
spezifische "Seniorinnenpolit ik" verlangen . Wenn 
man versuchen will , die Aufgaben der " Seniorinnen­
po litik" im engeren Sinn zu umreißen , muß man drei 
wesentliche Bereiche unterscheiden . Es sind dies: 

• Das Gestalten der Umwelt, in der Seniorinnen 
leben . Dazu gehören Maßnahmen der Verkehrs­
und Infrastrukturpolitik , Siedlungspolit ik und 
Raumordnung . Hier sind alle jene politischen Ent­
scheidungen und Handlungen angesprochen , die al­
ten Menschen ein komplikationsfreies Leben in ihrer 
gewohnten Umwelt ermög lichen oder erleichtern 
könnten . 

• Jene Maßnahmen der Sozial - und Gesundheits­
politik , die sich direkt an alte Menschen und ihre 
spezifischen Probleme richten. Dazu gehören 

etwa die Pensionspolit ik, die Pflegevorsorge und der 
Ausbau der sozialen Dienste , eine speziell auf die 
Probleme älterer Menschen ausgerichtete Gesund­
heitspolitik, aber auch Maßnahmen zur Verbesserung 
der Situation älterer Beschäftigter am Arbeitsmarkt , 
aber auch die Schaffung einer altersgerechten Ar­
beitswelt. 

• Schließlich sind jene Maßnahmen zu nennen , die 
eine verstärkte Integration älterer Menschen in 
den politischen Wi llensbildungsprozess zum Ziel 
haben . 

Seniorinnenpolit ik ist eine typische Querschnitts­
materie . Sie erfordert sowohl eine Kooperation ver­
schiedener Ressorts wie eine sinnvolle Zusammen­
arbeit des Bundes mit Soz ialversicherungsträgern, 
Ländern und Gemeinden. Sie ist eingebettet in die 
gesamte Pol itik und setzt einen funkt ionierenden Ar­
beitsmarkt wie ein funktionierendes Sozial system 
voraus . Je besser die Systeme materieller Sicherung 
funktion ieren , desto effektiver kann sich die eigentli­
che Seniorinnenpolitik auf allen Ebenen entfalten. 
Daher ist die Schwerpunktsetzung der österreich i­
schen Bundesregierung , die den Abbau der Arbeits­
losigkeit und das Funktionieren der sozialen Siche­
rungssysteme in den Vordergrund stellt , auch eine 
wesentliche Grundlage für eine erfolgreiche Senio­
rinnenpolitik in Österreich . 

Die österreichische Bundesregierung setzt ihre 
Schwerpunkte in der Seniorinnenpolitik daher vor 
allem in folgenden Bereichen : 

• Langfristige Sicherung des Pensionssystems : 
Durch die Maßnahmen der 51 .ASVG-Novelle 1993 
(insbesondere die Nettoanpassung und die An­
gleichung der Pensions reform im Öffentlichen 
Dienst und der Sozialversicherung) sowie der Pen­
sionsreform 1997 (ASRÄG mit arbe its- und sozi­
alrechtlichen Maßnahmen zur Anhebung des fak­
tischen Pensionsanfallsalters und der Angle i­
chung der Pensionsbemessung von Öffentlichem 
Dienst und Soz ialversicherung) wurden bereits 
Weichenstellungen für die langfristige Alterss iche­
rung gesetzt. In Zukunft gilt es , das Alterssiche­
rungssystem schrittweise auf diesem Wege wei­
terzuentwickeln und den sich ändernden wirt­
schaftlichen , sozialen und demografischen Rah­
menbedingungen anzupassen . 

• Vermeidung von Altersarmut: Vor allem die Ent­
wicklung der Ausgle ichszulagenrichtsätze und die 
weiter verbesse rte Anrechnung der Kindererz ie­
hungszeiten in die Pensionsbemessung sind 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Armut im Alter. 

• Arbeitsmarktpolitik : Die Stabilisierung des Ar­
beitsmarktes und die Bekämpfung der Arbeitslosig-

117 

III-35 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdok. T1 Analysen (gescanntes Original) 119 von 210

www.parlament.gv.at



keit ist ein Schwerpunkt der österreich ischen Bun­
desregierung, wobei die Jugendarbeitslosigkeit, die 
Arbeitslosigkeit Älterer und die Langzeitarbeitslosig­
keit im Vordergrund stehen . Der im April 1998 be­
schlossene Nationale Aktionsplan für Beschäftigung 
(NAP) wird in den kommenden Jahren den Arbeits­
markt deutl ich entlasten. Festzuhalten ist, daß ein 
hohes Beschäftigungsniveau die beste langfristige 
Sicherung des Sozialstaates und des Pensionssy­
stems ist. 

• Pflegevorsorge: Das Pflegevorsorgesystem wird 
laufend dem sich verändernden Bedarf angepaßt. 
Die mit 1.1.1999 in Kraft getretene Novelle zum 
Bundespflegegeldgesetz , die unter anderem eine 
Verbesserung in den höheren Pflegestufen bringt , 
ist ein weiterer Schritt in diese Richtung . 

• Mitbestimmung: Mit dem im Jahre 1998 verabschie­
deten Bundesseniorinnengesetz wird den älteren 
Menschen auf gesetzlicher Basis verstärkt ein Mit-
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spracherech t gesichert . Zusätzlich sollen im Bil­
dungsbereich Initiativen gestärkt bzw. entwickelt 
werden , die älteren Menschen die Teilhabe an/sowie 
die Befähigung zum Umgang mit den neuen Info r­
mations- und Kommunikationsmitteln (pe , Internet) 
ermöglichen. 

Bundesländer: Der Schwerpunkt der SeniorInnenpo­
litik der Länder liegt in der weiteren Umsetzung des 
fl ächendeckenden Ausbaues von Pflegedienstlei­
stungen. Die mitt lerwe ile von allen Bundesländern 
fertig gestellten Bedarfs- und Entwicklungspläne bil ­
den eine Entscheidungsgrundlage für den weiteren 
Ausbau beziehungsweise für weitere Förderungs­
maßnahmen , um vereinbaru ngsgemäß bis zum Jahr 
2010 den flächendeckenden Vollausbau zu erreichen . 
Die Mitbestimmung und Mitwirkungsmöglichkeiten 
der Seniorinnen und ihrer Interessenvertreter innen 
ist in Landessenior innenbeiräten gerege lt. 
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1. Gesetzesänderungen im Bereich 
des ASVG 

1.1. 55. Novelle zum ASVG 

Die 55 . Novelle zum ASVG wurde bereits im letzten 
Sozialbericht ausführlich behandelt , sodass an die­

ser Stelle lediglich die wichtigsten Änderungen kurz 
dargestellt werden : 

Mit der 54 . Novelle zum ASVG (ASRÄG 1997- Arbeits­
und Sozialrechtsänderungsgesetz) wurde die Einbe­
ziehung aller Erwerbseinkommen in die Sozialver­
sicherung verwirklicht. Dabe i aufgetretene Unschär­
fen und Vollzugsprob leme werden durch die 55. No­
velle zum ASVG bereinigt. Es erfolgt eine weitere Har­
monisierung von Steuer- und Sozialversicherungs­
recht hinsichtlich des Dienstnehmerbegriffes und 
eine klare Abgrenzung zwischen ASVG- und GSVG­
Pflichtversicherung . Zur rechtsverbindlichen Klärung 
der Frage, ob ein freier Dienstvertrag nach ASVG oder 
eine Pflichtversicherung als "neue Selbständige" nach 
GSVG vorliegt , wurde eine besondere Verfahrensre­
gelung für die Sozialversicherungsanstalt der gewerb­
lichen Wirtschaft und die Gebietskrankenkasse ge­
schaffen. 

Die administrativen Regelungen für mehrfach gering­
fügig Beschäftigte wurden vereinfacht. 

Für die Selbstversicherten aufgrund geringfügiger 
Beschäftigung wurde ein fixer Beitrag zur Kranken­
und Pensionsversicherung in Höhe von monatlich 
öS 540 ,- (jährlich valorisiert) festgelegt ; dementspre­
chend werden hier auch die Barleistungen (Kranken­
geld und Wochengeld) als Fixbeträge geleistet. 

Für Lehrverhältnisse , die ab 1.Juli 1998 bis Ende 
1999 begründet werden , entfällt die Verpflichtung des 
Dienstgebers zur Entrichtung des Unfallversiche­
rungsbeitrages für das erste Lehrjahr. 

Für freie Dienstnehmerinnen wurde rückwirkend mit 
1 .Jänner 1998 ein Anspruch auf Wochengeld in Höhe 
der Teilzeitbeihilfe (monatlich öS 2.760 ,-) geschaf­
fen. Der Anspruch auf Krankengeld für diese Selbst­
versicherten wird mit einem Fixbetrag von monatlich 
ÖS 1.375 ,- (bzw. täglich ca. öS 46 ,-) festgelegt; die­
ser Betrag wird jährlich valorisiert. 

Die Berufskrankheitenliste des ASVG wurde in An­
lehnung an die Europäische Liste der Berufskrank­
heiten adaptiert. 

120 

Der erweiterte Unfallversicherungsschutz für Mitglie­
der von Rettungsorganisationen (z.B . Feuerweh r, 
Rotes Kreuz usw.) wurde neu geregelt. 

Hinsichtl ich der Schülerunfallversi cherung wird aus­
drücklich klargestellt , dass Wegunfälle im Rahmen 
einer Fahrgemeinschaft auch als Arbeitsunfälle gei­
ten. 

1.2. 56. Novelle zum ASVG 

Mit Entschließungen vom 29.November 1996 und vom 
18.Feber 1997 hat der Nationalrat die Bundesmin i­
sterin für Arbeit , Gesundheit und Sozi ales ersucht , 
die Voraussetzungen für die Einführung eines Ch ip­
kartensystems in der Verwaltung der Sozialversi­
cherung zu schaffen . Weiters wurde vom Nationalrat 
beschlossen , dass durch das neue System keine zu­
sätzlichen Belastungen entstehen , das Recht auf 
Geheimhaltung medizinischer Daten der Versicher­
ten gewahrt bleibt und die Wirtschaft , die sich durch 
den Wegfall der Administration der Krankenscheine 
Verwaltungskosten erspart , einen entsprechenden 
Beitrag zur Finanzierung leisten soll. 

Mit der 56. Novelle zum ASVG werden die rechtl ichen 
Voraussetzungen für die Einführung dieses Chipkar­
tensystems geschaffen. Des weiteren wurde mit 
BGBI.I N r.112/1998 der Finanzierungsbeitrag der Wirt­
schaft in Höhe von 300 Mio.öS aus dem Erstattungs­
fonds zum EFZG an den Hauptverband der österrei­
chischen Sozialversicherungsträger vereinbart. 

Weiters wird der Hauptverband beauftragt, für den 
gesamten Vollzugsbereich der Sozialversicherung ein 
elektronisches Verwaltungssystem (ELSY) einzu­
führen und dessen Betrieb sicherzustellen. Das ELSY 
soll die Verwaltungsabläufe zwischen Versiche rten , 
Dienstgebern , Vertragspartnern der Sozialversiche­
rung und den Sozialversicherungsträgern unterstüt­
zen . Insbesondere soll anstelle des Krankenschei­
nes künftig eine Chipkarte verwendet werden . Damit 
wird für die Versicherten die Inanspruchnah me von 
Ärztinnen und anderen Vertragspartnerinnen bedeu­
tend erleichtert. Weiters werden die Unternehmen 
durch den Entfall der Krankenscheinausstellung Ver­
waltungskosten einsparen . 

Auf der Chipkarte dürfen nur die gesetzl ich festge­
legten Daten (Name, Geburtsdatum, Gesch lecht, Ver­
sicherungsnummer und Au sstellungsdaten) gespei­
chert werden. Ke inesfalls dürfen auf den Chipkar­
ten Diagnose- und andere Gesundheitsdaten , Ein­
kommens- und Vermögensdaten und weitere Perso­
nenstandsdaten gespeichert werden . Die Chipkarte ist 
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als sogenannte "Schlüsselkarte" konzipiert , d.h. dass 
nur einem berechtigten Verwender bzw. Verwenderin der 
Karte ein Zugriff auf Daten , die bei anderen Stel len ge­
speichert sind , möglich ist; ein derartiger Zugriff ist aber 
jedenfalls nur nach Zustimmung des Betroffenen 
zuläss ig. 

Ausdrückl ich ist auch festgelegt, dass das ELSY Da­
tenschutz und Datensicherheit zu gewährleisten hat 
und nur für den vorgeschriebenen Zweck verwendet 
werden darf. Jede Verwendung für andere Zwecke darf 
nur aufgrund einer speziellen gesetzlichen Ermächti­
gung nach Anhörung des Datenschutzrates erfolgen 
und überdies nur für Zwecke , die im Sinne der Daten­
schutzrichtlin ie der EU mit der gesetzlich vorgesch ri e­
benen Zielsetzung vereinbar sind . 

Ab dem Zeitpunkt der Einführung der Chipkarte er­
setzt diese alle Arten des Krankenscheines und ist 
bei jeder Inanspruchnahme eines Vertragspartners 
(i nsbeson dere Vertragsärz t innen) vo rzu legen. Die 
Einführung ist zwischen dem Hauptverband und der 
jeweiligen Interessenvertretung der Vertragspartner 
zu vereinbaren . Zur Vermeidung von Mehrbelastun­
gen der Ärztinnen sollen die erforderl ichen techni­
schen Einrichtungen (Terminals) den Vertragsärztin­
nen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. 

1.3. 57. Novelle zum ASVG 

Durch die 57. Novelle zum ASVG werden einige sozial­
versicherungsrechtliche Regelungen zur Rechtsbe rei­
nigung bzw. KlarsteIlung sowie zur Verbesse rung der 
Prax is geändert. 

Die Bestimmungen über die Selbstversicherung in 
der Krankenversicherung nach ASVG wurden wie 
folgt adaptiert : Schon bisher konnten Personen , die 
aus der Pflichtversicherung nach GSVG oder BSVG 
ausgeschieden waren , sich erst nach Ablauf vo n 60 

Monaten nach dem Ausscheiden in der Krankenver­
sicherung nach ASVG selbstversichern ; damit so llte 
bewirkt werden , dass diese Personen vorrangi g die 
im GSVG und BSVG gebotene Möglichkeit der frei wil­
ligen Weiterversicherung in Anspruch nehmen . Kon­
sequenterweise gi lt diese "Sperrfristregelung" nun 
auch für Personen, die aus einer Versicherung nach 
den durch die 24. Novelle zum GSVG neu geschaffe­
nen §§ 14 a oder 14 b GSVG ausscheiden. 

Im Zusammenhang mit der generellen Aufhebung der 
Subsidiarität in der Krankenversicherung durch das 
ASRÄG 1997 wurde eine Regelung für die Inanspruch­
nahme der Sachleistungen der Krankenversiche­
rung getroffen, die nunmehr in folgender Weise mo­
difiziert wurde: 

• bei mehrfacher Krankenversicherung nach dem 
ASVG ist jener Versicherungsträger leistungszu­
ständ ig , der zuerst in Anspruch genommen wird ; 
es ka nn jederzeit der sachleistungszuständige 
Träger gewechselt werden 

• in anderen Fäll en mehrfacher Krankenversiche­
rung sieht das Gesetz folgende Reihenfolge der 
Le istungszuständigkeit der Krankenvers iche ­
ru ngsträger vor: B-KUVG , ASVG ,GSVG,BSVG (mit­
tels Antrag Ausnahmen möglich). 

Eine wei tere Änderung betri fft im Bereich der Unfall­
versicherung den Unfallversicherungsschutz bei 
Arztwegen : der Weg zwischen Arbeits- oder Ausbil ­
dungsstätte und einer Untersuchungs- oder Behand­
lungsstätte zur Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe fällt 
nach bisheriger Recht slag e un te r Unfal lve rsiche­
rungsschutz , sofern dem Dienstgeber die Stätte der 
Untersuchu ng bzw. Behan dlung bekannt gegeben 
wurde. In Reaktion auf eine äußerst rest riktive Judi­
katu r des Obersten Gerichtshofes wurde diese Be­
stimmung in zweifacher Hinsicht modifiziert: zum ei­
nen kann die Mitte ilung des Arztweges auch an ande­
re zur Entgegennahme von solchen Mitteilungen be­
fugte Person en (also nicht nur dem Dienstgeber 
selbst) erfolgen ; übe rdies muss im Sinne der Wah­
rung der Privatsphäre der Versicherten nicht mehr der 
Ort der Behand lung , sondern ledigl ich die Tatsache 
des Arztbesuches mitgeteilt werden . 

Schließlich werden die Au snahmeregelungen für die 
vom ASVG erfassten Kunstschaffenden (selbständi­
ge Musi kerin nen, Arti sti nnen und Kaba rettistinnen 
sowi e fre iberufl ich tätige bildende Künstlerinnen) um 
ein Jahr bis 31.12.2000 ve rlängert , damit die erfor­
derlichen Vorarbeiten zur Schaffung einer eigenstän­
digen sozial versich erungsrechtl ichen Abs iche rung 
der Künstler innen (sogenannte "Künstlersozialver­
sicherung") abgeschlossen werden können . 

1.4. Festsitzender Zahnersatz 

Zur Ve rbesse rung der Versorgung der Versicherten 
mit festsitzendem Zahnersatz wurde durch die 
55. Novel le zum ASVG der gesetzliche Auftrag erteilt , 
dass zwischen dem Hauptverband der österreichi­
schen Sozialversicherungsträger und der Österrei­
chischen Ärztekammer ein Gesamtvertrag abzu ­
schließen ist , der den Tätigkeitsumfang der Zahn­
ambulatorien (sowe it dieser über die bestehenden 
Verträge mit der Ärzteschaft hinausgeht) regeln und 
Richttarife für festsitzenden Zahnersatz festlegen 
sol l. Da ein derartiger Gesamtvertrag bis dato nicht 
zustande gekommen ist , hat der Gesetzgeber eine 

Übergangsregelung festgelegt , (BGBI. I Nr. 15/1999) : 
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So lange kein diesbezüglicher Gesamtvertrag besteht, 

können die Zahnambulatorien der Krankenve rsiche­
rungsträger Leistungen des festsitzenden Zahnersatzes 

erbringen . Die Krankenversicherungsträger haben sich 
dabei auf ständige Amb ulatoriumspa-t ientlnnen , auf 
Patientlnnen mit besonderen medizin ischen Indikationen 

und auf Patientinnen in geringen Einkommens- bzw. 
Vermögensverhältnissen zu konzentrieren . Weiters dür­

fen in den Zahnambulatorien keine kosmetischen Luxus­
leistungen und keine umfangreichen festsitzenden Zahn­
ersatzkonstruktionen erbracht werden. 

Damit ist die seit langem geforderte Öffnung der 
Zahnambulatorien für die Erbringung außervertragli­

cher Leistungen des festsitzenden Zahnersatzes (Ver­
blendmetallkeramikkrone als Einzelkrone oder Brük­

ke , Vollgusskrone und gegossener Stiftaufbau) ver­
wirklicht worden . Da es sich hiebei um "Privatleistun­
gen" der Kassen handelt , ist ein betriebswirtschaft­
lich kalkulierter kostendeckender Preis zu zahlen . 

1.5. Selbstversicherung in der 
Krankenversicherung 

Das ASVG sieht grundsätzl ich die Möglichkeit der 
freiwilligen Selbstversicherung in der Krankenver­
sicherung vor, wenn kein anderer Krankenvers iche­

rungsschutz besteht. Hiefür sind Beiträge zu zahlen , 
die auf Basis der Höchstbeitragsgrund lage errech­
net werden. Diese Beitragsgrundlage wird auf An­
trag des Versicherten herabgesetzt, wenn dies nach 
den wirtschaftlichen Verhältnissen des Versicherten 
gerechfertigt scheint. Unterhaltsverpflichtungen sind 

bei der Festsetzung der maßgeblichen Beitrags­
grundlage in Höhe des zustehenden Unterhaltsbei­

trages zu berücksichtigen , wobei das Gesetz eine 
pauschalierte Mindesthöhe festlegt. 

Da manche Personen wegen der Anrechnung von 
Unterhaltsleistungen nach § 36 Abs . 3 lit.a AIVG ih­
ren Anspruch auf Notstandshilfe - und damit den dar­

an anknüpfenden Krankenversicherungsschutz - ver­
lieren , sieht die vorliegende Novelle (BGBI.I Nr.121 / 
1999) vor, in diesen Fällen eine Selbstversicherung 
mit geringeren Beiträgen zuzu lassen , als sie sich 
aus der genannten Pauschalierung ergeben würden. 
Weiters kann auch für Personen , die nach Scheidung 
ihrer Ehe aufgrund ihrer geringen Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse eines besonderen sozialen 

Schutzes bedürfen , eine niedrigere Beitragsgrund­
lage festgelegt werden . 
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2.23. Novelle zum GSVG 

Die schon im letzten Sozialbericht dargeste llte 
23. Novelle zum GSVG enthält Bestimmungen zur 
Anpassung an die 55 . Novelle zum ASVG und zur 
Rechtsbereinigung. 

Besonders hervorzuheben sind zwei Maßnahmen zur 
Erleichterung der Neuaufnahme von selbständigen 
Tätigkeiten : 

• Bei erstmaliger Aufnahme einer selbständigen ge­
werblichen Tätigkeit ab dem 1.1 .1999 wurde die 
Mindestbeitragsgrundlage für die ersten drei Jah­
re von ÖS 13.761,- auf ÖS 7.400,- gesenkt. 

• Weiters wird ab 1.1.1999 in An lehnung an das 
ASVG bei geringen Einkünften und niedrigem 
Umsatz aus selbständiger gewerblicher Tätigkeit 
über Antrag die Ausnahme von der Kranken- und 
Pensionsversicherungspfl icht ermöglicht. 

3. 24. Novelle zum GSVG 

Durch die 24 . Novelle zum GSVG werden die Mög­
lichkeiten der Ausnahme von der gesetzlichen So­
zialversicherung für die Angehörigen der freien Beru­
fe gemäß § 5 GSVG ("opting-outH

) näher ausgestaltet. 

Ein "opting-out" aus der Pflichtversicherung nach 
GSVG hinsichtlich der Pens ionsversicherung ist nur 
dann möglich , wenn ein gleichwertiger Anspruch ge­
genüber der entsprechenden gesetzlichen beruflichen 
Vertretung (Kammer) besteht. 

Hinsichtlich der Krankenversicherung kommen im 
Fall der Ausnahme gemäß § 5 GSVG drei Möglich­
keiten in Betracht: 

• private Vorsorge im Rahmen einer eigenen Ein­
richtung der gesetzlichen beruflichen Vertretung 

• Selbstversicherung nach § 16 ASVG 
• Selbstversicherung nach dem GSVG . 

Die Selbstversicherung nach GSVG (§ 14a GSVG) 
steht grundsätzlich folgenden Personen offen: 

• den aktiven freiberuflich Erwerbstätigen , 
• den Bezieherinnen einer Pensionsleistung (auch 

Hinterbliebenenpension) aus freiberuflicher Tä­
tigkeit , 

• Bezieherinnen einer Versorgungsleistung (Alters­
und Hinterb liebenenversorgung) aus einer Einrich-
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tung ihrer (vormaligen) beruflichen gesetzlichen 
Vert retung . 

Die Regelung wurde so getroffen , dass damit für alle 
denkbaren Konstellationen im Fal le einer Ausnahme 
einer Berufsgruppe von der gesetzlichen Krankenver­
sicherung gemäß § 5 GSVG der Krankenversiche­
rungsschutz gewährleistet ist. Die Regelung ist vom 
Grundsatz getragen , dass diese Berufsgruppen vor­
rangig in die Versichertengemeinschaft nach GSVG 
einbezogen werden sol len . 

Eine sozia lpolitisch bedeutsame Verbe sse rung des 
Leistungsrechtes erfo lgt dadurch , dass ab 1. Jänner 
2000 für Kinder kein Kostenanteil mehr zu leisten 
ist. 

4. Ausnahmen von der gesetz­
lichen Sozialversicherung für 
Freiberufler Innen 

Diese Änderung des GSVG (BGBI. I Nr.86/1999) mo­
difiziert die mit dem ASRÄG 1997 eingeführten Be­
stimmungen über die Ausnahme von der gesetzli­
chen Sozialversicherung gemäß § 5 GSVG für die 
Angehörigen der freien Berufe (sogenanntes "op­
ting-out"). 

Es wurde zunächst die Frist zur Stellung eines Aus­
nahmeantrages nach § 5 GSVG vom 30.Juni 1999 auf 
den 1.0ktober 1999 verlängert , um den Kammern 
der freien Berufe mehr Zeit für den internen Entschei­
dungsprozess zu geben . Die Frist für die Entschei­
dung des BMAGS über derartige Anträge (vor dem In­
krafttreten der Neuregelung mit 1.Jänner 2000) bleibt 
jedoch unberüh rt. 

Die gesetzliche Regelung des "opting-out" über An­
trag der jeweiligen beruflichen Interessenvertretung 
(Kammer) wird wie folgt modifiziert: 

Die Ausnahmemöglichkeit nach § 5 GSVG setzt vor­
aus , dass ein den Leistungen des GSVG zumindest 
annähernd gleichwertiger Anspruch besteht , und 
zwar 

• in der Krankenversicherung und/oder Pensions­

versicherung gegenüber einer Einrichtung der 

gesetzlichen beruflichen Vertretung oder 

• in der Krankenversicherung aus einer verpflichtend 

abgeschlossenen Selbstversicherung in der Kran­
kenversicherung nach dem ASVG oder GSVG. 

Die Ausnahmemöglichkeit hinsichtlich der Pensions­
versicherung nach dem GSVG gi lt nicht für die am 
1.Jänner 1998 bereits pflichtvers icherten Berufsgruppen; 
dies betrifft die in der Pensionsversicherung nach GSVG 
versicherten Wirtschaftstreuhänder, Tierärzte und Den­
tisten. Zugleich wird die etappenweise Anhebung des 
Beitragssatzes zur Pensionsversicherung nach GSVG 
modifiziert. 

5. 22. Novelle zum BSVG 

Di e bereits im letzten Sozialbericht be hand elte 
22. Novelle zum BSVG hat ih ren Schwerpunkt in der 
Reform der bäuerlichen Unfallversicherung. 

Die Reform der Unfallversicherung der Bauern stellt 
auf die spezifischen Gegebenheiten der land(forst)­
wirtschaftlichen Betriebe ab und soll in erster Linie 
die Fortführung des Betriebes trotz des Arbeitsun­
falles ermöglichen. Dementsprechend ist das Lei­
stungsspektrum der neuen bäuerlichen Unfallversi­
cherung an diesem Zie l orientiert , wobei die Reform 
in ihrer Gesamtheit kostenneutra l ist. 

Die wese nt lichen Elemente der Reform si nd eine 
Verstärkung der raschen Betreuung und Rehabilita­
tion sowie Leistungsverbesserungen durch die neu 
geschaffene Betriebsrente aufgrund einer pauscha­
lierten Bemessungsgrundlage. 

Die neue bäuerliche Unfallversicherung gilt für alle 
ab dem 1.Jänner 1999 eingetretenen Versicherungs­
fälle. 

6. 23. Novelle zum BSVG 

Diese Nove lle en thält vor allem eine Präzisierung der 
in die bäuerliche Sozialversicherung einbezogenen 
Nebentätigkeiten . 

Bereits durch das ASRÄG 1997 wurde mit Wirksam­
ke it ab 1.Jänner 1999 die Sozialversicherung nach 
BSVG auch auf die land(forst)wirtschaftlichen Ne­
bengewerbe gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 der Gewerbeord­
nung und den Buschenschank gemäß § 2 Abs . 1 Z 5 
der Gewerbeordnung erstreckt. Damit wurde dem 
Umstand Rechnung getragen , dass bäuerliche Be­
triebe ihre Einkünfte immer weniger nur aus der rei­
nen Urproduktion beziehen , sondern versch iedene 
Formen der Direktvermarktung und gewerbeähn li cher 
Tätigkeiten nutzen . Zugleich sollte sichergestellt werden , 
dass diese mit dem bäuerlichen Betrieb eng verbunde-
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nen Tätigkeiten nicht der Sozialversicherung nach GSVG 
unterliegen. 

Mit der 23. Novelle zum BSVG wird die Versicherungs­
pflicht nach BSVG au f j ene Tätigkeiten gemäß 
§ 2 Abs. 1 Z 7 bis 9 der Gewerbeordnung erweitert , 
die nach ihrer wirtschaftlichen Zweckbestimmung in 

einem sachlichen Naheverhältnis zum land(forst)­
wirtschaftlichen Betr ieb erfo lgen . Zugleich werden 
in einer Anlage 2 zum BSVG jene Tätigkeiten aufge­
zählt , die nach übereinstimmender Auffassung der 
obersten Gewerbebehörde und der Interessenvertre­
tungen der Gewerbetreibenden und der Bauern dem 
Geltungsbereich des BSVG zuzuordnen sind , wenn­
gleich das daraus erzielte Einkommen im Steuerrecht 
als Einkünfte aus Gewerbebetrieb ausgewiesen ist. 
Voraussetzung dafür ist, dass die bet reffende Per­
son aufgrund eines bäuerlichen Betriebes im BSVG 
pflichtversichert ist und die Nebentäti gkeit keiner 

Gewerbeberechtigung bedarf. Di e wichtigsten derar­
tigen Nebentätigkeiten sind die Privatzimmervermie­

tung als "Urlaub am Bauernhof" sowie ku nsthand­
werkliche Tätigkeiten (z .B. Korbflechten , Bauernma­
lerei , Holzschnitzerei u.ä.) . 

Im Pensionsversicherungsrecht wird folgende Re­
gelung zur Milderung von aufgetretenen Härtefällen 
getroffen : Du rch das St ruktu ranpassungsgesetzes 
1996, BGBI. Nr. 201 /1996, wurden die Anspruchsvor­
aussetzungen für eine vorzeit ige Alterspension we­
gen dauernder Erwerbsunfäh igkei t deutlich ver­
schärft ; dies hat vor allem auch jene älteren Bäuerin­
nen betroffen , die bei Einführung der "Bäuerinnen­
pension" von der bis 31 .Dezember 1993 bestande­
nen Möglichkeit der Befreiung von der Pflichtversiche­

rung nach dem BSVG nicht Gebrauch gemacht ha­
ben . Es wurde daher jenen weibl ichen Versicherten , 
die am 1.September 1996 das 50. Leben sjahr voll­
endet haben, der erleichterte Zugang zu dieser Lei­
stung ermöglicht. Die Finanzierung dieser Maßnah­
me erfo lgt budgetneutral durch eine Umschicht ung 
von Mitte ln aus der allgemeinen Rücklage der Unfall­
versicherung in die Pensionsversicherung. 

Schließlich wird im Zusammenhang mit den ab 1.Ju li 

1998 erfolgten Änderunge n im Vertragspartnerrecht 
(Inanspruchnahme von Leistungen der ärztlichen Hil ­
fe mit Krankenschein) gesetzlich klargestellt , dass 
die zum damaligen Zeitpunkt in Geltung gestande­
nen Gesamtve rt räge zwischen dem Hauptverband der 
österreichischen Sozialvers icherungs träge r namens 
einer Gebietskrankenkasse und der jeweiligen ört­
lich zuständigen Ärztekammer bzw. der Österreichi­
schen Dentistenkammer auch für die Sozialversicherungs-
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anstal t der Bauern bi ndend sind und die Sozialversiche­
rungsansta lt der Bauern Vertragspartei ist. 

7. 26. Novelle zum B-KUVG 

Neben der analogen Umsetzung der Maßnahmen der 
55 . Novelle zum ASVG enthält die 26 . Novel le zum B­
KUVG noch einige vorwiegend der Rechtsbereinigung 
dienende Bestimmungen. 

Dies betrifft die Regelung der Vers icheru ngspflicht 
von Verwaltungsbeamt innen , die zu Mi tg liedern des 
Verfassungsgerichtshofes ernannt werden , die An­
passung an die Ausgliederung der Bundestheater 
aus der Bundesverwaltung und an die vorgesehene 
Schaffung von Landesrechnungshöfen . 

Schließlich haben Erfahrungen in der Praxis gezeigt , 
dass für einzelne nach dem B-KUVG vers icherte Per­
sonengruppen (z.B. Gemeinde- oder Sprengelärzte) 
eine Mindestbeitragsgrundlage erforderlich ist. Es 
wurde daher eine derartige Mindestbeitragsgrundla­
ge im Ausm aß von 15 % der Höchstbeitragsgrundla­
ge (wieder) eingeführt . 

8.27. Novelle zum B-KUVG 

Mit dem Vert ragsbedienstetenreformgesetz wurden 
die neuen Vertragsbediensteten (sowie Pens ionist In­
nen und Übergangsge ldbezieherlnnen aus derarti­
gen Beschäftigungsverhältn issen) in das B-KUVG 
einbezogen . In diesem Zusammenhang wird durch 
eine Änderung des Karenzgeld gesetzes normiert, 
dass die neuen Vertragsbediensteten auch während 
des Bezugs von Karenzgeld bzw. eines anschl ie­
ßenden (Eltern)Karenzurlaubes weiterhin nach dem 
B-KUVG bei der Versicherungsanstalt öffe ntl ich 
Bediensteter krankenversiche rt sind (das Karenz­
geld wird genere ll von den Gebietskrankenkassen 
ausgezahlt ) . 

Analog zu der oben beschriebenen Regelung in der 
57. Novelle zum ASVG wird auch im B-KUVG die Sach­
leistungszuständigkeit bei mehrfacher Krankenve rsi­
cherung geregelt. Die vom Versicherten gewählte 
Leistungszuständigke it erstreckt sich auch auf die 
Angehörigen (d ie nach B-KUVG eine selbständ ige 
Anspruchsberechtigung besitzen) mit Ausnahme der 
geschiedenen Ehegatten . 

Weiters wird zur Vermeidung sozialer Härten bei Be­
zieherinnen geringer Pensionen die Differenzrege-
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lung (wieder) eingeführt , wonach der Dienstgeber die 
auf den Differenzbetrag zwischen Bezügen und Min­
destbeitragsgrundlage entfallenden Beiträge zur Gän­
ze zu zahlen hat . 

Schließlich wird die im Rahmen der 57 . Novelle zum 
ASVG erfolgte Änderung zum Unfallversicherungs­
schutz bei Arztwegen auch in das B-KUVG übernom­
men . 

9. Sozialrechts-Änderungsgesetz 
1998 

Zusätzlich zu der mit 1,5 % fixierten Pensionserhö­
hung für das Jahr 1999 werden durch das Sozial­
rechts-Änderungsgesetz 1998 (SRÄG 1998) für Be­
zieherinnen geringer Pensionen zwei Sonderleistun­
gen gewährt: 

• zusätzliche Ausgle ichszulage 1999: für Perso­
nen, die im Jänner 1999 Anspruch auf Ausgleichs­
zulage nach ASVG , GSVG oder BSVG hatten , wur­
de eine zusätzliche Ausgleichszulage von ÖS 600 ,­
(für Einzelpersonen) bzw. ÖS 900 ,-(für Ehepaare) 
ausgezahlt ; 

• besondere Pensionszulage 1999: Personen , die 
im Juni 1999 eine (oder mehrere) Pension(en) be­
zogen , erhielten zusätzlich eine besondere Pen­
sionszulage in Höhe von öS 300 ,- bei Bezug einer 
Ausgle ichszulage , ansonsten in Höhe von 3,5 % 
des Gesamtpensionsbezuges , höchstens jedoch 
ÖS 300,-. 

Durch diese Einmalzahlungen im Gesamtausmaß 
von 600 Mio.öS wird eine über der Inflationsrate lie­
gende Erhöhung der Pensionen bewirkt , die die Kauf­
kraft der Pensionisten stärkt und vorrangig den sozial 
Schwächeren zugute kommt. 

10. Vertragsbediensteten­
reformgesetz 

Durch das Vertragsbedienstetenreformgesetz wird in 
erster Linie das Dienstrecht der Vertragsbedienste­
ten neu gestaltet. Im Rahmen des VBRG sind jedoch 
auch folgende sozialversicherungsrechtliche Ände­
rungen erfo lgt: 

Bedienstete des Bundes , die ab 1.Jänner 1999 ein 
Dienstverhältnis nach dem Vertragsbedienstetenge­
setz begründen , sowie bestimmte , in das öffentlich­
rech tliche Dienstverhältnis übernommene Vertragsbe-

dienstete (für die weiterhin das VBRG gilt) sind nunmehr 
nach dem B-KUVG bei der Versicherungsanstalt öffent­
lich Bediensteter unfall- und kranken versichert. Auch 
Bezieherinnen einer Pension (bzw. von Übergangsgeld 
im Zuge von Rehabilitat ionsmaßnahmen) nach einem 
derartigen Dienstverhältnis sind nach B-KUVG kranken­
versichert. Hinsichtlich der Pensionsversicherung unter­
liegen die neuen Vertragsbediensteten weiterhin dem 
ASVG . Die schon bisher bei der jeweiligen Gebietskran­
kenkasse nach ASVG versicherten Vertragsbedienste­
ten bleiben weiter dort versichert. 

Diese Änderung der Versicherungszuständigkeit hat 
Anpassungen im B-KUVG und im ASVG erfordert. So 
mussten für die neue Versichertengruppe Regelun­
gen des ASVG in das B-KUVG übernommen werden , 
um eine entsprechende Administrat ion zu ermögli­
chen . Zum einen war für die neuen Vertragsbedien­
steten die Übernahme von Bestimmungen des Mei­
de- und Beitragsrechtes des ASVG in das B-KUVG 
(insbesondere der Entgeltbegriff des ASVG) erfor­
derlich. 

Weiters war für die neuen Vertragsbediensteten im 
B-KUVG ein Anspruch auf Barleistungen (Kranken­
geld und Wochengeld) entsprechend dem ASVG zu 
schaffen , zumal diese Barleistungen im B-KUVG bis­
her nicht vorgesehen waren , weil im Fall der Krank­
heit und Mutterschaft ein dienstrechtlicher Anspruch 
auf Weiterleistung der Bezüge besteht. Als Bemes­
sungsgrundlage für das Krankengeld wurde ein Drei­
ßigstel der um ein Sechstel erhöhten Beitragsgrund­
lage im Monat des Eintritts des Versicherungsfalles 
festgelegt. Das Wochengeld gebührt entsprechend 
dem ASVG in Höhe des letzten durchschnittlichen 
Nettobezuges. Hinsichtlich der Gewährung von Sach­
leistungen der Krankenversicherung gelten für die 
neuen Vertragsbediensteten alle Regelungen des 
B-KUVG , vor allem auch der Selbstbehalt bei der In­
anspruchnahme ärztlicher Hilfe. 

Als Beitragssätze für die neuen Versicherten gelten 
die bestehenden Beitragssätze für Beamte: für die 
Aktiven ist in der Krankenversicherung ein Beitrag von 
insgesamt 7,1 % (davon 3,95 % Dienstnehmer und 
3,15 % Dienstgeber) sowie ein auf den Dienstgeber 
entfallender Zuschlag von 0,4 % für erweiterte Heil­
behandlung zu entrichten ; der Unfallversicherungs­
beitrag des Di enstgebers beträgt 0,47 %; der Kran­
kenversicherungsbeitrag der Pension isten beträgt 
3,95 %. 

Um die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnah­
me transparent zu halten , hat die Vers icherungsan­
stalt öffentlich Bediensteter eine getrennte Erfolgs­
rechnung für die bisherigen und die neuen Versicher-
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ten zu erste llen. Weite rs hat der Hauptverband jährlich 
einen Bericht über die durch die Veränderung der Versi­
cherungszuständ igkei t bewirkte Einnahmen- und Risi­
kostruktur der betroffenen Versicherungsträger zu erstel­
len . Auf der Grundlage dieses Berichtes sind durch Ver­
ordnung des Bundesmin isters für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales Ausgleichszahlungen an die durch die Aus­
wirkungen solcher Veränderungen benachte iligten Ver­
sicherungsträger festzusetzen . 

11. Änderung des 
Arbeitsmarktservicegesetzes 

Schwerpunkt der Änderung dieses Bundesgesetzes 
ist ein arbeitsmarktpolitisches Maßnahmenpaket 
für ältere Arbeitnehmerinnen . Im Bereich der Sozial­
versicherung werden dazu folgende legistische Be­
gleitmaßnahmen gesetzt: 

• Arbeitnehmerinnen , für die dem Arbeitgeber ein 
Altersteilzeitgeld , eine Altersteilzeitbeihilfe oder 
eine Beihilfe zum Solidari tätsprämienmodell 
gewährt wird, so llen daraus keine Nachteile bei 
der Bemessung von Leistungen aus der Kran­
ken- und Pensionsversicherung erleiden. 

• Die Zeit des Bezuges von Weiterbildungsgeld wird 
als Ersatzzeit in der Pensionsversicherung be­
rücksichtigt. 

• Der Zugang zur Gleitpension wird durch folgende 
Änderungen attraktiver gestaltet: 

• das Mindestausmaß der Gleitpension beträgt 
50 % (bisher 40 %) der "vollen Pension", 

• bei Einstellung der Erwerbstätigkeit kann die 
vorzeitige Alterspension wegen langer Versi­
cherungsdauer sofort ungeschmälert in An­
spruch genom men werden , 

• der erhöhte Steigerungsbetrag gebührt auch 
bei vorzeit iger Beendigung des Glei tpensions ­
bezuges. 

12. Internationale Tätigkeit 

Der Schwerpunkt im Jahr 1998 lag zweifellos in der 
Vorbereitung und Durchführung der österreichischen 
Präsidentschaft, in der es unter anderem auch ge­
lungen ist, die bisher nicht in den für den Bereich der 
soz ial en Sicherhe it maßgebenden Vero rdnungen 
(EWG) Nr.1408/71 und 574/72 erfassten Sondersy­
steme fü r Studierende in diese Verordnu ngen ein­
zubeziehen. 
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Darüber hinaus konnten die Bemühungen , insbesonde­
re im Interesse der im Ausland beschäftigten bzw. be­
schäftigt gewesenen österreich ischen StaatsbürgerIn­
nen die Beziehungen vor allem auch zu den EU/EWR­
Staaten an die innerstaat liche und zwischenstaatli che 
Rechtsentwicklung anzupassen und auszubauen , er­
folgreich fortgesetzt werden. 

12.1. In Kraft getretene Abkommen 

Im Frühjahr 1998 ist das neue Abkommen mi t Maze­
donien (ohne den Bereich der Familienbeihilfen) und 
das neue Abkommen mit Slowenien und im Herbst 
1998 das neue Abkommen mit Kroatien in Kraft getre­
ten . Ebenso trat im Juli 1998 ein 4. Zusatzabkommen 
mit der Schweiz in Kraft , we lches im Wesentl ichen 
die Umstellung der zwischenstaatlichen Pensions­
berechnung auf die Direktberechn ung und An passun­
gen an die geänderte internationale bzw. innerstaat­
liche Rech tslage vorsieht. 

Weiters traten EG-Ergänzungsabkommen über so­
ziale Sicherheit mit Norwegen , mit Deutschland und 
mit Liechtenstein in Kraft. Mit diesen Abkommen wer­
den die Ve rordn ungen 1408/71 und 574/72 auf die 
von diesen Verordnungen nicht erfassten Personen 
(nicht erwerbstätige Staatsangehörige der Mitglied­
staaten , Drittstaatsangehörige) ausgedehnt. Darüber 
hinaus enthalten die Abkommen ergänzende Rege­
lungen in Detailbereichen , in denen das EG-Recht 
ke ine entsprechenden Bestimmungen enthält. 

12.2. Unterzeichnete Abkommen 

Im Juni 1998 bzw. Februar 1999 konnten neue Ab­
kommen (ohne den Bereich der Familienbeihilfe) mit 
Jugoslawien sowie mit Bosnien-Herzegowina unter­
zeichnet werden . Ebenso konnte mit der OPEC im Juli 
1998 ein Abkommen über soziale Sicherheit unter­
zeich net werden , welches den OPEC-Angestell ten 
eine Versicherung in den einzelnen Zweigen der öster­
reichischen Sozia lvers icherung sowie die Erstattung 
der geleisteten Pensionsversicherungsbeiträge bei 
Aufnahme in den Vorsorgefonds der OP EC ermög­
licht . Mit Polen wurden im September 1998 und mit 
Ungarn im März 1999 Abkommen über sozia le Sicher­
heit unterzeichnet, die den von Österreich in den letz­
ten Jahren abgeschlossenen Abkommen entspre­
chen (z.B. Kroatien und Slowen ien). 

Weiters wurden EG-Ergänzungsabkommen über so­
ziale Sicherheit mit den Niederlanden und mit Portu­
gal im Dezember 1998 unte rzeichnet , die - ebenso 
wie die Abkommen mit Bosnien-Herzegowina , Polen 
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und der OPEC - bereits die parlamentarische Geneh­
migung erhalten haben . 

12.3. In Verhandlung stehende Abkommen 

Der Schwerpunkt der Verhandlungstätigkeit 1998 lag 
unter Berücksichtigung der Österreichischen Präsi­
dentschaft insbesondere in der Vorbereitung und Teil­
nahme an den Sitzungen der Ratsarbeitsgruppen 
sowie der Ve rwaltungskommission für die soz iale 
Sicherheit der Wanderarbeitnehmerlnnen , der die 
Anpassung und Fortentwicklung der EWG-Verordnun ­
gen im Bereich der grenzüberschreitenden sozialen 
Sicherheit obliegt. 

Darüber hinaus wurden Besprechungen betreffend 
ein Zusatzabkommen mit Australien durchgeführt , 
ebenso vorbereitende Expertenbesprechungen be­
treffend ein Abkommen über soziale Sicherheit mit 
der Slowakei bzw. zur Vorbereitung von Durchfüh­
rungsvereinba rungen mit Bosnien-Herzegowina , 
Polen und Ungarn . Mit Griechenland wurden Bespre­
chungen zur Vorberei tung eines EG-Ergänzungsab­
kommen sowie betreffend Du rchf ührungsfragen 
durchgeführt. 

12.4. Europäische Integration 

Expertinnen des BMAGS nahmen im Jahre 1998 - im 
Hi nb lick auf die Österreichische Präs identschaft -
vermehrt an den Sitzungen der Ratsarbeitsgruppen 
sowie der Verwaltungskommission teil. Weiters wur­
de die am 17. und 18. Juni 1999 in Wien durchgeführ­
te Konferenz "Der EG-Vertrag und die Verordnung 
1408/71 " vorbereitet. Bei dieser gemeinsam mit der 
Kommission veranstalteten Konferenz soll die von der 
Kommission in die Wege geleitete Gesamtrevision 
der Vero rdnu ng 1408/71 vorbe reitet werden. Die Kon­
ferenz ist als Abschluss der erfolgreichen österrei­
ch ischen EU-Präsidentschaft im letzten Halbjahr 1998 
gedacht. 

12.5. EU-Beamtlnnen-Sozial­
versicherungsgesetz 

Durch dieses im März 1999 in Kraft getretene Bun­
desgesetz , BGBI. I Nr. 7/1999, wird einerseits eine 
Rechtsgru ndlage für die Übertragung der in Öste r­
reich vor dem Dienstantritt bei der EU (zB bei der Kom­
mission , beim Rat oder beim EuGH), entrichteten 
Beiträge zur Pensionsversicherung bzw. bei einem 
Übertritt aus einem österreichischen öffentlich-recht­
lichen Dienstverhältnis ei ne diesbezügliche Gleich­
stellung mit einer dem ASVG unterliegenden Tätigkeit 
geschaffen und andere rseits im Falle der Rückkehr nach 

Österreich die Möglichkeit eines Einkaufes in die öster­
reichische Pensionsversicherung ermög licht. 

13. Pensionsüberweisungen von 
und nach Österreich 

Insgesamt wurden im Jahr 1998 198.700 Pensionen , 
auf die in Österreich Ansprüche erworben wurden , an 
Empfängerinnen mit ausländischem Wohnsitz über­
wiesen . Der Gesamtjahresbetrag belief sich im Jah­
re 1998 auf 6,7 Mrd.öS. 

Im Berichtszeitraum 1997 wurden 169.400 Pensio­
nen , auf die im Ausland Ansprüche erworben wurden , 
an Empfängerinnen in Österreich ausbezahlt . Der 
Gesamtjahresbetrag belief sich auf 4,9 Mrd.öS. Für 
das Jahr 1998 liegen derzeit noch keine Daten vor. 

Von den Pensionen , die an das Ausland überwiesen 
wurden , entfielen 45 % (88 .600) auf Deutschland , rund 
19.600 auf die USA, rund 14.100 auf Jugoslawien , 
9.200 auf Kroatien , 8.400 au f Kanada , 9.200 auf Bos­
nien-Herzegovina, 7 .300 auf die Türkei und rund 6.000 
auf die Schweiz , Italien , Australien und Slowenien . 

Von den Pensionen , die aus dem Ausland nach Öster­
reich überwiesen wurden , kamen rund 70 % aus 
Deutschland (116.100) , 29 .200 aus der Schweiz , 
5.700 aus Italien , 4.400 aus Großbritannien , knapp 
3.000 aus Liechtenstein und 2.000 aus den USA (Da­

ten 1997). 
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1. Die beschäftigungspolitische 
Dimension 

1.1. Konsequenter Ausbau der Beschäf­
tigungs- und Arbeitsmarktpolitik 

Der Kampf gegen Arbeitslosigkeit ist das wichtigste 

Anliegen der Bundesregierung. In der abgelaufenden 

Legislaturperiode wurden in Österre ich zahlreiche In­

itiativen zur Schaffung von mehr Beschäftigung und 

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit gesetzt. Ebenso ha­

ben die Mitgliedstaaten der Europäischen Union den 

Kampf gegen die Arbe itslosigkeit zur zentralen politi­

schen Aufgabe gemacht. Die Reduz ierung der Ju­

gendarbeitslosigke it , die verstärkte Integration von 

Frauen in den Arbeitsmarkt sowie die Bekämpfung 

der Langzeitarbeitslosigkeit und der Arbe itslosigkeit 

Älterer standen im Mittelpunkt der Bemühungen . 

Mit der Erstellung der Nationalen Aktionsp läne im Früh­

jahr 1998 und deren Neuausrichtung bzw. Anpassungen 

1999 hat das Thema Beschäftigung auch auf europäi­

scher Ebene eine Konkretisierung und Verankerung der 

Verb indlichkeit erhalten . Der Schwerpunkt der österrei­

chischen Präsidentschaft im zweiten Halbjahr 1998 war 

dem Thema Beschäftigung gewidmet. Während der 

österreichischen Präsidentschaft ist es gelungen, in der 

Neufassung der beschäftigungspolitischen Leitlini­
en das Bewußtsein fü r einen makroökonomischen An­
satz in der Beschäftigungspolitik zu verankern und der 
Chancengleichheit von Frauen im Erwerbsleben mehr 
Augenmerk zu schenken . Erstmals wurde in einer eige­
nen "Säule" die Chancengleichheit als Prinzip der Be­
schäftig ungspolitik europaweit verb ind lich festgeschrie­
ben. 

Der Gemeinsame Beschäftigungsbericht , der eine 
Bewertung der in den Nationalen Aktionsplänen festge­
legten Zi elsetzungen vornimmt , stellt - wie auch der 
OECD-Wirtschaftsbericht Österreich 1999 - der öster­
reichischen Beschäftigungspolitik ein sehr gutes 
Zeugnis aus. 

In der nationalen Beschäftigungs- und Arbe itsmarktpolitik 
wurde eine Reihe von innovativen Wegen zur Schaffung 
neuer Arbeitsplätze bzw. zur Sicherung bestehender 
Arbeitsplätze beschritten . Darüberhinaus hat die Bun­
desregierung eine Reihe von Maßnahmen beschlossen , 
die mit zur "Trendwende am Arbeitsmarkt", d.h . zum 
deutlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit bei nach wie 
vor steigender Beschäftigung entscheidend beigetragen 
haben. 
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1.2. Die Weiterentwicklung der 
Beschäftigullgspolitik in der 
Europäischen Union 

Seit dem 1997 unterzeichneten Vertrag von Amsterdam , 

mit dem ein eigener Beschäftigungstitel in den EU-Ver­

trag aufgenommen wurde , kommt der Beschäftigungs­

politik auf EU-Ebene wachsender Stellenwert zu. Stan­

den lange Ze it vor allem Fragen der wirtschaftlichen In­

tegration im Mittelpunkt der EU-Politik, wurde nun fest­

gelegt, dass Beschäftigungspolitik "Angelegenheit von 

gemeinsamen Interesse" ist. Um ein möglichst hohes 

Beschäftigungsn iveau bei geringer Arbeitslosigkeit zu er­

reichen , sollen die beschäftigungspolitischen Bemühun­

gen der Mitgliedstaaten besser koordiniert und durch die 

Gemeinschaft unterstützt werden. Ein zentrales Instru­

ment sind die "Beschäftigungspolitischen Leitlinien", die 

als Zielvorgaben für die Beschäftigungs- und Arbeitsmarkt­

politik der Mitgliedstaaten fungieren . 

Am Luxemburger Beschäftigungsgipfel Ende 1997 

wurden erstmals die "Beschäftigungspolitischen 
Leitlinien für 1998" beschlossen , die die Grundlage 

für die von allen Mitgliedstaaten erstellten Nationa­
len Aktionspläne für Beschäftigung (N APs) bilden . 

Die 19 Leitlinien sind in vier Bereiche ("Säulen") un­

tergliedert: 

• bessere Vermittelbarkeit und Quali fikation von Arbeit­

nehmerl nnen , 

• Förderung des Unternehmertums, 

• Erhöhung der Anpassungsfähigkeit der Unterneh­

men und ihrer Beschäft ig ten an die sich ändern­

den wirtschaftl ichen Bedingungen und 

• Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern 

am Arbeitsmarkt. 

Im Mitte lpunkt der österreich ischen Präs identschaft 
stand die Aufwertung der Politik der Chancengleich­
heit: "Gender-Mainstreaming" wurde als eigene Leitl i­
nie aufgenommen. In diesem Zusammenhang wurde 
auch festgelegt , dass die Mitgliedstaaten verstärkte An­
strengungen gegen die Benachteiligung der Frauen am 
Arbe itsmarkt zu setzen haben. Weitere neue Akzente 
betrafen den Ausbau des lebensbegleitenden Lernens, 
die Ausschöpfung des Beschäftigungspotentials des 
Dienstleistungssektors , die Überprüfung der Steuer­
systeme und der Transferleistungen hinsichtlich deren 
Anreiz , Arbeit anzubieten bzw. aufzunehmen, eine stär­
kere Bedachtnahme auf ältere Arbeitnehmerinnen und 
die Auswe itung der Maßnahmen gegen Diskriminierung 
ethnischer Minoritäten. 
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1.3. Der Europäische Beschäftigungspakt 

In den Schlußfolgerungen des Europäischen Rates von 
Wien wurde die makroökonomische Komponente als 
unverzichtbarer Bestandteil einer erfolgreichen Beschäf­
tigungsstrategie festgeschrieben . Sie betont die Notwen­
digkeit der wirtschaftspolitischen Koordinierung , der 
Förderung von Infrastruktu rinvestitionen sowie des Ein­
bezugs aller betroffenen Akteurinnen . 

Im ers ten Ha lbjahr 1999 wurde der Europä ische 
Beschäft igungspakt verabschiedet , der u.a . die Eu­
ropäische Kommission, den Rat , die Zentralbank 
sowie die Sozialpartner einbindet , um auf breiter Ba­
sis die aktuelle wirtschaftliche Entwick lung und ent­
sprechende pOlitische Maßnahmen beraten zu kön­
nen . 

1.4. Der Nationale Aktionsplan fü r 
Beschäftigung 1998 

Parallel zu den Weichenstellungen für die zukünftige 
Pol itik auf Europäischer Ebene, erfolgte die Umset­
zung der beschäftigungspolitischen Vorgaben . Unter 
Einbezug aller relevanten Politikbereiche , der Sozia l­
partner und des Arbeitsmarktservice wurde im April 
1998 der erste Nationale Aktionsplan für Beschäfti ­
gung (NAP) vorgelegt. Dem erweiterten Verständnis 
von Beschäftigungspol itik Rechnung tragend , be­
schränken sich die Maßnahmen nicht nur auf die Vor­
gaben der beschäftigungspol itischen Leitlinien der 
Europäischen Union , sondern beziehen darüberhin­
ausgehend zusätzliche Maßnahmenfelder wie Tech­
nologie- oder Infrastrukturpolitik mit ein. 

Der NAP ist ein mehrjähriges Planungsdokument, 
das Zielvorgaben , Indikatoren und geplante Maßnah­
men enthält. Als quantitative Ziele werden unter an­
derem die Halbierung der Übertrittsquote in die Lang­
ze itarbeitslosigkeit , die Erhöhung der Teilnahmequote 
an aktiven arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen auf 
20 %, die Senkung der Arbeitslosenquote auf 3,5 % 
(nach Eurostat) sowie eine Zunahme der Beschäfti­
gung um 100.000 bis zum Jahr 2002 festgelegt. 

Eine erste Zwischenbilanz zeigt deutlich , dass der 
NAP der Beschäftigungspol itik in Österreich wichtige Im­
pulse gegeben hat, wobei im Vordergrund zielgerichtete 
Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik für verschie­
dene Zielgruppen (Jugendliche , Frauen , Langzeitarbeits­
lose, behinderte Personen) stehen. Weiters wurden Ak­
tivitäten zum Abbau struktureller Benachteiligungen ge­
setzt, Unternehmensgründungen und Reformen der Aus­
und Weiterbi ldungssysteme initi iert. 

Ein Schlüsselelement stellt die Integration der Zielset­
zungen des NAP in die Aktivitäten des AMS dar. Einige 
Erfolge zeigen sich bereits jetzt: So stieg die Teilnahme­
quote arbeits loser Personen an aktiven arbeitsmarkt­
politischen Maßnahmen von 10,1 % (1996) auf 13,7 % 
(1998). Auch die Übertrittsquoten in Langze it­
arbeitslosigkeit konnten gesenkt werden . Nicht zu­
letzt lag die Zah l der unselbständig Beschäftigten 
Ende 1998 um 30.000 über dem Vorjahresniveau . AI­
leine durch die mittels NAP forcierte Unterstützung von 
Personen mit Kinderbetreuungspflichten (Kindergarten­
milliarde und Kinderbe-t reuungsbeih ilfe des AMS) konn­
ten rund 12.500 Personen eine Beschäftigung aufneh­
men . 

1.5. Der Nationale Aktionsplan für 
Beschäftigung 1999 

Den für 1999 neu formulierten Beschäftigungspolitischen 
Leitlinien der Europäischen Union entsprechend, wurde 
eine Adaptierung des NAP vorgenommen und am 18.April 
1999 vom Min isterrat verabsch iedet. Sie enthalten fo l­
gende neue Schwerpunkte: 

• Stabilisierung der Beschäftigung im Alter und Abbau 
der Altersarbeitslosigkeit auf der Grund lage des 
von den Interessensvertretungen der Arbei tgeber 
und Arbeitnehmer erstellten "Maßnahmenpaketes 
für ältere Arbeitnehmer innen". 

• Ausbau des in Österreich bereits im NAP 1998 ver­
ankerten Gender-Mainstreaming-Ansatzes und ver­
stärkte Berücksichtigung der Auswirkungen der ein­
ze lnem Maßnahmen auf Frauen und Männer. Unter 
"Gendermainstreaming" ist zu verstehen , dass jede 
Maßnahme auf ihre geschlechtsspezifischen Aus­
wirkungen zu überprüfen und entsprechend auszu­
richten ist. 

• Weitergehende Beseitigung der Barrieren , die der 
Frauenerwerbstätigkeit entgegenstehen, einerseits 
durch eine Qualifizierungsoffensive , anderersei ts 
durch den forcierten Ausbau bedarfsgerechter Kin­
derbetreuungseinrichtungen sowie den Ausbau der 
Wiedereinsteigerinnenprogramme und die Flexibi­
lisierung der Elternkarenz. Der Frauenanteil an Qua­
lifizierungsmaßnahmen des AMS hat mindestens 
50 % zu betragen , der budgetäre Mitteleinsatz für 
arbeitsmarktpolitische Förderungen hat zumindest 
dem Frauenanteil an den Arbeits losen bzw. Langzeit­
arbeitslosen zu entsprechen. 

• Erhöhung der Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik 
auf 11 ,1 Mrd. ÖS für 1999 (von 8,2 Mrd.öS - 1998), 
wobei vorrangig eine Umschichtung von passiven 
zu aktiven Mitteln erfolgt, um die Budgetkonsolidie­
rung nicht zu gefährden. 

• Ausschöpfung des Potentials an Arbeitsplätzen 
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im Dienstleistungssektor unter anderem durch die 
Entwicklung neuer Berufsbilder im Bereich der So­
zial- , Gesundheits- sowie Freizeitberufe . Innovative 
Programme wie "New Start" sollen zur Erschließung 
zukunftsfähiger Arbeitsplätze in neuen Dienst­
leistungsbereichen beitragen . Mithilfe "Territorialer 
Beschäftigungspakte" sollen durch die gezielte, auch 
finanzielle Einbindung der regionalen Akteurinnen 
neue, auf den regionalen Bedarf ausgerichtete Ar­
beitsplätze geschaffen werden. 

• Nicht zuletzt gibt die Steuerreform 2000 eine Reihe 
von beschäftigungsfördernden Impulsen . 

1.6. Der Nationale Aktionsplan für Beschäf­
tigung und das "Auffangnetz für 
Jugendliche" 

Ausgehend von den Prognosen zu Beginn des Jahres 1998 
und den Erfahrungen der Lehrlingsoffensive r hat die 
Bundesregierung die erfolgreiche Bekämpfung der Ju ­
gendarbeitslosigkeit fortgeführt. Mit dem Nationalen Ak­
tionsp lan für Beschäftigung (NAP) stand ein EU-weit 
akkordiertes Instrumentarium zur Verfügung . Vordring­
lich umgesetzt wurde auf Basis der Leitlinie 7 das "Auf­
fangnetz für Jugendl iche". 

Das Sechspunkteprogramm "Innovative Arbeitsmarkt­
politik" zur Umsetzung der beschäftigungspolitischen 
Leitlinien 1 bis 3 geht u.a . von der allgemeinen Zielset­
zung aus , dass bis zum Jahr 2002 (Planungsperiode 
des Nationalen Akt ionsplanes) der Übergang von Ju­
gendlichen bis 25 Jahre in Langzeitarbeits-Iosigkeit hal­
biert wird. Nationale Zielsetzungen sind - unter beson­
derer Berücksichtigung weiblicher Jugendliche - die 
Bereitstellung von Ausbildungsplätzen für bildungs ­
bereite und -willige Jugendliche, die keine Lehrstelle oder 
keinen Ausbi ldungsplatz in einer berufsbildenden mitt­
leren oder höheren Schule finden. 

In der Säule I. "Verbesserung der Vermittelbarkeit" wur­
den in Leitlinie 1 "Neustart für Jugendliche" und 3 "Erhö­
hung der Personenanzahl in aktiven arbeitsmarkt­
politischen Maßnahmen" weitere Maßnahmen des 
Arbeitsmarktservice zusammengefaßt. Die Dienstleistun­
gen des Arbeitsmarktservice (AMS) sehen schon jetzt 
vor, dass die Beraterinnen mit jeder einzelnen arbeits­
losen Person bereits zu Beg inn deren Arbeitslos igkeit 
verbindlich einen Betreuu ngsplan erstellen . Damit ist si­
chergestellt , dass jede/r Jugendl iche bevor er/sie 6 Mo­
nate bzw. jede/r Erwachsenen bevor sie/er 12 Monate 
arbeitslos ist, jedenfalls ein Betreuungsangebot erhält. 

Weitere Maßnahme für Jugend liche sind die Berufsvor­
bereitung (Leitlinien 1-3) , die Berufsreifeprüfung (in 
der Leitlinie 5) und das Nachholen des Hauptschul-
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abschlusses , die Schnittstellenproblematik der BMHS 
sowie die Ausweitung der Kapazitäten im BMHS-Bereich 
(Leitlin ie 6) und Neue Lehrberufe , sowie die Vorlehre 
als besondere Ausbildungsform (Leitlinie 7) . 

Im Zeitraum April bis August 1998 wurden 26 Lehrberu­
fe neu geordnet bzw. neu geschaffen , die von den aus­
bildenden Betrieben unterschiedliche Akzeptanz erfah­
ren . Ein weiterer wichtiger Schritt der Kostenentlastung 
für die Unternehmen war die Sistierung der Beiträge zur 
Unfallversicherung im ersten Lehrjahr. 

In Umsetzung des Jugendausbildungssicherungsge­
setzes (J ASG ) wurden für die Ausbildungsjahrgänge 
1998/1999 und 1999/2000 je 500 Plätze in Lehrgängen 
und 1.500 Ausbildungsmöglichkeiten in Stiftungen ge­
schaffen (Budgetvolumen je 900 Mio.öS) . Dieses als 
"Auffang netz" bekannte Maßnahmenbündel , bei dem 
Bund, Länder, Sozialpartner und Arbeitsmarktservice 
zusammenwirken , ermöglicht jenen Lehrstellensuchen­
den, die keinen Lehrplatz in Betrieben der Wirtschaft 
gefunden haben, qualitativ hochwertige Ausbildungen , in 
dem Lehrinhalte eines Lehrberufes vermittelt werden , so 
dass die Jugendlichen jederzeit auf betriebliche Leh r­
plätze oder Lehrplätze im öffentlichen Dienst überwech­
seln können. 

Österreichweit waren bis Stand Ende Juli 1999 insge­
samt 4.114 Jugendliche, davon 60 % Mädchen in Maß­
nahmen des Auffangnetzes eingebunden und zwar 
1.576 in Stiftungen und 2.538 in Lehrgängen . 

Das Förderinstrumentarium des Arbeitsmarktservice 
wurde um die Vorlehre erweitert. Die Vorlehre ist eine 
im Berufsausbildungsgesetz (§ 8b) integrierte, neue Aus­
bildungsform für Jugendliche mit unterschiedlichen 
Problemenlagen , die einer unmittelbaren Integration in 
den Arbeitsmarkt entgegenstehen. Dabei werden - im 
Rahmen einer maximal zweijährigen Ausbildung , befri­
stet mit 31 .Dezember 2000 (letztmöglicher Beginn) , die 
Inhalte des ersten Lehrjahres eines Lehrberufes vermit­
telt. Jugendliche die eine Vorlehre absolvieren , sind hin­
sichtlich der Berufschu lpf licht und der arbei ts- und 
sozial rechtlichen Bestimmungen Lehrlingen gleichge­
stellt. Zudem erfolgt eine (Teil-)Anrechnung der Ausbi l­
dungszeiten auf eine nachfolgende Regellehrausbildung. 

Mit einem Fördervolumen von rd. 1,1 Mrd.öS für die 
Zielgruppe der unter 19Jährigen wurden rd . 18.625 För­
derungen gewährt. Für die Lehrausbi ldung im engeren 
Sinn wurden 689 Mio.öS aufgewendet (rd . 13.200 
Förderfälle). 
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Die Erfolge 

• I m Vergleich zu 1997 stellte sich 1998 eine weitere Ver­
besserung am Jugendarbeitsmarkt ein . Gegenüber 
1997 sank die Jugendarbeitslosigkeit im Jahresschnitt 
um 3,9 Prozentpunkte oder 1.475 Personen ab. 

• Anstieg der Gesamtlehrlingszahl 1998. 
• Verringerung der Lücke zwischen Angebot und Nach­

frage am Lehrstellenmarkt. 

2. Legistische Maßnahmen 

Im Berichtszeitraum wurden folgende Maßnahmen 
gesetzt: 

2.1. Neuregelung des Anspruches auf 
Notstandshilfe 

Seit 1.4.1998 wird die Notstandshilfe unabhängig von 
der Staatsbürgerschaft gewährt. Voraussetzung für 

den Anspruch auf Notstandshilfe ist, dass der (die) 
Arbeitslose 

1. in den letzten zehn Jahren vor Geltendmachung 
des Anspruches auf Arbeitslosenge ld oder 
Karenzurlaubsgeld bzw. Karenzgeld arbeitslosen­
versicherungspflichtige Beschäft igungen von 
416 Wochen nachweist oder 

2. bei Geltendmachung des Anspruches auf Arbeits­
losengeld oder Karenzurlaubsgeld bzw. Karenzgeld 
vor Vollendung des 25. Lebensjahres die Schulpflicht 
zumindest zur Hälfte im Bundesgebiet erfüllt und auch 
beendet hat oder 

3. in Österreich geboren wurde oder 
4. vor Geltendmachung des Anspruches auf Arbeits­

losengeld oder Karenzurlaubsgeld bzw. Karenz­
geld zumindest die halbe Lebenszeit den Haupt­
wohnsitz bzw. ordentlichen Wohns itz im Sinne der 
jeweils geltenden Vorschriften in Österreich ge­
habt hat . 

Die Frist von zehn Jahren nach Punkt 1 verlängert 
sich um die Zeiten des Bezuges von Ka ren z(ur­
laubs)geld und Teilzeitbeihilfe . 

Aufgrund eines Erkenntnisses des Verfassungs­
gerichtshofes wurde diese Regelung durch die folgen­
de Neuregelung ersetzt . 

Neuregelung des Anspruches auf 
Notstandshilfe ab 1.8.1999 

Damit wurde als Voraussetzung für den Anspruch auf 
Notstandshilfe folgende neue verfassungskonforme 
Rechtslage festgelegt: 

• der/die Arbeitslose muß der Arbeitsvermittlung zur 
Verfügung stehen 

• Notlage muß gegeben sein (Berücksichtigung des 
eigenen und eines Partnereinkommens) 

• Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Karenzgeld 
muß erschöpft sein 

Ziel der Neuregelung war die Beseitigung jeglicher -
auch einer indirekten - Differenzierung nach der 
Staatsangehörigkeit. Wer zum Aufenthalt in Österreich 
berechtigt ist, hat unter den allgemeinen Vorausset­
zungen (der Arbeitsvermittlung zur Verfügung stehen , 
Notlage, Ausschöpfung des Anspruches) Zugang zur 
Leistung Notstandshilfe . 

Personen ausländischer Staatsangehörigkeit , die 
kein Aufenthaltsrecht in Österreich mehr haben , ge­
bührt in Übereinstimmung mit fremden rechtlichen 
Regelungen keine Leistung nach dem ALVG mehr. 
Diese Regelung knüpft in verfassungskonformer 
Weise und im Rahmen des nach der Menschen­
rechtskonvention zulässigen Spielraumes , den Auf­
enthalt von Ausländern zu regeln , am Fremdenrecht 
an. Dies stellt auch keine Verletzung des Ver ­
sicherungsprinzipes dar, da Anspruch auf eine Lei­
stung nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz nur 
hat, wer dem inländischen Arbe itsmarkt zur Verfügung 

steht , d.h. hier arbeiten kann und darf. 

2.2. Schlechtwetterregelung für überlassene 
Arbeitskräfte 

Durch eine Änderung des Bauarbeiter-Schlecht ­
wetteren tschädig ungsgesetzes 1957 erfolgte eine 
Einbeziehung von Arbeitnehmern von Arbe its­
kräfteüberlassern , die zur Überlassung von Bau­
arbeiten aufgenommen oder tatsäch lich überwiegend 
in Baubetrieben beschäftigt werden , in die Schlecht­

wetterregelung . 

2.3. Arbeitslosengeld für Rehabilitanden 

Se it 1.8.1998 kann das Arbeitslosengeld bzw. das 
Schulungsarbeitslosengeld auch während der Teilnah­
me an Rehabilitationsmaßnahmen stiftungsähnlicher 
Einrichtungen gewährt werden . 
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2.4. Sicherungsbeitrag für Arbeitslosengeld 
und Notstandshilfe 

Seit 1.10.1998 können Personen , die aus einer 
arbe itslose nve rsiche ru ngspfl ichtigen Beschäftig u ng 
oder aus einem Leistungsbezug ausscheiden und 
eine Erwerbstätigkeit ohne Arbeitslosenversiche­
rungspflicht (Selbständige , freie Dienstnehmer, Aus­
landstätigkeit) aufnehmen , ihre erworbenen An sprü­
che über drei Jahre hinaus sichern , wenn sie den 
sogenannten Sicherungsbeitrag von ÖS 500 ,- monat­
lich bei ihrem zuständigen Krankenversicherungs­
träger entrichten. 

2.5. Jugendausbildung 

Se it 15.11 .1998 wird das Jugendausbildungs­
Sicherungsgesetz praktisch gehandhabt, das heißt , 
Jugend li che, die keinen Lehrplatz haben , können 
durch Lehrgänge oder Lehrlingsstiftungen eine Aus­
bi ldung erfahren (siehe dazu 1.6.). 

2.6. Neuregelung der Künstlervermittlung 

Eine Novelle zum Arbeitsmarktförderungsgesetz 
brachte mit 1.1 .1999 bei der Künstlervermittlung u .a. 
fo lgende Änderungen : 

• Zulassung natürli cher und jurist ischer Personen 
aus dem EWR-Raum 

• Vereinfachte Bewilligungsvoraussetzungen für grenz­
überschre itend tätige Künst lervermitt ler aus dem 
EWR , die keinen Standort in Österreich begrün­
den wollen . 

2.7. Insolvenzentgeltsicherung 

Die Änderung des Insolvenz-Entgeltsicherungs­
gesetzes (IESG) durch die Novelle BGBL Nr. 73/1999 
mit 1.5 .1999 brachte die An passung des IESG an die 
geänderten Entlohnungsbestimmungen für Masse­
verwalter, Ausgleichsverwalter und bevorrechteten 
Gläubigerschutzve rbände in der Konk ursord nung und 
Ausgleichsordnung durch pauschalierten Kostener­
satz für bevorrechtete Gläubigerschutzverbände, wenn 
diese 

• statutengemäß Arbeitnehmer im Verfahren vor dem 
Bundessozialamt in Angelegenheiten des IESG 
kostenlos vertreten , 

• den Anspruch auf Insolvenz-Ausfall ge ld (lAG) in 
Nettohöhe (also Bruttoanspruch abzüg lich Sozial­
versicherung und Lohnsteue r) bekanntgeben so­
wie den Au sbau der EDV-Bestimmungen, um - bei 
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Vorliegen der entsprechenden technischen Aus­
stattu ng - die Antragsteilung auf lAG und die Be­
scheiderlassung auch auf EDV-unterstütztem Wege 
möglich zu machen . 

2.8. Familienpaket 

Im Rahmen der Änderungen der arbei tsrechtlichen 
Vorschri ften zur Umsetzung des von der Bundesre­
gierung beschlossenen Fami lienpaketes wurden fol­
gende Änderungen im Karenzgeldgesetz getroffen: 

• Mög lichkeit des Bezuges von 183 Tagen Karenz ­
geld bis zum Ablauf des siebenten Lebensjahres 
bzw. drei Monate nach Schuleintritt des Kindes 

• entsprechende Regelung für Adoptive ltern bei Ad­
optionen nach dem 18. Lebensmonat des Kindes 

• Gewährung des Zuschusses zum Karenzgeld , wenn 
der Name des Vaters feh lt, und Rückzah lu ng durch 
die Mutter. 

Diese Regelungen gelten für Geburten ab dem 1. Jän­
ner 2000. 

2.9. Maßnahmenpaket für ältere 
Arbeitnehmerlnnen 

Als Beitrag zur Umsetzung des Nationalen Aktions­

plans für Beschäftigung soll die Beschäftigungs­
stabilität Älterer erhöht werden und verbesserte 

Wiedereingliederungschancen für ältere Arbeitsu­
chende in den Arbeitsmarkt geschaffen werden . Die 
entsprechenden gesetzlichen Regelungen sehen 

daher vor: 

• Förderung von Arbe itszeitmodellen für ältere Arbeit­
nehmerinnen (Altersteilzeit) durch Gewährung von 
Alterste ilzeitgeld bzw. Alterstei lzeitbeihi lfe 

• Flexiblere Gestaltung der Kurzarbeit für Ältere 
• Optimierung bei der Bildungskarenz al lgemein und 

speziell fü r Ältere 

• Vereinfachung des Solidaritätsprämienmodells 

• attraktivere Gesta ltung der Gleitpension 
• Möglichkeit, das Frühwarnsystem besser einzuset­

zen 

• Erweiterung des Bemessungsgrundlagensch utzes 
für ältere Arbeitslose . 

Diese Regelungen treten mit 1.1.2000 in Kraft. 

2.10. Ausländerbeschäftigung 

Mit 1.1.1998 trat das Integrationspaket (Fremdengesetz 
1997 und eine Nove lle zum Ausländerbeschäfti gungs-
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gesetz) in Kraft . Damit wurden einerseits die Kriterien 
für die Neuzuwanderung von Arbeitskräften ver­
schärft , andererseits die Regeln für die Arbeitsmarkt­
zulassung bere its länger in Österreich lebender 
Migranten erleichtert. 

Bundes- und Landeshöchstzahlen 

Die zu lässige Gesamtzahl der unselbständig be­
schäftigten und arbeitslosen Ausländerin nen (Bun­
deshöchstzahl ), die nach dem Au sländerbeschäft i­
gungsgesetz den Anteil von 8 % am gesamten öster­
reichischen Arbeitskräftepotential nicht übersteigen 
darf , wurde für 1998 mit 262 .885 und für 1999 mit 
264.944 festgesetzt. 

Erstmals seit 10 Jahren war sie ab September 1998 
nicht überschritten . Die mit Verordnung festgesetzten 
Landeshöchstzahlen hingegen blieben wei terhin 
überzogen , sodaß zusätzliche Beschäftigungs­
bewilligungen nur im Rahmen eines erschwerten 
Zulassungsverfahrens erte il t werden durften. Die 
Neuzuwanderung von Arbeitskräften aus dem Aus land 
war dam it weiterhin ausschließlich au f hochqualifi ­
zierte Schlüsselkräfte , an deren Beschäft igung be­
sondere gesamtwirtschaftlichen Interessen beste­
hen , eingeschränkt. Demgegenüber wurde die Zu­
lassung bereits aufenthal tsverfestigter Migranten er­
leichtert. "Aufenthaltsverfestigung" entsteht nach acht 
Jahren rechtmäßigen Aufenthalts in Österreich. Der 
aufenthaltsverfestigte Migrant hat einen besonderen 
Ausweisungsschutz und grundsätzlich einen Rechts­
anspruch auf die Ertei lung einer Niederlassungs­
bewilligung für jeglichen Aufenthaltszweck nach dem 
Fremdengesetz . 

Für den vorübergehenden saisonalen Arbeitskräfte­
bedarf in den Wirtsc haftszwe igen Fremdenverkehr 
sowie Land- und Forstwirtschaft wurden - wie schon 
in den Jahren zuvor - auch für 1998 und 1999 durch 
Verordnungen gemäß § 9 des Fremdengesetzes 
Sonderkontingente festgesetzt , in deren Rahmen zu­
sätzliche kurzfr istige Beschäftigungsbewill igungen 
erteilt wurden . 

Bilaterale Abkommen 

Mit 1.4.1998 traten Abkommen zwischen der Regie­
rung der Republik Österreich und der Regierung der 
Republik Ungarn über den Austausch von Arbe itneh­
mern zur Erweiterung der beruflichen und sp rachl i­
chen Kenntnisse (Prakt ikantenabkomme n) und übe r 
die Beschäftigung in Grenzzonen (Grenzgängerab­
kommen) in Kraft. 

Das Grenzgängerabkommen rege lt - auf Basis der 
Gegenseitigkeit - die Beschäftigung von Grenzgängern . 
Für 1998 wurde mit Notenwechsel als Zu lassungsrahmen 
die Zahl mit 550 Grenzgängern festgelegt, der für 1999 
auf 650 erhöht wurde . 

Das Praktikantenabkommen regelt den gegenseiti­
gen Austausch von jungen Arbeitnehmern zur Förde­
rung und Erweiterung ihrer bereits erworbenen Be­
rufs- und Sprachkenntnisse. Die Zahl der gegenseiti­
gen Praktikantenzulass ungen wurde für 1998 und 
1999 mit je 300 festgesetzt. 

Vereinbarung mit Kanada über Ausbildung 
und den Austausch von jungen 
Arbeitskräften 

Mit diesem am 1.12.1998 in Kraft getretenen Ressort­
übereinkommen ist beabsich tigt , im Rahmen der 
bestehenden gesetzlichen Regelungen , mittels 
zwe ier Austauschprogramme die Zusammenarbeit 
zwischen Österreich und Kanada zu verbessern , in­
dem 

• die Ausbildung bei Konzern- oder Partnerunteneh­
men unterstützt und 

• jungen Arbeitskräften die Möglichkei t gegeben we r­
den , in den Bereichen Touri smus sowie Land- und 
Forstwirtschaft praktische Erfahrungen im jeweils 
anderen Land zu sammeln. Die Zulassung erfolgt 
auf österreichischer Seite über Beschäftigungsbe­
willigungen und Entsendebewilligungen nach den 
Regeln des Ausländerbeschäftigungsgesetzes . 

Ein Studenten -Austauschprogramm , in dessen Rah­
men auch eine Beschäft igung im Gastland mög lich 
se in so ll , ist in Ausarbeitung. 

3. Arbeitsmarktpolitik 

3.1. Die Leistungsbilanz der 
Arbeitsvermittlung 

Die Arbeitsvermittlung ist die wesentlichste Aufga­
be des Arbeitsmarktservice im Rahmen der aktiven 
Arbeitsmarktpolit ik. Gelingt eine rasche Verm ittlung -
etwa aufgrund fehl en der Qua l if ikat ion oder be­
schränkter be ruf licher Einsatzfähigkeit - nicht , müs­
sen durch den gezielten Einsatz von Förderungsmaß­
nahmen die notwendigen Voraussetzungen geschaf­
fen werden . 
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Ein großer Teil der Rekrutierungs- und Matchingprozesse 
auf dem Arbeitsmarkt , in erster Linie unkomplizierte Ar­
beitsplatzwechsel im sei ben Beruf und derselben Ar­
beitsmarktregion , werden ohne die Mitwirkung des Ar­
beitsmarktservice realisiert (bspw. via Stellenangebote 
in den diversen Medien , aktive Anschreiben der Arbeit­
suchenden an Betriebe , Vermittlung im Bekanntenkreis 
bzw. via Kontakt zu den diversen Einrichtungen der So­
zia lpartner, private Arbeitsvermittlung u.ä.). 

Als Instrumente der Arbe itsvermittlung werden hier­
zu herangezogen : 

• Informationen von Arbeitgebern und Arbeitssuchen 
den über den Arbeitsmarkt 

• Beratung und Betreuung von Arbeitgebern und Ar­
beitssuchenden 

• Beseitigung von Vermittlungshemmnissen bei Ar­
beitssuche nden 

• Selbstbed ienungsangebote für Arbeitgeber und Ar­
beitssuchende (auch über Internet) 

• Unmittelbare personelle Arbeitsvermitt lung 

Die Differenz zwischen den Abgängen aus der Ar­
beitslosigkeit (709.000) und den Beschäftigungsauf­
nahmen aus der Arbeitslos igkeit (403 .000) ergibt sich 

dadurch, daß 148.000 Personen entweder sich in Schu­
lungen befinden oder in Pension übertreten, 80.000 eine 
längere Krankheitsdauer als 28 Tage aufweisen und bei 
78 .000 entweder ein Meldeversäumnis oder eine Sank­
tion gemäß ALVG vorliegt. 

3.2. Vermittlungserfolge und 
Arbeitsmarktförderungen 

Die zentralen Vermittlungskennziffern für das Jahr 
1998 ergeben folgendes Bild : Rund 400.000 Arbeits­
lose wurden in das Beschäftigungssystem reinte­
griert. Davon waren rd . 46.000 länger als sechs Mo­
nate arbeitslos , 64 .000 älter als 45 Jahre, 39 .000 
Frauen mit Mobil itätseinschränkungen , zume ist we­
gen fehlender Kinderbetreuungsplätze , 30 .000 gehör­
ten zum Personenkreis der Behinderten . 

Mehr als 200.000 offene Stellen wurden über das AMS 
besetzt (+ 16 % gegenüber 1997), davon rund drei 
Viertel innerhalb eines Monats. Die Zahl der Förder­
fälle hat sich - bei gleich bleibendem Budgetrahmens 
- bei rund 222.000 (inkl. der Gemeinschaftsinitiativen 
Employment und Adapt 227.000) stabilisiert. 

Zentrale Kennziffern der Arbeitsvermittlung 

1996 1997 1998 

Von Arbeitslosigkeit betroffene Personen 709.000 704.959 715.618 
Zugänge in die AL 657.000 688.000 691 .000 
Abgänge aus der AL 706.000 722.000 709.000 
Dauer der Arbeitslosigkeit 127 Tage 130 Tage 127 Tage 
(Verweildauer der Abgänge) 

Beschäftigungsaufnahmen aus AL 415.000 418.000 403.000 
Beschäftigungsaufnahmen nach 48.000 49.000 46.000 
Langzeitarbeitsl. (> 6 Mon.) 
Beschäftigungsaufnahmen von über 64.000 66.000 54.000 
45 Jährigen 
Beschäftigungsaufnahmen von Frauen mit 28.000 29.000 35.000 
Mobil itätseinschränkungen « 45 Jahre) 
Beschäftigungsaufnahmen von behinderten 28.000 30.000 30.000 
Personen 

Zugänge an offenen Stellen 223.000 223.000 254.000 
Abgänge an offenen Stellen 215.000 212.000 249.000 
Laufzeit der besetzbaren offenen Stellen 29 Tage 26 Tage 27 Tage 
Stellenbesetzungen 
- innerhalb 1 Monat 74,8 % 74,9 % 73,5 % 
- 2-3 Monate 19,1 % 19,5 % 19,8 % 
- <3 Monate 6,1 % 5,6 % 6,7 % 
Inanspruchnahme des AMS durch Betriebe 
(Befragung marktorientierter Betriebe) -
Einschaltungsgrad 46 % 48,3% * 

* Daten derzeit noch nicht verfügbar Quelle: BMAGS 
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Arbeitsmarktpolitik für Frauen 

Der vom AMS in den letzten Jahren sukzessiv ausge­
baute Frauenschwerpunkt wurde fortgesetzt. Im Rah­
men der Arbeitsmarktausbildung für Frauen hat sich 
neben dem bestehenden Maßnahmenrepertoire eine 
Reihe innovativer Projekte und Programme heraus­
gebi ldet , die umfassende und zukunftsweisende 
Lösungsansätze (etwa Frauenstiftungen , Gründerin­
nenprogramme) anbieten . 

Ein arbeitsmarktpolitisch relevanter Prob lembereich 
ist die von den Ländern nicht im ausreichenden Maß 
gewährleistete Versorgung mit Kinderbetreuungsan­
geboten. Im Rahmen seiner Möglichkeiten leistet das 
AMS etwa mit der Kinderbetreuungsbeihilfe , der Mi t­
finanzierung von Kinderbetreuungseinrichtungen und 
dem Wiedereinsteigerinnenprogramm einen Beitrag 
zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie . Spezielle Ak­
zente werden auch durch das Programm "Mädchen 
im Mittelpunkt" gesetzt, das auf eine stärkere Orien­
tierung und Integration junger Frauen in bislang 
männerdom inierte Arbeitsmarktsegmente abzielt. 

Die frauenspezifischen Aktivitäten schlagen sich na­
turgemäß in der AMS-Förderstatistik nieder: So über­
schritt der Anteil we iblicher Förderfälle 1998 erst­
mals die 50 %-Marke, bei einem Anteil der vorge­
merkten arbeitslosen Frauen von 46 % an der 
Gesamtarbeitslosigke it . 

Integration von Behinderten 

AMS-Förderaktivitäten im Behinderten bereich konzen­
trieren sich im Sinne einer nachhaltigen Arbeitsmarkt­
integration auf umfassende Qualif izierungspro­
gramme und spezielle Unterstützungsmaßnahmen 
(Arbeitsassistenz, Jobcoaching). 

Im Jahresdurchschnitt befanden sich 1998 4.450 
Behinderte in Qualif izierungsmaßnahmen. Die Zahl 
der Beschäftigungsau fnahmen von Personen mit 
physischen oder psychischen Vermittlungshemmnis­
sen blieb mit ca. 30 .000 gegenüber dem Vorjahr prak­
tisch unverändert. 

Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit 

Ein zentrales , durch den NAP zusätzlich forciertes Ziel 
der österreichischen Arbeitsmarktpolitik ist die Re­
duktion der Langze itarbeitslosigkeit. Durch die mit 
den Kundinnen vereinbarten Betreuungspläne, die 
einen frühzeitigen , problemlösungsadäquaten Ein­
satz der arbeitsmarktpolitischen Interventionen si­
cherstellen , wird das Entstehen von dauerhafter Er-

werbs losigkeit nach Mög lichkeit vermieden . Wichtige In­
strumente sind dabei sicherl ich die Eingliederungs­
beihilfen (zeitlich befristete Lohnsubventionen) . Dar­
über hinaus werden Langzeitarbeitslose auch schwer­
punktmäßig in projektorientierte Integrations­
maßnahmen (Gemeinnützige Beschäftigungsprojekten , 
Sozialökonomischen Betriebe , Gemeinnützige Arbeits­
kräfte-überlassung) qualifiziert und beschäftigt. 

Weiterentwicklung des Beratungs- und Vermitt­
lungsservice 

Das AMS hat auf der Grundlage einer umfassenden 
Analyse im Beratungs- und Vermittlungsbereich 
Entwicklungs- und Optimierungspotentia le erschlos­
sen , die in der zukünftigen Organisationsentwicklung 
stärker genutzt werden sollen . Auch neue technische 
Möglichkeiten bieten die Chance einer permanenten 
Verbesserung der Servicele istungen . Zum Beispiel 
wurde 1998 das Selbstbedienungsangebot durch 
eine AMS-Internet-Applikation erweitert , über die so­
woh l Arbeitsuchenden als auch Betrieben der Zugang 
zum on-line-Stellenmarkt erschlossen wird. 

3.2.1. Aktives arbeitsmarktpolitisches In­
strumentarium - Maßnahmen im 
Rahmen des Sofortprogrammes 1999 

"J ob-Coaching" 

Mit dem Job-Coaching-Programm , für das insgesamt 
200 Mio.öS zur bereitgestellt wurden und das für ins­
gesamt 40.000 arbeitslose Personen konzipiert ist , 
werden Personen in ihrer unmittelbaren Arbeitsuche 
beratend und begleitend unterstützt. Ziel der Maßnah­
me ist, mittels frühzeitiger Interventionen eine rasche 
Rückkeh r in den Arbeitsma rkt zu ermöglichen und 
Langzeitarbeitslosigkeit zu verhindern. Das Job­
Coaching ist auf die jeweilige Zielgruppe spezifisch 
abgestimmt. Die Auswahl der Tei lnehmerinnen er­
folgt durch die Beraterinnen des AMS in einem aus­
führlichen Beratungs- und Betreuungsgespräch . 

Besondere Eingliederungsbeihilfe (BESEB) 

Die mit Jänner 1997 eingeführte Besondere Ein­
gliederungsbeihilfe (BESEB) stellt für bestimmte Per­
sonengruppen eine Lohnsubvention für einen gewis­
sen Zeitraum dar, um die Ausgrenzung von EinzeI­
personen oder Personengruppen aus dem Arbeits­
markt zu verh indern . Die BESEB wird unter dem Titel 
"Come back" langzeitarbeitslosen Personen für ihre ei­
gene Arbeitsuche und Bewerbung bei Betrieben - auch 
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Arbeitsmarktförderung - Mitteleinsatz und Förderfälle 

Arbeitsmarktausbildung 

Ausgaben für Arbeitsmarktausbildung 

Regionale Mobilität 
davon Kinderbetreuungsbeihilfe 

Ausgaben für Regionale Mobilität 
davon Kinderbetreuungsbeihilfe 

Betriebliche Eingliederungsbeihilfe für 
Problemgruppen 
Ausgaben für BEB 
Bes. Eing liederungsbeihilfe (BESEB) 
Ausgabenfür BESEB 
Gemeinnützige Eingliederungsbeihilfe -
Aktion 8000, Gemeinnützige 
Beschäftigungsprojekte 
Ausgaben für GEB - Aktion 8000 
Sozialökonomische Betriebe (SÖB) 
Ausgaben für SÖB 
Summe der Förderfälle 

Lehrausbildung und Berufsvorbereitung 

Förderfälle 
Mittelaufwand 

als Karte - in die Hand gegeben. Rein budgetär handelt 
es sich um eine Akt ivierung pa ssiver Budget mittel 
für akti ve Lei stungen. Aus diesem Grund kann diese 
Beihilfe auch nur von Leistungsbezieherinnen bean­
sprucht werden. Für Personen , die keine Leistungen aus 
der Arbeitslosenversicherung beziehen , stehen andere 
Eingliederungsbeihilfen zur Verfügung (Betriebliche und 
gemeinnützige Eingliederungsbeih ilfen) , für die - mit 
Ausnahme des Leistungsbezuges - vergleichbare An­
spruchsvoraussetzungen bestehen . 

Im Jahr 1997 wurden von Mai bis Dezember mit einer 
Summe von 105 Mio.öS insgesamt rd . 4.400 Personen 
gefördert. Im Jahr 1998 wurden für dieses Prog ramm 
475 Mio.öS für rd . 3.900 Förderfälle eingesetzt. Für 
1999 sind 1,5 Mrd.öS dafür vorgesehen . 

BESEB (Deckung des Lebensunterhaltes) 

Seit 1.3.1999 können BESEB-Mittel auch zur Finanzie­
rung der Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhaltes 
(DLU) herangezogen werden . Die Planungen der 
Landesorganisationen des AMS sehen hiefür österreich­
weit 326 Mio.öS an finanziellen Aufwendungen vor. 
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Förderfälle Förderfä lle Förderfälle 
und Ausgaben und Ausgaben und Ausgaben 

1996 1997 1998 

149.338 238.143 164.176 

4 Mrd. öS 4.75 Mrd. ÖS 4,71 Mrd. ÖS 

26.160 31.501 25.168 
10.246 14.839 12.828 

112 Mio. ÖS 156 Mio. ÖS 152 Mio. ÖS 
86 Mio. ÖS 126 Mio. ÖS 125 Mio. öS 

5.591 6.699 2.450 
227 Mio. ÖS 394 Mio. öS 226 Mio. ÖS 

4.378 3.936 
105 Mio. ÖS 475 Mio. ÖS 

4.100 4.124 3.719 

515 Mio. ÖS 700 Mio. ÖS 532 Mio. ÖS 
1.008 1.191 1.095 

197 Mio. ÖS 224 Mio. ÖS 296 Mio. ÖS 
217.761 320.670 222.188 

1996 1997 1998 

6.790 18.601 17.585 
221 Mio. ÖS 464 Mio. ÖS 948 Mio. ÖS 

Quelle: BMAGS 

Unternehmensgründerinnen 

Seit mehreren Jahren verfolgt das Arbeitsmarktservice 
pilotmäßig die Förderschiene " Unternehmens­
gründung", die im Jahr 1998 in der "Richtlinie zum 
Unternehmensgründungs-programm für Arbeitslose" 
festgeschrieben wurde . Die Zahl der Grü ndungen lag 
Anfang 1997 bereits bei rd. 1.300 . Mit Kosten von 
durchschnittlich öS 40 .000 ,- pro Unternehmens­
gründung ist dieses Programm als äusserst eff izient 
zu beurteilen . Aufgrund der Richtlinie ist es nun auch 
in diesem Bereich möglich , im Sinne der Aktivierung 
passiver Budgetmittel aus der Arbeitslosenve rsiche­
rung Beihilfen für aktive Unternehmensgründungen zu 
gewähren. 

Zusätzliche Qualifizierungsmaßnahmen 

Das AMS realisiert 1999 und 2000 für insgesamt rd . 
3. 000 Teil nehmerinnen zusätzliche Qualifizierungs­
maßnahmen zur Abdeckung der Arbeitskräftenach­
frage im Bereich von Wachstumsbranchen (Tele­
kommunikation , soziale Dienstleistungen). In Abstim­
mung mit Betrieben sollen dadurch v.a. Personen mit 
fehlenden Qualifikationen (v.a. auch Frauen bzw. Wie­
dereinsteigerinnen und Personen mit längerer Dauer der 
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Arbeitslosigkeit) wieder in den Arbeitsmarkt integriert 
werden . 

Besondere Beispiele für diesen Qualifizierungs ­

schwerpunkt sind u.a. "it.basics", "tele . soft" und "neue 
soziale Dienste" mit den Schwerpunkten: 

• Schulungen für Anwenderinnen im IT-Bereich, gän­
gige Office-Pakete , Internet/e-mail , spezielle Soft­
warepakete wie z.B. SAP, u.a . 

• Schulungen im Bereich sozialer Dienste , Gesund­
heits- und Pflegeberufe . 

Wiedereinstellungsbeihil fe nach dem 
Karenzgeld 

Für die Wiedereinstellungsbeihilfe nach dem Karenz­
geld betrugen die Ausgaben 1996 rd . 8,7 Mio .öS , für 
1997 rd . 9,2 Mio.öS und für 1998 rd. 20,8 Mio.öS. Dies 
entspricht einer Steigerung gegenüber dem Jahr 1997 
von rd . 126 % . Die "Förderung der Chancengleichheit 
durch Qualifizierung" wurde als arbeitsmarktpoliti­
sches Jahresziel 1999 verankert. Die Qualifizierungs­
maßnahmen der Frauen werden weiter ausgewe itet , 
insbesondere auch im Zusammenhang der Ausbil­
dung für Wiedereinsteigerinnen in den Bereichen neue 
Kommunikations- und Informationstechnologien. 

Das Maßnahmen paket für Ältere 

Im Juli 1999 hat der Nationalrat das Maßnahmen­
paket für Ältere beschlossen , das dazu beitragen soll , 
auch in diesem Bereich die "Trendwende" zu bewir­
ken (vgl. Punkt 2.9.). 

3.3. Innovative Arbeitsmarktpolitik - Das 
Programm "New Start" 

Im Rahmen des Programmes "New Start" werden 

Projekte mit dem Ziel der Schaffung von zusätz lichen 

(noch nicht) marktfähigen Arbeitsplätzen für arbeitslose 

Personen bei Betrieben und gemeinnützigen Einrichtun­

gen gefördert. Im Unterschied zur ehemaligen "Aktion 

8000" bzw. der Eingliederungsbeihilfe des AMS geht es 

dabei in erster Linie nicht um die Schaffung von befri­

steten Transitarbeitsplätzen , die einen möglichst ra­

schen Übergang vom zweiten in den ersten Arbeitsmarkt 

erlauben sollen , sondern um den Aufbau neuer und 
stabiler Dauerarbeitsplätze für arbeitslose Men­
schen. Die Befriedigung gesellschaftlich wichtiger Be­
dürfnisse wird dabei mit dem beschäftigungspolitischen 
Ziel der Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze verknüpft . 
Die Förderung ist mit maximal ÖS 300.000 ,- pro Per-

son auf ein Jahr beschränkt ; eine Verlängerung ist 
ausgesc hlossen. 

Das Pilotprogramm "Newstart" setzt damit Impulse in 
drei Richtungen: 

• Unternehmen und gemeinnützigen Trägern wi rd die 
Möglichkeit geboten, du rch Förderung des Personal 
aufwandes für arbeitslose Personen für best imm­
te Projekte oder Vorhaben anzu ste llen , die b isher 
nicht oder nur zum Tei l über Markterlöse finanzie r­
bar waren; 

• arbe itslosen Personen wird der beruf liche (Wie­
der)Einstieg ermöglicht 

• Investitionen in die Innovati on und die Weiterent­
wick lung von gese ll schaft lich rele vanten Aufgaben­
steilungen werde n ermög licht. 

Das Bundesministerium für Arbeit , Gesundheit und 
Soziales s tellt im Rah men di eses Programm es 
300 Mio.öS zur Verfügung . Die Entscheidung über die 
Projekte , die bis zum 31.1.1999 einzure ichen waren, 
wird von einem Beirat (Vertreter des BMWA und des 
BMAGS) getroffen. 

Von den bis Juli 1999 insgesamt 459 eingereichten 
Projekten wurden 356 mit 1710 Arbeitsplätzen posi ­
tiv entschieden. Über ein Drittel der Projekte ist im 
Bereich Sozia les , Gesundheit , Pflege angesiedelt , 
gefo lgt von Bildung und Forschung (19 %), Informati­
onsgesellschaft und Neue Medien (13 %) sowie Frei­
zeit und Ku ltur (12 %). 

3.4. Der Europäische Sozialfonds 

Seit Programmbeginn 1995 bis zum 30 .06. 1998 wur­
den mithilfe des Europäischen Sozialfonds 369 .960 
Förderfälle rea lisiert . Insgesamt nahmen in den drei­
einhalb Jahren der Umsetzung der ESF-Prog ramme 
in Österreich mehr als 280.000 Personen an ES F­
kofinanzierten arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 
teil , die überwiegende Zahl , rd. 140.00 im Rahmen 
von Ziel-3 (Arbe its marktpolit ische Pro blemgruppen) 
und 145.000 im Rahmen von Zi el 4 (Schulung von 
Beschäftigten). Der Frauenanteil erreichte in Ziel 350 %, 
in Ziel 4 34 %. 

I ntegrationswirkung der ESF -kofinanzierten 
Maßnahmen 

Die vorliegenden Evaluieru ngsergebnisse lassen 
Aussagen über die Integrationseffekte der vom Eu ro­
pä ischen Sozia lfonds kof inanzierten Maßnahmen in 
den drei Förderjahren zu ( Ind ikator : Status der 
Teilnehmerl nnen 180 Tage nach Beendigung der För­
derung) . Für das Abrechnungsjahr 1997 wurden 
35.446 Teilnehmerinnen ausgewertet. Davon waren ein 
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halbes Jahr nach Beendigung der Maßnahme 57 % be­

schäftigt , 6 % in Ausbildung und 27 % arbeitslos. Die 

Integrationswirkung konnte in den ersten drei ESF-Jah­
ren laufend verbessert werden und stieg von 50 % Wie­

derbeschäftigung (1995) auf 57 % (1997). 

Gemeinschaftsinitiativen 

Besonders innovative und transnationale Proj ekte 
werden vom Europäischen Sozialfonds im Rahmen 

von insgesamt 19 Gemeinschaftsinitiativen-Program­

men gefördert . Diese Programme sind gewisser­
massen als Experimentierfeld für die Weiterentwick­

lung von neuen Massnahmen- und Betreuungsformen 

zu sehen und daher immer auch bestimmten Ziel­
programmen zuzurechnen. 

Analog zu den Zie len sind die wichtigsten Gemein­
schaftsinitiativen Employment (zu Ziel 3) und Adapt 

(zu Ziel 4). In Employment werden im Rahmen von 4 
Strängen die wicht igsten arbeitsmarktpolit ischen 

Problemgruppen betreut: NOW - Frauen ; YOU TH­
START - Jugendliche , HORIZON - Behinderte ; 

INTEGRA - arbeitsmarktferne Personengruppen , 

Migrantlnnen u.ä .. Die inhaltlichen Schwerpunkte lie­

gen in den Bereichen Entwicklung , Aus- und Weiter­
bildung , Schaffung von Arbeitsplätzen und Infor­

mations- und Sensibilisierungsmassnahmen. Adapt 
ist auf die Entwicklung neuer Massnahmen zur Un­

terstützung der vom Strukturwandel bedrohten 

Arbeitnehmerinnen ausgerichtet , die inhaltlichen 
Schwerpunkte sind Entwicklung , Aus- und Weiterbi l­

dung, Beratung/Orientierung und Vernetzung. Insge­
samt wurden in Employment in den ersten beiden 

Antragsrunden 105 Projekte gefördert, in Adapt 55. 

Im November 1998 wurde eine 3. Runde zur Vergabe 
durchgeführt , in deren Rahmen 16 weitere Projekte 

(9 Employment, 7 Adapt) genehmigt wurden . Wäh­

rend die ersten beiden Runden ausschl iessl ich vom 
AMS bzw. den Bundessozialämtern betreut wurden , 
waren in der 3. Runde das BM für Unterricht und kul­

turelle Angelegenheiten , das BM für Wissenschaft und 

Verkehr sowie einige Bundesländer endbegünstig te 
Stellen für die Projekte . 

Das Gesamtbudget in Employment beträgt 666 Mio. 
ÖS (davon 282 Mio.öS ESF-Mittel) und war mit 31.12. 

1998 zu etwa 45 % an Projekte ausbezahlt. Das Gesamt­
budget in Adapt beläuft sich auf 324 Mio.öS (davon 

136 Mio .öS ESF-Mittel ) und war aufgrund des späteren 
Beginns der Projekte erst zu 37 % verausgabt. 
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Den Regionalen Zielen zuzuordnen sind die Reg ionalen 
Gemeinschaftsinitiativen (Interreg 11 , Leader 11 , Urban) und 
die Industriellen Gemeinschaftsinitiativen (im ESF: KMU , 
Res ider). Die Admini stration dieser Programme erfolgt 
primär durch das Bundesministerium für Arbeit , Gesund­
heit und Soziales selbst , zum Te il auch durch die Län­
der bzw. andere Bundesressorts . 

Im Rahmen der Gemeinschaftsinitiat ive Interreg II -
d.s. grenzübersch reitende Massnahmen mit den 
Nachbarstaaten - wurden insgesamt 37 Projekte mit 
einem Gesamtvolumen von 72 Mio.öS realisiert (48 % 
Ausschöpfung). In Leader 11 - Massnahmen zur Un­
terstützung des ländlichen Raums - das von den Län­
dern administriert wird , werden Projekte mit einem 
Budget von 57 Mio.öS (=64 % Ausschöpfung) unter­
stützt. Und in Urban , das den Städten Wien und Graz 
zugute kommt , wurden bisher 95 ,4 Mio.öS umgesetzt 
(95 % Ausschöpfung). 

Im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative KMU wird It. 
Programm nur ein Grossprojekt realisiert , in dem in 
Kooperation mehrerer Institute Te lelern -Programme 
entwickelt , getestet und nun im Jahr 1999 als Regel­
programm umgesetzt werden . Die Umsetzung ver­
läuft programmgemäß , 78 % der Mitte l (28,6 Mio.öS) 
sind gebunden bzw. verausgabt. 

In Resider werden in Regionen der Stahlerzeugung 
Massnahmen zur Weiterqua lifizierung der Mitarbei­
terinnen sowie zur Entwicklung spezifischer Maßnah­
men für diese Zielgruppe finanziert. Der Schwerpunkt 
liegt dementsprechend in der Steiermark; in Oberöster­
reich wird ein Projekt realisiert. 56 % der Mi ttel 
(12,8 Mio .öS) wurden bisher verausgabt. 

Ter r itoriale Beschäftigun gspakte 

Die Realisierung von Territoria len Beschäftigungs­
pakten (TEP) wurde in den letzten Monaten wesent­
lich vorangetrieben . Ziel dieser Pakte ist die Vernet­
zung und Bündelung sowie Abstimmung der einzel ­
nen Akteure in den Regionen (Länder, Städte , Ge­
meinden , AMS , Sozialpartner, Projektträger) und da­
mit die Dezentralisieru ng von Maßnahmen und de­
ren nähere Heranführung an die Betroffenen. Inhaltli­
cher Schwerpunkt sind die Bere iche sozia le Dienst­
leistungen, lokale Beschäftigung . Zielgruppen der 
arbeitsmarktpolitischen Aktivitäten sind Langzeitar­
beitslose, Frauen , Jugendliche, behinderte Men­
schen und ältere Arbeitnehmer . TEPs konnten mitt­
lerwei le mit sieben Bundesländer abgeschlossen 
werden . Für die Steiermark und das Burgenland wird 
ein Absch luß vorbereitet. 
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3.5. Unternehmensbezogene 
A rbeitsmarktf6rderung 

Zur Unterstützung der Bemühungen für eine Stabilisie­
rung des Arbeitsmarktes kann das BMAGS seinem ge­
setzlichen Auftrag zur Sicherung und Schaffung von 
Arbeitsplätzen durch die Bereitstellung von Förderun­
gen an Un ternehmen in Form von Da rlehen , 
Haftungsübernahmen, Zuschüssen und Zinsenzu­
schüssen nachkommen . Förderungsschwerpunkte 
sind kleine und mittlere Unternehmen (§ 27a AMFG) 
und Unternehmen in Problemregionen (§ 35a AMFG) , 
die im Rahmen der Durchführung von Umstruk­
tur ierungs - und Investitionsvorhaben Arbeitsplätze 
sichern und/oder zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. 

Das BMAGS schließt bei jeder Gewährung einer 
Arbeitsmarktförderung u.a. eine Vere inbarung über 
eine mindestens 3-jährige Beschäftigungsgarantie 
ab. Durch diese Vorgangsweise ist gewährleistet , 
daß einem Fördernehmer nur dann Mittel der öffentli­
chen Hand zur Verfügung stehen , wenn die Zielset­
zung der Fördermaßnahme erreicht ist. 

Im Jahr 1998 wurden 10 Unternehmen nach den o . 
a . Kriterien Förderungen gem . §§ 27a und 35a 
AMFG in Höhe von 145,6 Mio.öS zur Absicherung von 
3.908 Arbeitsplätzen zuerkannt. Durch diese Unter­
stützungen konnte ein Investitions- bzw. Umstruk­
turierungsvolumen von rd . 2 ,23 Mrd .öS ausgelöst 
werden. 

3.6. Tätigkeit der privaten 
Arbeitsvermittlung im Jahr 1998 

In den letzten bei den Jahren stieg sowohl die Zahl der 
privaten Arbeitsvermittlungseinrichtungen - die Anzahl 

der österreichweit aktiven registrierten Unternehmen 
stieg von 19 (4. Quartal 1 997) auf 29 (4. Quartal 1 998) -
als auch die Zahl der durch diese Betriebe erfolgreich 
durchgeführten Vermittlungen. 
Im Jahr 1998 wurden von seiten der privaten Agentu­
ren um 24 % mehr Stellen an Arbeitsuchende vermit­

telt als 1997, wobei rund 80 % aller Abschlüsse - wie 
bereits in den Vorjahren - auf den Dienstleistungsbe­
reich entfielen . 

Insgesamt waren bei den privaten Vermittlungs­
agenturen Ende 1998 25.575 Arbeitssuchende regi­
str iert. Gegenüber Ende 1997 betrug der Anstieg 
damit +6.883 (+37 %). Ausschlaggebend für den An­
stieg der Geschäftstätigkeit der privaten Vermitt lung 
dürfte die gute Konjunkturlage bzw. der dadurch ver­

ursachte Anstieg der Arbeitskräftenachfrage sein . 

3.7. Aufwendungen für Arbeitsmarktpolitik 

Nach dem Rekordanstieg der aktiven arbeitsmarkt­
politischen Mittel im Jahr 1997, einer Steigerung von rd. 
28 % im Vergleich zu 1996, wurde dieser Standard im 
Jahr 1998 ebenfa lls erreicht. 

Im Jahr 1999 werden die Mittel fü r aktive arbeits­
marktpolitische Maßnahmen das bisher höchste 
Niveau erreichen . Im Vergleich zu 1998 ist eine Stei­
gerung von rd . 36 % veranschlagt. 

Die Ausgaben für passive Leistungen entwickeln 
sich weiterh in rückläufig . Der Anteil am Gesamt­
budget sank von rd. 71 % im Jahr 1997 auf rd. 68 % 
im Jahr 1998. Dies entspricht einem Rückgang von 
rd . 3 %. Auf Basis des BVA 1999 sowie laufender Pro­
gnosen setzt sich diese Tendenz im Jahr 1999 mit 
einem Anteil von 66 % weiter fort. 

Von privaten Arbeitsvermittlern vermittelte Stellen 

Vermittlungen Vermittlungen rel. Veränderung 
Berufsabteilungen 1998 1997 gg. 1997 

Land- und forstwirtschaftliche Berufe 11 10 + 10,0 % 

Produktionsberufe in Bergbau , 324 257 + 26,1 % 

Industrie und Gewerbe 
Handels- und Verkehrsberufe 293 259 + 13,1 % 
sonstige Dienstleistungsberufe 442 376 + 17,6 % 
Technische Berufe 150 91 + 64,8 % 
Rechts- , Verwaltungs- und Büroberufe 383 312 + 22,8 % 
Gesundheits-, Lehr- und Kulturberufe 43 25 + 72,0 % 
Summe aller Abschlüsse 1.646 1330 + 23,8 % 

Quelle : BMAGS 
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Passive Leistungen * 
(Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, 
Karenzurlaubsgeld, Sondernotstandshilfe 
und Sonderunterstützung) 

Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik ** 
(BeratungN ermittlung/Schulung/ 
Lohnsubventionen) 

Anmerkung : 

1997 

42 .332 Mio. ÖS 

8.084 Mio. ÖS 

1998 

40.973 Mio. ÖS 

8.204 Mio. öS 

1999 

39.559 Mio. ÖS 

11.146 Mio. öS 

* einschließlich antei lige Beiträge zur Sozialversicherung (Pensions- , Kranken- und Unfallversicherung) je 
Leistungsbezug, abzüglich passiver Leistungen für aktive Arbeitsmarktpolitik 

** Arbeitsmarktpolitik im engeren Sinn . Darunter zählen neben der Gewährung von existenzsichernden 
Leistungen (in Verknüpfung mit aktivierenden Maßnahmen) nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz 
Maßnahmen der "aktiven Arbeitsmarktpolitik" , die vom Arbeitsmarktservice Österreich selbst, in seinem 
Auftrag oder vom Bundesministerium für Arbeit , Gesundheit und Soziales im Rahmen von Sonderpro­
grammen gesetzt werden . 

Anteil der Passiven Leistungen 
am Gesamtbudget der 
Gebarung Arbeitsmarktpoliti k 

Anteil der Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik 
am Gesamtbudget der 
Gebarung Arbeitsmarktpol itik 

Anmerkung: 

1997 

71 % 

14 % 

1998 1999 

68 % 66 % 

14 % 18 % 

Die Differenz zu den Gesamtausgaben (100 %) ergibt sich aus Personal- und Sachaufwand , Einhebungsvergütung, 
Schlechtwetterentschäd igung, Überweisung an die Pensionsversicherung gem. § 6 8) MPFG und Überweisung an 
das Arbei tsmarktservice (Kreditkosten). 

Internationaler Vergleich 

Im internat ionalen Ve rgle ich liegt Österreich mit ei­
nem Antei l der akt iven Ausgaben am Bruttoi nl ands­
produkt 1998 in Höhe von 0,44 % we iterh in unter dem 
OECD-Du rc hschnitt . Dennoch konnte eine beachtl i­
che Steigerung gegenüber dem Vorjahr verze ichnet 
werden , der Anteil der aktiven arbeitsmarkt ­
pol itischen Ausgaben am Brutto inlandsprodukt 
stieg von 0,38 % auf 0,44 %. 

Bei Normierung des Antei ls de r aktiven Arbe itsmarkt­
polit ik am Bruttoinlandsprodukt auf 1 % der Arbeits­
losenquote (d.h. man dividiert den Antei l von 0,44 % 
durch die international für Österre ich standardiserte 
Arbei tslosenquote von 4 ,4 %), ve rbe sse rt s ich die 
Position Österreichs. Mit 0,1 % liegt Österreich damit 
im Mitte lfe ld all er OECD-Staaten. 
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4. Versicherungsleistungen 

4.1. Geschäftsumfang im Leistungsbereich 

Im Jahresdurchschnitt 1998 bezogen 282.173 (1997: 

350 .565) Personen Leistungen aus der Arbeitslosen­

vers icherung . An sie wurden insgesamt 41 ,883 Mrd. 

ÖS (1997: 43 ,257 Mrd.öS) ausbezahlt. 

Für die Inanspruchnahme dieser Leistungen wu rden 

879.819 (1997 : 925.325) Anträge gestellt , wovon 40.590 

(1997: 34.620) abgelehnt wurden . Die Zahl der erstin­

stanzlichen Bescheide erreich te 285.836 (1997 : 

259 .141), wogegen 7.338 Berufungen eingebracht wur­

den . In Sanktionsfällen wurde n insgesamt 54.523 

(+ 1.612 gegenüber 1997) Bescheide erlassen. 
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4.2. Der MiUelaufwa nd im Leistungsbereich 

1998 wurden für Leistungen aus der Arbeitslosenversi­
cherung inkl. der Sozialversicherungsbeiträge 41 ,9 Mrd. 
ÖS aufgewendet (1997 : 43 ,4 Mrd.öS 1996: 45 ,9 Mrd.; 
1995: 44,3 Mrd.öS) . 

Diese verteilen sich auf die einzelnen Leistungsarten 
wie folgt: 

Aufwand für Leistungen bei 
Arbeitslosigkeit 

Arbeitslosengeld 
Notstandshilfe 
Sonderunterstützung* 

1997 1998 

19.366 Mio. ÖS 19.445 Mio. ÖS 
11.330 Mio. ÖS 12.288 Mio. ÖS 
1.691 Mio. ÖS 1.385 Mio. ÖS 

*inklusive des Leistungsaufwandes der SVA-Bergbau 

Aufwand für Leistungen bei Mutterschaft 

Karenzurlaubsgeld* 
Sondernotstands­
hilfe 

1997 1998 

10.316 Mio. ÖS 8.027 Mio. ÖS 

554 Mio. ÖS 725 Mio. ÖS 

*inklusive der Beiträge zur Sozialversicherung 

5.Insolvenzentwicklung und 
Insol venz-Ausfallgeld 

Die Gesamtzahl der Insolvenzen (eröffnete Verfahren 
und abgewiesene Konkursanträge) hat sich 1998 im 
Vergleich zum Vorjahr um 5 % verringert. Gleichzeitig 

Insolvenzstatistik 

Insolvenzverfahren Gesamt: 
davon eröffnete Insolvenzverfahren 
davon abgewiesene Konkursanträge 

Dazu kommen noch jene "passiven" Mittel, die für akti­
vierende Maßnahmen verwendet werden . 

Umwandlung passiver Mittel 
für aktive Maßnahmen (in Mio. ÖS) 

Leistungsart 1996 1997 

Berufliche Mobilität* 94 261 

Arbeitsstiftungen 355 414 

Wiederei nsteliungs-
beihilfe nach KUG 8,7 9,2 

Ausbildungsarbeits-
losengeld nach KUG 0,5 1,5 

Gesamt 458,2 685,7 

1998 

297 

382 

20,8 

2 

701,8 

*Im Jahr 1997 einschließlich Mittel der Arbeitslosenversicherung 
bei Schulungsteilnahme mit einer Dauer von 3 Monaten bzw. 
Maßnahmen für Jugendliche bis 25 Jahre außerhalb der Förde­
rung von Lehrausbildungen 

war ein Rückgang der Großinsolvenzen zu verzeich­
nen. 1998 erreichten die Insolvenzverb indlichkeiten 
(Erhöhung um 1 Mrd .öS oder +3 %) auf 35 ,9 Mrd .ÖS 
in etwa das Vorjahresniveau . Die Auszahlungen an 
die Dienstnehmerinnen in Höhe von 2.913 Mio .öS im 
Geschäftsjahr 1998 verminderten sich um 4 % im 
Ve rgleich zum Vorjahr. 

1996 

5.698 
2.276 
3.422 

1997 

5.053 
2.342 
2.711 

1998 

4.816 
2.887 
1.929 

Inanspruchnahme des Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds 
Quelle: Kreditschutzverband von 1870 

1996 1997 1998 

Betroffene Arbeitnehmerinnen ') 32.200 28.400 29.880 

Ausgaben in Mio. ÖS : 
für Insolvenz-Ausfallgeld (lAG) ') 4.487 3.046 2.913 
für SV und BUAK 3) 405 444 594 

Einnahmen in Mio . ÖS : 
aus Beiträgen 4) 4.453 4.614 4.775 
aus Rückflüssen 5) 993 1.047 738 

" Zahl der betroffenen Arbeitnehmerinnen (gerundet) , für die Anträge auf Zahlung von Insolvenzausfallgeld gestellt wurden 
2' Zahlungen Insolvenz-Ausfallgeld (lAG) in Mio. ÖS gerundet 
3, Zahlungen an Sozialversicherungsträger und an die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse 
, Arbeitgeberbeiträge zum lAG-Fonds (ab 1995: 0,5 %, ab 1996: 0,7 % Zuschlag zu den Arbeitgeberbeiträgen der ALV-Beiträge) 

in Mio. ÖS gerundet 
,. Rückflüsse aus Insolvenzverfahren in Mio. öS gerundet Quelle: BMAGS 
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1. Pflegevorsorge 

1.1. Novelle zum Bundespflegegeldgesetz 
und Neuerlassung der 
Einstufullgsverordnullg 

Da seit dem Inkrafttreten des Bundespflegegeldge­
setzes im Jahre 1993 ein Zeitraum verstrichen ist, in 
welchem umfassende Erfahrungen bei der VoIlzie ­
hung gesammelt werden konnten , wurde eine Evalu ie­
rung des Gesetzes durchgeführt. Basis dieser Eva­
luierung waren neben den gewonnenen Erfahrungen , 
die wissenschaftliche Begleitung sowie die ergan­
gene Judikatur des Obersten Gerichtshofes zum Bun­
despflegegeldgesetz . 

Auf Grundlage der Evaluierungsergebnisse wurde 
das Bundespflegegeldgesetz novelliert . Die Novelle 
ist mit Wirkung vom 1.Jänner 1999 in Kraft getreten 
und wurde unter BGBI. I Nr. 111 /1998 kundgemacht. 

Die wesent lichsten Änderung si nd: 

• Durch die Neudefinition des Zuordnungskriteriums 
zur Pflegegeldstufe 4 (Pflegebedarf mehr als 160 
Stunden monatlich , vorher mehr als 180 Stunden 
monatlich) wurde eine gerechtere Verteilung und 
eine Verbesserung der Situation der schwer pfle­
gebedürftigen Personen bewirkt. Durch die Ände­
rung erhalten rund 15.000 Personen monatlich ein 
um etwa öS 3.000 .- höheres Pflegegeld . 

• Die Zuordnungskriter ien zu den Pf legegeldstu­
fen 6 und 7 wurden zur KlarsteIlung und aus Grün­
den der Rechtssicherheit konkreter umschr ie­
ben . Die Definitionen der Kriterien folgen weitge­
hend der ergangenen Judikatur des Obersten Ge­
rich tshofes . 

• Als weitere Maßnahme wurden aus Gründen der 
Rechtssicherheit die Mindestei nstufun gen ins 
Bundespflegegeldgesetz aufgenommen . Damit 
wurde den besonderen pflegerelevanten Bedürf­
nissen der hochgradig sehbehinderten , blinden 
und taubblinden Personen und jener Gruppe von 
schwerbehinderten Menschen , die zur selbstän­
digen Lebensführung auf den aktiven Gebrauch 
eines Rollstuhles angewiesen sind , Rechnung 
getragen . Die Regelung sieht vor, anhand der 
medizinisch eindeutigen Diagnose und der damit 
verbundenen Funktionsausfälle den weitgehend 
gleichartigen Pflegebedarf in Form einer Mindest­
einstu fung zu berücksichtigen . 

• Überdies wurde die recht liche Stellung der pfle­
gebedürft igen Menschen und der Pflegenden 
verbessert. Bei der Untersuchung der pflegebe-

dürftigen Person sieht die Novelle die Möglichkeit 
der Beiziehung einer Vertrauensperson vor. Außer­
dem wird bei der Begutachtung eine vorhandene 
Pflegedokumentation im ambulanten und statio­
nären Bereich jedenfalls berücksichtigt. 

• Bei einem stationären Aufenthalt eines Pflegegeld­
beziehers oder einer Pflegegeldbez ieherin tritt 
kein Ruhen des Pflegegeldes ein , wenn die Pfle­
geperson als Begleitperson stationär mitaufge­
nommen wird . Außerdem wird das Pflegegeld bei 
einem stationären Aufenthalt eines Pflegegeldbe­
ziehers im Umfang der Beitragsleistung einer be­
günstigten Weiterversicherung eines pflegenden 
Angehörigen weitergeleistet. 

• Im Sinne einer umfassenden Pflegevorsorge wur­
de der anspruchsberechtigte Personenkreis um 

die emeritierten Hochschulprofessoren und die 
Verbrechensopfer erweitert bzw. die Kompetenz für 
die Freiberufler sowie deren Hinterbliebene klar 

normiert. 

Mit Wirkung vom 1.Februar 1999 wurde auch die Ein­

stufungsverordnung zum Bundespflegegeldgesetz 
neu erlassen (BGBI. II Nr. 37/99). Die Änderungen in 
der Verordnung wurden einerseits durch die Aufnah­
me der Mindesteinstufungen in das Bundespflege­
geldgesetz erforderlich , anderseits sollte die Rechts­
sprechung des OGH und die Vollzugspraxis , die sich 
aus den Richtl inien des Hauptverbandes und dem 
Konsensuspapier zur Vereinheitlichlichung der ärztli­
chen Begutachtung ergeben hat, Eingang finden. 

Überdies wurde auch deutlicher auf die Besonder­
heiten bei der Beurteilung des Pflegebedarfes für 
psychisch oder geistig behinderte Menschen einge­
gangen , indem der Zeitaufwand für die Führung ei­
nes Motivationsgespräches berücksichtigt wird . 

1.2. Sozialversicherungsrechtliche 
Absicherung pflegender Angehöriger 

Durch das Arbeits- und Sozialrechts-Änderungsge­
setz 1997 wurde mit Wirkung vom 1.Jänner 1998 im 
Bereich der Pensionsversicherung die Möglichkeit 
einer begünstigten Weiterversicherung für Personen 
geschaffen , die einen nahen Angehörigen mit An­
spruch auf Pflegegeld in Höhe der Stufe 5, 6 oder 7 
betreuen und aus diesem Grund ihre Erwerbstätig­
keit aufgeben mußten . Diese Pflegepersonen wer­
den insoferne begünstigt , als der Bund den f iktiven 
Dienstgeberbeitrag übernimmt und die Pflegeperson 
daher nicht 22 ,8 % sondern nur 10,25 % der Bemes­
sungsgrundlage als Beitrag zu leisten hat. 

147 

III-35 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdok. T1 Analysen (gescanntes Original) 151 von 210

www.parlament.gv.at



1.3. Beratung für Ptlegende 

Als Maßnahme zur Qualitätssicherung wird seit Jän­
ner 1998 vom Sozialservice BMAGS die BERATUNG 
für PFLEGENDE angeboten . Diese Beratung erfolgt 
Montag , Dienstag , Donnerstag von 8 - 17 Uhr und 
Mittwoch, Fre itag von 8 - 13 Uhr und richtet sich an 
alle privaten Pflegepe rsonen und an alle, die von Pro­
blemen der Pflege betroffen sind. 

Die Beratung kann österreichweit unter der TeI.Nr. 01 / 
544 15 97/300 in Anspruch genommen werden . 

1.4. Statistische Angaben 

Im März 1999 erhielten insgesamt 262.579 Perso­
nen Pflegegeld nach dem Bundespflegegeldgesetz. 
Bei Zuordnun g in die sieben Stufen ergibt sich fol­
gendes Bild (siehe Tabelle am Seitenende). 

Rund 46.500 Personen (Stand 12/97) erhalten ein 
Pflegegeld der Länder, davon sind rund 2/3 Frauen. 
Di e Verteilun g der Bez ieher innen von Pflegegeld nach 
den landesgesetz li chen Rege lungen auf die einze l­
nen Stufen erg ibt sich aus fo lgender Tabelle: 

Pflegegeldbezieherlnnen der Länder 
(Stand 12/97) 

Stufe Bezieherinnen 

7.696 
2 14.784 
3 11 .118 
4 4.435 
5 4.542 
6 2.685 
7 1.229 

Gesamt 46.489 

Quelle: Bericht des Arbeitskreises für Pflegevorsorge 

1998 betrug der Aufwand des Bundes für Leistun ­
gen nach dem Bundespf legegeldgesetz insgesamt 
17,882 Mrd.öS. 

Aufwand des Bundes für Leistungen 
nach dem BPGG 1998 (in Mio. ÖS) 

Entscheidungsträger 

Sozialversicherungsträger 
Bundespensionsamt 
ÖBB 
Post 
BSB: KOVG, HVG 
Landeshauptmann: OFG 
Landeshauptmann: 
Landeslehrer 
Summe 

16.149 
479 
586 
320 
176 
12 

160 
17.882 

Quelle: Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

1.5. Ptlegevorsorgevereinbarung 

In dieser Vereinbarung , die am 1 .Jänner 1994 in Kraft 
trat , wurde um eine Weiterentwicklung des bundes­
einhe it lichen Pf legevorsorgesystems sicherzustel­
len , u.a . festgelegt , einen Arbeitskreis , bestehend aus 
Vertreter innen des Bundes, der Länder, des Haupt ­
verbandes der österre ichischen Soz ialvers icherungs­
träge r und de r wic ht igsten Interessenve rtretu ngen 

einzur ichten. 

Das Bundesministerium für Arbeit, Gesundhei t und 
Soziales hat für den Zei traum Jänner bis Dezember 
1997 den jährlichen Bericht über die Entwickl ung der 
Pflegevorsorge erstel lt, der in der Sitzung des Arbeits­
kreises vom 27 .November 1998 einhellig angenom­
men wurde. 

Sämtl iche Bedarfs- und Entwick lungspläne , die die 
Länder gemäß der Pfl egevorso rgeverei nbarung im 
Hinblick au f den Ausbau der ambulanten, te ilstatio­
nären und stationären Dienste zu erstellen hatten, 
lagen im Herbst 1998 vor. Im Herbst 1998 wurde das 
ös terre ichische Bu ndesinst itut für Gesundh eitswe­
sen mi t der Erste ll ung einer österre ichwe iten Über­
sich t über diese Bedarfs- und Entwicklungspläne be­
auftragt. Das Ergebni s soll im Herbst 1999 vorliegen. 

Pflegegeldbezieherlnnen März 1999 (nach dem Bundespflegegeldgesetz) 

Bereiche 
Stufe Stufe Stufe Stufe Stufe Stufe Stufe 

1 2 3 4 5 6 7 

PV + UV 37.1 88 100.556 41 .337 33 .156 17.487 3.971 2.662 
%-Vert. 15,73 % 42,54 % 17,50 % 14,03 % 7,40 % 1,68 % 1,13 % 
Sonstige 3.233 11.483 5.222 2.964 2.321 673 286 
%-Vert. 12,35 % 43,86 % 19.95 % 11.32 % 8.86 % 2,57% 1,09 % 

Gesamt 40.421 112.039 46.599 36.120 19.808 4.644 2.948 
%-Vert. 15,39 % 42,67 % 17,75 % 13,76 % 7,54 % 1,77 % 1,12 % 

Anmerkung: Bei den angeführten Zahlen handelt es sich um Pflegegeldbezieherlnnen, die eine laufende Leistung 
erhielten. Die Zahl der anspruchsberechtigten Pflegegeldbezieherlnnen liegt um rund 10.000 Fälle höher 
(Differenz durch Ruhensfälle bei Krankenhausaufenthalt) . 

Gesamt 

236.397 
100 % 

26. 182 
100 % 

262.579 
100 % 

Quelle: Bundesmin isterium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
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2. Behindertenpolitik 

2.1. Durchforstung der Bundesrechts­
ordnung hinsichtlich behinderten­
benachteiligender Bestimmungen 

Als Folge der Verfassungsergänzung vom Juli 1997, 
wonach niemand wegen seiner Behinderung benach­
teiligt werden darf , wurde im Jänner 1998 unter der 
Federführung des Bundeskanzleramtes eine Arbeits­
gruppe konstit ui ert , die di e Bundes rechtsordnung 
hinsichtlich behindertenbenachteil igender Bestim ­
mungen zu überprüfen hatte . Mitgl ieder dieser Arbeits­
gruppe waren Vertreterinnen der Bundesministerien , 
der Behindertenorganisationen und der im Parlament 
vertretenen Parteien. 

Der Endbericht dieser Arbeitsgruppe wurde vom Bun ­
deskanzleramt im März 1999 dem Parlament über­
mittelt. 

2.2. Bericht der Bundesregierung über 
Maßnahmen zugunsten der Gehörlosen 
und Schwerhörenden 

Aufgrund einer Entschl ießung des Nationalrates vom 
16.Dezember 1998 wurde ein Bericht von dem für 
die Koordinierung von Behindertenangelegenheiten 
zuständigen Bundesministerium für Arbei t , Gesund­
heit und Soziales erstellt. Er beinhaltet die Maßnah­
men , die die einzelnen Bundesministerien zur Ver­
besserung der Lebenssituation von Menschen mit 
Hörbehinderungen in den letzten Jahren unternom­
men sowie künftig geplant haben. 

Der Entschl ießung gemäß trat die Bundesmin isterin 
für Arbeit , Gesundheit und Soziales auch an den 
Österreichischen Rundfunk heran , dam it dieser im 
Interesse der Menschen mit Hörbehinderungen wei ­
tere Maßnahmen im Hinblick auf Untertitel ungen von 
Sendungen im Fernsehen bzw. den verstärkten Ein­
satz von Gebärdensprachdolmetschern setzt. Die vom 
ORF in diesem Bere ich gesetzten und geplanten 
Maßnahmen sind ebenfal ls im Bericht enthalten. 

Der Bericht wurde am 1.Juni 1999 vom Ministerrat 
beschlossen und anschließend dem Nationalrat zu­
geleitet. 

2.3. Bericht zur Lage von Menschen mit 
Behinderungen in Österreich 

Aufbauend auf dem Behindertenkonzept der österrei­
chischen Bundesregierung wurde der dritte Bericht 

zur Lage behinderter Menschen in Österreich (Freizeit! 
Mobilität) im April 1999 veröffentlicht. 

2.4. Novelle zum Behinderten­
einstellungsgesetz 

Angesichts der in den letzten Jahren deutlich gestie­
genen Arbeitslosigkeit behinderter Menschen bilden 
Maßnahmen zur Verstärkung der Integration dieser 
Menschen ins Erwerbsleben im Rahmen des Natio­
nalen Aktionsplans für Beschäftigung der Bundesre­
gierung einen besonderen Schwerpunkt . Die Umset­
zung dieser Maßnahmen erfolgte mit der am 1.Jän­
ner 1999 in Kraft getretenen Novelle des Behinder­
teneinstellungsgesetzes (BEinstG BGBI. I Nr. 17/99) , 
die folgende wesentliche Punkte umfaßt: 

Arbeitsass istenz 

Das Instrumentarium der Arbeitsassistenz , die das 
Ziel verfolgt , schwerbehinderten Menschen durch 
besonders intensive Betreuung und Beratung zu ei­
ner dauerhaften Eingliederung in das Erwerbsleben 
zu verhelfen , hat sich in der täg lichen Praxis überaus 
bewährt. Daher wurde die Arbeitsassistenz nunmehr 
als Regelförderung im Gesetz ausdrücklich verankert 
und soll bedarfsorientiert im gesamten Bundesge­
biet ausgebaut werden . 

Lehrlinge 

Ab 1999 werden bei der Berechnung der von einem 
Dienstgeber zu beschäftigenden behinderten Men­
schen (Pflichtzahl ) Lehrlinge im Sinne des Berufs­
ausbildungsgesetzes nicht mehr in die Dienstneh ­
merzahl einbezogen . Damit soll in Ergänzung zum 
Lehrlingspaket der Bundesregie rung ein weiterer 
Anreiz zur verstärkten Aufnahme von Lehrlingen in 
Unternehmen geboten werden . 

Neuordnung der Ausnahmen bei der 
Berechnung der Pflichtzahl 

Auch unter Hinweis auf die Vorbildfunktion der öffent­
lichen Hand bei der umfassenden Eingliederung be­
hinderte r Menschen ins Erwerbsleben wurden mit der 
Novelle die Ausnahmeregelungen für die Gebietskör­
perschaften ersatzlos gestrichen , sodass sowohl für 
den Bund als auch für die Bundesländer und Gemein­
den ab dem Jahr 1999 eine Pflichtzahl von 25 anzu­
wenden ist. 

Ferner enthält die Novelle eine schrittweise sich auf 
den Zeitraum 1999 bis 2003 erstreckende Beseiti-
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gung der existierenden Sonderregelungen für ein­
zelne Wirtschaftszweige und eine Neufassung der 
Verordnungsermächtigung des § 1 Abs . 2 BEinstG. 

Kündigungsschutz 

Hinsichtlich des erhöhten Kündigungsschutzes für 
begünst igte Behinderte wurde eine geringfügige 
Modifizierung dieses besonderen Bestandschutzes 
dahingehend vorgenommen , dass dieser in den er­
sten drei Monaten eines neu begründeten Dienstver­
hältnisses nicht zum Tragen kommt. Ferner wurden 
zur Erhöhung der Rechtssicherheit deklaratorische 
Kündigungsgründe in das Gesetz aufgenommen. Am 
unverzichtbaren Kern desselben wurde aber keine 
Veränderung vorgenommen . 

Neue Kriterien für die Einschätzung des 
Grades der Behinderung 

Die Einschätzung des Grades der Behinderung er­
folgt derzeit auf der Basis der zum Kriegsopferver­
sorgung,sgesetz 1957 erlassenen Richtsatzverord­
nung aus dem Jahr 1965. Durch eine Verordnung 
sollen neue , den heutigen Erfordernissen besser 
angepaßte Kriterien für die Feststellung des Grades 
der Behinderung erlassen werden. 

2.5. Die Verpflichtung der Unternehmen, 
Menschen mit Behinderungen zu 
beschäftigen 

Das Behinderteneinstellungsgesetz verpflichtet je­
den Dienstgeber, der 25 oder mehr Dienstnehmerin­
nen beschäftigt, auf je 25 Dienstnehmerinnen einen 
nach dem Behinderteneinstellungsgesetz begünstig­
ten Behinderten zu beschäftigen . Kommt ein Dienst­
geber diesem gesetzlichen Auftrag nicht oder nicht 
vollständig nach , so hat er für jeden nicht besetzten 
Pflichtplatz die Ausgleichstaxe zu entrichten . Diese 
wird jähr lich im nachhinein von den Bundessozial­
ämtern vorgeschrieben. Die Ausgleichstaxe betrug für 
das Jahr 1998 ÖS 2.010 .- Die eingehenden Aus­
gleichstaxen fließen dem Ausgleichstaxfonds zu. 
Dieser Fonds wird vom Bundesministerium für Ar­
beit, Gesundheit und Soziales verwaltet und ist mit 
eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattet. Die Mit­
tel dieses Fonds sind zweckgebunden , und zwar vor 
allem für die Vergabe von Leistungen direkt an behin­
derte Menschen sowie an jene Dienstgeber, die Be­
hinderte beschäftigen. 

Das vorläufige Ergebnis der Vorschreibung der Aus­
gleichstaxe für 1997 läßt Einnahmen für den Ausgleich­
staxfonds im Ausmaß von etwa 672 Mio.öS erwarten. 
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Zum 31 .12.1998 gehörten insgesamt 75.231 Personen 
dem Kreis der begünstigten Behinderten an; das sind 
um rund 4.000 mehr als 1997. 

1998 waren bei sämtlichen der Einstellungspflicht 
unterliegenden Dienstgebern insgesamt 79.159 
Pflichtstellen zu verzeichnen . Von diesen Pflichtstei­
len waren 51.002 mit begünstigten Behinderten be­
setzt. 28.157 Pflichtstellen waren unbesetzt. Insge­
samt wurde damit die Beschäftigungspflicht zu 64 % 
erfüllt. 

Beim Bund waren zuletzt von 5.909 Pflichtstellen 644 
nicht besetzt, die Beschäftigungspflicht war damit zu 
89 % erfüllt. Manche Ministerien - wie das Sozial mi­
nisterium - haben ihre Einstellungsverpflichtung al­
lerd ings bei weitem übererfüllt. 

Der Prozentsatz von 36 % Nichtbesetzung der Ge­
samtpflichtstellen verzerrt ein wenig die tatsächlichen 
Beschäftigungschancen von begünstigten Behinder­
ten , da einige einstellungspflichtige Dienstgeber 
mehr begünstigte Behinderte (nämlich um 6.614) 
aufgenommen haben , als ihnen Pflichtstellen zuge­
ordnet waren. Weiters waren im Jahr 1998 4.310 be­
günstigte Behinderte bei nicht einstellungspflichti­
gen Betrieben beschäftigt. 

Zwar ist die Einstellungsquote in den letzten Jahren 
leicht gestiegen , doch ist die Bereitschaft der Dienst­
geber, Menschen mit Behinderungen einzustellen , 
nicht so groß, wie es wünschenswert wäre . Die Inte­
gration von Menschen mit Behinderungen in das Er­
werbsleben gestaltet sich damit weiterhin schwierig . 
Die Zahl der als arbeitsuchend vorgemerkten Men­
schen mit Behinderungen ist nach wie vor sehr hoch. 
Von den begünstigten Behinderten waren im Jahr 
1998 34 % nicht erwerbstätig. In dieser Gruppe sind 
neben arbeitslosen Menschen mit Behinderungen 
auch Pensionsanwärterinnen und Hausfrauen/Haus­
männer enthalten . 

2.6. Prämien für Dienstgeber 

Dienstgeber, die mehr begünstigte Behinderte be­
schäftigen, als sie aufgrund ihrer Beschäftigungs­
pflicht anzustellen hätten , erhielten 1998 eine Prä­
mie in Höhe von öS 715,- monatlich. 

Darüber hinaus erhalten sie für in Ausbildung ste­
hende begünstigte Behinderte eine Prämie in voller 
Höhe der Ausgleichstaxe . 

Für die Vorschreibungsperiode 1997 wurden für die 

• Übererfüllung der Beschäftigungspflicht an 2.457 
einstellungspflichtige Dienstgeber 70 Mio. ÖS so-
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wie an 4.796 nicht einstellungspflichtige Dienstge­
ber 46 Mio. ÖS gewährt. 

• Beschäftigung behinderter Lehrlinge an 131 einstel­
lungspflichtige Dienstgeber 3 Mio.öS und an 78 nicht 
einstellungspflichtige Dienstgeber 2 Mio. ÖS gelei­
stet. 

Weiters erhalten Dienstgeber, die Arbeitsaufträge an 
Einrichtungen erteilen, in denen überwiegend Men­
schen mit Behinderungen tätig sind , Prämien in Höhe 
von 15 % des Rechnungsbetrages der Arbeitsauf­
träge . Aus diesem Titel wurden daher für 1997 Prä­
mien im Gesamtbetrag von rund 93 Mio.öS ausge­
zahlt , und zwar 74 Mio.öS an einstellungspflichtige 
Dienstgeber und 19 Mio.öS an nicht einstellungs­
pflichtige Dienstgeber. 

Die Prämien sollen den Dienstgebern einen Anreiz 
bieten, Menschen mit Behinderungen auszubilden 
und zu beschäftigen , daneben soll über sie auch das 
Berufsangebot für Menschen mit Behinderungen er­
weitert werden. 

2.7. Integrative Betriebe 

Das Behinderteneinstellungsgesetz bietet die Mög­
lichkeit, entsprechend dem Beh indertenkonzept der 
Bundesregierung aus Mitteln des Ausgleichstaxfonds 
die Schaffung von Behindertenarbeitsplätzen im 
Rahmen Integrativer Betriebe (früher: Geschützte 
Werkstätten) zu fördern. 

Die Integrativen Betriebe haben andere Zielsetzun­
gen als Einrichtungen, die im wesentlichen Beschäf­
tigungs- und Arbeitstherapie bieten . Die Förderung 
Integrativer Bet riebe im Sinne des Behindertenein­
stellungsgesetzes ist nur möglich , wenn die dort Be­
schäftigten nach entsprechendem Arbeitstra ining 
eine wirtschaftlich verwertbare "Leistungsfähig­
keit " aufweisen, die die Basis für eine leistungsge­
rechte , mindestens jedoch kollektivvertragliche Ent­
lohnung unter Bedachtnahme auf bereits erworbene 
berufliche Kenntnisse bildet. Die Beschäftigten sind 
dami t voll sozialversichert. 

In den derzeit 8 Integrativen Betrieben in ganz Öster­
reich mit insgesamt 20 Betriebsstätten standen zum 
1.Jänner 1999 1.554 Personen , davon 1.234 Men­
schen mit Behinderungen , in Beschäftigung bzw. in 
Erprobung oder Lehre. Des weiteren nahmen per 
1.Jänner 1999 86 Menschen mit Behinderungen an 
Ausbildungsprojekten in den Integrativen Betrieben teil. 

Die Integrativen Betriebe sollen es den Menschen mit 
Behinderungen ermöglichen , ihre Leistungsfähigkeit 
soweit zu erhöhen oder wiederzugewinnen , dass sie 

einen Arbeitsplatz auf dem freien Arbeitsmarkt erlangen 
können . Für Menschen Behinderungen, die aufgrund ihrer 
Behinderung oder der für sie besonders schwierigen Ar­
beitsmarktlage nicht in den offenen Arbeitsmarkt eingeglie­
dert werden können, stellen die Integrativen Betriebe auch 
Dauerarbeitsplätze zur Verfügung. 

Die Durchlässigkeit von den Integrativen Betrieben 
in den fre ien Arbeitsmarkt liegt derzeit bei ca. 3 % 
jährlich. Dieser Wert ist beachtlich , bedenkt man , 
dass in wirtschaftlich und arbeitsmarktpolitisch 
schwierigen Zeiten die Vermittlungschancen von Men­
schen mit Behinderungen besonders stark sinken . 

Eine Untersuchung in den integrativen Betrieben ergab 
unter anderem , dass sich ein Großteil der Menschen 
mit Behinderungen nach diskontinuierlichen Arbeitsbio­
graphien erstmals in einem als positiv eingeschätzten , 
stabilen Arbeitsverhältnis befindet , durch das auch 
private und finanzielle Probleme bewältigbar werden . 

Die bedürfnisorientierte Qualifizierung der Mitarbei­
terinnen (einschließlich jener, die Führungsaufgaben 
wahrzunehmen haben) , soll künftig einen wichtigen 
Bestandteil der Personalentwicklung darstellen. 

Zur Weiterentwicklung der erreichten Marktposition 
und damit zur Sicherung der Arbe itsplätze ist es wei­
ters von großer Bedeutung , dass offensive Maßnah­
men (z.B. Qu alitätssicherung, Erschl ießung neuer 
Geschäftsfelder, optimale Arbeitsplatzgestaltung , Ein­
satz moderner Produktionstechniken) forciert werden . 
So sind z.B. bereits einige Integrative Betriebe ISO­
NORM zertifiziert. 

Um die Integrativen Betriebe in die Lage zu verset­
zen , mit ihren Erzeugnissen auf dem Markt zu beste­
hen , werden ihnen aus dem Ausgleichstaxfonds , vom 
Arbeitsmarktservice und vom jeweiligen Land Sub­
ventionen gezahlt. Aus dem Ausgleichstaxfonds wer­
den ihnen die aus der Verpflichtung , zumindest 80 
Prozent Menschen mit Behinderungen zu beschäfti­
gen , resultierenden behinderungsbedingten Mehrauf­
wendungen abgegolten . 1998 wurden vom Ausgleich­
staxfonds für Integrative Betriebe Aufwendungen im 
Ausmaß von rund 159,6 Mio.öS getätigt (vor allem 
Subventionen für den laufenden Betrieb und Zuschüs­
se zu den Er- und Einrichtungskosten) . 

2.8. Individualf6rderungen 

Um die berufliche Integration von behinderten Arbeit­
nehmerinnen zu erleichtern , werden aus den Mitteln 
des Ausgleichstaxfonds auch "I ndividualförderun­

gen" geleistet. 
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Aufwendungen des Ausgleichstaxfonds 1997 und 1998 (i n Mio. öS) 

Bereiche 

1. PKW-Zuschüsse 
2. Lohnkostenzuschüsse 
3. Studien- und Lehrlingsbeihilfen 
4. Fahrtkostenzuschüsse f. Rollstuhlfahrerinnen 
5. Technische Arbeitshi lfen 
6. Zuschüsse zur Existenzgründung 

1997 1998 
Veränderung 

in% 

-1 
+7 
-11 
+ 6 
+4 

+280 
7. Zuschüsse zur rollstuhlgerechten Wohnungsadaptierung 

13,4 
144,8 

5,7 
14,8 
5,1 
0,5 

10,4 
15,7 
3,4 

13,2 
154,9 

5,1 
15,7 
5,3 
1,9 

10,2 
16,9 
3,7 

-2 
+ 8 
+ 9 
-33 
+4 

8. Zuschüsse zur orthopädischen, Blinden- und Hörbehelfen 
9. Sonstige Mobi litätshilfen 
10. Sonstige Fürsorgemaßnahmen 
Summe Individualförderungen 

11. Prämien (Beschäftigung) 
12. Prämien (Werkaufträge) 
Summe Prämien 

13. Sonderprogramme (inkl. Ausbildungseinrichtungen) 
14. Subventionen an Vereine und Verbände 
15. Überweisung OFG (ATF intern) 
16. Aushilfen 
Summe sonstiger Transferleistungen 

17. Errichtung und Einrichtung 
18. Jährliche ordentliche Subvention 
19. Sonstige Aufwendungen 
Summe Integrativer Betriebe 

20. Förderungen im Ziel 1 und Ziel 3 ESF 
21, Förderungen im Ziel 1 und Ziel 3 ATF 
Summe Förderungen Ziel 1 und Ziel 3 

22. Technische Hilfe ESF 
23. Technische Hilfe ATF 
Summe Technische Hilfe 

24. Gemeinschaftsinitiativen ESF 
25. Gemeinschaftsinitiativen ATF 
Summe Gemeinschaftsinitiativen 

Gesamtsumme 

1998 wurden für Individualförderungen 234,3 Mio.öS 
aufgewendet. Der größte Tei l entfällt auf Lohnkosten­
zuschüsse in Höhe von 154,9 Mio,öS. Mobilitätshilfen 
(vor al lem PKW- und Fahrtkostenzuschüsse für Rol l­
stuhlfahre r innen) ste llen mit 28 ,9 Mio .öS e inen 
weiteren bedeutenden Aufwandsposten dar. 

2.9. Europäischer Sozialfonds 

Die Bundessozialämter bieten mit Hi lfe des Europäi­
schen Sozialfonds zusätzliche Programme zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit 
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11 ,1 
225,1 

133,6 
89,1 

222,7 

3,7 
45,9 
8,5 
7,9 

66,0 

25,0 
93,6 

6,2 
124,8 

137,5 
104,2 
241 ,7 

2,2 
3,7 
5,9 

886,2 

7,4 
234,3 

123,0 
106,3 
229,3 

2,6 
42,6 
8,6 
8,5 

62,3 

51 ,0 
103,7 

4,9 
159,6 

187,7 
140,8 
328,5 

4,9 
7,1 

12,0 

10,8 
12,6 
23,4 

1.049,4 

-8 
+ 19 
+3 

-30 
-7 

+1 
+8 
-6 

+1 04 
+ 11 
-21 

+28 

+ 36 
+35 
+36 

+123 
+ 92 

+103 

+18 

Quelle: Bundesministerium für Arbeit , Gesundheit und Soziales 

Behinderungen an . Diese Programme beinhalten Be­
schäftigungsbeihilfen, berufl iche Qual ifizieru ng und Un­
terstützun gsstruktu ren. Durchgeführt werden diese Ak­
tivitäten in Unternehmen der fre ien Wirtschaft , in Selbst­
hilfefirmen, Arbeitstrainingszentren und in Integrativen 
Betrieben . 

Fü r Beschäftigungsbeihilfen und berufliche Quali­
fizierung wurden 1998 aus Mitte ln des Ausgle ichs­
tax fonds und des Eu ropäischen Sozial fo nds insge­
samt ru nd 270 Mio.öS zur Verfügung gestellt , womi t 
rund 3.250 zusätzliche Ausbildungs- und Arbeits­
plätze geschaffen we rden konnten. 
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Im Rahmen der Unterstützungsmaßnahmen soll insbe­

sondere die Arbeitsassistenz Menschen mit Behin­
derungen beim Einstieg in das Erwerbsleben , bei der 

Ausübung der beruflichen Tätigke iten und bei drohen­
dem Arbeitsverlust beraten und helfen . Die Arbeitsassi­
stenz wird bedarfsorientiert in allen Bundesländern an­
geboten . 1998 wurden dafür aus Mitteln des Ausgleich­

staxfonds und des Europäischen Sozialfonds rund 
58 Mio.öS aufgewendet und es konnten 35 Projekte ein­
gerichtet werden , in denen rund 2.880 Personen be­
treut wurden. Im Rahmen der zwischenstaatl ichen Ge­

meinschafts initiative Employmentl HORIZON werden 
derzeit 28 innovative Projekte gefördert, welche der Ver­

besserung von Beschäftigungsperspektiven für Men­
schen mit Behinderungen dienen . 

2.10. Forschung 

Im März und April 1998 wurden die Studien "Evaluie­
rung der Arbeitsassiste nz" und "Evaluie rung der Qua­
lifiz ierung in Geschützten Werkstätten" vergeben . Der 
voraussichtliche Absch luß dieser Projekte wird Mitte 
des Jahres 2000 sein . 

Im Mai 1998 wurde "Das Beh indertenprogramm 
HELIOS II und seine Auswirkungen" in der Reihe "So­
ziales Europa", Nr.8, veröffentlicht. 

I m Juni 1998 erfolgte die Vergabe einer Studie über 
einen Vergleich der Sozialhilfesysteme der österrei ­

ch ischen Bundesländer. Der voraussichtliche Ab­
schluß dieses Projektes soll im Herbst 1999 sein . 

3. Sozialentschädigung 

3.1. Kriegsopferversorgung 

Die Leistungen nach dem Kriegsopferversorgungs­
gesetz 1957 wurden 1999 mit dem für den Bereich 
des ASVG festgesetzten A!1passungsfaktor erhöht 
(+1 ,5 %). 

Die Zahl de r Versorgungsberechtigten ist zwischen 
1989 und 1998 von 128.040 auf 77.325 Personen 
gesunken (- 39 ,6 %). Der finanzielle Rentenaufwand 
ist in diesem Zeitraum von 5,655 Mrd.öS auf 4,973 Mrd. 
ÖS zurückgegangen . Dabei sank der finanzielle Ren­
tenaufwand für die Beschädigten von 2,551 Mrd .öS 
auf 2,1 34 Mrd.öS(- 16,3 %), der für die Hinterbliebe­
nen von 3,103 Mrd.öS auf 2,839 Mrd.öS (- 8,5 %). 

3.2. Heeresversorgung 

Innerhalb der letzten zehn Jahre ist die Zahl der Versor­
gungsberechtigten um rund ein Drittel auf 1.684 im Jahr 
1998 gestiegen . Der finanzielle Aufwand betrug 1998 
119,2 Mio.öS und hat sich seit dem Jahr 1988 beinahe 
verdoppe lt. 

3.3. Opferfürsorge 

Von 1989 bis 1998 ist die Zahl der Empfänger wie­
derkehrender Geldleistungen nach dem Opferfürsor­
gegesetz (Renten- und Beihi lfenempfänger) um mehr 
als ein Viertel von 3.552 auf 2.609 Personen zurück­
gegangen . Die budgetären Aufwendungen für Ren­
tenleistungen sanken im gleichen Zeitraum von 
Mio.öS 223 auf 198 Mio.öS. 

3.4. Entschädigung von Verbrechensopfern 

Das Bundesgesetz über die Gewährung von Hilfelei­
stungen an Opfer von Verbrechen sieht Hilfeleistun­
gen für österre ichische Staatsbürgerinnen und EWR­
Bürgerinnen vor, die durch ein mit Vorsatz begange­
nes Verbrechen oder als unbeteiligte Dritte an einer 
verbrecherischen Handlung eine Körperverletzung 
oder Gesundheitsschädigung erlitten haben und da­
durch in ihrer Erwerbsfähigkeit gemindert sind . Im 
Fall der Tötung des Opfers wird den Hinterbliebenen 
Hilfe geleistet. Ab 1.1.1999 werden die Selbstkosten 
für kausale psychotherapeutische Krankenbehand­
lungen nach dem Verbrechensopfergesetz übernom­
men , sofern der zuständige Träger der Krankenversi­
cherung aufgrund der Satzung einen Kostenzuschuß 
leistet . 

Zum Jahresende 1998 erhielten 119 Opfer und Hin­
terbliebene finanzielle Zuwendungen für Verdienst­
bzw. Unterhaltsentgang. 1998 wurden in 39 Fällen 
die Bestattungskosten ersetzt. 

Zusammen mit den Leistungen der Heilfürsorge , der 
orthopädischen Versorgung und der Rehabilitation 
betrug der Gesamtaufwand im Jahr 199816,7 Mio .öS . 

3.5. Impfschadenentschädigung 

Das Impfschadengesetz räumt jenen Personen ei­
nen Entschädigungsanspruch ein , die durch eine ge­
setzlich vorgeschriebene (das war bis 1980 die 
Schutzimpfung gegen Pocken) oder eine empfohle­
ne Impfung eine Gesundheitsschädigung erlitten 
haben . Ende 1998 erhielten 72 Personen wiederkeh­
rende Geldleistungen. Der Gesamtaufwand im Jahr 1998 
belief sich auf 24 ,3 Mio.öS. 

153 

III-35 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdok. T1 Analysen (gescanntes Original) 157 von 210

www.parlament.gv.at



4. Förderung von Organisationen, 
Hilfen durch den Nationalfonds 

An die Kriegsopferverbände Österreichs und an an­

dere Behindertenorga nisationen wurden im Jahr 

1998 39 Mio.öS aus Mitteln des Ausgleichstaxfonds 

gezahlt. Organisationen der freien Wohlfahrtspflege , 

welche Projekte mit überregionaler Bedeutung in der 

Behindertenhilfe , der Pflegevorsorge und der Alten­

betreuung durchführen , wurden 1998 aus allgeme i­

nen Budgetmitteln mit 15,4 Mio.öS gefördert. 

Für besondere Maßnahmen der sozialen , medizini­
schen und beruflichen Rehabilitation wurden 1998 

aus den Mitteln des Nationalfonds (Fonds zur beson­

deren Hilfe für Menschen mit Behinderungen) Zuwen­

dungen in der Höhe von rund 14 Mio .öS gewährt. Au­

ßerdem wurden dauernd stark gehbehinderten Men­
schen Mehrbelastungen , die sich durch die Entrich­

tung der Normverbrauchsabgabe bei der Anschaf­
fung von Kraftfahrzeugen ergeben , abgegolten. Die 

Aufwendungen dafür betrugen im Jahr 1998 ru nd 
43 Mio.öS. 

5. Information - Beratung -
Betreuung - Service 

Das über 100 Jahre gewachsene österreich ische 
Sozialsystem , das einerseits sehr hochentwickelt , an­
dererseits aber auch dadurch gekennzeichnet ist , 

möglichst individuelle menschliche Lebenssituatio­
nen rechtlich abzusichern , ist für den einzelnen Bür­
ger nicht mehr überschaubar. 

Dem Bedürfnis der Bevölkerung nach Orientierung 
und beratender Hilfestell ung wird daher allgemein 
durch die Einrichtung von Beratungs- , Auskunfts- und 
Servicesteilen entsprochen. 

Als unterstützende Maßnahme für die Beratungstä­
tigkeit und Verbesserung der Information der Bevöl­
kerung veröffentlicht das BMAGS eine Vielzahl von 
Publikationen . Aufgrund der großen Nachfrage muß­

ten 1998 die gesamte Broschürenreihe "EINBLICK" 
mit den Einzelheften "Kindheit und Jugend", "Arbeit", 

"Rehabilitation", "Senioren", "Pf lege" ; "Sozialentschä­
digung" und die Broschüre "ALTEN- und PFLEGEHEI­
ME in ÖSTERREICH " neu aufgelegt werden. 
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5.1. Sozialservice, SozialTelefon 

Das BMAGS bietet beim Bürgerservice-Sozia lTelefon 
und bei den SozialservicesteIlen der Bundessozialäm­

ter allgemeine Beratung und Orientierungshilfe im ge­
samten sozialen Feld. Hochspezialisierte in die Tiefe ge­

hende Beratung in einem eng umgrenzten Fachbereich, 
wie z.B. Hilfsmittelberatung , Mobiler Be ratu ngsd ienst , 

Beratung für Pflegende runden dieses Leistungsange­

bot ab . 

Von der Bevölkerung werden diese Angebote seit Jah­
ren in steigendem Ausmaß angenommen. Das 

kommt auch in der Statistik zum Ausdruck: 

Beim Bürgerservice-SozialTelefon wurden 1998 
8.247 Kontaktnahmen zu 11 .780 Einzel themen ve r­
zeichnet. Dies bedeutet eine neuerliche Steigerung 
von rund 20 % gegenüber dem Jahre 1997. Wie seit 
Jahren liegt der Schwerpunkt bei finanz ie llen Fragen 
(16 % der Anfragen) , gefolgt von Themen Sozialversi­

cherung/Gesundheit (15 %), Behinderung/Pflege (13 %) 
und Beruf/Arbeitslosigkeit (9 %). 

Bei den SozialservicesteIlen der Bundessozialäm­
ter kam es 1998 zu insgesamt 32.380 Kontaktnah­
men , wobei Beratung und Information zu 80.970 Ein­
zelthemen in Anspruch genommen wurde. Dies er­
gibt wiederum Steigerungen gegenüber dem Jahr 
1997 im Ausmaß von rund 40 %. 

Die Themenschwerpunkte des Bürgerservice-SoziaITe­
lefons widerspiegeln sich auch in den Bundesländern. 

5.2. Beratung für Pflegende 

Mit 1.1.1998 wurde das bestehende Beratungsange­

bot des BMAGS um die "BERATUNG für PFLEGENDE" 
erweitert. Zielgruppe sind Personen , die vom Pro­
blemkreis "Pflegebedürftigkeit" d irekt oder in di rekt 
betroffen sind . 

Die statistischen Auswertungen de r telefonisch, per­
sönlich oder schriftlich eingelangten Anfragen aus 
ganz Österreich führten im ersten Jahr des Beste­
hens zu 3.863 Beratungen. 

Die durchgeführte Evaluierung des Beratungsange­
botes dokumentierte neben der stärksten Klien ten ­
gruppe (pflegende Angehörige) , die wichtigsten The­
menbereiche (Pflegegeld, Betreuungsmöglichkeiten 
zu Hause, sozialrecht liche und sozialversicherungs­
rechtliche Angelegenhe iten ), abe r auch die bundes­
weite regionale St reuung der Anfragen und den ho­
hen Informationsbedarf in diesem Bereich. 
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Ausgehend von diesen Erfahrungen plant daher das 
BMAGS eine regionale Ausweitung dieses Beratungs­
angebotes durch die Bundessozialämter in den näch­
sten Jahren . 

5.3. Hilfsmittelberatung 

Die neue Dokumentation HANDYNET-Österreich ba­
siert auf dem ehemaligen gleichnamige n Informati­
onssystem der EU . Sie wird nach dem Aus laufen des 
EU-Programmes seit 1997 vom BMAGS auf nationa­
ler Ebene für behinderte und ältere Menschen in 
Österreich erstellt. 

Die Datenbank erscheint jährlich in Form einer CD­
ROM und enthält Detailinformationen über die tech­
nischen Hilfsmittel des österreichischen Marktes 
sowie ein Verzeichnis über Behindertenorganisa­
tionen im Bundesgebiet. Die Bundessozialämte r set­
zen diese CD-Rom bei der Beratung ein und stellen 
sie Rehab ilitationseinr ich tungen , anderen Bera­
tungs- und Informationszentren sowie Beh inderten­
organisationen und Kostenträgern zur Verfügung . 

Sie enthält (in deutscher und englischer Sprache) der­
zeit 3.500 Datensätze über technische Hilfen mit 2.700 
Fotos und 1.100 Datensätze über Beh indertenorgani­
sationen. 

5.4. Mobiler Beratungsdienst für Kinder 
und Jugendliche 

Der Mobile Beratungsdienst wu rde 1976 als ne ue 
Dienstleistung des Bundes im Burgenland eingerich­
tet. Heute gibt es Mobile Beratungsdienste der Bun­
dessozialämter außerdem in der Steiermark , in Ober­
österreich , Salzburg , Kärnten und Wien . 

Aufgabe und Ziel des Beratungsdienstes bestehen 
darin , Familien auf unbürokratische Weise multipro­
fessionelle Beratung und Betreuung in allen Fragen 
der körperlichen , geistigen und seelischen Entwick­
lung ihrer Kinder anzubieten. 

Schwerpunkte der Tätigkeit sind : 

• Die Begleitung von Famil ien mit behinderten Kin­
dern , 

• die wohnortnahe und kostenlose Betreuung durch 
Mitarbeiterinnen von Expertenteams, die über spe­
zifische Ausbi ldungen in den Fachbereichen Kin­
derheilkunde und Kinderneuropsych iatrie , klini­
sche Psychologie und Gesundhei tspsychologie 
sowie Sozialarbeit verfügen , 

• Bürgernähe, Flexibil ität und Mobilität sowie die Ori­
entierung an den Bedürfnissen der Menschen. 

Nicht zu letzt deshalb repräsentiert der Mobi le Beratungs­
dienst in seiner tägl ichen Arbe it das Engagement der öf­
fentlichen Verwaltung auf ihrem Weg vom "traditionellen" 
Amt hin zur modernen Serviceeinrichtung. 

Der Mobile Beratungsdienst fü r Kinder und Jugend li­
che ist dem Gedanken der Kundennähe und -zufrie­
denheit besonders verpflichtet. Um diesem Ziel näher 
zu kommen , wurde im Jahr 1998 beschlossen , die be­
reits in den vergangenen Jahren eingeleiteten quali­
tätssichernden Maßnahmen zu einem Prozeß des Qua­
litätsmanagements zu bündeln. Das Projekt startete 
am 15.Jänner 1999 mit Laufzeit bis 15.Jänner 2000. 

Von den Mobilen Beratungsdiensten wurden im Jahr 
1998 2.288 Kinder und Jugendliche bzw. deren Fami li­
en (davon 1.055 Erstkontakte) beraten. Die Teams führ­
ten 11.151 persönl iche Beratungsgespräche durch, 
davon 1.547 im Rahmen von Hausbesuchen. 

6. Europäische Union 

6.1. Beschäftigungspolitische Leitlinien 

Die Beschäftigungspolitischen Leitlinien bi lden die 
Grundlage der nationalen Aktionspläne für Beschäfti ­
gung. In diesen Plänen sind Schwerpunkte und Maß­
nahmen zur Förderung der Eingli ederung von Men­
schen mit Behinderungen und besonderen Bedürf­
nissen in das Erwerbsleben enthalten. 

6.2. Parkausweis für Menschen mit 
Behinderungen 

Die Empfehlung des EU-Sozialministerrates, die sich 
auf die äußere Form der Parkausweise bezieht, wur­
de vom Rat am 4.Jun i 1998 beschlossen . In ihr ist 
ein in al len Mitgliedstaaten der EU anerkannte r Park­
ausweis für Menschen mit Behinderungen nach ei­
nem einheitlichen Gemeinschaftsmodell vorgesehen . 

Der einheitliche Parkausweis wird seit 1.1.1999 in al­
len Mitgliedstaaten anerkannt und soll spätestens ab 
1.1.2000 in allen Mitgliedstaaten ausgestell t werden . 

6.3. EU-Präsidentschaft 

Im Rahmen der österreich ischen EU-Präsidentschaft 
im 2.Halbjahr 1998 wurde im September 1998 in Salz-
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burg eine Konferenz zum Thema "Menschen mit Behin­
derungen" mit den Schwerp unkten "Pf legevorsorge", 
"Berufliche Integration" und "Neue Technologien" abge­
halten. Der Tagungsbericht über diese Konferenz wur­
de im Sommer 1999 veröffentlicht. 

6.4. Vertrag von Amsterdam 

Der Vertrag von Amsterdam , der Verbesserungen für 
Menschen mit Behin derungen be in ha ltet , t rat am 
1.Mai 1999 in Kraft. 

6.5. Gleiche Beschäftigungschancen von 
Menschen mit Behinderungen 

Diese Entschließung , die vom EU-Sozialministerrat 
am 25.Mai 1999 besch lossen wurde , hat die Chan­
cengleichheit von Menschen mit Beh inderungen am 
Arbeitsmarkt zur Zi elsetzung. Vorrang ig ist dabei die 
Integ ration in den offenen Arbe itsmarkt. Die Integrati­
on soll im Rahmen der europäischen beschäftigungs­
polit ischen Strategie (Beschäftigungspolitische Leit­
linien , NAPs) erfolgen . Bei all dem sol l der Grundsatz 
des sogenannten Mainst reaming - al so das Beach­
ten von Behindertenanl iegen in sämtlichen Politikbe­
reichen - eingehalten werden. 

Die Entschließung , wodurch die bisherigen EU-Do­
kumente im Behindertenbereich konkretis iert werden , 
entsprich t den behindertenpoli t ischen Grun dsätzen 
des Behindertenkonzeptes der österre ich ischen Bun­
desregie rung vom 22. Dezember 1992 und des Be­
hinderten einstell u ngsgesetzes . 

156 

III-35 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdok. T1 Analysen (gescanntes Original)160 von 210

www.parlament.gv.at



Arbeitsrecht und Allgemeine Sozialpolitik 

1. Legisti sche Ma ßnahmen ... ................ ...... .... ........ ..... ....... ... ..... ........ ............................. 159 

1 .1. Arbeitsvertragsrecht. ....... ... .. ...... ... .. ..... .... ...... .... ...................... ... ................ ...... .... .... .. .... ..... ..... .... 159 

1.1 .1. Umsetzung des Familienpaketes - Eltern-Karenzurlaubsgesetz , 

Mutterschutzgesetz ..... ... ............ .......... ... ....... ........... ... ............................. .... .... ........ .... .. .. 159 

1. 1.2. Umsetzung der EU-Entsende-Richtlinie - Arbeitsvertragsrechts-

Anpassungsgesetz ........ .. ......... .. ................. ... ... ..... ... ........ .. .... .. ........... .. ........ ..... ....... .. ..... 159 

1.1.3. Umsetzung der Aktion "Fairness" - Arbeitsverhältnisgesetz .......... .. .. .. .... ... .. .. ........... .. ........ 159 

1.1.4 Maßnahmen für ständige freie Med ienmitarbe iteri nnen -

Journa listengesetz .. .... ... .. ......... .. ....................... ....... ....... .. ......... .. ............... .. ... ..... .. ...... .. .. 160 

1.1 .5. Land- und forstwi rtschaft liches Berufsausbildungsgesetz .. .. .. ................... ......................... 160 

1.1.6. Gleichbehandlungsgesetz ............. ..... ...... .............. ......... .... .. ...... ........ ...... .... .. ...... ............. 160 

1.2. Arbeitnehmerschutz ..... ........... .. ................ ............... ............ .... ..... ..... ......... ....... .. .................. .. ... .. 160 

1.2.1. Arbeitszeitgesetz , Arbeitsruhegesetz ......................... ...... .. ......................................... ....... 160 

1.2.2. Krankenanstal ten-Arbeitszeitgesetz ............. ...... ...... ... ............ ............... .. .... ... .... .... ..... ...... 160 

1.2.3. Hausgehil fen- und Hausangestelltengesetz .. .. ......... .... ... .. .. .. ....... .. .... ................ .... ....... .... ... 161 

1.2 .4. Landarbeitsgesetz ....... .................. .. .. .............. ......... .... .. ...... ........................................ ..... 161 

1.2.5 . Nachtschwerarbeitsgesetz, Urlaubsgesetz.. ................ .. .......... ... .......... .............. .. ............ .. 161 

1.2.6. Arbe itsruhegesetz-Verordnung ............ ...................... .................................... ... .. ........ ...... ... 161 

1.3. Kollektives Arbe itsrecht ......... .. ... ............................. ....... .... ...... ............ .... ... ........ .................. ...... ... 161 

1.3.1 . Arbe itsverfassungsgesetz .... ... ... .. ... .... .. ... ...... .... ................ ...... ......... ...... ..... .. .......... ... ..... . 161 

1.3.2. Post-Betriebsverfassungsgesetz ....... ..... .... .................. ........... ........ .... ... ... .... ... .. ... ............. 161 

1.3.3. Bahn-Betriebsverfassungsgesetz .......... ......................................... .. ................. ... .. ... , ........ 161 

1.3.4. Bundesgesetz über Maßnahmen anläßlich der Ausgliederung 

der Wiener Stadtwerke .. ................. .................... .............................. .............. ........... ...... .... 162 

1.3.5. Arbeiterkammergesetz ...... ....... ........... ....... .. ........... ........ ........ ..... .... ...... ........................... 162 

1.3.6. Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz .... ... ........ .. ..... .. .. .............. ....... .. .. .. .... .. .. ....... 162 

1.3.7. Aufwandersatzgesetz ........ ........... ........... ... ......... ..... ... ...... .. ... ....... ..... ...... .. .. ..... ........ .... .. .. 162 

2. Internationale Sozialpoli tik ..................................... .... ........ .......... .. ..... .. .......... ........ .. 162 

2.1. Tätigkeiten im Rahmen der EU ........ .... ........... .. ............... .. ...... ... ...... ...... .. ...... .. ...... .. ...... .. .... ..... ...... 162 

2.1.1. Änderung der Arbeitszei tri cht linie über bestimmte Aspekte der 

Arbeitsze itgestaltung ...... ... ... ... ....... ..... ..... .... .... ........... ..................... .. .. .. ........ ........ ....... .... 162 

2.1.2. Arbe itsze it des fahrenden Personals und der selbständigen 

Kraftfahrer im Straßenverkehr .......... ........... .. .... .... ... ...... ..... .. ...... ......... .. ....... .. .... .... .. ... ... ... . 163 

2.1.3. Arbeitsze itgestaltung der Seeleute ........ ..... ....... .... .. .... .... ..... ........ .... ... ..... ........ .. .. ... ... ......... 163 

2.1.4. Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverhältnisse ...... ................ .......... .. ..... .. ........... 163 

2.1.5. Arbeitnehmermitwirkung in der Europäischen Aktiengesellschaft .. .. .... ... .. ... .......... ... ... .. ....... 163 

2.1.6. Follow up zur 4.Weltfrauenkonferenz in Peking 1995 .......... .. .. .. .... ..... ...... ...... ........ ... .. ........ 164 

157 

III-35 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdok. T1 Analysen (gescanntes Original) 161 von 210

www.parlament.gv.at



2.1.7. Mitteilung der Kommission zur Modernisierung der Arbe itsorgan isation .. ............................... 164 

2.1.8. Mitteilung der Kommission zur Anpassung und Förderung des 

soziales Dialoges ........... ....... ........... ...... ... ... .... .... .................. ............................................... 164 

2.1.9. Konferenz "Europäisches Sozialmodell - Sozialer Dialog" .......... .... ................. .. .. .. .. .............. 164 

2.1. 1 Q. Beratender Ausschu ß für Chancengleichheit von Frauen und Männern ............... .................. 164 

2.2 . Tätigkeiten im Rahmen des Europarates ........ .... .................... ... ........................... .. .. ...... .. .... .... ......... 164 

2.2.1. Europäische Sozialcharta ............. .. ... ....................... .................. ... ..... .... ........... ................. .. 164 

2.2.2 . Eu ropä isches Kom itee für sozia len Zusammenhalt. .............................................................. 165 

2.3. Tätigkeiten im Rahmen der WTO ........................ ....... .. ............ ........ .. ............................................... 165 

2.4. Tätigkeiten im Rahmen der OECD ...... ... .... .... ... ................. ..................... .. .. .... ... .. ............ .... .............. 165 

2.5. Tätigkeiten im Rahmen der UNO .. .. .............................. ...... ....... ....................................................... 165 

2.6. Tätigkeiten im Rahmen der IAO ........ ... .......................................... .......... .. ... .. .. .. ....................... .. .... 165 

3. Administrati ve Maßnahmen .. .. ..... .. ....... .. .. ......... ....... .. .... .. .. .. ... ....... .... .. .. ..... ................ 165 

3.1. Ko llektive Rechtsgestaltung ....... .. ........................... ....................... .................. ................. ........... ..... 165 

3.2. Bundesein igungsamt. ...... ..................... .... ..... ......... .. ................... ...................... ........... .. .. ........ .. ..... 166 

3.2.1. Kollektivvertragsfähigkeit. ... ... .... ..................................................... .. .. .... ................ .. ............ 166 

3.2.2. Erklärung von Kollekt ivverträgen zur Satzung ........................... ......... ...... ........... .. .......... .... .. 166 

3.2.3. Mindestiohntarife ....... ... ........... ............. .. .. ..... ................................ ............ ........................... 167 

3.2.4. Festsetzung von Lehrlingsentschädigungen ... ... ....... .. ........................................ ..... ............. 167 

3.2 .5. Gutachten zu Kollektivverträgen ....................... .. ..................... ... .............. .. .. ... ............ .......... 167 

4. Arbeit und Arbeitsbeziehungen, Gleichstellung von Mann und Frau .. .. ........ ................ .. 167 

158 

III-35 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdok. T1 Analysen (gescanntes Original)162 von 210

www.parlament.gv.at



1. Legistische Maßnahmen 

1.1. Arbeitsvertragsrecht 

1.1.1. Umsetzung des Familienpaketes -
Eltern-Karenzurlaubsgesetz, 
Mutterschutzgesetz 

Grundgedanke ist eine flex iblere Gestal tung des 
Karenzurlaubes für Mutter und Vater im Interesse ei­

ner besseren Vereinbarkeit von Fami lie und Beruf 

sowie Anpassung des Eltern-Karenzu rlaubsgesetzes 

an die EU-E ltern urlaubs-Richtlin ie . 

Folgende Regelungen sind darin vorgesehen: 

• Eigenständiger Anspruch auf Karenzurlaub für Vä­

ter bis zum zweiten Lebensjah r des Kindes. 

• Flexiblere Meldefristen (Einführung eines zweiten 
Meldezeitpunktes) . 

• Zweimali ge Karenzurlaubsteilung zwischen Mut­

ter und Vater (Mindestdauer drei Monate). 

• Gleichzeitiger Karenzurlaub von Mutte r und Vater 

(Höchstdauer ein Monat) beim erstmaligen Wech ­

sel der Betreuungsperson . 

• Aufsparen eines Teils des Karenzu rlaubes (Dau­

er drei Monate): Inanspruchnahme spätestens bis 

zum 7. Geburtstag bzw. bis zum Schuleintritt des 

Kind es. 

• Karenzu rlaubs mindestdauer von sechs Monaten 
für Adoptiveltern . 

Diese Änderungen gelten für Eltern , deren Kind nach 

dem 31 .Dezember 1999 geboren wird. Über die Än­

derungen durch die Novelle BGBI. I. Nr. 70/1998 wur­

de bereits im Sozialbericht 1997 berichtet. 

1.1.2. Umsetzung der EU-Entsende­
Richtlinie - Arbeitsvertrags­
rechts-Anpassungsgesetz 

Mit diesem Gesetz werden die Bestimmungen für aus 

dem Ausland nach Österreich zur Arbeitsleistung 
entsandte oder überlassene Arbeitnehmer im Ar­

beitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (AVRAG ) und 

Arbeitskräfteüberlassungsgesetz (AÜG) neu geregelt. 
Damit wird auch der Entsende-Richtlinie der EU Rech­

nung getragen, die bis spätestens 16. Dezember 1999 

umzusetzen ist. 

Im einzelnen sind folgende Maßnahmen vorgesehen : 

• Schaffung einer Mindesturlaubsregelung für 
grenzüberschreitend entsandte oder überlasse­
ne Arbe itnehmer. 

• Entsprechende Haftung des Generalunterneh­
mers zur Siche ru ng der Entgeltansprüche der bei 
einer Auftragserfüllung eingesetzten Arbeitnehmer. 

• Schaffung von Informationsmög lichkeiten für aus­
ländische Dienstleistungserbringer, Erleichterung 
der Zusammenarbe it der Behörden auf interna­
tio naler Ebene. 

• Anpassung des ve rwaltungsbehördlichen Kon­
trollsystems. 

• Schaffung einer Gerichtsstandsregelung zur Si­
cherung der Durchsetzbarkeit der Ansprüche 
grenzüberschreitend entsandter oder überlasse­
ner Arbeitnehmer auch im Inland . 

Die Änderungen treten mit 1.0ktober 1999 in Kraft . 

1.1.3. Umsetzung der Aktion "Fairness"­
Arbeitsverhältnisgesetz 

Der Aktion Fairness des ÖGB soll durch den Entwurf 
eines Arbeitsverhältnisgesetzes (AVHG ) und entspre­
chenden Änderungen in den arbeitsrechtlichen Son­
dergesetzen Rechnung getragen werden. 

Dabei geht es um die materielle Angleichung der 
RechtssteIlung der Arbeiter an die der Angestell­
ten , insbesondere im Bereich der Entgeltfortzahlung 
im Krankheitsfall und bei sonstigen Dienstverhin­
derungen . 

Weiters sol l auch der Entschließung des Nationalra­
tes vom 12.6 .1997, Nr.62 A(E) - NR/XX GP, betreffend 
die zei tgemäße Neuregelung des Entlassungsrech­
tes der GewO 1859, entsprochen werden. Beabsich­
tigt ist, die entsprechenden, bisher für Arbe iter gel­
tenden Bestimmungen der GewO 1859 (aufgrund des 
§ 376 Z 47 GewO) aufzuheben und durch ein zeitge­
mäßes, vereinheitlichtes Beendigungsrecht , das für 
alle Arbeitnehmer ge lten soll , zu ersetzen. 

Ein Ministerialentwurf sieht folgende Neuerungen vor: 

• Arbeiter sollen so wie Angestel lte Ansp ruch auf 
6 Wochen Entgeltfortzahlung bei Krankheit haben. 

• Für Arbei ter sollen bei Arbeitsve rhinderung aus 
sonstigen wichtigen Gründen - etwa bei Unglücks­
fällen in der Famil ie - die gle ichen Regelungen 
gelten wie für Angestellte. 

• Die Gründe fü r die vorzeitige Lösung des Arbeits­
verhä ltnisses sollen modernisiert und für beide 
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Arbeitnehmergruppen gleich gestaltet werden. 
• Die allgemeinen Bestimmungen über die gegen­

seitigen Rechte und Pflichten im Arbeitsverhältnis 
werden übersichtlich zusammengefaßt und geI­
ten für beide Gruppen gleich . 

• Auch bei der Konkurrenzklausel , den Konventio­
nalstrafen und dem Zeugnis soll gleiches Recht 
für alle gelten . 

Der Gesetzesentwurf schont die Kosten der Betriebe: 

• Die komplizierten Entgeltfortzahlungsvorschriften 
aus dem Angestelltengesetz , wonach bei häufi­
gen Krankenständen innerhalb desselben Kalen­
derjahres unter Umständen mehrere Male die An­
sprüche neu entstehen , wurden nicht übernom­
men . 

• Die Kündigungsfristen und -termine sollen vorerst 
nicht verändert werden ; hier hätte es nach Auffas­
sung der Wirtschaft die stärksten Kostenfolgen ge­
geben. 

• Auch bei den Sonderzahlungen ble ibt es beim Vor­
rang der Kollektivverträge. 

• Im Nachtschwerarbeitsgesetz soll eine - nach den 
derzeitigen Bestimmungen notwendige - Beitrags­
erhöh ung für die Unternehmen bis Ende 2000 
ausgesetzt werden. 

Aufgrund des Widerstandes der Wirtschaft konnte die­
ses solzialpolitisch wichtige Vorhaben bisher nicht 
verwirk licht werden . 

1.1.4. Maßnahmen für ständige freie 
MedienmitarbeiterInnen -
Journalistengesetz 

Damit wurde die die gesetzliche Grundlage für den 
Abschluß von Gesamtverträgen betreffend die Ho­
norarbedingungen und Autwandsersätze für stän­
dige freie Mitarbeiter eines Medienunternehmens 
oder Mediendienstes, deren Zahl ständig zunimmt , 
geschaffen . Bisher enthielten die Kollektivverträge 
lediglich Honorarempfehlungen , denen jedoch man­
gels gesetzlicher Deckung keine normative Wirkung 
zukam. Von der Neuregelung werden jene journali­
stischen Mitarbeiter erfaßt , die zwar nicht in einem 
Arbeitsverhältnis , aber in einem wirtschaft lichen Ab­
hängigkeitsverhältnis stehen ; sie tritt am 1.Septem­
ber 1999 in Kraft. 

1.1.5. Land- und forstwirtschaftliches 
Berufsausbildungsgesetz 

Die Novelle BGBI. I Nr. 102/ 1998 wurde bereits im 
Sozialbericht 1997 beschrieben . 

160 

1.1.6. Gleichbehandlungsgesetz 

Hinsichtlich der Novelle BGBI. I Nr. 44/1998 wird auf die 
Ausführungen im Sozialbericht 1997 verwiesen . 

Durch die Verordnung des Bundeskanzlers BGBI.II 
Nr. 356/1998 wurde das erste Regionalbüro der An­
wältin für Gleichbehandlungsfragen errichtet. Es ist 
für den örtlichen Wirkungsbereich der Länder Vorarl­
berg , Tirol und Salzburg zuständig und hat seinen 
Sitz in Innsbruck. 

1.2. Arbeitnehmerschutz 

1.2.1. Arbeitszeitgesetz, 
Arbeitsruhegesetz 

Im Arbeitszeitgesetz und im Arbeitsruhegesetz muß­
ten die Sonderbestimmungen tür Apotheker an die 
EU-Richtlinie über bestimmte Aspekte der Arbeitszeit­
gestaltung unter Berücksichtigung der Besonderhei­
ten der Apothekenbetriebe und der Erfordernisse der 
medizinischen Versorgung der Bevölkerung angepaßt 
werden . Die derzeit geltenden Sonderbestimmungen 
lassen abweichende Regelungen über Arbeits- und 
Ruhezeiten durch Kollektivvertrag weitgehend unein­
geschränkt zu , was in bestimmten Fällen zu einer 
Wochenarbeitszeit von bis zu 168 Arbe itsstunden , also 
durchgehende Dienste mit Bereitschaftszeit in der 
Dauer von einer Woche führen kann . Derartige Arbeits­
zeiten müssen nicht nur vom Standpunkt des Arbeit­
nehmerschutzes geändert werden , sondern sie sind 
auch mit der EU-Richtlinie keinesfalls vereinbar. 

Analog zum KA-AZG werden verlängerte Dienste bis 
zu 32 Stunden und Wochenenddienste bis zu 48 Stun­
den zugelassen . 

Diese Novelle BGBI. I Nr. 88/1999 tritt mit 1.Jänner 
2000 in Kraft . 

1.2.2. Krankenanstalten­
Arbeitszeitgesetz 

Durch die Novelle , BGBI. I Nr. 88/1999 werden Apo­
theker in Anstaltsapotheken in das Krankenanstal­
ten-Arbeitszeitgesetz einbezogen und damit auch für 
Apotheker in Krankenanstalten der Gebietskörper­
schaften Arbeitszeitregelungen geschaffen. Weiters 
ist zur Erleichterung der Diensteinteilung eine flexi­
ble Definition der Wochenarbeitszeit vorgesehen. 
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1.2.3. Hausgehilfen- und 
Hausangestelltengesetz 

Ausgangspunkt der geplanten Novelle ist die Anpas­
sung der Arbeitszeitvorschriften für Jugendliche 
an die EU-Jugendarbeitsschutzrichtlinie. Darüber 

hinaus haben sich die Sozialpartner auf eine etap­
penweise Angleichung der Arbeitszeit für Erwachse­

ne an das Arbeitsze itgesetz geeinigt. 

Weiters soll eine Kontrolle der arbeitszeitrechtlichen 
Vorschriften durch die Arbeitsinspektion unter Wah­

rung des verfassungs rechtlich geschützten Haus­

rechts ermögl icht werden . Wegen de r zahlreichen 
veralteten Formul ierungen ist eine Neufassung des 
Gesetzes sinnvoll. Ein Entwurf soll im Herbst 1999 
der Begutachtung unterzogen werden . 

1.2.4. Landarbeitsgesetz 

Die Novelle BGBI. I Nr. 101 /1998 wurde bereits im 
Sozialbericht 1997 beschrieben. 

1.2.5. Nachtschwerarbeitsgesetz, 
Urlaubsgesetz 

Die Novel le sieht folgende Änderungen vor : 

• Zur Entlastung der Arbeitgeber wird die - nach der­
zeitiger Rechtslage notwendige - Erhöhung des 
Nachtschwerarbeitsbeitrages bis Ende 2000 
aufgehoben. 

• Die Definition des Nachtschwerarbeitsmonats 
wird flexibler gestaltet. 

• Der Anspruch auf Zusatzurlaub wird ebenfalls fle­
xibler gestaltet , da durch neue Arbeitszeitregelun­
gen das notwendige Ausmaß oft knapp nicht er­

reicht wird . 

Die Änderungen treten mit 1.Jänner 1999 (NSchG) 
bzw. mit 1.Jänner 2000 (UriG) in Kraft. 

1.2.6. Arbeitsruhegesetz-Verordnung 

In der Verordnung betreffend Ausnahmen von der 
Wochenend- und Feiertagsruhe wurden fol gende 
zusätzliche Ausnahmen vorgesehen : 

• Arbeitnehmer bei Ärzten der Allgemeinmedizin, Zahn­
ärzten und Dentisten (BGBI II Nr. 242/1999) 

• Bank- und Börsegeschäfte (BGBI. II Nr. 242/1999) 
• Span- und Faserplattenerzeugung (BGBI. II Nr. 374/ 

1998) 

• Nichteisenmetaligießereien (BGBI. II Nr. 76/1999) 
• Herstellung von Waschmitteln und Waschmittel­

konzentraten im Dampftrocknungsverfahren 
(BGBI. II Nr. 165/1999) 

1.3. Kollektives Arbeitsrecht 

1.3.1. Arbeitsverfassungsgesetz 

Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Frauen­
volksbegehrens erfolgte durch das Bundesgesetz 
BGBI . I Nr. 69/ 1998 eine Verstärkung der Mitwir­
kungsrechte des Betriebsrates bei Maßnahmen der 
betrieblichen Frauenförderung und der Vereinbar­
keit von Beruf und Familie . Inhaltlich wird auf den 
Sozialbericht 1997, in dem über die beiden Novel len 
bereits berichtet wu rde, verwiesen . 

1.3.2. Post-Betriebsverfassungsgesetz 

Hinsichtlich der ersten Durchführungsverordnung , 
näml ich der Post -B etriebsverfassungs-Wahlordnung 
BGBI. 11 Nr. 147/1998 wird auf die Ausführungen im 
Sozialbericht 1997 verwiesen. 

Durch die Novelle BGBI. I Nr. 114/1998 erfolgte vor 
al lem eine Ausdehnung des Geltungsbereiches auf 
Unternehmen , an denen die Post und Telekom Au­
stria AG nur indirekt beteiligt ist, eine Festlegung der 
Struktur der Personalausschüsse in Anpassung an 
das Bahn-Betriebsverfassungsgesetz , eine Neurege­
lung für zweigliedrige Unternehmen und eine Neu­
regelung der Freistellung der Behindertenvertrau­
enspersonen . 

Mit Verordnung BGB!. II Nr. 334/ 1998 erfolgte in 
Durchführung der Novelle zum Post-Betriebsverfas­
sungsgesetz eine Änderung der Post-Betriebsver­
fassungs-Wahlordnung. 

Als zweite und dritte Durchführungsverordnung zum 
Post-Betriebsverfassungsgesetz wurden die Post-Be­
triebsverfassungs-Geschäftsordnung BGBI. II Nr. 335/ 
1998 und die Personalvertretungsfonds-Verordnung 
BGBI. II Nr. 336/1998 erlassen . 

1.3.3. Bahn-Betriebsverfassungsgesetz 

Hinsichtlich der zweiten Durchführungsverordnung , 
näml ich der Bahn-Betriebsverfassungs-Geschäfts­
ordnung BGBI. II Nr. 148/1998 wird auf die Ausführun­
gen im Sozialbericht 1997 verwiesen . 
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1.3.4. Bundesgesetz über Maßnahmen 
an läßlich der Ausgliederung der 
Wiener Stadtwerke 

Die Ausgliederung der Wiener Stadtwerke machte 
eine Regelung von Fragen im Bereich des Arbeits­
verfassungsrechts , des ASVG sowie des Gesell­
schafts- und Steuerrechts erforderlich . Mit dem 
Bundesgesetz BGBI. I Nr. 68/1999 wurden vor allem 
folgende Rege lungen getroffen : 

• Die Schaffung einer Sonder-Kolle ktivvertragsfä­
higkeit für die WIENER STADTWERKE Holding AG 
für den ausgegliederten Bereich . 

• Die Übergangsregelung für die betriebliche Inter­
essenvertretung . 

• Die Regelung des Einbringungsvorgangs und der 
damit verbundenen Gesam trechtsnachfolge so­
wie der Steuerbefreiung für diesen Vorgang . 

• Die Regelung über das Weiterbes tehen de rBe­
triebskrankenkasse der Wiener Stadtwerke-Ver­
kehrsbetriebe durch Neudefinition des Versiche r­
tenkreises nach erfo lgter Ausgliederung . 

1.3.5. Arbeiterkammergesetz 

Die Novelle zum Arbeiterkammergesetz BGBI. I Nr. 104/ 
1998 ist mit 1.August 1998 in Kraft getreten. Inhaltlich 
wird auf den Sozialbericht 1997 verwiesen . 

Durch die Novel le BGBI. I N r. 166/1998 wu rden redak­
tionelle Fehler anläßlich der oben angeführten No­
velle betreffend Erfassung der wahlberechtigten Kam­
merzugehörigen, Einhebung der Kammerumlage und 
Bestellung der Kammerräte korrigiert ; weitere Ände­
rungen enthalten Ergänz ungen betreffend die Funkti­
onsperiode der Hauptversammlung , die durch die 
Neurege lung bezüg lich des Wahltermi ns bedingt 
sind . 

Au fgrund der Novelle zum Arbeite rkammergesetz 
BGBI. I Nr. 104/1998 wurde mit Verordnung BGBI. 
II Nr. 340/1998 die Arbe iterkammer-Wahlordnung neu 
erlassen ; mit Verordnung BGBI. II Nr. 389/1998 erfolgte 
eine An passung an die neuerliche Än derung des Ar­
beiterkammergesetzes . 

1.3.6. Bauarbeiter-Urlaubs- und 
Abfertigungsgesetz 

Du rch Art ike l 2 der Nove lle BGBI. I Nr. 11 3/1998 er­
folgte im Zusammenhang mit einer Änderung des 
Baua rbeite r -Sch I echtwette re ntsch äd i gu n g sgesetzes 

eine Änderung des Geltungsbereiches hinsichtlich der 
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Arbeitskräfteüberlassungsbetriebe sowie die Einbe­
ziehung der Wildbach- und Lawinenverbauung in 
die Winterfeiertagsregelung des Bauarbeiter-Urlaubs­
und Abfe rtigungsgesetzes. 

Mit der Zuschlagsverordnung zum Bauarbeiter-Ur­
laubs- und Abfertigungsgesetz BGBI. II Nr. 416/1998 
wu rde der Lohnzuschlag für den Sachbereich der 
Abfert igungsregelung mit 28 .Dezember 1998 neu 
geregelt. Für den Sachbe reich der Winterfeie rtags re­
gelung erfolgte die Festsetzung des Lohnzuschlages 
durch die mit 29 .März 1999 in Kraft get retene Verord­
nung BGBI . II Nr. 110/1999. 

1.3.7. Aufwandersatzgesetz 

Mi t der Aufwandersatzverordnung BGBI. II Nr. 413/ 
1998 wurden die Pauschalbeträge , die den gesetzli­
chen und den f reiwil li gen ko llektivvertragsfähigen 
Berufsvereinigungen in Arbeitsrechtssachen als Auf­
wandersatz gebüh ren , für das Jahr 1999 festgesetzt. 

2. Internationale Sozialpolitik 

2.1. Tätigkeiten im Rahmen der EU 

2.1.1. Änderung der Arbeitszeitrichtlinie 
über bestimmte Aspekte der 
Arbeitszeitgestaltung 

Beim Sozialmin isterrat am 25 .5.1999 kon nte ei ne 
politische Einigung über einen Richtlinienvorsch lag 
zur Änderung der Arbeitszei tr ichtl in ie 93/104/EG er­
zielt werden , der Teil eines Maßnahmenpaketes der 
Komm ission zum Schutz der derzeit nicht unter die 
Arbeitszeitr ichtlinie fa llenden Arbeitnehmer ist. Die­
ser Richtlinienvorsch lag sieht folgende Änderu ngen 
der Arbe itsze itrich tlin ie vo r: 

• Ausdehnung der Richt linie auf alle nicht mobil ein­
gesetzten Arbeitnehmer der ausgeschlossenen 
Sektoren (Straßen- , Luft , See- und Schienenver­
kehr, Bin nensch iffahrt , Seefischere i), einschließ­
lich Ärzte in Ausbildung und andere Tätigkeiten auf 
See (Arbeit auf Offshore-Anl agen). 

• Ausdehnung der Richtl in ie auf mobile Arbeitneh­
mer im Schienenverkehr gemäß dem am 30 . 9. 
1998 abgeschlossenen Sozialpartnerabkommen 
für das Bahnwesen , d.h. durch Ergänzung des 
Art. 17 der AZ-RL, der die Abweichungsmög lichkei­
ten von den Richtl inienbestimmungen regelt. 
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• Einbeziehung mobiler Arbeitnehmer im Straßen­
und Luftverkehr, in der Binnenschiffahrt und in 
der Seefischerei insoweit , als die Richtlinienbe­
stimmungen über die wöchentliche Höchstar­
beitszeit von 48 Stunden , die Bestimmungen über 
die Untersuchung des Gesundheitszustands , 
sowie über den Jahresurlaub von 4 Wochen zur 
Anwendung kommen . 

• Gänzliche Ausnahme von der Arbeitszeitr ichtlinie 
nur noch für mobile Arbeitnehmer im Seeverkehr, 
da das Sozialpartnerabkommen für den Seever­
kehr, für dessen Übernahme ein Richtlinienvor­
schlag vorgelegt wird , (s .u. 2.1 .3.) ohnehin all e 
Bereiche abdeckt. 

Diese Forderungen werden durch die österreichische 
Rechtslage bere its we itgehend erfüllt. Pun ktueller 
Anpassungsbedarf besteht insbesondere hinsicht­
lich der wöchentlichen Höchstarbeitszeit der Lenker 
von Kraftfahrzeugen . 

2.1.2. Arbeitszeit des fahrenden 
Personals und der selbständigen 
Kraftfahrer im Straßenverkehr 

Dieser Richtlinienvorschlag ist ebenso wie Pkt. 2.1 .1. 
Teil des Maßnahmenpaketes der Kommission zum 
Schutz der von der Arbeitszeitrichtlinie ausgenomme­
nen Arbeitnehmer und wird unter Federführung des 
BMAGS in der Ratsarbeitsgruppe Verkehrsfragen be­
handelt. 

Die geänderte Arbeitszeitrichtlinie (s. u. 2.1.1.) wird 
auch mobile Arbeitnehmer im Straßenverkehr hinsicht­
lich der wöchentlichen Höchstarbeitszeit, der Bestim­
mungen über die Untersuchung des Gesundheitszu­
stands sowie über den Jahresurlaub erfassen. 

Die spezifischen Bestimmungen des RL-Vorschla­
ges für die Arbeitszeit des fahrenden Personals und 
der selbständigen Kraftfahrer im Straßenverkehr gei­
ten für mobile Arbeitnehmer und Selbständige im Stra­
ßenverkehr und regeln darüber hinaus Ruhepausen , 
tägliche und wöchentliche Ruhezeit , und Arbeits­
zeit der Nachtarbeiter. 

Der RL-Vorschlag der EK entspricht im wesentlichen 
einer nicht zustande gekommenen Sozialpartnerver­
einbarung. Grundsätzlich besteht Anpassungsbedarf 
im österreichischen Recht (Arbeitszei t- und Arbeits ­
ruhegesetz) . Die Einbeziehung der selbständigen 
Kraftfahrer und die im Vorschlag enthaltenen Defini ­
tionen sind für viele Mitgliedsstaaten und auch für Öster­
reich problematisch und werden weiter beraten. 

2.1.3. Arbeitszeitgestaltung der Seeleute 

Über die im Maßnahmenpaket der Kommission vor­
gesehenen Richtlinienvorschläge zur Arbeitszeitge­
staltung der Seeleute konnte ebenfalls am 25.5 .1999 
eine po litische Einigung erzielt werden. 

Es handelt sich um einen Richtlinienvorsch lag zur 
Übernahme des am 30 .9.1998 abgeschlossenen So­
zialpartnerabkommens über die Arbeitszeitgestaltung 
der Seeleute . 

Der zweite Richtlinienvorschlag betrifft die Durchset­
zung der Arbeitszeit der Seeleute an Bord von Schif­
fen , die EU-Häfen benutzen , und regelt die Kontrolle 
der Arbeitszeitbestimmungen des vorgenannten Ab­
kommens . Da diese Richtl inie nur Seehäfen und kei­
ne Binnenhäfen erfaßt , besteht vorauss icht lich kein 
Anpassungsbedarf im österreichischen Rech t. 

2.1.4. Rahmenvereinbarung über befristete 
Arbeitsverhältnisse 

Die Europäischen Sozialpartner (UNICE, CEEP und 
EGB) haben am 18.März 1999 eine Rahmenverein­
barung über befristete Arbeitsverträge angenommen . 
Ein Richtlinienvorschlag zur Umsetzung dieser Rah­
menvereinbarung wurde von der Kommission bereits 
vorgelegt. Beim Sozial ministerrat am 25.5 .1999 ha­
ben alle Mitgliedsstaaten ihre Zustimmung zum Richt­
lin ienvorschlag ausgedrückt. Die formelle Annahme 
des Dossiers wird erst nach Ablauf der im Vertrag von 
Amsterdam vorgesehenen sechswöchigen Frist , die 
den nationalen Parlamenten zur Beratung des Richt­
linienvorschlages zur Verfügung steht, erfolgen. 

Die Rahmenvere inbarung enthält ein Benachteili­
gungsverbot von Arbeitnehmern mit befr isteten Ar­
beitsverträgen sowie Maßnahmen zur Verhinderung 
von Mißbrauch durch die Aneinanderreihung befri­
steter Verträge . 

In Österreich ist insofern Anpassungsbedarf gege­
ben , als sich Regelungen über befristete Arbeitsver­
träge , vor allem über die Zu läss igke it der An einan­
derreihung solcher Vert räge (Kettenarbei tsverträge) 
überwiegend auf die Judikatur gründen , diese Vor­
schriften jedoch gesetzlich zu verankern sind . 

2.1.5. Arbeitnehmermitwirkung in der 
Europäischen Aktiengesellschaft 

Die Beratungen über den im Sozialberich t 1997 unter 
Pkt . 2.1.6. dargestellten Richtlinienvorsch lag über die 

163 

III-35 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdok. T1 Analysen (gescanntes Original) 167 von 210

www.parlament.gv.at



Mitwirkung der Arbeitnehmerinnen in der Europäischen 
Aktiengesellschaft wurden auch im laufenden Berichts­
zeitraum fortgesetzt. Dank massiver Bemühungen der 
österreichischer Präsidentschaft wäre im Dezember 
1998 beinahe ein für alle Mitgliedstaaten annehmbarer 
Kompromiß erzie lt worden. Die mangelnde Kompromiß­
bereitschaft einer einzigen Delegation führte jedoch dazu, 
dass dieses innerhalb der EU seit Jahren diskutierte Dos­
sier bislang nicht abgeschossen werden konnte. 

2.1.6. Follow Up zur 4. WeItfrauen­
konferenz in Peking 1995 

Beim Sozialministerrat am 1./2. Dezember 1998 hat 
die österreichische Präsidentscha ft eine nachhalti­
ge Initiative auf Ratsebene gesetzt , um im Rahmen 
des Follow Up der Pekinger Weltfrauenkonferenz auf 
EU-Ebene sinnvolle Indikatoren und Benchmarks ein­
zuführen . Als ersten konkreten Schritt legte die Präs i­
dentschaft einen ausführlichen Vorsch lag zur Mes­
sung der Fortsch ri tte bei der Mitwirkung der Frauen 
an den Entscheidungsprozessen vor. Diese In itiati­
ve fand großen An klang und wird von den Folgepräsi­
dentschaften fortgesetzt. 

2.1.7. Mitteilung der Kommission zur 
Modernisierung der Arbeits­
organisation 

Als Follow Up und gestützt auf die Reakt ionen zu dem 
im April 1997 veröffentlichten Grünbuch "Eine neue 
Arbeitsorganisation im Ge iste der Partnerschaft" hat 
die Kommission beim Sozialmin isterrat am 25.5.1999 
die Mittei lung "Modern is ierung der Arbe itsorgan isati­
on - den Wande l als Chance begreifen" vorgeste llt . 
Die Mitte ilung richtet sich an die Sozialpartner und 
die europäischen Institutionen und regt Partner­
schaften zu r Modernisierung der Arbeitswelt an . 

Die Sozialpartner haben bere its im Vorfeld , d.h . im 
Rahmen der Diskussionen um das Grünbuch "Eine 
neue Arbeitsorganisation im Ge iste der Partnerschaft", 
am 4.12. 1998 auf einem Gipfel in Wien vere inbart , 
einen Aktionsp lan für die weitere Zusammenarbeit , 
insbesondere hinsichtlich der Themen für weitere 
Rahmenvereinbarungen , zu erstellen. 

2.1.8. Mitteilung der Kommission zur 
Anpassung und Förderung des 
Sozialen Dialogs 

Bereits im Mai 1998 hat die Kommission eine Mitteilung 
zur Anpassung und Förderung des Sozialen Dialogs 
vorgelegt. Diese Mitteilung beschäftigt sich mit den 

164 

Struktu ren des Soz ialen Dia logs auf europäischer 
Ebene, hebt die Bedeutung und die Rolle von Sozial­
partnerverhandlungen im Rahmen der europäischen 
Sozialpolitik hervor und enthält Vorschläge , die zur effi­
ziente ren Gestaltung des Dialogs zwischen den 
Arbeitgeberverbänden und den Gewerkschaften auf 
europäi scher Ebene beitragen sollen. Diese führten 
zu eine r Reform des ständigen Ausschusses für Be­
schäftigungsfragen sowie der Ausschüsse auf Ebene 
des sektoralen Dialogs. 

2.1.9. Konferenz "Europäisches 
Sozialmodell - Sozialer Dialog" 

Die österreichische Präsidentschaft hat im Novem­
ber 1998 eine Konferenz unter Beteiligung mittel - und 
osteuropäi scher Staaten zum Thema "Europäisches 
Sozialmodell - Sozialer Dialog" veransta ltet. Im Zen­
trum der Diskussion standen insbesondere der Stel­
lenwert des europäischen Sozialmodells als Pro­
duktivitätsfaktor, die Rolle der Sozialpartner bei der 
We ite rentwicklung der europäischen Beschäfti­
gungs- und Sozialpoliti k sowie die Herausforderungen, 
die Globalisierung, Osterweiterung , demographische 
Trends u.a . für das europäische Sozialmodell bringen . 
Die Debattenbeiträge werden in einem Tagungsband 
in deutscher und englischer Sprache veröffen tl icht . 

2.1.10.Beratender Ausschuß für Chancen­
gleichheit von Frauen und Männern 

Aus der Tätig keit dieses Ausschusses besonders 
hervorzuheben ist die Erarbe itung von Stellungnah ­
men zu r Reform der Strukturfonds, zu den beschäfti­
gungspolitischen Leitl inien für 1998 und zur Entwick­
lung eines einfachen , konsistenten Verfahre ns zu r 
Überwachung und Bewertung der Umsetzung der 
Aktionsplattform der Pekinger We ltfrauenkonferenz . 

2.2. Tätigkeiten im Rahmen der 
Europarates 

2.2.1. Europäische Sozialcharta 

Österreich hat am 7. Mai 1999 die Revidierte Euro­
päi sche Sozialcharta und das Zusatzprotokoll zur 
Europäischen Sozialcharta über Kollektivbeschwer­
den unterzeichnet . 

Ziel der R e~ i d i erte n Europäischen Sozia lcharta ist die 
Modernis ierung und Anpassung der Eu ropä ischen 
Sozialcharta von 1961 an die geänderte rechtliche Si­
tuation in den Mitgliedstaaten, insbesondere auch unter 
Berücksichtigung des EU-Rechts. 
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Durch das Zusatzprotokoll über Kollektivbeschwerden 
wird , in Ergänzung zur Prüfung der Regierungsberich te 
über die Durchfü hrung der Charta , in ternationa len und 
nationalen Arbe itgeber- und Arbeitnehmerorganisationen 
und bestimmten nichtstaatlichen Organisationen ein 
Beschwerderecht bei nicht zufriedenste lien der Umset­
zung der Charta eingeräumt. Das Verfah ren zu r Rat if i­
kation beider Instrumente wurde bereits eingeleitet. 

2.2.2. Europäisches Komitee für 
sozialen Zusammenhalt 

Im Zuge einer umfassend en Strukturreform be­
schloß das Ministerkomitee des Europarates am 
19.Juni 1998 , das Komi tee für sozia len Zusammen­
schluß einzurichten , das die bisherigen Leitungsko­
mitees für Beschäftigung , Soziale Sicherhei t und So­
zia lpolitik ersetzt. Dieses Komitee hat bishe r zwei­
mal getagt. Es wird eine spezia li sierte Ei nhe it ge­
schaffen , die die Forschungsaktivitäten koordinieren 
soll , und Untergruppen form iert , die die bishe rigen 
Tätigkeiten der Leitungskomitees we iterführen und 
we iterentwickeln . 

2.3. Tätigkeiten im Rahmen der WTO 

Vom 30.November bis 3 .Dezembe r 1999 findet in 
Seattl e die 3 . WTO-M ini sterkonferenz sta tt. Diese 
Konferenz bietet den geeigneten Rahmen , eine Stra­
tegie für die Behandlung von sozialen Mindeststan­
dards im Zusammenhang mit dem Handel fes tzule­
gen. In der derzeit igen Vorbereitungsarbe it für die 
Min isterkonferenz wird die Einrichtung einer Arbe its­
gruppe in der WTO unter Einbeziehung der interna­
tiona len Organisationen und der ziv ilen Gesellschaft 
vo rgeschlagen. Dies könnte als ein we ite rer Schritt 
bei der Diskussion über die Einhaltung sozialer Min­
deststandards in der WTO betrachtet werden. 

2.4. Tätigkeiten im Rahmen der OE CD 

Derzeit findet im Rahmen der OECD die Überarbei­
tung der OECD-Leitsätze für multinationale Unter­
nehmen statt. Diese Leitsätze sind an die Unterneh­
men gerichtete Ve rhaltensri chtlinien , insbesondere 
im Bereich der Arbeitsbed ingungen , die u. a. durch 
die Aufnahme aller ILO-Kernübere inkommen ergänzt , 
bzw deren Einhaltung ei nem besseren Kontrollme­
chan ismus unterzogen werd en soll. 

2.5. Tätigkeiten im Rahmen der UNO 

Das BMAGS hat im Berichtszeitraum be i der Behand­
lung einer Reihe von sozialen Fragen mitgewirkt. Im Mai 

1999 fand eine Tagung des Vorbereitungsausschusses 
für die Sondersitzung der Generalversamm lung zur 
Durchführung der Ergebn isse des Weltsoz ialgipfels in 
New York statt . 

2.6. Tätigkeiten im Rahmen der IAO 

Im Berichtsze itraum konnte das Übere inkommen 
(Nr. 176) über den Arbeitsschutz in Bergwerken eine r 
Ratifikat ion zugeführt werden . 

Österre ich war auf der 86 . und 87. Tagung der Inter­
nat ionalen Arbeitskonferenz jeweils durch eine drei­
gliedrige Delegation (Arbeitgeber- , Arbe itnehmer- und 
Regierungsvertreter) vertre ten . Die Ergebnisse der 
86. Tagung der Internationalen Arbe itskonferenz (Juni 
1998) wurden bereits im letzten Sozialbericht dargestellt. 

Auf der 87. Tagung der Internationalen Arbeitskon­
fere nz (Juni 1999) wurde ein Übereinkommen und 
eine Empfehlung über das Verbot und die unverzügli­
che Beseitigung der schl immsten Folgen der Kinder­
arbeit verabschiedet. Di e Di skuss ionen zu m Thema 
"Mutterschutz am Arbeitsplatz " werden au f der näch­
sten Konferenz mit dem Ziel der Annahme von dies­
bezüg lichen internat iona len Urkunden fortgeführt 
werden . Bei den Beratungen der Paritätischen Tagung 
über die Auswirkungen der Refo rmen im Gesundheits­
wesen auf die Beschäftigungs- und Arbe itsbedingun ­
gen und der Dreigliedrigen Tagung über die Auswi r­
kungen f lexible r Arbeitsmarkteinrichtungen auf die 
Masch inen- , Elekt ro- und Elektron ikindustrie war 
Österre ich auf Regierungsseite vert reten . Österre ich 
wurde auf der 83 . Tagung der Internationalen Arbeits­
konferenz (Juni 1996) in den Verwaltungsrat des In­
ternationalen Arbeitsamtes als Ersatzmitgl ied für einen 
Zeitraum von 3 Jahren gewählt und hat im Berichtsze it­
raum an der 271 . bis 274. Tagung teilgenommen . 

3. Administrative Maßnahmen 

3.1. Kollektive Rechtsgestaltung 

Im Beri chtszeitraum wurden bei dem für die Hinte rle­
gung zuständigen BMAGS 655 KOllektivverträge (im 
Jahre 1998440 gegenüber 409 im Jahre 1997 - und in 
den ersten fünf Monaten des Jahres 1999215 Kollekt iv­
verträge) hinterlegt. Durch diese Kollektivverträge wird 
die kollektive Lohngestaltung in nahezu allen Wirt­
schaftsbereichen geregelt. Darüber hinaus werden 
durch Kollektivverträge auch zahl reiche andere arbeits-
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rechtliche Regelungen getroffen . Diese arbeitsrechtl i­
chen Bestimungen in Kollektivverträgen stellen eine 
wichtige Quelle für die Fortbildung des Arbeitsrechts dar. 

Die aufgrund des Heimarbeitsgesetzes 1960 BGBI. 
Nr. 105/1961 i.d .g.F. errichteten Heimarbeitskommis­
sionen haben im Berichtszeitraum 46 Heimarbeits­
ta rife (im Jahr 1998 25 und in den ersten sechs Mo­
naten des Jahres 1999 21 Heimarbeitstarife ) für 
He imarbeiter und Zwischenmeister erlassen . Ferner 
wurden im Berichtsze itraum bei den Heimarbeits­
kommissionen drei Heimarbeitsgesamtverträge (im 
Jahre 1998 einer und in den ersten sechs Monaten 
des Jahres 1999 zwei) hinterlegt und im Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung kundgemacht. 

3.2. Bundeseinigungsamt 

3.2.1. Kollektivvertragsfähigkeit 

Gemäß §§ 4 Abs . 2 in Verbindung mit 5 Abs . 1 Arbeits­
verfassungsgesetz (ArbVG ) wurde die Kollekt ivve r­
tragsfähigkeit zuerkannt: 

• Österreichisches Rote Kreuz , Wiedner Hauptstra­
ße 32 , 1041 Wien ; 

• Arbeitgeberverband der Diakonie Österreich , 
Trautsongasse 8, 1080 Wien . 

Der Antrag des Verbandes von Arbeitgebern in der 
Arbeit mit Menschen mit geistiger und mehrfacher 
Behinderung auf Zuerkennung der Kollektivvertrags­
fähigkeit wurde gemäß § 4 Abs . 2 in Verbindung mit 
§ 5 Abs . 1 ArbVG abgewiesen . 

3.2.2. Erklärung von Kollektiv­
verträgen zur Satzung 

Das BEA hat im Berichtszeitraum folgende Kollektiv­
verträge zur Satzung erklärt: 

• Kollektivvertrag tür Arbeiter im eisen- und metallver­
arbeitenden Gewerbe, KV 400/1997: zur Satzung 
erk lärt für bestimmte Bereiche mit Wirksamkeit vom 
1.Jänner bzw. 1.Februar 1998; 

• Kollektivvertrag tür Arbeiter im eisen- und metallver­
arbeitenden Gewerbe, KV 400/1997: zur Satzung 
erklärt für bestimmte Bereiche mit Wirksamkeit vom 
1. Februar bzw. 1, März 1998; 

• Kollektivvertrag tür die bei österreich ischen Tages­
zeitungen angestellten Redakteure , Redakteursas­
piranten und Reporter, KV 318/1996: zur Satzung 
erklärt mit Wirksamkeit vom 1.ApriI1998 ; 
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• Kollektivverträge fü r die bei österreichischen Monats­
zeitungen und -zeitschriften angestell ten Redakteu­
re, Redakteursaspiranten und Redaktionsassisten­
ten , KV 134/1993 und KV 24/1998: zur Satzung er­
klärt mit Wirksamkeit vom 1 .April 1998; 

• Kollektivverträge für Angestellte des Gewerbes für 
den Bereich der den Landesinnungen der Spengler 
und Kupferschmiede Salzburg, Tirol und Vorarlberg 
angehörenden Mitgl ieder, KV 63/1998 idF KV 65/ 
1998, KV 64/1998 und KV 66/1998: zur Satzung er­
klärt mit Wirksamkeit vom 1. März 1998; 

• Kollektivverträge für Angestellte des Gewerbes , 
KV 63/1998 idF KV 65/1998, KV 64/1998 und KV 66/ 
1998: zur Satzung erklärt tür bestimmte Bereiche mit 
Wirksamkeit vom 1.April 1998; 

• Vereinbarung betreffend die Lohn- und Gehaltstabel­
len für Arbeiterinnen und Arbeiter, Lehrlinge und tech­
nische Angeste llte im grafischen Gewerbe Öster­
reichs , KV 77/1998: zur Satzung erklärt tür das Bun­
desgebiet mit Wirksamkeit vom 1. bzw. 6.Apri11998 
für 1998 und mit 1. bzw. 5.April 1999 tür 1999; 

• Vereinbarung betreffend die Gehaltstabellen für kauf­
männische Angestel lte zum Ko llektivvertrag für das 
graphische Gewerbe Österreichs , KV 98/1998: zur 
Satzung erklärt für das Bundesgebiet mit Wirksam­
keit vom 1.April 1998 tür 1998 und vom 1.Apri11999 
tür 1999; 

• Kollektivvertrag tür Arbeiter im eisen- und metallver­
arbeitenden Gewerbe, KV 11 /1999: zur Satzung er­
klärt für bestimmte Bereiche mit Wirksamkeit vom 
1.Jänner bzw. 1.März 1999; 

• Koll ektivverträge für Angestellte des Gewerbes , 
KV 72/1999 idF KV 74/1999, KV 76/1999 und KV 77/ 
1999: zur Satzung erklärt für bestimmte Bereiche mit 
Wirksamkeit vom 1.Februar bzw. 1.Mai 1999; 

• Kollektivve rtrag über die erweiterte Bandbreite und 
die 9-Wochen-Durchrechnung für Arbeiter im eisen­
und metallverarbeitenden Gewerbe, KV 12/1999 idF 
KV 13/1999: zur Satzung erklärt tür bestimmte Be­
reiche mit Wi rksamkeit vom 1.März 1999; 

• Kollektivvertrag über die erweiterte Bandbreite und 
die 9-Wochen-Durchrechnung tür Angestellte des 
Gewerbes (Metall gewerbe) , KV 75/1999: zur Sat­
zung erklärt tür bestimmte Bereiche mit Wirksam­
keit vom 1.März bzw. 1.Mai 1999; 

• Kollektivvertrag tür Arbeiter im chemischen Gewer­
be, KV 58/1993, und Lohnordnung tür Arbeiter im che­
mischen Gewerbe, KV 400/1998: zur Satzung erklärt 
tür den Bereich der der Landesinnung Tirol der che­
mischen Gewerbe angehörenden Mitgliedsbetriebe 
mit Ausnahme der Denkmal-, Fassaden- und Gebäu­
dereiniger sowie der Schädlingsbekämpferbetriebe 
mit Wirksamkeit vom 1.März 1999. 
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3.2.3. Mindestlohntarife 

Das BEA hat im Be richtszeitraum fo lgende Mindestlohn­
tarife erlassen : 

• für Arbeitnehmerinnen in Betrieben sozialer Dienste 
(fü r das Bundesgebiet; Wirksamkeitsbeginn: 1.Jän­
ner 1998 und neuerl ich mit Wirksamkeitsbeg inn 
1.Jänner 1999); 

• für im Haushalt Beschäftigte (für das Bundesland 
Niederösterreich ; Wirksamkeitsbeginn: 1.Mai 
1998) ; 

• für Hausbesorger und Hausbetreuer (für alle Bun­
desländer; insgesamt 18 Tarife ; Wirksamkeitsbe­
ginn: 1.Jänner 1999 bzw. fü r Wi en 1.Februar 1999) ; 

• für im Haushalt Beschäftigte (für die Bundeslän­
der Oberösterreich , Salzbu rg , Tirol , Vorarlberg , 
Kärnten , Steiermark und Burgenland ; Wirksam­
kei tsbeg inn : 1.Jänner 1999) ; 

• für Arbeitnehmerinnen in privaten Bildungseinrich­
tungen (für das Bundesgebiet ; Wirksamkeitsbe­
ginn: 1.Jänner 1999); 

• für Angestellte in pr ivaten Kinderbetreuungsein­
richtungen (für das Bundesgebiet; Wirksamkeits ­
beginn : 1.Jänner 1999) ; 

• für Helfer innen in Privatkindergärten , -krippen und 
-horten (für das Bundesgebiet ; Wirksamkeitsbe­
ginn: 1.Jänner 1999). 

3.2.4. Festsetzung von 
Lehrlingsentschädigungen 

Das BEA hat mit Wirksamkeit vom 1.April 1998 und 
neuerlich mit Wirksamkeit vom 1.April 1999 die Lehr­
lingsen tschädigung im Fotografengewerbe festge­
setzt. 

3.2.5. Gutachten zu Kollektivverträgen 

Das BEA hat im Berichtszeitraum zu folgendem Kol­
lektivvertrag ein Gutachten erstellt: 

• für Arbeiter im Hote l- und Gastgewerbe (Auslegung 
der Festlohnvereinbarung , Regelung des Fest loh­
nes , Auslegung der Begriffe "Normalstundenlohn" 
bzw. "Bruttonormalmonatslohn" und "Normalstunden­
lohn"). 

4. Arbeit und Arbeitsbeziehungen, 
Gleichstellung von Mann und 
Frau 

In den Aufgabenbereichen Arbeit und Arbeitsbeziehun­
gen sowie Gleichstellung von Mann und Frau sind im 
Rahmen der Analyse- , Informations- und Bildungsar­
beit folgende im Vorjahr abgeschlossenen Projekte 
veröffentlicht worden: 

• "Sonderformen der Arbeitszeit in Österreich " - Ana­
lyse von Daten aus dem MZ-Sonderprogramm , 
Sept. 1997; 

• "Arbe itsbed ingungen in Österreich" - Analyse von 
Daten aus dem MZ-Sonderprogramm, Juni 1994; 

• "Telearbeit - Alltag oder Rarität?", demographische 
und erwerbsstatistische Analyse einer neuen Ar­
beitsfo rm in Österreich ; 

• "Telearbeit" - Situation und Erwartung österreichi ­
cher Unternehmen" - Befragung von österreichi ­
schen Unternehmen und Beisp iele aus ausge ­
wäh lten Ländern; 

• Nutzung der Mög lichkeiten von Telearbeit - Analy­
se des Entwicklungsstandes von Telearbeit so­
wie von maßgeblichen Entscheidungsfaktoren 
durch Datenerhebung unter Arbeitnehmer innen in 
Österreich . 
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1. Legistische und sonstige 
rechtssetzende Maßnahmen im 
innerstaatlichen Bereich 

1.1. Novelle zum 
Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz 

Mit BGB!. I Nr. 12/1999 wurde eine Novelle zum Ar­

beitnehmerlnnenschutzgesetz zur Umsetzung des 
Arti kels VI verlautbart , welche am 1.Jänner 1999 in 

Kraft trat. Zur arbe its med izinischen und sicherheits­
technischen Betreuung von Arbeitsstätten mit bis zu 

50 Arbeitnehmerinnen sind hiemit flexiblere , unbüro­
kratische Betreuungsmodelle vorgesehen (Basisbe­
treuung und anlaßbezogene Betreuung) . Für Arbei t­

geberinnen, die insgesamt nicht mehr als 250 Arbeit­

nehmerinnen beschäftigen (pro Arbeitsstätte maximal 
50) , werden Präventionszentren der Unfallversiche­
rungsträger geschaffen , deren Inanspruchnahme für 

die Arbeitgeberinnen kostenlos ist. Zug leich bleibt 
jedoch die Wahlfreihe it der Arbeitgeberinnen aufrecht, 

selbst für den Präventivdienst zu sorgen oder im Rah­

men des sogenannten Unternehmermodells selbst 
die Aufgaben der Sicherheitsfachkraft wahrzunehmen. 

1.2. Mineralrohstoffgesetz 

Mit 1.Jänner 1999 ist das Mineralrohstoffgesetz 
(BGB!. I Nr 38/1999) , in Kraft getreten. Die Zuständig­
keit in Bezug auf alle Belange des ArbeitnehmerInnen­
schutzes (Legistik und Vollziehung bzw. Kontrolle ) für 
alle dem Mineralrohstoffgesetz unterliegenden Betrie­

be (obertägiger und untertägiger Bergbau) wurde 
dem BMAGS bzw. der Arbeitsinspektion übertragen , 
wobei jedoch die bestehenden bergrechtlichen Vor­

schriften zum Schutz der Arbeitnehmerinnen bis zu 
einer Neuregelung durch Verordnungen der Bundes­
ministerin aufrecht bleiben . 

1.3. Bauarbeitenkoordinationsgesetz 

Mit 1. Juli 1999 ist das Bauarbeitenkoordinationsge­
setz (BGB!. I Nr. 37/1999, i.d.F. BGB!. I Nr. 85/1999) in 
Kraft getreten. Durch dieses Gesetz werden Bauher­
ren und Projektleiterinnen verpflichtet , Koord inatorin­
nen für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 
Arbeit einzusetzen , wenn auf einer Baustelle gleich­

zeitig oder nacheinander Arbeitnehmeri nnen verschie­
dener Unternehmen im Einsatz sind. Bei größeren 
Baustellen ist außerdem ein Sicherheits- und Ge­
sundheitsschutzplan , eine Voran kündigung und eine 
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Unterlage mit den Merkmalen des Bauwerkes zu erste l­
len. Diese Bauherrenpflichten treten zu den Verpfl ich­
tungen der Arbeitgeberinnen gemäß Arbei tnehmerlnnen­
sChutzgesetz und Bauarbeiterschutzverordnung hinzu . 

Das Gesetz dient der Umsetzung jener Besti mmungen 
der EU-Baustellenrichtlinie, die noch nicht innerstaatlich 

umgesetzt waren mit dem Ziel , die Unfäl le in der Bau­
branche weiter zu senken. 

1.4. Durchführungsverordnungen zum 
Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz 

Die Bestimmungen des Arbeitnehmerlnnenschutzge­

setzes müssen durch Verord nungen näher ausge ­
führt werden . Folgende Verordnungen traten zwischen 

Jänner 1998 und Juni 1999 in Kraft: 

• Verordnung über den Schutz der Arbeitnehme­
rinnen bei Bi ldschirmarbeit, BGB!. II Nr. 124/1998; 

• Novellen der Bauarbeiterschutzverordnung, 
BGB!. II Nr. 121 /1998 und BGB!. II Nr. 368/1998; 

• Verordnung über den Schutz der Arbeitnehme­
rinnen gegen Gefährdung durch biologische Ar­
beitsstoffe, BGB!. II Nr. 237/1998; 

• Verordnung , mit der Anforderungen an Arbeitsstät­
ten und an Gebäuden auf Baustellen festgelegt 
und die Bauarbeiterschutzverordnung geändert 

wird (Arbeitsstättenverordnung), BGB!. II Nr. 368/ 

1998; 
• Verordnung über sicherheitstechnische Zentren , 

BGB!. II Nr. 450/1998; 

• Novelle zur Verordnung über arbeitsmedizini­
sche Zentren , BGB!. II Nr. 441 /1998. 

1.5. Verordnung über Beschäftigungs­
verbote und -beschränkungen für 
Jugendliche 

Mit 1.Jänner 1999 trat die Verordnung über die Be­
schäftigungsverbote und -beschränkungen für Ju­

gendliche, BGB!. II Nr. 436/1998, in Kraft. Anläßlich der 

Umsetzung der Richtlinie 94/33/EG über den Jugend­
arbeitsschutz , die Mindestanforderungen für die Si­

cherheit und den Gesundheitsschutz von Jugendl i­

chen enthält , erfolgte eine Neugestaltung der Be­
schäftigungsverbote betreffend verbotene Betriebe, 

Arbeitsmitte l, Arbeitsstoffe , Arbei tsvorgänge sowie 

sonstige gesundheitsgefährdende Einwirkungen (Er­

schütterungen , Strahlung etc .). Diese Verbote gewähr­

leisten den erforderlichen Gesundheitsschutz und be­

rücksichtigen die Erfordernisse der Berufsausbi ldung 
Jugendlicher in der betrieblichen Prax is. 
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2. Tätigkeiten im Rahmen der EU 

2.1. Gemeinschaftsrechtsakte auf Ratsebene 

Die Richtlinie 98/24/EG zum Schutz von Gesundheit 
und Sicherheit der Arbeitnehmerinnen vor der Ge­
fährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Ar­
beit wurde im Apri l 1998 vom EU-Sozialministerrat 
verabschiedet. Die Richtlinie ersetzt die Richtli nie 801 
1107/EWG ("Arbeitsstofferahmenricht li nie") und die 
"Arbe itsstoffe-Verbotsrichtlinie" 88/364/EWG und re­
ge lt vo r allem Mindestvorschriften über die Evaluie­
rung von Arbe itsstoff en , über spezielle Schutzmaß­
nahmen und über die Gesundhe itsübe rwac hung. 

Ebenfalls im April 1998 wurden vom EU -Sozialmini­
sterrat Schlußfolgerungen des Rates zum Schutz der 
Arbeitnehmerinnen gegen Gefährdung durch Asbest 
verabsc hiedet. Diese Schlußfolgerungen sind eine 
po lit ische Erklärung des Rates. Der Rat ersucht die 
Europäische Komm ission, Vorsch läge zur Ände rung 
de r gel tenden Arbei tnehmerschu tz-Asbest ri chtl inie 
83 /477/EWG vorzu legen . Es so ll en vor allem die 
Schutzmaßnahmen überarbeitet , die unterschiedli ­
chen Gefahren durch den beabsichtigten und unbe­
absichtigten Umgang mit Asbest berücksich tigt so­
wie die Grenzwerte und Meßmethoden überprüft wer­
den . 

Auf der Ratstagung im April 1999 wurde die 2. Ände­
rung der Karzinogenerichtl inie 90/394/EWG endgül ­
tig angenommen . Durch diese zweite Änderu ng wird 
der Ge ltungsbereich der Karzinoge nerichtl ini e auf 
Hartholzstaub, erbgutverändernde Arbei tsstoffe und 
Vinylchloridmonomer ausgeweitet. Für Harth olzstaub 
wird ein Grenzwert von 5 mg/m3 festgelegt , für Vinyl­
chloridmonomer ein Grenzwert von 3 ppm (bzw. 
7 ,77 mg/m3 ). 

2.2. Gemeinschaftsrechtsakte auf 
Kommissionsebene 

Von der Europäischen Kommission wurde die Richt­
li nie 97/65/EG zur dritten Anpassung der Richtlinie 
über biolog ische Arbei tsstoffe 90/679/EWG an den 
technischen Fortschritt erlassen. Durch diese Richt­
li nie wird die bestehende Einstufungs liste der biolo­
gischen Arbeitssto ff e aufgrund vo n neuen wiss en­
schaft lichen Erkenntnissen (BSE/Creutzfe ld t-Jakob­
Krankhei t) angepaßt. 

2.3. Prüfung der Umsetzung 

Die für Sicherheit und Gesundhei tsschutz am Arbe its­
platz zuständigen Beamtinnen der Kommission prüfen 

seit Anfang 1998 im Detail , ob in Österre ich die ersten 
fünf Einzel richtlin ien zu r Rahmenrichtlinie 89/39 1/EWG 
korrekt und vollständig umgesetzt wurden. Di ese Prü ­
fung ist zur Zeit noch in einem informellen Stadium auf 
Expertenebene und wird auch in allen anderen Mitg lied­
staaten durchgeführt. 

Vertragsverletzungsverfahren der Kommission 
wegen Nichtumsetzung 

Im Zusammenhang mit der nicht korrekten Umset­
zung einiger Besti mmungen der Rahmenrichtlini e 891 
391/EWG wurde aufgrund des Vertragsverletzungs­
verfah rens mit der Novelle 1999 des Arbe itnehmerln­
nenschutzgesetzes der Arbeitgeber-Begriff der Arbeits­
schutzrahmenrich tl inie 89/391 /EWG in die Begri ffs ­
bestimmu ngen des Arbeitnehmerlnnen schu tzgeset­
zes neu aufgenommen. 

2.4. EU-Ausschüsse, Arbeitsgruppen und 
Programme 

Ausschuß Hoher Arbeitsaufsichtsbeamter 

Die thematischen Schwerpunkte des Ausschusses 
betrafen die Inspektionsmethoden und Prioritätenset­
zung der Arbe itsaufsich tsbehörden sowie die Gefah­
renermittlung und -beu rtei lung (Evaluierung) und die 
Vorgangsweise der Arbeitsin spektion bei der Kont rol ­
le im Betrieb . 

Beratender Ausschuß für Sicherheit, 
Arbeitshygiene und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz 

1998 setzte sich der Beratende Ausschuß insbeson­
dere mit fo lgenden Themenschwerpun kten ausei n­
ande r: 

• Umorg anisation der Generaldirektion VIF der Kom­
mission ; 

• Auswirkungen des Sozialen Dialogs auf den Bera­
tenden Ausschuß (Vertrag von Amsterdam) ; 

• Zwischen bericht der Kommission "Prioritäten über 
das Gemeinschaftsprogra mm fü r Si cherh eit , Ar­
beits hyg iene und Gesundheitssch utz am Arbeits­
platz (1996-2000)". 

2.5. Ergebnisse der österreichischen EU­
Präsidentschaft 

Beim Rat im Dezember 1998 wurde n gemeinsame 
Standpunkte der EU-Arbeits- und Sozi almin ister zur 
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2. Änderung der Karz inogenerichtlinie 90/394/EWG so­
wie zum Richtlinienvorschlag über explosionsfähige At­
mosphären angenommen. Dieser Vorsch lag sieht Min ­
destvorschriften zur Vermeidung von Explosionen und 
für den Schutz gegen Explosionen vor. 

Im Oktober 1998 fand in Bilbao eine von der Europäi­
schen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz gemeinsam mit dem österreichi­
schen Ratsvors itz veranstaltete Konferenz zum Wan­
del der Arbeitswelt und den sich daraus ergeben­
den neuen Herausforderungen an den Arbe itnehme­
rinnenschutz statt (z .B: neue Arbeitsform der Telearbeit) . 

Eben fal ls im Oktober 1998 fand in Luxemburg die 
erste gemeinsame Konferenz der EU und der USA 
mit dem Schwerpunkt "Sicherheit und Gesundheits­
schutz bei der Arbeit" unter Beteil igung der Sozial­
partner statt. Ziel dieser Veranstaltung war, einen er­
sten Erfahrungsaustausch über die Sicherheits- und 
Gesundhe itsbedingungen für Arbeitnehmerinnen so­
wohl in der EU als auch in den Vere inigten Staaten 
durchzuführen . 

2.6. Europäische Agentur für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

1998 lag der Schwerpunkt der Arbe it der Europäischen 

Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Ar­

beitsplatz im Aufbau und der Weiterentwicklung des 

Informationsnetzwerkes auf Internet-Basis unter Mit­

wirkung der 15 nationalen Anlaufsteilen ("Focal­

Points"). Die Focal-Points errichten ihrerseits natio­

na le Internet- Sei ten , in denen sie länderspezifisch 
ihre Informationen zur Verfügung stel len. Die Adres­

se der Agentur lautet 

http://europe.osha.eu.int 
und die österreich ische Home-Page ist unter 

http://at.osha.eu .int 
zu erreichen. Momentan stehen den Benutzerinnen 

der österreichischen Home-Page die wichtigsten , den 

Arbeitnehmerinnenschutz betreffenden Gesetze im 

Volltext oder in Kurzfassung zur Verfügung; wei ters 

gibt es eine Übersicht über die wichtigsten Normen, 

einen Statistikteil und Verbindungen zu anderen ln­

formationsanbietern (z .B. Allgemeine Unfallversiche­

rungsanstalt , Wirtschaftskammer Österreich). 

Für die Durchführung von Informationsprojekten wur­

den thematische Netzwerke ins Leben gerufen , an 

denen je ein Experte bzw. eine Expertin aus den Mit­

gliedsstaaten mitarbeitet. Die Ergebnisse der Pro­

jekte werden auch im Internet veröffent licht. 

3. Arbeitsunfälle 

Wie die untenstehende Übersicht zu den Arbeitsun­
fällen unselbständig Erwerbstätiger zeigt , weisen so­
wohl die Daten des Hauptverbandes der österreichi­
schen Sozialversicherungsträger (kurz : Hauptver­
band) als auch die der Allgemeinen Unfallversiche­
rungsanstalt (kurz: AUVA) gegenüber 1997 einen 
Rückgang der anerkannten Arbe itsunfälle insgesamt 
sowie der Arbei tsunfälle im enge ren Sinn (d. h. ohne 
Wegunfä lle) auf. Während die Zahl der töd lichen Ar­
beitsunfälle insgesamt ebenfalls abnahm , war ins­
besondere wegen der tragischen Ereignisse in Las­
sing e ine Zunahme der tödlichen Arbe itsunfälle im 
engeren Sinn zu verzeichnen (siehe Tabelle unten) . 

1998 ereigneten sich somit laut Hauptverband ins­
gesamt 116.900 (1997 : 121.500) Arbeitsunfälle im 
engeren Sinn (AUVA: 107.800) , davon waren 95 .800 
(81 ,9 %) Männer und 21 .100 (18,1 %) Frauen betrof­
fen bzw. verliefen 153 (14 1) tödlich (AU VA: 136) . 

Mittelfristig betrachtet nahm laut Hauptverba nd im 
Zeitraum 1988 bis 1998 trotz ei nes deut lichen Be­
schäftigungsanstiegs von mehr als 266.000 die Zahl 
der Arbeitsunfälle i .e.S. um 40.000 oder 25 ,5 % ab. 

Hauptverband') AUVA2
) 

1998 1997 1998 1997 

Arbeitsunfälle insgesamt 129.400 135.000 119.000 124.300 
davon tödlich 218 227 191 216 

Arbeitsunfälle im engeren Sinn 116.900 121 .500 107.800 112.200 
(ohne Wegunfällle) 
davon tödlich 153 141 136 132 

, Gesamtheit der von der AUVA, der VA der österreich ischen Eisenbahnen und der VA öffentlich Bediensteter anerkannten Arbeitsunfälle 
(inkl. Unfälle kleineren Ausmaßes). 

" Von der AUVA anerkannte Arbeitsunfälle (inkl. Unfälle kleineren Ausmaßes) aller Arbeiterinnen und Angestellten , inkl. jener der Land- und 
Forstarbeiterinnen, der Beamtinnen der Gebietskörperschaften und von Bediensteten der ÖBB. 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 
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Arbeitsunfälle 1998 (häufigste Ursachen) 

Sturz und Fall von Personen (Sturz 
von Leitern , Treppen , erhöhten Stand­
orten , Ausgleiten , Stolpern u, ä,) 

Scharfe und spitze Gegenstände 

Maschinelle Betriebseinrichtungen 
(Arbeitsmaschinen, mechanische 
Werkzeuge, E-Geräte, Fördereinrich­
tungen u, ä,) 

Herab- und Umfallen von Gegenstän­
den, Einsturz 

Handwerkzeuge und einfache Geräte 

27,500 

15.400 

15,000 

9.400 

9,300 

Quelle: Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 

Ein für Vergleichszwecke gut geeignetes Maß der Un ­
fallhäufigkeit stellt die Unfallquote dar, Sie errechnet 
sich dadurch , dass man die Zahl der Arbeitsunfälle auf 
die Jahresdurchschnittszahl de r unfallversicherten un­
selbständig Erwerbstätigen bezieht (x 10.000) , Verwen­
det man für die weitere Beschreibung der Arbeitsunfälle 
unselbständig Erwerbstätiger (ohne Wegunfälle) aus­
schl ießlich AUVA-Daten , so zeigt die Quotenbetrachtung, 
dass sich 1998 413 Arbeitsunfälle bezogen auf 10.000 
unfallversicherte unselbständig Erwerbstätige er­
eigneten (1997: 435) und dass das Unfallrisiko der Män­
ner vor allem infolge ihres deut lich höheren Beschäft i­
gungsanteiles im stärker unfallgefährdeten Sekundär­
sektor fast dreieinhalbmal so groß war (599) wie jenes 
der Frauen (176) , 

Im Vergleich zum Vorjahr war nicht nur die Unfallzahl 
sondern auch die Unfallquote erfreu licherwe ise rück­
läufig , und zwa r sowohl bei den Männern als auch 
bei den Frauen , Zu diesem Rückgang trugen unter 
anderem die sicherheitstechnisch laufend verbesser-

Arbeitsu nfälle 

Bauwesen 

ten Anlagen , die Präventionsmaßnahmen in den Arbeits­

stätten bzw, Betrieben , die Tätigkeit der in mittleren und 

größeren Betrieben bereits bestellten Sicherheitsfach­

kräfte , die Präventionsarbeit der AUVA und nicht zuletzt 

auch die Überprüfungs- und Beratungstätigkeit der Ar­

beitsinspektion sowie das steigende Sicherheitsbewußt­

sein in den Betrieben bei. Dennoch sol l hier nicht uner­

wähnt bleiben , dass die Zahl der tödlichen Arbeitsunfäl­

le im engeren Sinn (ohne Weg unfälle) leicht zunahm. 

Entsprechend den AUVA- Daten traten 1998 die mei­

sten Arbeitsunfälle unselbständig Erwerbstät iger 

(ohne Wegunfälle ) in 5 Wirtschaftszweigen auf: Bau­

wesen , Handel , Metall , Gesundheit , unternehmens­

bezogene Dienstleistungen . 

In diesen fün f Wirtschaftszweigen ereigneten sich 

fast 55 % aller Arbe itsunfälle und beinahe die Hälfte 

aller tödl ichen Unfälle , Mehr als ein Fünftel aller Ar­

beitsunfälle und ein Drittel aller tödlichen Arbeitsun­

fälle betrafen das Bauwesen , Insgesamt sank jedoch 

die Zahl der tödlichen Unfälle gegenüber 1997 in al­

len fünf Wirtschaftszweigen von 75 auf 66, 

Die Abbildung auf der nächsten Seite zeigt , dass die 

sechs Wirtschaftszweige mit dem höchsten Unfallri­

siko durchgehend dem Produktionsbereich angehör­

ten , dass das Bauwesen nicht nur die höchste Un­

fallzahl sondern auch das höchste Unfallrisiko auf­

wies und dass die Unfallquoten in den sechs Hoch­

risikobereichen im Vorjahresvergleich erfreu licher­

weise leicht rückläufig waren , Weiters ist zu erwäh­
nen , dass - abgesehen vom Gesundheits-, Veterinär­
und Sozialwesen (510) sowie dem Bereich Verkehr 
und Nachrichtenübermittlung (455) alle Dienstlei­
stungsbere iche unterdurchschn ittl iche Unfall risiken 

aufw iesen . 

Arbeitsunfälle davon 
insgesamt tödlich 

23,900 45 

Handel ; Instandhaltung und Reparatur von KFZ und Gebrauchsgütern 

Metallerzeugung und -bearbeitung , 

13.000 8 

Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne Maschinenbau) 

Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen 

Realitätenwesen , Leasing , Erbringung von unternehmensbezogenen 
Dienstleistungen 

9.100 7 

7.000 2 

6,000 4 

Quelle : Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 
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Wirtschaftszweige mit den höchsten Quoten') an Arbeitsunfällen laut AUVA 
im Jahr 1998 im Verg leich zu 1997 

1998 1997 

1000 
967 969 

900 870 842 

800 749 
717 

700 
c 
Q) 600 ä 
::J 
Q 500 [ij 
C 
::J 400 

300 

200 

100 

0 
Bauwesen Metali- Bearbeitung Glas, Steine, Fahrzeugbau Maschinenbau 

erzeugung') von Holz') Erden') 

1) Von der AUVA anerkannte Arbeitsunfälle unselbständig Erwerbstätiger (ohne Wegunfälle) bezogen auf jeweils 10.000 unselbständig 
Erwerbstätige in den angeführten Wirtschaftszweigen. 

') Metallerzeugung und -bearbeitung , Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne Maschinenbau) . 
') Be- und Verarbeitung von Holz (ohne Herstellung von Möbeln) . 
') Herstellung und Bearbeitung von Glas, Herstellung von Waren aus Steinen und Erden. Quelle: AUVA 

4. Berufskrankheiten 

Allgemeines 

Durch d ie mit 1.Augu st 1998 in K raft get retene 55. No­

velle des ASVG wurde die Liste der Berufskrankhei ­

ten von bisher 47 auf 52 erweitert . Neu in die Berufs­

krankheitenliste au fgenommen wurden vor allem die 

bösartigen Neubildungen des Kehlkopfes du rch As­

best, die Polyneuropathie oder Enzephalopathie durch 

o rga ni sc he Lösu ngsm itte l oder deren Gemische , 

wenn eine regelmäßige , mindestens 10-jährige Ex­

position bestanden hat, und die Erkrankungen durch 

Nickel und Vanadium sowie deren Verbindungen. 

Im Jahr 1998 wurden lau t Statistik des Hauptverbandes 

der österreichischen Sozialversicherungsträger 1.249 

(1997 : 1.190) 1 Krankheitsfälle bei insgesamt rund 

3 ,076 .700 unselbständig Erwerbstätigen als Berufs­

krankheitsfälle gemäß § 177 Abs . 1 und Abs . 2 ASVG 

anerkannt. Die von der AUVA veröffent lichte Anzah l an­

erkannter Berufskrankheitsfälle von unselbständig Er­

werbstätigen betrug im Berichtsjahr 1.156 (1.1 19)21 . 

Dem Zentral-Arbeitsinspektorat wurden von der AUVA 

886 (925) Personen gemeldet, die eine von der AUVA 

als beruflich anerkannte Berufskrankheit erlitten hatten31 . 

In weiterer Folge werden analog zu den Arbe itsunfäl ­

len nur die von der AUVA veröffentlichten Zahlen aner­

kannter Berufskrankheitsfälle berücksichtigt. Von den 

1) Daten der AUVA, der VA der österreichischen Eisenbahnen und der VA der öffentlich Bediensteten . 
2) Die von der AUVA im Berichtsjahr als Berufskrankheiten anerkannten Erkrankungen schließen auch die Berufskrankheiten 

von Arbeitnehmerinnen in jenen Betriebstätten mit ein , die nicht der Aufsichtspflicht der Arbeitsinspektion unterliegen . 
Versicherte Arbei tnehmerinnen : Arbeiterinnen und Angestellte einschließlich der Land- und Forstarbeiterinnen , der Ar­
beitnehmer lnnen im Bergbau und der Vertragsbediensteten der Gebietskörperschaften , jedoch ohne Beamtinnen und 
Bedienstete der ÖBB. 

3) Es werden von der AUVA nur die Berufskrankheiten jener Arbeitnehmerinnen an das Zentral-Arbeitsinspektorat (ZAI) 
gemeldet, die in Betriebsstätten beschäftigt sind , die der Aufsichtspflicht der Arbeitsinspektion unterliegen. Berücksichtigt 
wurden jene Meldungen, die im Zeitraum vom 1.1. bis 31 .12.1998 beim ZAI einlangten . 
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Entwicklung der Berufskrankheiten insgesamt sowie der drei häufigsten 
Berufskrankheiten 1990 bis 1998 

2.000 

1.800 

.!!! 1.600 =tii 
Insgesamt 

"§ 
.Qi 
.c 1.400 Q) 

"'" c: 
l': 
"'" $! 1.200 
:::> 
Ci> 
co 
c: 1.000 
Q) 

C 
c: 
C1l 

Lärm/Schwerhörigkeit 

"'" 800 
Ci> 
c: 
C1l 

Ci> 600 "0 

Hauterkrankungen 

.c 
C1l 
N 
c: 400 < 

200 
Asthma bronchiale 

0 
1990 1991 1992 1993 

1.156 vo n der AUVA im Ber ichtsjahr anerkannten Be­

rufskrankheitsfällen waren 842 männl iche (73 %) und 

314 weibl iche Beschäftigte (27 %) betroffen. In sechzehn 

Fällen verliefen die Berufskrankheiten tödlich . 

Anerkannte Berufskrankheiten insgesamt und 

nach Geschlecht 

Insgesamt muß 1998 eine leichte Zunahme der Zahl 

anerkannter Berufskrankheitsfälle festgestellt werden . 

Gestiegen sind vor allem die mit 39 % aller Berufskrank­

heiten an erster Stel le liegenden Gehörschäden durch 

Lärmeinwirkung auf 456 Erkrankungen und weiters 

auch die Erkrankungen durch Einwirkung von Quarz­

staub auf 40 , deren Anteil an allen Berufskrankheitsfäl­

len nunmehr etwa 3 % beträgt. Bemerkenswert ist auch 

der Anstieg der Anzahl der durch Einwirkung von As­

best bedingten Berufskrankheiten (Asbestose , bösarti­

ge Neubildungen des Kehlkopfes , der Lunge , des Rip­

penfe lles und des Bauchfelles) auf 46 . Im Berichtsjahr 

führten die Folgen dieser letztgenannten Berufskrank­

heiten bei zwölf Arbeitnehmerinnen zum Tode. Der nun­

mehrige Anstieg diese r Erkrankungen ist auf die lange 

Latenzzeit zwischen Asbestexposition und Ausbruch der 

Erkrankung zurückzuführen. So wie auch in anderen 

1.1 56 

456 

389 

89 

1994 1995 1996 1997 1998 

Quelle: AUVA 

europäischen Ländern ist in Hinkunft noch mit einem wei­

teren Anstieg dieser Erkrankungen zu rechnen . 

Gegenüber dem Vorjahr etwas abgenommen haben hin­

gegen vor allem die Erkrankungen an Asthma bronchia­

le auf 89 und die Erkrankungen der tieferen Atemwege 

und der Lunge du rch die Einwirkung chemisch-irrita­

t iv oder toxisch wirkender Stoffe auf 55 . Ebenfalls 

zurückgegangen ist die Anzahl der beruflich bedingten 

Hauterkrankungen. Mit 389 Hauterkrankungen , das ist 

ein Drittel aller anerkannten Berufskrankheitsfälle , steht 

diese Berufskrankheit an zweiter Stelle. Die Erkrankun­

gen treten nach wie vor zum Großte il bei weibl ichen 

Beschäftigten bzw. im Bereich unternehmensbezoge­

ner und sonstiger öffentl icher und persönlicher Dienst­

leistungen (Körperpflege, Friseure und Reinigungsberu­

fe) , in der metallerzeugenden und -verarbeitenden Indu­

strie, im Gesundheitswesen , im Bauwesen , im Handel 

(ink!. Instandha ltung von Kraftf ahrze ugen und Ge­

brauchsgütern ) und im Beherbergungs- und Gaststät­

tenwesen auf. Auch die Anzahl der Infektionskrankhei­

ten , welche fast ausschließlich bei Beschäftigten des 

Gesundheitswesens anerkannt wurden , hat gegenüber 

dem Vorjahr auf 32 abgenommen ; sie machen jetzt 3 % 

aller anerkannten Berufskrankheiten aus . 
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Die häufigsten anerkannten Berufskrankheitsfälle 

Durch Lärm verursachte Schwerhörigkeit 

Hauterkrankungen 

Durch allerg isierende Stoffe verursachtes Asthma bronchiale 

Durch chemisch-irrativ oder toxisch wirkende Stoffe verursachte Erkrankungen 
der tieferen Atemwege und der Lunge 

Infektionskrankheiten 

Quarzstaublungenerkrankungen (Silikosen oder Silikatosen) 

Bösartige Neubildungen des Kehlkopfes, der Lunge, des Rippenfelles und 
des Bauchfelles durch Asbest 

ASbeststaublungenerkrankungen (Asbestosen) 

Staublungenerkrankungen in Verbindung mit aktiv-fortschreitender 
Lungentuberkulose (Si liko-Tuberkulose) 

Erkrankungen durch Erschütterung 

Berufskrankheiten gemäß § 177 Abs. 2 ASVG (General klausel) 

1998 

456 

389 

89 

55 

32 

31 

27 

19 

9 

9 

5 

1997 

393 

406 

95 

60 

51 

30 

18 

8 

7 

9 

5 

Quelle: Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 

Anerkannte Berufskrankheitsfälle nach dem Geschlecht im Jahr 1988 

Durch Lärm verursachte Schwerhörigkeit 

Hauterkrankungen 

Durch allergisierende Stoffe verursachtes Asthma bronchiale 

Durch chemisch-irritativ oder toxisch wirkende Stoffe verur­
sachte Erkrankungen der tieferen Atemwege und der Lunge 

Infektionskrankheiten 

Quarzstaublungenerkrankungen (Silikosen oder Silikatosen) 

Bösartige Neubildungen des Kehlkopfes, der Lunge, des 
Rippenfelles und des Bauchfelles durch Asbest 

Asbeststaublungenerkrankungen (Asbestosen) 

Staublungenerkrankungen in Verbindung mit aktiv­
fortschreitender Lungentuberkulose (Si liko-Tuberkulose) 

Erkrankungen durch Erschütterung 

Berufskrankheiten gemäß § 177 Abs. 2 ASVG 
(General klausel) 

Sonstige Berufskrankheiten 

Berufskrankheitsfälle insgesamt 

Männer 

448 

144 

63 

48 

12 

31 

24 

17 

9 

9 

4 

33 

842 

Frauen 

8 

245 

26 

7 

20 

o 

3 

2 

o 

o 

2 

314 

% Anteil 
Frauen 

2 

63 

29 

13 

63 

o 

11 

11 

o 

o 

20 

6 

27 

Quelle: Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 
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Am häufigsten traten Berufskrankheiten 1998 in folgenden Wirtschaftszweigen 
(bzw. Wirtschaftsunterabschnitten gemäß ÖNACE 1995) auf: 

Metallerzeugung und -bearbeitung , Herstellung von Metallerzeugnissen ; 
Maschinenbau, Büromaschinen , EDV-Geräte, E-Technik, Optik, Fahrzeugbau 

233 

Bauwesen 176 

Sonstige öffentliche und persönliche Dienstleistungen 138 

Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen 81 

Herstellung von Nahrungs- und Genußmitteln und Getränken, Tabakverarbeitung 77 

Handel ; Instandhaltung und Reparatur von KFZ und Gebrauchsgütern 69 

Herstel lung und Bearbeitung von Glas, Herstellung von Waren aus Steinen und Erden 62 

Herstellung von Möbeln , Schmuck, Sportgeräten , Spielwaren und 
sonstigen Erzeugnissen ; Recycling 

51 

Beherbergungs- und Gaststättenwesen 39 

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 34 

Öffentliche Verwaltung , Landesverteidigung , Sozialversicherung 30 

Herstellung von Chemikalien und chemischen Erzeugnissen; Gummi- und Kunststoffwaren 29 

Be- und Verarbeitung von Holz (ohne Herstellung von Möbeln) 25 

Krankheiten , die ihrer Art nach nicht in der Berufskrank­
heitenliste des ASVG enthalten sind , gelten im Einzel­
fall als Berufskrankheiten , wenn die Träger der Unfall­
versicherung aufgrund gesicherter wissenschaftlicher 
Erkenntnisse feststellen , dass diese Krankheiten aus­
schließlich oder überwiegend durch Verwendung schä­
digender Stoffe oder Strahlen bei einer vom Versicher­
ten ausgeübten Beschäftigung entstanden sind . 1998 
wurden fünf Erkran ku ngen von Beschäftigten gemäß 
§ 177 Abs. 2 ASVG, der sogenannten "General klausel ", 
als Berufskrankheiten von der AUVA anerkannt. 

Die aufgetretenen sechzehn Todesfälle sind hauptsäch­
lich auf schwere Erkrankungen der Lunge und der Atem­
wege zurückzuführen . Unter anderem verstarben zwei 
Arbeitnehmer und eine Arbei tnehmerin an Staublungen­
erkrankungen (Silikose , Siliko-Tuberkulose , Asbestose) 
und elf Arbeitnehmer an bösartigen Erkrankungen des 
Kehlkopfes, der Lunge , des Rippenfelles und des Bauch­
felles nach Asbestexposition (Beschäftigung in der Glas-, 
Metall- und Bauindustrie) . Weiters verstarb ein im Gesund­
heitswesen beschäftigter Arbeitnehmer an einer Infekti­
onserkrankung. 

Die Hauterkrankung ist nach wie vor die häuf igste Be­
rufskrankheit bei den weib lichen Beschäftigten , gefolgt 

Quelle: Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 

von den Asthma bronchiale-Erkrankungen und Infekti­
onskrankheiten . Bei den männlichen Beschäftigten liegt 
die durch Lärm verursachte Schwerhörigke it vor den 
Hauterkrankungen und den Erkrankungen an Asthma 
bronchiale - wie schon seit Jahren - an erster Stelle . 
Die Häufigkeit der verschiedenen Berufskrankheiten läßt 
sich großteils durch die Beschäftigungsstruktu r in 
Österreich und die in bestimmten Wirtschaftszwe igen 
erhöhten gesundheitlichen Belastungen der Arbeitneh­
merinnen erklären . 

5. Gesundheitsüberwachung 

Entsprechend den Bestimmungen des Arbeitnehmerln­
nenschutzgesetzes (ASchG) bzw. der Verordnung über 
die Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz (VGÜ) 
dürfen Arbeitnehmerinnen mit Tätigkeiten , bei denen die 
Gefahr einer Berufskrankhe it besteht und bei denen ei­
ner arbeitsmedizinischen Untersuchung eine prophylak­
tische Bedeutung zukommt , nur beschäftig t werden , 
wenn durch eine ärzt liche Untersuchung (Eignungsun­
tersuchung) festgeste ll t wurde , dass ihr Gesundheits-
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Untersuchte Arbeitnehmerinnen nach Einwirkungen bzw. Tätigkeiten: 

1998 1997 

Chemisch-toxische Arbeitsstoffe 20.000 19.800 

Quarz- oder asbesthaitiger Staub, Aluminium- oder Hartmetallstaub, 
Schweißrauch , Rohbaumwoll- oder Flachsstaub 9.900 8.500 

Lärm (ohne wiederkehrende Untersuchungen) 1) 5.200 4.800 

Tragen von Atemschutzgeräten , Tätigkeiten im Gasrettungsdiensten, 
den Organismus besonders belastende Hitze, Druckluft und Taucherarbeiten 2.100 2.100 

Stoffe, die Hautkrebs verursachen können 300 1.000 

insgesamt 37.500 36.100 

') Da seit 1. 1. 1995 die Befunde betreffend die wiederkehrenden Lärmuntersuchungen nicht mehr an die Arbeitsinspektions­
ärztl ichen Dienste übermittelt werden müssen, werden hier nur Arbeitnehmerinnen mit Eignungsuntersuchungen vor Beginn 
der Tätigkeit unter Lärmeinwirkung erfaßt. 

Quelle: BMAGS; Zentral-Arbeitsinspektorat 

Untersuchte Arbeitnehmerinnen nach den häufigsten Wirtschaftszweigen 1
) 

1998 

Metallerzeugung und -bearbeitung , Herstellung von Metallerzeugnissen ; 
Maschinenbau, Büromaschinen , EDV-Geräte, E-Technik, Optik, Fahrzeugbau 

14.900 

Herstellung von Chemikal ien und chemischen Erzeugnissen; Gummi- und Kunststoffwaren 5.200 

Handel ; Instandhaltung und Reparatur von KFZ und Gebrauchsgütern 3.200 

Herstellung und Bearbeitung von Glas, Herstellung von Waren aus Steinen und Erden 2.500 

Be- und Verarbeitung von Holz; Herstellung von Möbeln , Schmuck, Sportgeräten , 
Spielwaren und sonstigen Erzeugnissen ; Recycling 

2.400 

Bauwesen 

') Wirtschaftsunterabschnitte gemäß ÖNACE 1995 

zustand eine derartige Beschäftigung zuläßt. Diese Un­
tersuchungen sind in bestimmten Zeitabständen , die in 
der genannten Verordnung geregelt sind , von Ärztinnen , 
die durch die Bundesministerin für Arbeit , Gesundheit 
und Soziales dafür ermächtigt wurden , durchzuführen 
(Folgeuntersuchungen). 

Häufigkeit von Eignungs- und 
Folgeuntersuchungen 

Im Berichtsjahr wurden in 3.500 (1997: 3.600) Betriebs­
stätten 37.500 (36.100) Arbeitnehmerinnen auf ihre 
gesundheitliche Eignung für bestimmte Einwirkungen 
und Tätigkeiten untersucht . Somit wurden um 1.400 
Arbeitnehmerinnen mehr als 1997 untersucht , was vor 
allem auf einen Anstieg der Anzahl jener Arbeitnehme-

178 

2.000 

Quelle: BMAGS; Zentral-Arbeitsinspektorat 

rinnen zurückzuführen ist, die wegen der Einwirkung von 
gesundheitsgefährdenden Stäuben (Untersuchungsinter­
vall von zwei Jahren) , Lärm und chemisch-toxischen 
Arbeitsstoffen untersucht wurden . Demgegenüber wur­
den in etwa gleich viele Beschäftigte wegen Tragens von 
Atemschutzgeräten/Tätigkeit in Gasrettungsdiensten/ 
den Organismus besonders belastender Hitze/Druckluft­
bzw. Taucherarbeiten und deutlich weniger wegen Ein­
wirkung von Stoffen , die Hautkrebs verursachen können , 
untersucht. 

Die ärztl ichen Untersuchungen ergaben , dass 100 Arbeit­
nehmerinnen aus 39 Betriebsstätten für diese Tätigkeiten 
nicht geeignet waren. Dabei waren die meisten Betroffe­
nen bei Tätigkeiten unter Einwirkung von Blei (71) oder 
von Schweißrauch/Aluminiumstaub (zehn) beschäftigt . 
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6. Tätigkeiten der 
Arbeitsinspektorate 

6.1. Überprüfungen und behördliche 
Verhandlungen 

Ende 1998 waren die Arbeitsinspektorate hinsicht­
lich Arbeitnehmerinnenschutz für die Überwachung 

von 216.700 (1997: 212.300) EDV-mäßig vorgemerk­

ten Betriebsstätten und Bundesdienststellen zustän­

dig. Amtshandlungen wurden im Berichtsjahr bei 

67.200 (70.200) Betriebsstätten , also bei 31 % der 

vorgemerkten Betriebsstätten , und be i 13.500 

(13.600) auswärtigen Arbeits-(Bau- )stellen gesetzt. 

Insbesondere wurden von den Arbeitsinspektorinnen 

54.200 (57.900) Bet riebsstätten oder genau ein Vier­

tel aller vorgemerkten Betriebsstätten und 13.400 
(13 .500) auswärtige Arbeits-(Bau -)stellen bei Inspek­

tionen umfassend oder bei Erhebungen hinsichtlich 

bestimmter Teilaspekte des ArbeitnehmerInnenschut­

zes überprüft, wobei die Inspektionen 34.400 (36.500) 

Betriebsstätten sowie 12.100 (11.800) auswärtige 

Arbeits- (Bau-)stellen betrafen . 

6.2. Unterstützung und Beratung der 
Betriebe 

Im Sinne des durch die ArblG-Novelie 1995 verstärk­

ten Servicegedankens und der verstärkten Beratungs­
tätigkeit setzte die Arbeitsinspektion 1998 eine Fülle 

von Aktivitäten zur Unterstützung und Beratung der 
Betriebe in Angelegenheiten des Arbeitnehmer innen­
schutzes. Diese , der weiteren Verbesserung des Ar­
beitnehmerlnnenschutzes dienenden fachkundigen 

und kostenlosen Beratungstätigke iten wurden von 
den Betrieben gerne und in verstärktem Umfang in 
Anspruch genommen. Insbesondere wurden 17.500 
Unterstützungs- und Beratungsgespräche durchge­

führt , und zwar 7.600 Vorbesprechungen von betrieb­
lichen Projekten und 9.900 sonstige Unterstü tzungs­

und Beratungsgespräche. Während erstere es erlau ­
ben , die Interessen des Arbeitnehmerinnenschutzes 
präventiv wahrzunehmen und bestimmte Konzepti­

onsmängel betriebliche r Projekte (Betriebsneugrün­
dungen , größere Umbauten) bereits im Planungssta­
dium aufzuzeigen , beziehen sich die sonstigen Un­

terstützungs- und Beratungsgespräche auf weitere 
Fragen des Arbeitnehmerinnenschutzes , vor allem 

betreffend Arbe itsstätten , Evaluierung , Arbeitsvorgän­

ge bzw. Arbeitsplätze sowie Prävent ivdienste . 

7. Beanstandungen auf dem 
Gebiet des technischen und 
arbeitshygienischen 
ArbeitnehmerInnenschutzes 

Bei 23 .100 oder rund 34 % aller überprüften und bei 

rund 42 % der inspizierten Betriebe und auswärtigen 
Arbeits-(Bau-)stellen wurden Mängel im Bereich des 
technischen und arbeitshygienischen Arbeitnehme­
rinnenschutzes oder des Verwendungsschutzes fest­

gestellt und daraufhin die Arbeitgeberinnen erforder­
lichenfalls eingehend über die Möglichkeiten zur Be­
hebung dieser Mängel beraten. 

Auf dem Gebiet des technischen und arbeitshygieni ­
schen Arbe itnehmerinnenschutzes wu rden insge­

samt 63.800 (1997 : 65 .200) Beanstandungen fest ­
gestellt , von denen sich die meisten auf Arbeitsstät­
ten und Baustellen (25 .600) , Arbe itsmittel (14.600) , 
Arbeitsvorgänge und Arbeitsplätze (6.200) sowie all­
gemeine Bestimmungen , Behörden und Verfahren 

(z .B. betreffend Gefahrenermittlung , Sicherheitsver­

trauenspersonen , Information , Unterweisung; 5.500) 

bezogen. 

Wenngleich im Falle festgestellter Mängel zunächst die 
allfällige Beratung der Arbeitgeberinnen hinsichtlich Män­
gelbehebung im Vordergrund stand, waren in 734 Fällen 
die Übertretungen so schwerwiegend , dass Strafanzei­
gen mit einem beantragten Strafausmaß von insgesamt 
rund 11 ,8 Mio .öS erstattet werden mußten. 1998 ergin­
gen 467 rechtskräft ige Strafverfügungen und Strafer­
kenntnisse betreffend den technischen und arbeitshy­
gienischen Arbeitnehmerinnenschutz mit einem ver­
hängten Strafausmaß von insgesamt rund 5,8 Mio.öS. 

8. Beanstandungen auf dem 
Gebiet des Verwendungs­
schutzes 

Unter Verwendungsschutz versteht man die Schutz­
vorschriften betreffend Arbe itszeit und Arbeitsruhe 
sowie jene Vorschriften , die dem besonderen Schutz 
bestimmter Personengruppen , wie werdender und 
stillender Mütter, Kinder und Jugendlicher oder Heim­
arbeiterl nnen dienen . 

1998 wurden insgesamt rund 9.400 Beanstandun­
gen auf dem Gebiet des Verwendungsschutzes (ohne 
Heimarbeit und Sonderbestimmungen für Lenker) 
festgestellt. Von diesen Beanstandungen betrafen: 
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das Arbeitszeitgesetz 
(ohne Sonderbestimmungen 
für Lenker 

das Bundesgesetz über die 
Beschäftigung von Kindern 
und Jugendl ichen 

das Mutterschutzgesetz 

das Arbeitsruhegesetz 

das Krankenanstalten­
Arbeitszeitgesetz 

das Bäckereiarbeiterinnengesetz 

rd . 3.600 

rd . 2.400 

rd . 1.900 

rd . 1.100 

164 

141 

Quelle: BMAG S; Zentral-Arbeitsinspektorat 

Die me isten Verwend ungsschutz-Beanstand ungen 
(ohne Heimarbeit und Sonderbestimmungen für Lenker) 
wiesen folgende Wirtschaftszweige auf : 

Beherbergungs- und 
Gaststättenwesen 

Handel; Instandhaltung und 
Reparatur von KFZ und 
Gebrauchsgütern 

Herstellung von Nahrungs-, Genuß­
mitteln und Getränken; Tabak­
verarbeitung 

Bauwesen 

Sonstige öffentliche und 
persönliche Dienstleistungen 

rd.3.500 

rd . 2.500 

603 

514 

501 

Quelle: BMAGS; Zentral-Arbeitsinspektorat 

Im Berichtsjahr waren im Bereich des Verwendungs­
schutzes die Beanstandungen in 1.026 Fällen so 
schwerwiegend , dass Strafanzeigen mit einem bean­
tragten Strafausmaß von insgesamt rund 11 ,2 Mio. ÖS 
erstattet werden mußten . 

Sonderbestimmungen für Lenker von 
Kraftfahrzeugen 

Aufgrund der Richtlinie 88/599/EWG über einheitliche 
Verfahre n zur Anw endung der Verordn ung (E WG) 
Nr. 3820/85 über die Harmonisierung bestimmter Sozial -

180 

vorschri ften im Straßen verkehr und der Verordnung 
(EWG) Nr. 3821/85 über das Kontrollgerät im Straßen­
verkehr ist ein Mindestausmaß von Kontrollen (minde­
stens 1 % der Arbeitstage aller Lenker von EG-Fahrzeu­
gen) vorgeschrieben . Davon müssen mindestens 15 % 
auf Straßen- und Grenzkontrollen und mindestens 25 % 
auf Betriebskontrol len entfallen . Diese Betriebskontrol­
len sind von den Arbeits inspektoraten , dem Verkehrs­
Arbe its inspektorat und den Bergbehörden durchzufüh­
ren . Im Berichtsjahr wu rden von der Arbeitsinspektion 
im EG-KFZ-Personenverkehr rund 5.600 Arbeitstage von 
Lenkerinnen und im EG-KFZ-Güterverkehr 85.600 Ar­
beitstage von Lenkerl nnen überprüft. 

Die Nichteinhal tung der Sonderbestimmungen des Ar­
beitszeitgesetzes bzw. der EU-Verordnungen für Len­
ker wurden 1998 in rund 3.900 Fällen beanstandet, wo­
bei 3.600 Beanstandungen auf EG-Fahrzeuge (Perso­
nen- und Güterverkehr) und 243 auf sonstige Fahrzeu­
ge entfielen . 

Mutterschutz 

Im Bereich des Mutterschutzes langten bei den Arbeits­
inspektoraten im Jahr 1998 33.800 Meldungen gemäß 
§ 3 Abs. 6 des Mutterschutzgesetzes 1979 ein ; davon 
waren 30.900 Meldungen von Arbeitgeberinnen , 1.200 
Meldungen von Bundesdienststellen und 1.700 Meldun­
gen von son stige n Stellen . 

Heimarbeit 

Im Berichtsjahr waren bei den Arbeits inspektoraten 353 
Auftraggeberinnen , rund 2.100 Heimarbeiterinnen 
und 5 Zwischenmeisterinnen vorgemerkt , also in al­
len drei Gruppen wen iger als im Vorjahr. Zu den größten 
Rückgängen , sowohl bei den Auft raggeberinnen als auch 
bei den Heimarbeiterinnen , kam es in Wien , Oberöster­
reich und Vorarlberg . Die Heimarbeiterinnenzahl ging 
darüber hinaus noch deut lich in Salzburg und in der Stei­
ermark zu rück . Von der Arbeitsinspektion wurden im 
Bereich Heimarbeit im Jahr 1998 202 oder 57 % der 
gemeldeten Auftraggeberinnen kontrolliert. Zusätzlich 
wu rden 212 oder 10 % der vorgemerkten Heimarbeite­
rinnen überprüft. 

Insgesamt wurden bei Auftraggeberinnen , Heimarbeite­
rinnen und Zwischenmeisterinnen 136 Beanstandungen 
verzeichnet, wobei der überwiegende Teil der Beanstan­
dungen den Entgeltschutz betraf. Im Berichtsjahr wur­
den von den Arbeitsinspektoraten 51 Auftraggeberinnen 
zu Nachzahlungen in der Gesamthöhe von rund 
ÖS 533.500,- veran laßt. 
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9. Weitere Aktivitäten der 
Arbeitsinspektion 

9.1. Nachweis der Fachkenntnisse für 
bestimmte Arbeiten 

Die ermächtigten Einrichtungen haben im Berichts­
jahr 1.300 Veranstaltungen zu r Ausbildung von Kran­
führer innen , Staplerfahrer lnnen , Sprengbefugten und 
für den Einsatz im Gasrettungsdienst abgehalten und 
in der Folge 22.400 entsprechende Zeugnisse aus­
gestellt. Bei diesen Kursen waren auch Arbeitsinspek­
torinnen als Vortragende tätig ; auch an den Prüfun­
gen über den Nachweis der Fachkenntnisse wirkten 
Bed ienstete der Arbeits inspektion mit. 

9.2. Öffentlichkeitsarbeit 

Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit wurden im Berichts­
zeitraum folgende besondere Schwerpunkte gesetzt: 

• Ei nrichtung einer Abteilung für Öffentlichkeitsarbe it 
und Qua litätsmanagement ; 

• Entwicklung und Umsetzung eines Leitbildes zur 
Darstellung der Arbe itsinspektion nach außen und 
Veröffentlichung in der Broschüre "Die Arbeitsin ­
spektion im Blickpunkt" (in deutsch , engl isch und 
französ isch ); 

• Herausgabe von Informationsfoldern und -b roschü­
ren für Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmerinnen zu 
den Themen Mutterschutzevaluierung , Beschäfti­
gung von werdenden und stillenden Müttern , Be­
schäftigung von Kindern und Jugendlichen , Bild ­
schirmarbeit , Gestaltung von Arbeitsstätten , Sicher­
heitstechnik und Arbeitsmediz in fü r Klein- und Mit­
te lbet ri ebe , Arbeitsplatzeva luie rung (Information für 
Arbe itnehmerinnen) , Bauarbeitenkoordinationsge­
setz , Sicherheitsvertrauenspersonen sowie betref­
fend die Adressen der Arbeitsinspektorate ; 

• Erhebung des Images der Arbeitsinspektio n bei 
den Zielgruppen Arbeitnehmerinnen und Arbei tge­
berinnen durch ein Meinungsforschungsinstitut 
und Verg leich mit dem ebenfall s erhobenen Se lbst­
bi ld der Arbeitsi nspektion ; 

• Gründung der Arbeitsgruppe für Medien, Informati­
on und Corporate Design ; 

• Workshop zum Thema Öffentlichkeitsarbeit in den 
Arbeitsinspektoraten . 

Darüber hinaus nahm die Arbeitsinspektion an zahl­
reic hen Informationsveransta ltungen , Tagungen , 
Fachmessen und Seminaren von Interessenvertre ­
tungen und anderen Organisationen teil. 

9.3. Schwerpunktaktionen bzw. -themen 

Schwerpunktaktion betreffend Arbeitsunfa lle 
mit Leitern 

In Fortsetzung der Aktion "Sicherheit au f Schritt und 
Tritt" der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt führ­
te die Arbeitsinspektion im Berichtsjahr eine Schwer­
punktakt ion zur Analyse von Unfallsituationen im 
Zusammenhang mit der Verwendung von Leitern durch. 
Die Analyse beschränkte sich auf Unfälle in Betriebs­
stätten und auswärtigen Arbeitsste llen , nachdem die 
Unfallsituation auf Baustellen bereits hinreichend be­
kannt ist. Folgende wichtige Erkenntn isse konnten aus 
dieser Schwerpunktaktion gewonnen werden : 

• etwa ein Drittel der Unfälle hatte schwere Verlet­
zungen zur Folge ; 

• die meisten Unfälle geschahen bei von Leitern aus 
durchgeführten Arbeiten ; 

• als die häufigsten Unfallursachen erwiesen sich 
das Abrutschen von Arbeitnehmerinnen von einer­
Sprosse sowie das Weg rutschen der Leite r auf der 
Aufstandsfl äche ; 

• die meisten Abstürze von Leitern ere igneten sich 
aus einer Höhe von bis zu 2 Metern. 

Die aus dieser Aktion gewonnenen Erkenntnisse 
werden sowohl von der Arbeitsinspektion als auch 
der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt bei der 
Prävent ionstätigke it berücks ich tigt we rden . 

Schwerpunktaktion betreffend das 
Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz 

Im zweiten Halbjahr 1998 wurde von den Arbeitsinspek­
toraten im gesamten Bundesgebiet ei ne Schwerpunkt­
aktion betreffend die Einhaltung der Besti mmungen des 
Kran kenans tal te n-Arbeitszeitgesetzes du rchgefü h rt. 
Dabei wurden insgesamt 193 Krankenanstalten über­
prüft , davon 142 von Gebietskörperschaften und Sozial­
versicherungsträgern und 51 von privaten Trägerorga­
nisationen. Die Überprüfungen ergaben vor allem Über­
tretungen betreffend die Bestimmungen über Höchst­
arbeitszeiten und das Führen von Arbeitszeitaufzeich­
nungen , wobei an insgesamt 87 Krankenanstalten Auf­
forderungen gemäß § 9 Abs. 1 Arb lG ergingen. 

Studie über die Umsetzung der 
Arbeitsplatzevaluierung 

Im Berichtszeitraum wurde eine Studie über die Umset­
zung der Arbeitsplatzevaluierung in österre ich ischen Un­
ternehmen in Auftrag gegeben . Dabei wurde die Durch -
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führung , Akzeptanz und Nutzeinschätzung der Evaluie­
rung in 115 Betriebsstätten mit mehr als 100 Arbeitneh­
merinnen durch die Befragung von Sicherheitsfachkräf­
ten , Sicherheitsvertrauenspersonen , Abteilungsleiterin­
nen und Mitgliedern der Geschäftsführung untersucht. 
Die Befragten beurteilten die Bewußtseinsbildung und 
Beteiligung der Mitarbeiterinnen sowie die Intensivierung 
der Kommunikation in Fragen der Arbeitssicherheit und 
des Gesundheitsschutzes eindeutig positiv und vermit­
telten mehrheitlich auch eine positive Einstellung zur Ar­
beitsplatzevaluierung und zum ArbeitnehmerInnen­
schutz. 

Studie "Schutz det- Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer bei Teilzeitarbeit und 
Teleheimarbeit" 

Im Berichtsjahr wurde im Auftrag des Zentra l-Arbeits­
inspektorates eine Literaturstudie über die gesund­
heitlichen und sozialen Auswirkungen von Teilzeit- und 
Telearbeit durchgeführt. Der Endbericht enthält eine 
Übersicht zum gegenwärtigen Stand der Forschung 
über gesundheitliche und soziale Auswirkungen von 
Teilzeitbeschäftigung und Tele(heim)arbeit und 
spannt einen Bogen von den rechtlichen Vorausset­
zungen über organisatorische Bedingungen bis hin 
zu Gestaltungsvorschlägen für diese Bereiche auf 
nationaler und internationaler Ebene . 

Arbei tsschutzmanagementsysteme 

I m Jahr 1998 beschäftigte sich das Zentral-Arbeitsin­
spektorat intensiv mit den Auswi rkungen , Chancen 
und Risiken der verschiedenen Arbeitsschutzmana­
gementsysteme in Unternehmen . Ziel ist es , die ver­
schiedenen Modelle von Arbeitsschutzmanagement­
systemen auf nationaler und internationaler Ebene 
zu analysieren , Kriterien für deren effiziente Umset­
zung unter besonderer Berücksichtigung von Klein­
betrieben zu entwickeln, positive Beispiele zu sam­
meln , die Arbeitgeberinnen zur freiwilligen Implemen­
tierung zu motivieren und die Auswirkungen auf die 
Beratungs- und Kontrolltätigkeit der Arbeitsinspektion 
abzuschätzen . 

10. Kontrolle der 
Ausländerbeschäftigung 

10.1. Kontrollen nach dem 
Ausländerbeschäftigungsgesetz 

Entsprechend der grundsätzlichen Zielsetzung , die 
Kontrollaktivitäten zur Bekämpfung der illegalen Be­
schäftigung ausländischer Arbeitskräfte weiter zu stei­
gern , konnten auch im Berichtsjahr wesentliche Er­
folge erreicht werden. Die Tabelle unten zeigt eine 
Gegenüberstellung der Kontrollaktivitäten und ih rer 
Ergebnisse in den Jahren 1997 und 1998. 

Diese Daten zeigen einen deutlichen Anstieg der Kon­
trollzahlen , aber auch eine merkbare Verringerung der 
Häufigkeit der Verstöße und der Anzahl der illegal 
beschäftigten Ausländerinnen und lassen daher den 
Schluß auf nicht unwesentliche general- und spezi­
alpräventive Auswirkungen der Kontrolltätigkeit zu. 

10.2. Zentrale Verwaltungsstrafevidenz 

Auch die im Berichtsjahr gemachten Erfahrungen mit 
der im Bundesministerium für Arbeit , Gesundheit und 
Soziales eingerichteten zentralen Evidenz über Ver­
waltungsstrafen wegen illegaler AusländerInnenbe­
schäftigung , die in Verbindung mit den Bestimmun­
gen über die Vergabe öffentlicher Aufträge wesentlich 
dazu beiträgt, die Verletzungen des Ausländerbeschäf­
tigungsgesetzes mit allen ihren negativen Auswirkun­
gen auf den Arbeitsmarkt und die allgemeine Wettbe­
werbssituation zu bekämpfen , haben die mit der 
Schaffung dieser Institution verbundenen Erwartun­
gen bestätigt , dass dadurch ein wesentlicher, vor allem 
wirtschaftlich wirkender Effekt gegen die illegale Beschäf­
tigung ausländischer Arbeitskräfte eintreten würde. 

Im Verlauf des Berichtsjahres wurden insgesamt rund 
3.000 Strafbescheide bearbeitet und im Zusammen­
hang mit 1.500 Anfragen öffentlicher Auftraggeber 
gemäß § 28b des Ausländerbeschäftigungsgesetzes 
12 .100 Betriebsabfragen in der zentralen Verwal­
tungsstrafevidenz durchgeführt. 

Kontrolltätigkeit betreffend illegale Ausländerinnenbeschäftigung 

1998 1997 

Kontrollen von Betriebsstätten und auswärtigen Arbeits-(Bau-)stellen 
davon mit Beanstandungen nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz 

Angetroffene illegal beschäftigte Ausländerinnen 
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15.500 
1.700 

3.000 

14.500 
2.100 

3.900 

Quelle: BMAGS; Zentral-Arbeitsinspektorat 
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11. Personalstand der 
Arbeitsinspektion 

Im Vergleich der Stichtage 1.März 1998 und 1.März 1997 
ging der Personalstand des Zentral-Arbeitsinspektora­
tes und der Arbei tsinspektorate geringfügig zurück, und 
zwar bei letzteren sowohl im Bereich des Arbeitnehme­
rinnenschutzes als auch im Bereich der Kontrolle der 
Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte . 

Im Zentral-Arbeitsinspektorat waren bei Mitberücksich­
tigung aller Karenzen und Karenzvertretungen mit 1.März 
1998 60 (1 März 1997: 61) Mitarbeiterinnen beschäftigt , 
und zwar 14 JuristInnen, 12 Technikerinnen , 3 ÄrztIn­
nen, 4 Mitarbeiterinnen des sonstigen höheren Dienstes, 

16 Mitarbeiterinnen im gehobenen Dienst, 6 MitarbeiterIn­
nen im Fachdienst und 5 Kanzleikräfte. 

In den 20 Arbeitsinspektoraten waren am 1.März 
1998 im Bereich Arbeitnehmerinnenschutz 313 
(1.März 1997: 315) Arbeitsinspektorinnen tätig , und 
zwar - gegliedert nach Verwendungsg ruppen (ein­
schließlich der höherwertigen Verwendungen) - 139 
Mitarbeiterinnen im höheren Dienst (davon 13 Ärztin ­
nen), 165 Mitarbeiterinnen im gehobenen Dienst und 
9 Mitarbe iter innen im Fachdienst. Im Bereich Kon­
trolle der Beschäftigung ausländischer Arbeitskräf­
te waren von den insgesamt 49 (1.März 1997: 50) 
Mitarbeiterinnen 6 im höheren Dienst , 34 im gehobe­
nen Dienst und 9 im Verwaltungsdienst tätig . 

183 

III-35 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdok. T1 Analysen (gescanntes Original) 187 von 210

www.parlament.gv.at



III-35 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdok. T1 Analysen (gescanntes Original)188 von 210

www.parlament.gv.at



Gesundheitsökonomie-Sozialwissenschaften­
Marketing 

1. Reform des Gesundheitswesens und Umsetzungsschritte ..... .. ................... ....... ........ ..... 186 

1.1. Entwicklungen im Bereich der Gesundheitsplanung ........ ... ........ .... ....... .... ....... ..... .... ... ....... ... .. ... ... .. 186 

1.1 .1. Revision des Österreich ischen Krankenanstalten- und 
Großgeräteplanes ........... .. .. ......... .. ... ... .... ...... ............ ... .. .. .. ......... .. ... .... ...... ... ........ ........... .. .. 187 

1. 1.2. Weiterentwicklung der Leistungsangebotsplanung ....... ... ....... ... ..... .. .. .. .......... ..... .... ............... 188 

1.1 .3. Weiterentw icklung der Ambulanz(leistungs)planung ......................... .. ........... ... ...... .... ............ 189 

1.2. Erfahrungen und Entwicklungen im Bereich der Leistungs-
orientierten Krankenanstaltenfinanzierung (LKF) .. ..... ..... ..... .................... ... ....... ......... ......... ............. 189 

1.2.1 . Bisherige Erfahrungen mit dem LKF-System ..... ... .... ............. ..... ..... ..... ... ....... .. ... ... ........ .... ... 189 

1.2.2. Weiterentwicklung des LKF-Systems .. ... .................. ...... ................ ................. ..... ..... ......... ... 189 

1.3. Entwicklungen im Bereich der Dokumentation ......... ...... ...... .. ... ..... ... ... ...... .. ...... ... .. ... ...... ................. 190 

1.4. Entwicklungen im Bereich des Qualitätsmanagements ............. .. ....... .... .......... .. ............................ ... 190 

1.4.1. Dimensionen von Qualität im Gesundheitswesen ........ .. .. ..... ..................................... .. ...... .. .. 191 

1.4.2. Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen .. .. .... ..... .... .. .. .. ................. .... .... .. .. .... .......... .. .. .. 191 

1.4.3. Projekte des BMAGS .. .. ....... .... ................................. .... ........ ........................... ..... ...... .. .......... 191 

1.4.4. Broschüren und Umsetzungshilfen ............... ............. .. ....... .. ..... ... .. .................................. .. ... 192 

2. Krankenanstalten ...................................................................................................... 192 

2. 1. Kennzahlen zum Krankenanstaltenwesen ............................................ .... ... .. ..... ....... ........ .... ......... . 192 

2.2. Mitfinanzierung des Bundes ....................... ............................................ ..... .. .. .......... .. ...... .... .. ......... 192 

2.3. Un iversitätskliniken - Klinischer Mehraufwand ..................... ... .............. ................... ... .... .... .. ........ .... 193 

3. Symposium "Gesundheit und EU-Erweiterung" ....................... ............ .. ....................... 194 

4. Homepage des BMAGS (Internet) ........... ......... ........... ...... .......................................... 194 

5. Allgenleine Grundlagenarbeit. .............. ....................................................................... 195 

185 

III-35 der Beilagen XXI. GP - Bericht - 02 Hauptdok. T1 Analysen (gescanntes Original) 189 von 210

www.parlament.gv.at



1. Reform des Gesundheitswesens 
und Umsetzungsschritte 

Die Gesundheitsreform wurde mit der - zwischen dem 
Bund und den Ländern geschlossenen und am 
1 .Jänner 1997 in Kraft getretenen - "Vereinbarung ge­
mäß Art. 15a B-VG über die Reform des Gesundheits­
wesens und der Krankenanstaltenfinanzierung für die 
Jahre 1997 bis 2000" eingeleitet. 

Ziel der Gesundheitsreform ist die Erhaltung des un­
eingeschränkten Zugangs zu jeder Art der bedarfs­
notwendigen medizinischen Versorgung unabhängig 
von Alter, sozialem Status und gesundhe itlichen 
Aspekten . 

Um die Erreichung dieses Zieles zu gewährleisten , 
sollen Strukturveränderungen forciert , der Ressourcen­
einsatz damit optimiert und die Finanzierbarkeit des 
Gesundheitssystems mit Maßnahmen zu r Steige­
rung der Effizienz und der Effektivität der Leistungs­
erbringung im Gesundhei tswesen für die Zukunft si ­
chergeste llt werden . Dabei erfolgen sämtliche 
Reformschritte unter dem Aspekt des Qualitäts­
managements mit dem Ziel , das hohe Qualitätsni­
veau der Gesundheitsversorgung auf dem Weg durch 
die Veränderungsprozesse aufrechtzuerhalten bzw. zu 
verbessern . 

Die vier Säulen der Gesundheitsreform sind : 

• Planung und Steuerung einer bedarfsgerechten , 
hinsichtlich des Leistungsspektrums aufeinan­
der abgestimmten, regional möglichst gleich­
mäß ig verte ilte n und bestmög lich erre ichbaren 
Struktur der Versorgungseinrichtungen (Struk­
turqualität) und ein effizientes Management an 
den Schnittstellen der einzelnen Versorgungsbe­
reiche (Gesundheitsplanung, siehe Punkt 1.1.); 

• effi zienter Mitteleinsatz mit Hi lfe adäquater Finan­
zierungssysteme (z. B. Leistungsorientierte Kran­
kenanstaltenfinanzierung, siehe Punkt 1.2.) ; 

• umfassende Dokumentation der Strukturen und 
des Leistu ngsgeschehens in der Gesundheits­
verso rgung als wicht igste Voraussetzung für die 
Umsetzung entsp rechen der Reformmaßnahmen 
(siehe Punkt 1.3.) ; 

• vielfälti ge Maßnahmen zum Qualitätsmanage­
ment auf verschiedenen Ebenen der gesundheit­
lichen Versorg ung (siehe Pun kt 1.4.). 

Zu r Entwicklung, Umsetzung und Steuerung der viel­
fältigen Schritte der Gesundheitsreform wurden An­
fang 1997 neue organisatorische Rahmenbedingun­
gen geschaffen: auf Bundesebene wurde die Struktur-
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kommission und in jedem Bundesland ein Landes­
fonds und eine Landeskommission eingerichtet. 

Der Strukturkommiss ion gehören Vertrete rinnen des 
Bundes , der Landeskommissionen , der Sozialversi­
cherung , der Interessensvertretungen der Städte und 
Gemeinden und ein gemeinsamer Vertreter der 
Österreichischen Bischofskonferenz und des Eva n­
gelischen Oberkirchenrates an. 

Zur Durchführung der Geschäfte wurde mit 1.Jänner 
1997 beim Bundesministerium für Arbeit , Gesundheit 
und Soziales der mit jährlich 1.750 Millionen ÖS do­
tierte Strukturfonds (mit eigener Rechtspersönlicheit) 
eingerichtet. 

Nach Abzug von je 30 Mio.öS für die Grundlagenarbeit 
des Fonds und für die Förderu ng des Tran splan­
tationswesens, wird der Rest in Höhe von 1.690 Mio. 
ÖS nach einem vereinbarten Schlüssel an die neun 
Landesfonds verteilt . 

Die Strukturkommission soll die Entwicklung im 
österreichischen Gesundheitswesen beobachten , 
seine Weiterentwicklung steuern , die Integration und 
Kooperation der verschiedenen Gesundheitsbere iche 
vorantreiben und die st rukturel len Ve ränderungen im 
Gesundheitswesen forcieren . 

1.1. Entwicklungen im Bereich der 
Gesundheitsplanung 

Die gesamtösterreichische Gesundheitsplanung ist 
ein Instrument zur Sicherung der Strukturqualität 
der Gesundheitsversorgung und hat zum Ziel , die 
Grundlagen für ein Versorgungssystem zu schaffen, 
in dem die Leistungen der verschiedenen Gesund­
heitseinrichtungen optimal aufeinander abgestimmt 
und die Funktionen der Anbieter von Gesundheitslei ­
stungen neu definiert und voneinander klar abgegrenzt 
sind . Durch eine verstärkte Kooperation und Koord i­
nation soll eine lückenlose Versorgung der PatientIn­
nen gewährleistet werden . 

Der Österreichische Gesundheitsplan wird aus meh ­
reren Teilp länen bestehe n, wobei die folgenden in 
den Aufgabenbereich der Strukturkommission fallen: 

• Festlegung und Weiterentwicklung des Österrei­
ch ischen Krankenanstalten- und Großgeräte­
planes (ÖKAPI GGP) ; 

• Weiterentwicklung des ÖKA P/GGP zu einem 
Leistungsangebotsplan ; 

• Entwicklung eines Ambulanz(leistungs)p lanes. 
Neben der Planung der regionalen Verte ilung (Stand-
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dorte) und der bedarfsnotwendigen Kapazitäten 
von Gesundheitsversorgungse inrichtungen rük­
ken die Definition und Empfehlung von Qual i­
tätsstandards tür diagnostische und therapeu­
tische Le istungen und tür die personeille , räum­
liche und apparative Ausstattung ausgewählter 
Versorgungsbereiche zunehmend ins Zentrum 
der Arbeiten zur Gesundheitsplanung. 

1.1.1. Revision des Österreichischen Kran­
kenanstalten- und Großgeräteplanes 

Der Österreichische Krankenanstalten - und Groß­
geräteplan (ÖKAP/GGP) ist ein zwischen dem Bund 
und den Ländern einvernehmlich festgelegter und 
verb indlicher Teilplan des Österreich ischen Ge­
sundheitsplanes. Er ist bereits mit Abschluß der "Ver­
einbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Reform des 
Gesundheitswesens und der Krankenanstalten­
finanz ierung für die Jahre 1997 bis 2000" am 1.Jänner 
1997 in Kraft getreten. Der Plan kann bei Bedarf alle 
zwei Jahre revid iert werden . Er wurde daher im Jahr 
1998 einer Revision unterzogen. Der ÖKAP/GGP'99 
ist seit 1.Jänner 1999 gültig . 

Der Planungshorizont ist das Jahr 2005. Das heißt, 
daß die im Plan enthaltenen Zielvorgaben bis Ende 
des Jahres 2005 zu erreichen sind. 

Primärer Planungsgegenstand sind die sogenann­
ten "Fondskrankenanstalten", das sind jene öffentli­
chen und privaten gemeinnützigen Akutspitäler, die 
(vorwiegend) aus öffentlichen Mitteln finanziert wer­
den . 

Der Krankenanstaltenplan rege lt, an welchen geo­
graphischen Standorten Krankenanstalten mit wei­
cher Fächerstruktur sein sollen . Weiters ist die maxi ­
male Anzahl der Betten (und Intensivbehandlungs­
betten) pro Krankenhaus und die maximale Anzahl 
der Betten je Fachrichtung und Bundesland verein­

bart. Detailliertere Festlegungen werden in den Lan­
deskrankenanstaltenplänen getroffen . 

Der Großgeräteplan legt Art und Anzahl der medizi­
nisch-technischen Großgeräte in den Fondskranken­

anstalten fest . Die Festlegungen orientieren sich im 
wesentlichen an der Fächerstruktur (Strukturqualitäts­
kriterium) unter Berücks ichtigung der versorg ungs­
wirksamen St ruktur außerhalb der Fondskranken­

anstalten . Außerdem ist im Rahmen des Großgeräte­
planes die max imale Anzahl der Großgeräte mit 
Kassenvertrag außerhalb der Krankenanstalten ver­

einbart. 

Die gesundheitspolitischen Ziele des ÖKAP/GGP 
sind , die hohe Versorgungsqualität zu erhalten und 
die Spitalsstruktur den zukünftigen Herausforderun­
gen an die Gesundheitsversorgung anzupassen , aber 
auch die Wirtschaftlichkeit des Spitalssektors zu er­
höhen . Im einzelnen heißt das: 

• Verteilungsgerechtigkeit: Eine gerechte Ressour­
cenverteilung soll gewährleisten , daß eine ent­
sprechende akutmedizinische Versorgung nicht 
vom Wohnort abhängig ist. 

• Bedarfsgerechtigkeit: Fachrichtungen mit ste i­
gendem Bedarf müssen ausgebaut , Fachrichtun­
gen mit sinkender Nachfrage müssen reduziert 
weden (Strukturanpassung) . So ist z. B. die Spi­
talsversorgungsstruktur an die speziellen Bedürf­
nisse und die wachsende Zahl ältere r Menschen 
anzupassen. 

• Sicherung der Strukturqualität: Die Leistungs­
angebote der einzelnen Spitäler sind miteinan­
der abzustimmen , damit ein ausgewogenes Ver­
hältnis von Spezial isierung und breiter Standard­
versorgung erhalten bleibt . 

• Medizinische Qualitätssicherung : Die Festle­
gung von Mindestabteilungsgrößen trägt dazu bei , 
daß ausreichende Fa llzahlen erreich t und damit 
einequalitätssichernde Routine und Erfahrung ge­
währleistet ist. 

• Wirtschaftlichkeit: Bei qualitativ gleichwertigen 
Strukturalternativen ist die ökonomisch sinnvolle­
re Variante zu wählen ; Parallelstrukturen sollen 
vermieden werden ; Abteilungen können erst ab ei ­
ner bestimmten Größe wirtschaftl ich geführt wer­
den , daher werden Mindestabteilungsgrößen fest­
gelegt. 

Die im Jahr 1998 durchgeführte Revision des ÖKAPI 
GGP erfolgte in folgenden Schritten: 

• Erstellung eines Entwurfes auf Basis eines EDV­
Simulationsmodells , in das eine Vielzahl von ak­
tuellen Ist-Stands- und Prognosedaten als Para­
meter eingingen ; 

• Abstimmung des Entwurfes mit medizinischen 
Experten , Experten des Bundes und der Landes­
reg ierungen sowie Vertretern der Spita lsträger; 

• Verhandlung des Entwurfes zwischen dem Bund 
und allen Ländern sowie mit dem Hauptverband 
der österreichischen Soz ialversicherungsträger; 

• Gespräche mit Vertretern anderer betroffener I n­
teressensgruppen ; 

• Beschluß durch die Strukturkommission am 15.oe­
zember 1998. 

Neben einer Aktualisierung der bestehenden Plan ­
inhalte aufgrund der neuesten Entwicklungen im Be-
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reich der Medizin und Medizintechnik und neuer 
Bevölkerungsprognosen wurden in den ÖKAPI 
GGP'99 auch neue Planinhalte integriert, nämlich Ver­
sorgungssbereiche , die bisher im Plan nicht oder 
nicht ausreichend geregelt waren bzw. zum Teil erst 
aufzubauen sind : 

• Psychiatrie (Psychiatriereform): Mit der Aufnah­
me des Bereiches der psychiatrischen Versorgung 
in den ÖKAP ist erstmals österreichweit ein ver­
bindliches Psychiatriekonzept beschlossen wor­
den. Damit ist einer der wichtigsten Reformschri t­
te im Bereich der Psychiatrie in diesem Jahrzehnt 
gelungen. Durch den ÖKAP'99 sind erstmals ge­
meinsame österreichweit geltende Leitlinien zur 
Reform und Weiterentwicklung der psychiatri­
schen Versorgung sowohl für den stationären als 
auch den ambulanten Bereich erzielt worden. Die­
se werden dazu beitragen , die bisher in den gro­
ßen psychiatrischen Sonderkrankenanstalten 
konzentrierte Versorgung weitgehend zu dezentra­
lisie ren . U.a. werden bis zum Jahr 2005 neue 
psychiatrische Abteilungen in allgemeinen Akut­
spitälern eingerichtet und - gleichrangig mit an­
deren Fachrichtungen - in die Regelve rsorgung 
integriert werden. Damit wird auch ein bedeuten­
der Schritt zur Entstigmatisierung der stationären 
Psychiatrie und der psychisch Kranken gesetzt. 

• Einrichtungen für Akutgeriatrie/Remobil isation : 
Um das Spitalsversorgungsangebot besser an 
die wachsende Zahl älterer Menschen anzupas­
sen , wurde der flächendeckende Ausbau von Ein­
richtungen für Akutgeriatrie/Remobilisation (Abtei­
lungen oder Departments in Akutspitälern) durch 
Umwidmung bestehender Bettenkapazitäten bis 
zum Jahr 2005 vereinbart. Versorgungsziel ist die 
Remobilisation älterer Patientinnen zur Vermei­
dung von dauernder Pflegebedürftigkeit. 

• Hospize: Mit dem Ziel der Schaffung von Rahmen­
bedingungen für ein würdevolles Sterben und eine 
fachgerechte Sterbebegleitung werden Hospiz­
stationen erstmals definiert und als Angebot von 
Akutkrankenanstalten eingeführt. Das Angebot soll 
moderne Palliat ivmedizin, Schmerztherapie sowie 
pflegerische und psychosoziale Hilfe umfassen. 

• Intensivversorgung (Detai lplanung): Die im ÖKAP 
1997 enthaltenen Festlegungen zur Intensivver­
sorgung wurden im ÖKAP'99 vervollständigt und 
detailliert. Der Planungsbereich wurde darüber 
hinaus um umfangreiche Empfehlungen von Stan­
dards für Intensivbehandlungseinheiten ergänzt. 

1.1.2. Weiterentwicklung der Leistungs­
angebotsplanung 

Vereinbarungsgemäß wird von der Strukturkommis­
sion die Weiterentwicklung des Österreichischen Kran-
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kenanstaltenplanes einschließlich des Großgeräteplanes 
zu einem Leistungsangebotsplan wahrgenommen. 

Die Planungsempfehlungen im Leistungsangebots­
plan werden unter Zugrundelegung der weitgehend 
bereits im Österreich ischen Krankenanstalten- und 
Großgeräteplan definierten Prinzipien erstellt und 
beinhalten : 

• Pr inzip der Versorgungsgerechtigkeit , d.h . eine 
möglichst gleichmäßige regiona le Versorgung mit 
medizinischen Leistungen zu garantieren ; 

• Qualitätsprinzip, d. h. auf eine optimale Leistungs­
erbringung aus der Sicht der Struktur- , Prozeß- und 
Ergebnisqualität abzustellen; 

• Effizienzprinzip , d.h. eine effiz iente Erbringung von 
Leistungen zu gewäh rle isten. 

Zur Durchführung dieser Arbeiten wurden für ausge­
wählte medizinische Fachrichtungen Expert Innen­
gremien eingerichtet, um eine rechtzeitige Einbindung 
von Vertreterl nnen maßgeblicher medizinischer Fach­
gesellschaften und -gruppen als Voraussetzung für 
eine möglichst hohe Akzeptanz der Planungsergeb­
nisse sicherzustellen. 

Für den Großteil der operativen Fachrichtungen wer­
den bis zum Ende der Laufzeit der 15a-Vereinbarung 
entsprechende Planungsempfehlungen zur Lei­
stungserbringung und Vorschläge zu ihrer Integrati­
on in den ÖKAP/GGP ausgearbeitet. Bis Ende 1998 
wurden die Planungsarbeiten für die Fachrich tungen 
Chirurgie, Neurochirurgie und Urologie durchgeführt. 
Im Jahr 1999 werden die Arbeiten um die Fachrich­
tungen Augenheilkunde , Gynäkologie, HNO, Ortho­
pädie und Unfallchirurgie ergänzt werden. 

Darüber hinaus wird für ausgewählte medizinische 
Leistungen , die aus Qualitäts- und Kostengründen 
nicht an allen Leistungsstandorten erbracht werden 
können , eine detaillierte Leistungsangebotsplanung 
durchgeführt. Bis Ende 1998 wurden die Planungs­
arbeiten für die folgenden Leistungsbereiche durch­
geführt: Herzchirurgie, Kinderkardiologie, Dialyse, 
Lebertransplantation, Nierentransplantation, Stamm­
zeIltransplantation, Stroke Unit, Neonatologischer 
Versorgungsbereich und Betten für Brandverletzte . 
Dabei wurde in Zusammenarbeit mit den medizini­
schen Expertengremien eine Analyse des Leistungs­
geschehens, eine Bedarfsschätzung sowie die Ent­
wicklung von Kriterien für die Strukturqualität an Lei ­
stungsstandorten vorgenommen. Im Jahr 1999 wer­
den die Arbe iten um die Leistungsbereiche Onkolo­
gische Zentren und Therapie mit Radionukliden er­
wei tert sowie die bisherigen Planungen dem aktuel­
len Stand der Wissenschaft angepaßt werden . 
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1.1.3. Weiterentwicklung der 
Ambulanz(leistungs)planung 

Eine der Aufgaben der Strukturkommission ist gemäß 
der abgeschlossenen Vereinbarung die Erarbeitung 
und Festlegung eines Ambulanz(leistungs)planes als 
Teil eines umfassenden Österreich ischen Gesund­
heitsp lanes. 

In den Jahren 1997 und 1998 wurde eine Primärdaten­
erhebung in dem bisher noch wenig dokumentierten 
Spita lsambu lanzbereich und, darauf aufbauend , Grund­
lagenarbeiten zur Planungsmethodik durchgeführt. 

Da jedoch eine aussagekräftige und vergleichbare 
Dokumentation über das Leistungsgeschehen in den 
Spitalsambulanzen eine unverzichtbare Vorausset­
zung für eine Spitalsambulanz(leistungs)planung ist , 
war ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeiten die 
Entwicklung einer Leistungsdokumentation im Spi ­
talsambulanzbereich (siehe Punkt 1.3.) . 

1.2. Erfahrungen und Entwicklungen im 
Bereich der Leistungsorientierten 
Krankenanstaltenfinanzierung (LKF) 

Im Jahr 1997 wurde in allen Bundesländern das Sy­
stem der Le istungsorientierten Krankenanstaltenfi ­
nanzierung (LKF-System) eingeführt. Das LKF-Sy­
stem ermöglicht eine Abrechnung der Krankenan­
stalten auf der Basis von leistungsorientierten Dia­
gnosenfa llpauschalen und berücksichtigt damit das 
tatsächliche Leistungsgeschehen in den Krankenan­
sta lten . Entsprechend dem vereinbarten Gestaltungs­
spielraum sind in den meisten Ländern zur Berück­
sichtigung strukturspezifischer Unterschiede in der 
Krankenhauslandschaft spezie ll entwickelte Gewich­
tungselemente (zumeist als Krankenhausfaktor) in 
der Finanzierung vorgesehen . 

Mit der Einführung der le istungsorientierten Kranken­
anstaltenfinanzierung bei gleichzeitiger Budgetierung 
der Landesfonds und mit der österreichweit akkor­
dierten Planung einer optimalen Kapazitäts- und Lei­
stungsangebotsstruktur wurden die Voraussetzungen 
für notwendige Strukturveränderungen , für eine Opti­
mierung des Ressourceneinsatzes und somit für eine 
langfristige Eindämmung der Kostensteigerungsra­
ten im Kra nkenansta ltenbereich geschaffen . 

1.2.1. Bisherige Erfahrungen mit dem LKF­
System 

Aus der Analyse der Daten für die Jahre 1997 und -
soweit vorläufige Ergebnisse bereits verfügbar sind - 1998 

ist ein klarer Trend zu mehr Effizienz bei der 
Le istungserbr ingung und eine Reduzierung der 
Kostensteigerungsraten zu erkennen. Dabei liegen die 
festzuste llenden Veränderu ngen im Trend der letzten 
Jahre und lassen für die nächsten Jahre eine kontinu­
ierliche Strukturverbesserung im Gesundheitswesen 
ohne überzogene Effekte und unerwünschte Nebener­
scheinungen erwarten. 

Die durchschn ittliche Belagsdauer in den über die 
Landesfonds finanzierten Akutkrankenanstalten hat 
sich weiterhin moderat verkürzt und lag im Jahr 1997 
bei der Patientinnengruppe mit 1 bis 28 Belagstagen 
Krankenhausaufenthalt im Durchschnitt bei rund 6,7 
Belagstagen (1.Halbjahr 1998: 6,6 Tage). 

Der Trend zu kürze ren Krankenhausaufenthalten wird 
immer mehr von der Zunahme tageskli nischer Be­
handlungen begleitet. 

Die Kostenentwicklung der letzten Jah re bestätigt , 
daß die Bemühungen der Krankenansta ltenfinanziers 
und de r Krankenansta lten träger um eine Eindäm­
mung der jährlichen Kostensteigerungsraten erfolg­
reich waren: Die jährliche Kostensteigerungsrate 
konnte in den über die Landesfonds finanzierten Akut­
krankenanstalten (Fonds-Kran kenanstalten) von fast 
10 Prozent im Jahr 1993 auf rund 3 Prozent im Jahr 
1998 reduziert werden . 

1.2.2. Weiterentwicklung des LKF -Systems 

Das mit 1.Jänner 1997 bundesweit eingeführte LKF­
System wird aufgrund der gewonnenen praktischen 
Erfahrungen und aufgrund aktueller Datengrundlagen 
jährlich einer Revision unterzogen und in den ver­
schiedenen medizinischen Leistungsbereichen ver­
feinert , kontinuierlich verbessert und laufend an den 
medizinischen Fortschritt angepaßt. 

Im Jahr 1998 wurde ein LKF-Intensiveinstufungs­
modell erarbeitet , das ab 1.Jänner 1999 anzuwen­
den war. Es stellt eine wesentliche Voraussetzung für 
eine - dem Bereich der Intensivmedizin besser entspre­
chende - Abrechnung von Leistungen dar. Grundlage 
war die Einführung eines bundesweit einheitlichen 
Intensivdokumentationssystems (siehe Punkt 1.3.) . 

Weiters wurde für das LKF-Modell 1999 eine verbes­
serte Bepunktungsregelung im Bereich der Psychiatrie 
und eine geänderte Bepunktungsregelung fü r den Bereich 
der onkologischen Therapie erarbeitet und umgesetzt. 

Zur Aktualisierung der Punkterelationen im LKF-Mo­
del i erfolgten im Jahr 1998 die Vorbere itungsarbeiten für 
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eine gemeinsam mit Refe renzkrankenanstalten im Jahr 
1999 durchzuführende LKF-Nachkalkulationen . Die 
Nachkalkulationen erfolgen in Anlehnung an das Erhe­
bungsschema, das bereits im derzeit in Anwendung be­
fi ndlichen LKF-Modell verwendet wurde. 

1.3. Entwicklungen im Bereich der 
Dokumentation 

Eine wesentliche Voraussetzung für sämtliche Schritte 
der Gesundheitsreform ist eine möglichst aktuelle , 
kontinuier liche, österre ichweit vergle ichbare und lü k­
kenlose Dokumentation des Leistungsgeschehens 
in der Gesundheitsversorgung und Maßnahmen zur 
Sicherung der Datenqualität. 

Ein wesentlicher Innovationsschritt im Bereich der 
Dokumentation im Jahr 1998 war die Vorbereitung 
der Einführung des Diagnosensch lüssels ICD-1 0: Im 
Rahmen der 1998 durchgeführten LKF-Revision '99 
wurden die Voraussetzungen für eine Einführung die­
ses Diagnosenschlüssels in den Krankenanstalten 
auf freiwilliger Basis geschaffen. Das Bundesland 
Kärnten hat bereits in allen vom Landesfonds finan­
zierten Krankenan stalten die Dokumentati on nach 
ICD-10 verbindlich eingeführt. 

Aufgrund der Verwendung des Diagnosenschlüssels 
ICD-10 in diesen Pilotkrankenanstalten werden not­
wendige Erfahrungen für eine österreichweite Einfüh­
rung in allen Krankenanstalten gewonnen . Die Ent­
scheidung über den österreichweiten Umstellungs­
zeitpunkt auf dieses Diagnosendokumentationssy­
stem sowie auch über die Einführung eines interna­
tional in Anwendung befindlichen Klassifikations­
schlüsseis für med izin ische Prozeduren stehen in 
einem engen Zusammenhang mit der We ite rentwick­
lung des LKF-Systems. 

Ab März 1998 wurde - als wesentliche Voraussetzung 
für eine dem Bereich der Intensivmed izin besser ent­
sprechende Abrechnung von Leistungen - ein bundes­
weit einheitliches Intensivdokumentationssystem 
eingeführt (s iehe auch Punkt 1.2.2.) . 

Gleichzei tig wurde in der Strukturkommission darüber 
Einvernehmen erzielt , die derzeit in den Fondskran­
kenanstalten praktizierte Kostenarten-/Kostenstel ­
lenrechnung an den aktue llen Stand der Wissen­
schaft anzupassen bzw. die Mögl ichkeiten für eine 
Weiterentwicklung in Richtung Kostenträgerrechnung 
zu prüfen. Die Arbei ten beginnen im Jahr 1999. 

Ein we iterer Schwerpunkt war die probewe ise Ein­
führung einer Leistungsdokumentation im Sp itals-
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ambulanzbereich auf freiwilli ger Basis in ausgewähl­
ten Spitalsambu lanzen ab Herbst 1998. Vorausset­
zung dafür war die Erarbeitung eines Spi talsambu­
lanzleistungskataloges, der in intensiver Zusammen ­
arbeit mit versch iedenen Inst itutionen aus den Berei­
chen Krankenanstaltenplanung und -fi nanzierung und 
mit den eingerichteten medizi nischen Experte ng re­
mien erstellt wurde . Mit diesem Pilotversuch zu r Do­
kumentation werden Erfahrungen über die Prakti ka­
bilität und Aussagekraft dieses Dokumentati onssy­
stems gesammelt. Darauf aufbauend kann - das po­
litische Einvernehmen vorausgesetzt - die Einführung 
einer österreichweit einheitl ichen Dokumentation in die­
sem Bereich vorbereitet werden . 

1.4. Entwicklungen im Bereich des 
Qualitätsmanagements 

Mit der Novellierung des Bundes-Krankenanstalten­
gesetzes (KAG) im Jahr 1993 wurde durch die Be­
stimmungen im § Sb KAG ( .. Qualitätss icheru ng") der 
notwendige gesetzliche Rahmen für die bundeswei­
te Realisierung von Qualitätssicherungsmaßnahmen 
in den Krankenans talten fes tgelegt. In Umsetzung 
dieser gru ndsatzgesetz liche n Vorga be haben di e 
Bundesländer entsprechende landesgesetzl iche 
Regelungen zu treffen , die die Grundlage für die Im­
plementierung von Qualitätssicherung durch die 
Krankenhausträger und die Krankenhäuser darste l­
len. Die Träger von Krankenanstalten sind verpflich ­
tet , die Voraussetzungen für interne Maßnahmen der 
Qualitätssicherung zu schaffen und diese so zu ge­
stalten , dass vergleichende Prüfu ngen mit anderen 
Krankenanstalten ermöglicht werden. 

Qualitätssicherung wi rd primär als Sache der Kran­
kenanstalten se lbst gesehen und muß krankenhaus­
intern realis iert werden . Die Krankenanstalten sol­
len entsprechend ihrer individuellen Notwendigkei­
ten aufgrund der vor Ort bestehenden Organisations­
strukturen die aus ihrer Sicht zu setzenden Ziele def i­
nieren und die zur Umsetzung von Qualitätss icherung 
erforderlichen Maßnahmen festlegen. Qu alitätss iche­
rung im Krankenhaus soll drei Dimens ionen ei nbe­
ziehen: den Prozeß der Le istungserbrin gung (Pro­
zeßqualität) ebenso , wie die strukturellen Vorausset­
zungen (Strukturqualität) und letztlich die Ergebnis­
se (Ergebnisqualität) der Gesundheitsversorgung im 
Krankenhaus . 

Die Aufgabe übergeordneter Stellen (z .B. BMAGS, 
Strukturkommission , Landeskommiss ionen) ist es , 
Rahmenbedingungen zu schaffen, die sicherstel len, 
dass Qualitätsverbesse ru ngsmaßnahmen im Sinne 
des § Sb KAG optimal realisie rt werden können . 
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1.4.1. Dimensionen von Qualität im 
Gesundheitswesen 

Qualität im Gesundheitswesen bezieht sich einer­
seits auf die Qualität der Leistung, die möglichst 
patientinnengerecht erbracht werden soll. Patientinnen­
gerecht ist eine Leistung dann , wenn sie ein erwünsch­
tes Behandlungsergebnis bringt und eine möglichst hohe 
Lebensqualität und Zufriedenheit der Patient innen und 
Patienten erzielt wird. 

Andererse its müssen für die Qual ität der Leistungs­
erbringung genügend Ressourcen vorhanden und 
adäquate Prozesse entwickelt sein , die eine qualita­
tiv hochwertige Leistungserbringung ermöglichen. Die 
Zufriedenheit und Lebensqualität der Mitarbeiterin­
nen und Mitarbeiter, die im Gesundheitswesen am 
Leistungsprozess bete iligt sind , spielen in diesem 
Zusammenhang eine wichtige Rolle. 

1.4.2. Qualitätsmanagement im 
Gesundheitswesen 

Obwohl wir in Österreich hinsichtlich der Qualität der 
Gesundheitsversorgung ein hohes Niveau erreicht 
haben und vielfältige Aktivitäten der Qualitätssiche­
rung und Qualitätsverbesserung durchgeführt werden , 
bedarf die Qual itätsarbeit im Gesundheitswesen einer 
kontinuierlichen Weiterentwicklung und muss syste­
matisch betrieben werden . 

Ziel auf Bundesebene ist daher die Weiterentwick­
lung des österreichischen Gesundheitswesens im 
Bereich der Qualitätssicherung und der Qualitätsver­
besserung durch die Einführung eines Qualitätssy­
stems 

• im Sinne eines umfassenden , ganzheitlichen 
systematischen Konzepts , 

• auf allen Ebenen des Gesundheitswesens, 
• unter Einbeziehung al ler wichtigen Akteurinnen der 

Politik , der finanzierenden Körperschaften , der Ge­
sundheitsinstitutionen einschließlich der Mitar­
beiterinnen und der Patientinnen . 

Das BMAGS unterstützt die Institutionen des Gesund­
heitswesens bei der Realis ierung von Qual itätsver­
besserungsmaßnahmen . Diese Unterstützung er­
folgt insbesondere durch zwei Strategien : 

• durch die Bereitstellung von Ressourcen für Modell­
projekte und 

• durch die Bereitstellung von praktischen Um­
setzungshilfen zur Qualitätsverbesserung. 

1.4.3. Projekte des BMAGS 

Zur Zeit läuft in den österreich ischen Krankenhäu­
sern das bisher größte österreichische Modellpro­
jekt zur Qualitätsverbesserung . Im Jahr 1997 haben 
sich elf Krankenhäuser unter der Federführung des 
Gesundheitsministeriums zum Projekt "Qualität im 
Krankenhaus" zusammengeschlossen . Zielsetzung 
in diesem Projekt ist Qualitätsverbesserung durch 

• die Verstärkung der Patientinnenorientierung , 
• die Erhöhung des Gesundheitsgewinns , 
• die Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnenorientie­

rung und 

• die Verbesserung des finanziellen Mitteleinsatzes. 

In den Krankenanstalten werden vier Themenbere i­
che bearbeitet: 

• Aufnahme- und Entlassungsmanagement 

• OP-Organisation 
• Kooperation zwischen bettenführenden Bereichen 

und internen Dienstleistern 
• patientenorientierte Stationsorganisation 

Zu jedem dieser Themen werden krankenhausüber­
greifende Modellprojektgruppen gebildet. In jeder der 
elf teilnehmenden Krankenanstalten werden zwei der 
genannten vier Themen bearbeitet. 

Für das Projekt wurde die Methode des Benchmar­
king gewählt , die durch Lernen innerhalb einer Orga­
nisation eine Verbesserung der Qualität von Struktu­
ren , Prozessen und Ergebnissen durch einen syste­
matischen Vergleich und Erfahrungsaustausch er­
möglicht. Die Arbei t in den vier Modellprojektgruppen 
wurde als "Team-Benchmarking" mit intensiven Ver­
gleichsmöglichkeiten zwischen den einzelnen Mo­
dellkrankenhäusern angelegt. Verglichen werden 
nicht nur die erzielten Ergebnisse sondern auch die 
dah interliegenden Prozesse, um aus dem Austausch­
prozeß den opt imalen Lerngewinn für die beteiligten 
Krankenhäuser und in der Folge mittels der Modell­
dokumente auch fü r andere Krankenhäuser zu er­
möglichen. Im Jahr 1998 wurde die Datenerhebung 
für die 22 Pilotprojekte abgeschlossen , die Daten 
wurden in Hinblick auf die Problemursachenanalyse 
und die Maßnahmenplanung ausgewertet und analy­
siert. Anfang Mai 1999 wurde mit der Planung und 
Umsetzung der ersten Qualitätsverbesserungsmaß­
nahmen begonnen. 

Mittlerweile arbeiten rund 2000 Personen in ganz 
Österreich an diesem Projekt mit und sorgen dafür, 
daß "Modelle bester Praxis" zur Qualitätsverbesse­
rung entwickelt werden, die von anderen Kranken­
häusern übernommen werden können. 
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Das Kooperationsprojekt der Strukturkommission bie­
tet eine spezifische Unterstützung zur Qualitätsverbes­
serung durch eine auf die Bedürfnisse der teilnehmen­
den Krankenhäuser abgestimmte Projektentwicklung . 
Außerdem wird durch den Aufbau eines Benchmarking­
Prozesses auch den gesetzlichen Anfo rderungen Rech­
nung getragen , da im KAG der Vergleich zwischen den 
Krankenhäusern explizit vorgesehen ist. 

Das Österreichische Netzwerk Gesundheitsfördern­
der Krankenhäuser wurde im Jahr 1996 eingerich­
tet , um österreichische Krankenhäuser in der Ge­
sundheitsförderung zu unterstützen und den Erfah­
rungsaustausch und gemeinsame Lernprozesse 
zwischen den Krankenhäusern zu fördern. Das Öster­
reichische Netzwerk Gesundheitsfördernder Kranken­
häuser zielt ab u.a. auf die Sicherung der Qualität von 
Gesundheitsförderungsstrategien und -projekten im 
Krankenhaus und den Erfahrungsaustausch und ge­
meinsame Lernprozesse zwischen österreichischen 
Spitälern und Kooperat ionspartnerinnen. Strategien 
wie z.B. Konferenzen und Arbeitstreffen , eine Infoline 
und eine Datenbank sowie spezifische Publikationen 
sollen Beiträge zur Förderung der Gesundheit von 
Patientinnen , Mitarbeiterinnen, der Bevölkerung in den 
jeweiligen Einzugsgebieten und der Organisation 
Krankenhaus im Sinne einer lernenden Organisation 
leisten . 

Im Jahr 1998 lagen die Schwerpunkte der Arbeit des 
Österreichischen Netzwerkes in der Forcierung der 
Gesundheitsförderung als spezifischer Qualitäts­
strategie in den Krankenhäusern und die Sicherung 
und Weiterentwicklung der Qualität der Gesundheits­
förderungsprojekte. Bei der dritten Konferenz des 
Netzwerks wurden die ersten sechs Partnerkranken­
häuser in das Netzwerk aufgenommen . 

Hinsichtlich der beiden anderen Projekte des BMAGS 
zum Thema Qua litätsverbesserung 

• Quality-Indicator-Project 
• Antibiotika-Strategie-Projekt 

siehe Kapitel "Gesundheitswesen - Punkt6". 

1.4.4. Broschüren und Umsetzungshilfen 

Die Broschüre "Qualität im Gesundheitswesen" wur­
de vom Gesundheitsministerium im Jahr 1998 anläs­
slich der österreichischen EU-Präsidentschaft her­
ausgegeben , da die informelle Gesundhe itsmini­
sterkonferenz zu diesem Thema abgehalten wurde . 
Die Broschüre bietet einen Überblick sowohl über 
Konzepte zum Thema Qualität im Gesundheitswesen 
als auch über die Qualitätspolitiken in den EU-Staaten. 
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Als flankierende Maßnahme zur Gewährleistung der 
Qualität im Krankenhaus gab der Bund 1994 einen " Leit­
faden zur Qualitätssicherung im Kra nkenhaus" her­
aus , der konkrete Vorschläge zum prakt ischen Vorge­
hen beim Aufspüren und Bewältigen von Qua litäts­
prob lemen enthält. 

1997 folgte der " Leitfaden Patientenori ent ierung ", 
der sich als Anleitung zur Sicherung der Quali tät durch 
bewusste Patientl nnenorientierung ve rsteht . 

Im Jahr 1998 wurden vom Gesu ndheitsministeri um 
die " Leitlinien zur Weiterentwicklung der Antibioti ­
ka -Kultur in Krankenansta lten " herausgegeben, die 
Anregung und Hilfeste llung beim Erarbe iten von Au f­
klärungsprogrammen über den rich ti gen Gebra uch 
von Antibiotika bieten sollen. 

2. Krankenanstalten 

2.1. Kennzahlen zum Kranken­
anstaltenwesen 

Wie in den Jahren vorher wu rden auch in den Jah ren 
1997 und 1998 die für den Bund relevanten Kosten­
rechnungsergebnisse, Leistungsdaten und Informa­
tionen von jenen Krankenanstalten, die übe r die 
Landesfonds finanziert werden , erhoben. Diese Da­
ten wurden miteinander verkn üpft, um so Kennzah­
len für die gesundheitliche Versorg ung der Bevölke­
rung mit Krankenhausleistungen zu ermitteln. Die 
Ergebnisse und Auswertungen für das Jahr 1998 
wurden allen mit dem Kranken hauswesen in Öster­
reich befaßten Stellen zur Verfügung gestellt. 

Im Kalenderjahr 1998 wurde n die Ergebnisse vo n 154 
Akut-Krankenanstalten mit 54.400 systemisierten 
Betten (1997: 55 .300) ausgewertet; dies entspricht 
rund 73 % der gesamten Bettenkapazi tät in Österre ich 
und deckt nahezu den gesamten Aku tverso rgungs­
bereich ab. 

Die Kosten dieser Krankena nstalten ("Fon ds-Kran­
kenanstalten ") belaufen sich im Ja hr 199 8 auf 
91,9 Mrd.öS. Daraus ergibt sich gegenüber 1997 eine 
Kostenste igerung von 3,14 % (vorläufige Daten ). 

2.2. Mitfinanzierung des Bundes 

Im Jahr 1998 wurden vom Bund für den Bereich der Kran­
kenanstalten insgesamt 6,185 Mrd. ÖS ausgegeben . 
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Davon wurde ein Betrag von 2,855 Mrd.öS als Anteil des 
Aufkommens an der Umsatzsteuer (1 ,416 %) aufge­
bracht und an die 9 Länderfonds überwiesen. 

Weiters wurden vom Bund Sonderbeiträge in Höhe von 
1,58 Mrd.öS den Länderfonds zur Verfügung gestellt. 

Für den 1997 neu geschaffenen Strukturfonds leiste­
te der Bund für 1998 1,75 Mrd.öS; von diesen Mitteln 
wurden nach Abzug der Mittel für die Grundlagenar­
beit des Fonds und für die Förderung des Transplan­
tationswesens 1,7 Mrd . ÖS an die Länderfonds wei­
tervertei lt. 

Im Jahr 1999 wurden für den Bereich der Kranken ­
anstaltenfinanzierung vom Bund rund 6,459 Mrd.öS 
im Budget veranschlagt. Davon entfal len 3,129 Mrd . 
ÖS (Ust.-Schätzung) sowie 1,58 Mrd . ÖS (Sonderbei­
träge) auf Zuweisungen an die Länderfonds bzw. 
1,75 Mrd. ÖS auf Zuweisung an den Strukturfonds . 

2.3. Universitätskliniken - Klinischer 
Mehraufwand 

Die Universitätskliniken sowie der Klinische Bereich 
der Medizinischen Fakultät stellen sowohl quantitativ 
als auch qualitativ eine wichtige Säule des österrei­
chischen Gesundheitswesen dar. An diesen hochspe­
zialisierten Einr ichtungen werden Leistungen der 
Spitzenmedizin für ganz Österreich erbracht. Der 
Bund betreibt keine eigenen Universitätsspitäler (mit 
Ausnahme des Ambulatoriums der Universitätsklinik 
für Zahn- , Mund- und Kieferheilkunde in Wien) , son­
dern bedient sich hiefür der Zentral krankenanstalten 
des AKH Wien , des LKH Innsbruck sowie des LKH 
Graz . Neben den innovativen Leistungen im Bereich 
der Spitzenmedizin stehen diese Zentralkrankenan­
stalten-Universitätskl iniken auch als An laufstei le für 
alle jene Fälle zur Verfügung , die an anderen Kran­
kenanstalten nicht behandelt werden können. 

Aufgrund der überregionalen Bedeutung und der Grö­
ße der Krankenanstalten-Universitätskliniken des 
AKH Wien , des LKH Graz und des LKH Innsbruck 
kommt ihnen auch im Zusammenhang mit der öster­
reichweiten Gesundhe itsplanung eine besondere 
Bedeutung zu. So sind z. B. al lein am LKH Innsbruck 
rd. 38 % der im österreichischen Krankenanstalten­
plan 1997 ausgewiesenen systemisierten Betten des 
Landes Tirol vorgesehen . Dies setzt sich auch im 
Bereich der Großge räteplanu ng fort , da aufgrund des 
breiten Spektrums an medizin ischen Indikationen hie­

für eine hochspezialisierte Behandlung und Gerä-

teausstattung erforderlich ist. Aus der Verbindung mit 
der Forschung und Lehre ergibt sich ebenfalls eine 

innovationsfördernde Wirkung für das gesamte öster­
reichische Gesundheitswesen , da hier zuerst er­
forschte und erprobte Behandlungsmethoden in wei­
terer Folge eine österreichweite Verbrei tung finden . 

Darüberhinaus erfolgt an den Universitätsk liniken die 

Ausbildung der Studenten sowie ein großer Teil der 

postpromotionellen Ausbildung der Absolventen der 
Medizinischen Fakultät . 

Den Rechtsträgern des AKH Wien , des LKH Graz und 
des LKH Innsbruck werden gemäß § 55 Kranken ­

anstaltengesetz die sich aus den Bedü rfnissen des 
Unterrichtes ergebenden Mehrkosten durch den Bund 
ersetzt. Dieser Kostenersatz umfaßt sowohl den Be­
trieb als auch die bauliche und gerätemäßige Errich­
tung , Ausgestaltung und Erweiterung dieser Kranken­

anstalten , worüber eine Reihe von Vereinbarungen 
zur Kostenaufteilung bestehen . 

Im Jahr 1998 wurden für den Klinischen Mehrauf­
wand 4,068 Mrd.öS ausgegeben. Für 1999 ist ein 
Betrag in der Höhe von 4,816 Mrd.öS im Bundesvor­

anschlag vorgesehen . 

Wie in den Vorjahren wurde auch 1998 eine Vielzahl von 

Geräteinvestitionen bearbeitet und mitfinanziert , welche 
zur laufenden Modernisierung der Universitätskliniken 

beitragen. Darüberhinaus erfolgte ein weiterer planmä­

ßiger Ausbau der Krankenhauseinrichtungen bzw. die 
Adaptierung bestehender Einrichtungen an allen drei 

Standorten , um so die vielfältigen Anforderungen einer 
Un iversitätskl inik sicherzustellen . Im Rahmen des Pro­

jektes LKH 2000 am LKH Graz konnten be ispielsweise 

die Renovierung der Augenklinik und der Neubau der 
Kinderchirurgie fertiggestellt werden. Dabei werden je­

doch auch infrastrukturelle Maßnahmen beachtet , wie 

z.B. die Fertigstellung der Zentralwäscherei und die Bau­
maßnahmen zur Errichtung einer Tiefgarage zur Entla­

stung des LKH Graz und anliegender Bereiche. Im LKH 

Innsbruck wurde neben weiteren Projekten z.B. an der 

Universitätskl in ik für Neurologie die Errichtung einer 
Schlaganfalleinheit und an der Un iversi tätsk linik für 

Psychiatrie die Errichtung einer Psychiatrischen Tages­
klinik sowie die Adaptierung des Therapie- und Gesund­

heitszentrum Mutters vorgenommen. 

Im Bereich der EDV wurden u.a. an allen drei Universi­

tätskliniken in Zusammenarbeit mit den Krankenanstal­

tenträgern Planungen zur Neustrukturierung der Kran­
kenhausinformationssysteme aufgenommen . 
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3. Symposium "Gesundheit und 
EU -Erweiterung" 

Das Bundesministerium für Arbeit , Gesundheit und 
Soziales hat in Zusammenarbeit mit der Österreichi ­
schen Gesellschaft für Gesundheitsökonomie am 
14.Jänner 1999 ein Symposium mit dem Titel "Ge­
sundheit und Erweiterung" durchgeführt . Eingeladen 
waren neben öste rreichischen Redne rinnen auch 
Vert reterinnen der ersten Erweiterungsrunde Estland , 
Polen , Tschechische Republik , Ungarn und Sloweni­
en sowie in ternationale ExpertInnen der WHO und der 
Europäischen Kommiss ion. Ziel der Ve ranstaltung 
war, Informationen aus erster Hand über die Gesund­
heitssysteme der Beitrittswerber zu erhalten , Nä­
heres zum Stand der Beitrittsverhandlungen unter 
dem Blickwinkel Gesundheit zu erfahren und das in­
teressierte Publikum über mögliche Formen der Zu­
sammenarbeit zu informieren . Als wissenschaftl iche 
Unterlage wurde eine Studie "Gesundheit und EU­
Erweiterung" vorgelegt , zu deren Erstellung Exper­
tinnen aus sechs Ländern (Österreich sowie Vertre­
terinnen der fünf Beitrittswerber der ersten Erweite­
rungsrunde) beigetragen haben . Die Ergebn isse des 
Symposiums wurden seitens des Bundesmini steri­
ums für Arbe it , Gesundheit und Soziales im Rahmen 
der Zusammenarbeit mit der nunmehrigen deutschen 
EU-Präsidentschaft in den entsprechenden EU-Gre­
mien in die laufenden Erweiterungsdiskussionen ein­
gebracht. 

4. Homepage des BMAGS 
(Internet) 

Das Bundesministerium für Arbeit , Gesundhei t und 
Soziales ist seit März 1998 mit einer eigenen Site im 
Internet vertreten . Bereits in der Startphase beinhal­
tete die Site ein breit gestreutes I nformationsange­
bot, das einen Großteil der Kompetenzbereiche des 
Ressorts abdeckte . Inhaltlich erfolgte eine Gliederung 
in die Bere iche Arbeit , Gesundhe it , Soziales , EU , 
News und einen Serviceteil . Große Aufmerksamkeit 
wurde von Anfang an der Benutzerfreu nd lichkeit ge­
schenkt. 

Im Laufe des Jahres 1998 sind sowohl die Anzahl 
der verfügbaren Dokumente und Inhalte und auch die 
Zugriffszahlen kontinuierlich angestiegen. Mit Jahres­
wechsel 1998/1999 verfügte die Site über ca . 110.000 
Zugriffe pro Monat , was eine Verdoppelung zur Start­
phase darstellte (ein Trend , der sich im Jahr 1999 fort-

194 

setzte ; im Jun i 1999 wurden berei ts mehr als 300.000 

Zugr iffe gezählt). 

Mit der ste igenden Komplexität der Site wurde zu Be­
ginn des Jahres 1999 eine Übe rarbei tung der gra­
phischen Gestaltung und der Navigation notwendig . 
Die Dokumente wurden in einzelnen Bereichen neu 
strukturiert und es wurde eine zweite Navigations­
schiene unter Verwendung von Texten und Icons ein­
geführt. Wesent lichste Neuerung der mit 1.März 1999 
neu gestarteten Site ist jedoch die Einführu ng des 
"Thema des Monats", mit dem jewe ils ein Aufgaben­
gebiet, eine besondere Aktivität , eine Schwerpunkt­
aktion des Ressort herausgegriffen und ausführlich 
dargestellt wird. Der Zugriff zum Thema des Monats 
erfolgt direkt über die Homepage. Mit dieser Neue­
rung und dem tagesaktuellen "News"-Bereich verfügt 
die Site laufend über aktuelle Informationen. Mit dem 
Neustart konnte eine deutliche Ste igerung der Zu­
griffszahlen erreicht werden . 

Kommunikationsschiene Internet 

Die Internet-Site bietet an vie len Stellen die Möglich­
keit , mit Bundesministerin Lore Hostasch oder mit 
den Fachleuten im Min isterium direkt in Kontakt zu 
treten. Diese Kommunikationsmöglichkeiten werden 
verstärkt genutzt. Das BMAGS wird - wie in der ge­
samten Verwaltung bereits eingehend diskutie rt - mit­
telfristig das Med iu m Internet als zusätzliche bürger­
freundliche und zukunftsorientierte Möglichkeit eta­
blieren , mit einem Ministerium in Kontakt zu treten . 
Bis hin zur Möglichkeit, auch " klassische Behörden­
wege" via Internet zu erledigen. Keine Benachtei li­
gung darf es natürlich für diejen igen geben, die über 
keinen Internet-Zugang verfügen . 

Das BMAGS bietet zusätzlich zur bereits erwähnten 
breiten Themenpalette eine Reihe von sehr speziali­
sierten Anwendungen an , die sich an einen relativ 
kleinen Nutzerkreis wenden (etwa die sehr umfang­
reichen Dokumente zur Leistungsorientierten Kran­
kenanstaltenfinanzierung (LKF) oder zum Österreichi­
schen Krankenanstaltenplan (ÖKAP)) . Am anderen 
Ende des Spektrums werden sehr serviceorientierte 
Informationen angeboten. So sind seit September 
1999 z.B . alle Bundessozialämter via Internet er­
reichbar , ein entsprechendes Projekt für die Arbei ts­
inspektorate ist in Vorbereitung. 

Das BMAGS ist mit einer Vielzahl von nationalen und 
internationalen Behörden , Institutionen , Infostei len 

etc . verlinkt. 
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s. Allgemeine Grundlagenarbeit 

Die allgemeine Grundlagenarbeit zu Themen der Res­
sortpolitik erfolgt in den Schwerpunkten der Erar­
beitung und Vorbereitung von Konzepten und Gutach­
ten allgemeinen soz ialpol it ischen bzw. entschei­
dungsvorbereitenden Inhalts , der Konzeption , Verga­
be und Betreuung von Forschungsvorhaben , der Mit­
wirkung an Veranstaltungen mit sozia l- und gesund­
heitpolitischen Themen und der Konz ipierung und 
Redigierung des Sozialberichts . 

Im Zuge dieser Arbeiten wirkte das Bundesministeri­
um für Arbeit , Gesundheit und Soziales in Arbeitsgrup­
pen und Beiräten mit , die sich u.a . mit stat istischen 
Fragen , Forschungspolitik , Gesundhe itspolitik , Se­
niorenpolitik, mit sozialer Technologieentwicklung , mit 
sozialer Ausschließung sowie mit Verteilungsfragen 
beschäftigten. Weiters wurde in internationalen sozi­
al- und gesundheitspolitischen Arbeitsgruppen , wie 
z.B. in der OECD, EU und bei EUROSTAT mitgearbei­
tet. Dabei ist fü r das Jahr 98/99 folgender Schwer­
punkt herauszuheben : 

ExpertInnenarbeitsgruppe "Bedarfsorientierte 
Mindestsicherung" 

Ein ExpertInnenbericht mit dem Titel "Einbinden statt 
ausgrenzen - Neue Strategien gegen die Armut" ist 
fert iggestellt worden . Diese Studie wurde von Fach­
leuten aus der Wissenschaft und von öffentl ichen und 
nichtöffentlichen Stellen erarbeitet. Ausgangsp unkt 
war das Ersuchen des "Armutsnetzwerkes" (eine Ver­
einigung von Wohlfahrtsverbänden , sozialen Inter­
essensgruppen und Wissenschaft lern) an das Bun­
desministerium für Arbe it, Gesundheit und Soziales , 
einen fachlichen Dialog über Strategien gegen Armut 
und soziale Ausgrenzung zu führen . Daraufhin wurde 
eine gemeinsam vom "Armutsnetzwerk" und Bundes­
ministerium für Arbeit , Gesundheit und Soziales mo­
derierte Expertlnnenarbeitsgruppe eingerichtet. 

Es war Aufgabe der Arbeitsgruppenmitglieder sich 
aus wissenschaftlicher und auch persönlicher Sicht 
mit Schwächen und möglichen Reformansätzen un­
seres derzei t igen Sozialsystems auseinanderzuset­
zen. Die Aussagen in diesem Expertinnenbericht sind 
nicht mit Wertungen und Stellungnahmen von Regie­
rung , Armutsnetzwerk und Wohlfahrtsverbänden 
gleichzusetzen . 

Der Bericht gl iedert sich in zwei Teile . Im ersten Teil 
werden das Ausmaß von sozialer Ausgrenzung und 
Arm ut in Österreich und die Wirkung der sozialpoliti­
schen Instrumente beschrieben . Der zweite Teil stellt 
Reformoptionen zur Diskussion . 

Die Ergebnisse dieser Arbeit sollen mit allen verantwort­
lichen Stellen diskutiert werden und wurde deshalb im 
Sommer 1999 an die Gebietskörperschaften, Min isteri­
en , Sozialpartner, Wohlfahrtsverbände , Wissenschaft­
ler etc. übermittelt, mit dem Ersuchen zu den in der Stu­
die präsentierten Positionen und Vorschlägen Stellung 
zu beziehen. 

Forschungskoordination 

Ein Schwerpunkt der allgemeinen Grundlagenarbeit 
liegt im Bereich der Forschung. Die ressort interne 
Forschungskoordination wurde im Jahr 1998 weiter­
geführt und ausgebaut. Vertreterinnen des Ressorts 
arbeiten in Programmkomitees des 5. Rahmenpro­
gramms für EU-Forschung mit (Lebensqualität und 
Managment lebender Ressourcen , Ausbau des Po­
tentials an Humanressourcen in der ForschungIVer­
besserung der sozioökonomischen Wi ssensgrund­
lage). Mitgewirkt haben Ressortvertreterinnen auch 
an der Diskussion um eine gesamtösterreich ische 
Forschungsstrategie . 

1998 wurden im Bereich des BMAGS 65 Forschungs­
projekte mit einem Forschungsvolumen von rund 
80 Mio. ÖS abgeschlossen. Auftragnehmerinnen sind 
Forschungs - oder Universitätsinstitute , EinzeIperso­
nen und Arbeitsgemeinschaften . Zunehmend sind 
auch Beratungsunternehmen unter den Auftragneh­
merinnen zu finden . 

Insgesamt sind jährlich ca. 1,3 % des Budgets (bzw. 
2,2 Milliarden ÖS) für Forschung (im weitesten Sinn) 
vorgesehen , wobei der überwiegende Tei l (96 %) auf 
den Gesundheitsbereich für die Universitätskliniken 

entfällt. 

Die forschungspolit ischen Schwerpunkte bezogen 
sich in erster Linie auf die Gesundheitspolit ik und 
Gesundheitsökonomie , sowie auf das Gesundheits­
wesen (inkl. Arbeitsmedizin) und auf die Arbeitswelt . 
Weitere Themenschwerpunkte betrafen das Beschäf­
tigungssystem (einschI. Arbeitslosigkeit und Arbeits­
marktstrukturen) , das System der sozialen Sicherung, 
die Einkommensverteilung und Gleichstellungsfra­
gen . Anläßlich der EU-Präsidentschaft Österreichs 
wurden mehrere internationale Vergleiche auf dem 
Gebiet der Sozial- , Gesundheits- und Arbeitsmarkt­

politik durchgeführt. 

Mit den Forschungsprojekten werden Analysen von 
sozioökonomischen oder medizinischen Phänome­
nen durchgeführt , sowie die Einführung neuer Maß­
nahmen begleitet oder deren Wirkung überprüft. In 
den letzten Jahren wurde verstärkt die Öffentlichkeits-
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arbeit zur Präsentation von Studienergebnissen einge­
setzt. 

Erfassung der österreichischen Sozialaus-gaben 
nach einer EU-einheitlichen Syste-matik 

Mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union 
werden die Sozialausgaben nach der von EUROSTAT 
gemeinsam mi t den Mitg li eds ländern en twickelten 
Systematik ESSPROS (Europäisches System der In­
tegrierten Sozialschutzstatistik) erfaßt. Das Bundes­
ministe rium für Arbe it , Gesundhei t und Soziales hat 
aufgrund der einheitlichen Vorgaben eine Zeitreihe 
von 1990 - 1997 sowie für die Jahre 1980 und 1985 
erstellt (s iehe dazu entsprechendes Kapitel im ana­
lytischen Teil und Tabellen im Tabellenband ). 

Studie "Sport und Gesundheit - Die Auswir­
kungen des Sports auf die Gesundheit; eine 
ökonomische Analyse" 

Mit der wachsenden Fre izeit hat der Sport für große 
Teile der Bevölkerung stark an Bedeutung gewonnen . 
Internat ionale Studien belegen bereits eindeutig den 
Zu samm enhang zwisc hen kö rpe rli cher Aktivität und 
Gesundheit. Im Vordergrund steht dabei die Frage , 
ob durch Bewegung und Sport unnötige und vorze iti ­
ge Erk rankungen vermieden werden können . Es geht 
aber auch um die Frage , wiev iel Gewinn an Lebens­
qualität kann durch Sport erreicht werden . Sport - als 
Maßnahme im Vorfeld von Erkrankungen eingesetzt -
kann daher als ein kostendämpfender Faktor im 
Gesundheitswesen angesehen we rden . 

Die Diskussion um den gesundhe itlichen Wert des 
Sports wird aber immer wieder dadurch übe rschat­
tet, daß in den Medien der Sport des öfteren als ge­
sundheitlicher Kostenfaktor und damit verantwortlich für 
einen volkswirtschaftl ichen "Schaden" dargestellt wird . 

Au s gesundhe itspolit ischer Sicht ist es daher si nn­
voll , eine Studie über die positiven Auswirkungen des 
Sports in Auftrag zu geben . Das Ziel dieser Studie ist 
eine (ges undhei ts-)ökonomische Ana lyse (Kos ten­
Nutzen-Analyse) der sport lichen Aktivitäten in Öster­
reich. Die offenkundigen und in Einzelstudien nach­
gewiesenen Zusammenhänge zw ischen den pos iti­
ven Wirkungen des Sports auf die "Gesundheit" (bzw. 
auf bestimmte Gesundhe itsparameter) werden den 
Ri sken der Sportausü bung (Spo rtu nfälle , Kranken­
stände , .. . ) - bewertet in Geldeinheiten - gegenüber­
geste llt . Diese Ergebnisse dieser Studie we rden im 
Sommer 2000 vorliegen . 
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1999 - Internationales Jahr der älteren 
Menschen 

1999 wurde von den Vereinten Nationen zum "Inter­
nationalen Jahr der älteren Menschen" erklärt. Welt­
weit werden zahlreiche Veranstaltungen , Initiat iven 
und Projekte durchgeführt. 

Dabei soll das noch immer vorherrschende negative 
Altenbi ld durch Informat ion ve rändert we rden. Um die­
sem Anliegen gerecht zu werden fand am 1.0ktober 
1999 eine gemeinsame Veransta ltung der Vereinten 
Nationen und des Bu ndesmini ste riu ms für Arbe it , 
Gesundheit und Soziales statt , um über die Chancen 
und Herausforderungen des intergenerat ionalen Zu­
sammenlebens in Österreich die Öffent lichkeit zu in­
formie ren . 

We iters hat das Bundesministerium für Arbe it, Ge­
sundheit und Soziales im Sommer 1999 den Bericht 
"Älter werden in Österreich " veröff en tl icht (siehe 
dazu entsprechendes gleichnamiges Kapite l im vor­
liegenden Bericht ). 

Dieser Bericht , der sowohl in deutscher als auch 
englischer Fassung vo rl iegt , ka nn unter der Tele­
fonnummer 01/71100/6140 angefordert werden. 
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1. Gesundheitsförderung 

1.1. Initiative GesundheitsförderungIFonds 
"Gesundes Österreich" 

Entsprechend der Regierungserklärung von 1994 zie­
len die im Bereich der Gesundheitsförderung und -vor­
sorge gesetzten Maßnahmen auf die Stärkung des 
Gesundheitsbewußtseins und auf die Verbesserung 
der Vorsorgeangebote ab . 

Für Österreich war 1998 ein wichtiges Jahr im Sinne 
der Gesundheitsförderung . 

Im März 1998 trat das Bundesgesetz über Maßnah­
men und Initiativen zur Gesundheitsförderung , -auf­
klärung und -information in Kraft , mit dem zusätzliche 
Mittel von jährlich 100 Mio.öS zur Umsetzung der "Initia­
tive Gesundheitsförderung" zur Verfügung gestellt 
werden . Diese zusätzlichen Mittel sollen in Ergänzung 
bereits bestehender Vorsorgemaßnahmen der För­
derung und Durchführung praktischer Aktiv itäten 
und flankierender wissenschaftlicher Studien in der 
Gesundheitsförderu ng dienen und gleichzeitig die 
Schaffung einer nachhalt ige n unterstützenden 
Struktur ermöglichen . 

Mit der administrativen und inhaltlichen Abwicklung 
von Projekten im Rahmen dieses Bundesgesetzes 
wurde der Fonds " Gesundes Österreich" betraut. 

Fonds "Gesundes Österreich" 

Bedingt durch den wesentlich erweiterten Aufgaben­
bereich , wurde der bereits im Jahre 1988 gegründe­
te Fonds neu strukturiert: Das Kuratorium wurde ver­
größert (vertreten sind u.a. die Bundesministerien für 
Arbeit , Gesundheit und Soziales; für Umwelt, Jugend 
und Familie ; für Unterricht und für Finanzen , die Öster­
reichische Ärztekammer, die Apothekenkammer und 
der Hauptverband der österreichischen Sozialversi­
cherungsträger) und ein Projektbeirat nominiert. 

Dieser "neue" Fonds "Gesundes Österreich " kann 
innerhalb der Europäischen Union als bisher einzig­
artig angesehen werden . Vergleichbare Einrichtun­
gen gibt es sei t einigen Jahren in Australien und seit 
kurzem in der Schweiz. Erklärtes Ziel ist , zum nach­
ahmenswerten Pi lotprojekt zu werden. Durch die ge­
wählte Organisationss truktur soll einerseits größt­
mögliche Unabhängigkeit und Flexibil ität gewährlei­
stet sein , und andererseits sollen alle für die erfo lg­
reiche Umsetzung erforderlichen Partnerinnen in das 
Projekt eingebunden werden . 
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Gemäß den im Gesundheitsförderungsgesetz als prio­
ritär beschriebenen Zielgruppen sollen Schwerpunkte 
gesetzt werden bei: 

• Kindern und Jugendlichen (im schulischen und 
außerschulischen Bereich) 

• Menschen am Arbe itspl atz 
• Frauen in besonderen Lebenssituationen 

• Älteren Menschen 
• Chronisch Kranken 
• Besonders gefährdeten und benachteiligten Grup­

pen . 

Die Strategien setzen sowoh l auf der Ebene der Struk­
turentwicklung und Netzwe rkförderung als auch im 
Bereich der konkreten projektbezogenen und bevöl­
kerungsnahen Projekten an . 

Im Jahre 1998 wurde das in den Vorjahren aufgebau­
te Informationssystem über Gesundheitsförde­
rungsprojekte und -initiativen in Österreich weiter­
geführt und weiter ausgebaut. Ein diesbezüglicher 
Bericht wurde im Mai 1998 veröffen tlicht. Die Projekt­
dokumentation "Gesundheitsförderung in Öster­
reich" kann auch über Internet (http ://www. fgoe.org) 
abgefragt werden , sodass Online österreichweite In­
formationen über Projekte und Selbsthil feinitiativen 
zur Verfügung stehen . 

Als Arbeitsprogramm für das Jahr 1999 wurden zwei 
Zielgruppen "Menschen am Arbeitsplatz" und "Frauen 
in besonderen Lebenssituationen" als Schwerpunk­
te gesetzt. 

1.2. Netzwerke in der Gesundheitsförderung 

In den maßgeblichen sozialen Systemen Stadt, Schu­
le, Krankenhaus und Betrieb wurden in den letzten 
Jahren auf Initiative des Gesundheitsressorts Modell­
projekte und Kooperationsstrukturen zum Zweck der 
Gesundheitsförderung ins Leben gerufen . 

Diese Netzwerke sind zum Teil in Zusammenarbeit 
mit der WHO und EU entstanden und verbinden ge­
sundheitsfördernde Maßnahmen sowohl au f nat io­
naler Ebene als auch auf inte rnationaler Ebene. 

1.2.1. Netzwerk "Gesunde Städte 
Österreichs" 

Das 1992 gegründete Netzwerk "Gesunde Städte 
Österreichs" umfasst mittlerweilen 26 Mitgliedstäd­
te , deren Ziel es ist, durch die aktive Beteil igung der 
Bevölkerung das Leben in den Städten gesünder zu ge­
stalten. Die Themen reichen dabei von kommunaler 
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Drogenpol itik über Gesundheitsförderung für Frau­
en bis zur Unfallverhütung . 

1996 wurde der formale Rahmen des Netzwerkes mit 
der Gründ ung des Vereins "Gesunde Städte Öster­
reichs - Verein zur Förderung des Gesundheitsbe­
wußtseins in österreichischen Städten" geschaffen . 
Das Netz steht in ständigem Informations- und Er­
fahrungsaustausch mit dem WHO-Projekt "Gesunde 
Städte". 

1.2.2. Gesundheitsförderung im 
Krankenhaus 

Das internationale Netzwerk Gesundheitsfördernder 
Krankenhäuser wurde 1990 auf Initiative der WHO, Re­
gionalbüro für Europa und des österreichischen Gesund­
heitsressorts , gegründet. Hauptziel ist es, Krankenhäu­
ser darin zu unterstützen , sich mittels Organisations­
entwicklung auf den Weg zum gesundheitsfördernden 
Krankenhaus zu machen . Mit der internationalen Koope­
ration ist das Ludwig Boltzmann-Institut für Medizin- und 
Gesundheitssoziologie als WHO-Collaborating Centre 
betraut. 

1995 beauftragte das Gesundheitsressort das Ludwig 
Boltzmann- Institut mi t dem Aufbau und der Weiterent­
wicklung eines "Österre ich ischen Netzwerkes Gesund ­
heitsfördernder Krankenhäuser". Das "Österreichische 
Netzwerk Gesundheitsfördernder Krankenhäuser" mit 
derzeit 6 Partnerkrankenhäusern bietet Unterstützung 
und notwendige Instrumente für die Forcierung von Ge­
sundheitsförderung in Krankenhäusern , wobei der Ver­
netzungsaspekt im Mittelpunkt steht. Ziele sind die För­
derung und Unterstützung von Erfahrungsaus­
tausch , geme insamen Lernprozessen und dem 
Transfer erprobter Modelle. 

1.2.3. Gesundheitsförderung in der Schule 

Auf Initiative des Gesundheitsressorts in Zusammenar­
beit mit dem Unterrichtsressort wurde 1993 das "Öster­
reich ische Netzwerk Gesundheitsfördernder Schu len " 
mit einer Pi lotphase von drei Jahren gegründet. Zie l die­
ses Netzwerks ist es , die persönliche Kompetenz der 
Schülerinnen und Schüler zu gesundheitsbewuß­
tem Handeln zu unterstützen und zu fördern , aber 
auch die Gesundheit der Lehrerinnen und Lehrer 
zu thematisieren und Schulen zu einem gesunden Le­
bensraum zu entwicke ln. Die Projekte werden dabei von 
einem Schu lteam unter Mitwirkung von Vertreter innen 
der gesamten Schulgemeinschaft (Lehrerinnen , Eltern , 
Schülerinnen) getragen . 

Mit Anfang Juni 1999 wurde ein technisches Netzwerk­
sekretariat zur Unterstützung der Weiterentwicklung des 
Netzwerks eingerichtet. Als Maßnahme der Qualitätssi­
cherung erhalten die Netzwerkschulen eine von den 
Bundesministerien für Arbe it, Gesundheit und Soziales 
sowie Unterricht und kulturelle Angelegenheiten ausge­
stellte Urkunde. 

1.2.4. Gesundheitsförderung im Betrieb 

Zur Unterstützung der Arbeitgeber bei Maßnahmen 
der Gesundheitsförderung wurde auf Initiative des 
Gesundheitsressorts mit Förderung durch die EU die 
Österreichische Kontaktsteile des Europäischen 
Netzwerkes für betriebliche Gesu ndheitsförderung 
install iert. Träger dieser Koordinationsstelle ist die 
Oberösterreichische Gebietskrankenkasse . Ihre Auf­
gabe besteht darin , die in den Mitgliedstaaten der EU 
zu den einschlägigen Themen verfügbaren Informa­
tionen zu sammeln und allen Interessierten in Öster­
reich zugänglich zu machen. 

Im Auftrag des Ressorts wurden die Erfahrungen des 
Pilotprojekts "Gesundheitsförderung im Betrieb -
Gemeinschaftsverpflegu ng" in Form eines Hand­
buchs aufgearbeitet und von der Kontaktsteile für 
betriebliche Gesundheitsförderung verbreitet. 

2. Vorsorgemaßnahmen 

2.1. Mutter-Kind-Pass 

Der Mutter-Kind-Pass dient seit Anfang der 70er Jah­
re der gesundheit lichen Vorsorge von Schwangeren 
und Kleinkindern und ste ll t eine Ge legenheit zur Früh­
erkennung und rechtzeitigen Behand lung von 
Krankheiten und Entwicklungsstörungen dar. 

Bis 1996 wurde für die Absolvierung dieser Untersu­
chungen eine Geburtenbeihilfe in der Höhe von ins­
gesamt öS 15.000,- ausbezahlt. Im Zuge der Budget­
konsolidierung wurde diese Förderung im Jahre 1996 
gestrichen und dafür im Jahr 1997 ein sozial gestaf­
felter Mutter-Kind-Pass-Bonus in Höhe von öS 2.000 ,­
eingefüh rt. 

Seit der Einführung dieser Maßnahme ist österreich­
wei t die Anzahl der Untersuchungen von 

1996 : 1997 um 9 % und 
1997 : 1998 um 4,1 % 

zurückgegangen . Allerdings ist dabei der Geburten-
rückgang von 5,3 % bzw. 3,6 % zu be rücksich tigen. 
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Die OSR-Unterkommission "Mutter-Kind-Pass" beschäf­
tigt sich kontinuierlich mit Maßnahmen der Qualitätssi­
cherung sowie mit der inhaltlichen Überprüfung des 
Untersuchungsprogrammes. 

2.2. Impfungen 

In Verhandlungen mit den Ländern und dem Haupt­
verband der österreichischen Sozialversicherungsträ­
ger ist es gelungen , ab dem Jahr 1998 kostenlose 
Schutzimpfungen gemäß den Empfehlungen des 
Obersten Sanitätsrates für die Gruppe der 0-15Jähri­
gen anzubieten. 

Ziel dieser Maßnahme ist es , die Durchimpfungsrate 
von Kindern und Jugendlichen in Österreich anzuhe­
ben. Die Akzeptanz dieses neuen Impfprogrammes 
ist zufriedenstellend . 

3. Heilmittelversorgung 

Mit 31 .Dezember 1998 waren 11 .688 Arzneispezialitä­
ten für die Humanmedizin und 953 Arzneispezialitäten 
für die Veterinärmed izin zugelassen . 

3.1. Einfuhr von Arzneimitteln 

Arzneiwaren , welche in Österreich nicht auf Grund 
einer Zulassung al lgemein vertrieben werden kön­
nen , dürfen nach Maßgabe der Bestimmungen des 
Arzneiwareneinfuhrgesetzes , nur mit einer Einfuhrbe­
willigung der Bundesm inisterin für Arbeit , Gesund­
heit und Soziales oder des zuständigen Landeshaupt­
mannes in Einzelfällen eingeführt werden. 

Im Jahre 1998 wurden im Bundesministerium für Ar­
beit , Gesundheit und Soziales 4.187 solcher Einfuhr­
anträge bearbeitet. 

3.2. Rezeptpflicht 

Mit BGBI.Nr.133/1997 (bzw. BGBI.II Nr.363/1998) wur­
de die Rezeptpflichtverordnung aktualisiert und kom­
plett in neugefaßter international üblicher Form ver­
öffentlicht. 

Dadurch wird ein verbesserter In formationsaus­
tausch mit den entsprechenden Gremien des Euro­
parates und der Europäischen Union , in denen Öster­
reich vertreten ist , ermöglicht. 
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3.3. Arzneibuch 

Im Jahre 1997 ist die 3.Ausgabe des Europäischen 
Arzneibuches in Kraft getreten. Die enthaltenen Qua­
litätsnormen sind für alle Mitglieder des Übereinkom­
mens über die Ausarbe itung eines Europäischen Arz­
neibuches BGBI.Nr. 181 /1979 und insbesondere für 
die Mitgliedstaaten der Europäischen Union verbind­
lich . Die erstmalige Herausgabe einer gemeinsamen 
deutschsprachigen Fassung ist als großer Erfolg zu 
werten . 

Weitere Arbeiten zur Harmonisierung der Qual itäts­
normen sind für den freien Warenverkehr von Arznei­
mitteln unerlässlich. Österreichische Spezialistinnen 
arbeiten in sechs Expert innengruppen der Europäi­
schen Arzne ibuchkommission mit und darüberhinaus 
kann in den jährlich dreimal stattfindenden Sitzun­
gen der Europäischen Arzneibuchkommission Ein­
fluß auf den Inhalt des Arzneibuches genommen wer­
den . 

Ein Nachtrag zum Arzneibuch ist 1998 in Kraft getre­
ten . 

3.4. Apotheken 

Auf Grund der von den Ämtern der Landesregierun­
gen laufend ein gelangten Berichte wurde die Evidenz­
haltung der Apotheken im Apothekenkataster wei­
te rgeführt. 

Stand Juni 1999: 
1075 öffentliche Apotheken , 

51 Anstaltsapotheken , 
1002 ärztliche Hausapotheken. 

Durch san itätsbehördliche Überprüfungen der Apo­
theken im Jahre 1998 konnte wieder die Behebung 
vereinze lt auftretender Mängel veranlaßt werden. 

3.5. Pharmareferenten 

Personen , die kein Universitätsstudium in den Fä­
chern Med izin , Veterinärmedizin oder Pharmazie ab­
solviert haben , dürfen die Tätigkeit eines Pharmare­
fe renten nur nach Ablegung der Pharmareferenten­
prüfung ausüben. 

Im Jahre 1998 haben 198 Kandidatinnen die Prüfung 
bei der Pharmareferentenprüfungskommission des 
Bundesministeriums für Arbeit , Gesundheit und So­
ziales erfolgreich bestanden. 
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4. Neue gesetzliche Regelungen 

4.1. Ärztegesetz 1998 

Durch das unter BGBI. I Nr.169/1998 kundgemachte 
Ärztegesetz 1998 wurden berufsrechtliche Rege lun­
gen für jene künftigen Absolventinnen des Studiums 
der Zahnmedizin geschaffen , die den ärztlichen Be­
ruf als ZahnarztiZahnärztinnen ausüben wollen. Wei ­
ters wurde die Organisation der Ärztekammern durch 
die Schaffung von Kurien für die niedergelassenen 
Ärzte, angestellten Ärzte und Zahnärzte neu strukturiert. 

Schließlich wurde eine Neu regelung der ärztlichen 
Verschwiegenheits- und Anzeigepflicht vorgenom ­
men und das Diszip linarverfahrensrecht modernis iert. 

4.2. Kardiotechnikergesetz 

Durch das unter BGBI.I Nr. 96/1998 kundgemachte 
Kardiotechnikergesetz wurde der, durch die Techni­
sierung im Rahmen der Herzchirurgie , speziell der 
bei der extrakorpuralen Zirkulation entwickelte hoch­
qualifizierte Gesundheitsberuf des Kard iotechnikers 
reglementiert , indem sowohl das Berufsb ild festge­
legt als auch die Ausbildung geregelt wurde. 

4.3. Dentistengesetz 

Durch die unter BGBI.I Nr. 45/1999 kundgemachte 
Novelle zum Dent istengesetz wurden Regelungen 
geschaffen , die auch den jetzt tätigen Dentisten eine 
Berufsausübung im EWR-Raum ermöglicht. 

4.4. ß1utsicherheitsgesetz 1999 

Die Bemühungen um die Sicherheit von Blut und Blut­
produkten müssen gewährleisten , dass für Spender 
und Empfänger alle nur mögl ichen Vorkehrungen zum 
Schutz ihrer Gesundheit getroffen werden. Dieser 
umfassende Schutz muß sich über die gesamte Blut­
transfusionskette , die vom Willen eines Spenders , 
eine Blut- oder Plasmaspende zu tätigen , bis hin zur 
Verabreichung des Blutproduktes an den Empfänger 
reicht , erstrecken. Indem sichergestellt ist , dass die 
mit jedem einzelnen Gl ied dieser Kette verbundenen 
Risiken auf ein Minimum reduziert werden , wird die 
Sicherhe it der Blultransfusionskette insgesamt ge­
wäh rleistet. 

Das neue Blutsicherheitsgesetz entspricht nicht nur 
den kürzlich verabschiedeten Empfehlungen der EU 
sondern setzt nach neuestem Stand der Wissenschaft 
die bereits in Österreich geltenden Richtlinien für die 

Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin für den 
gesamten Bereich des Blut- und Plasmaspendewesens 
in Gesetzesform um . 

Österreich hat dadurch eine zeitgemäße und reali­
tätsnahe Regelung des Blutspendewesens erhalten , 
durch die der Qualitätssicherung im Sinne einer opti­
malen Versorgung von Patienten entsprochen wird. 

4.5. Suchtmittelgesetz 

Mit 1.Jänner 1998 trat das neue Suchtmittelgesetz 
(SMG) in Kraft. Das SMG erfasst neben den Suchtgif­
ten nunmehr auch psychotrope Substanzen und 
Vorläuferstoffe . Inhaltlich sch ließt das SMG an das 
abgelöste Suchtg iftgesetz an und entwickelt die dar­
in enthaltenen Grundsätze weiter. So wurde ein Aus­
bau der Alternativen zur Strafverfolgung und des Mo­
dells "Therapie statt Strafe" vorgenommen , die nun­
mehr auch bei leichten Fä ll en der Beschaffungskri­
minalität zur Verfügung stehen. Für Erstkons umen­
t innen von Cannabis wurden die Bedingungen für die 
Anzeigenzurücklegung erleichtert. Gesundheitspoli­
tisch von Bedeutung ist die verbesserte recht liche 
Verankerung der Schmerztherapie und der Entzugs­
und Substitutionsbehandlung von Suchtkranken und 
die Erweiterung der im Gesetz vorgesehenen ge­
sundheitlichen Maßnahmen . Die "gesundheitsbezo­
genen Maßnahmen" schließen nunmehr neben ärzt­
licher Behandlung und Überwachung auch die Sub­
stitutionsbehandlung , die Psychotherapie sowie kli­
nisch psychologische bzw. sozialtherapeutische Be­
ratung und Betreuung mit ein . 

4.6. EWR-Psychologengesetz und EWR­
Psychothera peu tengesetz 

In Umsetzung der Richtl inie 89/48/EWG wurde eine 
den EWR-Bestimmungen entsprechend geregelte 
Berufszulassung von klinischen Psychologen nd 
Gesundheitspsychologen sowie Psychotherapeuten 
aus anderen Mitgl iedsstaaten des EWR einsch ließ­
lich eines Überprüfungsverfahrens über die Gleich­
wertigkeit der ausländ ischen Ausbi ldung und von Aus­
gleichsmaßnahmen bei Ausb ildungsmängeln ge­
schaffen. 

4.7. Novelle des Medizinproduktegesetzes 

In -vi tro-Diagnosti ka (medizinische Labordiagnosti ­
ka und medizinische Laborgeräte) sind heute ein we­
sentlicher Garant der Leistungsfähigkei t der moder­
nen Medizin . Für praktisch alle medizinischen Fach ­
disziplinen liefern In-vitro-Diagnostika immer frühere , 
bessere und verläßlichere Informationen für die Dia­
gnose und Therapieüberwachung am Patienten . 
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Auch für die Sicherheit von Blutprodukten (z. B. HIV­
und Hepatitis-Tests) oder Organ- und Gewebespen­
den spielen sie eine ganz entscheidende Rolle . 

In naher Zukunft läßt auch der Markt für Heimdiagno­
stika ein beträchtliches qualitatives und quantitatives 
Wachstum erwarten . Neben SChwangerschaftstests 
spielen hier derzeit Diagnosehilfen für chronische 
Erkrankungen (z.B. Diabetes , Cholesterintests) bzw. 
für die Überwachung von Therapien (z.B. Gerinnungs­
analysen) die größte Rolle. 

Entsprechend dem durch die EU-Richtlinien für an­
dere Medizinproduktegruppen gewählten Ansatz wur­
den nunmehr auf der Grundlage der noch unter öster­
reichischer Präsidentschaft beschlossenen Richtli­
nie 98/79/EG auch die In-vitro-Diagnostika in das 
gemeinschaftlich etablierte Sicherheits- und Lei­
stungskonzept für Medizinprodukte integriert. 

Insgesamt wird durch dieses Gesetz ein weiterer 
Schritt gesetzt, um unter Wahrung der entsprechen­
den Qualitätskriterien die Verfügbarkeit von siche­
ren und leistungsfähigen Medizinprodukten zu ge­
währleisten . Und umgekehrt den österreichischen 
Wirtschaftsbetrieben die Te ilnahme an dem europäi­
schen Medizinproduktehandel zu ermöglichen . 

4.8. In-vitro-Fertilisation (IVF-Fonds­
Gesetz) 

Der Nationalrat hat am 16.Juli 1999 ein Bundesge­
setz, mit dem ein Fonds zur Finanzierung der In-vitro­
Fertilisation eingerichtet wird (IVF- Fonds-Gesetz) be­
schlossen . Dieser Fonds ist beim BMAGS einzurich­
ten. Das Bundesgesetz tritt mit 1.Jänner 2000 in Kraft. 

Finanzierung 

Der Bund trägt 70 % der Kosten der IVF, die zu glei­
chen Teilen aus Überweisungen aus dem Ausgleichs­
fonds für Familienbeihilfen und der Krankenversiche­
rungsträger aufgebracht werden. Daraus ergibt sich 
ein Selbstbehalt in der Höhe von 30 %, doch steht 
einer Übernahme dieses Restbetrages beispielswei­
se durch die Länder oder Gemeinden unter sozialen 
Gesichtspunkten nichts entgegen. 

AnspruchsberechtigungIKostenübernahme 

Ein Anspruch auf Kostentragung besteht 

• bei Paaren , die in Ehegemeinschaft oder eheähn­
lichen Lebensgemeinschaft leben 

• nur bei Vorliegen einer medizinischen gesicher-
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ten Indikation , d.h. in den Fällen von Sterilität tuba­
ren Ursprungs bei der Frau oder in den Fällen von 
Sterilität beim Mann für Frauen bis zum vollendeten 
40 .Lebensjahr und für Männer bis zum vollendeten 
50. Lebensjahr 

• sowie bei Vorliegen einer Leistungszuständigkeit 
der gesetzlichen Krankenversicherung im Krank­
heitsfall. 

Die Einschränkung auf die angeführten Indikationen 
ergibt sich aus dem aktuellen Stand der medizini­
schen Wissenschaft (Oberster Sanitätsrat - Gutach­
ten 8.5.1999). Die bei den Indikationen ergeben zu­
sammen 80 % der behandelten Fälle . In den verblei­
benden 20 % werden Formen von Sterilität behan­
delt , bei denen die Durchführung von Verfahren der 
In -vitro-Fe rtilisation noch in Diskussion steh t. Sofern 
der OSR eine Ausweitung der Indikationensteilu ng 
aufgrund des aktuellen Standes der Wissenschaften 
für medizinisch gesichert erachtet, wird eine Erweite­
rung der Indikationensteilung in Aussicht genommen. 

Eine Limitierung der Kostenübernahme auf vier Ver­
suche pro angestrebter Schwangerschaft ergibt 
sich aus den nach dem Stand der medizinischen Wis­
senschaft anzunehmenden realistischen Erfolgsaus­
sichten. Überdies sind die nicht auszuschließenden 
Risiken einer längerdauernden Hormonbehandlung 
im Zusammenhang mit mehreren durch IVF herbei­
geführten Schwangerschaften im Rahmen der ärztli­
chen Aufklärung den Patientinnen mitzuteilen. Die 
Kostenübernahme für mehr als eine Schwangerschaft 
setzt voraus , dass zumindest eine Schwangerschaft 
durch IVF erfolgreich herbeigeführt werden konnte . 

Die Kostenübernahme wird nur dann getragen , wenn 
die IVF an Krankenanstalten durchgeführt wird , die 
einen Vertrag mit dem Fonds abgeschlossen haben . 

Ein Vertrag setzt voraus , dass der Träger der Kran­
kenanstalt eine Zulassung nach § 5 Abs .2 des Fort­
pflanzungsmedizingesetzes besitzt und kontinuier­
lich spezifische Maßnahmen der Qualitätssicherung 
durchführt . Ebenso ist bei den Vert ragsabschlüssen 
auf eine ausreichende Versorgung zu achten, was im­
plizit aber auch Überversorgungen ausschl ießen soll. 
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5. Neukonstituierung des 
Obersten Sanitätsrates (OSR) 

Das Bundesm inisterium für Arbeit , Gesundheit und 
Sozia les ist die oberste Behörde in Gesundheitsan­
gelegenheiten. Als beratendes und begutachtendes 
Organ für die Gesundheitsbehörden fungiert der Ober­
ste Sanitätsrat. 

Im Jänner 1999 fand die konstituierende Sitzung des 
OSR für die Funkt ionsperiode 1999 - 200 1 statt . Zu 
den derzeit 19 Mitgliedern , die von der Bundesmini­
sterin fü r Arbeit , Gesundheit und Soziales ausgewählt 
und bestellt werden , zählen nicht nur fachliche Ver­
treter innen der versch iedenen Sonderfächer der me­
dizinischen Wissenschaft , sondern auch Vertreterin­
nen von Instituten , die mit gesundheitspolitischen 
Fragestel lungen und Fragen der Finanzierung des 
Gesundheitssystems konfrontiert sind . Dieses Fach­
wissen ist für den zuständigen Minister bzw. Ministe­
rin aufgrund der bestehenden Vielschichtigkeit und 
I nterdisziplinarität der Probleme auf dem Sektor des 
Gesundheitswesens und der immer stärker werden­
den Globalisierung heute notwendiger, denn je. 

Der OS R ist damit ein Gutachterbeirat , dessen be­
sondere Bedeutung darin liegt, dass ihm die alleini­
ge Berechtigung zukommt , zu entscheiden , ob be­
stimmte Tätigkeiten ihrer Art nach als ärztliche Tätig­
keiten zu werten sind , bzw. was als "Stand der medi­
zinischen Wissenschaft" zu gelten hat. Er hat auch 
das Recht , von sich aus Anträge auf Verbesserung 
der sani tären Verhältnisse zu stellen. 

In der Neukonstituierung wurde die bis dahin beste­
hende Teilung des OSR in drei fachbereichspezifisch 
arbei ten de Kommissionen wieder rückgängig ge­
macht. In Zukunft wird der OSR - wie vor 1995 grund­
sätzlich wieder 2-3 mal jährlich in Vo l lversa mmlun­
gen tagen , die bislang tätigen Unterkom miss ionen 
(Aids , Impfen, Mutter-Kind-Pass) bleiben jedoch be­
stehen . Zusätzlich wurde eine Unterkommission 
Zahnmedizin - Zahnprophylaxe geschaffen. 

Univ.-Prof. Dr. Ernst WOLNER , Vorstand der Abteilung 
für Herz-Thoraxchirurgie im AKH Wien , wurde zum 
Präsidenten des OSR gewählt. 

Zum 1. Vizepräsidenten wurde Herr Univ.-Prof . Dr. Man­
fred DIERICH, Vorstand des Institutes für Hygiene der Uni­
versität Innsbruck, zur 2. Vizepräsidentin Univ.-Prof. Prim. 
Dr. Sylvia SCHWARZ, Vorstand der Abteilung fü r Anästhe­
siologie und Intensivmedizin mit Blutbank und interd iszipli­
näre Schmerzambulanz KH Lainz, gewählt. 

6. Qualitätssicherung 

6.]. "Quality-Indkator-Project" 

Zur Unterstützung der kontinuierlichen Qualitätsver­
besserung in Krankenanstalten erfolgte die Errich­
tung einer unabhängigen nationalen Koordinations­
steile zur Betreuung von österreichischen Kranken­
anstalten im Rahmen einer Teilnahme am internatio­
nalen Quali ty-Ind icator-Project der Maryland-Hospi­
tal-Association /USA. Dieses Projekt verfolgt einen 
ergebnisorientierten Ansatz , der an hand weltwe it 
valid ierter Ind ikatoren den teilnehmenden Kranken ­
häusern den nationalen und internationalen Ver­
g leich von Versorgungsprozessen ermöglicht. Das 
Ziel des Projektes besteht darin , der Spitalsleitung 
und den Mitarbeiterinnen ein Instrument an die Hand 
zu geben , um einen Überblick über die Qualität der 
Patientenversorgung zu bekommen und die Möglich­
keiten fü r eine Verbesserung zu identifizieren. 

Im Jahr 1998 haben sechs Krankenanstalten am Pro­
jekt teilgenommen und anläßlich einer Informations­
veranstaltung im Februar 1999 im BMAGS über den 
erfolgreichen Abschluß der Implementierungsphase 

berichtet. 

6.2. Antibiotika-Strategie-Projekt 

Zur Überwachung , Bekämpfung und Vorbeugung von 
nosokomialen Infektionen in Krankenanstalten wur­
den Maßnahmen zur Optim ierung des Antibiotika­
Einsatzes und zur Verhinderung der Resistenzent­
wi ck lung be i Infekt ionserregern gesetzt: So wird 
durch jährliche schriftliche MRSA-Erhebungen durch 
das Bundesministerium für Arbeit , Gesundheit und 
Soziales anhand eines Indikatorenkeims das bun­
desweite Ausmaß eines krankenhaushygienischen 
Problems aufgezeigt, um die Verbesserung der Qua­
lität der Krankenhaushygiene in allen österreichi­
schen Krankenanstalten zu erreichen . Das im Jahr 
1997 gestartete "Ant ibiotika-Strategie-Projekt" verfolgt 
die Ziele der Erfassung und WeiterentwiCklung der 
"Ant ibiotika-Ku ltur", die Steigerung der Effizienz des 
Antib iotika -Einsatzes , die Qualitätsverbesserung in 
der Patientenbehandlung und Kostenreduktion du rch 
"kritischen" Antibiotika-Einsatz, die Sicherung längerfri­
stiger positiver Auswirkungen auf die Resistenzlage der 
Infektionserreger, die Erstellung von Antibiotika-Leitlini­
en und die Hilfestellung bei der Umsetzung dieser Leitli­
nien in interessierten Krankenanstalten . 

1998 wurden die Leitlinien zur Weiterentwicklung der 
Antibiot ika-Kultur in Krankenanstalten ausgearbeitet 
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und diesen zur Verfügung gestellt. Diese Leitlinien be­
schäftigen sich vorwiegend mit den Themen 

• Antibiotika-Kultur in österreich ischen Krankenanstal -
ten , 

• Antibiotika-Organisation , 

• Antibiotika-Therapien , 
• Antibiot ika-Listen , 
• Infektionsd iagnost ik und Resistenzübe rwac hung . 
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Ziel der Leitlinien ist es , den Krankenanstalten eine Ar­
beitshilfe zur Verfügung zu stellen . Es wird erwar­

tet , dass dadurch Initiativen und Projekte zur Optimie-
rung des Ant ibiotika- Einsatzes entstehen. 

Von der nationalen Koordinationsstelle wurde über 

dieses Projekt eine Informationsbrosch üre erstellt , 
die auch über das Bundesministerium für Arbeit , Ge­
sundheit und Soziales zu beziehen ist. 
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